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Zum Geleit 

1994 war ein weiteres Jahr, in dem Österreich bewiesen hat, daß ein hoher Sozialstandard 
und internationale Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft durchaus vereinbar sind. Eine 
wichtige Grundlage dafür ist eine offensive und umfassende Beschäftigungspolitik, die auch 
in Zukunft Priorität haben muß. Diese Beschäftigungspolitik muß alle Ansätze verfolgen, um 
die Arbeit gerecht auf alle - Frauen, Männer, Jugendliche, Ältere, benachteiligte 
Personen -aufzuteilen. Aktive Arbeitsmarktpolitik ist zudem notwendig, um die besonderen 
Probleme einzelner Regionen, Berufs- und Altersgruppen erfolgreich zu lösen und Un­
gleichgewichte auf dem Arbeitsmarkt auszugleichen. Eine gute Wirtschaftsentwicklung mit 
hohem Beschäftigungsniveau ist die beste Voraussetzung für eine positive und zeitgemäße 
Weiterentwicklung unseres Sozialsystems. 

Wie aus dem Sozialbericht hervorgeht, stieg in den letzten 10 Jahren trotz eines massiven 
Strukturwandels die Zahl der Beschäftigten in Österreich um 300.000. Auch im Berichtsjahr 
1994 kam es zu einem Zuwachs von 16.000 beschäftigten Personen. Mit dieser im Vergleich 
zu anderen europäischen Staaten eindrucksvollen Arbeitsmarktbilanz kann Österreich 
innerhalb der EU als glaubhafter Vertreter für eine Forcierung des Zieles vermehrter und 
gerechterer Beschäftigungschancen auftreten. 

Österreich hat mit seinen Arbeitsmarktdaten innerhalb der EU eine ausgezeichnete 
Position: Nach Luxemburg mit 4,4 % die niedrigste Arbeitslosenquote (EU-Durchschnitt: 
11,8 %) und die niedrigste Jugendarbeitslosigkeit überhaupt. Dennoch kann das für 
Österreich, das zu Recht der Beschäftigungspolitik Priorität einräumt, nicht befriedigend 
sein. Vollbeschäftigung muß weiterhin unser Ziel sein. Dafür sind entsprechende Mittel 
einzusetzen, wobei mit einem modernen EDV-unterstützten Controlling-System die Effizi­
enz dieses Mitteleinsatzes stetig noch weiter zu verbessern ist. 

Der Beitritt zur Europäischen Union stellt für Österreich neue Herausforderungen und 
Chancen für eine zeitgemäße Weiterentwicklung des sozialen Systems dar. 

Als ein bedeutender Schritt ist der Beschluß des neuen Bundesgesetzes über Sicherheit 
und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (Arbeitnehmerlnnenschutzgesetz) zu werten. Mit 
diesem modernen und zukunftsweisenden Gesetz werden die grundsätzlichen Regelungen 
von mehr als 20 Richtlinien der EU auf dem Gebiet des technischen und arbeitshygienischen 
Arbeitnehmerschutzes umgesetzt. Die etappenweise Einführung der sicherheitstechni­
schen und arbeitsmedizinischen Betreuung aller Arbeitnehmerinnen leistet einen wesent­
lichen Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität, die ja Ziel und Aufgabe von Sozialpolitik 
ist. 
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Durch zeitgerechte Reformen und eine ausgeglichene Finanzierung ist auch in Zukunft 
unser soziales System abzusichern. Ein besonderes Anliegen muß es aber sein dafür zu 
sorgen, daß sozial Schwache nicht an die Armutsgrenze gedrängt werden. Ein Staat, der 
so wohlhabend ist wie Österreich, muß auch in Zukunft alles daran setzen, daß Armut 
wirkungsvoll verhindert wird und niemand in Armut leben muß. 

Franz Hums 

Bundesminister für Arbeit und Soziales 
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SOZIALPOLlTI.sCHE VORSCHAU SOZIALVERSICHERUNG 

SOZIALPOLITISCHE VORSCHAU 

Sozialversicheru-ng 

Gemäß einer Entschließung des Nationalrates vom 16.Juli 1994 soll bis Mitte Juli 1995 vom 
Bundesministerium Gesundheit und Konsumentenschutz ein Bundesgesetz, mit dem 
Regelungen über den Zusammenschluß und die Zusammenarbeit von Angehörigen der 
freiberuflich ausübbaren Gesundheitsberufe im Rahmen von Gruppenpraxen getroffen 
werden ("Gruppenpraxengesetz") erstellt und zur Begutachtung versandt werden. In 
Anlehnung an dieses Gesetz sind die entsprechenden sozialversicherungsrechtlichen 
Begleitmaßnahmen zu normieren. 

Da zahlreiche Änderu!lgen und Ergänzur').gen des Sozialve~sicherungsrechtes , welche 
großteils der Recntsb·ereinigung bzw. der Verbesserung der Praxis dienen sollen, vorge­
merkt sind, wird an einem Entwurf einer53.Novelie zum ASVG samt Begleitnovellen zu den 
anderen Sozialversicherungsgesetzen gearbeitet. 

Im Zuge der bisherigen Tätigkeit der "Kommission" zur Vorbereitung der Neuerfassung der 
Sozialversicherungsgesetze wurde zunächst ein Leitfaden über die sprachliche Gestaltung 
der Sozialversicherungsgesetze erarbeitet. Es wird nun mit der,konkreten Formulierung des 
Gesetzestextes begonnen. 

Das EWR-Ergänzungsabkommen mit Island wird nach Austausch der erforderlichen 
Ratifikationsurkunden voraussichtlich noch 1995 in Kraft treten . 

Die auf Grund des EWR-Abkommens bzw. des EU-Beitritts ausgearbeiteten neuen 
Abkommen mit Deutschland, Finnland, den Niederlanden, Norwegen, Portugal und 
Schweden sollen ehestmöglich unterzeichnet und noch 1995 dem parlamentarischen 
Genehmigungsverfahren zugeleitet werden. Dies gilt auch für die Zusatzabkornmen mit 
Australien, Kanada (einschließlich Quebec) und den USA. 

Darüber hinaus werden die Verhandlungen über neue Abkommen mit der Slowakei, 
Tschechien und Ungarn fortgeführt bzw. mit POIEm aufgenommen. Es sind auch 
Expertinnenbesprechungen zur Vorbereitung von EU-Ergänzungsabkommen mit Italien, 
Griechenland und Luxemburg geplant. 

Im Bereich der Sozialen Sicherheit -wird der Schwerpunkt der Tätigkeiten im Rahmen der 
Europäischen Integration in der Teilnahme an der für die soziale Sicherheit der Wander­
arbeitnehmer zuständigen Verwaltungskommission und der Umsetzung der diesbezügli­
chen Beschlüsse liegen. 

5 
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ARBEITSMARKTPOLITIK SOZIALPOLITISCHE VORSCHAU 

Arbeitsmarktpol iti k 

Die österreichische Arbeitsmarktpolitik zielt darauf ab, Vollbeschäftigung zu erreichen und 
gleichzeitig die sozialen, die Entlohnungs- und Qualitätsstandards der Arbeitsplätze zu 
halten und auszubauen. 

In dem vorangestellten Rahmen sind 1995 in Umsetzung der Arbeitsmarktpolitik des 
Bundesministers für Arbeit und Soziales nach Maßgabe der vorhandenen Mitteln folgende 
Grundsätze zu verfolgen: 

~ Aktivierung vor Versorgung, 
~ Vermittlung und Förderung vor Administration, 
~ Sicherung, Schaffung und Verbesserung von Arbeitsplätzen vor Arbeitslosenunterstüt­

zung. 

Zu ihrer Umsetzung erhält das Arbeitsmarktservice folgende Vorgaben: 

~ Ausbau der Vermittlungsinstrumente zur Verkürzung der Phase Erstkontakt bis zu un­
mittelbar anschließenden, konkreten Betreuungsschritten, der Sicherstellung der Bera­
tung und Vermittlung durch Betreuungspläne, der raschen Einleitung von vermittlungs­
unterstützenden Instrumenten. 

~ Ausbau der Vermittlungsinstrumente zur Gewinnung von Arbeits- und Ausbildungsstellen 
im Kontakt mit Betrieben, Einrichtungen etc. sowie zur raschen Umsetzung von Ab­
deckungsschwierigkeiten in Form von Förder- und Qualifizierungsmaßnahmen. 

~ Verstärkung der Weiterbildungs- und Qualifizierungsoffensive. 
~ Weitere Erprobung der Schulung Beschäftigter unter Berücksichtigung des arbeitsmarktpoli­

tischen neben dem betrieblichen und individuellen Interesse. 
~ Förderung der Beschäftigung Älterer mittels Ausbaus der offensiven Arbeitsmarktinstru­

mente bei gleichzeitiger Nutzung aller dem AMS zur Verfügung stehenden Einflußmög­
lichkeiten auf die Betriebe, ältere Arbeitskräfte nicht aus dem Arbeitsprozeß auszu­
gliedern. 

~ Förderung der Frauenbeschäftigung durch verstärkte Qualifizierungsmaßnahmen einer­
seits und durch die Beseitigung von Mobilitätshemmnis~en andererseits. Insbesondere 
Ausbau der Unterstützung bei (v.a. Kinder-betreuungspflichten und Förderung sozial 
verträglicher Formen von Teilzeitarbeit. 

~ Ausbau des Instrumentariums zur Integration von Langzeit- und Problemarbeitslosen; 
Nutzung und Erprobung ausländischer Modelle. 

~ Ausbau des Instrumentariums zur Integration von Behinderten; Nutzung und Erprobung 
ausländischer Modelle. 

~ Ausbau der Beratungs- und Informationsdienste für Jugendliche (BIZ; Berufsberatung in 
Kooperation mit den Schulen). Durchführung präventiver Maßnahmen und Jugendpro-
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SOZIALPOLITISCHE VORSCHAU BEHINDERTENANGELEGENHEITEN 

gramme (z.B. "Jugendinitiative '94 bis '96") zur Verhinderung von Jugendarbeitslosigkeit 
sowie verstärkte Förderung der Jugendbeschäftigung in Problemregionen. 

~ Entwicklung von Formen der Bekämpfung der Saisonarbeitslosigkeit und verstärkte Be­
mühungen zu ihrer Verhinderung. 

~ Unterstützung der Arbeitnehmer, die durch den EU-Beitritt Österreichs beeinträchtigt 
sind. 

~ Begleitung der Umsetzung der Zielvorgaben durch die Arbeitsmarkt- und Berufsfor­
schung zur Bewertung der Wirksamkeit und der Weiterentwicklung des arbeitsmarkt­
politischen Instrumentariums; Vorkehrungen zur besonderen Berücksichtigung der Ein­
führung und Anwendung moderner Managementmethoden; Einführung und Realisierung 
von Instrumenten der dezentralen, quantifizierten Zielvorgaben und entsprechenden 
Controllings und seiner Überprüfung bzw. Bewertung und Weiterentwicklung unter 
Gesichtspunkten des Wirkungsgrades und der Zielerreichung der eingesetzten arbeits­
marktpolitischen Instrumente. 

Pflegevorsorge - Behindertenangelegenheiten 

Gemäß Art.15a B-VG - Vereinbarung zwischen Bund und Ländern über gemeinsame 
Maßnahmen für pflegebedürftige Personen - wird ein aktueller Bericht erstellt. 

Außerdem wird eine Studie erstellt, die die Auswirkungen des Pflegevorsorgesystems 
auf die Angebotsseite der ambulanten, teilstationären und stationären Dienste für 
pflegebedürftige Personen untersucht. 

Die 1995 begonnen Arbeiten im Hinblick auf die Schaffung einer Gleichbehandlungs­
kommission zur Beseitigung von Diskriminierungen behinderter Menschen werden 
weitergeführt. 

Mit dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union ist eine Beteiligung an den Europäi­
schen Strukturfonds (Sozialfonds und Regionalfonds) möglich. Ein Teil der im 
Behinderteneinstellungsgesetz vorgesehenen Förderungen kann durch die genannten 
Fonds mitfinanziert werden. 

Die Arbeiten zur Umsetzung der Gemeinschaftsinitiative HORIZON im Behindertenbereich 
werden fortgeführt. Es wird am HELIOS li-Programm und an der Datenbank HANDYNET 
teilgenommen. Bis Ende 1995 werden von der Nationalen Koordinationsstelle die österrei­
chischen Daten technischer Hilfsmittel für Behinderte nach Brüssel übermittelt (standardi­
sierte Beschreibung des Hilfsmittels, Vertreiber-, Händler- und Produzentendaten, Preis, 
Klassifizierung). Anfang 1996 wird eine CD-ROM HANDYNET mit österreichischen Daten 
erwartet. Beratungsstellen, Vereinen, Verbänden, Institutionen und den Bundessozialämtern 
steht diese Datenbank zur Verfügung. 

7 
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ARBEITSRECHT SOZIALPOLITISCHE VORSCHAU 

Im Zuge der Reorganisation des Bundessozialamtes Wien Niederösterreich Burgen­
land wird die Hilfsmittelberatung den regionalen Einheiten angeschlossen und damit eine 
regional, lokal orientierte Beratung gewährleistet. Weiters ist der Aufbau einen fachspezi~ 
fischen Beratung unter Anwendung der HANDYNET-Datenbank in allen Bundessozialämtern 
vorgesehen. Ziel ist ei oe flächendeckende, auf die regionalen Gegebenheiten abgestellte 
Beratung auf dem Hilfsmittelsektor für behinderte Menschen. 

. q' 

Arbeitsrecht " 

) . 
...,. ' 

Im Berichtszeitraum konflten Annäherungen in Detailfragen zurNov~lIierur'!~ des~etriebs-
pensionsgesetzes und des Pensionskassengesetzes erzielt werden. Off,en ist,.nach wie 

, i 1 • 

vor die Forderung der Arbeitnehmervertretung nach Verankerung der Wertpapierdeckung 
für Pensionsansprüche aus direkten Leistungszusagen im z,ivilrechtlichen Bereich und 
damit eine Verfügbarkeit im Falle einer Insolvenz des Arbeitgebers zur Erfüllung der 
Arbeitnehmeransprüche. 

Im Zusammenhang mit der Änderung der Betriebsübergang'srichtlinie der Eu'~tellt sich 
die Frage der Umsetzung dieser Änderungen in den § 3ft AVRAG sowie in den Insolvenz­
gesetzen (Ausgleichsordnung und Konkursordnung) und'hinsichtlich der Insolvenzentgelt­
sicherung nach dem IESG. 

Probleme bereitete die Rechtssprechung des Obersten Gerichtshofes im Jahr 1994-zllm 
Urlaubsrecht. Gestützt auf diese Judikatur werden bersits im :Iaufenden Urlaub'sjahr von 
Arbeitgebern die Urlaubsansprüche bei langdauernder Krankheit einer Arbeiterin/eines 
Arbeitnehmers gekürzt. Von den Arbeitnehmervertretern wird eine gesetzliche KlarsteIlung 
gefordert, daß der Urlaub auch für Zeiten entgeltfreier Dienstverhinderungen nicht v'er'kürzt 
wird. ' , 

Im Bundesministerium für Arbeit und Soziales wurde Anfang Juni 1995 eine mit den 
Sozialpartnern besetzte Arbeitsgruppe eingerichtet, die über Gestaltungsmöglichkeiten 
in der Arbeitszeit unter Berücksichtigung des Gesundheitsschutzes und der Interessen 
sowohl der Arbeitgeber als auch der' Arbeitnehmerinnen und über die bis November 1996 
erforderliche Anpassung des österreichischen Arbeitszeitgesetzes an die Arbeitszeit­
Richtlinie (93/104) beraten wird. Als weiterer Schwerpunkt werden in dieser Arbßi~sgruppe 

;. t.. I ~LI I ~'.,:.. c, 
Beratungen über die B~seitig,un~ de~ Schlec.l)'it~r~t.~lIu="g der Ar~eiterlnn~n ~le~~f1über 
den Angestellten erfolgen. Unterschiede in diesem ,Bereich bestehen bei der Fntg.eltfort-

I J,'. I I 

zahluog im Krankheitsfall , der Entgeltfortzahlu,ng b~i Di~nstverhinderung aus andereo 
wich,tigen, in de'r Person des Arbeitnehmers gele-g~nen G,ründen sowie im Beendigl.mgs-
recht (Kündigungsfris,ten und -termine). ' -

" 
m Bereich des Arbeitnehmerschutzes werden weiters die Jugendarbeitsschutz­
Richtlinie (94/33) bis Juni 1996 im Kinder- und Jugendlichenbeschäftigungsgesetz und die 

8 
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SOZIALPOLITISCHE VORSCHAU ARBEITSRECHT 

technischen Arbeitnehmerschutz-Ri_chtlinien im Landarbeitsrecht umzusetzen sein. 
Eine Novelle, zum Bäckereiarbeiter.gesetz, mit dem ua. eine Lockerung des Frauen­
nachtarbeitsverbotes erfolgen soll, wird demnächst beraten. 

'. - I .j • ,,) .... ::: _.' 

Wichtigstes Vorhaben auf dem Gebiet desArbeitsverfassungsrechts wird die Umsetzung 
der Richtlinie über' den E6"röpäh~cheii Betriebsrat sein. Das Ziel dieser Richtlinie ist eine 
verbesserte Anhörung und Unterrichtung der Arbeitnehmervertreter in grenzüberschreitend 
tätigen Unternehmen und KQl)zerQ.en . . _- r 

Die Fortführung der Reform det 'gesetzlichen Interessenvertretungen, wie sie auch im 
Regi~n.Jngsüb~reLnkomme,n für '~!~iijlüje_nde Funktionsperiode vorgesehen wird, bedingt 
auch Änderungen im Arbeiterkammergesetz·bzw. den dazu ergangenen Durchführungs­
regelungen. Änderungen gerade auch des Wahlverfahrens werden auf Grund der Erfahrun­
gen an läßlich der Arbeiterkammerwahl 1994 notwendig sein. 

Der Entwurf einer überarbeiteten Europäischen Sozialcharta wurde dem Ministerkomitee 
bereits q.q~~miJtelt. Nach Annahme dieses Entwurfes wird innerstaatlich überprüft werden, 
ob eine. U~1erzeichnunlg der überarbeiteten Sozialcharta ins Auge gefaßt werden kann. 

Das IAO-Übereinkommen (Nr. 173) über den Schutz der Forderungen der 
Arbeitnehmerinnen bei Zahlungsunfähigkeit ihres Arbeitgebers wird demnächst dem Natio­
nalrat im Hiqblick auf seine Ratifikation vorgelegt werden. , 

Neben der Fortsetzung der Beratungen der Entsenderichtlinie und der Änderung der 
Betriebsübergangsrichtlinie sind in der Europäischen Union folgende Maßnahmen zu 
erwarten: 

~ Zum Themenbereich Vereinbarkeit von Familie und Beruf werden vorerst die europäi­
schen Sozialpartner im Rahmen des Sozial protokOlls gehört. , . 

~ Der Vorschlag zur Beweislastregelung bei Diskriminierung auf Grund des Ge-
schlechtes soll ebenso wie die Regelung "atypischer Arbeitsformen" vorerst 
Sozialpartnerkonsultationen unterzogen werden. 

~ Die Richtlinienvorschläge betreffend Änderung der Richtliniebetrieblicher Versorgungs­
systeme und zur Wahrung ergänzender Rentenansprüche von Erwerbstätigen, die 
von ihrem Recht ~lUf Freizügigkeit Gebrauch machen, wurden dem Rat zur weiteren 
Beratung übermittelt. 

Das 4. Aktionsprogramm zur Chancengleichheit von Männern und Frauen soll am 
1.1.1996 für die Dauer von 4 Jahren in Kraft treten. Hauptthemen sind: Die Frau auf dem 
Arbeitsmarkt; Bewertung der Hausarbeit; Vereinbarkeit von Beruf und Familie und die 
Beteiligung der Frauen in Entscheidungsfindungsprozessen. 

Bei der am 21.4.1995 stattgefundenen Sitzung der Gefleraldirektoren für Arbeitsbeziehungen 
wurde das-mittelfristige Aktionsprogramm im Sozialbereich 1995 bis 1997 mit den 

9 
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ARBEITSINSPEKTION SOZIALPOLITISCHE VORSCHAU 

Schwerpunkten "Beschäftigungsfragen"; "Ausbildung und Mobilität", "Förderung der Freizügig­
keit"; "Konsolidierung und Weiterentwicklung der Gesetzgebung" vorgestellt. 

Die Kommission beabsichtigt, eine Befragung der Mitgliedsstaaten betreffend die nicht 
verbindlichen Dokumente über ein angemessenes Arbeitsen~gelt ( KOM(93) 388) und die 
finanzielle Beteiligung der Arbeitnehmer an den Betriebserträgen (~2/44.3/EWG) 
vorzunehmen. 

In den Aufgabenbereichen Arbeitsbeziehungen/Gleichstellung von Frau und Mann 
werden die Aufbereitung von Daten, die Überprüfung der Auswirkungen getr~ffener 
sozialpolitischer und arbeitsrechtlicher Maßnahmen sowie die Publikations- und Informations­
tätigkeit weitergeführt. So ist z.B. eine empirische Erhebung zl:Jm Thema Tele(heim)arbeit 
geplant. 

Arbeitsi nspektion 

Die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung muß nach dem Stufen­
plan des Arbeitnehmerlnnenschutzgesetzes ab 1.1.1996 in Arbeitsstätten mit 150 - 250 
Arbeitnehmerinnen und mit 1.1.1997 für Arbeitsstätten mit 100 - 150 Arbeitnehmerinnen 
eingerichtet werden. 

Nach der neuen SFK-Verordnung, die mit 1.6.1995 in Kraft tritt, muß die Fachausbildung 
für Sicherheitsfachkräfte in Zukunft mindestens acht Wochen umfassen und muß bei an­
erkannten Ausbildungseinrichtungen absolviert werden. 

In Vorbereitung sind derzeit mehrere Durchführungsverordnungen zum Arbeitnehme­
rinnenschutzgesetz, mit denen Detailregelungen der EU-Richtlinien über den technischen 
und arbeitshygienischen Arbeitnehmerschutz umgesetzt werden. Nach Ausarbeitung der 
inhaltlichen Konzepte durch Projektteams der Arbeitsinspektion und Beratungen im Arbeit­
nehmerschutzbeirat sollen in nächster Zeit folgende Verordnungen erlassen werden: 

~ Verordnung über den Schutz der Arbeitnehmerinnen vor Gefahren des Elektrischen 
Stroms, 

~ Verordnung über Sicherheitsvertrauenspersonen, 
~ Verordnung über Arbeitsmedizinische und Sicherheitstechnische Zentren, 
~ Verordnung über Evaluierung und Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente, 
~ Verordnung über Arbeitsstätten, 
~ Verordnung über die Gesundheitsüberwachung, 
~ Verordnung über Grenzwerte und krebserzeugende Arbeitsstoffe, 
~ Verordnung über Bildschirmarbeit. 

Im Hinblick auf den Stellenwert der Kontrolle der illegalen Ausländerbeschäftigung ist 
vorgesehen, die Kontrolltätigkeit zu intensivieren und ihre Effizienz zu steigern. 

10 
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ZUSAMMENFASSUNG ARBEITSMARKTLAGE 

ZUSAMMENFASSUNG 

Sozial bericht 

Arbeitsmarktlage 

Die Wohnbevölkerung betrug im Jahresdurchschnitt 8,030.000, was gegenüber 1993 eine 
Zunahme von 38.000 bedeutet. Die Zahl der Ausländerwuchs auf einen Jahresdurchschnitts­
wert von 713.000, ihr Anteil an der gesamten Wohnbevölkerung lag bei 8,9 %. 

Die Erwerbsquote sank gegenüber 1993 um 0,2%-Punkte auf 71,3 %. Dieser Rückgang 
ist allein auf die Senkung der Männererwerbsquote um O,4%-Punkte auf 78,4 % zurück­
zuführen. Die Erwerbsquote der Frauen erhöhte sich um einen Zehntelprozentpunkt auf 
63,6%. 

Nach einer rezessionsbedingten Stagnation des Beschäftigungszuwachses 1993 stieg die 
unselbständige Beschäftigung in Folge des Konjunkturaufschwunges wieder deutlich 
an. Gegenüber 1993 bedeutet dies einenAnstieg um 16.000 (+0,5 %) auf3,071.000, wobei 
der Zuwachs bei den Frauen höher war (+10.000) als bei den Männern (+6.000). Der 
Beschäftigtenstand der Ausländer erhöhte sich auf 291.000 im Jahresdurchschnitt, was 
einem Anteil von 9,5 % der unselbständig Beschäftigten entsprach. 

1994 waren insgesamt 681.000 Personen (404.000 Männer, 277.000 Frauen) zumindest 
einmal arbeitslos, was ziemlich genau der Vorjahreszahl entsprach (+600). Aufgrund der 
deutlich kürzeren Dauer der Arbeitslosigkeit sank derJahresdurchschnittsbestand an 
Arbeitslosen um 7.000 auf 215.000, die Arbeitslosenquote somit von 6,8 % auf 6,5 %. 
Die Arbeitslosenquote nach ILO-Kriterien lag bei 4,4 %. 

Die Arbeitslosenquote der Inländerinnen lag mit 6,4 % nach wie vor deutlich unter jener 
der Ausländerinnen (8,0%), wobei es Unterschiede sowohl zwischen in- und ausländi­
schen Frauen (Inländerinnen: 6,7 %, Ausländerinnen: 7,0 %) als auch zwischen in- und 
ausländischen Männern gab (Inländer: 6,1 %, Ausländer: 8,6 %). Die hohe Arbeitslosen­
quote ausländischer Männer ist primär eine Folge des hohen Anteils der Ausländer­
beschäftigung in Saisonbranchen. 

Von den 681.000 insgesamt von Arbeitslosigkeit betroffenen Personen waren 172.000 
(90.000 Männer, 82.000 Frauen) über 6 Monate arbeitslos. Davon waren rund 75.000 
(43,6 %) länger als ein Jahr ohne Beschäftigung, was gegenüber dem Vorjahr einen Anstieg 
um 6.000 oder 9 % bedeutete. 
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ENTWICKl:.UNG D. SOZIALVERSICHERUNG ZUSAMMENFASSUNG 

Die Konzentration der Arbeitslosigkeit wird sichtbar, wenn m,an den Anteil der einzelnen 
Dauergruppen am Arbeitslosigkeitsvolume'n betrachtet: So entfiel auf jene 20 % der 
Personen mit den längsten Arbeitslosigkeitsperioden (9. und 1 O.Deziigruppen) die Hälfte 
der Gesamtlast der Arbeitslosigkeit (50 % des Arbeitslosigkeitsvolumens), während die 
beiden unteren Dauergruppen (1. und 2.Dezilgruppe) mit 2 % kaum ins Gewicht fielen. 

Der Jahresdurchschnittsbestand an Arbeitslosen ist gegenüber dem Vorjahr mit 
Ausnahme von Tirol in allen Bundesländern leicht gesunken. Der Grund dafür war die 
in allen Bundesländern kürzere Dauer der Arbeitslosigkeit (am stärksten ausgeprägt in 
Oberösterreich und Salzburg: - 5 Tage). Deutlich über dem Durchschnitt liegen die 
Arbeitslosenquoten nach wie vor im Burgenland, Kärnten und der Steiermark. 

Die mittlere Höhe (M,edian) der monatl.ichen Leistungen an Arbeitslose (Arbeitslose~­
geld bzw. Notstandshilfe inklusive allfälliger Familienzuschläge) betrug im Jahr 1994 
S 8.500,-. Das mittlere Arbeitslosengeld lag bei S 8.800,-, die mittlere Notstandshilfe ­
bei S 7.000,-. 

Im Jahresdurchschnitt sank der Bestand an offenen Stellen gegenüber dem Vorjahr um 
3.000 (-8 %) auf 30.000 ab. Die durchschnittliche abgeschlossene Laufzeit der vom 
Arbeitsmarktservice 1994 besetzten offenen Stellen (238.000) betrug 43 Tage und 
verkürzte sich gegenüber dem Vorjahr um 11 Tage. 64 % der offenen Stellen konnten 
innerh.alb von 30 Tagen besetzt werden. 

Die Zahl der Lehrstelleneintritte lag mit rund 40.000 etwa auf dem Vorjahresniveau. Die 
Gesamtzahl der Lehrstellensuchenden betrug ca. 43.000, denen 45.000 offene Lehr­
stellen gegenüberstanden. 

Entwicklung der österreich ischen Sozialversicherung 

Das vorläufige Ergebnis der Sozialversicherungsträger für das Jahr 1994 weist Gesamt­
ausgaben von 360,39 Mrd.S aus, denen Gesamteinnahmen in Höhe von 358,64 Mrd.S 
gegenüberstehen. 

, . 
Die Einnahmen bestanden zu mehr als drei Viertel aus Beiträgen für Versicherte 
(?86:39 rv,rd.S). Der Bund bezahlte 1994 Beiträge von 48,45 Mrd.$, wobei der Großteil auf 
die sogenannte Ausfallhaftung des Bundes zur Abdeckung der Differenz zvyischen Einnah­
men und Ausgaben in der Pensionsversicherung entfiel. 

Nach den vorläufigen Berechnungen werden dieGesamtausgaben derKrankenversiche­
rung 107,12 Mrd.S, der Pensionsversicherung 241,11 Mrd.S und der Unfallversicherung 
12,17 Mrd.S betragen. ' . 
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ZUSAMMENFASSUNG ENTWICKLUNG D. SOZIALVERSICHERUNG 

Im Jahr 1994 waren 5 Millionen beitragsleistende Personen krankenversichert. Dazu 
kommen noch rund2,7 Millionen mitversicherte Angehörige. Somit waren 1994 rund 7,9 
Millionen Personen oder 99 % der Bevölkerung krankenversichert. 

I m Jahre 1994 bezogen 112.000 Personen eine Unfallrente in durchschnittlicher Höhe von 
S 3.198,-. 

Im Jahre 1994 waren knapp über 3 Millionen Personen pensionsversichert. Im Vergleich 
zum Beschäftigtenanstieg wuchs die Zahl der Pensionen stärker (um 31.600 auf 1,804 
Millionen), sodaß die Relation. zu den Aktiven gegenüber,1993 anstieg. 1994 kamen593 
Pensionsempfängerinnen auf 1000 Versicherte (1993: · 586). 

Nach wie vor entfallen zwei Drittel aller Pensionen auf Frauen. 

Die höchstmögliche ASVG-Eigenpension (ohne ZulageA und Zuschüsse) betrug 1994 
brutto S 26.521,-, die höchste Witwen pension S 15.912,- monatlich. 

Weiterhin bemerkenswert sind .die Unterschiede in den durchschnittlichen;Pensions­
höhen von Frauen und Mäilnern. Die durchschnittliche Alterspension der Männer 
betrug in der gesetzlichen Pensionsversicherurig S 13.382,-, die der Frauen hingegen 
S 7.578,-. 

Insgesamt erhielten im Jahre 1994 14,5 % aller Bezieherinnen einer Pension aus der. 
gesetzlichen Pensionsversicherung noch mindestens eine weitere Pension~leistung. 
Beim Zusammentreffen von zwei Pensionen verringert sich der relative Abstand zwischen 
den Pensionen der Männer und Frauen. ' 

Trotzdem liegt der Gesamtbezug einer Fraur mit zwei Pensionsansprüchen in et~~ aufdem 
Durchschnittsniveau der Männer mit einem Pensionsanspruch (rund S 13.000,-). 

In den Jahren1970 bis 1994 stiegen die Pensionen in der gesetzlichen Pensionsversiche­
rung um über 295 %. Die Pensionserhöhungen liegen um einiges höher als dfe Steige­
rung des Preisniveaus. Der V~rpraucherpreisindex verzeichnete im selben Zeitraum ~ine 
Steigerung von rund 198 %, sodaß die I(aufkraftder Pensionistinnen deutlich zug~nommen 
hat. Weit über das Ausmaß der normal~n Pensionsanpassung hinaus wurden die Richtsät­
ze für Ausgleichszulagen angehoben. DerRichtsatz für Alleinstehende stieg im Zeitraum 
von 1970 bis 1994 um 473 %, jener für Verheiratete um rund 489 %. 

J , 

Im Jahre 1994 bezogen 280.000 Personen eine Ausgleichsz':llfl9~ (15,5 °/?_ der 
Pensionsbezieherinnen). Rund 70 % der Ausgleichszulagenbezieher(nnen ßind Frau~n. 

Im Jahre 1994 gab es 116.000 erstmalige Neuzuerkennun~~m. Rund 80 % alle.r Neuzu­
erkennul)gen von DiJektp~nsionen \yerden vor Erreichen des gesetzlichen Pensions­
anfallsalters in Anspruch genommen. pas gesetzlich Pensionsantrittsalter liegt für N1änn.er 
bei 65 Jahren, für Frauen bei 60 Jahren. Es besteht jedoch die Möglichkeit, die vorzeitige 
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ENTWICKLUNG D. SOZIALVERSICHERUNG ZUSAMMENFASSUNG 

Alterspension wegen langer Versicherungsdauer bzw. wegen langer Dauer der Arbeitslo­
sigkeit in Anspruch zu nehmen (Frauen mit 55, Männer mit 60 Jahren). 

Die starke Zunahme der erstmaligen Neuzuerkennungen gegenüber 1993 ist vor allem 
darauf zurückzuführen, daß erstmals bei den Frauen geburtenstarke Jahrgänge das Alter 
für die vorzeitige Alterspension (55 Jahre) erreichten und daß viele Frauen die Möglichkeit, 
durch die verbesserte Anrechnung von Zeiten der Kindererziehung entsprechend früher in 
Pension zu gehen, nützten. 

Däs durchschnittliche Zugangsalter bei der Alterspension beträgt für Frauen 58,4 
Jahre (Männer 60,8 Jahre). Bei den Invaliditätspensionen ist der Altersunterschied 
wesentlich geringer (Frauen 50,4 Jahre, Männer 49,5 Jahre). 

Der Anteil der Pensionen wegen geminderter Arbeitsfähigkeit an dem Gesamtzugang 
aller Direktpensionen betrug 199436 %. Davon entfallen knapp60 % auf dieArbeiterinnen. 

Die durchschnittliche Neuzugangspension eines Arbeiters (ohne Zulagen und Zu­
schüsse) betrug 1994S 11.015,-, die einerArbeiterin S 6.267,-. Bei den Angestellten lagen 
diese Werte bei S 18.135,- bzw. S 11.387,-. 

Der durchschnittliche monatliche Ruhebezug der Bundesbeamtinnen (ohne Post und 
ÖBB) betrug S 30.600,-. 

Die Pensi0r"\sreform 1993 brachte eine Reihe von Änderungen im Leistungsrecht der 
gesetzlichen Pensionsversicherung: 

Die Gleitpension wurde im Jahre 1994 von 406 Personen in Anspruch genommen 
(Tendenz steigend). 

Die vorzeitige Alterspension bei geminderter Arbeitsfähigkeit wurde in 16.183 Fällen 
zuerkannt (Tendenz steigend). 

Durch die verbesserte Anrechnung von Zeiten der Kindererziehung (maximal 4 Jahre pro 
Kind) wurden bei jenen Frauen, die im zweiten Halbjahr 1993 in Pension gingen und Kinder 
geboren hatten, durchschnittlich 8,2 Jahre an Kindererziehungszeiten angerechnet. 

Dadurch stiegen erstmalig die Pensionsneuzuerkennungen bei den Frauen - abgesehen 
von der demographischen Entwicklung - vor allem bei der vorzeitigen Alterspension wegen 
länger Versicherungsdauer um 7537 Neuzuerkennungen (knapp 100 %) auf 14897 
Neuzuerkennungen. 

Durch die Anrechnung der Zeiten der Kindererziehung stieg die durchschnittliche Direkt­
pension der Pensionsneuzugänge bei den Frauen von 1993 auf 1994 um 12,9 % (bei den 
Männern um 5,4 %). In der Gesamthöhe liegt sie aber immer noch deutlich unter jener der 
Männer. 
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ZUSAMMENFASSUNG I NVALIDIT Ä TSPENSIONEN 

I nval id itätspensionen 

Nur etwa ein Fünftel der erwebstätigen Österreicherinnen wartet mit dem Rückzug bis zum 
gesetzlichen Pensionsalter. Bei gut der Hälfte der Pensionsneuzugänge ist der Grund 
für das (vorzeitige) Ausscheiden aus dem Erwerbsleben Invalidität oder Arbeitslosigkeit. 
Das durchschnittliche Pensionierungsalter ist seit 1970 bei Männern um 2,9 und bei Frauen 
um 2,6 Jahre gesunken; das Dasein als Invaliditätspensionist beginnt bei Männern um 3, bei 
Frauen um 4,7 Jahre früher als seinerzeit (mit 53,6 bzw. 51,9 Jahren). 

Gleichzeitig werden jährlich etwa 17.000 Invaliditäspensionswerberlnnen abgewiesen. 

Die ursprüngliche sozialpolitische Strategie, den Arbeitsmarkt durch die vorzeitige Entlas­
sung Älterer und/oder gesundheitlich Beeinträchtigter in den Ruhestand zu entlasten, hat 
eine unerwünschte Eigendynamik entwickelt: Die (relative) soziale A,kzeptanz eines solchen 
Verhaltens hat dazu geführt, daß Arbeitgerberinnen die Grenze, ab der Mitarbeiter 
(oder Bewerber) als "alt" gelten, zunehmend niedriger ansetzen; die Toleranzgrenze 
hinsichtlich gesundheitlicher Einschränkungen ist weit enger geworden, als der Gesetzes­
text impliziert. Ein Großteil der abgewiesenen Invaliditätspensionswerber ist in dieser 
Grauzone zwischen rechtlicher und faktischer Invaliditätsdefinition anzusiedeln. 

Parallel dazu hat sich wohl die Einschätzung der eigenen Arbeitsfähigkeit seitens der 
Arbeitnehmerinnen verändert: Wer am eigenen Arbeisplatz, wie bei Bewerbungen regel­
mäßig hört, daß er nicht mehr einsetzbar sei, glaubt dies auch. Umso mehr, als manche 
Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen wohl froh sind, wenn es einen "objek­
tiven" Grund gibt, aus einer Phase körperlicher wie psychischer Belastung (v.a. Arbeitsplatz­
angst) in den Ruhestand wechseln zu können. 

Die Analyse von Daten abgewiesener Invaliditätspensionswerbern zeigt, daß diese 
Menschen größtenteils sehr wohl "krank" sind, Le. ihrer beruflichen Tätigkeit nur noch 
mit Einschränkungen nachgehen könnten. Die bei Anträgen vorgebrachten gesundheit­
lichen Beschwerden werden in der Regel auch von offiziellen Gutachtern bestätigt; bei mehr 
als der Hälfte Klagender werden bereits "mittelschwere" Tätigkeiten" als Option 
ausgeschlossen. Trotzdem gelten diese Personen nicht als invalid, wenn es - theoretisch 
- noch eine angemessene Tätigkeit für sie gäbe. Die zentrale Bedeutung des Berufs-/Tätig­
keitsschutzes in diesem Zusammenhang ist offenkundig. Abgewiesen werden vor allem 
Hilfsarbeiterinnen. 

Tatsächlich wurden etwa zwei Drittel solcher abgewiesener Invaliditätspensions­
werber aus gesundheitlichen Gründen gekündigt bzw. (der kleinere Teil) mehr oder 
weniger sanft vom Arbeitsplatz gedrängt. Die Mehrzahl hat - aufgrund des Wettbewerbs­
nachteils von gesundheitlicher Beeinträchtigung vielfach in Kombination mit Alter und 
mäßiger Qualifikation - praktisch keine Chance auf einen Neubeginn. Rund zwei Jahre 
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KRANKENHAUSFINANZIERUNG ZUSAMMENFASSUNG 

nach Abweisung des Invaliditätsansuchens sind (meist trotz zahlreicher SteIlen­
bewerbungen) nur noch 15-17 Prozent der Betroffenen beruflich aktiv. 

Die finanzielle Situation dies~r arbeitslosen.~bgewie~enen Invaliditätspensionswerber ist in 
der, Mehrzat:l~ der Fälle beengt, ihre, diesbezüglich~n Perspektiven sind zumeist wenig 
besser. So erstaunt es nicht, daß ein erheblicber Teil dieser Personen prinzipiell noch 
arbeitswilli,g VJäre - vorausgesetzt es böte si~r eine~ J.\rl;>eit an, die "noch zu schaffen" wäre. 
Gefragt wären in der Regel leicht~re Tätigkeiten3.Qder auch kürz~re Arbeitszeiten. 

ES'wurde gezeigt, daß unter gegebener, R~limenbedingungen vor allem sozial Schwache 
zunehmend aus dem Arbeitsmar~t ausgegrenzt werden, Le. Menschen, bei denen meh­
rere Wettbewerbsnachteile - schlechte Qualifikation, Alter, gesundheitliche Beeinträchti­
gung - kumulieren und die vielfach auch keine Chance auf Invaliditätspension haben. Ein 
erheQlicher Teil von ihnen wäre zumindest begrenzt nQch arbeitswillig und positiv ins 

. • • ... ~ I 1.-.,. 

Arbeitsleben einzubinden, wenn die entsprechenden Voraussetzungen geschaffen werden 
könnten. ' 

Finanzierung der Krankenanstalten 1993 
. ' 

, 
Im Jahre 1993 betrugen die Gesundheitsausgaben nach dem Konzept der Volkswirt-
schaftlichen Gesamtrechnung ÖS 197 Mrd. (= 9,3 % vom Bruttoinlandsprodukt). 

Knapp 50 % der gesamten Gesundheitsausgapen (rund 90 Mrd. öS) werden für den 
Spitalssektor aufgewendet. ' 

In Österreich gab es 1993 319 Krankenanstalten mit 72.207 systemisierten Betten und 69 
266 tatsächlich aufgestellten Betten. Daraus ergibt sich eine Bettendichte vO'n 9 Krankenhaus-
betten je 1000 Einwohn;erlnnen. ' .' , 

Die Krankenhaushäufigkeit liegt bei 227 Aufnahmen je 1000 Einwohnerinnen. 
S J' I1 : I -

Die durchschnittliche Belagsdauer beträgt 9,2 Tage (ohne psychiatrische Krankenan-
stalten 8,3 Tage). 

• - J .. . '. ,. 

Die Ges~mtkost'en aller' österr. Spitäler 'belaufen sich auf ÖS 88,5 Mrd (ohne kalk. 
I • • -: • ,. 'j' - r:' 

Abschreibungskosten ÖS 80,6 Mrd.). " . -

Auf den stationären B(ereich entfaften rund 90'% der Kosten, d. s. rund öS 79,2 Mrd. 

Dem ambulanten Bereich können öS 9,3 Mrd. zugerechnet werden. 
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ZUSAMMENFASSUNG KRANKENHAUSFINANZIERUNG 

Die Kosten des "Akutbereiches" (hier werden die vom Krankenanstaltenzusammen­
arbeitsfonds bezuschußten Spitäler, die Krankenhäuserder Allgemeinen Unfallversicherungs­
anstalt und einige ausgewählte Sanatorien zugeordnet) belaufen sich auf rund ÖS 83,2 
Mrd.; d.s. rund 94 % der Gesamtkosten. 

Das Gesamtinvestitionsvolumen dürfte bei rund ÖS 13 Milliarden liegen. 

Von der Sozialversicherung wurden ÖS 39,8 Mrd. (inkl. Zahlungen an den KRAZAF) für 
die Spitäler aufgewendet; sie trägt damit 45 % der gesamten Spitalskosten (inkl. 
Investitionen), bzw. 49 % der laufenden Betriebskosten. 

Von den privaten Krankenversicherungen wurden insgesamt öS 8,7 Mrd. an die 
Krankenanstalten überwiesen. Rund öS 4 Mrd. werden direkt an die Krankenanstalten 
überwiesen, und öS 4,7 Mrd. (knapp eine halbe Milliarde davon wird an die Krankenanstalten 
refundiert) fließen an Behandlungsgebühren an die im Spital arbeitenden Ärzte und 
Ärztinnen. 

1,6 Mrd. ÖS (inkl. Spitalskostenbeitrag von ÖS 440 Mill.) dürften an Direktzahlungen von 
in- und ausländischen Patientinnen für stationäre Behandlungen an die Krankenanstalten 
gezahlt werden. DieZahlungen der insgesamt 18 Krankenfürsorgeanstalten fürdie Behand­
lung von Patientinnen belaufen sich auf ÖS 700 Mill. 

Der Bund leistete Beiträge für den Bau und für den laufenden Betrieb der Universitätskli­
niken, sowie für Personalkosten des Bundes(klinik)personals in der Höhe von ÖS 6,4 Mrd .. 

An den KRAZAF wurden ÖS 2,82 Mrd. überwiesen. 

Die Bruttoausgaben der Länder (ohne Wien) für die Krankenanstalten betrugen ÖS 28,8 
Mrd.; die Nettoausgaben (inkl. Transferierungen) betrugen ÖS 13,8 Mrd. An den KRAZAF 
wurden öS 1,67 Mrd. überwiesen. 

Die Bruttoausgaben der Gemeinden (mit Wien) für die Krankenanstalten betrugen ÖS 
35,4 Mrd., die Nettoausgaben (inkl. Transferierungen) betrugen ÖS 20,7 Mrd. öS. An den 
KRAZAF wurden öS 1,13 Mrd. überwiesen. 

Der Finanzierungsanteil der konfessionellen Krankenhäuser kann auf ÖS 500 Mill. 
geschätzt werden. 

Die finanziellen Mittel des KRAZAF beliefen sich auf ÖS 15,59 Mrd .. 

54 % der Aufwendungen für den Spitalsbereich wird aus Beiträgen und 46 % aus 
Steuermittel finanziert. 

Die beiden wesentlichsten Zahler des Krankenanstaltenwesens sind die Sozialversiche­
rung und die Gebietskörperschaften (hier vor allem Länder und Gemeinden). 
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Entwicklung·und Verteilung des Volkseinkommens 

Österreichs Wirtschaft überwand 1994 die Rezession. Die Belebung der Konjunktur fand 
auch in der Entwicklung der Einkommen und deren Verteilung ihren Niederschlag. Der 
Lohnanteil am Volkseinkommen, der sich in den Abschwungsjahren erholt hatte, blieb im 
Aufschwungjahr wieder zurück. Die Einkünfte aus Besitz und Unternehmung nahmen 
1994 um 6,0 % zu. Die,um die Veränderungen in der Beschäftigtenstruktur bereinigte 
Lohnquote fiel von 70,7 % 1993 auf ,69,5 % 1994, 

Die Nettoverteilung des Volkseinkommens verschob sich seit den achtziger Jahren 
deutlich zu Gunsten der Einkünfte aus Ertrag und Vermögen. Von 1980 bis 1993 sanken 
der Anteil der Nettolöhne um 4 Prozentpunkte und der des Staates um einen Prozentpunkt, 
während die Nettoeinkommen aus Unternehmenstätigkeit und Vermögen um 5 Prozent­
punkte zunahmen. 

Das monatliche Medianeinkommen (14 x jährlich) aller unselbständig Beschäftigten lag 
1994 beiS 19.200,-, das der Arbeiterbei S 17.300,-, das der Angestellten bei S 21.300,- und 
das der Beamten bei S 23.200,-. 

Insgesamt, d.h. unter Einbeziehung der Teilzeitbeschäftigten, verdienen - gemessen 
am mittleren Einkommen - Männer um 42 % mehr als Frauen. Für ca. ein Drittel der 
geschlechtsspezifischen Disparitäten ist die höhere Teilzeitbeschäftigungsquote der Frau­
en verantwortlich. D.h. ohne Teilzeitbeschäftigte sinkt der Einkommensvorteil der Männer 
gegenüber den Frauen von 42 % auf 27 %. 

Insgesamt gab es 1994 310.000 Personen (195.000 Frauen und 115.000 Männer), die 
bei Annahme einer Vollzeitbeschäftigung weniger als 12.000 S brutto verdienten. Das sind 
ca. 10 % der unselbständig Beschäftigten. 28% der Arbeiterinnen, je 8% der männlichen 
Arbeiter und der weiblichen Angestellten sowie 5% der männlichen Angestellten haben 
einen Verdienst unter 12.000 S. 

Rund 240.000 unselbständig Beschäftigte (200.000 Männer und 40.000 Frauen) - 7,5% 
aller unselbständig Beschäftigten - verdienten 1994 als Angestellte, Beamte oder 
Arbeiter mehr als die Höchstbeitragsgrundlage zur Pensionsversicherung, das heißt 
mehr als 36.000 S monatlich (ohne Sonderzahlungen). Das Durchschnittseinkommen 
dieser "Spitzenverdiener" unter den unselbständig Erwerbstätigen belief sich nach den 
hochgerechneten Daten aus der Lohnsteuerstatistik für 1994 auf 53.1 00 S (arithmetisches 

, Mittel). 

Im Rahmen des Mikrozensus-Sonderprogramms vom Juni 1993 wurde vom Österrei­
chischen Statistischen Zentralamt einem Prozent aller unselbständig Beschäftigtenhaushalte 
die Frage nach dem monatlichen Netto-Einkommen gestellt. Rechnet man die Einkom­
men auf eine wöchentliche Arbeitszeit von 40 Stunden um, und klammert man die 
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Transfereinkommen (Familienbeihilfe, Alleinverdiener- bzw. Alleiner-halterabsetzbetrag 
und allfällige Pensionseinkommen, z. B. Witwenpension) aus, so lag das mittlere Netto­
einkommen aller Unselbständigen im Jahr 1993 bei 13.600 S. Das mittlere Einkommen 
der Männer betrug 14.900 S, das arbeitszeitbereinigte mittlere Einkommen der Frauen 
betrug 11.900 S. Selbst bei gleicher Schulbildung verdienen Männer um rund ein 
Viertel mehr als Frauen. Angestellte verdienen netto sowohl bei den Männern als auch bei 
den Frauen - arbeitszeitbereinigt - um ca. 30% mehr als Arbeiter. 

Zehn Prozent aller unselbständig Beschäftigten bezogen 1993 im Monat weniger als 
8.500 S Netto-Einkommen (standardisiert auf 40 Wochenstunden). Jeder 19. Mann und 
jede sechste Frau gehören in diese Gruppe. 

Dasmittlere Äquivalenzeinkommen aller Unselbständigenhaushalte betrug 1993 (jeweils 
standardisiert auf einen Single-Haushalt und ein Vierzehntel des Jahreseinkommens) 
11.900 S. Zehn Prozent der Unselbständigenhaushalte verfügten 1993 über ein (einem 
Single-Haushalt entsprechendes) Äquivalenzeinkommen von höchstens 6.200 S (zum 
Vergleich: der Richtsatz für die Gewährung der Ausgleichszulage in der Pensionsversiche­
rung betrug 1993 für eine einzelne Person 7.000 S). 
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Tätig keitsbericht 

Soz,ialversicherung. 

Die wichtigste legistische Maßnahme auf dem Gebiet der Sozialversicherung im Berichts­
zeitraum ist die bereits im Sozialbericht 1993 ausführlich dargestellte Reform der Struktur 
der Sozialversicherungsträger. Diese Organisationsreform soll eine Steigerung der 
Effizienz und der Versichertennähe unter Nutzung moderner Komrrfunikationssysteme 
und Managementmethoden bewirken. 

Folgende Schwerpunkte dienen der Verwirklichung dieser Ziele: 

~ die Straffung der Organisation der Sozialversicherungstrager durch eine drastische 
Verringerung der Gesamtzahl der Versicherungsvertreter; 

~ die Schaffung einer einheitiichen Organisationsstruktur bei gleichzeitiger Erhöhung der 
Flexibilität des Vollzuges; " 

~ dieNeuorganisation des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungs­
träger sowohl hinsichtlich seiner inneren Organisation als auch seiner Aufgaben, 
insbesondere der Richtlinienkompetenzen; 

~ die Einrichtung spezieller AnlaufsteIlen zurWahrnehmung sozialversicherungsrechtlicher 
Anliegen der Versicherten und der Leistungsberechtigten durch die Schaffung von 
Beiräten bei den Versicherungsträgern. 

Weiters wurde das Hinterbliebenenrecht in der Pensionsversicherung im Gleichklang 
mit entsprechenden Gesetzesänderungen der Hinterbliebenenversorgung bei Beamten 
neu gestaltet. Ziel dieser Neuregelung ist die Vermeidung von Überversorgungen, um 
nicht die Hinterbliebenenversorgung an sich in Frage zu stellen. 

Schließlich sind durch das Strukturanpassungsgesetz zur Budgetkonsolidierung u.a. 
auch Rechtsänderungen im Bereich der Sozialversicherung erfolgt. Hervorzuheben sind die 
Verringerung derAusfallshaftung des Bundes in der Pensionsversicherung, dieVerschär­
fung der Wegfallbestimmungen bei vorzeitigen Alterspensionen und Maßnahmen zur 
Erhöhung des Eigenfinanzierungsanteiles in der Sozialversicherung der Bauern und der 
Selbständigen. 

Am 1.9.1994 ist das Abkommen über Soziale Sicherheit mit Kroatien in Kraft getreten. 
Am 18.11.1993 wurde ein Abkommen mit Island (EWR-Ergänzungsabkommen) unter­
zeichnet, das bereits die parlamentarische Genehmigung erhalten hat. 

Darüber hinaus wurden auf Expertinnenebene die Besprechungen zur Vorbereitung neuer 
Abkommen mit Deutschland, Finnland, den Niederlanden, Norwegen, Portugal und 
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Schweden abgeschlossen. Weiters wurden Gespräche mit Dänemark und Irland (EU­
Ergänzungsabkommen), mit der Slowakei, Tschechien und Ungarn (neue Abkommen) 
und der UNIDO (revidiertes Abkommen) sowie Australien, Kanada (einschließlich Que­
bec) und den USA (Zusatzabkommen) durchgeführt. 

Arbeitsmarktpol iti k 

Die Schwerpunkte und das Arbeitsprogramm des Arbeitsmarktservice schließt an die 
bereits 1993 gesetzten Prioritäten an. Die Maßnahmen und Aktionen wurden mit dem Ziel 
durchgeführt, möglichst viele Arbeitsuchende auf geeignete Arbeitsplätze zu placie­
ren und damit längerfristige Problemlösungen zu erreichen, und die gemeldeten offenen 
Stellen rasch und bedarfsgerecht zu besetzen. 

Arbeitsmarktdienstleistu ngen 

Im Bereich der Vermittlung von arbeitsuchenden Personen konnten die Beschäftigungs­
aufnahmen 1994 deutlich gesteigert werden. Dazu hat eine Reihe von Maßnahmen, wie 
der Ausbau der Selbstbedienung und ein differenziertes auf die individuellen Problemlagen 
abgestimmtes Betreuungsangebot beigetragen.Von den 705.000 Arbeitslosen, die 1994 
ihre Arbeitslosigkeit beenden konnten, haben rund 427.000 wieder eine neue Beschäfti­
gung angetreten.1994 fst es gegenüber 1993 gelungen um 22 % mehr Langzeitarbeitslose 
(länger als 6 Monate arbeitslo? vorgemerkt) in Beschäftigung zu bringen. Auch die 
Beschäftigungsaufnahmen der über 50jährigen konnten gesteigert werden. 

Die intensivere Beratung der neu einlangenden offenen Stellen führte zu einer Verkürzung 
der durchschnittlichen Laufzeit. Die Zahl und der Anteil der offenen Stellen, die nur nach 
längerer Dauer und mit großen Schwierigkeiten besetzt werden konnten, hat sich verringert. 

, 

Als zusätzliche Informationsmöglichkeit für Arbeitsuchende und für Berufseinsteigerinnen 
wurden die Berufsinformationszentren ausgebaut. Die Erstellung individueller 
Betreuungsvereinbarungen mit Arbeitsuchenden und Betrieben wurde auch im 
Berichtsjahr weiter forciert. 

Arbeitsmarktausbildung 

Neben der Höher- und Neuqualifizierung von Arbeitslosen bzw. Beschäftigten durch den 
quantitativen Ausbau und der qualitativen Verbesserung der Angebote, bildeten die Berufs­
vorbereitungs- und -orientierungskurse sowie Arbeitserprobungs- und -trainings­
maßnahmen zu den wichtigsten arbeitsmarktpolitischen Instrumentarien. 
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Der Schwerpunkt der Weiterentwicklung lag imAusbau modularer Ausbildungssysteme, 
um die Wartezeiten auftKurse zu verkürzen und die Effzienz der Ausbildungen zu erhöhen. 

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 

Mit der Aktion 8000 konnten seit 1984 rund 40.000 Personen befristet beschäftigt 
werden und damit ihre Integrationschancen in den Regelarbeitsmarkt erhöht werden. Die 
wichtigsten Beschäftigungsfelder waren soziale Dienstleistungen, Umweltschutz, Dorf­
erneuerung und Kinderbetreuung. 

In zeitlich befristeten Transitarbeitsplätzen in sozialökonomischen Betrieben waren 1994 
1.345 Personen beschäftigt. Untersuchungen haben gezeigt, daß ein Jahr nach Beendi­
gung der Maßnahme rund die Hälfte der geförderten Teilnehmerinnen durchgehend in 
Beschäftigung standen. 

Unternehmensbezogene Förderungen 

Zur Sicherung von Arbeitsplätzen und zur Schaffung neuer Arbeitsplätze wurden Betriebe 
in Gebieten mit hoher Arbeitslosigkeit und als Ausgleich für kurzfristige Beschäfti­
gungsschwankungen gefördert. 1994 konnten insgesamt 13.723 Arbeitsplätze gesi­
chert oder neu geschaffen werden. 

Ein besonders effizientes Instrument der aktiven Arbeitsmarktpolitik bei wirtschaftlichen 
Umstrukturierungsprozessen ist die Errichtung von Arbeitsstiftungen. Im Zuge der 
Europäischen Integration wurde 1994 die Branchenstiftung im Bereich Spedition gegründet. 
Eine weitere Stiftung wurde in der Lebensmittelbranche gegründet. 

Versicherungsleistungen 

Die Aufwandssteigerungen bei den Versicherungsleistungen sind insbesondere auf die 
erweiterte Inanspruchnahme im Bereich der Notstandshilfe und der Sondernot­
standshilfe zurückzuführen. Im Bereich der Sonderunterstützung wurde der gesetzliche 
Bezieherinnenkreis ausgeweitet. 

Um der Kostenexpansion im Leistungsbereich vorzubeugen, werden ab 1995 die Regelun­
gen des Strukturanpassungsgesetzes greifen. 

Ausländerbeschäftigung 

1994 gab es einen leichten Rückgang des Jahresdurchschnitts an bewilligungs­
pflichtig beschäftigten Arbeitskräften von 277.511 auf 269.843. DieAnzahl der arbeits­
losen Ausländerinnen ist ebenfalls gesunken (1993 27.086 Ausländerinnen, 1994 
25.445 Ausländerinnen). Mit 1. Jänner 1995 wurde die Gesamtzahl der unselbständig 
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beschäftigten und arbeitslosen Ausländerinnen (Bundeshöchstzahl) mit 8 v.H. am 
österreichischen Arbeitskräftepotential festgelegt. Über die Gesamtzahl hinaus dürfen 
Sicherungsbescheinigungen und Beschäftigungsbewilligungen bis zu einem Höchstmaß 
von 9 v.H. am österreichischen Arbeitskräftepotential erteilt werden, wenn dies der 
Bundesminister für Arbeit und Soziales durch Verordnung für einzelne Personengruppen, 
an deren Beschäftigung öffentliche oder gesamtwirtschaftliche Interessen bestehen, fest­
gelegt. 

Zur Aufdeckung und Prävention der illegalen Ausländerbeschäftigung wurden im Berichts­
jahr rund8.600 Betriebe kontrolliert und in 2.673 Fällen eine Anzeige erstattet. Insgesamt 
wurden 6.186 illegal beschäftigte Ausländerinnen erlaßt. 

Pflege- und Behindertenpolitik 

Pflegevorsorge 

Das Pflegegeld wurde für das Jahr 1995 entsprechend der Anpassungsverordnung erhöht 
und erreichte demnach in den sieben Stufen folgende Betragshöhen (in ÖS): 

Stufe 1 2.635 
Stufe 2 3.688 
Stufe 3 5.690 
Stufe 4 8.535 
Stufe 5 11.591 
Stufe 6 15.806 
Stufe 7 21.074 

Auf das Pflegegeld der Stufen 1 und 2 bestand ab Inkrafttreten des Bundespflegegeld­
gesetzes ein Rechtsanspruch, der beim Arbeits- und Sozialgericht einklagbar ist. Seit 1. 
Juli 1995 ist auch das Pflegegeld der Stufen 3 bis 7 - durch eine Novelle zum Bundespflege­
geldgesetz - einklagbar. 

Im Mai 1995 erhielten insgesamt 268.184 Personen ein Pflegegeld nach dem Bundes­
pflegegeldgesetz. Nach der Zuordnung in die sieben Stufen ergibt sich folgendes Bild: 

23 

III-60 der Beilagen XIX. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 25 von 342

www.parlament.gv.at



PFLEGE- UND BEHINDERTENPOLITIK ZUSAMMENFASSUNG 

Pflegegeldbezieherlnn~n Mai 1995 

$tufe 1 17.242 , -, 6°,k 
,( Stufe 2 155.230 58% 

Stufe, 3 48.065 18% 
Stufe 4 22.077 8% 
Stufe 5 18.949 7% 
Stufe 6 4.155 2% 
Stufe 7 2.466 1 % 

, Insgesamt 268.184 100'% 

Behindertenpolitik 

Zum 31.12.1994 gehörten insgesamt 63.363 Personen dem Kreis der begünstigten 
Behinderten an; das sind um rund 5.000 mehr als 1992. Im Jahre 1993 waren bei 
sämtlichen der Einstellungspflicht unterliegenden Dienstgebern insgesamt 69.369 Pflicht­
steIlen zu verzeichnen. 29.339 Pflichtstellen wurden nicht besetzt. Somit sind 42 % der 
Gesamtpflichtstellen nicht besetzt. . ' 

Von den 63.363 begünstigten Behinderten waren im Jahre 1994 mehr äls ein Drittel 
nicht erwerbstätig. 

Beim Bund waren im Jahre 1994 von 9.627 Pflichtstellen rund 3.000 nicht besetzt. 
Manche Ministerien - wie das Sozialministerium - haben ihre Einstellungsverpflichtung 
allerdings weit übererfüllt. 

In den derzeit neun geschützten Werkstätten in ganz Österreich mit insgesamt 18 
Betriebsstätten sind bei einer Gesamtbeschäftigtenzahl von 1.300 Personen 1.050 behin­
derte Menschen beschäftigt. Im Jahr 1994 wurden den geschützten Werkstätten Sub­
ventionen von insgesamt rund 162 Mio ÖS aus den Mitteln des Ausgleichstaxfonds 
gewährt. - -

Insgesamt wurden seit 1989 im Rahmen der Sonderprogr~mme österreichweit mehr als 
48 Projekte mit rund 89 Mio ÖS gefördert. 

Im J~hr~ 1994 w.w~en für I~~ividualförderungen 232,5 MJo. ÖS bereitgestellt. 

Sozialentschädigungen 

In der Kriegsopferversorgung ist dieZahl der Versorgungsberechtigten im Jahrzehnt seit 
1985 von rund 152.000 auf 99.000 Ende 1994 um ein Drittel gesunken. Der finanzielle 
Rentenaufwand ist im gleichen Zeitraum von 5,85 Mrd ÖS um 7,7 Prozent auf 6,3 Mrd ÖS 
gestiegen. 
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In der Heeresversorgung ist in den letzten zehn Jahren die Zahl der Versorgungsberech­
tigten von 1.078 im Jahr 1984 um rund 42 Prozent auf 1.526 im Jahre 1994 gestiegen. Der 
finanzielle Aufwand wurde seither auf 104 Mio ÖS im Jahr 1994 verdoppelt. 

Die Zahl der Empfängerinnen wiederkehrender Geldleistungen nach dem Opferfürsorge­
gesetz (Renten- und Beirilfenempfängerlnnen) hat sich von 4.139 Personen im Jahr 1984 
auf 2.769 Personep im Jänner 1995 verringert. Derfinanzielle Rentenaufwand betrug im 
Jahr 1994217,3 Mio ÖS. 

Seit 1 .Jänner 1994 wird nach dem Verbrechensopfergesetz Hilfe auch EWR-Bürgerlnnen 
geleistet, sofern die Tat im Inland (unter bestimmten Voraussetzungen auch im Ausland) 
begangen wurde. 

Zum Jahresende 1994 erhielten 113 Verbrechensopfer und deren Hinterbliebene finanzi­
elle Zuwendungen für Verdienst- bzw. Unterhaltsentgang. Zusammen mit den Leistungen 
der Heilfürsorge, der orthopädischen Versorgung und Rehabilitation betrug der Gesamtauf­
wand im Jahr 1994 13,7 Mio ÖS. 

Nach dem Impfschadengesetz erhielten 1994 61 Personen wiederkehrende Geld-. ~ 

leistungen, in acht Fällen wurde ein pauschaler Entschädigungsbetrag ausgezahlt. Der 
Gesamtaufwand betrug 1994 16,5 Mio ÖS. 

Für besondere Maßnahmen der medizinischen, beruflichen und sozialen Rehabilita­
I 

tion wurden aus den Mitteln des Nationalfonds im Jahre 1994 Zuwendungen in der Höhe 
von 17 Mio.S gewährt. Dies bedeutet gegenüber 1993 eine Steigerung um 21 Prozent. 

Sozialberatung, Service 

Rund 50.000 Personen machten im Jahr 1994 vom Angebot der verschiedenen Beratungs­
und Serviceeinrichtungen (SozialTelefon, Sozialservice, Ö3-Kummernummer) Gebrauch. 

Von den Mobilen Beratungsdiensten für Kinder und Jugendliche wurden 1994 rund 
2.000 Kinder betreut; 898 davon waren erstmals in diesem Jahr im Kontakt mit dem 
Beratungsdienst. 

Arbeitsrecht und allgemeine Sozialpolitik 

Im Berichtszeitraum wurde eine Reihe vonEG-Vorschriften in arbeitsrechtlichen Gesetzen 
umgesetzt. 

Eine Novelle zum Mutterschutzgesetz erweiterte in Anpassung an EU- Richtlinien die 
Schutzbestimmungen für werdende und stillende Mütter durch die Schaffung spezieller 

25 

III-60 der Beilagen XIX. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 27 von 342

www.parlament.gv.at



ARBEITSINSPEKTORAT ZUSAMMENFASSUNG 

Evaluierungsbestimmungen für von Frauen besetzte Arbeitsplätze, durch die verpflichten­
de Einführung von Ruhemöglichkeiten und von Beschäftigungsverboten für stillende Mütter. 

Das Landarbeitsrecht wurde im wesentlichen an die Betriebsübergangs-Richtlinie, die 
Dienstzettel-Richtlinie analog zum Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz angepaßt. 

Im Rahmen der Umsetzung der technischen Arbeitnehmerschutz-Richtlinien der 
Europäischen Union im Arbeitnehmerlnnenschutzgesetz wurde das Arbeitsverfassungs­
gesetz und das Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz (AVRAG) novelliert. Es er­
folgte eine Erweiterung der Betriebsratskompetenzen durch vermehrte Mitsprache- und 
Mitbestimmungsrechte in diesem Bereich. Weiters wurde in das AVRAG ein Benachteiligungs­
verbot sowie ein Kündigungs- und Entlassungsschutz für Arbeitnehmer, die bei Gefahr ihren 
Arbeitsplatz verlassen, sowie für Arbeitnehmervertreter mit besonderer Funktion, aufge­
nommen. 

Mit den Vorarbeiten zur Umsetzung der im Regierungsübereinkommen festgelegten Ziele 
im Bereich des Arbeitsrechtes und der Sozialpolitik wurde begonnen. 

Vertreter des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales haben im Rahmen verschiedener 
internationaler Organisationen bei der Behandlung von sozialpolitischen Fragen und 
Angelegenheiten wie zB. am UNO-Weltgipfel für soziale Entwicklung in Kopenhagen 
mitgearbeitet. 

Im Rechtssetzungsprozeß der Europäischen Union haben Vertreter des Bundesmini­
steriums für Arbeit und Soziales zunächst mit Beobachterstatus und seit dem Beitritt zur 
Europäischen Union als Vertreter eines Mitgliedstaates teilgenommen. Die Verabschiedung 
der Richtlinie über die Einsetzung eines Europäischen Betriebsrates stellt einen wichtigen 
Schritt zur Sicherung der Mitwirkungsrechte der Arbeitnehmer auf Betriebsverfassungs­
ebene in multinationalen Unternehmen in Mitgliedstaaten der Europäischen Union dar. 

Die Publikations- und Informationstätigkeit in den Bereichen Arbeit und Arbeitsbe­
ziehungen, allgemeine Angelegenheiten der berufstätigen Frau, wurde fortgesetzt. 

Arbeitsinspektorat 

Mit 1.1 .1995 ist das neue Arbeitnehmerlnnenschutzgesetz (ASchG) in Kraft getreten, mit 
dem die Mindeststandards der EU im Bereich des technischen und arbeitshygienischen 
Arbeitnehmerinnenschutzes umgesetzt werden. Wesentliche Neuerungen sind vor allem 
die Verpflichtung der Arbeitgeberinnen zur Ermittlung, Bewertung und Verhütung von Ge­
fahren, zur schriftlichen Festlegung der Schutzmaßnahmen, zu Messungen bei Verwen­
dung gesundheitsgefährdender Arbeitsstoffe oder bei Lärm, zur umfassenden Information 
und Unterweisung der ArbeitnehmerInnen und zur Einrichtung einer betriebsärztlichen und 
sicherheitstechnischen Betreuung, unabhängig von der Arbeitnehmerinnenzahl. 
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Zur Umsetzung der Detailregelungen der EU-Richtlinien sind mehrereDurchführungsver­
ordnungen zum ASchG in Vorbereitung. Die Verordnung über die Fachausbildung der 
Sicherheitsfachkräfte wurde bereits erlassen und tritt mit 1.6.1995 in Kraft. 

Im Berichtszeitraum wurden 94.000 Übertretungen auf dem Gebiet des technischen 
und arbeitshygienischen Arbeitnehmerschutzes festgestellt, die in 1.800 Fällen zu 
Strafanzeigen geführt haben. 

1994 wurden insgesamt 18.733 Übertretungen auf dem Gebiet des Verwendungs­
schutzes (ohne Straßenkontrollen und ohne Heimarbeit) festgestellt. Damit sind die Über­
tretungen im Vergleich mit 1993 um rund 10 % gesunken. 63 % dieser Übertretungen be­
trafen Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes. Die Wirtschaftsklasse mit den meisten 
Übertretungen war, wie auch in den Vorjahren, das Gastgewerbe: auf diese Branche ent­
fielen zwar nur 13 % aller kontrollierten Betriebe, aber 31 % der festgestellten Übertretun­
gen. 

Mit 1.1.1995 wurde die Kontrolle der illegalen Ausländerbeschäftigung den Arbeits­
inspektoraten übertragen. Hiezu wurde in jedem Bundesland ein Arbeitsinspektorat mit der 
Wahrnehmung dieser Tätigkeit betraut. 

In einer im Bundesministerium für Arbeit und Soziales eingerichteten Zentralen Verwaltungs­
strafevidenz werden alle rechtskräftigen Strafbescheide nach dem Ausländer­
beschäftigungsgesetz registriert. Dies ermöglicht die Ausstellung von nach dem Bundes­
vergabegesetz bzw. Landesvergabegesetzen für den Zuschlag öffentlicher Aufträge not­
wendigen Bescheinigungen darüber, daß keine wesentliche Verletzung des Ausländer­
beschäftigungsgesetzes durch einen auftragswerbenden Betrieb oder seinen Subunterneh­
mer vorliegt. 

Abteilung Europäische Integration 

Die Abteilung für Europäische Integration (AEI) koordinierte die Integration Österreichs in 
die EU hinsichtlich des Arbeits- und Sozialrechtsbereichs. Im September 1994 wurde im 
Rahmen einer Tagung des Arbeits- und Sozialministerrates die Richtlinie betreffend 
Eurobetriebsrat verabschiedet. Die EU-Gemeinschaftsinitiativen und Aktionspro­
gramme im Sozial- und Ausbildungsbereich wurden vorbereitet, österreichweit koordi­
niert und 1995 mit der Kommission verhandelt. Die Genehmigung der operationellen Pläne 
seitens der Kommission wird voraussichtlich im Herbst 1995 erfolgen. Die fachliche 
Betreuung von arbeitsmarktpolitisch relevanten und Sozialprojekten zur Unterstüt­
zung der mittel- und osteuropäischen Reformländer wurde 1994/95 fortgeführt. 
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Grundlagenarbeit für Gleichstellungs- und Frauenfragen 
• .r 

Sozialpolitik für die Gleichstellung der Frauen muß die Ungleichheiten aufgrund des 
Geschlechts berücksichtigen und in sozialpolitische Entscheidungsprozesse und Lösungen 
integrieren. Die Abteilung für grundsätzliche Angelegenheiten der Frauen setzte dafür 
Aktivitäten auf verschiedenen Ebenen. 

ZurVorbereitung der 4. UN-Weltfrauenkonferenz 1995 wurde der Ressortbeitrag für den 
österreichischen Länderbericht erstellt. Weitere Berichte und Beiträge wurden erstellt, z.B. 
im Zusammenhang mit dem "Bundesgesetz über Berichte der Bundesregierung betreffenä 
den Abbau von Benachteiligungen von Frauen", für internationale Organisationen u.a .. 

Im Ständigen Arbeitskreis der Frauenreferentinnen des Arbeitsmarktservice wurde 
mitgearbeitet. Mit Expertinnen und Interessenvertreterinnen wurde das Thema Teilzeitar­
beit behandelt. Ein Werkstattgespräch zum Thema "Maßnahmen für Wiedereinsteiger­
innen" wurde durchgeführt. Themen der Frauen-Infos waren: Teilzeitarbeit, Sozialisation 
und Berufsfindung von Mädchen, Teilzeitkarenz, Chancengleichheit, Karenzurlaubsgeld. 
Die seit 1989 aufgebaute EDV-unterstützte Dokumentation zu frauen- und ressortspezifisch 
relevanten Fragen wurde laufend aktualisiert. An einer Vernetzung von Frauendokumen­
tationen wird mitgearbeitet. Forschungsarbeiten werden durchgeführt zu den Themen: 
Integration von Ausländerinnen und Ausländern in Österreich, ,Wiedereinsteigerinnen in 
Wien, Akkordarbeit in Österreich, Betriebliche Personalpolitik zur F.örderung der Chancen­
gleichheit. Publiziert wurden Forschungsberichte zu "Teilzeitarbeit - Auswirkungen einer 
flexibleren Arbeitszeitorganisation", "Wiedereinstieg von Frauen in das Berufsleben - und 
danach?", sowie das "Frauenlesebuch". 

Allgemei ne G ru nd lagen arbeit 

Die allgemeine Grundlagenarbeit des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales erfolgt in 
den Schwerpunkten der Erarbeitung von Gutachten allgemeinen sozialpolitischen bzw. ent­
scheidungsvorbereitenden Inhalts, der Betreuung von Forschungsvorhaben, der Mitwir­
kung an Veranstaltungen, Arbeitsgruppen und Beiräten mit sozialpolitischen Themen und 
der Konzipierung und Redigierung des Sozial berichts, sowie des Seniorenberichts. 

Im Berichtszeitraum wurde die Studie Arbeiterinnen und Angestellte abgeschlossen. In 
Auftrag gegeben, aber bis Sommer 1995 noch nicht abgeschlossen wurden folgende 
Forschungsprojekte: Erfassung von Sozialausgaben und Sozialeinnahmen, Arbeitslose 
Ausländer, Entwicklungen bei den Invaliditäts(Berufsunfähigkeits)pensionen und Lebens­
situation von abgelehnten Invaliditäts-Pensionswerbern, Mitbestimmungsmöglichkeiten für 
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ZUSAMMENFASSUNG GRUNDLAGENARBEIT 

ältere Menschen in Österreich, Tausend Jahre Österreich - Lebenswelten kleiner Leute, EU­
Haushaltspanel, Gesellschaftlicher Wandel in Österreich und Zukunftsszenarios, 
Berufsverläufe und Lebensbedingungen von begünstigten behinderten Frauen und Män­
nern. 
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WIRTSCHAFTSLAGE ARBEITSMARKTLAGE 1994 

1. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen . . 

Österreichs Wirtschaft hat sich 1994 wieder kräftig belebt 

Im Jahr 1994 hat sich die Konjunktur wieder kräftig belebt. Nach einem leichten Rückgang 
des realen BIP im Jahr1993(um-O,1%)gabes 1994einenZuwachs um 2,7%. Nachfrage 
und Produktion erlebten einen deutlichen Aufschwung. Motor des Wachstums war der 
Warenexport. Die Auslandsnachfrage im Reiseverkehr fiel jedoch aufgrund stagnierender 
Einkommen in der SRD-West und billigerer Flugpauschalreisen zurück. 

Entwicklung wichtiger Kenngrößen 

Veränderung zum Vorjahr (in %) 

1993 1994 

Sruttoinlandsprodukt real -0,1 +2,7 
Privater Konsum real +0,2 +2,3 
Sauinvestitionen real +2,2 +4,0 
Warenzahlungen, Exporte real -0,4 +6,0 
Arbeitsproduktivität 
(SIP je Erwerbstätigen) +0,4 +2,5 

*) Prognose, WIFO, Juni 1995. 

Quelle: WIFO 

1995*) 

+2,4 
+2,2 
+2,5 
+6,3 

+2,3 

Verbessert hat sich das Investitionsklima und die Bautätigkeit, vor allem im Wohnbau. 
Eine Stütze der Konjunktur war der private Konsum mit einem realen Zuwachs von 2,3%. 

Fortsetzung des Wachstums der österreichischen Wirtschaft 1995 

Die Nachfrage und Produktion expandieren weiter, wenn auch etwas langsamer als 1994. 
Es wird eine Zunahme des SIP um 2,4% erwartet. Das Wachstum ist eher produktivitäts­
wirksam, die Rationalisierungsinvestitionen verstärken sich. Der Warenexport bleibt weiter 
zugkräftig, die Exporterlöse aus dem Reiseverkehr lassen hingegen nach. 
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ARBEITSMASRKTLAGE 1994 ERWERBSQUOTEN 

2. Wohnbevölkerung und Erwerbsquoten 

Einwohnerzahl Österreichs bereits über 8 Millionen 

Eine neue, auf den Volkszählungsergebnissen von 1991 basierende Bevölkerungs­
fortschreibung des Österreichischen Statistischen Zentralamtes (ÖSTAT) ergab für 1994 
eine durchschnittliche Wohnbevölkerung von 8,029.700. Dies bedeutet gegenüber dem 
Vorjahresbestand eine Zunahme von 38.200 (+0,5%). Wie in den Jahren zuvor war auch 
1994 die Wanderung die quantitativ größere Komponente des Bevölkerungswachstums. 

Weiterhin Zuwachs der ausländischen Wohnbevölkerung 

Nach den neuen ÖSTAT-Berechnungen ist die Zahl der in Österreich legal wohnhaften 
Ausländerinnen und Ausländer im Jahresdurchschnitt 1994 auf 713.500 angestiegen, was 
zum Vorjahr eine Zunahme von 23.900 (+3,5%) bedeutet. Der Ausländeranteil an der 
Wohnbevölkerung lag somit bei 8,9%, was einer Steigerung gegenüber 1993 um 0,3%­
Punkte gleichkommt. Die mit Inkrafttreten des EWR-Vertrages verbesserte rechtliche 
Stellung von Bürgerinnen und Bürgern im EWR bei der transnationalen Migration trug zu 
dieser Entwicklung bei. 

Erwerbsquoten* 1984 bis 1994 

85 

80 
Männer 78,4% 

75 
Männer 

~ 70 
0 und Frauen 71,3% 

65 
Frauen 63,6% 

60 

55 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

• Definiert als Anteil der männlichen Erwerbspersonen an der 15- bis 65jährigen 
Wohnbevölkerung und weiblichen Erwerbspersonen an der 15- bis 60jährigen 
Wohnbevölkerung Quelle: WIFO - Datenbank 
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SELBSTÄNDJG BESCHÄFTIGTE ÄRBEITSMARKTLAGE 1994 

Leichte .Abnahme der Erwerbsquote · 

Der seit Mitte der 80er Jahre anhaltende Trend einer steigenden Erwerbsquote - also dem 
Anteil der Erwerbspersonen (Summe der selbständig Beschäftigten, der Mithelfenden, der 
unselbständig Beschäftigten und der vorgemerkten Arbeits1osen) an der Wohnbevölkerung 
im erwerbsfähigem Alter - setzte sich im Jahr 1994 nicht fort. 

Die allgemeine ·Erwerbsquote (15- bis unter 60jährige Frauen sowie 15- bis unter 
65jährige Männer) sank um zwei Zehntelprozentpunkte auf 71,3%. , Dieser Rückgang ist 
allein auf die Senkung der Männererwerbsquote um O,4%-Punkte auf 78,4% zurückzu­
führen. Die :E'rwerbsquole der Frauen erhöhte sich marginal um einen Zehntel­
prozentpunkt und betrug 1994 63,6% .. 

~I ' 

3. Beschäftigung der Selbständigen 

Auch 1994 setzt sich ,der Trend des starken Rückgangs der Zahl der selbständig Beschäf­
tigten in der Land- und Forstwirtschaft sowie des leichten Anstiegs jener im Gewerbe fort. 

34 

Selbständige und mithelfende Familienangehörige in der 
Landwirts'chaft und der' gewerblichen Wirtschaft 1984 - 1994 
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ARBEITSMASRKTLAGE 1994 UNSELBSTÄNDIG BESCHÄFTIGTE 

Insgesamt sank die Zahl der selbständig Erwerbstätigen (inklusive mithelfender 
Angehöriger) von 1993 bis 1994 um 8.100 (1992/93: minus 7.500), wobei jene in der 
Landwirtschaft um 9.000 abnahm, während sie im Gewerbe um 900 anstieg. 

" 

4. Beschäftigung der Unselbständigen 

Im Jahresdurchschnitt 1994 stieg das unselbständige Arbeitskräijeangebot (unselb­
ständig Beschäftigte + vorgemerktE{ Arbeitslose) gegenüber den Vorjähren deutlich abge­
schwächt und erreichte im Vergleich zu 1993 einen Zuwachs von 8.500 (+0,3 %). Mit 
3,285.700 Personen erreichte das Arbeitskräfteangebot einen neuen Höchststand. 

1994 leichter Beschäftigungszuwachs 

Nach einer rezessionsbedingten Stagnation des Beschäftigungswachstums 1993 stieg die 
unselbständige Beschäftigung 1994 im Gefolge des Konjunkturaufschwungs wieder an, 
wobei in den folgenden Zahlen die geringfügig Beschäftigten nicht miterfaßt sind, die 
Karenzurlaubsgeldbezieherlnnen und Präsenzdien~r mit aufrechtem Beschäftigungsver­
hältnis jedoch schon. Gegenüber 1993 stieg die Beschäftigung um 15.800 (+0,5%) an, 

• 
die bei den Frauen aufgrund der steigenden Erwe~bsbeteiligung deutlich höher ausfiel 
(+ 10.500 oder +0,8%) als bei den eine sinkende Erwerbsbeteiligung aufweisenden Männern 
(+5.400 oder +0,3%). 

Jahr1) insgesamt männlich weiblich 

1983 2,735.000 1,626.000 1,109.000 
1988 2,811.000 1,656.000 1,155.000 
1993 3,055.000 1,756.000 1.,299.000 
1994 3,071.000 1,762.000 1,309.,000 

1) Jahresdurchschnitte definiert als Zwölfmonatsdurchschnitte der entsprechenden 
Monatsendbestände; Rundungsdifferenzen möglich 

Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 

1994 gab es in Österreich 3,071.000 unselbständig Beschäftigt~, davon 2,780.000 
Inländerinnen und 291.000 Ausländerinnen. Der Anteil der Auslän.perlnnen an allen 
Beschäftigten betrug somit 9,5 %. 

Außerdem waren laut Meldungen beim Hauptverband der Sozialversicherungsträger 1994 
im Jahresdurchschnitt 127.000 Personen geringfügig- beschäftigt (d.h.: Monatsver-
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U NSELBSTÄNDIG BESCHÄFTIGTE ARBEITSMARKTLAGE 1994 

dienst von weniger als ca. S 3.400,-1994). Der Frauenanteil betrug dabei 73 %. Die größten 
Anteile an geringfügig Beschäftigten gibt es in den Wirtschaftsklassen Realitätenwesen 
(1 2 % aller in dieser Branche Beschäftigten), im Gastgewerbe (9 %) und bei den Sozial- und 
Gesundheitsdienstleistungen (9 %). 

4.1. Unselbständig Beschäftigte nach Altersgruppen 

36 

Veränderung der unselbständig Beschäftigten 
nach Altersgruppen (1993 I 94) 

+ 33.000 

+ 8000 + 8.000 

- 2.000 

15 - 24 25 - 39 40 - 49 50 - 54 55 und älter 

Alter in Jahren 

- 30.000 
Quelle : Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger 
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ARBEITSMASRKTLAGE 1994 UNSELBSTÄNDIG BESCHÄFTIGTE 

Weitgehend im Einklang mit der Wohnbevölkerung hat sich auch die Beschäftigung nach 
Altersgruppen entwickelt: Während sich die Beschäftigungszuwächse auf die Alters­
gruppen der 30- bis 49Jährigen (+2·,7%) und - bedingt durch die starken Geburtsjahr­
gänge 1939 bis 1944 - besonders auf die 55- bis 59Jährigen (+8,7%) konzentrierten, kam 
es bei den Altersgruppen der 15- bis 29Jährigen (-2,7%, v.a. 15- bis 18Jährige: -5,3%), der 
50- bis 54Jährigen (-0,8%) und der kleinen Gruppe der über 60Jährigen (-4,8%) zu 
Abnahmen. Die Rückgänge bei den 25- bis 29Jährigen und den 50- bis 54Jährigen 
beschränkten sich auf die Manner, während e's bei den 25- bis 29jährigen Frauen aufgrund 
der steigenden Erwerbsbeteiligung und interessanterweise bei den 50- bis 54jährigen 
Frauen trotz sinkender Wohnbevölkerung zu Zuwächsen kam. 

4.2. Unselbständig Beschäftigte nach Wirtschaftssektoren 

Seit 1984 um fast 300.000 mehr Arbeitsplätze 

Betrachtet man Qie Entwicklung d~r Beschäftigung in den einzelnen Wirtschaftssektoren 
zwischen 'Juli 1984 und Juli 1994, so wird der langfristig zu beobachtende Strukturwandel 
insofern sichtbar, als insgesamt per Saldo fast 300.000 neue Arbeitsplätze geschaffen 
wurden. Beschäftigungsverlusten im Primär- und Sekundärbereich (-66.000) stehen 
kräftige Gewinne im Dienstleistungsbereich (+358.000) gegenüber. Waren im Juli 
1984 noch 41 % im Sekundärsektor und 58 % im Tertiärsektor beschäftigt, so waren es 
zehn Jahre später nur mehr 35 % bzw. bereits 64 %. 

Strukturwandel durch Zehnjahresvergleich (Juli 1984/94) 
deutlich sichtbar 

Wirtschaftssektoren 

Primär + Sekundärsektor 
Tertiärsektor 

insgesamt 1) 

Beschäftigtenstand 
Juli 1994 

1,092.000 
1,961.000 

3,053.000 

Veränderung 
gegenüber Juli 

1984 

- 66.000 
+ 358.000 

+ 292.000 

1) ohne Karenzurlaubsgeldbezieherlnnen und Präsenzdiener mit aufrechtem Beschäftigungsverhältnis 

Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 
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UNSELBSTÄNDIG BESCHÄFTIGTE ARBEITSMARKTLAGE 1994 

Hohe Beschäftigungsverluste im Produktionsbereich 
;1 'I J 

Im Produktiolilsbereich , mußte.n einzelne Wirtschaftsklassen in den letzten zehn Jahren 
deutliche Beschäftigungsverluste hinnehmen. Die ,Gründe ,tür die Rückgänge sind u.a. 
Rationalisienungsmaßnahme.n, Wettbew~rbs.probleme sow.ie gen_ereile Struktur­
bereini~ungen . 

Auifgrund des Konjunkturaufschwungs warerj t993/94 die Beschäftigungsverluste im 
I ,~ • • ~ 6,. 1. j _ 1 t 1 

Produktionsber,eich mif15.000 nicht einmal mehr halb so hoch wie 1992/93 (-36.000) und 
I t·. \ ,- l \ i . _r" 1 p. ( t I 

beschleunigte sich auch das Be~chäftiguQgsw«;lchstu,m il;Tl ·Diens.tl ,~istu~gl~bereich (+31.000; 
1992/93: +28.000). Die Frauen waren sowoh l" vom Rückgang im Produktionsbereich als 
auch vom Wachstum des Dienstleistungsbereichs stärker betroffen als die Männer. Die 
Beschäftigungsverluste des Produktionssektors waren in den Bereichen 

Erzeugung u. Verarbeitung v. Metallen 
Bekleidung/Bettwaren/Schuhe 
Chemikalien/Gummi/Erdöl 
Textilien/Textilwaren 

;' - 9.QOO , 
- 3.500 
- 3.000 
- 2.5'00 

am höchsten, während sich das Beschäftigungswachstum des Dienstleistungssektors 
vor allem auf die 'Bereiche J 

Gesundheits-/Fürsorgewesen 
Gebietskörperschaften, 
Sozialversicherungen, 
Interessenvertretungen 
Realitätenwesen, 
Rechts-lWi rtschaftsdienste 
Handel/La~rerung .. . . 

konzentrie rte. 

. . 

, ! 

I • + 1-0.000 ' 'I 

+ 10.000 

+ 5.000 
+ 2.000 

4.3. Unselbständig BeSChäftigte regional 

. 
Leichte Beschäftigungsverluste in Wien, dagegen Zuwächse in allen ande­
ren Bundesländern 

Verlief die Beschäftigungsentwicklung 1993 regional relativ unterschiedlich, so verzeichne­
ten 1994 mit Ausnahme von Wien ( -900) aUe ~und~sländer Beschäftigungszuwächse, die 

.~ .1 l . 

im Burgenland (+2,0%), in Salzburg (+ 1,4%) und Niederösterreich (+1,2%) am höchsten 
und in Vorarlberg (+0,1%), in der Steiermark (+0,2%) und in Tirol (+0,3%) am niedrigsten 
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ARBEITSMASRKTLAGE 1994 AUSLÄNDERBESCHÄFTIGUNG 

ausfielen (Durchschnitt: +0,5%). Während das deutliche Wachstum im Burgenland und in 
Niederösterreich z.T. auf die Ostöffnung, die Verlagerung bestimmter Dienstleistungen von 
Wien in dessen Einzugsbereich und auf die günstige Baukonjunktur zurückzuführen ist un.d 
das schwache Wachstum)iriVorarlperg Li'rld der Steiermark großteils strukturell bE3dingt ist 
(Textil/Bekleidung bzw. Metallbereich), "sind di~ Rückgänge in Wien v.a. auf die Bereiche 
Metall, Ha"ndeIiLagenJrig, Drucker~iNervielfaltigungNerlagswesen, Geld/Kreditwesen und 
Bekleidung konzentriert. " !' ' 

" ,: 

,.- I, ! H ' 

4.4. Hohe Zu-und Abgänge b~i Beschäftigungsverhältnissen 
11 

Da aufgrund der relativ geringen Veränderu'ng von Jahresbestandsdaten der Beschäftigten 
die Dynamik des Beschäftigungssystems kaum erkennbar ist, kann durch die Analyse 
von Stromdaten g~z~igt werden, daß sich hinter mäßigen Bestandsveränderungen ein 
enormer Umschlag von Besct}äftigungsverhältnissen (Betriebseintritte und -austritte) ver-
birgt. ,-, , 

. ~ , \. ' . 
Die Hochrechnung ~~r Ergebnisse einesForsc~ungspr9jektes de~ Arbeitsma'rktservice 
Österreich (Arbeifs'kräft~bed~rfserhebung), welches den marktorientierten Bereich der 

... Jt ... 

österreichis<?hen 1 B~t[iebe umfaßte (ca. zwei Drittel aller Beschäftigten), ermöglicht die 
Quantifizierung der Eifl- und Austritte in das Beschäftigungssystem während eines Jahres. , 

!', .'~'1 • 

645.000 Neueintr;tte ,und 632.()00 Beschäftigungsaustritte , , 

Entsprechend diesen Dat~n stehen einem Bestand von 1,973.000 unselbständig Beschäf­
tigten im marktoriemierten Bereich (Dwchschnitt VOI) Ende Dezember 1993 und Ende 
Dezember 1994)645.00p N~ueintritte un<;l632 . .9PQ Beschäftigung~austritte"gegenüber. 

Überdurchschnittlich war die Mobilität bei den Frauen, im Fremdenverkehr sO'!Yie bei den 
Kleinbetrieben (unter 20 Besehäftigte). Daraus wird~ersichtlich, daß die Arbeitsmobilität 
relativ hoch und viele Beschäftigungsverhältnisse nur von kurzer Dauer sind. 

. " " 

4.5. Deutlicher Zuwachs bei der Ausländerlnnenbeschäftigun,g 
I ./ I I .. 

• I ... '". J' 

Mit dem Inkrafttreten des EWR~Abkommens am 1.Jänner 1994 unterliegen ausländi­
sche Personen aus den EWR-Staaten sowie deren allenfalls aus nicht-EWR-Ländern 
stammende Angehörige nicht mehr den Bestimmungen des Ausländerbeschäftigungs­
gesetzes bzw. der Bewilligungspflicht. Seitdem we~den die Daten zur ausländischen 
Gesamtbesthäftigung'(inkl. EWR'-Staatsangehörige) nicht mehr - wie bisher - vom Arbeits­
marktservice Österreich sondern vom Hauptverband derosterreichischen Sozialversiche­
rungsträger erfaßt, während das Arbeitsmarktservice Österreich die Daten betreffend die 
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AUSLÄNDERBESCHÄFTIGUNG ARBEITSMARKTLAGE 1994 

bewilliguogspflichtig beschäftigten ausländischen Personen (ohne EWR-Staatsangehöri­
ge) zur Verfügung stellt. 

Diese im Gefolge des EWR-Abkommens erforderlichen D~tenumstellungen bzw. die 
daraus resultierenden Zeitreihenbrüche erschweren 1994 die Darstellung der Entwicklung 
der Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte. Zwecks Vermeidung unterschiedlicher 
Datenquellen werden daher bei der Beschreibung der Dynamik der Gesamtbeschäftigung 
ausländischer Arbeitskräfte 1993/94 auch für 1993 unveröffentlichte (um die Karenz­
urlaubsgeldbezieher/innen erhöhte) Hauptverbandsdaten verwendet, während die Darstel­
lung der Entwicklung der bewilligungspflichtig Beschäftigten"19~3/94 aufgrund des Wegfalls 
der Bewilligungspflicht für EWR-Staatsangehörige eine (in den Publikationen von 1994 nicht 
enthaltene) Bereinigung der Werte von 1993 um eben diese Staatengruppe erforderlich 
machte. 

Nach einem relativ geringen Zuwachs im Jahr 1993 (+3.600) stieg die Gesamtzahl der 
unselbständig beschäftigten ausländischen Arbeitskräfte 1993/94 aufgrund der günstigen 
Konjunkturentwicklung wieder etwas stärker an. Somit waren 1994 in Österreich insgesamt 
291.000 ausländische Arbeitskräfte beschäftigt, davon 186.000 Männer und 105.000 
Frauen bzw. 19.000 EWR-Staatsangehörig~. Der Anteil der ausländischen an allen . 
Beschäftigten stieg auf 9,5% an, wobei - wie bereits seit längerem - Vorarlberg (17,3%), 
Wien (13,0%) und Salzburg (10,5%) die höchsten Werte und die Steiermark (4,1%) und 
Kärnten (5,4%) die niedrigsten Werte aufwiesen. Gegenüber dem Vorjahr stieg die 
Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte (Hauptverbandsdaten für 1993 und 1994) 
um 17.000 (+6,2%) an, und zwar bei den Männern um 9.500 und den Frauen um 7.500. 

Die Zahl der bewilligungspflichtigen ausländischen Beschäftigten (ohne EWR-Staatsan­
gehörige) lag 1994 bei ca. 269.000 (180.000 Männer, 89.000 Frauen). Mit 8,8% fällt der 
Anteil der bewilligungspflichtigen ausländischen an allen Beschäftigten etwas niedriger aus 
als der Anteil aller ausländischen Beschäftigten (9,5%). Die Bereinigung der Werte von 1993 
um die EWR-Staaten ergibt für 1994 einen Zuwachs um 11.000 (Männer: +7.000, Frauen: 
+4.000). 

Fast drei Viertel aller ausländischen Beschäftigten kamen gemäß Hauptverbandsdaten aus 
den traditionellen Herkunftsländern (ehemaliges) Jugoslawien (142.000), Türkei (54.000) 
und Deutschland (12.000), ca. 15 % aus den Ländern Polen, (frühere) Tschechoslowakei, 
Rumänien, Ungarn und Bulgarien und 11 % aus sQ~stigen Ländern. 

Rückgang der Erteilungen 

Daß die Bewilligungspraxis betreffend ausländische Arbeitskräfte auch 1994 durch die 
Höchstzahlenregelung deutlich eingeschränkt war, kommt u.a im spürbaren Rückgang der 
Erteilungen bzw. positiv erledigten Ansuchen zum Ausdruck, der nur zu einem geringeren 
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Teil auf den Wegfall der Bewilligungspflicht für EWR-Staatsangehörige zurückzuführen ist. 
Von allen Erteilungen des Jahres 1994 (21 0.000) waren 134.000 Beschäftigungsbewilligungen 
(darunter: 27.000 Erstanträge), 62.000 Arbeitserlaubnisse, 10.000 Befreiungsscheine und 
3.000 vorläufige Berechtigungen. Die Entwicklung 1993/94 läßt sich exakter beschreiben, 
wenn man die Daten für 1993 um die EWR-Staatsangehörigen bereinigt. Diese Bereinigung 
zeigt, daß 1994 um 48.000 weniger Erteilungen ausgestellt wurden als 1993. Ähnlich 
wie bereits 1992/93 kam es zu Rückgängen bei den Beschäftigungsbewilligungen (-
45.000), Befreiungsscheinen (-15.000) und vorläufigen Berechtigungen, während es 
bei den Arbeitserlaubnissen (+11.000) zu Zunahmen kam. 

Entwicklung der Zahl ~er unselbständig 
beschäftigten Ausländerinnen von 1984 bis 1994 nach 

Erteilungsarten (in Tausend) 

210.000 insgesamt 

200.000 +--+-:,--+--+--+-----,-,.+--1--+---+--+--+-----1 

150.000 1I 134.000 Beschäftigungs-
==~iiii!i!~=~~~ftll-:S~7tJ'~~C;-I~ bewilligungen 

'<t lO 
co co 
(J) (J) 
,- ,-

co 
co 
(J) 
,-

(J) 
co 
(J) 
,-

Quelle: Arbeitsmarktservice Österreich 

4.6. 150.000 - 200.000 Österreicherinnen im Ausland beschäftigt 

Gemäß der Bevölkerungsfortschreibung 1995 stand einer ausländischen Wohnbevölke­
rung von 713.000 eine Zahl von ca. 384.~00 Österreicherinnen im Ausland gegenüber. 
Die meisten davon leben in Deutschland (185.000), Australien (30.000), der Schweiz 
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(29.000), Brasilien (22.000), den USA (21.000), Südafrika (17.000), Argentinien (15.000) 
und Kanada (8.000). 

, 
Von der Österreicherinnen im Ausland hatten 199489.000 in Deutschland und 31.000 in der 

J ~ j J 

Schweiz ein aufrechtes Dienstverhältnis. 
. .. ,.:! . I f ~ • 

5. Arbeitslosigkeit 

In diesem Kapitel werdenzwei'imterschiedliche Konzepte (bzw. Auswertungsmethoden) 
zur Beschreibung von 'Arbeitslosigkeit' verwenöet: 

>- Jährliche Auswertung der Datei der vorgemerkten Arbeitslosen (Längsschnittaus­
wertung): Die Statistiken der Längsschnittauswertung beruhen auf Vormerkungen 
arbeitsloser Personen im Arbeitsmarktservice. In diesen Statistiken wurden durchgängig 
Personen - nicht: Fälle bzw. Arbeitsl~sigkeitsepisoden - betrachtet, was unter anderem 
Aussagen über Art und Ausmaß von wiederkehrender Arbeitslosigkeit erlaubt (Mehrlach­
arbeitslosigkeit, d.h. mehrere Arbeitslosigkeitsepisoden in einem definierten Beobachtungs­
zeitraum). 

Ausgehend von der Anzahl der innerhalb eines Beobachtungszeitraumes, z.B. eines 
Kalenderjahres (1.1. Dis 31.12.), mindestens einen Tag von Arbeitslosigkeit ,,,betroffe­
nen Personen" (= Betroffenheit) und der Summe der Arbeitslosentage wird der 
Jahresdurchschnittsbestand an Arbeitslosen und die jahresdurchschnittliche Gesamt­
dauer der Arbeitslosigkeit für die verschiedenen Auswertungsmerkmale (z.B. Ge­
schlecht, Alter) errechnet. 

>- Monatliche Auswert~.mg der Datei der vorgemerkten Arbeitslosen: 
, 

An jedem Stichtag (jeweils zum Monatsende) wird sowohl der Bestand an vorgemerkten 
Arbeitslosen als auch die Summe der Zu- und Abgänge (episodenbezogen) zwischen 
Stichtagen nach verschiedenen arbeitsmarktspezifisch relevanten Kriterien erlaßt. Bei 
den Bestandszählungen werden aus den zwölf Monatsendbeständen Jahresdurch­
schnitte und bei den Zu- und Abgängen Jahressummen zur Beschreibung der Gesamt­
summe der Bewegungen innerhalb eines Jahres errechnet. 

5:f~ Rüc'kgang' der Arbeitslosenquote auf 6,5 0/0 

Beim Arbeitsma'rktservice waren 1994 im Jahresdurchschnitt rund '215.000 Arbeitslose . . 
vorgemerkt: 121.000 Männer 'und 94.000 Frauen, 190.000 Inländerinnen und 25.000 , . 
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Ausländerinnen. Gegenüber 1993 sank der Jahresdurchschnittsbestand an Arbeitslosen 
um 7.000 Personen (- 3,3 %). Die Arbeitslosenquote verringerte sich von 6,8 % auf 
6,5 % (Männer: 6,4 %, Frauen: 6,7 %), wobeLder Rückgang bei den Männern (-0,3 %­
Punkte) höher ausfiel als bei den Frauen (-0,2 %-Punkte). Durch diese geschlechtsspezi­
fisch unterschiedliche 'Entwicklung haben sich die Quotenunterschiede seit mehreren , 
Jahren erstmals wieder erhöht. 

Da sich die Betroffenheit von Arbeitslosigkeit (vgl. 5.2.) gegenüber 1993 praktisch nicht 
verändert hat, ist der Rückgang des Jahresdurchschnittsbestandes ausschließlich 
auf die kürzere Dauer der Arbeitslosigkeit zurückzuführen, was auf eine Verbesserung 
der (Wieder-)Beschäftigungschancen bzw. der Vermittlungsaktivitäten der Arbeitsmarkt­
einrichtungen hindeutet. 

Arbeitslosenquoten bei Ausländerinnen höher als ,bei Inländerinnen 

Die Arbeitslosenquote der Inländerinnen lag im Jahresdurchschnitt 1994 mit 6,4 % unter 
jener der Ausländerinnen (8,0 %), wobei es sowohl bei den Männern als auch bei den 
Frauen zwi~chen In- und Ausländerinnen erhebliche Unt~rschiede gab. 

Arbeitslosenquoten nach Geschlecht und 
Staatszugehörigkeit 1994 

o männlich 

weiblich 

Inländer Ausländer 
, 

Zusammen 

Quelle: Hauptverband, Arbeitsmarktservice Österreich 
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Mit 6,1 % fiel die Quote bei inländischen Männern - wie in den vergangenen Jahren -
unterdurchschnittlich aus, jene der ausländischen Männer sank gegenüber dem Vorjahr um 
0,8 %-Punkte. Sie lag jedoch mit 8,6 % noch immer deutlich über dem Durchschnitt. 

Das deutlich höhere Niveau der Arbeitslosigkeit bei Ausländern ist keine Novität a_m 
Arbeitsmarkt, sondern liegt primär am hohen Anteil der Ausländerbeschäftigung in 
Saisonbranchen (Bau, Fremdenverkehr) sowie an ihrer relativ hohen Zahl an Beschäftig­
ten in schrumpfenden Bereichen (z.B. Metallsektor). Andererseits zeigt die Verkürzung der 
Dauer der Arbeitslosigkeit bei den Ausländern dieverbesserte Vermittlung des Arbeitsmarkt­
service. 

Rückgang der Arbeitslosigkeit in der ersten Jahreshälfte 1995 

Der Rückgang der Arbeitslosigkeit im Jahr 1994 setzte sich auch im ersten Halbjahr 1995 
fort. Die Monatsbestände und ihre Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben für die 
erste Jahreshälfte 1995 folgendes Bild: 

Monat Veränderung zum Vorjahr Arbeitslosenquote (%) 
Bestand absolut relativ (%) insg. männl. weibl. 

Jänner 95 278.929 -6.853 -2,4 8,5 9,7 6,9 
Februar 95 261.328 -10.325 -3,8 8,0 8,9 6,7 
März 95 228.228 -637 -0,3 7,0 7,1 6,8 
April 95 212.256 -7.796 -3,5 6,5 6,0 7,2 
Mai 95 193.101 -1.186 -0,6 5,9 5,3 6,7 
Juni 95 174.889 -1.095 -0,6 5,4 4,8 6,1 

Das WIFO prognostiziert (Prognose Juni 1995) für das Gesamt jahr 1995 ein reales BIP­
Wachstum von 2,4 %, welches aber eher produktivitäts- als ~eschäftigungswirksam 
ausfallen dürfte. Vor diesem Hintergrund wird mit einem nur leichten'Rückgang der Arbeits­
losigkeit gerechnet. 

5.2. 1994 waren 681.000 Personen arbeitslos 

Im Rezessionsjahr 1993 war die Zahl der von Arbeitslosigkeit betroffenen Personen 
gegenüber dem Vorjahr mit 54.000 Personen drastisch angestiegen. Im Konjunkturauf­
schwung 1994 wurde der Problemdruck zwar geringer, dennoch bleibt festzuhalten: Trotz 
kräftiger Belebung der Wirtschaft und deutlich steigender Nachfrage nach Arbeitskräften ist 
die Zahl der von Arbeitslosigkeit betroffenen Personen nicht gesunken, sondern ver­
harrte auf dem Vorjahresniveau. 
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Arbeitslosigkeit 1994 
absolut 

Betroffen heit 
insg. männl. weibl. 

Veränderung 1993/94 
insg. männl. weibl. 

Inländerinnen 572.000 327.000 245.000 +1.040 -2.348 +3.388 
Ausländerinnen 109.000 77.000 32.000 -405 -2.418 +2.013 

Insgesamt 681.000 404.000 277.000 +635 -4.766 +5.401 

Quelle: Arbeitsmarktservice Österreich 

1994 waren insgesamt rund 681.000 Personen (404.000 Männer, 277.000 Frauen) 
zumindest einmal von Arbeitslosigkeit betroffen, um ca. 600 mehr als im Jahr zuvor. Im 
Vergleich zu 1980 waren um ca. 440.000 Personen mehr von Arbeitslosigkeit betrof­
fen. 

Trotz Konjunkturaufschwung kein Rückgang der Betroffenheit 

Das trotz Konjunkturaufschwung gleichbleibende Niveau der Betroffenheit kann im wesent­
lichen auf folgende Gründe zurückgeführt werden: 

~ Der Rückgang der Beschäftigung im Produktionsbereich hat sich zwar 1994 deutlich 
abgeschwächt, erfiel aber mit -15.000 im Jahresdurchschnitt immer noch beachtlich aus. 

~ Im Fremdenverkehr führte der Wettbewerbsdruck (Abwertungsländer, Billigflugreisen) 
zu einem abgeschwächten Sommertourismus. 

~ Im Dienstleistungsbereich wurden in einzelnen Branchen (Handel, Banken) Struktur­
anpassungen durchgeführt. 

~ Im 3.und 4.Quarta11994 war eine beschleunigteZunahme des Arbeitskräfteangebotes 
der Frauen zu beobachten. 

Anstieg der Betroffenheit zur Gänze bei den Frauen 

Während 1994 die Zahl der von Arbeitslosigkeit betroffenen Männern sank (-4.800), 
stieg sie bei den Frauen neuerlich an (+5.400). Die letzten 15 Jahre zeigen, daß im Zuge 
der Rezession Anfang der achtziger Jahre (verknüpft mit starken Beschäftigungsverlusten 
im Produktionsbereich) insbesondere bei den Männern ein massiver Anstieg der Betroffen­
heit zu beobachten war, der Zuwachs verlagerte sich dann seit Mitte der achtziger Jahre 
stärker zu den Frauen (bzw. auch generell zu den Dienstleistungsberufen) hin. Die un­
günstigere Entwicklung bei den Frauen wurde 1990/93 zunächst gestoppt, 1994 zeigt sich 
nun wieder ein geschlechtsspezifisch divergenter Verlauf. 
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Darin dürfte sich ein konjunkturtypisches Muster zeigen, daß nämlich im Anschluß an die 
Rezession (starke Betroffenheit der Mänr"ler im Produktionsbereich) die Probleme in den 
(frauerJdominiert~n) .Dienstleistungsberufen. - wenngleic~ abgeschwächt - anhalten . 
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681.000 

Männer 
404.000 
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278.000 

Quelle : IWS - ARBEITSLOS. Arbeitsmarktservice Österreich , ' 

Arbeitslosigkeit der Ausländerinnen' bleibt auf Vorjahresniveau 

Im Unterschied zu den Inlände'rlnner:l ist die Zahl der;,yon Arbeitslosigkeit betroffenen 
Ausländerinnen 1994 ganz leicht 'gesunken (-400).- AnalCig zur Gesamtentwicklung 
betraf. der Rückgang zur' Gänze die Männer. "'-', . 

, r • , . 
I/ : 

I nsge.samt waren 1994 rund,. 11 O.QOO ~uslän .. ~ische Arb~itskräfte yon Arbeitslosigkeit 
betroffen (77.000 Männer, 32.000 Frauen). Damit hat sich ihr Anteil an allen BetroffeQ,en 

) -
mit 16,0 % g~genüb~r dem Vorjahr ~aurn verändert (im Vergleicr dazu 1987: 7,0 %). 

, -:- •• '! , 
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Wie in den Vorjahren konzentrierte sich die Arbeitslosigkeit 1994, in hohem Maße auf 
Staatsbürger der traditionellen He'rkunftsländer (ehemaliges Yugoslawien , Türkei). 

Hinsichtlich der Berufsbereiche ist eine Konzentration der Ausländerarbeitslosigkeit zu 
beobachten: 55 % der Arbeitslosen entfielen auf Saisonbranchen (Bau, Fremdenver­
kehr), weitere 20 % auf den Metallbereich, den Handel und Reinigung. 

Anstieg der Arbeitslosigkeit in den mittleren, Rückg~ng in den oberen und 
unteren Altersgruppen ./ f, 

! , 

Im Unterschied zum Vorjahr (Anstieg der Arbeitslosigkeit. in allen Altersgruppen) ist die 
Arbeitslosigkeit in den unteren und oberen Altersgruppen gesunken. Dieser Rückgang wird 
allerdings durch einen starken Anstieg in den mittleren Altersgruppen (25- bis 49Jährige) 
aufgehoben. 

. Betroffenheit von Arbeitslosigkeit 

Altersgruppen Betroffenheit Veränderung 
in Jahren 1994 zum Vorjahr 

abso,lut relativ (%) 

15-24 165.000 -9.184 -5,3 
25-49 424.000 +10.934 +2,6 
50 und älter 92.000 -1.115 -1,2 

insgesamt 681.000 +653 +0,1 

Der in den letzten Jahren anhaltende bzw. wachsende Problerndruck bei den über 
50jährigen Arbeitslosen hat 1994 etwas nachgelassen. Der Rückgang der von Arbeits­
losigkeit betroffenen über 50jährigen Personen war einerseits durch den Konjunkturauf­
schwung, andererseits durch den Abgang in die Pension bzw. in pensionsähnliche Leistun­
gen bedj ngt. Bei den mittleren Altersgruppen konzentrierte sich der Anstieg der Arbeitslo­
sigkeit primär auf die 30- bis 39Jährigen. Diese Entwicklung war sowohl demographisch 
verursacht als aüch Resultat von Problemen v.a. im Dieristleistungsbereich. 

Der Durchschnittsbestand an Arbeitslosen (Volumen der Arbeitslosigkeit) setzt sich aus der 
Betroffenheit von Arbeitslosigkeit und der Dauer zusammen. D.h. ein etwa gleiches 
Volumen der Arbeitslosigkeit kann entweder durch eine höhere Betroffenheit und kürzere 
Dauer oder durch eine geringere Betroffenheit und längere Dauer zustandekommen. 

Eine Gegenüberstellung der (relativen) Verteilung der Betroffenen mit der Bestandsstruktur 
macht die ungleiche Verteilung der (Bestands-)Last der Arbeitslosigkeit hinsichtlich 
der Altersgruppen sichtbar. 
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Altersgruppen 
(in Jahren) 

15-24 
25-49 
50 und älter 

Anteil an allen Anteil am 
Betroffenen ,(%) Durchschnittsbestand 

24 17 
62 62 
14 20 

1994 waren 24 % der von Arbeitslosigkeit betroffenen Personen aus der Altersgruppe der 
15- bis 24Jährigem, die allerdings nur 17 % des Arbeitslosigkeitsvolumens trugen. Auf die 
über 50Jährigen hingegen entfiel mit einem Betroffenheitsanteil von 14% 20% der Be­
standslast. Über 50Jährige haben eine geringere Betroffenheit aufzuweisen, jedoch 
eine wesentlich lärigere Dauer. Der Anteil der mittleren Altersgruppe an Betroffenheit und 
Bestand zeigt, daß diese eine durchschnittliche Arbeitslosigkeitsdauer aufweist. 

5.3. Struktur der aHersspezifischen Arbeitslosenquoten unverändert 

Die Struktur der altersspezifischen Arbeitslosenquoten zeigte 1994 ein ähnliches Bild wie 
in den letzten Jahren: deutlich unterdurchschnittliche Quoten an den Rändern der Alters-

Arbeitslosenquoten nach Altersgruppen 1994 

-

9,7% 
10,1% 

insgesamt: 6,5% ...-_ 

6,8% 

6,1% 5,9% 
6,5% 

......... 1--- -- -- -- - - - --

EI 
3,7% 

L--

19-24 25-29 30-39 40-49 
• 

50-54 55-59 mind, '60
1 

Alter in Jahren 

Quelle: Hauptverband, Arbeitsmarktservice Österreich 
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verteilung (15- bis 18Jährige, 60- und Mehrjährige), leicht über- bis leicht unterdurchschnittliche 
Quoten bei den 19- bis 49Jährigen sowie weit über dem Durchschnitt liegende Arbeits­
losenquoten in den Altersgruppen der 50- bis 59Jährigen. 

Trotz des Rückgangs der von Arbeitslosigkeit Betroffenen bei den über 50Jährigen lagen 
ihre Quoten dennoch weit über dem Durchschnitt, was den beträchtlichen Problemdruck 
älterer Arbeitsloser erneut deutlich vor Augen führt. Die Wiederbeschäftigungschancen 
über 50jähriger Arbeitsloser sind nach wie vor schlecht. 

Komponentenzerlegung zeigt unterschiedliche Zusammensetzung der 
Arbeitslosenquoten 

Daß nicht nur den unterschiedlichen, sondern auch ähnlich hohen Arbeitslosenquoten 
divergierende Prozesse zugrunde liegen, kann durch eine Zerlegung in die Komponenten 
Betroffenheit und Dauer sichtbar gemacht werden. 

Im Unterschied zur Arbeitslosenquote wird bei der Betroffenheitsquote nur der Anteil der 
zumindest einmal arbeitslos gewordenen Personen (Betroffenheit) am (unselbstän­
digen) Arbeitskräftepotential ermittelt, egal wie lange diese Personen arbeitslos waren. 

Die Arbeitslosenquote kann in die Betroffenheitsquote und in die Dauerkomponente der 
Arbeitslosigkeit zerlegt werden (Arbeitslosenquote = Betroffenheitsquote x Dauer­
komponente). Dadurch wird sichtbar gemacht, daß sich z.B. hinter gleich hohen Quoten 
unterschiedliche "Problem lagen" verbergen. 

Alter Arbeitslosen- Betroffenheits- Dauer in 
quote(%)l) quote(%)2) Tagen3) 

15-18 2,8 14,3 72 
19-24 6,8 29,5 84 
25-29 6,5 23,4 102 
30-39 6,1 19,3 116 
40-49 5,9 16,6 129 
50-54 9,7 20,1 177 
55-59 10,1 22,1 168 
60 und älter 3,7 11,0 122 

insgesamt 6,5 20,7 115 

1) Arbeitslosenquote = Betroffenheitsquote x durchschnittlicher Arbeitslosendauer/365 
2) Betroffenheitsquote = die Zahl aller in einem Jahr von Arbeitslosigkeit Betroffenen in % des 

unselbständigen Arbeitskräftepotentials 
3) durchschnittliche Gesamtdauer der Arbeitslosigkeit je Arbeitslosen während eines Jahres. 

Quelle: Hauptverband, Arbeitsmarktservice Österreich 
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~ Läßt man die Randaltersgruppen (15- bis-~ 8Jährige, 60- und Mehrjährige) außer Acht, so 
zeigt sich, daß' mit steigendem 'Alter die durchschnittliche Arbeitslosigkeitsdauer 
ansteigt, die Betroffenheitsquote jedoch - bis 'zu den 50Jährigen - sinkt. ~'. c 

~ Die unterschi~dli9he "ZusammensetzuQg" einer annähernd gteiph hohen Arb~i~slo~en­
quote ist bei den 30- bis 49.Jährigen gut sichtbar: während die 30- pis 39Jähr.ig'en eine 
höhere Betroffenheitsquote und eine geringere Arbeitslosendauer aufweisen,' ist es hei 
den 40- bis 49Jährigen genau unwek~hrt. '_; ,_. ~ ~I ' 

~ Bei den 50- bis 59Jährigen steigen sowohl Betroffenheitsquote als auch Dauer der 
Arbeitslosigkeit sprunghaft an. Obwohl im Vergleich zum Vorjahr die Dauer der 
Arbeitslosigkeit sowohl bei- dem 50- bis 54Jährigen als auch bei den 55- bis 59Jährigen 
leicht zurückging und die Betroffenheitsquote bei den 55- bis 59Jährigen um 1,1 %-Punkte 
sank, sind die Wiederbeschäftigungschancen von über 50jährigen Arbeitslosen gering. 

~ Die Altersgruppe der 19- bis 29Jährigen weist zwar sehr hohe Betroffenheitsquoten, 
jedoch unteraurchschnittliche Arbeitslosigkeitsdauern auf. Dies dürfte einerseits an der 
höheren Sucharbeitslosigkeit in diesem Alter, andererseits am 'hohem Anteil in den 
Saisonberufen liegen. 

5.4. Verkürzung der Dauer der Arbeitslosigkeit 

Die durchschnittliche Gesamtdauer der Arbeitslosigkeit lag 1994 bei 117 Tagen und hat sich 
somit gegenüber dem Vorjahr um 4 Tage verkürzt. Der Rückgang der Dauer fiel bei den 
Männern etwas höher aus (-4 Tage) als bei den Frauen (-3 Tage). Insgesamt lag jedoch die 
durchschnittliche Dauer der Arbeitslosigkeit bei den Frauen mit 127 Tagen weit über 
jener der Männer (110 Tage). 

Ungleiche Verteilung der Arbeitslosigkeitsdauer 

Die Arbeitslosigkeitsdauer ist unter den betroffenen Personen äußerst ungleich verteilt. 
Eine Aufspaltung des betroffenen Personenkreises in Dezilgruppen (10%-Gruppen) zeigt 
die ungleiche Dauerverteiluhg: 

50 

Verteilung der Gesamtdauer der Arbeitslosigkeit 1994 
in Tagen 

Männer 
Frauen 

Alle Personen 

1.Dezi!1) 

14 
18 

16 

5.Dezil 

80 
100 

89 

9.Dezil 

275 
299 

284 

1) Dezile bezeichnen jeweils die (Dauer-)Grenze einer 10% Gruppe von Personen 
(z.B. 5.Dezil = Median: 50 % liegen jeweils unter bzw. über dem Wert) 
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Während 1994 die Gruppe mit der geringsten Arbeitslosigkeitsdauer (1.Dezilgruppe) 
höchstens 16 · Tage arbeitslos war, kam der Personenkreis mit der längsten Dauer 
(1 O.Dezilgruppe) auf mindestens 284 Tage (9.Dezilgrenze). 

Im Gegensatz zu 1993 ist im Jahr 1994 die Arbeitslosigkeitsdauer aufgrund des Konjunk­
turaufschwunges in den eir)zelnen Dezilen etwas zurückgegangen. An der ungleichen 
Dauerverteilung hat sich jedoch nichts geändert. Die gesamte Dezilverteilung (1. bis 9. Dezil) 
zeigt, daß (wie in den Vorjahren) primär über 50jährige Arbeitslose, Frauen sowie Arbeits­
lose aus Dienstleistungsberufen eine erheblich längere Arbeitslosigk'eitsdauer aufweisen. 

Starke Konzentration der Arbeitslosigkeit 

Die beiden oberen Dauergruppen (9.und 10.Dezilgruppe) tragen rund die ~älfte der 
"Gesamtlast" der Arbeitslosigkeit (Arbeitslosigkeitsvolumen), die beiden unteren Dauer­
gruppen (ein etwa gleich großer Personenkreis mit ca. 1"36.000 Personen) nur rund 2 %. 

5.5. 172.000 Personen von Lang~~i~ar!>eJt~lpsigl<eit betroffen 

Von den 681.000 insgesamt von Arbeitslosigkeit betroffenen Personen waren ca. 172.000 
(90.000 Männer, 82.000 Frauen) über 6 Monate ar..b.~it§los, was gegenüber dem Vorjahr 
einen leichten Anstieg um rund 3.000 oder 2,1 % bedeutete. Im Unterschied zur Gesamt­
entwicklung waren Männer und Frauen in annähernd gleichem Umfang vom Anstieg 
betroffen. .l 

Alter ist ein bestimmender Faktor tür Langzeitarbeitslosigkeit 
l. ""--I; 

Bei Betrachtung der Anteile der Langzeitarbeitslosen an den Betroffenen in den einzelnen 
" Altersgruppen zeigt sich, daß das Alter der bestimmende Faktor für das Risiko, lang-

zeitarbeitslos zu werden, ist. 4 . 

> Mit zunehmendem Alter wächst der Anteil der Langzeitarbeitslosen an den Betroffenen 
einer Altersgruppe relativ kontinuierlich, ab den über 50Jährigen hingegen sprunghaft an. 

> Bei den 40- bis 49Jährigen lag der Anteil mit ca. 31 % bereits über dem Durchschnitt 
(25,3 %), die Anteile der über 50Jährigen lagen jedoch mehr als das Doppelte über dem 
Wert für alle Personen. ~.,,""'~" ". f"': 

, 

Langzeitarbeitslosigkeit konzentriert sich auf die Bundesländef't"iederösterreich, Stei­
ermark und Wien. Diese weisen einen überdurchschnittlich~rfA:ateil ... von Langzeitarbeits­
losen an allen von Arbeitslosigkeit in den jeweiligen Bundesländern betroffenen Personen 
aus. Während in den beiden erstgenannten Bundesländern der Anteil bei 28,1 % (Nieder­
österreich) und 26,5 % (Steiermark) liegt, erreicht er in Wien rund40 %. Insgesamt entfallen 
knapp 70 % aller Langzeitarbeitslosen auf diese d~ei Bundesländer. 
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52 

Anteil der von Langzeitarbeitslosigkeit betroffenen Personen 
an allen Arbeitslosen nach Altersgruppen und Geschlecht 1994* 

15-18 1 7,0 % 1 

19-24~ 
25-29 1 19,4 % , 

30-39 1 24,9% , 

insgesamt: ?5,3 % 

40-49 1 30,9 % ~ 

50-541 51,5 % ~ 

55-59 54,2 % , 

mind. 60 43,4 % I 
I 

männlich 

weiblich 

• Langzeitarbeitslosigkeit: Personen mit einer Arbeitslosigkeitsepisode von mehr als 180 Tagen 

I 

Quelle: Arbeitsmarktservice Österreich 
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Branchenspezifisch betrachtet umfaßten die Bereiche Handel/Lagerung und Metall 38 % 
aller Langzeitarbeitslosen. Auf diese beiden Branchen und die Saisonbranchen Bau und 
Fremdenverkehr entfallen 57 % aller Langzeitarbeitslosen. 

75.000 Personen bereits über ein Jahr lang arbeitslos 

Von den 172.000 Langzeitarbeitslosen waren 1994 rund 75.000 länger als ein Jahr ohne 
Beschäftigung, um 6.000 oder 9 % mehr als im Jahr zuvor. D.h. beinahe die Hälfte aller 
Langzeitarbeitslosen (43,6 %) waren Personen mit einer Arbeitslosigkeitsdauer von über 
einem Jahr. 

Rückblick verdeutlicht das Problem der Langzeitarbeitslosigkeit 

Rückblickend betrachtet ist festzuhalten , daß sich das Problem derlangzeitarbeitslosigkeit 
seit Anfang der achtziger Jahre enorm verschärft hat. Lag die Zahl der Langzeitarbeitslosen 
1980 noch bei ca. 25.000, überschritt sie rund zehn Jahre später die 100.000 Marke und 
betrug 1994 beinahe das Siebenfache von 1980. 

Zugleich stieg auch der Anteil der Langzeitarbeitslosen an allen von Arbeitslosigkeit 
betroffenen Personen stark an: von ca. 8 % im Jahre 1980 auf etwa 16 % zehn Jahre später 
und 25 % (ein Viertel aller Arbeitslosen) im Berichtsjahr. 

5.6. Rückgang der Arbeitslosigkeit in den Saison- und Produktions­
berufen, Anstieg in den Dienstleistungsberufen 

Betroffen heit Veränderung zum Vorjahr 
Berufsbereich 1994 absolut relativ (%) 

Saisonberufe 1) 212.000 -1.948 -0,9 
Produktionsberufe2) 197.000 -3.968 -2,0 
Dienstleistungsberufe3) 272.000 +6.518 +2,5 

insgesamt4 ) 681.000 +635 +0,1 

1) Land- und forstwirtschaftliche Berufe, Bau- und Fremdenverkehrsberufe 
2) ohne Bauberufe 
3) ohne Fremdenverkehrsberufe 
4) einschließlich der berufsmäßig nicht zuordenbaren Arbeitslosen (Kategorie "unbestimmt") 

>- Der Rückgang der Arbeitslosigkeit in den Saison berufen ist eine Folge der anhaltend 
guten Baukonjunktur 1994. Die Sommersaison im Fremdenverkehr verlief hinge­
gen sehr schwach (Ausnahme: Städtetourismus), was u.a. in der gestiegenen Arbeits­
losenzahl in den Fremdenverkehrsberufen zum Ausdruck kommt (+1.400). 
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~ Nach dem starken Anstieg der Arbeitslosigkei~ in denPr:oduktionsberufen im Rezessions­
jahr 1993 hat der Konjunkturaufschwung 1994 zu einem Rijckgang der Arbeitslo~ig­
keit geführt (- 4.000). 

~ Die bereits in der Vergangenheit eherungünstige Entwicklung in den Dienstleistungs­
berufen setzte sich auch 1994 fort. Der Anstieg· der Arbeitslosigkeit umfaßte dabei im 
wesentlichen die Büroberufe, technische Berufe und Handelsberufe. Daß drei Viertel des 
Anstieges in den Dienstleistungsberufen auf Frauen entfiel unterstreicht erneut die' 
schwierige Arbeitsmarktsituation für Frauen. 

5.7. Arbeitslosigkeit in Kärnten, Steiermark und im Burgenland 
am höctlsten ., 

Der Jahresdurchschnittsbestand an Arbeitslosen ist gegenüber dem Vorjahr mit 
Ausnahme von Tirol in allen Bundesländern"leicht gesunken. Der Grund dafür war die 
in allen Bundesländer kürzere Dauer der Arbeitslosig~eit (am stärksten ausgeprägt in 
Oberösterreich und Salzburg: - 5 Tage). 

Arbeitslosenquoten nach Bundesländern 1994 

. 
". 

8,1% 8,1% 
7,7% , 

insgesamt: 6,5% 7,1% ---------- --- - - ----------
6,5% 

5,7% 5,6% "5,4% 
, 

. 4,0% 

, 
~ 

\ 

, ' 

KTN STMK BGLD WIEN t\JÖ VBG TIR - OÖ SBG 
, .J • r , 

Quelle: Hauptverband, Arbeitsmar~tservice Österreich 

" 
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Die einzelnen Quoten weisen eide ähnliche Struktur wie im Vorjahr auf. Obwohl die 
Arbeitslosenquoten in Burgenlahd,t Kärnten und derSteiermar.k leicht,rückläufig waren, 
liegen sie dennoch deuÜich über dem Österreich-Durchschnitt (6,5 %). Die hohe 
Saisonkomponente sowie die ungünstige Entwicklung in Teilen der Industrie und des 
produzierenden Gewerbes sind'wesentliche Ursachen des nach wie vor hohen Niveaus der 
Arbeitslosigkeit in den südlichen Bundesländern. 

In Wien kommt vor allem die Altersarbeitslosigkeit und der damit verbundene hohe Anteil 
an Langzeitarbeitslosen zum Tragen. 

Im Gegensatz zu den genannten Bundesländern weisen Salzburg, Oberösterreich, Tirol 
und Vorarlberg unterdurchschnittlicne Arbeitslosenquoten auf. 

5.8. Einkommenssituation von Arbeitslosen 

Mittlere Höhe der Auszahlungsumme an Arbeitslose beträgt S 8.500,-

Die mittlere Höhe (Median) der monatlichen Leistungen an Arbeitslose betrug im Jahr 1994 
S 8.500,- (Arbeitslosengeld bzw. Notstandshilfe inkl. allfälliger Familienzuschläge). Gegen­
über dem Vorjahr bedeutet dies eine Zunahme von S 180,- oder 2,2 %. 

Mittleres monatliches Arbeitslosengeld S 8.800,-

Das mittlere Arbeitslosengeld betrug 1994 pro Monat S 8.800,- (inkl. allfälliger Familienzu­
schläge), die Unterschiede zwischen Frauen und Männern sind jedoch erheblich. Der 
Median liegt bei den Frauen bei S 7.300,- und bei den Männer bei S 9.700,-. Diese 
Unterschiede ergeben sich hauptsächlich aus der geringeren Bemessungsgrundlage für 
das Arbeitslosengeld, d.h. den niedrigeren Löhnen bzw. Gehältern der Frauen vor der 
Arbeitslosigkeit. Ein weit~rer Grund für die geringe Bemessungsgrundlage der Fra_uen liegt 
im höheren Anteil an Teilzeitbeschäftigten. 

Mehr als die Hälfte der arbeitslosen Frauen mußten 1994 mit einem ArbeitSlosengeld 
auskommen, das den Ausgleichszulag~nrichtsatz für Alleinstehende in der Pensi­
onsversicherung (1994: S 7.500,-) unterschreitet oder bestenfalls erreicht. Bei den 
Männern lag der vergleichbare Anteil unter 20 %. 

I 

Mit der Novellierung des Ärbeitslosenversicherungsgesetzes im Rahmen des Strukturan­
passungsgesetzes vom Mai 1995 wurde das Arbeitslosengeld für Arbeitslose mit einem 
vorangegangenen Monatsverdienst von über S 21.000,- gesenkt. Um das höchste 
Arbeitslosengeldzu erhalten '(zur Zeitmonatlichca. S 12.500,-) ist ein Monatsverdienst 
von über S 33.500,- erforderlich. 
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Für Ehegatten (bzw. Lebensgefährten), Kinder und Enkel des/der Arbeitslosen sind 
Familienzuschläge zu gewähren, wenn der /die Arbeitslose zum Unterhalt dieser Perso­
nen tatsächlich wesentlich beiträgt. Wenn der Ehegatte (Lebensgefährte) als unselbständig 
Erwerbstätige/r ein monatliches Nettoeinkommen von mehr als S 14.000,- oder ein 
selbständiges Einkommen von mehr als S 168.000 im\ Jahr erzielt, ist der Teil des 
Einkommens, der diesen Betrag übersteigt, auf die Familienzuschläge anzurechnen. 

Mittlere Arbeitslosen- und 
Notstandshilfegeldleistungen* (1994) 

9.700 ÖS 8.500,- miftlere Auszahlungs-

summe an Arbeitslose 

7.900 

Arbeitslosengeld Notstandshi lfe Arbeitslosengeld Notstandshilfe 

LJ Männer LJ Frauen 

* 50% bekommen mehr, 50% weniger als ... ÖS (inkl. allfälliger Familienzuschläge) 

Quelle: BMAS 

Mittlere monatliche Notstandshilfe S 7.000,-

Die mittlere Notstandshilfe ist vor allem wegen der Anrechnung von Einkommen der im 
Haushalt lebenden Angehörigen gegenüber dem Arbeitslosengeld deutlich reduziert. Auch 
hier sind die geschlechtsspezifischen Unterschiede beachtlich. Bei Frauen lag derMedian 
bei S 6.100,-, bei Männern bei ÖS 7.900,-. 30 % der notstandshilfebeziehenden 
Frauen mußten 1994 mit einer monatlichen Leistung von höchstens ÖS 4.900,- aus­
kommen, nur etwa ein Drittel verfügte über mehr als ÖS 7.000,-. 
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6. Entwicklung des Stellenangebotes und des Lehrstellenmarktes 

Rückgang des Bestands an offenen Stellen vor allem durch starke Verkür­
zung der Laufzeiten 

Im Jahresdurchschnitt 1994 nahm der Bestand an offenen Stellen gegenüber dem 
Vorjahr um 3.000 oder 8% auf 30.000 ab. Der Rückgang war somit deutlich niedriger als 
im Jahr 1993 (damalige Abnahme: -25%). Die Gesamtzahl an verfügbaren offenen Stellen 
(als Summe der Abgänge plus Endbestand an offenen Stellen) verringerte sich 1994 nur 
mehr um 1 % auf 263.000 (gegenüber -11 % im Vorjahr). Der Rückgang an verfügbaren 
offenen Stellen kam jedoch durch eine raschere Besetzung, verbunden mit einer Abnahme 
der Laufzeiten zustande. 

Die bisherige Laufzeit der offenen Stellen nahm, wenngleict:l verlangsamt, auch im 1. 
Halbjahr 1995 ab. 

Rasche Besetzung von rund zwei Drittel der offenen Stellen 

Von den regionalen Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice wurden 1994 rund 238.000 
offene Stellen besetzt bzw. abgebucht. Rund 64% der offenen Stellen konnten innerhalb 
von 30 Tagen besetzt werden. 

Die durchschnittliche abgeschlossene Laufzeit der offenen Stellen betrug 43 Tage und 
verkürzte sich gegenüber dem Vorjahr um 11 Tage. Abnahmen der Laufzeiten offener 
Stellen gab es insbesondere in Gesundheitsberufen, technischen Berufen, Metallberufen, 
Holzberufen, Bekleidungsberufen und Reinigungsberufen. 

Die Verkürzung der Laufzeiten der offenen Stellen ging nicht zuletzt auf die Verbesserung 
der Ablauforganisation in den Auftragszentralen der regionalen Geschäftsstellen 
des Arbeitsmarktservice zurück. 

Ungünstige Verteilung und zuwenig offene Stellen 

Rund 93% der zu gegangenen offenen Stellen entfielen auf die Ausbildungskategorien 
"Ungelernte, Angelernte und Facharbeiterinnen" , die rund 68% des Arbeitskräfte­
potentials bilden. Vor allem auf den höheren Ausbildungsebenen wurden zu wenig offene 
Stellen gemeldet. Nur 7% aller offenen Stellen wurden in den Ausbildungskategorien 
"weiterführende schulische Ausbildungen" angeboten, die rund 32% der Beschäftigung 
ausmachen. 
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Da nahezu alle Arbeitsuchenden Österreichs, die ,gerade keine Beschäftigung haben, beim 
Arbeitsmarktservice vorgemerkt sind, würde ein stärkeres Ansprechen dieses Potentials 
sowohl der Arbeitgeber- als auch der Arbeitnehmerseite Kostenvorteile bringen. 
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Schwierigkeiten bei d~r. Besetzung von einem Drittel der offenen Stellen 
w • ~ .. 

Ein häufig auftretendes Problem für das Arbeitsmarktservice sind offene Stellen, die 
(bezogen auf den ,ortsOQlichen Standard) zu ungünstigen Konditionen ~_ngeboten 

werden. Oft stellt Si9h er~st im Zuge v,on Vorstellungen heraus, daß etwa ~iner gesuchte 

Fachkraft auch Hilfstätigkeiten durchführen muß und nur nach diesen entl9hnt wird. 
Lohnangaben, die attraktiv erscheinen, enthalten oft Überstunden und nur einen Niedriglohn 
als Grundl~ge oder die Ar,beitsbedingurg,er'1 entpuppen sich·als problematis,ch un~ teilweise 
rückst~ndig. HinzjJ ~Pl!1!:n~[I , vor all~rn im Angestelltenbereich, Anforderungep meist 
außerfaph icher Art. q~s ~I~ren ,diese.~ZusammenhäJ1ge bringt ein z~itraubendes Karussell 
von Vorsprachen, Verhandlungen mit Betrieben und Arbeitsuchenden sowie Ablehnungen 

1I «'c '._ 

in Gang. Seltener sind die fachlichen Anforderungen so spezifisch, daß die Suche nach 
Arbeitskräften und Klärung der Ausbildungsfrage längere Zeit braucht. 

Im 1. Halbjahr 1995 ging die Zahl der insgesamt vorhandenen offenen Stellen (Abgang im 
1. Halbjahr 1995 plus Endt>estand im Juni) gegenüber dem Vergleichszeitraum 1994 um 4% 
auf 144.000 zurück. 

. , 
j j' (', 

Lehrst~lIenein~ritte :.. .. , t'"i 
(". 

Die Zahl der Lehrstelle[l~in~ritte ging 1994 im Vergleich zum Vorjahr um 400 oder 1 % auf 
40.000 zurück. Der Abnahmetrend hat sich somit deutlich verlal")gsamt. Die Gesamtzahl 

~' - , 
der Lehrstellensuchenden lag bei rund 43.000, denen 45.000 offene Lehrstellen gegenüber-
standen. Das w~hrenQ der achtziger Jahre vor allem in Abhängigkeit vom demqgrafischen 
Verlauf beobachtbare

l 

NaR-~lassen der Zahl der 'Lehranfängerinnen wird ab Mitt~ . der 
• I 

neunziger ,Jahre einem leichten Ansteigen Platz machen. Dies könnte bereits 1995 der 
.) I , 

Fall sein. 
~. . . ... 

. . 
Das Arbeitsmarktservice wird sowohl von Lehrstellensuchenden als auch von Lehrbetrie-
ben verh~ltnisml~ßig st,ar~ ~inge.schaltet. 1994 meldeten die Lehrbetriebe rund 32.000 
offene Lehrstellerr. Gleichzeitig ließen sich 29.000 Lehrstellensuchende vormerken, ,d .. h. 

, , ' I . ). ~. 

fast drei Viertel der Betriebe und rund zwei Drittel der Lehrstellensuchenden nahmen das ,r • 

Arbeitsmarkts~rvice in Ans,pruch. .,., ' 

'. 'Cl . . 
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BER~CHNUNGSMETH9DEN ARBEI-rSMAR\STL~ßE 1.9~4 

" ). 

Mikrozensus-Arbeitsl.o~~nquote in % 

Jahresdurchschnitte 
L r r ' 

, bzw. 

:'Moln·~tsw! Frt( ?!. . ..) .... ,.' .. 

Saison­
fi~rei~fgte 
(', ". I ;. Werte 1) 

! ql rl .' , .. 

Arbeitslosen­
quote gemäß ' 

j registtip~er ' 
Arbeifslose'r(2) 

i' 

I' .... r I! 1 :: .' ,. ',1n " . 

I).. 

Jqhresdurch&chnitt 1991 
Jahresdurchschnitt 1992 . .....~ -" 

Jahresdurchschnitt 1993 
Jahresdurchschnitt 1994 

Mai 19~j;.: 
Juni 1994 
Juli 1994 

~ August "1 994 
September 1994 
Oktober 1994 
November 1994 
Dezember 1994 , " 

Jänner 1995 
• I . Feb'ruar 1:995 

März 1995 
.• '" April 1995 

Mai 1995 

, ': 1 

3,4 
s3;6 
4,2 
4,4 

4,4 

n O+'~; 
4,4 
4,.3 
4,4 
4,4 
4,4 
4,4 · , 

4,4 
4 ~5," 

4,4 
4,6 
4,6 

;:,i ,I' 

.,:; 

'1 

'! 

, 

, I 

\-5,,8 .n 
5,~ L' 

6,8 .. >LI' ,.~ 

6,5 , 
I" ,:' 

6,0 
5,4 
5,2 
5,3 
5,5 . 
6,1 
6,6 
7,6 r , 

8,5 
8,0 
7,0 
6,5 ' 
5;9 

- ·N 

.-
,I', 

• t I~ I" 
, J. 

" r 

1) Auf der Basis der MZ·Erhebung des ÖSTAT vom AMS interpoliert, saisonbereinigte und teilweise 
prognostizierte Werte (Die Anwendung des Saisonbereinigungsverfahrens bewirkt, daß monat lich 
rückwirkend revidiert wird) 

2) Registrierte?Arbeitslose in % des unselbständigen AfbeitsKräftepotentials (registrierte Arbeitslose und 
unselbständig Beschäftigte) 

Eine Irrit~t'ion besteht u.a. darin, daß di~ Methode"der Saisonbere1inigung'impliziert, daß die 
Z~hlen" elhe"'jeweils nach der Einbeziehung der nea esten W~rte rück'wirke'nd revidiert wird. 
Il_1.1itr-')l" f' 1 ( " '-Il ':', ... i( T J, ·, ~ ~ t 

Diese \l'or.~angsweise:liegt in der Meth0äe der Sais:onbereinigung begllündet und findet sich 
aueh in den Publikationen z.B!!der, OECCD oder EU'. '\ .. ~ , .,r-: , f' 

,~,s I t '!- , ( t, ~r .:;, ~. Bur J .JI "-, '. r; :l"~) . )U 

Weiters ist zu erwähnen, daß die Mikrozensus-D~\.en k~~~e~Qi~~ggre9€ltiori ,y~ter d.~e 
Bundesländerebene erlauben, da die in der Stichprobe enthaltenen etwa 3.000 Arbeits­
loseril äerartigEFAufgliederungen nicht mehr zulass~n. Dies gilt auch für l d~tailliente Disag­
gregationen nach sozialen~oder demographischenMerkmälen. Die Ausweisung~von aktl.:l­
ellen Werten, bei denen ja wie erwähnt Extrapolationen erforderlich sind, betreffen über­
haupt nur den jeweiligen Österreich-Wert der Arbeitslosenquote. 
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ARBEITSMASRKTLAGE 1994 ARBEITSLOSIGKEIT INTERNATIONAL 

Arbeitskräfteerhebung in der EU 

I m März 1995 hat das äST AT erstmals eine offizielle Arbeitskräfteerhebung (AKE) 
durchgeführt, die weitgehend von EUROSTAT, dem statistischen Amt der EU geplant ist 
und deren Durchführung ab 1995 nicht mehr nur für die EU-Mitgliedstaaten sondern für alle 
Staaten des EWR verpflichtend ist. Österreich kommt dieser Verpflichtung durch die 
jährliche Durchführung der AKE als Mikrozensus-Sonderprogramm nach. 

Die 65 Fragepunkte der AKE, die ein zweites Personenblatt notwendig machen, umfassen 
unterschiedliche (sachlich und regional gegliederte) Teilbereiche der Erwerbs- und 
Arbeitsmarktstatistik. Dazu kommen noch Basisfragen über die Teilnahme am Erwerbsle­
ben und die Arbeitsplatzsuche im MZ-Grundprogramm, die bereits bei ihrer Einführung (MZ 
März 1994) so formuliert wurden, daß sie der Arbeitskräfteerhebung von EUROSTAT 
entsprechen, sowie weiter demographische Informationen aus dem Grundprogramm. 

Die Bedeutung der AKE ist nicht nur tür die österreichische Datenlage äußerst hoch, auch 
im Arbeitsprogramm von EUROSTAT stellt sie eine der wichtigsten statistischen Erhebun­
gen dar, der besonderes Gewicht bei internationalen Vergleichen und Planungen zukommt. 

Arbeitslosigkeit in Österreich deutlich unter dem EU- bzw. OECD-Durchschnitt 

Die unterschiedlichen Berechnungsmethoden und Datenquellen zeigen, daß das Niveau 
der Arbeitslosigkeit in Österreich den OECD- sowie den EU-Durchschnitt auf jeden 
Fall deutlich unterschreitet (siehe die entsprechende Tabelle im Datenband). 

Im Jahresdurchschnitt 1994 werden tür die Länder der EU je nach Quelle Arbeitslosen­
quoten zwischen 11,3% und 11,8%, tür den OECD-Raum solche zwischen 7,8% und 
8,2% ausgewiesen. Die nach ILO-Kriterien errechnete österreich ische Arbeitslosenquo­
te beträgt demgegenüber 19944,4%. Das ist weniger als die Hälfte der durchschnittlichen 
Arbeitslosenquote der EU-Länder. In Japan betrug die Arbeitslosenquote 19942,9%, in 
den USA 6,0 %. 
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EINNAHMEN SOZIALVERSIGHERUNG 1994 

v 

,./~ ~~·· 1 . . Die Finanzierung' defSo~ialversicherung 
" .' ... . . 
l . ; . 

• t' J... ';~::.J ••• I" 

Die vorläufigen Gebarungsergebnisse der Sozialversicherungsträger für das Jahr 1994 
weisenGesamtausgaben von 360,39 Mrd. S und,Gesamteinnahmen von 358,64 Mrd. S 

I • 

aus. Im V·ergleich zum Vorjahr stiegen die Ausgaben mit 4,8 % stärker, als die Einnahmen 
(4,1 %). -' 

" 

Gesamteinnahmen 
" 

Die Einnahmen bestanden zu 80 % aus Beiträgen für Versicherte. 14 % der Einnahmen 
stammten aus Bundesbeiträgen, wdoei der-"Großteil auf die sogenannte Ausfallhaftung 
des Bundes zur Abdeckung der Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben in der 
Pensionsversicherung entfiel. Weiters ersetzte der Bund die Kosten für die Ausgleichszu­
lagen (11 ,3 Mrd.S). D~ e restli~hen 6 % entfallen auf sonstige Einnahmen wie 
Vermögenserträgnisse und Kostenbeteiligungen der Versicherten. 

Gemessen am Bruttoinlandsprodukt betrugen die Einnahmen der Sozialversicherung im 
Jahr 1994 16 %. 

66 

, , 

Einnahmen der,Sozialversicherung 
1994: 359 M rd ÖS 

PV-Beiträge 
(1 81 Mrd. 

UV-Beiträge 
(11 Mrd. S) 

3,1% 

Beiträge des Bundes 
(49 Mrd. S) 

50,4% 

KV-Beiträge 
(94 Mrd. S) 

Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger . 
, f J .. '. , II 
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SOZIALVERSICHERUNG 1994 AUSGABEN 

Gesamtaus,ga~en " .;;: . : .. 

Die Gesamtausgaben verteilten sich zu 95 % auf Leistungen und zu 5 % auf sonstige 
Ausgabe"!. Der zu den sonstigen Ausgaben zählende Verwaltungsaufwand belief sich 
1994 auf 2,9 % des Gesamtaufwandes (10,5 Mrd. S). Zu dieser Position zählt nunmehr 
auch der\/errechnung:s~üfwand für di~" Erbringung von Leistungen. 

J. ,. 

Ausgaben der Sozialversicherung nach Versicherungszweigen 
1994: 360 Mrd. ÖS 

Unfallversicherung 
12 Mrd, S 

Pensionsversicherung 
.-

i 

Krankenversicherung 

.r 

Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger; eigene Berechnungen 

. , 

Nach Versicherungszweigen betrachtet entfielen 67 % der Ausgaben der Sozialversiche-
rung auf die Pensionsversicherung, 30 % auf die Krankenversicherung und die restli­
chen 3 % auf die Unfallversicherung. 
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KRANKENVERSICHERUNG SOZIALVERSICHERUNG 1994 

Einnahmen und Ausgaben in der Sozialversicherung 1994 
in Mio.S 

Beiträge für Versicherte 1) 

Beiträge des Bundes 
sonstige Einnahmen 2) 

Gesamteinnahmen 

Leistungsaufwand 
sonstige Ausgaben 

Gesamtausgaben 

Kranken­
versiche­

rung 

94.113 
820 

11.172 

106.105 

100)~93 

6.627 

107.120 

1) einschI. Ausgleichsfonds der Pensionsversicherungsträger 
2) einschI. Ausgleichszulagenersätze des Bundes 

Quelle: Hauptverband der österr. Sozialversicherungsträger 

, ... . , \' . .' 
1.1. Krankenversicherung ' 

Pensions 
versiche­

rung 

181.208 
47.334 
12.132 

240.674 

232.778 
8.331 

241.109 

Unfall gesamte 
versiche- Sozialver-

rung sicherung 

11.069 286.389 
295 48.449 
496 23.801 

11.860 358.639 

9.861 343.133 
2.303 17.260 

12.165 360.393 

Das vorläufige Ergebnis der Krankenversicherungsträger weist für 1994 Einnahmen von 
106.105 Mio. S und Ausgaben von 107.120 Mio. S aus. Daraus ergibt sich ein vorläufiger 
Abgang von 1.015 Mio. S. 

Einnahmen der Krankenversicherung 

Insgesamt stammten fast 89 % der Einnahmen aus Beiträgen für Versicherte, 10 % aus 
sonstigen Einnahmen (Vermögenserträgnisse, Kostenersätze, Rezeptgebühren, etc.). Der 
Rest entfiel auf den Beitrag des Bundes zur Krankenversicherung der Bauern. 

Die Einnahmen stiegen gegenüber dem Vorjahr um 5,7 %, die Beitragseinnahmen um 
5,4 %. 

Versiche.rungsverhältnisse in der Krankenversicherung 

Die Anzahl derVersicherungsverhältnisse in der Krankenversicherung lag 1994 mit über 
5,36 Mio. um rund 45.000 oder 0,8 % über dem Wert des Vorjahres. Die Zunahme ist 
ungefähr zur Hälfte auf die höhere Anzahl von Pensionistinnen zurückzuführen; die 
andere Hälfte verteilt sich gleichmäßig auf unselbständig Erwerbstätige und Arbeitslose. 
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SOZIALVERSICHERUNG 1994 KRANKENVERSICHERUNG 

Der bei den Arbeiterinnen zu verzeichnende Rückgang wurde durch die Zunahme bei den 
Angestellten mehr als kompensiert. 

In den letzten zehn Jahren gab es bei den unselbständig Erwerbstätigen spürbare 
strukturelle Verschiebungen. Der Anteil der Arbeiterinnen sank von 49 % auf 44 %. 
Währenddessen stieg d~r Anteil der Angestellten an den unselbständigen Krankenversi­
cherten von 41 auf 46 % (+ 272.000 Personen). Die Zahl der Beamtinnen nahm um über 
15.300 auf 288.000 zu. Die Zahl der Gewerbetreibenden hat um 6 % zugenommen, die Zahl 
der beitragsleistenden Bauern und Bäuerinnen sank um ein Drittel. 

Beitragszahlende Versicherte in der Krankenversicherung 
1994: 5 Mio. Personen 

Angestellte 

Arbeiterinnen 

Beamtinnen 
5% 

Selbständige 
5% 

Arbeitslose 
4% 

Pensionistinnen 
ntnerlnnen) 

Versicherte 
2% 

Quelle : Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger; eigene Berechnungen 

Aufgrund von Mehrfachzählungen (wegen mehrerer Beschäftigungsverhältnisse, wegen 
des Zusammentreffens von Beschäftigungsverhältnis und Pensionsbezug etc.) lag die 

.. ;a.:' 

Anzahl der tatsächlich versicherten Personen um rund 380.000 unter der Anzahl der Ver-
sicherungsverhältnisse. Damit waren rund 5 Mio. beitragsleistende Personen kranken­
versichert. 
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KRANKENVERSICHERUNG SOZ!ALVERSICHERU_NG 1994 

Zu den beitragsleistenden Kraokenversicherten kommen nach SchätzungenIdes Hauptver-' 
bandes der österreichischen Sozialversicherungsträger noch rund2,7, Mio. mitversicherte 
Angehörige und fast 200.000 bei Krankenfürsorgeanstalten versicherte Personen. Somit 
wd'r~n: 1994 rund 7,9 Millionen Person eh oder 99' % der österreichischen rBevölke'rung' 
durcn die gesetzliche Krankenversicherung gesbhützt. Knapp zwei:D'rittel des geschützten' 
Persöne~'kreises leisten Beiträge, ein Drittel 'sind Anspruchsberechtigte ohne Be'itragszah-
lun'gen (z. B. Hausfrauen und Kinder). \ j r , . ' 

." " • I I q ,.... L;. : I '\ \.' t. I 

Ausgaben der Krankenver~iche'rung 

Die Ausgaben der Krankenversicherung lagen 1994 um fast 7 % über denen des 
Vorjahres. Die Ausgabenst~igerung ist haup,t~,ä~.hlich a;l}f die Zunahme der Ausgaben für .. - "1 ,. 

Ausgaben der Krankenversicherung 1994: 107 Mrd. ÖS 
,-

Anstaltspflege, KRAZAF 33 

Ärztliche Hilfe , 

Heilmittel, Heilbehelfe 16 

•• 
• f 

8 Zahnbehan'dlung , Zahn"ersatz 

5 lKrankenunterstützung 

5 . Mutterschaftsleistungen 

~ " J( . f 1- ,I 13 Sonstige ~usgaben 

11 -l , .... 11;:' '!. 

J', '. ,.-, .;",' l ,. 

Quelle: Hauptverband' der österreichischen Sozialversicherungsträg'er 
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SOZIALVERSICHERUNG 19'9'4 S PIT ALSKOSTEN 

ärztliche Hilfe, für Heilmittel, für Zahnbehandlung undl'Zahnersatz und für Anstaltspflege 
zurückzuführen. Durch diese Erhöhungen hat sich die finanzielle Situation - vor allem im 
Bereich des ASVG ' -rim Jahre '1994 verschlechte'rt~ " 

'I >j --.J , -,! . I I, 

Spitalskosten • '1~:;I '. 

Die Ausgaben für Anstaltspflege betrugen 1994 22,3 Mrd. S, d. s. um 7 % mehr als im 
Vorjahr. Bezieht man auch die Überweisungen der Krankenversicherungsträger an de'n 
Krankenanstalten-Zusammenarbeitsfonds (im folgenden KRAZAF) in Höhe von 10,3 Mrd. S 

(' "\ • _- /l 

ein , so entfallen auf den Spitalsbereich über 32;6 Mrd. 5 oder 30 % der Gesamtausga-
ben der Krankenversicherung. Berücksichtigt ... man' weiters die AmbulanzgeDüh?en 
(3,5 Mrd. S) sowie die AJsgaben d8'r p~nsi·onsverstchen.ing iund der Unfallversicherung in 
Höhe von 2,1 bzw. 2,S-Mrd. S, so e:rgibt sich ein Betrag'\,on' 'rund 41 Mrd. 5, den'"'die 
Sozialversicherung zurl=inanzierung der Spitäler- leistet. -

j( 1I 

Kranken­
versicheru 

.. 

. ) I. , 

• J! I ..... ..J •• 

Finanzierung des KRAZAF 1994: 17 Mrd. OS 
! . 

Bund 

Länder 

. Gemeinden 

I' . 
."' 1'" I t I 

Quelle: KRAZAF; Schätzung 

. , 

Der KRAZAF, . .der 1994 üb.~r Gelqmittel i~ Höhe vin,rundJ/ Mrd. S v~rfügte, wird bereits 
zu 64 % aus Mitteln der KranRenversicherung fin.anziert. Weitere Anteile' entfallen auf 
den Bund (1 ,8 %), die Länder (1 ~ %) und d'ie G.em~inden Ci %). 

l .• I I. 
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KRANKENVERSICHERUNG SOZIALVERSICHERUNG 1994 

Medizinische Hauskrankenpflege 

1994 wurden von den Krankenversicherungsträgern 112 Mio. 5 (+ 5 %) für medizinische 
Hauskrankenpflege aufgewendet. Die Kosten für ärztliche Hilfe und Medikamente, die im 
Zusammenhang mit medizinischer Hauskrankenpflege erbracht werden, sind nicht in diesßr 
Position erfaßt. 

Ärztliche Hilfe 

Mit einem Anteil von 25 % (26,6 Mrd. ÖS) an den Gesamtausgaben der Krankenversiche­
rung stellen die Kosten der ärztlichen Hilfe neben den Spitalskosten die bedeutendste 
Ausgabengruppe dar. Gegenüber 1993 sind die Ausgaben für ärztliche Hilfe um mehr als 
9 % gestiegen. Wie sCho,n in den vergangenen Jahren liegt diese Steigerungsrate über der 
vereinbarten Erhöhung der Honorarsätze. Die Gründe sind sowohl in der vermehrten 
Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe als auch in der sich ändernden Struktur der Leistungen 
(Einsatz von kosten- und personalintensiven technischen Diagnosemethoden) zu suchen. 
Bei einigen Kassen wurde außerdem der Abrechnungsmodus geändert. Neben dem 
Quartalspauschale wird auch jede Ordination vergütet. 

Zahnbehandlung und Zahnersatz 

Die Ausgaben für Zahnbehandlung u~ c:j ~ahnersatz stiegen von 1993 auf 1994 um über 
knapp 7 % auf 8,4 Mrd. S. Diese Kos(ensteigerung ist zumindest zum Teil noch auf eine 
Ausweitung des Leistungskatalogs mit Juli 1992 sowie auf Tarifanhebungen für einige 
häufig erbrachte Leistungen zurückzuführen. 

Heilmittel und Heilbehelfe 

Die Ausgaben fürHeilmittel (Medikamente) betrugen über 14,4 Mrd. S. Die Steigerungs­
rate von 9 % liegt somit wiederum über der durchschnittlichen Preissteigerungsrate und 
erklärt sich daraus, daß gegenüber 1993 sowohl die Anzahl der Verordnungen als auch 
die durchschnittlichen Kosten je Verordnung und je Versicherten gestiegen sind . 

Die Ausgaben für Heilbehelfe und Hilfsmittel sind von 1993 auf 1994 um 4 % auf knapp 
2 Mrd. 5 gestiegen. 

Krankengeld 

Die Ausgaben für Krankengeld betrugen 1994 fast 5,3 Mrd. 5 (+ 7 %). Auch 1994 war ein 
deutlicher Anstieg bei den Krankenständen von Arbeitslosen (+ 10 % bei Krankengeld­
tagen) zu verzeichnen. Die Ursache liegt in der höheren Zahl von Arbeitslosen. Außerdem 
wirkt sich die Lohnentwicklung unmittelbar auf den Krankengeldaufwand aus. 
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SOZIALVERSICHERUNG 1994 UNFALLVERSICHERUNG 

Die durchschnittliche Dauer eines Krankenstandes ist in den letzten Jahren gesunken 
(198415,7 Tage gegenüber 199413,7 Tage). Die Struktur der Krankenstände ändert sich: 
Zunahme kürzerer und Abnahme längerer Krankenstände. Auf sogenannte Kurzkranken­
stände (bis zu 3 Tage) entfielen 1994 18 % der Krankenstandsfälle, in Summe machen 
diese aber nicht einmal 3 % aller Krankenstandstage aus. Die durchschnittliche Kranken­
standsdauer bei Arbeiterinnen lag mit 14,4 Tagen höher als bei Angestellten (12,5 Tage). 

Mutterschaftsleistungen 

Die Ausgaben für Mutterschaftsleistungen stiegen um 3 % auf fast 5,4 Mrd. S im Jahre 
1994 an. Rund drei Viertel dieser Ausgaben entfielen auf das Wochengeld. 

Sonstige Leistungen der Krankenversicherung 

Für diemedizinische Rehabilitation wurde von den Krankenversicherungsträgern im Jahr 
1994 bereits nahezu 1 ,4 Mrd. S aufgewendet. Gegenüber 1993 bedeutet dies eine Steige­
rung um 20 %. 

1.2. Unfallversicherung 

Die Unfallversicherung erzielte 1994 ein negatives Ergebnis. Einnahmen von insgesamt 
11,9 Mrd. S standen Ausgaben von 12,2 Mrd. S gegenüber (- 300 Mio.S). 

Einnahmen der Unfallversicherung 

Die Gesamteinnahmen der Unfallversicherung stiegen gegenüber dem Vorjahr um 4 %. Die 
Einnahmen setzten sich zu 93 % aus den Beiträgen für Versicherte und zu 2 % aus dem 
Bundesbeitrag zur Unfallversicherung der Bauern zusammen. Der Rest entfiel auf 
sonstige Einnahmen. 

Versicherungsverhältnisse in der Unfallversicherung 

Gegenüber 1993 stieg die Zahl der Versicherungsverhältnisse um 0,5 % auf über 5,5 Mio. 
an. 

Ausgaben der Unfallversicherung 

Die Ausgaben der Unfallversicherungsträger stiegen gegenüber dem Vorjahr um 11 % an. 
Dies ist darauf zurückzuführen, daß die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt 1994 aus 
budgetären Gründen 500 Mio. an den Ausgleichsfonds der Pensionsversicherungs­
träger überweisen mußte. 
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Rentenaufwand ' , . "\' 

44 % der Gesamtausgabe'n; der" Unfallversi,cherung (5,3 Mrd. S) entfielen auf dem Renten­
aufwand. U" Dezember '19!!)'4' bezogen 112.000 'Personen eine Rente aus der Unfallver~' 
sicherung. Davon entfielen 9'1 .300 auf Versehrtenren'ten, der Rest auf Hinterblieb:enenren-

~, ," r' . , . ....,... ). ". I ten . ' \ I- I .'" I , 

Diedurchschnittliche Rente aus der Unfallversicherung betrug'- bedingt durch die geringe 
Anzahl der Vollrenten - 3.198 5 (+ 4 %). Von den Versehrtenrenten entfielen 88 % auf 
Teilrenten wegen einer Mindefung der Erwerbsfähigkeit von bis zu 49 v.H. mit ei'ner durch­
schnittlichen Rente von 2.184 S, 10 % auf Teilrenten wegen einer Minderung der Erwerbs­
fähigke it von 50 bis 99 v.H. mit einer durchschnittlichen Rente von 6.861 Sund 2 % auf 
Vollrenten mit einer Durchschnittshöhe von 12.708 5 .'" ~ 

Im Dezember 1994 bezogen über 61 % der Unfallrentner zusätzlich zur Unfallrente 
eine Pension aus der gesetzlichen Pensionsversicherung. Besonders hoch war der Anteil 
mit 74 % bei den Frauen. Das durchschnittliche Einkommen jener Personen, die sowohl 
eine Unfallrente als auch eine Pension bezogen, betrug für Männer 14.5045 und für 
Frauen 9.802 5 monatlich. Die Differenz zwischen Männer- und Fraueneinkommen ist zur 
Gänze auf die unterschiedliche Pensionshöhe zurückzuführen. In den oben genannten 
Einkommen sind etwaige andere Einkommen nicht enthalten . 

Bei den Hinterbliel1Emenrenten betru"g die durchschnittliche Höhe derWitwen(Witwer)rente 
5.002 S (16.000 Personen), die' 'der Waisenrente 3,580 S (4.700 Personen) und die der 
Eltern(Geschwister)rente 2.987 S (54 Personen) , 

Unfallheilbehandlung ;l, 
. " .' " ' •• ~, l~ 

Mehr "8:ls ein Viertel der Ausgaben der Unfallversicherung entfiel auf die Unfall­
heilbehandlung (3,2 Mrd. ö5). Die Ausgabensteigerung gegenüber dem Jahr 1993 
betrug 9 %. 

: .. , "':' 

Sonstige Leistungen der UnfallversicHerung 

Die sonstigen Leistungsausgaben der Unfallversicherung für Rehabilitation , Unfallverhü­
tung, Erste Hilfe, Körperersatzstücke und andere Hi.lfsmittel~ Beiträge zur Krankenversicf:le­
rung der Unfallrentnerinnen sowie Fahrtspesen und Transportkosten für Leistungsempfänge-
rinnen beliefen\ ich 1994 auf' 1 ,3'Mrd. S ( t- 8,5 %). ; , , 

. I' ," " 

Der'Verwaltungsaufwand der Unfalh/ersicheruAgsttäger betrug 1994 1.062 Mio. ö5. ' 
, ! 
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1.3. Pensionsversicherung 

Nach dem vorläufigen Ergebnis betrugen die Einnahmen der Pensionsversicherung 1994 
240,7 Mrd. S; die Ausgaben 241,1 Mrd. S. 

Einnahmen der Pensionsversicherung 

Die Einnahmen stammten zu rund 75 % aus den Beiträgen tür Versicherte (181 Mrd. S). 
In den Beiträgen für Versicherte sind auch rund 38 Mrd. S aus dem Ausgleichsfonds der 
Pensionsversicherungsträger gemäß § 447g ASVG enthalten. 

Der Ausgleichsfonds der Pensionsversicherungsträger erhielt 199430,6 Mrd. San Zusatz­
beiträgen in der Pensionsversicherung. Für die Anrechnung von Ersatzzeiten wurden von 
der Arbeitsmarktverwaltung 4,8 Mrd. S und vom Familienlastenausgleichsfonds 2,2 Mrd. S 
überwiesen. Die Mittel des Ausgleichsfonds lagen 1994 um 3 % über jenen des Jahres 1993. 

Ausgaben der Pensionsversicherung 

Die Entwicklung der Ausgaben in der Pensionsversicherung wird in erster Linie durch die 
Zunahme des Pensionsaufwandes bestimmt. 

Ausgaben der Pensionsversicherung 
Beträge in Mio.Schilling 

19941) 

Pensionsaufwand 206.068 
Ausgleichszulagen 11.303 
Gesundheitsvorsorge und 
Rehabilitation 3.605 
Beiträge zur KV der Pensionisten 9.651 
Verwaltungs- und Verrechnungsaufwand 5.198 
sonstige Ausgaben und Leistungen 5.284 

Gesamtausgaben 241.109 

1) vorläufige Gebarungsergebnisse 

Änderung 
gegenüber 
1993 in % 

3,8 
11,6 

3,8 
-19,8 

4,9 
49,0 

3,6 

Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger; eigene Berechnungen 

75 

III-60 der Beilagen XIX. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 75 von 342

www.parlament.gv.at



PENSIONSVERSICHERUNG SOZIALVERSICHERUNG 1994 

Pensionsaufwand 

Die Zuwachsrate des Pensionsaufwandes, auf den 85 % der Gesamtausgaben 
(206,1 Mrd. öS) entfielen, lag 1994 unter jener des Beitragsaufkommens. Die Aufwands­
steigerung ist durch die gestiegene Anzahl von Pensionen (+ 2 %), durch die Pensionsan­
passung und durch Struktureffekte, die sich insbesondere in der unterschiedlichen Höhe 
und Zusammensetzung von neuanfallenden und wegfallenden Leistungen niederschlagen, 
zu erklären. Bei einem Jahresvergleich mit 1993 ist der beinahe vollständige Wegfall des 
HilfloserztJschusses :Z;U Qerücksichtigen. )1 

Ausgleichszulagen 

Durch die neuerliche außertourliche Erhöhung der Ausgleichszulagenrichtsätze stieg 
der vom Bund zur Gänze zu ersetzende Aufwand für Ausgleichszulagen um 12 % auf 
11,3 Mrd. ÖS an. 

Krankenversicherung der Pensionisten 

Der Beitrag der Pensionsversicherungsträger zur Krankenversicherung der Pensionisten 
lag mit9,7 Mrd. ÖS um 20 % unter dem des Jahres 1993. Das ist darauf zurückzuführen, 
daß mit der Einführung des Bundespflegegeldes die Finanzierung der Krankenversicherung 
der Pensionisten neugeregelt wurde und diese Änderung erstmals 1994 voll zum Tragen 
kommt. 

Gesundheitsvorsorge und Rehabilitation 

Für Leistungen der Gesundheitsvorsorge und Rehabilitation wurden von den Pensions­
versicherungsträgern 1994 über 3,6 Mrd. S (+ 4 %) aufgewendet. 

1.3.1. Die Bundesmittel in der Pensionsversicherung 

Die Bundesmittel (Bundesbeiträge inklusive Ausgleichszulagenersätze) zur Pensionsversi­
cherung betrugen im Jahre 1994 rund 58,6 Mrd. S (+ 2 %). Der Anteil der Bundesmittel 
an den Aufwendungen der Pensionsversicherung betrug 1994 24 %. 

Aufgrund der unterschiedlichen Gestaltung des Beitragsaufkom'mens und der unterschied­
lichen Belastungsquoten (Verhältnis von Versicherten zu Pensionsempfängerinnen) beste­
hen erhebliche Unterschiede in der Finanzierungsstruktur der einzelnen Pensions­
versicherungsträger: Der Anteil der Bundesmittel an den Ausgaben der Pensionsversiche­
rung der Unselbständigen beträgt 15 %, der Anteil an den Ausgaben der Pensionsversi-
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cherung der Selbständigen beträgt hingegen 72 %. In diesem Zusammenhang ist aller­
dings zu berücksichtigen, daß der Bund in der Pensionsversicherung der Selbständigen die 
Beiträge für Pflichtversicherte verdoppelt. Außerdem sind di~.Belastungsquoten bei den 
Selbständigen ungünstiger als bei den Unselbständigen. 

Anteil der Bundesmittel 1955 bis 1994 
in Prozent zu Gesamtausgaben der Pensionsversicherung 

~, '-

35~--~~~~-=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

10~'---~------~~=-~------+------+~~--+---~~~--4 

5~ __ ~-=~ ____ ~ ______ ~ ____ ~ __ ~ __ ~~ __ ~ ______ ~ __ ~ 

1955 1960 

1955 bis 1993: 
tatsächliche Werte 

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1994 

1994 
vorläufiger Wert 

Quelle: eigene Berechnungen 

Der Finanzierungsanteil des Bundes im eigentlichen Sinn, die sog. Ausfallhaftung, nahm 
aufgrund des Wegfalls der Hilflosenzuschüsse und der geringeren Beitragsleistung für die 
Krankenversicherung der Pensionisten gegenüber 1993 .geringfügig ~b. 
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1.3.2. Das volkswirtschaftliche Pensionskonto 
-I 

Um einen'·Überblick über die Finanzierung der Altersversorgung in Österreich zu bekom­
men, ist die alleinige Betrachtung der gesetzlichen Pensionsversicheru'ng nicht ausrei­
chend. Vielmehr müssen auch die anderen Pensionssysteme einbezogen werden. Dies 
geschieht ansatzweise im Rahmen des volkswirtschaftlichen Pensionskontos, das seit 
einigEm Jahren vom Österreichischen Statistischen Zentralamt erstellt wird. 
I 

78 

f ";. ~ I \,. 

Pensionsbezieherinnen und Pensionsvolumen 1994: 
ASVG - Pensionistinnen, Selbständige und Beamtln-nen im Rühestand 

Zahl der Pensionistinnen * Pensionsvolumen ** " 

* Zahl der Beamtinnenpensionen aus ÖSTAT - Gebarungs­
übersichten, Wien , 1995, Heft 1164, S. 50: 190 Tausend 
Bundespensionistinnen, S. 88: 27' Tausend Landespensionistinnen, 
S. 105: 35 Tausend Gemeindepensionistinnen (inkl. Wien). S. 88: 
21 Tausend pensionierte Landeslehrerinnen . 
Die Verteilung der 1,622 Millionen Pensionistinnen der gesetzlichen 
Pensionsversicherung (Handbuch der SV-Träger, Wien 1995, S.65) auf 
Selbstständige und Unselbstständige beruht auf einer Schätzung (18,9 % 
aller Pensionen in der gesetzlichen Pensionsversicherung entfallen auf 
Selbstständige. Es wird angenommen , daß der gleiche Prozentsatz der 
Pensionistinnen Selbstständige sind.) -

** ÖSTAT: Volkswirtschaftliches Pensionskonto 1992/93 (ohne Unfallrenten 
. und Yersorgungsrenten) 

95 Mrd. ÖS 
30% 

Beamtinnen 0 
Selbständige • 

Unselbständige 

Quelle: eigene Berechnungen 
. r 
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Bei Mitberücksichtigung der Unfallrenten und der Leistungen für Kriegsopfer entfielel'l:1994 
rund 57 % der Aufwendungen für Pensionen und Renten auf die Pensiolilsversicherung der 
Unselbständigen, 11 % auf die Pensionsversicherung der Selbständigen, 2 % auf die 
Unfallversicherung und 28 % auf Ruhe- und Versnrgungsbezüge der Beamtinnen von Bundl 
Ländern und G~~einq~n.J?~l Re~J verteilte sich,auf verschi,~OE.me Versorgungsleistungen 
für Kriegs- und Heeresopfer. . 

Auf derEinnahmenseite entfielen 47 % auf Beiträge für unselbständig Versicherte und 3 o/~ 
auf Beiträge für,selbständig Versicherte in der gesetzlichen Pensionsversicher~ng, 2 % auf 
die Unfallversicherung, 5 % auf Beiträge von Beamtinnen, 24 % auf Pensio,nsübernahmen 
der Gebietskörperschaften für Beamtenpensionen und 11 % bzw. 8 % auf Bundesbeiträge 
für die Unselbständigen bzw. Selbständigen 'in der gesetzlichen Pensionsversicherung. 

'nil 

~. Kenn~ahlen der P~nsionsversicherung 

Eine Vergleichbarkeit der Kennzahlen mit den Vorjahren ist aufgrund der Änderungen im 
Leistungsrecht der Pensionsversicherung nur eingeschränkt möglich. 

2.1. Die Pensionsbelastungsquote 
i 

,) . 

-
Im Jahresdurchschnitt waren 'etwas über 3 Mio. Personen pensionsversichert. Durch 
einen Zuwachs von 31.600 bei den Pensionen gegenüber knapp 9.000 Versicherten stieg 
die Belastungsquotegegenüber 1993von 586 auf 593; d.h. 1994 kamen auf jeweils 1000 
Beitragszahlerinnen 593 Pensionsempfängerinnen. 

Ein differenzierteres Bild ergibt sich bei getrennter Betrachtung der Pensionsversicherung 
der Unselbständigen und der Pensionsversicherung der Selbständigen: In der Pensions-

I 

versicherung der Unselbständigen nahm di.e. Belastungsquote im Vergleich zum Jahr 
1993 von 552 auf 557 und bei den Selbständigen von 799 auf 817 zu (s.Schaubild n.S.) . 

• 1 

2.2. Die Entwicklung des Pension'ssta~des 

Die Anzahl der Pensionen stieg von 1993 auf 1994 um 2 % auf1 ,804 Mill. an. Die Zunahme­
ist auf den Anstieg der Zahl der Alters- und Invaliditätspensionen zurückzuführen; die Zahl 
der Hinterbliebenenpensionen nahm weiter ab. fi, , ;. 
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Der Anteil der Alterspensionen am Gesamtpensionsstand betrug 48 %. Auf Invaliditäts­
pensionen entfielen 22 % und auf Hinterbliebenenpensionen rund 30 % aller Pensionen. 

1200 

1006 

800 

600 

400 

Pen'sionsbe'lastungsquote in der gesetzlichen 
Pensionsversicherung 1972 bis 1994 

.... 

200 ~,~I ~~~~~~~~.~~-~,,~. ~~~,~~~~~~ __ ~~~~~ __ ~ 

1972 1977 1982 1987 1992 1994 

* 1994 entfielen auf 1000 Pensionsversicherungsbeitragszahlende 593 Pensionsbezieherinnen 

Quelle : Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 

Die Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten verzeichnete, bedingt durch die Struktur­
verschiebung im Bereich der unselbständig Erwerbstätigen von , den Arbeitern zu den 
Angestellten, einen Zuwachs von über 2 %. Im Bereich der gewerblichen Pensions­
versicherung lag der Zuwachs - bedingt durch den Wegfall der sogenannten Ruhens­
bestimmungen mit 1.7.1993 - sogar bei fast 3 %. 

Nach wie vor entfallen fast zwei Drittel aller Pensionen auf Frauen. 
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In erster Linie ist der hohe Frauenanteil auf die große Zahl von Witwenpensionen 
(450.000 gegenüber 29.000 Witwerpensioner:ü zurückzuführen. Aber auch bei den Alters­
pensionen überwiegen Frauen mit 56 %, da ihre Pensionsbezugsdauer wegen ihres nied­
rigeren Pensionszugangsalters und v.a. wegen der höheren Lebenserwartung deutlich 
länger, als die der Männer, ist. Aufgrund der gestiegenen Frauenerwerbsquote, der 
ewigen Anwartschaft und der verbesserten Anrechnung von Kindererziehungszeiten 
kommen außerdem immer mehr Frauen in den Genuß einer Eigenpension. 

2.3. Die Pensionshöhe 

Die Höhe einer Pension wird einerseits durch die Höhe der Bemessungsgrundlage, 
andererseits durch die Anzahl der im Verlauf des Erwerbslebens erworbenenen Versiche­
rungsmonate bestimmt. Ein~ echte Mindestpension ist in der gesetzliChen Pensionsversi­
cherung nicht vorgesehen, wohl aber wird mit dem Instrument der Ausgleichszulage eine 
bedarfsorientierte, vom sonstigen'eigenen bzw. Haushaltseinkommen abhängige Mindest­
pension gewährt. 

Die höchstmögliche Eigenpension (ohne Zulagen und Zuschüsse und Höherver­
sicherungsleistungen) betrug ÖS 26.521, die höchste Witwenpension ÖS 15.912 monat­
lich. 

Die folgenden Durchschnittspensionsdaten sind insofern nur beschränkt aussagekräf­
tig, als aus ihnen einerseits nicht hervorgeht, wieviele Pensionen eine Person bezieht, 
andererseits sagen sie nichts darüber aus, wieviele Personen mit einer Pension das 
Auslangen finden müssen. Nicht in der durchschnittlichen Pensionshöhe enthalten sind 
außerdem zwischenstaatliche Teilleistungen von ausländischen-Pensionsversicherungs­
trägern. 

2.3.1. Geschlechtsspezifische Unterschiede 

Weiterhin bemerkenswert sind dieUnterschiedein den durchschnittlichen Pensionshöhen 
von Männern und Frauen.Niedrigere Aktiveinkommen zum einen und Lücken im Versiche­
rungsverlauf insbesondere durch die Erziehung von Kindern zum anderen bewirken, daß die 
Durchschnittspensionen der Fra,uen (mit Ausnahme der Witwenpensionen) noch immer 
wesentlich unter jenen der"Männer liegen. Im Rahmen der Pensionsreform 1993 wurde 
allerdings durch die verbesserteAnrechnung von'Zeiten der Kindererziehungeine Maß-

~ . 
nah me gesetzt, durch die diese Benachteiligung im Erwerbsleben in der Pension zumin-
dest zum Teil ausgeglichen werden soll. 

Die durchschnittliche Alterspension der Männer in der gesetzlichen Pensionsversiche­
rung betrug im Dezember 1994 ohne Zulagen und Zuschüsse 13.382 öS, jene der Frauen 
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" 

Durchschnittspensionen*, Dezember 1994 

PVA der Ä11gestellten ~ SVA d. gewerbl. Wirtschaft ~ PVA d~r Arbeiter 0 SVA d. Bauern 
,,,, , 

• I '-Märmer ) . Frauen 
" ..... 

17.500 Alterspensionen 

1~-.. 13.3oo _______ ges. 13.400 
11.400 

10.400 
~, 

" 7.600 • I ges. 7.600 

" 

,. 
" Pensionen wegen geminderter Arbeitsfähigkeit 

1- \. ' 

14.400 

7.000 7.300 
l~' , 

" ges. 4.800 

,. J ~) I' I , • 
Witw_~n(Witwer)pen~ionen ; 

1 _.. d 4 ~. :..' h.:.. .. ' t j ~ 

:.-. 
7.800 

I"~ I .' 

& '" rl 

(, - :- ! gJ~s.2·490 
:1,----. 

* ohne Zulagen und Zuschüsse; inkl.Pensionsüberweisungen ins Ausland 

Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 
" . ..( ,,» ), .. .... .J 

J \,. " 
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hingegen nur 7.578 S. Ein ähnliches Bild, wenn auch auf niedrigerem Niveau, zeigt sich bei 
den Invaliditätspensionen. Hier ,betrug . die Durchschnittspension bei den Männern 
9.938 S, bei den Frauen hingegen 4.801 S. 

2.3.2. Auslandspensionen 

Im Dezember 1994 wurden 173.200 Pensionen mit einer durchschnittlichen Höhe von 
2.303 ÖS (einschI. Zulagen und Zuschüsse, jedoch ohne :Pflegegeld) an Pensionistinnen 
mit Wohnsitz im Ausland überwiesen. Es kann sich dabei sowohl um österreichische 
Staatsbürgerinnen als auch um ausländische Staatsbürgerinnen, die in Österreich 
Versicherungszeiten erworben und ihren derzeitigen Wohnsitz im Ausland haben, handeln. 
Bei diesen Pensionen kann es sich um rein österreichische Leistungen handeln, häufiger 
aber wird die ins Ausland überwiesene P~nsion noch durch eine ausländische Teilleistung 
ergänzt. Läßt man die an im Ausland lebende Pensionistinnen bezahlten Pensionen 
außer Betracht, so ergeben sich bei den verbleibenden (Inlands)Pens.ionen um rund 
8 % höhere Durchschnittswerte. 

In der Pensionsversicherung derUnselbständigen machen die ins Ausland überwiesenen ," ..... 

Pensionen einen Anteil von 12 % aller Pensionen aus .. 

14% der. im Dezember 1994 von den Pensionsversicherungsträgern ausbezahlten Lei­
stungen wurden durch eine ausländische Teilleistung ergänzt (248.500 Pensionen). 
Durch Außerachtlassen dieser Fälle beim Berechnen der Öurchschnittspension ergibt 
sich ein ~m 10 % höherer Wert bei den Unselbs,tändigen. Für die gesamte Pensionsver­
sicherung steigt der Durchschnitt um 8 %. Auch diese Leistungen können sowohl an 
österreichische als auch an 'ausländische StaatSbürgerinnen mit Wohnsitz in Österreich 
oder im Ausland ausbezahlt werden. Daten darüber, wieviele Pensionen auf Ausländerinnen 
entfallen" gibt es nicht. 

2.3.3. Personenbezogene Leistungen 

Zum Stichtag 1. Juli 1994 gab es in Österreich 1,812.000 Personen, die mindestens eine 
Pension aus der gesetzlichen Pensionsversicherung und/oder eine Beamtenpension 
bezogen. Die Zahl Mehrfachbezieherinnen ist in den letzten Jahren gestiegen. Mit Juli 1994 
erhielten 208.000 Frauen und 27.000 Männer, d.s. 14,5 % aller Bezieherinnen einer 
Pension aus der gesetZlichen Pensionsversicherung, noch mindestens eine weitere 
Pensionsleistung aus der gesetzlichen Pensionsversicherung oder eine Beam_~~npension. 

Die mit Abstand häufigste Kombination ist das Zusammentreffen einer Eigen- und einer 
Witwenpension. 144.000 Frauen be,.zqgen eine Alters- und eine Witwenpension, weitere 
51.000 eine Invaliditäts- und eine Witwenpension aus der gesetzlichen Pensionsversiche­
rung. Insgesamt erhielten 39 % der Witwenpensionistinnen eine weitere Pensionsleistung 
aus der gesetzlichen Pensionsversicherung oder eine Beamtenpension. 
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Für die finanzielle Lage der Pensionistinnen bedeutet dies v.a., daß die Einkünfte der 
Pensionistinnen durch Doppel- und Mehrfachpensionsbezüge höher sind, als sich aus 
den Durchschnittspensionsdaten ergibt. 

Durchschnittliche Pensionsleistung bei Bezug einer 
u~d bej Bezug zweier Pensionen 

Dezember 1994 

13.562 

5.887 . 

, ,:1 J6 I 

IP Männer IP Frauen AP Männer 

D Bezug einer Pension 

D Bezug von zwei Pensionen : APi lP + Witwer(n)pension 

IP Invaliditätspension 

AP Alterspension 

j w ........ w. 
13.310 . ... 

8.111 

AP Frauen 

Quelle : Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 

Zum Stichtag 1.Juli 1994 waren außerdem 56.000 Personen (davon 65 % Frauen) 
erwerbstätig und bezogen gleichzeitig mindestens eine Pension. Die. zahlenmäßig 
stärkste Gruppe stellten auch hier Witwen(r)pensionsbezieherlnnen (25.000). 
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Der relative Abstand bei der Pensionshöhe von Männern und Frauen verringert sich 
bei Bezug von zwei Pensionen. Beim Zusammentreffen einer Alters- und einer Witwen­
pension aus der gesetzlichen Pensionsversicherung erhalten Frauen durchschnittlich 
13.310 S (Männer 16.037 S) und beim Zusammentreffen von Invaliditätspension und 
Witwenpension durchschnittlich 10.002 ÖS (Männer 12.807 öS). 

Während die durchschnittliche Alters- oder Invaliditätspension einer Frau bei Bezug von nur 
einer Pension bei rund 60 % der Pension eines Mannes liegt, reicht der Gesamtbezug einer 
Frau mit zwei Pensionsansprüchen (22 % der Pensionsbezieherinnen) in etwa an das 
Durchschnittsniveau der Männer mit einem Pensionsanspruch heran. 

2.3.4. Pensionsanpassung 

Die Pensionen und Renten im Bereich der gesetzlichen Sozialversicherung wurden im Jahre 
1994 um 2,5 % erhöht. 

In den Jahren von 1970 bis 1994 stiegen die Pensionen in der gesetzlichen Pensionsver­
sicherung um über 295 %. Die Pensionserhöhungen liegen um einiges höher als die 
Steigerung des Preisniveaus. Der Verbraucherpreisindex verzeichnete im sei ben Zeit­
raum eine Steigerung von rund 198 %. Mit anderen Worten, die Kaufkraft der Pensionistinnen 
hat deutlich zugenommen. 

Weit über das Ausmaß der normalen Pensionsanpassung hinaus wurden die Richtsätze 
tür Ausgleichszulagen angehoben. Der Richtsatz für Alleinstehende stieg im Zeitraum 
von 1970 bis 1994 um 473 %, jener für Verheiratete um rund 489%. 

2.4. Ausgleichszulagen 

Liegen Pension sowie sonstige Nettoeinkünfte und anzurechnende Beträge (wie Unter­
haltsleistungen) unter einem bestimmten Richtsatz, so gebührt eine Ausgleichszulage in 
Höhe des Differenzbetrages. Bei Ehepaaren wird das gesamte Nettoeinkommen des Ehe­
gatten bzw. der Ehegattin angerechnet. 

Die Richtsätze tür Ausgleichszulagen wurden ab 1. Jänner 1994 über die Pensionsan­
passung von 2,5 % hinaus um 7,1 % erhöht. Der Richtsatz tür Alleinstehende betrug im 
Jänner 19947.500 öS, der Richtsatz tür Pensionistinnen, die mit ihrer/em Ehegattin/en 
im gemeinsamen Haushalt leben, 10.700 öS. 

Ende 1994 bezogen280.000 Personen eine Ausgleichszulage. Dies entspricht15,5 % der 
Pensionsbezieherinnen. Infolge der überproportionalen Erhöhung der Ausgleichszu­
lagenrichtsätze hat die Zahl der Ausgleichszulagenbezieherlnnen weiter zugenommen. 
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AUSGLEICHSZULAGEN SOZIALVERSICHERUNG 1994 
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Rund 72 % der Ausgleichszulagenbezieherlnnen sind Frauen. Dies ist vor allem darauf 
I r~ r " C 

zurückzuführen , daß ein Viertel der Witwenpensionistinnen eine Ausgleichszulage bezie-
heQ. Weiters erhielten 20 % aller Bezieherinnen einer Invaliditätspension im Jahr 1994 eine 
Ausg l'eichszulage. Bei den Alterspensionen hingegen bezogen nur 8 % der. Perisionistlnnen 
eine Ausgleichszulage. ' 

Der Anteil der Ausgleichszulagenbezieherlnrien schwanktle'nach Versicherungsträger 
zwischen 3 % in' der' Pensionsvers icherun'~fder Angestellten und 36 % in der Pensions-

I ._, • 

versicherung der Bauern ~ ' ' 
'\ , , 

Wenn die Pensionisteninnen bzw. deren Ehegattinnen neben der Pension über andere 
Einkünfte (z.B. aus einer: Beschäftigung oder einer Rente aus der, Unfallversicherung) 
verfügen , werden dies~ auf die Ausgleichszulage'angerechnet, sodaß'es zumWegfall oder 
zu einer Verringerung der Ausgleichszulage kommen kann. Bestimmte Arten von Ein-
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SOZIALVERSICHERUNG 1994 NEUZUERKANNTE PENSIONEN 
. -

künften wie das Pflegegeld sind allerdings von der Anrechnung auf die Ausgleichszulage 
ausgenommen. t, 

2.5. Neuzuerkennungen von Pensionen f • 

Im Jahre 1994 gab es 116.000'erstmalige Pensionsneuzuerkennungen. Davon entfielen 
14 % auf Invaliditätspensionen. Der Anteil der:.neuzuerkannten Hinterbliebenenpensionen 
betrug 27 %. Den ./ilöchsten Anteil aber,weisen die Alterspensionen mit rund 60% auf. Von 
letzteren entfallen 27% auf normale Alterspensionen , pie-übrigen 73 % verteilen sich auf die 
vorzeitigen Alterspensiqnen. Auch 1994 fand durch dieReformm~ßn.ahmen der 51.ASVG­
Novelle (Einführung der vorzeitigen Alterspension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit, 
Einführung einer zweiten ewigen Anwartschaft, verbesserte Anrechnung von Kinder­
erziehungszeiten) eine deutliche Verschiebung zu den Alterspensionen statt. . . 

Pensionsnleuzuerkenri~ngen nach-'Pensionsart* 1994 

Männer Frauen 

* Nur Direktpensionen 

o Invaliditätspensionen vor dem 65 . bzw. bei Frauen 60. Lebensjahr 

• Vorzeitige Alterspension (bei Männern zwischen 55 und 64 Lebensjahren, 
bei Frauen zwischen 55 und 59 Lebensjahren) 

• Pension nach Erreichen des 65. bzw, bei Frauen 60. Lebensjahres 

., 
I 

Quelle : Hauptverband der österreichischen Sozialx~rsicherungsträger; eigene B,ere~hnungen 

98 % aller Neuzuerkennungen von Invaliditätspensionen erfolgten 1994 vor Erreichen 
des gesetzlichen Pensiönsanfallsalters. Zählt man die neutuerkannten vorieitigen Alters-
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NEUZUERKANNTE PENSIONEN SOZIALVERSICHERUNG 1994 

pensionen hinzu, so bedeutet dies, daß 78 % aller Neuzuerkennungen von Direkt­
pensionen vor Erreichen des gesetzlichen Pensionsanfallsalters (Männer 65, Frauen 
60 Jahre) erfolgten. 

Die starke Zunahme der erstmaligen Pensionsneuzuerkennungen gegenüber 1993 ist auf 
mehrere, sich gegenseitig beeinflussende, Faktoren zurückzuführen: 

Im Jahr 1994 haben bei den Frauen erstmals geburtenstarke Jahrgänge das Alter für die 
vorzeitige Alterspension (55 Jahre) erreicht. Darüber hinaus haben viele Frauen die 
Möglichkeit durch die verbesserte Anrechnung von Zeiten der Kinder.erziehung entspre­
chend früher in Pension zu gehen, genutzt. 

Nicht zuletzt spielt die Situation am Arbeitsmarkt für ältere Arbeitnehmerinnen eine 
bedeutende Rolle für den Übertritt in die Pension. 

Wege des Übertrittes in die Direktpension 
Von den Pensionsneuzugäng~n 1993 kamen ... % aus 

Männer 
Neuzugänge 

o Erwerbstätigkeit 

o Krankengeldbezug 

• ALV-Leistungsbezug 

• SUG-Leistungsbezug 

D Sonstiger / Nicht Erwerbstätigkeit 

Frauen 
Neuz,ugänge 

Quelle: eigene Berechnungen 

Eine Analyse der vorhandenen Daten zeigt, daß 

> bei den Männern knapp weniger als 50 Prozent direkt aus dem Erwerbsleben in die 
Pension eintreten; die andere Hälfte kam insbesondere aus den Bereichen Sonderunter­
stützung, Bezug von Arbeitslosengeld/Notstandshilfe und Krankengeldbezug; 
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SOZIALVERSICHERUNG 1994 PENSIONSZUGANGSALTER 

> bei den Frauen betrug 1993 der Anteil derer, die direkt aus der Berufstätigkeit in die 
Pension übertraten, gar nur 45 Prozent. 

2.5.1. Durchschnittliches Pensionszugangsalter 

Frauen gingen 1994 durchschnittlich um knapp eineinhalb Jahre früher in Pension als 
Männer, nämlich mit 57,1 Jahren gegenüber 58,5 Jahren bei den Männern. 

Bei Erfüllung der sonstigen Voraussetzungen könnten Frauen bereits mit 55 Jahren in die 
vorzeitige Alterspension gehen. Da viele Frauen diese Voraussetzungen mit 55 Jahren aber 
noch nicht erfüllen, liegt das durchschnittliche Zugangsalter der Frauen bei der Alterspen­
sion bei 58,4 Jahren (Männer 60,8 Jahre). Geringer ist der Altersunterschied bei den 
Invaliditätspensionen, nämlich nur rund 11 Monate. Männer gingen im Durchschnitt mit 
50,4 Jahren und Frauen mit 49,5 Jahren in die Invaliditätspension. 

Infolge der bereits angesprochenen Verschiebung von den Invaliditätspensionen zu den 
(vorzeitigen) Alterspensionen (Neueinführung der vorzeitigen Alterspension wegen gemin­
derter Arbeitsfähigkeit) sind die pensionsartenspezifischen Zugangsalter mit jenen der 
Vergangenheit nur bedingt vergleichbar. 

In der Vergangenheit war das durchschnittliche Zugangsalter der Männer bei Invaliditäts­
pensionen sogar häufig niedriger als jenes der Frauen. Hinzu kommt, daß beinahe die 
Hälfte der Männer (49 %), die 1994 in den Ruhestand traten, in die Invaliditätspension 
(bzw. vorzeitige Alterspension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit) gingen. Bei den 
Frauen liegt der Anteil bei 23 %. 68 % der Neuzugänge wegen geminderter Arbeitsfähigkeit 
waren Männer. 

Das durchschnittliche Pensionszugangsalter in der Pensionsversicherung der Selbstän­
digen lag in der Vergangenheit deutlich höher als jenes in der Pensionsversicherung der 
Unselbständigen. 1994 änderte sich dieses Verhältnis. Während das durchschnittliche 
Zugangsalter der Bauern sich jenem der Unselbständigen angenähert hat, erfolgte 1994 
auch im Bereich der gewerblich und freiberuflich Selbständigen eine deutliche 
Herabsetzung des durchschnittlichen Zugangsalters. 

Auch innerhalb der Pensionsversicherung der Unselbständigen ist das Zugangsalter 
heterogen: Im Bereich der Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter lag das Pensions­
zugangsalter mit 57,8 Jahren bei den Männern deutlich niedriger als im Bereich der 
Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten (59,1 Jahre). Dies ist u.a. auf den hohen 
Anteil an Invaliditätspensionen bei den Arbeitern zurückzuführen. 
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P ENSIONSZUGANGSALTER SOZIALVERSICHERUNG 1994 
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Insg~~am~ isl ~.eit 19,7.9 ~as ·pen~i9f1S~~~~n~sa.lte~ gel~,unken. Bei de" M.ännern sank 
das Pensionszugangsalter bis zuIl)' J~hr 1 9§)~ r.ab~r stärker, sodaß si<m ,der ARs~an.d d~s 
durchschnittl ichen Zugangsalters zwischen"Män'nern und Frauen verrlhgert hat. Erst im 
Jahr 1994 hat sich die Sche ~e zwischen Männern und Frauen - infolge des gesunkenen Zu-
gängsa:~ers der Frau~rf7Wi~der vergö'ßert. . )", ;t • 
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2j5.2:,:Neilzuerkennungen von Invaliditätspensianen 
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Der Anteil der Pensionen wegen geminderter Arbeitsfähigkeit (Invaliditätspensionen l: .. . . t '. 

und vorzeitige Alterspensionen wegen geminderter Arbeitsfäh igkeit) an allen Neuzuer-
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SOZIALVERSICHERUNG 1994 I NVALIDIT ÄTSPENSIONEN 

kenr:lungen von Direktpensionen betrug 1994 36 %. Mehr als zwei Drittel der neuzuer­
kannten Invaliditätspensionen werden an Männer, ein knappes Qrit~1 an Frauen ,ausbe­
zahlt. 

Bis 1992, ist ein nahezu kontinuierlich~s Ansteigen des Anteils der Iny~ljditäts­
pensionen an allen neuzuerkannten Direktpensionen zu beobachten. Doch trotz Einbezie-

• 'J 

hung der vorzeitigen Alterspension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit kam es anschlie-
ßend zu einer gegenläufigen Entwicklung. 

I 

. 
" . ' 

ZuerkennungsursJachen für Invaliditätspensionen 1994 . . 
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Quelle: eigene Berechnungen , 
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NEUZUGANGSPENSIONEN SOZIALVERSICHERUNG 1994 

M it55 % weist die Sozialversicherungsanstalt der Bauern 1994 nach Wie vor den höch'sten 
und die Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten mit 24 % nach wie vor den 
niedrigsten Anteil aus. 

Nach Krankheitsgriippen betrachtet entfällt der' Großteil der Neuzuerkenn~ngen an 
Invaliditatspensionen auf Krankheiten des Bewegungs- und ,Stützapparates, des 
Skelettes und der Muskeln (45,8 %). Mit rund 66 % i,st der Anteil d.ieser Krankheitsgruppe 
bei den Bauern und Bäuerinnen besonders hoch. Im Steigen b'egriffEm sind auch die 
psychiatrischen Krankheiten (10 %). Diese Krankheiten verursachen beispielsweise bei 
den Angestellten rund 14 % des Neuzuganges an Invaliditätspensionen. Demgegenüber ist 
die Bedel:lt,ung der Herz- und Arterienkrankheiten in den...,vergangenen zwei Jahrzehnten 
anteilsmäßig zu'rückgegangen. 

~ . 

2.5.3. Höhe der neuzuerkannten Pensionsleistungen 

Wie bei den Pensionsständen gibt es auch bei den Neuzugangspensionen beträchtliche 
Differenzen in der Pensionshöhe von Männern und Frauen. Die Gründe dafür sind die 
niedrigeren Arbeitsverdienste und kürzeren Versicherungszeiten der Frauen. Frauen haben 
aufgrund ihrer spezifischen Lebensumstände, wie etwa Unterbrechungen der Erwerbstätig­
keit aus familiären Gründen, beim Pensionsantritt wesentlich weniger Versicherungsjahre 
erworben als Männer. Durch die verbesserte Anrechnung von Kindererziehungszeiten 
wird dieser Nachteil allerdings zum Teil ausgeglichen. 

Selbst bei gleichem Einkommensverlauf bewirkt die Differenz bei den Versicherungszeiten, 
daß die Frauenpensionen deutlich unten jenen der Männer liegen. Hinzu kommen noch 
Unterschiede in den Bemessungsgrundlagen. Für Frauen mit einem stark schwankenden 
Versicherungsverlauf und Einkommen (z.B. wegen Teilzeitbeschäftigung)hat diedurch die 
51. ASVG-Novelle eingeführte, aus den 15 besten Jahren gebildete Bemessungs­
grundlage, eine Verbesserung gebracht. 

Die durchschnittliche Neuzugangsalterspension (ohne Zulagen und Zuschüsse) eines 
männlichen Arbeiters lag 1994 bei 11.015 öS, die eines männlichen Angestellten bei 
18.135 ÖS. Die durchschnittliche Neuzugangsalterspension einer Arbeiterifl betrug hinge­
gen 6.267 ÖS, die einer Angestellten 11.387 ÖS. 

Eine ähnliche Diskrepanz zeigt sich bei den Invaliditätspensionen. Hier beträgt die 
Durchschnittspensiqn einer Arbeiterin 5.608 öS, die einer weiblichen Angestellten 9.1 02 öS; 
jene der Männer hingegen ist um beinahe 60 Prozent höher, nämlich 9.282 öS bei den 
Arbeitern und 14.103 öS bei den Angestellten. Die durchschnittliche Witwen pension des 
Neuzuganges betrug 6.578 ÖS, jene der Witwer 2.501 öS. 
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SOZIALVERSICHERUNG 1994 NEUZUGANGSPENSIONEN 

Durchschnittliche Neuzugangspensionen*, Dezember 1994 

[] PVA der Angestellten rzI SVA d. gewerbl. Wirtschaft tzl PVA der Arbeiter 0 SVA d. Bauern 

Männer Frauen 

18.100 Alterspensionen 

~1.'1~ _ __ _____ ges. 13.200 
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dII"P'!"" 9.900 

__ _____ ges. 8.300 
6.300 

10 
Pensionen wegen geminderter Arbeitsfähigkeit 

14.100 

10.500 
8!!I"'-.9..300 _____ ges. 10.300 9.100 

7.300 

3.500 2800 

~".. 5.600 
~~~ 4.600 - - ges. 6.900 

r ____ t..L..L.L.-0 
Witwen(Witwer)pensionen 

9.100 

6.700 5.700 _____ ges.6.6oo 

. 2000 
&...:.o.:.~c.LL.-~D-- ges. 2.5oo ----·10 

* ohne Zulagen und Zuschüsse 

Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 

93 

III-60 der Beilagen XIX. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 93 von 342

www.parlament.gv.at



PENSIONSREFORM SOZIALVERSICHERUNG 1994 

2.6. Pensionsabgangsalter 

Im Zeitraum von 1970 bis 1994 erhöhte sich das durchschnittliche Pensionsabgangs­
alter bei Alterspensionistinnen von 77,7 Jahren auf 81,1 Jahre, jenes der Männer von 
76,2 Jahre auf 78,9 Jahre. Ebenso stieg das Pensionsabgangsalter von Invaliditäts­
pensionistinnen von rund 72 Jahren auf 75,9 Jahre. Bei den männlichen Invaliditäts­
pensionisten lag das Pensionsabgangsalter zuletzt bei 68,2 Jahren. 

Eine der Ursachen für diese Entwicklung ist der Anstieg der Lebenserwartung. Während 
die Lebenserwartung eines 60-jährigen Mannes im Jahr 1970 noch rund 14;9 J.ahre betrug, 

I • 

lag sie im Jahr 1993 bereits bei 18,5 Jahren. Bei den Frauen ist.ein Anstieg'von 18,8 Jahren 
auf 22,6 Jahre zu verzeichnen. 

Das Pensionsabgangsaltervon männlichen Invaliditätspensionisten beträgt 68,2 Jahre, von 
Invaliditätspensionistinnen 75,9 Jahre, von männlichen Alterspensionisten 78,9 Jahre und 
von Alterspensionistinnen 81,1, Jahre. 

Das recht unterschiedliche Pensionsabgangsalter von Alters- und Invaliditäts­
pensionistinnenwird durch mehrere Faktoren beeinflußt. Zum einen haben Bezieherinnen 
einer Invaliditätspensioh eine kürzere Lebenserwartung als 'Alterspensionistinnen. Zum 
anderen unterscheidet sich die Altersstruktur von Invaliditäts- und Alterspensionistlnnen 
beträchtlich. Der überwiegende Teil der Invaliditätspensionistinnen geht vor Erreichen der 
gesetzlichen Altersgrenze für den Bezug einer Alterspension in Pension. Ein Teil dieser 
Pensionistinnen stirbt bereits vor Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze für die Alterspen­
sion. 

2.7. Auswirkungen der Pensionsreform 1993 

Die Pensionsreform 1993 brachte ~ine Reihe von teilweise tiefgreifenden Änderungen im 
Leistungsrecht der gesetzlichen Pensionsversicherung mit sich. Allerdings gestaltet sich die 
Quantifizierung der Auswirkungen äer Reformmaßnahmen schwierig, da sich einzelne 
Maßnahmen in ihren Ayswirkungen überschneiden können und die Vergleichsdaten des 
Jahres 1993 auf einer Vermischung zweier unterschiedlicher Rechtslagen (die Pensions­
reform trat Mitte des Jahres 1993 in Kraft) beruhen. Dazu kommt noch, daß aufg'rund der 
Übergangsbestimmungen sowohl 1993 wie auch 1994 der alte Pensi0nsb~rechnungs­
modus zur Anwendung gelangen konnte, wenn dies für die betroffene Persoh günstiger war. 

Um in den Genuß der für sie günstigeren neuen Bestimmungen über die Anrechnung von 
Kindererziehungszeiten zu kommen, dürften Frauen mit dem Pensionsantritt im Jahre 1993 
zugewartet haben. Dieses Zuwarten sowie die neugeschaffene zweite Form der ewigen 
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SOZIALVERSICHERUNG 1994 PENSIONSREFORM 

Anwartschaft erklären auch, daß das Pensionszugangsalter der Frauen 1993 gleich 
geblieben ist. 1994 erfolgte durch die Anrechnung von Kindererziehungszeiten und der 
daraus resultierenden Pensionsanwartschaften ein starker Zugang zur Pension. 1994 
wurde 14.897 Frauen eine Alterspension wegen langer Versicherungsdauer zuerkannt 
(1992: 6.205, 1993: 7.360). 

Neben der Nettoanpassung sind u.a. die Einführung einer neuen Bemessungsgrundlage, 
gebildet aus den 15 besten Jahren, die Schaffung einer zweiten ewigen Anwartschaft 
unter Anrechnung von Kindererziehungszeiten, die generelle Verbesserung der Anrech­
nung der Kindererziehungszeiten sowie die neuen Pensionsarten (vorzeitige Alterspen­
sion wegen geminderter Arbeitsfähigkeit und Gleitpension) zu erwähnen. 

Die Gleitpension wurde 1994/1995 erst in einem relativ geringen Ausmaß (406 Personen) 
in Anspruch genommen. Es handelt sich dabei um Personen mit einem relativ hohen Ein­
kommen. Obwohl die Anzahl der Gleitpensionen steigt (587 Fälle im Mai 1995), kann 
gesagt werden, daß die Gleitpension bislang die in sie gesetzten Erwartungen nicht erfüllt 
hat. 

Die vorzeitige Alterspension bei geminderter Arbeitsfähigkeit, die bei den Unselbstän­
digen die Invaliditätspension nach § 255 Abs. 4 ASVG ersetzt bzw. bei den Selbständigen 
neu eingeführt wurde, spielt hingegen eine wesentlich bedeutendere Rolle. Im Dezember 
1994 wurden bereits 16.183 Fälle dieser Pension zuerkannt (Tendenz steigend). 

Die verbesserte Anrechnung von Zeiten der Kindererziehung (maximal 4 Jahre pro Kind) 
wirkte sich sowohl auf die Erfüllung der Anspruchsvoraussetzungen als auch auf die Höhe 
der Leistungen aus. Statistische Auswertungen zeigen, daß jenen Frauen, die im zweiten 
Halbjahr 1993 in Pension gingen und Kinder geboren hatten, durchschnittlich rund 
8,2 Jahre an Kindererziehungszeiten angerechnet wurden. Die Anrechnung von Zeiten 
der Kindererziehung ermöglicht vielen Frauen, früher in Pension zu gehen. 

Dadurch stiegen erstmalig die Pensionsneuzuerkennungen bei den Frauen - abgesehen 
von der demographischen Entwicklung - vor allem bei der vorzeitigen Alterspension wegen 
langer Versicherungsdauer stark an. 

Erstmalige Neuzuerkennung von vorzeitigen Frauenalterspensionen wegen 

1992 
1993 
1994 

langer Versicherungs­
dauer 

6.205 
7.360 

14.897 

Arbeitslosigkeit 

3.858 
4.208 
4.935 
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PENSIONSREFORM SOZIALVERSICHERUNG 1994 

Die Anrechnung von Zeiten der Kindererziehung hat natürlich auch entscheidenden Einfluß 
auf die Höhe der Neuzugangspensionen; vergleicht man die Direktpensionen (Invaliditäts­
und Alterspensionen) der Pensionsneuzugänge von Männern und Frauen, ergibt sich 
folgendes Bild: 

Durchschnittliche Direktpension 
Steigerung Steigerung 

1992 1993 92/93 1994 93/94 

Männer 11.433 11.942 4,6% 12.588 5,4 % 
Frauen 6.404 7.164 11,9 % 8.072 12,9 % 

Diese Steigerungsraten zeigen sehr deutlich, daß die Frauen von der Anrechnung der 
Kindererziehungszeiten auch in bezug auf die Pensionshöhe enorm profitiert haben. 
Die Höhe der Direktpensionen der Frauen stieg 1993 und 1994 mehr als doppelt so stark 
wie bei den Männern. 

Durch die Einführung der zweiten Form der ewigen Anwartschaft konnten zudem 
erstmals eine Reihe von Frauen eine normale Alterspension beziehen, die vorher die 
rechtlichen Voraussetzungen nie erfüllt hätten. Im 2.Halbjahr 1993 entfielen rund 10 % des 
Neuzuganges auf diese Leistungsart. 
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RUHEBEZÜGE BUND 

Anhang: Ruhebezüge der Beamten und Beamtinnen 

Im folgenden werden zunächst die Daten derBundesbeamtinnen dargestellt, die im Jahre 
1994 aufgrund des Pensionsgesetzes 1965 einen Ruhebezug oder deren Ehepartner einen 
Witwen(r)versorgungsbezug erhielten. Es handelt sich dabei um rund51.000 Bezieher und 
Bezieherinnen von Ruhebezügen und um rund 27.000 Bezieher und Bezieherinnen 
von Witwen(r)versorgungsbezügen. 

Ruhebezüge der Bundesbeamtinnen 

Durchschnittliche Ruhebezügel) der Bundesbeamtinnen 1994 

(ohne ÖBB und PTV) 
(ohne Pflegegeld bzw. Hilflosenzulage) 

Männer und Frauen Frauen Männer 

Anzahl Betrag2) Anzahl Betrag2) Anzahl Betrag2) 

Allgemeine Verwaltung 22.100 28.600 5.200 23.500 16.900 30.200 
Handwerkl. Verwendung 2.300 16.200 250 14.500 2.050 16.400 
Richterlnnen/ 
Staatsanwältl nnen 700 62.200 25 44.500 675 62.800 
o.Univ.Professorlnnen 560 76.400 40 66.200 520 77.100 
Univ.Assistentlnnen 120 46.600 30 42.500 90 47.900 
Bundeslehrerinnen 7.000 45.000 3.000 41.600 4.000 47.600 
Beamtinnen der 
Sch u laufsicht 310 54.200 30 54.600 280 54.100 
Wachebeamtl nnen 14.200 25.100 150 21.100 14.050 25.200 
Berufsoffiziere 1.000 39.800 1.000 39.800 
Gesamt 3) 50.800 30.600 9.600 29.100 41.200 30.900 

Quelle: Personalinformationssystem des Bundes (PIS) 

1) Der hier ausgewiesene Ruhebezug besteht aus dem Ruhegenuß und den nach dem Pensionsgesetz 1965 gebührenden 
Zulagen (z.B. Wachdienstzulage, Nebengebührenzulage etc) , ausgenommen jedoch die Haushaltszulage. Bei der 
Bemessung des Ruhegenusses sind die nach den einschlägigen Rechtsvorschriften als ruhegenußfähig erklärten Zulagen 
(z.B. Verwendungszulage, Verwaltungsdienstzulage, etc.) berücksichtigt. Entsprechendes gilt auch für die 
Witwen(r)versorgungsbezüge. 

2) Durchschnittsbrutto: Die Summe aller Ruhebezüge dividiert durch die Zahl der Ruhebezugsempfängerlnnen 
3) In der Gesamtzahl sind auch Ruhebezüge aus anderen Rechtsordnungen inkludiert, wie z.B. Ruhebezüge aufgrund des 

Tabak-Pensionsstatus und Ruhebezüge aufgrund der Salinenpensionsordnung. 
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BUND 

Frauen 
Männer 

Gesamt 

Witwen-/Witwerbezüge 1994 

Anzahl 

26.600 
300 

26.900 

Durchschnittl. 
Ruhebezüge 

17.100,-
11.200,-

17.000,-

RUHEBEZÜGE 

Der durchschnittliche monatliche Ruhebezug (ohne Pflegegeld bzw. Hilflosenzulage) 
beträgt 1994 S 30.600,- und der mittlere Ruhebezug (50 % verdienen mehr und 50 % 
verdienen weniger als ... ) S 26.200,-. 

11 % der Ruhebezügs liegen zwischen S 10.000,- und S 20.000,-,45 % zwischen S 20.000,­
und S 30.000,-. 18 % zwischen S 30.000,- bis S 40.000,-, 16 % zwischen S 40.000,- bis 
S 50.000,- und 10% über S 50.000,-. 

81 % der Ruhebezugsempfänger sind Männer. In fast allen Verwendungs- und Besol­
dungsgruppen liegen die Ruhebezüge der Männer über denen der Frauen. In der 
Verwendungsgruppe B beträgt der Einkommensvorsprung 14 %, bei den Bundeslehrerinnen 
15 %, bei den Hochschulprofessorinnen 17 %, in der Verwendungsgruppe A 19 %, und bei 
Richterlnnen/Staatsanwältlnnen sogar 41 %. 

Es existiert eine breite Streuung hinsichtlich des Pensionierungsalters. Insgesamt 
beträgt das durchschnittliche Pensionierungsalter der Männer 59 Jahre und das der 
Frauen 57 Jahre. 

12 % der 1994 in den Ruhestand übergetretenen Personen (23 % Frauen und 10 % 
Männer) waren unter 50 Jahre alt; 

15 % zwischen 51-54 Jahre (24 % Frauen und 13 % Männer), 
13 % zwischen 55-56 Jahre (13 % Frauen und 13 % Männer), 
14 % zwischen 57-58 Jahre (10 % Frauen und 15 % Männer), 
24 % zwisc~en 59-60 Jahre (14 % Frauen und 26 % Männer), 
11 % zwischen 61-62 Jahre (9 % Frauen und 11 % Männer), 
4 % zwischen 63-64 Jahre (3 % Frauen und 4 % Männer) und 
7 % über 65 Jahre (4 % Frauen und 8 % Männer). 

Der relativ hohe Anteil von Personen, die schon vor dem 58.Lebensjahr in den Ruhestand 
treten (52 %), ergibt sich z.T. daraus, daß in bestimmten Berufszweigen (z.B. Wache­
beamte, handwerkliche Verwendung) das Risiko der Dienstunfähigkeit überproportional 
gegeben ist. 
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RUHEBEZÜGE ÖBB, POST 

Ruhe- und Versorgungsbezüge der Post- und ÖBB-Bediensteten 

Es werden nun die rund 44.400 Ruhebezüge und 26.900 Versorgungsbezüge der ÖBB­
Bediensteten und die 27.300 Ruhebezüge (hrlklusive 800 Waisenrenten) und 11.200 
Versorgungsbezüge der Postbediensteten dargestellt. 

Der mittlere Ruhebezug (50 % verdienen mehr und 50 % verdienen weniger als ... ) der 
Bediensteten der österreich ischen Bundesbahnen betrug im Jahre 1994 inklusive 
Haushaltszulage ÖS 19.800,- (ohne Pflegegeld) und bei den Bediensteten der Post- und 
Telegraphenverwaltung ÖS 19.200,- (ohne Pflegegeld). Der mittlere Witwen(r)versor­
gungsbezug lag sowohl bei den ÖBB als auch bei der Post bei öS 10.100,-. 

Ruhegenußbezüge und Witwen(r)versorgungsbezüge 
bei Post und ÖBB, 1994 

Ruhegenußbezüge2) 

- männlich 
- weiblich 

Witwen/Witwer 

Ruhegenußbezüge~ 

Witwen/Witwer4) 

(ohne Bundespflegegeld) 

Anzahl 

26.500 
20.800 

5.700 
11.250 

44.400 
26.900 

Post 

ÖBB 

2.Quartil1) 

19.200 
19.350 
18.900 
10.100 

19.800 
10.100 

1) 50 % verdienen mehr und 50 % verdienen weniger als öS .. . 
2) ohne Waisenrenten 
3) davon 801 Frauen 
4) davon 28 Männer 

Quelle: Generaldirektion für die Post- und Telegraphenverwaltung; Personal informationssystem der ÖBB; eigene 
Berechnungen 
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EINLEITUNG INVALIDITÄTSPENSIONEN 

Die Beteiligung Älterer am Erwerbsleben ist in den letzten zwei Jahrzehnten beträcht­
lich zurückgegangen. 1970 blieben noch 26 Prozent der Männer und 63 Prozent der 
Frauen bis zur Erreichung des gesetzlichen Pensionsalters aktiv, mittlerweile (1994) 
halbierten sich die Prozentpunkte. 

Von den verschiedenen Formen eines vorzeitigen Ausscheidens aus dem Erwerbsleben hat 
bei Männern v.a. dieinvaliditätspension Bed~utu rJ.g gewonnen; in den letzten zehn J?hren 
entfielen regelmäßig etwa die Hälfte (1970: 31,5' Prozent) der Pensionsneuzugänge 
männlicher Unselbständiger auf diese Kategorie.Bei Frauen schlug sich die Entwicklung 
primär in einem erheblichen Zuwachs bei vorzeitigen Alterspensionen wegen Arbeitslosig­
keit nieder; zuletzt entfielen jeweils rund 25 Prozent der Neuzugänge auf Invaliditäts­
pensionen bzw. auf vorzeitige Alterspensionen' (1970: 25 respektive 2 Prozent). 

Der Möglichkeit zum vorzeitigen Austritt Älterer und/oder gesundheitlich Beeinträchtigter 
aus dem Erwerbsleben schien 1975-1985 noch ein für alle Beteiligten akzeptabler Weg zur 
Milderung des Arbeitslosigkeitsprob'lems. Die Auslagerungstendenz entwickelte freilich 
eine unerwünschte Eigendynamik. Es wurde bereits für über 50jährige - besonders 
solche mit geminderter Arbeitsfähigkeit - zunehmend schwieriger, sich im Erwerbsleben zu 
halten bzw. nach Verlust eines Arbeitsplatzes nochmals einzusteigen. 

1984-1994 war die Zahl der jährlichen Anträge auf Invaliditätspension etwa doppelt 
so hoch wie Mitte der siebziger Jahre. Im Durchschnitt wurden pro Jahr von den 
Pensionsversicherungen Unselbständiger etwa 45.000 Anträge erledigt. Die Entscheidung 
fiel in 58 Prozent der Fälle positiv aus. Ein Teil der in erster Instanz Abgewiesenen kann nach 
Klage beim Sozialgericht noch ein zuerkennendes Urteil oder einen Vergleich erwirken. 
Trotzdem haben sich 1994 (ähnlich wie in den Jahren davor) rund 17.000 Personen 
vergeblich um eine Invaliditätspension bemüht. Soweit keine andere Form des vorzei­
tigen Rückzugs offensteht, heißt die Alternative in der Mehrzahl der Fälle Arbeitslosig­
keit. 

Im folgenden wird ein Überblick zur Entwicklung im Bereich Invaliditätspensionen und ihren 
Hintergründen gegeben und die strukturelle Zusammensetzung bzw. die aktuelle Problemlage 
von ,~ersonen aufgezeigt, deren Anträge auf Invaliditätspensionen abgewiesen wurden. 

, . , 
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INVALIDITÄTSPENSIONEN ARBEITSMARKTLAGE 

1. Entwicklung der Invaliditätspensionen -
empirische Grundlagen 

1.1. Arbeitsmarkt und Invaliditätspension seit 1970 

Trotz unterschiedljcher Anspruchsvoraussetzungen für einzelne Formen vorzeitiger Alters­
pensionen bzw. Invaliditätspensionen ist offenkundig, daß sich die auslösenden Momente 
für ihre Inanspruchnahme in den letzten zwanzig Jahren zunehmend überschnitten. 
Gesundheitliche Motive können nicht nur zur Beantragung einer Invaliditätspens!on, 
sondern - bei entsprechendem Alter - auch zur Inanspruchnahme einer vorzeitigen Alters­
pension führen. Ebenso flüchten angesichts der sinkenden Toleranzschwelle gegen­
über Älteren und/oder gesundheitlich Beeinträchtigten wohl auch Personen in eine 
Invaliditätspension, die bei anderer Arbeitsmarktkonstellation evt. noch (eingeschränkt) 
arbeitsfähig bzw. -willig wären. Invaliditäts- und Frühpensionen und auch Altersarbeitslosigkeit 
müssen aus diesem Grund im Zusammenhang gesehen werden: Als zum Teil alternative 
Resultate der Neigung, Ältere aus dem Arbeitsmarkt zu schieben. 

Die Tendenz zum vorzeitigen Rückzug al:Js dem Erwerbsleben in den letzten 20 Jahren 
wurde im wesentlichen vom Zusammenspiel dreier Faktoren geprägt: Von Gestaltung 
und Veränderungen der Rechtslage bei verschiedenen Formen vorzeitiger Alters­
pension bzw. der Invaliditätspension i.w.S. (bzw. dem allmählichen "Hineinwachsen" 
von Arbeitnehmergruppen in die Anspruqhsvoraussetzungen) , von demographischen 
Faktoren und - nicht zufetzt - von der ArbeitsmarktsituaHon. 

> Für 1965 bis 1970 wurde vom Hauptverband der Sozialversicherungsträger noch ein 
leichter Rückgang der Pensionen wegen geminderter Arbeitsfähigkeit registriert. 
Gründe dafür wurden in der Intensivierung der Gesundheitsfürsorge, z.T. auch in der 
Einführung der' vorzeitigen Alterspensiori wegen langer Versicherungsdauer 
(1961) gesehen. Letitere bot manche'n' Arbeitnehmergruppen die Chance, sich' nach 
jahrzehntelangem Arbeitsleben zurückzuziehen, bevor sich Belastungen in; Inväfitl itäts­
symptomen niederschlugen - oder ohne jemanden von Leistungseinschränkungen 
überzeugen zu müssen. 

1970 hatten die vorzeitigen Alterspensionen wegen langer Versicherungsdauer bei 
Männern mit gut 40 Prozent eipen höheren Anteil an den Pensionsneuzugängen als di~ 
Invaliditätspensionen (31,5 Prozent). Von den Frauen konnten, sich damals - u.a. 
mangels Erfüllung der Anspruchsvoraussetzungen - nur 11 Proz~nt wegen langer 
Versicherungsdauer zurückziehen; sie flüchteten zu einem ähnlich };ohen,Prozentsatz 
wie heute (25 Prozent der Neuzugänge) in die Invaliditätspension. Vorzeitige Alters­
pensionen wegen Arbeitslosigkeit spielten k~um eine Rolle: Angesichts des, ange­
spannten Arbeitsmarkts bem'ühten sich Unternehmen vielfach , auch Menschen mit 
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ARBEITSMARKTLAGE INVALIDITÄTSPENSIONEN 

(altersbedingten) Leistungseinschränkungen noch positiv in das Erwerbsleben einzubin­
den. 

Struktur der Pensionsneuzugänge 1970 -1994 
(in Prozent aller Neuzugänge - Direktpensionen ASVG) 

Männer Frauen 

1970 1985 1990 1993* 1994* 1970 1985 1990 1993* 1994* 

Invaliditätspen-
sionen Lw.S. 32 51 47 50 53 25 29 26 25 23 
vorz.AP wegen 
langer Vers.-Dauer 41 38 40 35 32 11 23 21 25 36 
vorz. AP wegen 
Arbeitslosigkeit 2 1 2 2 2 2 8 13 17 13 
normale Alterspension 25 10 11 13 13 62 40 40 33 28 

• Invaliditätspension 1993 und 1994 zwecks Wahrung der Kontinuität inkl. vorzeitiger Alterspension bei geminderter 
Arbeitsfähigkeit bzw. dauernder Erwerbsunfähigkeit 

Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsgträger 

Der Rückgang der Erwerbsquote über 50jähriger Anfang der 60er Jahre bis 1970 
(von 58 auf rund 50 Prozent) kann in dieser Phase wohl überwiegend als Zeichen 
besserer sozialer Absicherung bzw. wachsenden Wohlstands interpretiert werden; der 
größere Teil der Abgehenden hatte zumindest das Frühpensionsalter (fast) erreicht. 

Es fällt aber auf, daß v.a. ein wesentlicher Prozentsatz der Männer (etwa drei Viertel) 
auch ohne Arbeitsmarktdruck das gesetzliche Pensionsalter nicht abwarten wollten. Die 
entsprechende Zahl für Frauen - nur knapp 40 Prozent zogen sich vorzeitig in eine 
Pension zurück - ist noch dadurch geprägt, daß Arbeitnehmerinnen dieser Jahrgänge 
weit seltener die entsprechenden Anspruchsvoraussetzungen erfüllten als heute; andern­
falls wäre ihre Ausstiegsquote wohl auch höher gewesen. Mit dieser Einschränkung 
können die Daten von 1970 als Indikator für (freiwilliges) Rückzugsverhalten bei 
Vollbeschäftigung angesehen werden. 

Dafür spricht auch die Konstanz dieser Werte bei Angestellten und Arbeiterinnen bis 
1975. Interessant ist, daß in dieser Phase auch die Altersverteilung der Neuzugänge zur 
Invaliditätspension im wesentlichen konstant blieb. 

~ In der zweiten Hälfte der 70er Jahre verschlechterte sich die Beschä~igungs­
situation. In der differenzierten Entwicklung der Pensions-Neuzugänge von Unselbstän­
digen nach Geschlecht und Status spiegelt sich u.a. die sektorale Arbeitsmarktlage: Vor 
allem der Produktionssektor baute BeSChäftigte ab, die Nachfrage nach männlichen 
Arbeitskräften (v.a. Arbeiter mit niedriger Qualifikation) verringerte sich besonders 
deutlich. Der Anteil der männlichen Invaliditätspensionisten an den Neuzugängen 
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INVALIDITÄTSPENSIONEN ARBEITSMARKTLAGE 

stieg bei den Arbeitern abrupt von 35,8 (1975) auf 47,7 Prozent (1980), bei 
männlichen Angestellten von 18,0 auf 23,3 Prozent. 

Frauen sind vom Einbruch des Arbeitsmarkts aufgrund ihrerstärkeren Konzentration im 
Dienstleistungssektor noch nicht im sei ben Ausmaß betroffen. Bei ihnen konzentrierte 
sich die Altersarbeitslosigkeit auf niedrigem Niveau, überdies noch in der Altersgruppe 
mit potentiellem Frühpensionsanspruch - während die Probleme bei Männern bereits auf 
die Gruppe vor dem Frühpensionsalter übergriffen. Der Druck wird dadurch gemildert, 
daß zunehmend mehr Frauen hinreichend Jahre für eine vorzeitige Alterspension wegen 
langer Versicherungsdauer vorweisen können und diese auch mit wachsender Intensität 
nutzen: 1976 wurden erst 16,7 Prozent aller Alterspensionen wegen langer Versiche­
rungsdauer an Frauen ausbezahlt, 1980 bereits 41 Prozent. Der Anteil der Invaliditäts­
pensionen an den Neuzugängen ist in dieser Phase bei unselbständig erwerbstä­
tigen Frauen (eben wegen der besseren Erfüllung der Anspruchsvoraussetzungen für 
die Frühpension) vorübergehend sogar rückläufig. 

~ In den frühen 80er Jahren verschlechterte sich das Konjunkturszenario noch 
einmal drastisch, nach dem Beschäftigungseinbruch 1981/82 erreichte die Arbeitslosig­
keit den höchsten Stand seit 1958. Der Stellenandrang stieg von 2,7 Abeitslosen pro 
offener Stelle (1981) auf 6 (1982). Der Beschäftigungsrückgang in der Industrie kam erst 
1985 zum Stillstand. Am stärksten betroffen waren zahlenmäßig weiterhin Arbeiter. 

Die Möglichkeit des vorzeitigen Austritts aus dem Berufsleben wurde in dieser 
Phase (wie, zum Teil etwas zeitverschoben, auch in anderen europäischen Industrielän­
dern) bewußt zur Milderung der ArbeitSlosigkeit eingesetzt. Ein Beispiel für die 
rechtliche Unterstützung dieser Strategie im Rahmen der Invaliditätspensionen ist die 
Einführung des spezifischen Tätigkeitsschutzes für ältere Hilfsarbeiter seit 1981, soweit 
sie innerhalb der letzten 15 Jahre eine gleiche oder gleichartige Tätigkeit ausgeübt hatten 
(faktisch erleichterter Zugang zur Invaliditätspension für diese Personengruppe). 

1985 entfielen 'bereits 63,4 Prozent der Pensions-Neuzugänge bei Arbeitern auf 
Invaliditätspensionen (1980: 47,7 Prozent), bei männlichen Angestellten 28,8 Prozent 
(1980: 23,3 Prozent). Bei Frauen nahm der Andrang zur Invaliditätspension weniger 
stark zu; sie flüchten, im Unterschied zu Männern, aber bereits zu diesem Zeitpunkt ver­
stärkt in die vorzeitige Alterspension wegen Arbeitslosigkeit. 

Der Grund dafür, warum die Invaliditätspension speziell bei Männern oft den einzigen 
möglichen Fluchtweg aus dem Erwerbsleben darstellt(e) ist evident: Die Erwerbsqote 
der Männer im Frühpensionsalter (60 qis unter 65) hatte sich bereits zwischen 1971 
und 1981 von rund 46 auf 23,3 Prozent halbiert. Die Auslagerungsstrategie betraf nun 
größtenteils 55-59jährige - denen' die Option einer vorzeitigen Alterspension noch nicht 
offensteht. Bei Frauen im Frühpensionsalter (55 bis unter 60) ist die Erwerbsquote 
zwischen 1971 und 1981 von 41 auf 32 Prozent zurückgegangen; hier blieb also noch 
ein gewisser Spielraum für Ausgliederung über vorzeitige Alterspensionen. Anzumerken 
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ist, daß Frauen nach Wie vor häufiger Probleme mit der Erfüllung der Anspruchsvoraus­
setzung für die Invaliditätspension hatten. , 

Dieinvaliditätsquote nach Altersgruppen (gemessen an den Neuzugängen zur Invali­
ditätspension in Relation zu~ deo.>Versicherten einer Altersgruppe) - liefert ein klares 
Sit,.,ationsbild dazu, in welchem ·Ausmaß diese Form des vorzeitigen Rückzugs 
zum,Abbau älterer Arbeitskräfte genutzt wurde: 1975 war die so definierte I nvaliditäts­
quote bei Arbeitern zwischen 55 und 59 nur etwa doppelt so hoch wie bei 50-54jährigen, 
1985 betrug sie mehr als das Vierfache; besonders dramatisch entwickelten, sich die 
Werte für 58- bzw. 59jährige Arbeiter. Bei männlichen Angestellten und Frauen zeichnet 
sich, etwas weniger stark ausgeprägt, eine ähnliche Tendenz ab. 

~ Auch in der Zeit nach J 985 blieb die Arbeitsmarktsituation problematisch. Phasen 
schwacher Konjunktur (1987, 1993) brachten neuerliche Spitzenwerte bei.Arbeitslosen­
zahlen und Stellenandrang: 1993 gab es 6,8 Arbeitslose pro offener Stelle, die Arbeitslosen-.. , 
rate war bei Männern erneut auf 6,7, bei Frauen auf 6,9 Prozent gestiegen. 

DieErwerbsquoten 60-64jähriger Männer, also der möglichen Frühpensionskandidaten, 
war zwischen 1981 und 1992 weiter von 23,3 auf 12,4 Prozent geschrumpft. Die 
Arbeitslosenrate in dieser Altersgruppe blieb bereits seit 1979 unter jener der 50- bis 
60jährigen, weil (fast) nur noch Männer in guten, relativ sicheren Arbeitsplätzen über den 
sechzigsten Geburtstag hinaus aktiv blieben. Bei den 55-59jährigen Männern war die 
Erwerbsbeteiligung bis 1991 auf 63,7 (gegenüber 77,3) Prozent gefallen. 

Für Ältere hat sich die Entwicklung nach 1985 u.a. aus demographischen Gründen 
verschärft. Einbrüche am Arpeitsnlprkt treffen in der Regel primär altersmäßige Rand­
schichten: Junge Menschen finden schwerer Zugang zum Arbeitsmarkt, Ältere werden 
abgedrängt. Das Problem kommt verstärkt zum Tragen, wenn sich gerade in diesen 
Randschichten starke Jahrgänge sam,meln. Dem demographische Schub bei 20-30jäh­
rigen nach 1980 standen vorübergehend noch schwache Jahrgänge bei den 50- bis 
59jährigen ge'genüber. Als zwischen 1985 und 1988 die Zahl der 55-59jährigen zunahm, 
trug die Auslagerungsstrategie noch dazu bei, die Arbeitslosenrate Ä.lte'rer unter dem 
Durchschnitt zu halten.Ab 1988- der Anteil per Jungen erreichte eben einen Spitzenwert, 
gleichzeitig Wuchsen starke Kriegsjahrgänge (1938-1941) in die Gruppe der 50- bis 
54jährigen - gelang dies nicht mehr: ' , 

. Aus Sicht der Unternehmen zählten nun bereits Männer unter 60 bzw. unter 55 zu 
:- -. '. 

~en "Älteren" am Arb~itsmarkt. Nach den Regeln des Sozialsystems wqryn sie freilich 
zu jung für Frühpensionierung. Die Zahl der Neuzugänge zur Invaliditätspension erreichte 

j' , ~ I 

1985-198~ b,ei ~ännern zwischen 55-59 Jahren Höchstwerte; dqsselbe gilt 1988 für die 
Zuerkennungsquote (bei ,Angestellten yvurden in diesem Jahr 85, bei Arbeitern 60 Prozent 
der Anträge akzeptiert). In den ~olgej~hren verschlechterte sich die Situ?tion Älterer: 
Trotz we.iterhin ~oher Invaliditätsquoten waren 1993 vom (auch aus demographischen 
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Gründen kleinen) verbliebenen Rest dieser Altersgruppe 22 Prozent von Arbeitslosigkeit 
betroffen; die-Dauer ihrer Arbeitslosigkeitsphase betrug durchschnittlich ein halbes Jahr. 
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Bei den Frauen zeichnete sich - u.a. aufgrund des niedrigeren Pensionsalters und der 
anders gelagerten Arbeitsmarktprobleme - etwas abgeschwächt· eine ähnliche Tendenz 
ab: Die Erwerbsbeteiligung der 55-59jährigE:in reduzierte sich 1981-1991 weiter von 
32,4 auf 24 Prozent. Die Invaliditätsquote an Pensionsneuzugängen insgesamt blieb 
zwar ungefähr konstant, gleichzeitig explodierte zwischen 1985 und 1993 der Anteil 
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vorzeitiger Alterspensionen wegen ArbeitslQsigkeit. Auch bei Frauen konzentrierten 
sich Arbeitsmarktprobleme zunehmend in der Altersgruppe vor dem möglichen Früh­
pensionsalter, also bereits bei den 50-54jährigen. 1993 waren 22,3 Prozent der 
Frauen dieser Altersgruppe von Arbeitslosigkeit betroffen; die Wiedereinstiegs­
chancen sind noch etwas ungünstiger als jene für Männer. Wobei die Statistiken nicht 
einmal die volle Wahrheit spiegeln, weil Frauen, die keinen Leistungsanspruch haben, 
zum Teil einfach aus dem Arbeitsmarkt verschwinden bzw. in geringfügige Beschäftigun­
gen flüchten. 

Der Anteil von Invaliditätspensionen bzw. vorzeitigen Alterspensionenan den Pensions­
neuzugängen pendelte sich nach 1985 auf hohem Niveau ein: Von den männlichen 
ASVG-Pensionisten warteten seither (1985-1994) etwa 10,5-13 Prozent das gesetz­
liche Pensionsalter ab; zwischen 47 und 50 Prozent schieden über eine Invaliditäts­
pension aus dem Erwerbsleben aus. Von den Frauen hielten 33-49,5 Prozent bis zur 
regulären Alterspension durch. 25,5-29,5 Prozent flüchteten über eine Invaliditäts­
pension in den R~hestand (und zuletzt ein fast ebenso hoher Prozentsatz über die 
vorzeitige Alterspension wegen Arbeitslosigkeit). Das durchschnittliche Zugangsalter 
der Männer zur Invaliditätspension war bereits zwischen 1970 und 1980 von 56,6 
auf 53,9 Jahre gesunken und blieb dana9h konstant niedrig (1993: 53,6). Jenes der 
Frauen reduzierte sich seit 1970 kontinuierlich von 56,6 auf 51,9 Jahre. 

Diese Faktoren erklären, warum der Andrang zur Invaliditätspension (gemessen an 
der Zahl der Versicherten) nach den Spitzenwerten im Zeitraum 1984 bis 1988 
(Männer) bzw. 1985/86 (Frauen)leicht zurückging: Das typische Potential erfolgreicher 
Invaliditätspensionswerber - Arbeiter knapp unter 60 und älter, mit Berufs-/Tätigkeits­
schutz - war großteils bereits aus dem Erwerbsleben ausgeschieden. Die Jahrgänge 
zwischen 55 und 59 waren - im Unterschied zu den letzten ein, zwei Jahren - schwach 
besetzt. Die Arbeitsmarktprobleme (die sich Anfang der 80er Jahre z.T. auf spezifische 
Industriezweige konzentriert hatten) betreffen ein breiteres Spektrum an Personen und 
haben sich zunehmend zu Jüngeren verlagert. 

Ansuchen um Invaliditätspension kommen (speziell bei Frauen) zunehmend auch 
aus den Reihen der 50-54jährigen, die entsprechenden Invaliditätsquoten steigen.lns­
gesamt hat diese Altersgruppe freilich weniger Chancen auf vorzeitigen Rückzug: 
Gesundheitliche Beeinträchtigungen sind seltener und auch weniger ausgeprägt. Sie 
haben auch noch keinen Anspruch auf erweiterten Berufsschutz - was angesichts des 
hohen Prozentsatzes wenig Qualifizierter unter den jüngeren Pensionswerbern beträcht­
lich ins Gewicht fällt. 

Auch dies ist wohl ein Grund, warum die Zuerkennungsquote (Zuerkennungen von 
Invaliditätspensionen gemessen an erledigten Anträgen insgesamt) nach 1985 zuneh­
mend hinter dem langjährigen Durchschnitt zurückblieb: 1975 -79 betrug sie 60,7 
Prozent, 1980 - 84 durchschnittlich 62,7 Prozent; 1985 -94 wurden 59,7 und 1990-~4 56,7 
Prozent der Ansuchen bewilligt. 
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1.2. Struktur der Neuzugänge 1984-1994 

Um die Situation heute mit jener 1984 vergleichbar zu machen, sind zwei Korrekturen nötig: 
Seit Sommer 1993 sind Personen über 55 (in der Regel) rechtlich wie statistisch nicht mehr 
als Invaliditätspensionistinnen erfaßt; statt dessen steht ihnen die Option einer vorzeiti­
gen Alterspension bei geminderter Arbeitsfähigkeit offen. Für einen zahlenmäßigen 
Vergleich werden deshalb (wie bereits im vorhergehenden Kapitel) beide Gruppen heran­
gezogen. Diese rechtliche Umstellung führte auch zu einer gewissen Verschiebung von 
Anträgen bzw. v.a. Erledigungen zwischen 1993 und 1994. Aus diesem Grund ist es 
sinnvoll, für den Vergleich Durchschnittswerte aus diesen beiden Jahren heranzuziehen. 
Das Ergebnis: 

Invaliditätspensionen und vorzeitige Alterspensionen bei geminderter 
Arbeitsfähigkeit - Zuerkennungen, Ablehnungen - 1984, 1993, 1994 

Erledigte Anträge Zuerkennungen Ablehnungen 
Arb. Ang. Arb. Ang. Arb. Ang. 
abs. abs. in % erl. Anträge in % erl.Anträge 

Frauen 

1984 11354 4133 51 58 49 42 
1993 Gesamt 9522 4380 37 54 63 46 

davon VZP 346 118 62 90 38 10 
1994 Gesamt 12849 5392 40 54 60 46 

davon VZP 2284 586 67 70 33 30 
1993/94 11186 4886 38 54 62 46 

Männer 

1984 20967 4427 65 79 35 21 
1993 Gesamt 18839 4782 57 80 43 20 

davon VZP 1084 620 83 94 17 6 
1994 Gesamt 23750 5804 61 76 39 24 

davon VZP 8407 2737 85 87 15 13 
1993/94 21295 5293 59 78 41 22 

Erläuterung: Erledigte Anträge ohne "sonstige Erledigungen", VZP = Vorzeitige Alterspension bei geminderter 
Arbeitsfähigkeit, 1993/94 = Zweijahresdurchschnitt 

Quelle: Hauptverband der österr. Sozialversicherungsträger, eigene Berechnungen 

Der Anteil der Invaliditätspensionisten an den gesamten Pensionsneuzugängen hielt 
zuletzt - mit gut 50 Prozent bei unselbständig erwerbstätigen Männern und etwa 24 
Prozent bei den Frauen - erneut am Spitzenniveau von 1984. 

109 

III-60 der Beilagen XIX. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 109 von 342

www.parlament.gv.at



NEUZUGÄNGE I NVALIDIT Ä TSPENSIONEN 

Die absolute Zahl der (erledigten) Neuanträge lag zwischenzeitlich etwas unter dem Wert 
von 1984, ist seit 1993 aber wieder im Steigen. Im Durchschnitt 1993/94 lag die Zahl der 
Anträge bei Männern um knapp 4,7, bei Frauen um 3,8 Prozent über dem Niveau 1984. Der 
Grundrdieser Schwankungen ist in erster Linie in der demographischen Besetzung der für 
Invalidität~pensionf3n relevanten Ja.-hrgänge .(bei langfristig etwa gleich bleibendem 
Arbeitsl1)arktdruck) zu suchen: Ab . ~ 993/94 werden allerdings die ersten der starken 
Kriegsjahrgänge ~p Jahre alt. 

Die Unterscheidung nach Berufsstatus zeigt, daß die Zahl der Anträge bei Arbeiterinnen 
und Arbeitern im wesentlichen konstan't blieb, während sie bei männlichen Angeste"ten 
um 19,6, bei weiblichen um 18 Prozentpuhkte zunahm. 

Zuerkennungen für Invaliditätspensionen 
an erledigten Anträgen * 

( in % ) 

76,3% 

60,7% 
54,f ol; 

seB~ 

a8c '. v 111 
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männliche Arbeiter weibiche Arbeiterinnen 
Angestellte Angestellte 

• ohne "sonstige Erledigungen" .~I 

Quelle: HV der SV- Träger, PVArb ., PVAng. , eigene Berechnungen. 

Das hängt u.a. wohl damit zusammen, daß die Arbeitsmarktprobleme in den letzten zehn 
Jahren zunehmend auch in den Dienstleistungsbereich übergriffen und die Zahl der 
Angestellten überproportional zunahm. 
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Die Zuerkennungen hielten mit der Antragsentwicklung nicht Schritt. Bei etwa 
konstanter Antragszahl sanken die Neuzugänge von Arbeiterinnen zur Invaliditätspension 
im Durchschnitt 1993/94 um 25,5, jene von Arbeitern um 7,5 Prozent unter das Niveau von 
1984. Bei weiblichen Angestellten blieben die Zuerkennungen um 7 Prozentpunkte hinter 
der Entwicklung der Anträge zurück, die relativ kleine Zahl männlicher Angestellter war 
dagegen fast durchwegs erfolgreich. 

Auffallend ist, daß die neu hinzukommenden Invaliditätspensionistinnen seit 1988 
jünger geworden sind. Ganz besonders gilt dies für die - allerdings relativ kleine - Gruppe 
weiblicher Angestellter, von denen 1993 bereits 74 Prozent (1984: 47 Prozent) unter 55 
waren. Bei den Arbeiterinnen hatten 52,5 Prozent (1984: knapp 42,5 Prozent) das 
Frühpensionsalter noch nicht erreicht. Von den Invaliditätsneuzugängen bei männlichen 
Angestellten waren immerhin 38,5 (gegenüber 27,5) unter 55 - bei diesen ist v.a. der Anteil 
von Männern im Frühpensionsalter zurückgegangen. Nur bei Arbeitern blieb die Alters­
verteilung im wesentlichen konstant. 

Die Erfolgschancen von Invaliditätspensionswerberlnnen sind zum Teil vom Ge­
schlecht, vom Alter, viel mehr aber noch vom Berufsschutz geprägt. Bei Männern 
insgesamt liegt die langfristige Relation zwischen Zuerkennungen und Ablehnungen etwa 
bei 2 zu 1. Männliche Angestellte sind mit ihren Anträgen (1994) zu 70, Arbeiter zu 57 
Prozent erfolgreich. 

Frauen werden dagegen deutlich häufiger mit einem negativen Bescheid konfrontiert: 
Zuerkennungen und Ablehnungen halten sich langfristig etwa die Waage. Gedrücktwird das 
Ergebnis vor allem durch Entscheidungen bei Arbeiterinnen: Während weibliche Angestellte 
noch in etwas mehr als der Hälfte der Fälle mit ihren Anträgen durchkommen, schafften dies 
zuletzt nur noch 40 Prozent der Arbeiterinnen. 1984 waren sie noch erfolgreicher als 
weibliche Angestellte. 

Insgesamt entfielen zuletzt nach wie vor gut die Hälfte der Zuerkennungen auf Arbeiter, 
jeweils knapp 18 Prozent auf Arbeiterinnen und männliche Angestellte und etwa 12 Prozent 
auf weibliche Angestellte. Wobei sich speziell seit 1988 - gleichzeitig mit der Zunahme der 
Altersarbeitslosigkeit - eine Verschiebung der Zuerkennungen von Arbeiterinnen zu Ange­
stellten bzw., ausgeprägter, von Frauen zu Männern abzeichnet. 

Als Kompromiß zwischen Ablehnung und definitiv positiver Erledigung eines Ansuchens 
wurde in den letzten Jahren vor allem auch von der PVAng die Möglichkeit der befristeten 
Invaliditätspension genutzt. Bei ihr hat sich der Stand der temporären Pensionen seit 
1987 bei Frauen wie Männern fast verdreifacht, bei Arbeiterinnen hat er sich fast ver­
doppelt, bei Arbeitern ist er nur um etwa 60 Prozent gestiegen. Daß der Anteil der Frauen 
bzw. der Angestellten bei befristeten Invaliditätspensionen überproportional hoch ist, ist u.a. 
mit den Altersstrukturen zu erklären: Je jünger die Pensionswerberinnen, umso eher wird 
seitens der Pensionsversicherer eine reversible Lösung angepeilt. 
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Neuzugänge zu Invaliditätspensionen nach Berufsstatus und Alter 

Frauen 
Arbeiteri n nen Angestellte 

Jahr gesamt 1984 Prozentverteilung nach Alter gesamt 1984 Prozentverteilung nach Alter 

abs. =100 bis 50 50-54 55- abs. =100 bis 50 50-54 55-

1984 5.898 100 20 22 58 2.335 100 27 20 53 
1990 4.609 78 28 25 47 2.047 88 39 30 32 
1993* 3.522 60 25 27 48 2.317 99 33 41 26 

Männer 
Arbeiter Angestellte 

Jahr gesamt 1984 Prozentverteilung nach Alter gesamt 1984 Prozentverteilung nach Alter 

abs. =100 bis 50 50-54 55- abs. =100 bis 50 50-54 55-

1984 14.121 100 21 20 59 3.391 100 13 15 72 
1990 13.387 95 20 19 61 3.056 90 17 19 64 
1993* 11.374 81 17 20 64 3.831 113 14 24 62 

1993* = inkl. der Neuzugänge wegen "vorzeitiger Alterspension bei geminderter Arbeitsfähigkeit" . 

Quelle: Hauptverband der österr. Sozialversicherungsträger, eigene Berechnungen 

Anhand statistischer Daten schwer zu klären Ist die Frage, ob, in welcher Hinsicht und 
in welchem Ausmaß sich der Gesundheitszustand von Invaliditätspensions­
Zugängerinnen in den letzten zwei Jahrzehnten verändert hat. Der Vergleich der Invali­
ditätsbegründungen in der Phase zwischen 1975 und 1993 zeigt nur einige grobe Tenden­
zen: 

Auffallend ist die deutliche Zunahme von Erkrankungen des Bewegungs- und Stütz­
apparats, weitgehend unabhängig von Geschlecht oder auch Berufsstatus. Speziell die 
Betroffenheits-Diskrepanz zwischen Arbeiterinnen und weiblichen Angestellten wurde 
geringer. Psychische Erkrankungen gewinnen u.a. bei Invaliden unter 55 wachsende 
Bedeutung. Dieser ursprünglich primär von weiblichen Angestellten angegebene Erkran­
kungstyp wird mittlerweile auch von fast einem Fünftel der Arbeiterinnen und einem wach­
senden-Teil der männlichen Kollegen angegeben. Gleichzeitig ist in den Akten durchwegs 
ein Rückgang von Herz- und Kreislaufbeschwerdenzu orten, obgleich diese Invaliditäts­
ursache bei männlichen Angestellten weiterhin große Bedeutung hat. 

Für die Gewichtsverschiebung zwischen einzelnen Invaliditätsursachen lassen sich ver­
schiedene Gründe anführen: Änderungen in den statistischen Usancen, bei der Verfahrens­
abwicklung (speziell ältere Menschen geben häufig mehrere Invaliditätsursachen an), ein 
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tatsächlicher Wandel der Arbeitsplatzbelastungen, der Beschwerdenstruktur, oder auch -
nicht zuletzt - ein Wandel der tatsächlichen/vermuteten Arbeitsplatzanforderungen. 

Formal reduzierte Krankheitskategorie"n liefern, ohne detailliertere Aufgliederung freilich nur 
begrenzt, Aussagen über das Ausmaß einer gesundheitlichen Beeinträchtigung. Ein 
besserer Indikator dafür scheinen die Karrieren von Invaliditätspensionswerbern vor 
AntragsteIlung: Die Auswertung einer Stichprobe von 1140 Personen, die 1990 in Pension 
gingen, ergab, daß die Invaliditätspensionistinnen im Durchschnitt 7,9 Prozent ihrer 
aktiven Zeit krank gemeldet waren, Alterspensionistlnnen Le.S. verbrachten dagegen 
nur 3,1 und Frühpensionistinnen nur 1,1 Prozent des Berufslebens im Krankenstand. 
Bei ehemals angestellten Alterspensionisten liegt die Krankenstandsdauer um 2,2 und bei 
ehemaligen Arbeiterinnen um 4,5 Prozentpunkte unter jener der Kollegen, die in eine 
Invaliditätspension flüchteten. Invaliditätspensionistinnen aus dieser Stichprobe waren 
unmittelbar vor Austritt aus dem Erwerbsleben im Durchschnitt ca. 4,6 Monate, Alters­
pensionistinnen nur 2,9 Monate arbeitslos. 

Invalide werden im Alter auch weit eher zu Pflegefällen (Le. Bezieher von Hilflosenzu­
schuß) als Alterspensionisten und können den Ruhestand - gemessen an Jahren - Kaum 
länger genießen: Invaliditätspensionistinnen legen die Arbeit zwar um 5-6 Jahre früher 
nieder als der Durchschnitt aller Bezieher einer Eigenpension (Männer um 4,8 und Frauen 
um 6,1 Jahre früher), haben aber im groben Durchschnitt auch eine rund 5 Jahre kürzere 
Lebenserwartung. 

Je niedriger das Zugangsalter zur Invaliditätspension, umso stärker reduziert sich die 
Restlebenserwartung; erst bei einem Zutrittsalter von 60-65 schwinden - zuerst bei Frauen, 
dann bei Männern - die Diskrepanzen. Unter den jüngeren Invaliditätspensionistlnnen 
(Zugangsalter bis 55) haben Angestellte deutlich ungünstigere Perspektiven als Arbeiterinnen. 
Ein Grund dürfte darin liegen, daß jüngere in Invaliditätspension übertretende Angestellte 
relativ häufiger an Krankheiten (etwa Krebs) laborieren, die auch durch berufliche Freistel­
lung nicht gemildert werden, während bei Arbeitern Beschwerden, die im Zusammenhang 
mit beruflichen Anstrengungen zu sehen sind, stärkeres Gewicht haben. 

Zusammenfassend läßt sich festhalten: Invaliditätspensionistinnen laborieren in der 
Regel wohl tatsächlich an gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die eine weitere 
berufliche Tätigkeit im gewohnten Rahmen unmöglich machen oder - ohne Entgegenkom­
men seitens des Arbeitgebers - zumindest erheblich erschweren. 

Gleichzeitig ist der Zusammenhang zwischen zunehmendem Druck am Arbeitsmarkt 
und konstant hohem Andrang zur Invaliditätspension unübersehbar. Die faktische 
Definition von "Invalidität" ist in den letzten Jahren zweifellos enger geworden. Wie schwer 
es für Ältere und/oder gesundheitlich Beeinträchtigte ist, sich im Erwerbsleben zu halten, 
wird am Beispiel jener Personengruppen deutlich, die vergeblich um eine Invaliditätspension 
angesucht haben. 
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ABWEISUNGEN INVALIDITÄTSPENSIONEN 

2. Abgewiesene Invaliditätspensionswerberlnnen 

2.1. Strukturdaten abgewiesener Pensionswerberinnen 

Gegenüberstellungen von akzeptierten und abgelehnten Invaliditätspensionswerbern 
ergellen erhebliche Parallelen: Sie kommen aus ähnlichen Branchen, geben ähnli­
che Beschwerden an und sind in der Phase vor der AntragsteIlung mindestens 
ebenso oft krank bzw. arbeitslos. Die Schlußfolgerung liegt nahe, daß sich die Verteilung 
der gesundheitlichen Beeinträchtigungen bei beiden Gruppen nicht grundsätzlich unter­
scheidet. Die Trennlinie dürfte vielfach eher durch die Kriterien "Alter" und "Berufs-I 
Tätigkeitsschutz" markiert werden. 

Die im folgenden angeführten Daten zur Beschreibung abgelehnter Invaliditätsp,en­
sionswerberlnnen stammen aus einer Auswertung von 7543 Datensätzen Betroffener, die 
im Zeitraum Juli-Dezember 1991 ablehnende Bescheide erhielten, aus einer Stichprobe von 
625 Klagsakten Abgewiesener (aus Wien und Oberösterreich) bzw. aus 355 ausführlich'en 
Interviews mit solchen Personen; soweit sich die Daten aus diesen drei Quellen wesentlich 
unterscheiden, wird dies extra vermerkt. Die Ergebnisse: 

> Abgelehnte Invaliditätspensionswerberlnnen fallen überproportional oft - zu knapp 80 
Prozent - in die Kategorie Arbeiterinnen (von den Neuzugängen zur Invaliditätspension 
stellen diese rund 70 Prozent). Frauen bleiben in beiden Berufsstatusgruppen deutlich 
häufiger erfolglos als Männer; auf Arbeiterinnen und weibliche Angestellte zusam­
men entfallen fast 50 Prozent der negativen, aber nur 30 Prozent der positiven 
Entscheide. Unterschiede nach Geschlecht überschneiden sich dabei zum Teil mit 
Alters- und Ausbildungsunterschieden: 

> Jüngere Antragsteller haben schlechtere Chancen: Mehr als die Hälfte der abgewie­
senen Frauen zählt zur Altersgruppe 50-54, efwa 35 Prozent sind unter 50 - aber nur etwa 
13 Prozent (gegenüber 39 Prozent der Neuzugänge) sind über 55. Auch bei Männern ist 
ein überproportionalsr Anteil von ca. 38 Prozent 50-54 Jahre alt, etwa 28 Prozent sind 
jünger und nur ein gutes Drittel der Abgewiesenen (gegenüber mehr als der Hälfte der 
Neuzugänge) ist über 55. 

1'.,.. "' 

Zum einen kann vermutet werden, daß rT;lanche körperlichen B~'~chwerden bei ~er-
gleichsweise Jüngeren noch nicht so stark ausgeprägt sind, bzw. nicht im selben Ausmaß 
kumulieren wie bei y.ber 55jährigen. Wesentlich dürfte freilich auch der günstigere 
Berufsschutz fQr Ältere sein, der die Verweisbarkeit ggf. auch bei wenig Qualifizie~en 
beträchtlich einschränkt. 
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> Welche Bedeutung das Auslesekriterium Berufs-ITätigkeitsschutz hat, zeigt sich an der 
Qualifikationsstruktur der Abgewiesenen: Sie sind formal weit schlechter ausge­
bildet als der Durchschnitt der etwa gleichaltrigen Erwerbstätigen. Der Anteil an 
Pflichtschülern ist tendenziell höher als bei langzeitarbeitslosen Älteren. 

Anhaltspunkte zur Einschätzung der beruflichen Entwicklung dieser Personengruppe 
geben v.a. die Interviews mit abgewiesenen Invaliditätspensionswerberlnnen (die Vertei­
lung der formalen Qualifikation entsprach repräsentativen Erhebungen): Prinzipiell 
hätten zwar fast die H~.Jfte der Befragten (38 Prozent der Frauen, 60 Prqzent der Männer) 
einen Beruf erlernt, aber auch von ihnen hatten nur 40 Prozent diesen auch durchgehend 
ausgeübt. Auffallen,d ist, daß das Problem beruflicher Diskontinuität vor allem bei 
Männ~rn ~um Tragen kommt (von ihnen hatten zwei Drittel den Berufaufgegeben, von 
den. Frauen die Hälfte). Bei den betroffenen Frauen mangelt es dagegen weit öfter an 
forr:naler Ausbildung. 

Beru_fsausbildung - Berufsa~sübung - speziftsche (Anlern)Tätigkeif 
von abgelehnten Invaliditätspensionswerberlnnen 

Beruf erlernt Beruf nicht 
und ausgeübt durchgehend 

ausgeübV 
spez. T ätigk. 

Beruf nicht 
durchg.aus­
geübVkeine 
spez.Tätigk. 

'kein Beruf 
aber spezifi­
sche Tätig-

keit 

kein Beruf/ 
keine spezi­
fische T ätig-

keit 

in Prozent aller befragten Frauen/Männer 

Frauen 
Männer 

insgesamt 

19 
21 

20 

16 
34 

27 

4 
5 

5 

18 
14 

15 

-, 43 
26 
33 

* Spez. Tätigkeit= Spezifischer erlernter/angelernte.r Beruf in zumindest 8 der letzten 15 Berufsjahre. 

Quelle: Eigene Erhebung LBI. 

r I • 

Insgesamt fielen 80 Prozent der Befragten in die Kategorie "keine formale Berufsaus­
bildung" ·oder "erlernten Beruf nicht (durchgehend) ausgeübt":' Etwa die Hälfte 
davon hatte in den letzten 15 Jahren immerhin eine ,;spezifisene Tätigkeit" ausgeübt. Gut 
40 Prozent der Betroffenen hätten auch bei günstigef Auslegung des' Gesetzestextes 
keinesfalls Anspruch auf Berufs-ITäti"gkeitsschutz; Jene Pensionswerber, die in den 
letzten 15 Jahren einen Tätigkeitsschwerpunkt in einem er-/angelernten Beruf hatten, 
konzentrierten sich auf spezifische Berufsgruppen wie Eisen-/Metall-/Elektroberufe, 
Bauberufe, Hotel-, Gatsstättenberufe, Handel bzw. "diverse Hilfstätigkeiten": 

> Auch. wenn d~s im Antrag angeführte Krar:"kheitsbild - wie bei etwa drei Viertel der 
. ! • k 

Abgewiesenen ~ b~stätigt wird, sipd wenig qualifizierte Pe.r~onen nach den geltenden 
Regeln z.T. nicht invQlid, weil es ,theoretisch noch zumutbar,e Arbeitsplätze für sie gäbe. 
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GRÜNDE INVALIDITÄTSPENSIONEN 

Praktisch sind ihre Chancen bei gegebener Qualifikations- und Altersstruktur - jedenfalls 
minimal. Berücksichtigt man, daß dieser Personenkreis als zusätzlichen Wettbewerbs­
nachteil gesundheitliche Beeinträchtigungen mit einbringt, so scheint verständlich, daß 
c:ie Alternative zur Invaliditätspension zumeist Arbeitslosigkeit bzw. (v.a. bei 
Frauen) vorzeitige Alterspension wegen Arbeitslosigkeit heißt. 

2.2. Ausgangssituation und Motive bei AntragsteIlung 

Interviews mit Betroffenen ergaben, daß in der Phase vor der AntragsteIlung 28 Prozent 
über eine erhebliche, 12 Prozent über eine kurze Zeitspanne offenkundige Probleme mit 
Gesundheit und/oder Arbeitsplatz hatten, die sich in längeren Krankenständen, 
Arbeitslosigkeitsphasen und - z.T. damit verbunden - in einer Verschlechterung der 
beruflichen Position manifestierten. Das Tätigkeitsspektrum verschiebt sich im Zeitraum vor 
AntragsteIlung bzw. vor Beginn der Arbeitslosigkeitsphase noch deutlich stärker zu diversen 
Hilfstätigkeiten . 

Eine Auswertung von mehr als 7500 Datensätzen abgewiesener Invaliditätspensionswerber 
bestätigt dieses Bild: Zum Zeitpunkt der AntragsteIlung sind nur noch etwa 40 Prozent 
dieses Personenkreises beruflich aktiv. Etwa 30 Prozent beziehen Arbeitslosengeld, 15 
Prozent Krankengeld, der -Rest hat auch die Ansprüche auf solche Leistungen bereits 
verloren (in diese Gruppe fallen u.a. langzeitarbeitslose Frauen ohne Anspruch auf 
Notstandshilfe). Etwa eineinhalb bis zwei Jahre nach Antragsablehnung haben nur noch 17 
Prozent der Betroffenen ein Beschäftigungsverhältnis. 

Die als Invaliditätsgrund angeführten Beschwerden waren für die Mehrzahl (58 Prozent) 
der Abgewiesenen nicht das einzige Motiv, um eine Invaliditätspension anzusuchen. 
Neben sonstigen, zusätzlichen gesundheitlichen Problemen (12 Prozent) spielten auch 
drohender Arbeitsplatzverlust, Arbeitslosigkeit bzw. Probleme am Arbeitsplatz (ca. 30 
Prozent) eine beträchtliche Rolle: 

In fast der Hälfte der in Interviews untersuchten Fälle haben die Arbeitgeber, ,auf 
gesundheitliche Probleme der Mitarbeiter - weitgehend unabhängig von deren Ausprä­
gung - im 'gleichen Stil reagiert: Mit Kündigung (44 Prozent). Weiteren 18 Prozent wurde 
eine Eigenkündigung bzw. eine Antrag auf Invalidit~tspension empfohlen, in ähnlich vielen 
Fällen wurde das Problem ignoriert. Nur vereinzelt (7 Prozent der Fälle) wurden positive 
Lösungen angeboten, wie etwa Versetzungsmöglichkeiten bei gleichem Lohn oder etwa 
Arbeitszeitverkürzung. 

Nach Einschätzung der Befragten hätte 'es in etwa der Hälfte der Fälle, in denen gekündigt 
wurde, durchaus eine angemessene Versetzungsmöglichkeit gegeben; während sich bei 
Arbeitgebern, die mit sanftem Druck oder mit Wegschauen reagierten, zu 90 Prozent keine 
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Alternativen angeboten hätten. Ein gutes Drittel der Befragten wäre nach eigenen Aus­
sagen froh gewesen, wenn ihnen eine leichtere/andere Arbeit angeboten oder etwas 
mehr Verständnis entgegengebracht worden wäre. 

Ausschlaggebend für das Arbeitgeberverhalten scheint nicht zuletzt die Unternehmensgröße 
bzw. der Unternehmenstyp: In Kleinbetrieben (bis 10 Beschäftigte) wurde das Problem 
überdurchschnittlich oft ignoriert; mittlere Betriebe reagierten leicht überproportional mit 
Kündigungen, Großunternehmen (mehr als 500 Beschäftigte, häufig auch dem primären 
Segment zuzurechnen) boten v.a. Jüngeren am ehesten Alternativen an. Die Art bzw. die 
konkreten Auswirkungen der Beeinträchtigung (etwa längere Krankenhausaufenthalte etc.) 
scheinen für das Arbeitgeberverhalten sekundär. 

Vergleichsweise positiv sind Kommentare Betroffener zum Verhalten der Kollegen. Wobei 
das Firmenklima insgesamt nicht unwesentlich scheint: Wo seitens des Arbeitgebers eine 
Versetzung oder andere positive Optionen angeboten wurden, zeigten sich auch die 
Mitarbeiter überdurchschnittlich hilfsbereit; wo die Chefs das Problem ignorierten, taten dies 
häufig auch die Kollegen. 

Der letzte Anstoß, überhaupt um eine Invaliditätspension anzusuchen, kam bei den 
Befragten in gut einem Drittel der Fälle (auch) vom Hausarzt, zu jeweils gut 10 Prozent von 
Krankenkasse oder Dienstgeber; Arbeitsamt (18 Prozent) wie Arbeitnehmervertreter oder 
Kollegen (insgesamt 17 Prozent) waren ebenfalls des öfteren am Entscheidungsprozeß 
beteiligt. Gut die Hälfte der Betroffenen hatte vor dem Ansuchen auch professionellen Rat 
(meistens bei Arbeiterkammervertretern) eingeholt; der Rest hatte - von früheren Anträgen 
her - bereits einschlägige Erfahrung. 

Es erstaunt nicht weiter, daß unter den Beharrlichen, die eine erste Abweisung nicht 
akzeptieren wollten, überwiegend jüngere Langzeitarbeitslose vertreten waren bzw. Perso­
nen, die keinerlei Leistungsanspruch (mehr) haben. Diese Menschen reagieren auf Abwei­
sungen auch etwas häufiger mit Klage. 

Nur eine Minderheit der abgewiesenen Antragsteller wird als "nicht krank" einge­
stuft, bzw. scheitert an sonstigen Anspruchsvoraussetzungen. In der Mehrzahl der Fälle 
(72 Prozent) wird das als Invaliditätsursache angegebene Krankheitsbild voll oder immerhin 
teilweise (18 Prozent) bestätigt - nicht aber die Invalidität. 

Die Ablehnung ihres Ansuchenswirklich verstanden nur 10 Prozent der Befragten. Mit 
Verweisberufen oder Hinweisen auf mögliche Tätigkeiten konnten sie nur wenig anfangen: 
Zwar hätte sich die Hälfte der so Beratenen prinzipiell in der Lage gefühlt, die vorgeschla­
genen Arbeiten - häufig Telefonistln, Portier, leichte Putzarbeit, Tischabräumerln, Parkplatz­
aufseher - auszuüben. Aber fast alle Betroffenen waren überzeugt (oder wußten aus 
Erfahrung), daß die Chancen auf eine solche Tätigkeit minimal sei. 
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2.3. Zur Situation von Invaliditätspensionswerbern ein bis zwei 
Jahre nach Abweisung des Antrags 

Die Überblicksdaten zeigten, daß abgewiesene Invaliditätswerberinnen schon ein halbes 
Jahr vor AntragsteIlung nur noch zur Hälfte beruflich aktiv sind. Die Nachkarrieren von 
Pers0nen, deren Anträge im zweiten Halbjahr 1991 'abgewiesen wurden, waren noch 
weniger ermutigend: Im Dezember 1993, also rund zwei bzw. zweineinhalb Jahre nach 
der Ablehnung hatten nur noch etwa 17 Prozent der Betroffenen einen Arbeitsplatz. 

Status abgewiesener Invaliditätspensionswerberlnnen zum Zeitpunkt der 
Ablehnung und zwei Jahre danach 

Frauen 

Sit.1993 .: insg.93 beschäf- Alters- Invaliditäts- krank arbeits- Sonstiges 

Sit.1991 ~: abs. (%) tigt (%) pension (%) pension (%) (%) los (%) (%) 

beschäftigt 1556 (43) 33 3 15 15 29 5 
Inval.Pens. ' 13 (0) 15 0 77 0 8 0 
krank 430 (12) 14 3 14 14 39 16 
arbeitslos 991 (28) 8 1 12 6 55 18 
sonstiges 591 (17) 6 3 16 0 5 70 .. 
insg.91 abs.: 3581 704 90 513 351 1190 733 

(%) (100) (20) (3) (14) (10) (33) (20) 

Männer 

Sit.19~3 .: insg.93 beschäf- Alters- Invaliditäts- krank arbeits- Sonstiges 

Sit.1991 ~: ,. abs. (%) tigt (%) pension (%) pension (%) (%) .los (%) (%) 

beschäftigt 1491 (40) 27 1 33 13 22 4 
Inval.Pens. 30 (12) 7 0 80 3 3 7 
krank 484 (13) 18 0, 26 9 35 12 
arbeitslos 1270 (33) 5 1 23 5 57 9 
Sonstiges 489 (13) 3 1 23 1 11 61 . 

insg.91 abs.: 3764 581 33 1043 308 1273 526 
" .... ,. , .. 

,: (100)"' (15) (%) (1 ) (28) (8) (34) (14) 
I ' 

Erläuterung: Sonstiges = anderer oder gar kein Versicherungsstatus; in diese Gruppe fallen u.a. Arbeitslose ohne Anspruch auf 
Notstandshilfe oder, faktisch ebenfalls "arbeitslose" Bezieher eines Pensionsvorschusses. 

Lesehilfe, Beispiel Zeile 1, Frauen: Von den 1556 im Jahr 1 ~91 (bei Antragsablehnung) noc;h Beschäftigten waren 1993 nur 
noch 33 Prozent aktiv, 29 Prozent waren arbeitslos usv'. 

Quelle: AMS, Hauptverband der österr.Sozialversicherungsträger - Verknüpfung und Berechnung: Synthesis. 
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Gut ein Fünftel - vor allem Ältere - hatten in der Zwischenzeit eine Invaliditätspension 
zugesprochen bekommen, einige schafften den Übertritt in die Alterspension. Etwa 10 
Prozent bezogen Krankengeld. Rund die Hälfte kann den Arbeitslosen i.w.S. zuge­
rechnet werden: 34 Prozent bezogen Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe, etwa 8 
Prozent gar keine Leistungen und ähnlich viele - aufgrund erneuter AntragsteIlung - einen 
Pensionsvorsch uß. 

Pensionswerberinnenhaben, trotz etwas geringeren Durchschnittsalters, ähnlich schlechte 
Chancen, sich im Erwerbsleben zu halten, wie Männer. Sind sie einmal arbeitslos, verlieren 
sie aber deutlich häufiger den Anspruch auf Geldleistungen aus dem Versicherungs­
system (Notstandshilfe). Auch Sozialhilfe wird - in dieser Gruppe - fast ausschließlich von 
Männern in Anspruch genommen. Erwartungsgemäß schaffen weibliche Abgewiesene 
aufgrund des niedrigeren Pensionsalters eher den Wechsel in eine Sonderunterstützung 
bzw. eine (vorzeitige) Alterspension; Männerhatten bei erneuten Ansuchen um Invaliditäts­
pension häufiger Erfolg. 

Von der kleinen Gruppe jener, die rd. zwei Jahre nach Ablehnung eines Antrags noch aktiv 
sind, ist nur eine Minderheit über 55; sie arbeiten - wie mündliche Zusatzerhebungen zeigen 
- meist weiterhin beim ehemaligen Dienstgeber. Den Umstieg auf einen neuen Arbeitsplatz 
schaffen am ehesten unter 45jährige. 

Eine etwas bessere Ausbildung scheint die Chance auf Erhaltung eines existierenden 
Arbeitsplatzes zu erhöhen und das Risiko einer abrupten Kündigung seitens des 
Arbeitgebers etwas zu mildern; der Umstieg auf einen neuen Arbeitsplatz fällt kaum leichter: 
Lehrabsolventen unter den Abgewiesenen werden fast ebenso oft zu Langzeitarbeitslosen 
und finden ähnlich schwer einen neuen Arbeitsplatz wie Pflichtschulabsolventen. 

Personen, die nicht nur einen Beruf erlernt, sondern diesen auch durchgehend ausgeübt 
haben, scheinen dagegen - wieder relativ unabhängig von der Qualifikationsebene - doch 
im Vorteil: Sie schaffen es häufiger, ihren Arbeitsplatz zu halten oder (hier sind die 
Unterschiede allerdings schon deutlich geringer) erfolgreich zu wechseln, bzw. können eher 
doch noch in eine Invaliditätspension übertreten. 

Die typischen Profile von Invaliditätspensionswerbern - gruppiert nach ihrem Status -
eineinhalb bis zwei Jahre nach Ablehnung ihres Antrags (Ergebnisse von Leitfaden­
interviews): 

~ Personen, die sich am ursprünglichen Arbeitsplatz halten können, sind größtenteils 
unter 55, haben ein besseres Qualifikationsniveau vorzuweisen, haben den ggf. 
erlernten Beruf deutlich öfter durchgehend ausgeübt, zuletzt besser als andere der 
Vergleichsgruppe verdient und fallen überproportional in die Kategorie der Angestellten. 

Die Arbeitgeber der noch Berufstätigen äußerten trotzdem seltener spezifische Kritik 
und waren eher zu Konzessionen (Versetzungen, Arbeitszeitverkürzungen) bei etwa 
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gleichbleibender (Stunden-)Entlohnung bereit. Obwohl sich die Gesundheitssituation der 
Personen dieser Vergleichsgruppe seit Antragsablehnung nur in der Hälfte der Fälle 
gebessert oder stabilisiert hat, haben sie in der Regel keine Veränderungspläne - außer 
ggf. den Wunsch, erneut einen Antrag auf Invaliditätspension zu stellen. 

Bei jenen beruflich Aktiven, die seit dem Antrag auf Invaliditätspension den Dienstgeber 
gewechselt haben, waren Zugeständnisse hinsichtlich der Art der Tätigkeit nötig, um 
nochmals einen Einstieg zu finden. Dafür brachte der Arbeitsplatzwechsel meist ein~ 
Arbeitszeitverkürzung bzw. -verlagerung mit sich, was trotz damit verbundener Einkom­
menskürzungen mehrheitlich positiv bewertet wird. Speziell jener Teil der Gruppe, 
dessen neue Tätigkeit "gesundheitlich weniger belastend" ist, scheint im wesentlichEm 
zufrieden. 

> Gutein Fünftel der im zweiten Halbjahr 1991 abgewiesenen Invaliditätspensionswerber 
hatte bis Ende 1993 mit einer Klage bzw. einem Neuantrag doch noch Erfolg gehabt. 
Auffallend ist, daß die Männer unter den Erfolgreichen fast durchwegs über 55, die 
Frauen jedenfalls über 50 sind. Trotz mäßiger Qualifikation erfüllen sie (auch alters­
bedingt) überproportional oft die Kriterien für einen Berufs-lTätigkeitsschutz. 

Die Personen dieser Gruppe fallen v.a. durch besondere Hartnäckigkeit auf: Fast 70 
Prozent hatten sich bereits mehrfach um eine Invaliditätspension bemüht. In der Regel 
standen ihnen kaum andere Optionen offen: Auch sie waren nach Abweisung des letzten 
Antrags überwiegend arbeitslos oder (ohne Beschäftigungsverhältnis) krank - und hatten 
überproportional häufig bereits "längere Zeit" (z.T. mehr als sechs Jahre) an ihren 
Beschwerden laboriert. 

> Bei abgelehnten Pensionswerbern, die ein/zwei Jahre nach Antragsabweisung ar­
beitslos sind, muß der Grund dafür nicht lange gesucht werden: Etwa die Hälfte wurden 
aus gesundheitlichen Gründen (zum Teil währen des Krankenstands) gekündigt; 
rund ein Fünftel - überproportional Qualifiziertere - hatten aus gesundheitlichen Gründen 
von sich aus aufgegeben. Ein Viertel wurde das Opfer von Rationalisierungsmaßnahmen 
bzw. Konkursen. 

Ein beträchtlicher Teil dieser Langzeitarbeitslosen hat zuletzt in strukturschwachen 
Branchen bzw. im flexiblen Arbeitsmarktsegment gearbeitet. Sie wären, soweit sie um/ 
über 50 sind, also auch unabhängig von ihren Beschwerden, mit beträchtlichen Wieder­
einstiegsproblemen konfrontiert. Tatsächlich ist die Mehrzahl bereits seit AntragsteI­
lung oder länger ohne Arbeit. Ein wesentliches Vermittlungshindernis war wohl auch, daß 
rund 40 Prozent dieser Personen ~ährend der Arbeitslosigkeitsphase z.T. mehrfach oder 
über einen längeren Zeitraum hin krank waren. 

Trotzdem haben sich drei Viertel dieser im Mittel zwanzig mal um einen Arbeitsplatz 
beworben. Etwa die Hälfte von ihnen wäre durchaus bereit, Zugeständnisse hinsicht­
lich des Einkommens, der Art der Tätigkeit usw. zu machen. Die Ablehnung erfolgte, 
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so die Selbsteinschätzung, aus Gesundheitsgründen (50 Prozent der Antworten), wegen 
des Alters (20 Prozent) oder wegen mangelnder Qualifikation (7 Prozent). Nur weniger 
als ein Fünftel der Jobsuchenden hatten Bewerbungen von sich aus (wegen gesundheit­
licher, qualifikatorischer oder zeitlicher Inkompatibilität) zurückgezogen. 

Nach der langen Suchphase von mehr als einem Jahr sind nur noch knapp 5 Prozent 
dieser Befragten vage optimistisch. Die Schuld an den ungünstigen Perspektiven sehen 
vor allem über 45jährige in der Regel im eigenen Alter bzw. in der Kombination aus Alter 
und Krankheit (und nur selten ausschließlich im eigenen Gesundheitszustand). Eine 
durchaus realistische Argumentation: 

Anzumerken ist, daß nur etwa ein Viertel der langzeitarbeitslosen Personen nach 
eigener Einschätzung "gänzlich arbeitsunfähig" wäre (dabei handelt es sich im 
wesentlichen um Menschen, die während ihrer Arbeitslosigkeit auch des öfteren resp. 
länger krank waren). 

Ähnlich beschreibbar ist die Lage jener Personen, die ein bis zwei Jahre nach Ablehnung 
ihres Antrags (sechs Wochen oder länger) gerade - wieder einmal - Krankengeld 
bezogen. Die Karrieren dieser Betroffenen - bei denen sich Arbeitslosigkeit und Krank­
heitsphasen meist fast nahtlos aneinanderreihen -lassen kaum noch Perspektiven offen. 

Die meisten arbeitslosen Abgewiesenen wären mit Einschränkungen noch ar­
beitsfähig und prinzipiell auch -willig, wenn ihnen einigermaßen passende, leichtere 
Tätigkeiten und/oder kürzere Arbeitszeiten angeboten würden. 

Einstellung arbeitsloser Invaliditätspensionswerber gegenüber beruflichen 
Teilläsungen (=Teilzeit plus Teilpension) 

wäre (vielleicht) gut, weil... wäre nicht interessant, weil... 

weni- ich gern hätte Sonst.+ gesund- Abstieg, warte Sonst.+ 
ger be- arbeiten mehr keine pro heitlich fände auf keine con-
lastend würde Geld Erläut. unmögl. nichts Pens. Erläut. tra 

Männer 21% 14% 7% 28% 70% 14% 7% 2% 7% 30% 

Frauen 20% 21% 7% 32% 80% 12% 1,5% 1,5% 5% 20% 

Quelle: Eigene Erhebung LBI 

Besonders positiv bewertet würde ein "Teilläsungsmodell", d.h. die (etwa in Deutsch­
land existierende) Option für Menschen mit gesundheitlicher Beeinträchtigung, eine Teil­
zeittätigkeit mit entsprechend reduziertem Invaliditäspensions-Leistungen zu kombinieren. 

121 

III-60 der Beilagen XIX. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 121 von 342

www.parlament.gv.at



ABGEWIESENE PENSIONWERBERINNEN I NVALIDIT Ä TSPENSIONEN 

2.4. Finanzielle Lage abgewiesener Invaliditätspensionswerberlnnen 

Zur Finanzlage abgewiesener Invaliditätspensionswerber gibt es nur grobe Anhaltspunkte 
(mündliche Befragung). Fest steht, daß sich die materielle Situation gegenüber der Zeit vor 
dem Antrag in der Mehrzahl der Fälle (weiter) verschlechtert hat. 

Die letzten Aktivbezüge vieler Betroffener lagen zur Hälfte unter 12.500 Schilling netto pro 
Monat. Davon mußten in der Regel weitere Abstriche in der Größenordnung zwischen 
20 und 40 Prozent gemacht werden. 

Mit den ärgsten materiellen Problemen haben erwartungsgemäß die Bezieherinnen 
von Notstandshilfe ,(zu 75 'Prozent Männer mit Famlie) zu kämpfen. Die aktuellen 
eigenen Einkommen der Betroffenen insgesamt (inklusive Zusatzeinkünften aus Nebenbe­
schäftigung) liegen zu fast 40 Prozent unter 7.500 Schilling pro Monat, zu weiteren 40 
Prozent zwischen 7.500 und 10.000 Schilling. Erschwerend kommt dazu, daß gesund­
heitliche Beschwerden vielfach zusätzliche Kosten (Medikamente, sonstige Hilfsmittel , 
Kuren etc.) ven;lrsachen. 

Umso glaubwürdiger ist, daß ein erheblicher Teil der abgewiesenen Invaliditäts­
pensionswerberinnen tatsächlich noch arbeitswillig wäre: Weil sie noch gern "etwas Geld 
verdienen" würden und/oder "noch nicht zu Hause sitzen" wollten , vorausgesetzt es böte 
sich Arbeit an , die sich "noch schaffen ließe" - mit leichterer Tätigkeit oder auch kürzeren 
Arbeitszeiten. 

Hinter der häufig zitierten Sehnsucht nach dem Ruhestand steckt vielfach weniger der 
Wunsch , die Arbeit niederzulegen, als der Wunsch "ausgesorgt" zu haben, das heißt: Die 
Zeit der - alters- wie gesundheitsbedingt - erfolglosen Bewerbungen, die Notstands­
Situation mit ihren Finanzsorgen hinter sich zu haben. 
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Vorwort 

Ende des Jahres 1994 wurde dem Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen der Auftrag zu 
einer Studie zum Thema "Gesundheitsreform" erteilt. 

In dieser Studie soll dasösterreichische Gesundheitssystem unter den Gesichtspunkten der 
Kostensteigerung und deren Ursachen, der Wirtschaftlichkeit und der Finanzierbarkeit 
untersucht werden, sowie Lösungsvorschläge und Empfehlungen für eine höhere Effizienz 
im Gesundheitswesen erarbeitet werden. 

Die dafür gegründetete Arbeitsgruppe "Gesund~eitsreform" setzt sich aus Expertinnen der 
Sozialpartner, aus Vertreterinnen der Gesundheitsberufe, der Gewerkschaften und der 
Sozialversicherung zusammen. 

Der Endbericht ist für Ende 1995 zu erwarten. 

Im Auftrag der Arbeitsgruppe wurde von der Grundsatzabteilung des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales eine Istanalyse über die Finanzierung der stationären und ambulan­
ten Krankenhausversorgung (Basisjahr 1993) erstellt. 

Diese Analyse zeigt die Rolle der Sozialversicherung (hier vor allem der Sozialen Kranken­
versicherung) sowohl in derVersorgung derösterreichischen Bevölkerung mit Gesundheits­
leistungen, als auch in der finanziellen Beteiligung an den Kosten des Gesundheitswesens. 

Um den sozialpolitischen Stellenwert der Sozialversicherung zu dokumentieren, wird diese 
Ist-Darstellung auch in diesem Bericht veröffentlicht. 

Einleitung 

Die Ausgestaltung des Gesundheitssystems, insbesondere die soziale Absicherung und die 
Freiheit der Nachfrager, aus einem breiten Angebot von Gesundheitsleistungen zu wählen, 
sowie die Struktur des Gesundheitswesens (Anbietermarkt) findet seinen Niederschlag in 
der Höhe der Ausgaben für den Gesundheitsbereich. 

Im Jahre 1993 betrugen die Gesundheitsausgaben nach dem Konzept der Volkswirt­
schaftlichen Gesamtrechnung ÖS 199 Mrd (= 9,4 % vom Bruttoinlandsprodukt). 

Angesichts der Höhe der Gesundheitausgaben ist eine ökonomische Analyse dieser 
Ausgaben sicher angebracht. Dies zeigt sich auch in einer in den letzten 20 Jahren 
zunehmenden Ökonomisierung des Gesundheitswesens. Dies hat aber auch den Vorteil, 
daß das Kostenbewußtsein mehr in den Vordergrund gerückt ist. Im Gesundheitssektor ist 
eine Effizienzanalyse schwierig, weil zwar die Einsatzfaktoren (Arztstunden, medizinische 
Geräte, Medikamente etc) erfaßbar sind, das tatsächliche Ergebnis aber, nämlich die 
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Gesundheitsverbesserung (oder Verhinderung der Verschlechterung), viel schwieriger 
gemessen werden kann. 

Nicht zuletzt trägt auch die Vielfältigkeit des österreichischen Gesundheitsmarktes dazu 
bei, daß sich weder auf der Anbieterseite noch auf der Nachfragerseite die Zahlungsströme 
exakt zuordnen lassen. Tendenzen bzw. Schwerpunkte sind aber erkennbar. 

Für das Funktionieren des medizinischen Versorgungssystems ist die Verfügbarkeit 
ausreichender Mittel eine notwendige Bedingung. 

In Österreich werden diese Mittel für die Krankenanstalten von 

>- der Sozialversicherung (Krankenversicherung, Pensionsversicherung und 
Unfallversicherung) 

>- der Privaten Krankenversicherung 
sowie aus 

>- dem Steueraufkommen 
und 

>- durch direkte Zahlungen (bzw. Spenden) der Patientinnen 
bereitgestellt. 

Da nun im Gesundheitwesen der öffentliche Sektor (rund 2/3 der Gesundheitsausgaben 
sind öffentliche Ausgaben) auf jeden Fall im Finanzierungsbereich dominiert, gilt es diese 
Finanzierungsflüsse darzustellen bzw. auch zu hinterfragen. Unter öffentlichen Gesund­
heitsausgaben werden die Gesundheitausgaben (für den laufenden Betrieb und für den 
Investitionsbereich) von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherung, sowie die 
gesetzlichen Verpflichtungen des Arbeitgebers auf diesem Gebiet (EFZG-Fonds) verstan­
den. 

1. Die Krankenanstalten 

Im Mittelpunkt des österreichischen Gesundheitswesens stehen ohne Zweifel die Kran­
kenanstalten. In der Gesundheitsversorgungskette stellt das Krankenhaus die teuerste 
Einrichtung dar. Die medizin-technische Entwicklung aber auch das Einweisungsverhalten 
der niedergelassenen Ärztinnen bewirkt eine Konzentration der Krankenbetreuung in den 
Spitälern und gleichzeitig auch eine Spezialisierung. Das notwendige Spezialwissen, sowie 
die dazu erforderlichen Geräte sind vorwiegend in den Krankenhäusern zu finden. Dadurch 
kommt es zu einer Verlagerung von Leistungen, die teilweise auch im ambulanten Sektor 
erbracht werden könnten, in diese teuren Bereiche. 

125 

III-60 der Beilagen XIX. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 125 von 342

www.parlament.gv.at



KRANKENANSTALTEN KRANKENHAUSFINANZIERUNG 

Knapp 50 % der gesamten Gesundheitsausgaben (rund ÖS 90 Mrd.) werden für den 
Spitalssektor aufgewendet. ' { 

Einen Überblic:;k überdie'Entwicklung einzelner ausgewählter,;Spitalsdaten" in den letzten 
zehn Jahren ist -aus der Anlage 1 dieses Kapitels ersichtlich. 

1.1. Die, gesetzlichen Grundlagen 

Die österreich ische Bundesverfassung, sietlt eine geteilte Geset~gebungskompetenz für 
das Krankena.nstaltenwesen vo~. Dem Bundesgesetzgeber obliegt die Grundsatzgesetz­
gebung: den Landesgesetzgebern die Ausführungsgesetzgebung. Den Rahme~, dem das 
Krankenanstaltengesetz (KAG) des Bundes den Ausführungsgesetzen überläßt, ist relativ 
eng. 

In Abhängigkeit von ihrer Versorgungsaufgabe werden die bettenführenden Krankenan­
stalten in 6 Typen unterschieden: 

>- Allgemeine Krankenanstalten 
>- Sonderkrankenanstalten 
>- Heime für Genesende 
>- Pflegeanstalten für chronisch Kranke 
>-Gebäranstalten und Entbindungsheime 
>- Sanatorien 

1.2. Die Versorgung mit Krankenhausleistun'gen 

Die öffentlichen bzw. gemeinnützigen Krankenanstalten (Ld.R. handelt es sich hier um 
Krankenanstalten öffentlich-rechtlicher Körperschaften - also Gemeinden, Ländern, Städte, 
Bezirksverbände - bzw. konfessionelle Krankenanstalten) sind verpflichtet, jede Person, die 
anstaltsbedürftig ist, aufzunehmen - ungeachtet dessen - ob sich ein Kostenträger für die 
Kostenübernahme findet oder nicht. Private Krankenanstalten (ohne Öffentlichkeitsrecht) 
unterliegen diesem Versorgungsauftrag nicht. Somit leisten die öffentlichen bzw. gemein­
nützigen Krankenanstalten den Großteil der stationären Behandlung, und ,haben die 
grundlegende Versorgung der österreich ischen Bevölkerung mit Spitalsleistung zu tragen . 

. l . '.\ , . 

Laut § 144 ff ASVG hat die sozial~ Krankenversich~rung Pflege., .in der. allgel'Deinen 
• , . .' I _ • I 

Gebührenk!asse einer öffer),tlichen Krankenanstalt zu g~währen, yvenn es u,nd, solange es 
die Art der Krankheit erfordert. ." , 

Nach dem in der sozialen Krankenversicherung üblichen Sacnleistungsprinzip ist der 
Versicherungsträger verpflichtet, dem/der behandlungsbedürftigen Versicherten die 'medi~ 
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zinische Versorgung als solche zur Verfügung zu stellen; ein Kostenersatz scheidet 
grundsätzlich aus. DasSachleistungsprinzip bedeutet, daß die gewünschten Gesundheits­
leistungen von den Anbietern unmittelbar bereitgestellt werden. Durch die strukturelle 
Ausrichtung, daß nicht der/die einzelne für die von ihm/ihr in Anspruch genommene 
Gesundheitsleistung direkt zu bezahlen hat, sondern die Versicherungen bzw. die öffentli­
che Hand, dies für ihn/sie leisten, fehlt ,eer direkte Leistungsbezug. Der/die Versicherte 
erfährt weder i. d. Regel welche Leistungen verrechnet werden, noch welche Kosten dabei 
entstanden sind. 

Die soziale Krankenversicherung betreibt nur wenige eigene Krankenanstalten, zumeist 
bedient sie sich zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen Spitäler anderer (öffentlicher) Träger als 
Vertragsei nrichtu ngen. 

Der SichersteIlungsauftrag nach § 18 KAG liegt bei den Ländern. Sie haben eine ausrei­
chende Bettenzahl in der allgemeinen Gebührenklasse für die Sozialversicherung bereitzu­
stellen. Die Länder legen die Anzahl der Krankenanstaltenbetten in den Landes­
krankenanstaltenplänen fest; die Krankeflkassen üben hier keinen Einfluß aus, sind aber an 
der Finanzierung der Krankenhäuser 'in hohem Ausmaß beteiligt. Die Länder nehmen 
weiters durch die Budgeterstellung bzw. durch die Genehmigung des Budgets Einfluß auf 
die Leistungsstruktur der Krankenhäuser. 

1.3. Kennzahlen der stationären Versorgung 

In Österreich gab es 1993 3J 9 Krankenanstalten mit 72207 systemisierte(1 (genehmig­
ten) und 69266 tatsächlich aufgestellten Betten. 

Den Schwerpunkt des österr. Krankenaqstaltensystems bilden die Allgemeinen Kranken­
anstalten mit knapp56 000 systemisierten Betten. Innerhalb der AIlSiJemeinen Kranken­
anstalten unterscheidet man zwischen 

Zentralkrankenanstalten mit rund 18 000 Betten - davon die Uni~ersitätskliniken mit rund 
7700 Betten - mit einem über die Landesgrenzen hinausgehenden Versorgungsauftrag, . ' 

Schwerpunkt-Krankenanstalten mit rund '- 14 000 Betten mit einem überr:egionalen 
Versorgungsauftrag und 

Standard-Krankenanstalten mit rund 24 000 Betten mit einem regionalen Versorgungs­
auftrag. 

Die Struktur der Trägerschaft der Krankenanstalten zeigt die folgende Übersicht, in der 
Wien (15 825 Betten) zu den Ländern gezählt wird: 
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Bund 688 Syst. Betten 
Länder 36720 

" 
Gemeinden 9795 

" 
Gemeindeverbände 2272 

" 
Sozialversicherungsträger 6088 

" 
Orden 11905 

" 
Vereine 1182 

" 
: , 

Privatpersonen 3557 

Summe 72207 Syst. Betten 

Daraus ergibt sich eine Bettendichte von rund 9 Krankenhausbetten je 1000 
Einwohnerinnen. Diese Betten sind jedoch bundesländerweise nicht gleich verteilt. 

Die erwähnte Kompetenzregelung und die Trägervielfalt erschweren eine bundesweite 
Krankenanstaltenplanung. Die heftige Diskussion um den jüngst im Auftrag des 
Krankenanstaltenzusammenarbeitsfonds (KRAZAF) vom Österr. Bundesinstitut für Ge­
sundheitswesen erarbeiteten Österr. Krankenanstaltenplanes spiegelt diese verschiede­
nen lokalen Interessen wider. 

Einer der Schwerpunkte der österr. Spitalspolitik in den letzten Jahren war und ist es, die 
Anzahl der Krankenhausbetten zu reduzieren. Begünstigt durch Strukturänderungen w!e 
z.B. die "Öffnung der Psychiatrie" konnten die Krankenhausbetten in den Jahren 1985 -1993 
von rund 77 000 auf 72 000, und die in den vom KRAZAF bezuschußten Krankenanstalten 
(156 Krankenanstalten) von 62 100 auf 57 600 reduziert werden. 

Als weiteren Schritt zur Strukturreform wird seit 1988 auf Grundlage eines von Expertinnen 
unter Einbeziehuhg von internationalen Richtwerten ausgearbeiteten Großgeräteplanes 
von der Fondsversammlung (das aus 20 Mitgliedern bestehende o'rgan des Krankenanstalten­
zusammenarbeitsfonds, das die Entscheidungen über die Verteilung der Geldmittel trifft) die 
Genehmigung (oder Nicht-Genehmigung) zur Anschaffung von medizinisch-technischen 
~roßgeräten in Krankenanstalten erteilt. Grundsätzlich werden nur solche Vorhaben 
gefördert, die für die medizinische Versorgung notwendig sind. Im Falle der Nicht­
genehl1ligung eines med.-techn. Großgerätes erhält der Rechtsträger dieser Krankenan­
stalt weder einen Investitionszuschuß noch einen Betriebzuschuß. 

Mit dem Bettenabbau sank auch die Zahl aller Pflegetage (1985 - 1993 um 10%). 

Gleichzeitig stieg die Zahl der stationären Patientlnnen deutlich an (von 1985 bis 1993 um 
knapp 28 %). 
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Aufgrund moderner medizinischer Verfahren sank die durchschnittliche Belagsdauer pro 
Patientln im gleichen Zeitraum um 16% (von 12,7 Tage auf 10,6 Tage). 

In den vom KRAZAF bezuschußten Krankenanstalten sank die durchschnittliche Belags­
dauer von 12,7 Tage im Jahre 1985 auf 9,2 Tage im Jahre 1993. 

Läßt man die psychiatrischen Krankenanstalten unberücksichtigt, so verkürzt sich die 
durchschnittliche Belagsdauer um einen Tag, d. h. auf 8,3 Tage (die durchschnittl. 
Belagsdauer in den vom KRAZAF bezuschußten psychiatrischen Krankenanstalten liegt bei 
rund 38 Tagen). 

Die Krankenhaushäufigkeit liegt bei 227 Aufnahmen je 1000 Einwohnerinnen. 

Im gleichen Zeitraum stiegen die Kosten je stat. Patientln von ÖS 27 223,- auf 
ÖS 43 751,- (+ 61 %), und die Kosten je Pflegetag von öS 1 992,- auf ÖS 4282,- (+ 
115%) - inkl. kalkulatorischen Abschreibungskosten. 

I m Vergleich dazu, haben sich die gesamten KRAZAF-Spitals( end)kosten fast verdoppelt 
(öS 39,4 Mrd. auf ÖS 74,6 Mrd., das ist um 90 %). 

In der gleichen Periode stieg in allen Spitälern die Zahl des Spitalpersonals um 33 % an: 

~ ärztliches Personal + 39 % 
~ Krankenpflegefachdienst + 31 % 
~ Sanitätshilfsdienst + 31 % 
~ medizinisch-technisches Personal + 33 %. 

In den vom KRAZAF bezuschußten Spitälern erhöhte sich der Personalstand um 34 %. Daß 
die Ausübung der Sozial- und Gesundheitsberufe vor allem den Frauen überlassen bleibt, 
zeigt sich im konstant hohen Frauenanteil beim Pflegepersonal von 85 %. 

Bei den angestellten Ärzten und Ärztinnen sieht es allerdings anders aus. Hier liegt der 
Frauenanteil nur bei rund 33 %. 

Das Verwaltungspersonal stieg hingegen in allen Spitälern im Zeitraum 1985 - 1993 um 
40 % und in den vom KRAZAF bezuschußten Krankenanstalten um 45 %. 

Die Kostensteigerung in den Spitälern (in den letzten Jahren zwischen 10- 12 %) gehen vor 
allem auf einen verstärkten Ressourceneinsatz zurück. Dies betrifft vor allem das 
Krankenhauspersonal. Der medizinisch-technische Fortschritt, die zunehmende Speziali­
sierung, die intensiveren Behandlungsmethoden aber auch die verstärkte Betreuung (hier 
spielen auch gesetzliche Regelungen hinein) benötigen mehr Personal. Rund 60 % der 
Betriebskosten entfallen auf den Personalaufwand. 
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'- - 2. [l"ie Finanzierung der Krankenanstalten '. 
I ~ I 

2.1. Die Rechtsqu~lIen , . 
)1 " 

,-
Die Spitalsfinanzierung ist durch verschiedene Arten von Rechts:normen geregelt: , : , I 

1) durch (einfache) Gesetze des Bundes und der Länder :)(1 , 

2) durch auf sie gegründete Verordnungen _ 
3) durch einen Staatsvertrag (Vereinbarung zwischen Bund und Ländern) und schließlich 
4) qurch prjvatrechtliche Verträg.e t 11 ':' 

,- t~\ t #' .... 

ad 1) Gesetze ,), . - .. 

Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz (ÄSVG) reglementiert insbesonders in seinen 
§§ 144, 148 und 338 Grundsätzliches zum 'Leistungsrecht der sozialen Krankenversich'e­
rung im Hinblick auf die Spitalspflege und gibt auch Regelungen für das Vertragsrecht der 

( ~ ~ ... .. . 
Krankenanstalten vor. ' 

Das Krankenanstaltengesetz des Bundes (KAG) ist als Rahmen- bzw. Grund~atzg~p:etz 
nach Art 12 Abs 1 Z 1 B-VG die rechtliche Basis tür das Krankenhausweseh in Österfe(ch. 

, t r ".-

Es legt nicht zuletzt wesentliche Grundzüge der Honorierung von Spitalsleistungen fest und 
normiert damit bereits weitgehend die konkrete Ausgestaltung der Krankenanstalten­
verträge. , 

Die Krankenanstalt~~geset.ze der Länder sin'd Ausführungsgesetze zum ~AG des Bunqes. 

Darüber hinaus ist das Finanzausgleichsgesetz (FAG) von einiger Bedeutung für die 
Finanzierung der Krankenanstalten. . ~, •. . 

I .! 

ad 2) Verordnungen I , •• 

,. I , 

Auf der Grundlage des KAG wurden zwei für die Spitalsfinanzierung bedeutsame Verord­
nungen erlassen: zum eine'n die Krankenanstalten-Kostenrech'nungsverordnung (KRV), die 
Vorschriften zur B'e're'Ghnung der Kosfen im Spitalsbetrieb zum Inhalt hat, und zum anderen 
die VerOrdr:iun~r zur Diagnosen- und Leistungserfassung i'n Krankenanstalten (Diägnose­
VO), welehe' in engem Zl)Jsammenhang mit dem KRAZAF und der geplanten-Umstellung der 
Krankenan'staltenfinanzierung auf Diagnose-Fall-Paus'chalen zu seheft 'istl l ' 

, ~ 
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ad 3) Staatsvertrag . I 
.,.. 

J 

Die Bund-Länder-Vereinbarung auf Basis des Art. 15 a B-VG zur Errichtung des Kranken­
anstalten-Zusammenarbeitsfonds (KRAZAF) aus dem Jahre 1978, zuletzt bis Ende 1995 
verlär;lgert, ist ein Staatsvertrag zwischen dem Bund und den I:..ändern, der die Finanzierung 
der Krankenanstalten regelt. 

ad 4) Privatrechtlict:le Y~rträg~ 
I 

'. r 

I t I 
.... .,A 

.1 , 

Die privatrechtlichen Kra,nkena~staltenve~räge entsprechen9 § 33~ ASVG ~egeln die 
Beziehungen zwischen Sozialversicherungsträgern und Krankenanstalten bzw. deren 

• J ~.J _. I .... 

Träger. Allerdings !~t der .. mpJel'ielie Inh,alt dieser V~~räge bereit~ ,Y"ei~ge'~1end dJJrch g~~ 
KAG determiniert. Ze~tral bleibt daher v~:>r.a!lem di,e Regelung der Frage, in, welcher,Höhe 
und für welche Dau~r ,die Krankenan~talt einen Verpfleg~l<oste~~r;I?Rru.ch,. g~g~n die 
Sozialversicherung hat; die einschlägigen Regelungen im Leistungsrecht (§ 148 Z 7 ASVG) 
sind auf die des Krankenanstaltenrechtes abgestimmt (§ 28 Abs, 4 KA<S) :' 

, j '" • Ci. .J 

Für die Dauer der KRAZAF-Vereinbarung ist j~doch kein Verhan~luf1gs~Riel,r~ym für da~ 
Ausmaß der Pflegegebührenersätze für stationäre Behandlung gegeben; es greift die 
automatische jährliche Erhöhung der Pflegegebührenersätze in dem UJmfang, mit dem die 
Beiträgseinnahmen der sozialen Krankenversicherung gewa€hsen sind. 1 ,c 

Große Gestaltungsräume be~tehen nach wie vor bei der Regelung der Amb,ulanzgebühren. 

Abschlußpartner der Krankenanstaltenverträge ~ind a) der Hauptv~rband der österr. 
Sozialversicherungsträger als gesetzlicher Vertreter des betroftgnen ' Krankenversiche­
rungsträgers im Einvernehmen mit die'sem und b) der Re~htsträg~r- der Krankenahstalt. 
Vertragspartner werden damit letztendlict;J der Krankenversietherungsträger und der Spi-
talsträger. . , " 

Für den Fall der Nichteinigung ist ein Schiedsverfah"ten vor~eseher \ 

Der Verband der Kranker;lversicherungsunternehmen sChließt für aUe Krankenversicherun­
gen gemeinsam auf Basis der allgemeinen Versicherungsbedingungen für Krankheitsko­
sten und Krankenhaustaggeldversicherungen (AVB) mit -gEm Krankeritiausträgern bzw. 
Ärztekammern Vereinbarungen über die Preise, die für die versicherten Sonderklasse­
patientlnnen von den privaten Krankenversicherungen .zu zahlen sind, ab. 

o 

Weiters wird eine Kostendeckungsgarantie und eine Direktverrechnung zwischen den 
Versicherungen und den Krankenhäuserri vereinÖart. 

." 1 
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2.2. Das Finanzierungssystem 

Aus ökonomischer Sicht sollen Finanzierungssysteme von Gesundheitsleistungen - neben 
anderen Steuerungsinstrumenten - dazu beitragen, die Effizienz der Versorgung mit 
Gesundheitsleistungen zu steigern. 

In einem anreizeffizienten Finanzierungssystem müßte der Leistungserb~inger den Anreiz 
haben, seine Leistung möglichst "effizient" und kostengünstig zu erstellen. 

Im österreichischen Krankenhaussektor ist dies aber kaum der Fall. So entspricht die 
Zuteilung der KRAZÄF-Mittel und die Residualhaftung der öffentlichen Spitalserhalter im 
wesentlichen einer Finanzierung nach retrospektivem Kostenersatz, da - ohwohl eine 
Budgetvorgabe (des öfteren auch abteilungsbezogen) erfolgt - dem Spital nachträglich alle 
Aufwendung'en' ersetzt werden, sodaß der Anreiz zur Kostenminimierung faSt völlig entfällt. . , 

Auch die - derzeit r;!och gültige - Finanzierung der Krankenanstalten durch die Sozialversi­
cherung über den Pflegetag trägt den "negativen" Anreiz in sich, den/die Patientln länger als 
m,edizinisch notwendig, im Spital zu belassen. 

Die Aufsplitterung der Finanzierung auf verschiedene Institutionen (Krankenversicherun­
gen, Bund, Land. Gemeinde, Gemeindeverband, Krankenanstalten-Sprengel, Privat­
zahlerinnen, Spitalserhalter und das "Steuerungsinstrument" KRAZAF) hat zur Folge, daß 
jede einzelne Institution danach trachtet, den eigenen Finanzierungs'anteil zu minimieren, 
wobei oft die GesamtkosJen außerhalb des Entscheidungsbereiches und des 
Steuerungshoriz~>ntes aller Beteiligten liegen. Die Spitalsfinanzierung wird aufgrund dieser 
Yielz~hl der Z~hler sehr komplex und unübersichtlich. - , 

Als eines der wichtigsten Kennzeichen des österr. Systems ist das Prinzip der "Dualen 
Finanzierung" zu nennen, wonach die Mittelaufbringung für die Investitionen von der für 
Betrieb und Erhaltung getrennt ist. Hier sei gleich angemerkt, daß die separaten Finanzie­
rungsmechanismen für Investitionen und Betrieb/Erhaltung erhebliche Abgrenzungspro­
bleme (z.B. zwischen Erst- und Ersatzinvestitionen) mit sich bringen. 

2.2.1 .. Die Kosten der Spitäler 

Die Kostenrechnung ist ein betriebliches Führungsinstrument, das dazu dient, die Kosten 
(d.h. den tatsächlichen "Wertverzehr") einer Periode zu ermitteln. 

Aus der Anlage 2 dieses Kapitels sind die Gesamtkosten der österreichischen Spitäler für 
das Jahre 1993 ersichtlich. 

Für die KRAZAF-Anstalten wurden die Daten aus der Auswertung der Kostenrechnungs­
ergebnisse 1993 entnommen; die Daten für die Krankenanstalten der Sozialversicherungen 
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und der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt wurden aus den einzelnen Jahresab­
schlüssen errechnet. Die Kosten der anderen Krankenanstalten wurden an hand verschie­
dener einzelner Kriterien (z.B. Pflegegebühr) geschätzt. 

Die Gesamtkosten aller österr ."Spitäler im Jahre 1993 belaufen sich auf ÖS 88,529 Mrd. 
(ohne kalk. Abschr.eibungskosten auf ÖS 80,580 Mrd.). 

Auf den stationären Bereich entfallen rund 90 % der Kosten, d. s. rund 79,2 Mrd. ÖS. 

Dem ~mbulanten Bereich können rund ÖS 9,3 Mrd. zugerechnet werden. 

In den vom KRAZAF bezuschußten Krankenanstalten betrug der Anteil der ambulanten 
Kosten an den Endkosten im Jahre 1985 rund 9 % und stieg bis zum Jahre 1993 auf 
anteilsmäßig 11 %. Die Kosten für den ambulant~n Bereich dieser Krankenanstalten selbst 
stiegen von öS 3,395 Mrd.(1985) auf öS 8,703 Mrd. (+156 %). 

'I • 

Wie erwähnt stiegen die Endkosten im gleichen Zeitraum um 90 %. 

Die Kosten des weiter gefaßten Begriffes ,;Akutbereich" (hier werden die vom KRAZAF 
bezuschußten Spitäler, di'e Kran'kenhäuser der Allgem~inen Unfallversicherungsanstalt 
und einige ausgewählte Sanatorien zugeordnet) belaufen sich auf rund ÖS 83,154 Mrd. 
(inkl. Abschreibungen), d.s. rund 94 % der Gesamtkosten (siehe dazu Anlage 2 dieses 
Kapitels). 

Eine wichtige Position im Rahmen der Spitalsversorgung in Österreich nehmen jene 
Krankenanstalten ein, die vom KRAZAF bezuschußtwerdeh. Das sind alle öffentl. allgemei­
nen Krankenanstalten, öffentl. Sonderkrankenanstalten sowie privat-gemeinnützige allge­
meine Krankenanstalten. Darunter fallen 156, KrankenanstaltE:m mit 57612 Systemisierten 
Betten und 54 929 tatsächlich aufgestellten Betten, das sind rund 80 % der Bettenkapa~ität. 
Rund 85% des medizinischen und paramedizinischen Personals werden in diesen Kranken­
anstalten bereitgehalten. In diesen Krankenanstalten ist auch die Akutversorgung (neben 
den Unfallkrankenhäusern der AUVA) in hohem Maße konzentriert. 

Auf die vom KRAZAF bezuschußten Krankenanstalten entfallen rund 88 % der Gesamtko-, 
steno Wobei hier die drei Universitätskliniken Betriebskosten (inkl. kalkulatorische Zusatz­
kosten für Abschreibung) von rund öS 11,4 Mrd. verursachen (rund 13 % der Gesamtko­
sten). 

2.2.2. Die Finanzierung der Investitionen 

Die Finan~ierung der Investitionen werden generell vom Rechtsträger der Krankenanstalt 
getragen. Sie vermindern sich um die I nvestitionszuschüsse des KRAZAF (gültig fü r die 156 
bezuschußten Krankenanstalten) und - je nach Bundesland verschieden - eventuell um 
solche des Landes. Des weiteren leistet der Bund für Investitionen in den Universitätsklini­
ken einen Investitionszuschuß in Höhe von 40 % (Ausnahme: Wien 50 %). 
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Über den Investitionsbereich in ,den Krankenanstalten' liegen derzeit keine aggregierten 
Daten vor. . , . , 

Das Gesamtinvestitionsvolumen dürfte bei rund r öS 13 'Milliarden liegen. ' 

Ifl die'ser :i?:ahF sind vor allem Erstinvestitionen )(beWeglich urid unbeweglich)l enthalten. 
Ersatzinvestitionen bzw. auch größere Insta:ndhalti.ingen scheinen vorwiegend ' in den 
la~fend~n Betriebskosten ~uf (bzw. werden von den Ländern) m ordentlic,hen Haus~iillt 
budgetiert). Die laufenden Betriebskosten (bzw. budgetierten Kosten) bilden die Grundlage 
für die Berechnüng der' Amtli'chen Pfleg'egebühr. Damit wird eirrTefi dieses AufWandes -
spwie die Folg~kost~n dieser lI:westitionenr von der $oziale,n Krankenversicherung und der 
Rriv~tent Krar:lkenversich,errblng mit1jnanziert. " : 

I ,. ( I' I t • ,- ) - I 

Der Bund (BM:lfür Wissenschaft und Forscbung) trug im Jahre '1993 ÖS 2,363 ~rd. zu den 
I .. I J. 1 ~ I I I 

Investitionen der Universitätsklihiken bei (davon flossen alfeine ÖS 1,893 Mrd. in den 
Neubau des AKH-Wien). Für den t=rrichtungsaufwand gilt derzeit die Regelung;; daß der 
Bund 40 % der Kosten übernimmt, f;>Q % zahlt der Rechtsträger selbst. Für den N,eubau des 
AIs:~ wurd.e aber'der ~undesbeitrag 'a:uf 50 % hinaufgese!zt, um die Gemeinde Wie~ ~.lOn den 
extrem ho.hen.Kosten des AKH-Neubaues zu entlasten. , . , 

Den Rest der geschätztem Investitionssumme von rund öS 10,5 Mrd. teilen sich Land -
Gemeinden (Beitragsbezirke, Krankenanstalten-Sprengel) - Rechtsträger. Regelungen 
bezüglich der Zuschüsse zum Investitionsaufwand si np weder im Krankenanstflltengesetz 
des Bundes, noch in den einzelnen Landesgesetzen - mit Ausnahme von Niederösterreich 

•• I j I , ~ 

(NOKAG) - en,thalten. , , 

Eine Aufteilung auf die einzelnen Gebietskörperschaften ist aufgrund der unterschied­
lichsten Vereinbarungen über die Aufteilung der Kostenbeteiligungen (auch innerhalb des 
Bundeslandes gibt es mit einzelnen Krankenhäuser verschiedene Vereinbarungen) und der 
Verllechtun'gen der Zahlungsströme nur in sehr disaggregierte'r Form zielführend (auf 
Gemeinge- bzw. Krankehanstahenebene). Somit (fast) unmöglich. . 

2.2.3: 'Die Finanzierung der Betriebes 
,:-' , , • ~ I " "\ , ' : 

. '.: (" ...... . r ' ... " 
Der Betrieb eines Krankenhauses wird durch die Pflegegebührenersätze und Ambulanz­
gebühren der sozialen Krankenversicherung, der Privatversicherungen für Zusatzleistun­
gen und Zusatzversicherte, der Sozialhilfe.t.räger für Klientl.nnen ,der Sozifllhilfe und d,urch 
Selbstzahlerinnen sowie durch Kostenbeteiligungen (Selbstbehalt bei Mitversicherten, 
Verpflegskostenbeiträge vQQ .Selbstversicherten), durch eventue!l.e Priv,athonorare, Spen-

", '6'1 9; , f', ", ,:'I • • I I_ 

den, Verkaufserlöse, sowie durch den vom Bund zu zahlenden "K!inisch~n Mehraufwand" 
_ 1. I, .' ._ I - ! I 

abgEtde.ckt.. ' . 

Der: Rest,gilt als "Br:uttobetrieb'sabgang" (vor den Zuschüssen vom KRAZAF) und wird durch 
die Zuschüsse des KRAZAF sowie durch die Beiträge des Landes, .der Beitragsbezirke und 
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Krankenanstalten-Sprengel zum Teil abgedeckt. Derverbleibende "Restabgang" wird durch 
den Rechtsträger der Krankenanstalt finanziert. 

Die genaue Auf teilung des "Betriebsabganges" wird durch die einzelnen Landesgesetze 
geregelt. 

3. Die Zahlungsströme im österr. Krankenanstaltenwesen 

Die Betrachtung der Zahlungsströme ist im wesentlichen dadurch erschwert, daß sich die 
veröffentlichten und teilweise rechnerischen Daten auf äußerst zeitlich unterschiedlich 
abgegrenzte Daten (Auszahlungen - Ausgaben - Aufwand - Kosten) bezieht. So mußten 
einige Korrekturen aufgrund von Schätzungen durchgeführt werden. Trotzdem dürfte diese 
Darstellung ein dimensionsmäßig brauchbares Bild ergeben. 

3.1. Die Mittelaufbringung 

3.1.1. Die Soziale Krankenversicherung 

Durch die soziale Krankenversicherung sind etwa 99 % der Bevölkerung geschützt. 41 % 
davon sind als Erwerbstätige oder freiwillig Versicherte aktiv versichert, 34 % als Angehö­
rige beitragsfrei mitversichert. Als Transferleistungsbezieher aktiv versichert sind die 
Pensionisten (22 %) und Arbeitslose (3%). 

Die Gesamteinnahmen der gesetzlichen Krankenversicherungen betrugen 1993 
100,385 Mrd. ÖS. Davon entfielen 89,3 Mrd. öS (oder89 %) auf Beiträge der Versicherten, 
800 Mill. ÖS (oderO,8 %) auf Beiträge des Bundes und 10,3 Mrd. ÖS (oder 10 %) auf sonstige 
Einnahmen (Rezeptgebühren mit 2,2 Mrd. ÖS, Ersätze für Leistungsaufwendungen mit 
4,4 Mrd. ÖS, Vermögenserträge mit 1,6 Mrd. öS und Mittel aus dem Ausgleichsfonds mit 
0,5 Mrd. ÖS). 

Die Beitragsentwicklung ist abhängig von der Entwicklung des gesetzlichen Beitragssatzes, 
von der Beschäftigungsentwicklung und der Entwicklung der Löhne und Gehälter. 

Da die Gesamtausgaben 100,382 Mrd. öS betragen, ist für 1993 bei den Kranken­
versicherungsträgern ein fast ausgeglichenes Gebarungsergebnis (+ 3 Mill. öS) zu ver­
zeichnen. Negativ mußten die ASVG-Krankenkassen mit 290 Millionen öS Abgang bilanzie­
ren. Ebenso wies die Sozialversicherungsanstalt der Bauern mit 34 Mill. öS einen Abgang 
aus. Positiv bilanzieren konnten hingegen die Krankenversicherungen des Gewerbes 
(+ 220 Mill. öS) und der Beamten (+ 58 Mill.öS). 
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Die Sozialversicherung trägt rund 55 % der gesamten Kosten des österr. Gesundheits­
wesens. 

Die größte Ausgabenposition derSozialversicherung in der Höhe vonöS 39,8 Mrd. entfiel 
auf die Spitäler. 

Die nachfolgende Aufstellung zeigt die Leistungen der Sozialversicherung zur Spitalsfi­
nanzierung in allen drei Versicherungszweigen: 

Krankenversicherung 
- Pflegegeb.ersätze und Entb.heimpflege 
- KRAZAF (inkl. Jahresausgleichszahlung) 
- Ambulanzgebühren 

Pensionsversicherung (amb.u.stat.) 
Unfallversicherung (amb.u.stat.) 

in Mrd. ÖS 

34,992 
21,733 
10,059 
3,200 
2,020 
2.793 

39,805 

Die Sozialversicherung trägt damit rund 45 % der gesamten Spitalskosten (inkl. Ab­
schreibungskosten) bzw. rund 49 % der laufenden Betriebskosten. 

Wie aus der Aufstellung ersichtlich, wurden von der Soz. K~ankenversicherung für Pflege­
gebühren für Anstaltspflege (1,6 Mill. Patienten und Patientinnen mit rund 16,2 Mill. 
Pflegetagen), für Entbindungsheimpflege (91 700 Entbindungen), sowie für Ambulan~­
gebühren eine Gesamtsumme in Höhe von ÖS 24,9 Mrd. an alle Krankenanstalten über­
wiesen. 

Weiters wurde an den KRAZAF (inkl. Jahresausgleichszahlung) ÖS 10,06 Mrd. überwiesen. 
Das sind rund 10 % der Gesamtausgaben der Sozialen Krankenversicherung. 

Für die Finanzierung der vom KRAZAF bezuschußten 156 Spitäler wurden im Jahre 1993 
von der Soz. Krankenversicherung folgende Beträge aufgebracht: 

Pflegegebührenersätze 
Überweisungen an den KRAZAF 
(einschließI. Jahresausgleichszahl. ) 
Leistungen für ambo Behandlung 
Entbindungsheimpflege 
Pflegegeb.ersätze für ausl. Patientinnen 

19,174 Mrd. ÖS 

10,059 Mrd. ÖS 
3,219 Mrd. öS 
0,684 Mrd. ÖS 
0,150 Mrd. öS 

33,286 Mrd. ÖS 

Der Finanzierungsanteil der Sozialen Krankenversicherung an den Spitals(primär)kosten 
inkl. kalkulatorischen Abschreibungskosten an den vom KRAZAF bezuschußten Kranken­
anstalten betrug im Jahre 1993 42 %. 
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Zieht man hingegen die laufenden jährlichen Betriebskosten als Grundlage für die Berech­
nung heran, beträgt der Finanzierungsanteil der Soz. Krankenversicherung bei den vom 
KRAZAF bezuschußten Krankenanstalten rund 47 %. 

3.1.2. Die private Krankenversicherung 

Von den privaten österr. Krankenversicherungen wurden insgesamt öS 8,730 Mrd. (für 
Begleitpersonen wurden noch zusätzlich knapp 8 Millionen ÖS an die Spitäler überwiesen) 
für die stationäre Behandlung von Patientinnen in der höheren Gebührenklasse und für 
Arzthonorare an die Krankenanstalten überwiesen. 

Die Anstaltsgebühren (Sondergebühren) sind kostendeckend zu ermitteln, und zwar für die 
Abgeltung des erhöhten Aufwandes bei der Inanspruchnahme von Leistungen der Sonder­
klasse in den Spitälern. Sonderklasse heißt freie Arzt!Ärztinnenwahl und Unterbringung in 
Zimmern mit erhöhtem Wohnkomfort ("Hotelstandard"). 

Laut KAG dürfen in einem öffentlichen bzw. gemeinnützigen Spital nicht mehr als ein Viertel 
aller Betten der Sonderklasse gewidmet sein. 

Die Differenz zwischen Pflegegebührenersätzen und den Amtl. Sondergebühren (Zuschlag 
zur Pflegegebühr) hat - zumindest zum Teil (Ausnahmen: NÖ und Steiermark) - der Patient! 
Patientin bzw. die Private Krankenversicherung in Form einer Aufzahlung, welche eine 
betriebsabgangsmindernde Einnahme darstellt, und damit alle !,Betriebsabgangszahler" 
begünstigt (KRAZAF, NÖKAS (NÖ-Krankenanstaltensprengel)), zugunsten des Rechts­
trägers der Krankenanstalt zu tragen. 

Nun wurde aber aufgrund eines Erkenntnisses des Verfassungsgerichtshofes vom 16. März 
1995 die Bestimmung des § 43 Abs. 1 OÖ-KAG, wonach die Sonderklassepatientlnnen die 
Differenz zwischen den Pflegegebührenersätzen der Versicherungsträger und den Amtli­
chen Pflegegebühren aus eigenem zu tragen haben, wegen Verfassungswidrigkeit mit 
Wirkung vom 1.3.1996 aufgehoben. 

Unter der Annahme, daß in Oberösterreich die Anstaltsgebühr entsprechend dem Urteil des 
Verfassungsgerichtshofes in angemessener Relation zu den Mehrleistungen festgelegt 
wird, ergibt sich ein Einnahmenentfall für die oberösterreichischen Spitäler von über 40 %, 
somit dürfte der Entfall zwischen ÖS 200 - 300 Mill. liegen. 

Österreichweit hochgerechnet kann mit einem Einnahmenausfall für die Träger von 
Krankenanstalten von rund ÖS 1,5 Mrd. gerechnet werden. 

Der Anteil, der an die Krankenanstalten für den Mehraufwand in der Sonderklasse fließt 
("Hauskosten"), betrug im Jahre 1993 ÖS 4,016 Mrd. 
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Rund 80 % davon wurden an die vom KRAZAF bezuschußten Krankenanstalten (3,2 Mrd.öS) 
überwiesen. 

Der Aufwand für die "Hauskosten" ist vom Jahre 1985 (ÖS 2,418 Mrd.) bis zum Jahre 1993 
um 66 % gestiegen. 

Die Behandlungsgebühren ("Arzthonorare") fließen den behandelnden Ärztinnen zu, und 
zVfar - ~pfern der/die be,handelnde Arzt! Ärztin zugleich in einem Angestelltenverhältnis zum 
Re~~tsträger der Krallkenanstalt steht -, zusätzliqh zu sein~m/ihrem Gehalt. Obr und wie 
eine Aufteilung dieser Arzthonorare zwischen den Ärztinnen ~u er10lgen hat, und ob ein Teil 
an den Rechtsträger (für die Benützung ger jeweiligen Einrichtvng) zufließen .muß, ist 
bundesländerweise, bzw. auch pro Rechtsträger unterschiedlich geregelt. 

Im ~ahre 1993 wurden insgesamt ÖS 4,714 Mrd. an Behar'!dlungsgebühren den Ärzten 
und Ärztinnen aus,bezahlt. Dies bedeutet gegenüber 1985 (öS 2,382 Mrd.) eine Steigerung 
von 98 %. 

Wie,viel davon an den F.le9htsträger von den Ärztinnen refundiert wurde, kann nur geschätzt 
werden. Dieser sogenannte "Hausrücklaß" dürfte in der Größenordnung von rund ÖS 500 
Mill. liegen. Somit verbleiben rund ÖS 4,2 Mrd. an Honoraren, die den Ärzten und 
Ärztinnen, die in Spitälern·arbeiten (ohne Ärztinnen in Ausbildung waren dies im Jahre 1993 
rund -7 000 Personen), zufließen. 

Unter der Annahme, daß der bei den Hauskosten eruierte prozentsatz von 80 % für die vom 
KRAZAF bezuschußten ,Spitäler auch für die Ge~amtheit der Zahlungen der Privaten 
Krankenversicherung (ÖS 8,73 Mrd. ÖS) Gültigkeit hat, kann angenommen werden, daß 
insgesamt rund ÖS 3,6 Mrd. an die vom KRAZAF bezuschußten Krankenanstalten geflos­
sen ist. 

3.1.3. Sonstige Versicherungen (Krankenfürsorgeanstalt) und weitere 
Direktzahlungen 

.Qb~L die Direktzahlungen von in- und ausländischen Patientinnen gibt es keine zusam­
menfassende. Unterlager). Laut einer (allerdings ungeprüften) Erhebung des KRAZAF 
dürfte .rund ~,5 Mrd. ÖS (inkl. Spitalskostenbeitrag i!1 Höhe von insgesamt ÖS 440 Mill. ) 
direkt von Patientinnen an die Krankenanstalt bezahlt worden sein. Der überwiegende Teil 
der Direktzahlungen dürfte für Aufzahlungen für die Behandlung in der Sonderklasse 
aufgewendet werden. Eine .unbekannte Größe sind die diversen Selbstbehaltsregelungen 
(Bauern, Gewerblich Selbständige, Mitversicherte ), sowie die Zahlungen von Begleitper­
sonen. 

Die Einnahmen von ausländischen Patientinnen (31 400 Personen) können mit rund ÖS 400 Mill. 
beziffert werden. 
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Die Zahlungen der insgesamt 18 Krankenfürsorgeanstalten für die Behandlung von' 
Patientinnen in den vom KRAZAF bezuschußten Krankenanstalten belawfen sich auf rund 
ÖS 700 Mill. 

3.1.4. Bund 

Der Bund leistete im Jahre 1993 Beiträge für den Bau und für den laufenden Betrieb der 
Universitätskliniken, sowie für Personalkosten des Bundes(klinik)personals in'der Höhe von 
ÖS 6,368 Mrd. - .. " 

Für die Ausbildung von Hebammen bezahlte der Bund ÖS 16,447 MiIL, für zusätzliche Arzt­
Ausbildungsstellen in den sogenannten "Mangelsparten" öS 2,592 MiIL, und für TBC'­
Kranke, die in den Spitälern behandelt werden öS 31,427 MilL 

Auch der Bund leistet Za'hlunge~ ~.n deI") KRAZAF. Die Beiträge des Bundes an den, 
KRAZAF wurden mit 1,416 0/; ' des Umsatzsteueraufkommens des betreffenden Jahres 
festgesetzt; außerdem hat sic~ der Bund in den KRAZAF-Vereinbaru'ng~n ab 1983 i~fner' 
wieder verpflichtet, zusätzliche MiJtel an den Fonds zu überweisen; für die Jah~e <1992 bis, 
1994 waren dies weitere öS 330 MilL jährlich. ;, 

An den KRAZAF wurden Zahlungen im Jahre 1993 in der"Höhe vonöS 2,822 Mrd. gele'istet. 
Dies bedeutet eine Steigerung gegenüber 1985 um 46 %. 

I , 
J t 

3.1.5. Länder (ohne Wien) r 

Durch das Bundes-KAG werden die Länder verpflichtet, an der Abgangsdeckung der 
Spitäler mitzuwirken. Die Länder (ohne Wien) mußten für ihre eigenen Krankenanstalten 
bzw. für von ihnen bezuschußte Krankenanstalten anderer Rechtsträger(ohne KRAZAF­
Zahlungen) im Jahre 1993 insgesamt ' tsrutto ÖS 28,8 Mrd. (gegenuber 1'985 + 53 :%) 
aufwenden. 

" .: ·~I. - , ~ 
" 

Dabei handelt es sich im1wesentlichen um vom KRAZAF bezuschußte Krankenansta'lte'n. 
Damit werden knapp 87 % der Gesundheit~ausgaben für die Krank~hanstalten ausgege­
ben. Der Anteil der A'usgaben für die Krankenanstalten an den Gesundheft~ausgaben' ist 
aber von 95 % im Jahre 1985 a'uf '87 % (1'992) gesunken (Die Dateri 'stcimrhen aus den 
Rechnungsabschlüssen der Länder). 

~ , 
J .... ' 

. r , 
I 

Seit der KRAZAF-Regelung bezahlten die Länder 0,678 % der jeweiligen Umsatzsteuer­
anteile in den KRAZAF ein. Im Zuge des ,Finanzausgleichs 19~9 bzw, 1991 zahlen ,die 
Länder zusätzlich 0,271 % ihres Anteiles an .ger Umsatzsteuer ir;l den Fonds ein. '_ : 

, . , 
Daher leisteten die Länder im Jahre 1993 Zahlungen an den KRAZA'F in der Höhe von ÖS 
1,670 Mrd. (1985: öS 0,~26 Mr~. + 102%). '..:,'-::. 
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Weiters werden von den Ländern Sozialhilfeleistungen (Leistungen für die stationäre 
Krankenbehandlung von bedürftigen Personen.) übermittelt. Im Jahre 1993 wurden ÖS 2,5 
Mrd. seitens der Sozialhilfe an alle Spitäler für die stationäre Behandlung bezahlt (davon 
floßen rund 1,7 Mrd. ÖS für Behandlungs- und Pflegefälle in die psychiatrischen Kranken­
anstalten). 

Die Nettoausgaben (Ausgaben - Einnahmen) der Länder (ohne Wien) im Jahre 1993 für 
eigene Krankenanstalten und Krankenanstalten anderer Rechtsträger belaufen sich auföS 
13,8 Mrd. In dieser Summe sind allerdings Transferierungen innerhalb der Gebietskörper­
schaften enthalten. 

3.1.6. Gemeinden (mit Wien) 

Die Zahlungen _ der Gemeind~n (ohne KRAZAF-Zahlungen) direkt an die eigenen und 
fremden Krankenanstalten beliefen sich im Jahre 1993 auf brutto ÖS 35,4 Mrd.;dies 
entspricht knapp 93 % des gesamten Budgets für Gesundheitsausgaben. 

Im Jahre 1985 wurden von den Gemeinden ÖS 19,558 Mrd. für die Krankenanstalten 
aufgewendet, dadurch ergibt sich eine Steigerung von 81 %. Auch hier dürften fast die 
gesamten Mittel in die vom KRAZAF bezuschußten Krankenanstalten fließen. 

Auch die Gemeinden sind verpflichtet Mittel an den KRAZAF zu überweisen. Auch hier 
wurden ursprünglich 0,459 % der jeweiligen Umsatzsteueranteile pro Jahr festgelegt; 
jedoch sind die Gemeinden seit dem Finanzausgleich 1989 bzw. der Novelle 1991 
verpflichtet, zusätzlich 0,183 % ihres Anteiles an der Umsatzsteuer an den KRAZAF zu 
überweisen. . 

Daher wu rden im Jah re 1993 Gemeindemittel in der Höhe von ÖS 1,130 an den KRAZAF 
überwiesen. Die Steigerung gegenüber 1985 (ÖS 0,559 Mrd.) betrug 102 %. 

Die Nettoausgaben der Gemeinden (mit Wien) im Jahre 1993 für eigene Krankenanstalten 
und für Kra'2kenanstalten anderer Rechtsträger belaufen sich auf ÖS 20,7 Mrd. In dieser 
Summe sind allerdings Transferierungen zwischen den einzelnen Gebietskörperschaften 
enthalten, sodaß die Gesamtausgaben aller Gebietskörperschaften niedriger anzusetzen 
sind, als die Gesamtsumme der Nettoausgaben von Bund, Länder und Gemeinden. 

3.1.7. Private Rechtsträger/Orden 

Den ' privaten Rechtsträgern verbleibt- i.d. R. trotz aller Subventionen und Zuschüssen 
ebenfalls ein Finanzierungsanteil. Weiters kann die vom geistlichen Personal "kostenlos" 
erbrachte Arbeitsleistung ebenfalls als Finanzierungsbeitrag der konfessionellen Kranken­
anstalten gesehe'n werden. In den KRAZAF-Anstalten waren 1993570 geistliches Personal 
beschäftigt, sodaß sich ein durchschnittlicher (fiktiver) Finanzierungsanteil von Seiten der 
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Ordensspitäler in der Höhe von rund ÖS 250 Mi". ergibt. In der Kostenrechnung wird dieser 
fiktive Personalaufwand aus Vergleichszwecken kalkulatorisch angesetzt. 

Da die Ordenskrankenhäuser laut einer KRAZAF-Auswertung im Jahre 1993 einen "berei­
nigten" Betriebsabgang (dieser bereinigte Betriebsgang entspricht nicht der vollen Höhe 
des tatsächlichen Defizits der Spitäler, da bei der Errechnung dieses Betriebsabganges 
einige Daten - Klin. Mehraufwand, Ausgabe für Erstinvestitionen, Zinsen, Pensions­
leistungen - vom "Bruttobetriebsabgang" abgezogen werden) von rund ÖS 2,5 Mrd. 
aufweisen, kann der Anteil, den die Ordenskrankenhäuser aus eigenen Mitteln zu tragen 
haben - unter Zuhilfenahme der div. Abgangsdeckungsregelungen - auf rund ÖS 500 Mill. 
geschätzt werden. 

3.1.8. Krankenanstaltenzusammenarbeitsfonds (KRAZAF) 

Der KRAZAF fungiert als indirekter Zahler, da ihm keine "eigenen" Einnahmequellen zur 
Verfügung stehen. 

Seit dem Jahre 1978 schließen der Bund und die Länder laufend - jeweils zeitlich befristete 
- innerstaatliche Staatsverträge (gem. Art. 15a B-VG) über die Krankenanstaltenfinanzierung 
ab. Die Agenden dieser Vereinbarungen werden vom Krankenanstaltenzu­
sammenarbeitiifonds (KRAZAF) wahrgenommen. Dieser öffentlich-rechtliche Fonds wurde 
als eine Finanzierungsquelle für die Krankenanstalten und vor allem mit dem politischen Ziel 
der Reform der Krankenanstaltenfinanzierung in Richtung eines leistungsorientierten 
Finanzierungssystems eingerichtet. Gegenwärtig ist die sechste Vereinbarung für das Jahr 
1995 abgeschlossen. 

Die finanziellen Mittel des Fonds werden von der Sozialen Krankenversicherung (im Jahre 
1993 waren das: 63 %), vom Bund (rund 18 %), von den Ländern (11 %), von den 
Gemeinden (7 %) und durch Vermögenserträge des Fonds knapp 1 % aufgebracht. 

Die Aufgaben des Fonds bestehen einerseits in der Leistung finanzieller Zuschüsse an die 
Krankenanstalten, andererseits dient er als überregionales Steuerungs- und Planungsin­
strument im österreichischen Gesundheitswesen: 

~ Die finanziellen Zuschüsse gliedern sich in Betriebs-, Investitions- und sonstige Zuschüs­
se für die öffentlichen und die privat gemeinnützigen Krankenanstalten (rund 93 % der 
Mittel), sowie in finanzielle Zuschüsse mit dem Ziel, strukturverbessernde Maßnahmen 
innerhalb und außerhalb der Krankenanstalten zu forcieren und den Akutbereich der 
Krankenanstalten zu entlasten (7 % der Mittel). Außerhalb der Krankenanstalten werden 
z.B. Pflegeheime, Hauskrankepflegeeinrichtungen, mobile Dienste und vorsorgemedizi­
nische Einrichtungen gefördert; ein wesentliches Augenmerk liegt auf der Einrichtung und 
Förderung integrierter Versorgungssysteme, z.B. Gesundheits- und Sozialsprengel. 
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>:die Genehmigung von umfangreichen bzw. zweckerweiternden Neu-, Zu- und Umbauten 
von Krankenanstalten 

> die Weiterentwicklung des österreichischen Krankenanstaltenplanes 
> co Eine wesehtliche Zielsetzung des Fonds besteht i"n ' der Erhöhung der Kosten- und 

L~istungstrahsparenz in den Krank~maristalten und in der Vorbereitung einer Reform der 
KranK'en1mstalferiffnanzierung. ',.' 

• \'1 

I. ~ j 

. ; i I 

(' ~ , .. ~ oe I 

, . Die Einnahmen des KRAZAF im Jahre 1 ~93 
"1: 1 I .; 

Bund 
Länder 
Gemeinden 

.. .:;, " . . 

in tausend·öS . , 

. ' 
Hauptverband (ohne Jahresausgleichszahlung) 
Vermögenserträge 

2822 180 
1 670254 
1 129929 
9818876 

144478 
15585717 

D,i~se Mittel wurden ausschließlich an die 156 vom KRAZAF bezuschußten Krankenanstal­
te.!1 überwiesen. 

Die Verteilung der Mittel des KRAZAF ist aus der Anlage 3 dieses Kapitels ersichtlich. 

Sei,t Begin!l ~es KRf\ZAF (1978) stiegen die Mittel von ÖS 2,580 Mrd. auf öS 15,586 Mrd. 
d.h. um rund 500 % an. 

( , 

3.1.9. Sonstige Einnahmen 
I. 

Dabei hanqelt es sich im wesentlichen um Zahlungen von Betrieben und von Privatpe;rsonen 
an die Krankeflanstalten für die Inanspruchnahme von nicht-medizinischen Leistungen. 
Diese "Nebenerlöse" der Krankenanstalt sind im wesentlichen Einnahmen aus Vermietung 
und lVerpa'chtung (Personalwohnhäuser) und Kücheneinnahmen (Personalessen, Essen 
auf Rädern .... ). ' 

," 
I ' 

Diese Nebenerlöse lassen sich am besten durch die um den Klinischen Mehraufwand 
verri'r:lgerten "Kostenminderungen" aus der Ergebnissen, der Kostenrechnung der' vom 
KRAZAF) bezuscl1u'ßten =Krankenanstalten schätzen. Die sonstigen Einnahmen dürften 
daher·.bei ' n:md ÖS 1;8 Mrd.liegen. I" · 

3.1.10 .. Zusammenfassung 1 ' 

,. 
In der Anlage 4 dieses Kapitels werden die Finanzierungsströme dargestellt. Es wird 
nochmals betont, daß es sich bei dieser Quantifizierung um teilweise geschätzte Größen 
handelt, die aber doch ein brauchbares Bild über die Finanzierungsanteile liefern. 

142 

III-60 der Beilagen XIX. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)142 von 342

www.parlament.gv.at



KRANKENHAUSFINANZIERUNG MITTELAUFBRINGUNG 

Wie aus den Finanzierungsströmen zu ersehen ist, sind die beiden wesentlichsten Zahler 
des Krankenanstaltenwesens die Sozialversicherung und die Gebietskörperschaften (hier 
vor allem Länder und Gemeinden). 

Rund54% der Aufwendungen für den Spitalsbereich wird aus Beiträgenund46% wird 
aus Steuermittel finanziert. 

3.2. Der Mitteltransfer in den Krankenanstalten 

Im Krankenanstaltenwesen wird eine Vielzahl von Verrechnungseinheiten verwendet. Im 
folgenden soll dargestellt werden, über welche Verrechnungseinheiten der Mitteltransfer 
erfolgt, d.h. der "Umsatz" erzielt wird. 

Die umsatzstärkste Verrechnungseinheit ist (noch) der Pflegetag. 

3.2.1. Pflegetag/Pflegegebühr 

Er dient der Verrechnung des stationären Aufenthaltes zwischen dem Nachfrager (bzw. 
Versicherer) und dem Anbieter (Krankenanstalt). 

Für diesen für die derzeitige Finanzierungsform wichtigen Parameter"Pflegetag" bestimmt 
das KAG für die öffentlichen Krankenanstalten, daß Pflegebühren und allfällige Sonder­
gebühren (Ambulanzgebühren und Sonderklassegebühren) vom Rechtsträger der Kran­
kenanstalt kostendeckend zu ermitteln sind. 

Nicht zugrundegelegt werden dürfen der Ermittlung der kostendeckenden Pflege- und 
Sondergebühren: 

~ Auslagen, die sich durch Errichtung, Umgestaltung oder Erweiterung der Krankenan-
stalten ergeben (im o./a.o. Haushalt) 

~ Abschreibungen vom Wert der Liegenschaft 
~ Pensionen 
~ klinischer Mehraufwand, der durch die Lehrtätigkeit der Universitätskliniken entsteht. 

Die so ermittelte Amtliche Pflegebühr ist im Landesgesetzblatt kundzumachen. Das KAG 
des Bundes bestimmt dazu lediglich, daß mit den Pflegebühren der allgemeinen Gebühren­
klasse alle Leistungen der Krankenanstalten - mit einigen Ausnahmen - abgegolten sind. 

Die gesetzliche Krankenversicherung ist aufgrund der gesetzlichen Vorschriften zum Ersatz 
(Pflegegebührenersatz) der aufgelaufenen Kosten für die stationäre Behandlung verpflich­
tet. Die Pflegegebührenersätze selbst werden ausschließlich durch privatrechtlichen Ver­
trag zwischen Sozialversicherung und Rechtsträger der Krankenanstalten vereinbart. 
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Bis 1978 (d. h. bis zur Errichtung des KRAZ~F) war die Höhe der Pflegegebührenersätze 
Ergebnis von Verhandlungen, seither (parallel zur KRAZAF-Vereinbarung) wachsen die 
Pflegegebührenersätze jährlich in dem Ausmaß, wie sich die Beitragseinnahmen aller 
Krankenversicherungsträger vom Vorjahr auf das laufende Jahr erhöht haben. Als vorläu­
fige Berechungsgrundlage gilt jeweils der vom Hauptverband zu ermittelnde "provisorische 
Hundertsatz". 

Die Pflegegebührenersätze decken jedoch die Amtlichen Pflegegebühren l1~r zum Teil ab 
(im Durchschnitt zu rund 40 % - hier gibt es Schwankungsbreiten zwischen 21,5 % (Wien) 
und 52,1 % (Kärnten)). 

Ein Vergleich der Amtlichen Pflegegebühren über einen längeren Zeitraum läßt aber 
vermuten, daß die Kriterien für die Berechnungsgrundlagen von den einzelnen Ländern 
doch recht unterschiedlich gehandhabt werden. 

Auch die sogenannte Jahresausgleichszahlung bemißt sich am Sinken der Pflegetage. Im 
Jahre 1993 wurden rund ÖS 240 Mill. aus diesem Titel an die Krankenanstalten überwiesen. 

Die Soziale Krankenversicherung leistet daher den größten Teil ihrer Zahlungen (60%) über 
diese Verrechnungseinheit. 

Auch die Private Krankenversicherung leistet einen Teil ihrer Zahlungen auf Basis der 
Rechengröße "Pflegetag". Die sogenannten "Hauskosten" der Privaten Krankenversiche­
rung werden über den Pflegetag (rund 46 % der gesamten Zahlung von ÖS 8,7 Mrd.) 
abgerechnet. 

Auch ein Teil des Zuschusses des KRAZAF orientiert sich am Pflegetag. Im Jahre 1993 
wurden öS 0,847 Mrd. auf Basis des Pflegetages an Zuschüssen ausgezahlt (= 5 % der 
KRAZAF-Mittel). 

Auch der von Patientinnen der allgemeinen Gebührenklasse (es gibt eine Reihe von 
Ausnahmen z.B. Angehörige, soziale Härtefälle) seit 1988 zu zahlende Kostenbeitrag -1993 
rund 60,- - wird nach den Pflegetagen berechnet. Im Jahre 1993 wurden an Kostenbeitrag 
- der nur für maximal 28 Kalendertage im Jahr eingehoben werden darf - ÖS 440 Mill. 
eingenommen. 

3.2.2. Ambulanzleistungen 

Bundesweit wurden unterschiedliche Honorierungssysteme für ambulante Leistungen 
vereinbart; es bestehen sowohl Pauschalbetragsregelungen pro Patientln und Quartal als 
auch Einzelleistungssysteme bzw. Kombinationen von beiden. 

Die Ambulanzgebührenersätze sind vertraglich vereinbarte Tarife, die vom Träger der 
sozialen Krankenversicherung an den Spitalsträger für die ambulante Untersuchung oder 
Behandlung von Sozialversicherten zu entrichten sind. Auch diese Ersätze erreichen nicht 
die ganze Höhe der kostendeckend zu ermittelnden Ambulanzgebühren. 
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Insgesamt wurden ÖS 3,2 Mrd. von der Soz. Krankenversicherung an die Krankenanstalten 
überwiesen. Diese Summe kommt aber nicht alleine den Krankenanstalten zu Gute, 
sondern wird nach den verschiedensten Regelungen auf den/die Ambulanzleiterin bzw. auf 
die übrigen Ärztinnen verteilt. 

Auch der KRAZAF leistet Zuschüsse, die sich an den Ambulanzleistungen messen (im 
Jahre 1993 öS 702,187 Mill.). 

Die Direktzahlungen von Patientinnen, bzw. Zahlungen sonstiger Versicherungen dürften 
zwischen 200 - 300 Mill. ÖS liegen. 

3.2.3. Fälle/Aufnahmen 

Arzthonorare bzw. Behandlungsgebühren, die entweder vom Patienten selbst oder von der 
Privaten Krankenversicherung zu leisten sind, orientieren sich nach den zu behandelnden 
Fällen (Operationsklassen). Nur im Bundesland Kärnten werden auch diese Honorare 
tagesabhängig berechnet. 

Insgesamt wurden ÖS 4,714 Mrd. an Behandlungsgebühren von der Privaten Krankenver­
sicherung an die Krankenanstalten überwiesen. 

Weiters bemißt sich ein Teil der KRAZAF-Zuschüsse ebenfalls an der Fallzahl (Aufnah­
men). Im Jahre 1993 wurde ÖS 1,053 Mrd. unter diesem Titel an die Krankenanstalten 
überwiesen. 

3.2.4. Ausbildungsabgeltung/Forschungszuschüsse 

Der Bund ersetzt gemäß § 55 f KAG dem Spitalserhalter jene Mehrkosten, die sich aus der 
Errichtung, Ausgestaltung und Erweiterung, sowie aus dem Betrieb der Krankenanstalten 
ergeben, die zugleich der Forschung und Lehre an den Medizinischen Fakultäten (oder dem 
Unterricht an Hebammenlehranstalten) dient. 

Für die Beteiligung an den Betriebskosten gilt, daß der Bund 18 % der laufenden Ausgaben 
den Rechtsträgern der Universitätskliniken refundiert. Darüber hinaus bezahlt der Bund die 
Kosten des Klinikpersonal (Ärztinnen und einen Teil der med.techn. Assistentlnnen). Unter 
diesem Titel wurden im Jahre 1993 ÖS 2,281 Mrd. (ÖS 1,261 Mrd. für das AKH) für den 
laufenden Aufwand, und ÖS 1,724 Mrd. an Personalkosten (davon ÖS 1,119 Mrd. für das 
AKH) an die Rechtsträger überwiesen. 

Weiters überwies der Bund tür die Hebammenausbildung, und für zusätzliche Arzt­
Ausbildungsstellen im Jahre 1993 öS 19 Mill. an die Länder, bzw. Krankenanstalten. 

Auch der KRAZAF leistet einen Zuschuß tür Ausbildung in Höhe von ÖS 351,1 Mill. 
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MITTELTRANSFER KRANKENHAUSFINANZIERUNG 

3.2.5 Investitionszuschüsse 

Der KRAZAF leistete Investitionszuschüsse (inkl. Zuschüsse für med.techn. Großgeräte) 
in der Höhe von öS 2,4 Mrd. (das sind rund 16 % der Mittel des KRAZAF). 

3.2.6. Verlust/Abgang 

Die Höhe der Ausga:tien von 'Länäern, Gemeinden und der sonstigen Rechtsträger, s0wie 
der Großteil der Ausgaben des KRAZAF orientieren sich nicht-an bestimmten Verre'ch­
nungseinheiten, sondern an der Differenz zwischen Ausgaben und Einnahmen der Kran­
kenanstalten. 

Die gE1samten direkt~n Zahlungen der Länder und Gemeinden (exkl. dem Beitrag zum 
KRAZAF) si,nd Beiträge zur Abdeckung des Abgangs der Kran.kenanstalten. 

Rund 50 % der KRAZAF-Zuschüsse (ÖS 7,620 Mrd.) bemißt sich ebenfalls an diesem 
Betriebsabgang. 

Im wesentlichen haben nur die Verrechnungseinheiten Pflegetag und Abgang Bedeutung. .. ... . 
Uber diese Einheiten wird der Großteil der Mittel verrechnet. Allen anderen Verrechnungs-
einheiten kommt nUJ untergeordnete B~deutyng zu. 

. . 

'. 
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KRANKENHAUSFINANZIERUNG ANHANG 1 

Überproportionales Wachstum der Spitalsausgaben 
zwischen 1983 - 1993 

350% '."F "",--l .V14JV , t""t .v. V·'-V .. ,,",,~ 'V_V."'\.,.r """ . , 
, 8 r oa~.ra 330% 
'.'t Spitzenleistungen 

300% . 
im Spital 

. Z 

250% 

229% 
Spitalskosten 

U 
200% 

176% 
BIP 

150% 

124% 
Spitalsfälle 

100% 
1983 " 1993 

' e 
Quelle: Ärztekammer 

.,~ • ..i 
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ANHANG 2 KRANKENHAUSFINANZIERUNG 

. ~ .. , 
KA Gesamt **) 
KRAZAF - KA 
Sonst. KA 
AKUT - KA 
KRAZAF - KA 
AUVA-UKH (akut) 
Sonstige Akut-Kh 
Nicht-AKUT - KA 
AUVA-RehabZ 
PVAng-RehabZ 
PVArb-RehabZ 
SVB-RehabZ 
Sonst.Träger 

Gesamtkosten 

Kostenentwicklung 

Kosten der Krankenanstalten 1993 

Syst. Kosten Kosten 
Betten exkl. Afa*) inkl. Afa*) 

f" 

72.207 80.579.669.045 88.528.655.122 

57.612 71 .254.445.000 78.347.317.000 

14.595 9.325.224.045 10.181.338.122' 

61.760 
57.612 71 .254.445.000 78.347.317.000 

1,:041 1 .968.125.764 2.103.031.486 
3.107 2.490.197.500 2.703.643.000 

10.447 

590 576.637.594 690.187.717 

894 678.199.359 747.037.759 

1.362 795.934.651 914.981.721 

519 238.292.378 260.488.439 

7.082 2.577.836.800 2.761.968.000 

80.579.669.045 88.528.655.122 

Pflegetage 

21.475.753 

17.411.477 
4.064.276 

18.425.938 
17.411.477 

302.976 
711.485 

3.049.815 

205.084 
344.192 

481.582 
177.645 

1.841.312 

Annahme: Kostensteigerung p. a.: 9,3 % (f994) bzw. 8,0% (1995 und 1996) 
Kosten exkl. Afa ·Kosten inkl. Afa 

Gesamtkosten 93 
Gesamtkosten 94 

Gesamtkosten 95 
Gesamtkosten 96 

Mrd öS 
Mrd ÖS 
Mrd ÖS 
Mrd ÖS 

*) Primärkosten It KRV; inkl. Kosten des ambul. Bereiches 
**) ohne Betten der Pflegeheime - Wien 

Kosten des ambulanten Bereiches: Mrd öS 

KRAZAF - KA 
AUVA-UKH (akut) 
Sonstige Akut-KA 

Quelle: Mag.RacklBMAuS, Mag.Holier/Ärztekammer 
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80,6 
88,1 
95,1 

102,7 

8,703 
0,589 

0,000 
9,292 

88,5 
96,8 

104,5 
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Verteilung der Mittel des KRAZAF 1993 

(in Tausend ÖS) 

Investitions- Zuschüsse tür Zuschüsse tür Betriebs- und 
sonstige 

Zuschüsse 
u.sonstige Großgeräte Strukturmittel Vorweganteile 

Burgenland 
Kärnten 
Niederösterreich 
Oberösterreich 
Salzburg 
Steiermark 
Tirol 
Vorarlberg 
Wien 

Österreich 

331.543 
853.630 

1.695.811 
1.468.489 

770.935 
1.527.031 

999.825 
477.529 

3.852.311 

11.9n.104 

Zuschüsse 

35.984 
115.407 
319.880 
458.462 
144.699 
287.649 
139.475 
52.295 

714.758 

2.268.609 

0 30.574 
13.442 86.575 
28.464 197.138 
24.908 146.161 
11.108 65.565 
23.265 136.189 
13.543 80.000 
4.491 41.122 

12.026 313.861 

131.247 1.097.185 

1) In diesem Betrag sind 11,3 Mio.S für Planungsmittel bzw. 20,2 Mio.S für das Transplantationswesen nicht berücksichtigt 
Quelle: KRAZAF 

....... 

.po. 
CD 

0 
0 
0 

28.974 
10.000 
27.114 
12.448 
1.464 

0 

80.000 

Summe(1 ) 

398.101 
1.069.054 
2.241.293 
2.126.994 
1.002.307 
2.001.248 
1.245.291 

576.901 
4.892.956 

15.554.145 

in% 

2,56% 
6,87% 

14,41% 
13,67% 
6,44% 

12,87% 
8,01% 
3,71% 

31,46% 

100,00% 

» 
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ANHANG 4 KRANKENHAUSFINANZIERUNG 

Krankenhausfinanzierung 1993 (in Mrd. öS) 

A) Beitragsfinanziert (54 %) 

1. Sozialversicherung 
- Krankenversicherung 

' ... 

Pflegegebührenersätze 
und Entbindungsheimpflege 
KRAZAF 
Ambulanzgebühren 

- Pensionsversicherung 
- Unfallversicherung 

~ 1 

2. Private Krankenversicherung 
- "Hauskosten" 
- "Hausrücklaß" (geschätzt) 

3. Sonstige Versicherungen I KFA 

4. Direktzahlungen von Patientinnen 
inkl. Spitalskostenbeitrag von 0,4 Mrd, ÖS 

r. . ' 

; ,-

5. Eigenmittel - Rechtsträger(Orden) (geschätzt) 

6. Sonstige Einnahmen (geschätzt) 

7. Bund 
- Universitätskliniken 
- KRAZAF 

8. Länder (ohne Wien) *) 
- Krankenanstalten 
- Sozialhilfe 
- KRAZAF 

9. Gemeinden *) 
- Krankenanstalten 
- KRAZAF 

B) Steuerfinanziert (46 %) 

) -. '. 

, ( 

. -' 
I 

f, --I 

Finanzierungsstrom 1993 (inkl.lnvestitionen) - geschätzt 

21,7 
10,1 
3,2 

4,0 
0,5 

6,4 
2.8 

9,6 
2,5 
1,7 
-

.19,6 
1,1 

35,0 
2,0 
2,8 

39,8 

4,5 

0,7 

2,2 

0,5 

3,6 
51,3 Mrd. 

.... 

9,2 

13,8 

20,7 
43,7 Mrd 

95,0 Mrd.öS. 

*) Nettoausgaben der Länder und der Gemeinden.ln dieser Summe sind die Transferierungen innerhalb der 
Gebietskörperschaften (Bund, Länder, Gemeinden) enthalten, sodaß die tatsächlichen .bereinigten" Ausgaben der 
Gebietskörperschaften niedriger anzusetzen sind. 

Quelle: Mag. Rack/BMAS 
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EINKOMMEN 1994 VOLKSEINKOMMEN 

1. Einkommensentwicklung und internationale 
Konkurrenzfähigkeit 

1.1. Das Volkseinkor:nmen und seine Verteilung 

Österreichs Wirtschaft überwand 1994 die Rezession. Die Belebung der Konjunktur fand 
auch in der Entwicklung der Einkommen und deren Verteilung ihren Niederschlag. Der 
Lohnanteil am Volkseinkommen~ der sich in den Abschwungsjahren erholt hatte, blieb im 
Aufschwung wieder zurück. 

Das nominelle Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg 1994 gegenüber dem Vorjahr um 6,5% 
und erreichte einen Wert von 2.262,9 Mrd. S. Inflationsbereinigt, also real, stieg das BIP 
im Berichtsjahr um 3,0%, nach +2,0% im Jahr 19~2 und einer Stagnation (+0,4%) im Jahr 
1993. Die Zahl der Erwerbstätigen nahm um 0,4% ab; nach Jahren geringer Produktivitäts­
zuwächse erhöhte sich daher die Produktionsleistu'ng je Erwerbstätigen 1994 um 3,5%. 
1995 wird das BIP laut der Prognose des WIFO real um rund 2%% steigen. 

Das Volkseinkommen, das sich nach Abzug der Abschreibungen, der indirekten Steuern 
und der Bereinigung um den Saldo der Faktoreinkommensströme mit dem Ausland aus dem 
BIP ergibt, belief sich auf 1.659,9 Mrd. S und war damit nominell um 5,3% und real um 
2,2% (deflationiert mit dem Konsumpreisdeflator) höher als 1993. 

Die EntwiCklung des Volkseinkommens und seiner Komponenten 
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in% 

1982-1992 

Volkseinkommen 6,2 
Brutto-Entgelte für unselbständige Arbeit 5,9 
Einkünfte aus Besitz und Unternehmung 7,7 

Besitzeink~mmen 1) 7,6 
Gewinneinkommen2) 7,7 

Volkseinkommen je Erwerbstätigen 5,6 
Brutto-Entgelte je Arbeitnehmer 5,0 

Quelle: ÖSTAT: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung; WIFO, eigene Berechnungen. 

' ) Aus Kapitalbesitz, Vermietung und Verpachtung. 

1993 1994 

3,4 5,3 
4,2 3,6 
1,9 7,7 
3,8 3,7 
1,3 9,0 
3,8 4,8 
4,4 3,1 

2) Aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb, Freien Berufen, unverteilte Gewinne der Kapitalgesellschaften und 
Faktoreinkommen. 
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VOLKSEINKOMMEN EINKOMMEN 1994 

Der Aufschwung spiegelt sich qeu~lich ,in der E,inkomJt1ensel'ltwic.klung .~ider: Dje Einkünfte 
aus Besitz und Unternehmung, die in Qen Jahren 1982 bis 1992 pro Jahr um 7,7% gestiegen 
waren und im Rezessionsjahr 1993 beinahe stagn-ierten (+1,9%), nahmen 1994 um 7,7% 
zu. Allerdings war ihre Entwicklung sehr uneinheitlich: Die Besitzeinkommen (Kapital­
einkünfte, Mieten und Pachten) , die schon in den siebziger und achtziger Jahren durch die 
hohen Zinsen und die Änderungen ill} f'.{1i.etrecht kräftig e~par;ldierteflj , nahmen. mit +3,7% 

". .. .... ..... " • f ~,.I 

weiter merklich zu. Die für die Investitionsbereitschaft wichtigen Gewinne (Einkünfte aus 
Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb, freiberuflicher Tätigkeit und die unverteilten 
Gewinne der Kapitalgesellschaften), die zwischen 1982 und 1992 um 7,7% pro Jahr 
gewachsen waren, sind stärker konjunktl!Jrabhängig: Sie stiegen im Rezessionsjahr 1993, 
als die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft und, Gewerbebetrieb schrumpften, in 
Summe nur um 1,3%, erholten sich aber 1994 mit +9,0% Zuwachs rkräftig (Land- und 
Forstwirtschaft +17,2%, Gewerbebetrieb +11,7%, Freie Berufe +8,6%). 
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Quelle: ÖSTAT (VGR) 
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EINKOMMEN 1994 VOLKSEINKOMMEN 

Die konjunkturelle Situation-schlägt sich erst verzögert in der LOhnentwicklung nieder. Die 
Lohnzuwächse sind seit 1991' (+6,5%) rückläufig. Die Bruttoentgelte für unselbständige 
Arbeit (Brutto-Lohn- und .:Gehaltssumme einschließlich Arbeitgeberbeiträge zur Sozialver­
sicherung), die im Jahrzehnt davor um 5,9% pro Jahr und im t\bschwungsjahr 1993 noch 
um 4,2% gestiegen waren, nahmen 1994 nominell um 3,6% und real um 0,5% zu. Im 
Unterschied zu den Jahren der Wachstumsabschwächung 1991 bis 1 ~93 blieb damit die 
LOhnentwicklung wieder hinter der Entwicklung des Volkseinkommens zurück. 

Die Lohnquote, der Anteil der ~ruttoentge~te für_ unp~lb~tändig Erwerbstätige am Volks~in­
kommen, die in d~n achtziger Jahren deutljch g~sun~en 'v'/ar, erh,olte sich seit Beginn der 

~ I ... I 

neunziger Jahre von 70,7%, d~m, bis~er niedrigstep Wert im Hochkonjunkturjahr 1990, auf 
72,4% im Jahr 1993. Mit der Belebung ger Konju~kturj~ Berichtsjahrsank die LOllnqpote 
wieder auf 71,2%. Noch stärker fiel 1994 die um die Veränderungen in der Beschäftigten­
struktur bereinigte Lohnquote: .von 70,1% auf 68,7%'. 

, 
" 

, , ~ t 

_ Lohnquoten 1970. - 1994 

65 

% 
60 ,,-,,- " " tsst(~ 
55 

50 \,8S a.~s 

e1 as e.ot 
45 

t r8S 8~S 

1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 
I)·; \ 

* Brutto- Entgelte dividiert durch Volkseinkommen 
** Brutto- Lohnquote bereinigt um die Veränderungen in der 

Erwerbstätigenstruktur auf Basi~.' 1.983 -­
*** Netto- Lohnsumme dividiert durch Volkseinkommen 

minus direkte Abgaben ::: 
\ 

I , ... '~ 

1986 1988 

I 71,2% 

48,5% 

1990 1992 1994 

fQuelle: ÖSTAT, WIFO 

155 

III-60 der Beilagen XIX. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 155 von 342

www.parlament.gv.at



VOLKSEINKOMMEN EINKOMMEN 1994 

Da in den letzten 1 V2 Jahrzehnten die Steuern und Sozialabgaben von Lohneinkommen 
deutlich stärker zunahmen als von den Einkommen aus Besitz und Unternehmung, ging 
der Anteil der Lohneinkommen am Nettovolkseinkommen zurück: Die bereinigte 
Nettolohnquote fiel von 61,5% im Jahr 1975 auf 48,5% im Jahr 1-994. In der ersten Hälfte 
der siebziger Jahre zog die Lohnsteuerquote kräftig an, während die Beitragssätze zur 
Sozialversicherung leicht sanken. Mit 1 014 % waren 1977 die Belastungsquote für die Sozial­
versicherung und die Lohnsteuer gleich hoch. Mit Ausnahme der Steuerreformjahre war 
dann bis 1992 die Lohnsteuerquote durchschnittlich rund einen Prozentpunkt höher als der 
Anteil der Sozialversicherungsbeiträge an der Lohn- und Gehaltssumme. Mit der Anhebung 
der Sozialversicherungsbeiträge in den neunziger Jahren und der jüngsten Steuerreform 
war 1994 die Beitragsquote zur Sozialversicherung mit 13,7% um gut einen 
halben Prozentpunkt höher als die Lohnsteuerquo!e. 

- , 

Die Nettoverteilung des Volkseinkommens verschob sich in den achtziger Jahren 
deutlich zu Gunsten der Einkünfte aus Ertrag und Vermögen. 1980 betrug der Anteil der 
Nettolöhne und -gehälter 47% des Volkseinkommens, auf die Netto-Gewinn- und -
Vermögenserträge entfielen ein Viertel und auf die öffentliche Hand für Steuern und 
Sozialversicherungsbeiträge der privaten Haushalte 29%. Bis 1990 sanken der Anteil der 
Nettolöhne auf 43% und der des Staates auf 26%, während die Nettoeinkommen aus 
Unternehmenstätigkeit und Vermögen auf fast 31 % zunahmen. Obwohl die Bruttolohnquote 
bis 1994 leicht stieg, ging der Nettoanteil de~ Lohneinkommen deutlich zurück, da die 
Abgaben von Lohneinkommen, die sich in einer Zunahme des Staatsanteils ausdrückt, 
zunahmen. Die Abgabenbelastung der Nichtlohneinkommen ist dage,gen gefallen; 
denn der Nettoanteil der Einkünfte aus Besitz und Unternehmung am Volkseinkommen 
stieg seit 1990 um fast V2 Prozentpunkt stärker als ihr Bruttoanteil. 

Nettoverteilung des Volkseinkommens 

Netto-Lohn- und Nettogewinne und 
-Gehaltssumme -vermögenserträge 

1980 47,0 24,6 
1990 43,4 30,9 
1993 42,5 29,8 
1994 42,1 31,8 

Quelle: Österreichisches Statistisches Zentralamt, VGR; WIFO. 

Staat 

28,7 
25,9 
28,1 
26,6 

Die Nettomasseneinkommen, die sich aus den Leistungseinkommen der Unselbständi­
gen, den Pensionen und den übrigen Transfers nach Abzug der Abgaben zusammensetzen, 
lagen 1994 nominell um 4,8% und real um 1,7% über dem Vorjahresniveau.ln den Jahren 
1982 bis 1992 hatten die Nettomasseneinkommen real um 2,6% pro Jahr und 1993 um 2,1 % 
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zugenommen. Das verfügbare persönliche Einkommen, das auch die Gewinn- und Besitz­
einkommen der Haushalte berücksichtigt, erhöhte sich in den achtziger Jahren jährlich um 
6,2% (real +3,0%) und in den letzten beiden Jahren um 3,7% bzw. um 7,3%. Die reale 
Kaufkraft der Haushalte, die 1993 um %% schrumpfte, stieg damit 1994 um 31A%. 

1.2. Lohnentwicklung 'und internationale Konkurrenzfähigkeit 

Die Leistungseinkommen je Arbeitnehmer, die zwischen 1982 und 1992 im Durchschnitt 
um 4,8% pro Jahr und im Vorjahr um 4,2% gestiegen waren, nahmen 1994 um 3,1% zu. 
Im Unterschied zu den frühen neunziger Jahren, als die Einkommen der Frauen stärker 
zugenommen hatten als jene der Männer, blieben 1994 die Fraueneinkommen (+3,2%) 
hinter jenen der Männer (+3,4%) zurück. Am stärksten blieben ausländische Arbeiterinnen 
(+2,9%) hinter ihren männlichen Kollegen, die die höchsten Zuwächse (+5,2%) erzielten, 
zurück. Neben strukturellen Effekten dürfte eine Zunahme der Teilzeitbeschäftigung für 
dieses Zurückbleiben der Fraueneinkommen ausschlaggebend sein. Dafür spricht auch, 
daß die Gehälter der weiblichen Beamten (+3,5%) deutlich stärker stiegen als die männli­
chen (2,7%). Die Einkommen der Angestellten und der inländischen Arbeiter entwickelten 
sich mit 3,3% Zuwachs einheitlich. Während die Löhne der ausländischen Arbeiter deutlich 
stärker (+4,5%) stiegen, fand die Anspannung der öffentlichen Budgets bereits im geringe­
ren Anstieg der Beamtengehälter (+2,8%) ihren Niederschlag. 

Die Effektivverdienste entwickelten sich im Durchschnitt der Gesamtwirtschaft wieder 
merklich schwächer als die kollektivvertraglichen Mindestlöhne, die nach 4,9% im Vorjahr 
1994 um 3,5% zunahmen. Trotz der Belebung der Konjunktur war damit 1994 die negative 
Lohndrift (-0,5%) kaum schwächer als im Rezessionsjahr 1993 (-0,7%), war aber auf die 
Dienstleistungsbranchen beschränkt. In der Sachgüterproduktion war die Lohndrift positiv: 
Die Bauverdienste, die in den achtziger Jahren hinter der gesamtwirtschaftlichen Ein­
kommensentwicklung zurückgeblieben waren, verzeichneten durch die kräftige Baukon­
junktur zu Beginn der neunziger Jahre die größten Zuwächse: Nach 6,0% im Vorjahr stiegen 
die Bauverdienste 1994 um 5,7%. Gemessen an den Stundenverdiensten erreichten damit 
die Arbeiter in der Bauwirtschaft eine positive Lohndrift von 1,6 Prozentpunkte. Die Bele­
bung der Konjunktur fand auch in der Industrie ihren Niederschlag: Die Stundenverdienste 
der Arbeiter, die seit Beginn der neunziger Jahre hinter der Tariflohnentwicklung zurückge­
blieben waren, stiegen 1994 mit 4,2% um rund Y2 Prozentpunkt stärker als die Tariflöhne. 

Die Nettorealeinkommen je Arbeitnehmer, die seit der Mitte der achtziger Jahre -
unterstützt durch Steuerreformen - noch um rund 2%% pro Jahr zugenommen hatten, 
schrumpften 1993 um 0,6% und nahmen 1994 wieder um 0,6% zu. 

Durch geringere Lohnzuwächse und die Beschleunigung des Produktivitätswachstums im 
Zuge der konjunkturellen Belebung schwächte sich der Lohnstückkostenauftriebkräftig 
ab: Die gesamtwirtschaftlichen Lohnkosten je Produktionseinheit, die sich im Durch-
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UNSELBSTÄNDIG BESCHÄFTIGTE EINKOMMEN 1994 

schnitt der achtziger Jahre um 3,4% und in den frühen neunziger Jahre um 5% pro Jahr 
verteuert hatten, stiegen 1994 nur um 0,6%. 

Trotzd~m verschlechterte si,ch 1994 die internationale Wettbewerbsposition Österreichs. 
Da im gewichteten Durchschnitt der Konkurrenzländern die gesamtwirtschaftlichen Lohn­
stückkosten sanken (-0,4%) und der Schilling leic~t aufwertete, stiegen die relativ~n 
Lohnstückkosten in einheitlicher Währung gegenüber der EU um 2,0% und gegenüber 
dem Durchschnitt aller OECD-Handelspartner um 1 %%. Dank höherer Produktivitäts­
zuwächse verschlechterte sich die internationale Wettbewerbsposition der Industrie 
gegenüber dem Durchschnitt der Handelspartnern nur um 0,3%. 

Seit Beginn der achtziger Jahre na'hmen in Österreich die gesamtwirtschaftl!9hen Lqhn­
stückkosten in einheitlicher Währung pro Jahr um fast 114 Prozentpunkte rascher zu als in 
den Konkurrenzländern ; in der Industrie konnte aber in diesem Zeitraum durch überdurch­
schnittliche Produktivitätszuwächse eine Verbesserung um rund 14 Prozentpunkte pro Jahr 
erzielt werden. 

2. Die Pro-Kopf-Einkommen der unselbständig BeSChäftigten 

2.1. Mittlere Verdienste der unselbständig BeSChäftigten 

Die Daten des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger beziehen 
sich wie bisher auf alle versicherten Arbeiter, Angestellten und pragmatisierten Beamten 
von Bahn und Post sowie auf rund 80% der pragmatisierten Beamten der Gebietskörper­
schaften. Der hier ausgewiesene Monatsverdienst entspricht einem Vierzehntel des 
Jahresverdienstes, wobei die Bezüge über der gesetzlichen Höchstbeitragsgrundlage nur 
mit dieser Höchstbeitragsgrundlage (1994: 36.000 S) in die Berechnung eingehen. 

Das monatliche Medianeinkommen aller unselbständi,g Beschäftigtep lag 1994 bei 
19.200 S, das qer Arbeiter bei 17.300 S, das der Angestellten bei 21.300 S und das der 
Beamten bei 23.200 S. 

2.2. Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Männern 

Insgesamt, d. h. unter Einbeziehung der Teilzeitbeschäftigten, verdienen - gemessen 
am mittleren Einkommen - Männer um'42% mehr,als Frauen. Bei den Angestellten liegt 
der Medianwert der Männer um 63% über dem der Frauen, bei den Arbeitern um 54%: Bei 
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der alleinigen Betrachtung der Beamten (ohne die Vertragsbediensteten) ist dagegen beim 
Medianeinkommen ein elu~s von 10% der Frauen gegenüber dem der Männer gegeben. Die 
Ursache für letzteren Befund liegt einerseits beim relativ hohen Anteil der Exekutivbeamten 
bei den Männern mit unterdurchschnittlichen Beamteneinkommen, andererseits schlägt bei 
den weiblichen Beamten die höhere Qualifikation wegen der (überdurchschnittlich entlohn­
ten) Lehrerinnen durch. 

Mittleres Brutto-Monatseinkommen 1994 
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Quelle: Hauptverband der Sozialversicherungsträger 

Da wegen der Umstellungen im Mikrozensus (dervierteljählichen Haushaltsstichprobe) des 
ÖSTAT noch keine Arbeitszeitdaten für das Jahr 1994 vorliegen, ist bei den geschlechts­
spezifischen Verdienstunterschieden der Vollzeitbeschäftigten auf die Ergebnisse von 1993 
zurückzuverweisen. ' I ' 
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Einkommensvorteile der Männer gegenüber Frauen 1993 
ohne weibliche Teilzeitbeschäftigte 

Unselbständig Beschäftigte1
) Arbeiter2) Angestellte1

) Öffentlich Bedienstete3) 

27% 38% 45% 11% 

Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, ÖSTAT: Mikrozensus; eigene Berechnungen. 

' ) Ohne die untersten 20% der Frauen in der Einkommensverteilung (bereinigt um Teilzeitbeschäftigte) . 
2) Ohne die untersten 25% der Frauen in der Einkommensverteilung (bereinigt um Teilzeitbeschäftigte). 
3) Ohne die untersten 16% der Frauen in der Einkommensverteilung (bereinigt um Teilzeitbeschäftigte). 
4) 50% verdienen weniger, 50% verdienen mehr. 

Verglichen mit den Einkommensunterschieden zwischen allen Männern und allen (auch 
teilzeitbeschäftigten) Frauen ergaben diese Zahlen, daß für ca. ein Drittel der ge­
schlechtsspezifischenDisparitäten die höhere Teilzeitbeschäftigungsquote der Frauen 
verantwortlich ist. 

In den letzten 14 Jahren sind die mittleren Brutto-Verdienste der Frauen nominell um 
97% und damit um12 Prozentpunkte stärker gestiegen als die der Männer. Zum Teil kann 
dies mit Verschiebungen in der Beschäftigtenstruktur und zum Teil mit der Lohnpolitik der 
Gewerkschaften erklärt werden, die seit 1989 eine überproportionale Anhebung der 
Mindestlöhne und -gehälter durchsetzten. 

Eine detaillierte Betrachtung zeigt, daß bei den Angestellten der Anstieg der Gehälter der 
Frauen um nur 5 Prozentpunkte über jenem der Männer liegt, bei den Arbeiterlöhnen betrug 
der Unterschied zugunsten der Frauen 10 Prozentpunkte. Die Zunahme der Teilzeitarbeit 
führt allerdings zu einer Unterzeichnung der arbeitszeitbereinigten Zuwächse der Verdien­
ste der Frauen. 

2.3. Exkurs: Beschäftigungsdauer und Einkommenssicherheit 

Die Einkommensdaten des Hauptverbands der Österreichischen Sozialversicherungs­
träger sind standardisiert auf den Versicherungstag; das hat zwar den Vorteil, daß bei der 
Analyse der Verdienste Unterschiede in der jährlichen Arbeitszeit ausgeklammert sind, 
andererseits geht so die Dimension der Einkommenssicherheit - für wieviele Tage im Jahr 
verschiedene Gruppen bezahlt bekommen - verloren. Angesichts der Hartnäckigkeit der 
Arbeitslosigkeit und auch der vieldiskutierten Forderungen nach Erhöhung der Flexibilität 
und Mobilität der Beschäftigten erscheint es wichtig, einen Überblick über die Verteilung der 
Beschäftigungsdauer im Jahr 1994 zu geben. 

Wird, um Berufseinstieg und Abgänge in die Pension weitgehend auszuschließen, nur die Be­
schäftigungsdauer der 20- bis 54jährigen betrachtet, so zeigt sich, daß 1994 jede fünfte Person 
weniger als 250 Tage und jede neunte sogar weniger als 150 Tage beschäftigt war. 
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Nicht ganzjährig Beschäftigte 1994 
Anteile an den 20- bis 54jährigen in% 

ARBEITER INNEN 

unter 250 Beschäftigungstage unter 150 Beschäftigungstage 
Männer Frauen Insgesamt Männer Frauen Insgesamt 

Arbeiterl nnen 21 29 24 12 17 13 
Angestellte 13 18 16 8 11 10 

Arbeiterinnen u. Angestellte 18 22 20 10 13 11 

Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger. 

Nach Wirtschaftsklassen ergibt sich für die Beschäftigten eine sehr unterschiedliche 
Betroffenheit von kurzer Beschäftigungsdauer: Am verbreitetsten treten kurze Jahres­
beschäftigungen in den Dienstleistungsbranchen außerhalb des Öffentlichen Dienstes 
(Ausnahmen: BankenNersicherungen und Haushaltung/Hauswartung) sowie in der Land­
und Forstwirtschaft, der Nahrungsmittelbranche, der Lederbranche und der Bauwirtschaft 
auf. 

Ein Vergleich der (auf den Arbeitstag standardisierten) Verdienste nach der Beschäfti­
gungsdauer für die Altersgruppe der 35- bis 39jährigen, die nicht mehr von Präsenz- und 
Zivildienst und eher wenig von Karenzurlaub bzw. Wiedereinstieg ins Berufsleben und 
Pensionierung betroffen ist, zeigt um so höhere Verdienstnachteile der Personen mit kurzer 
Beschäftigungsdauer, je kleiner der Kreis der Betroffenen ist: Während für Arbeiterinnen ein 
Verdienstnachteil von 13%, für männliche Arbeiter und für weibliche Angestellte ein Minus 
von rund einem Viertel ausgewiesen wird, erhöht sich dieser Abstand bei männlichen 
Angestellten auf 30%. 

2.4. Die Löhne der Arbeiterinnen 

' Die Löhne der Arbeiterinnen streuen nach., Branchen. stärker als die Gehälter der 
Angestellten; nach Qualifikation und Alter sind jedoch die Einkommensunterschiede bei 
Arbeiterinnen wesentlich geringer als bei Angestellten und Beamten. Während sich das 
Alter und damit die Berufserfahrung bei den Angestellten sehr stark auf die Gehälter 
niederschlägt (50- bis 54jährige verdienen bei den Männern doppelt soviel und bei den 
Frauen um zwei Drittel mehr als 20- bis 24jährige), spielt Seniorität bei den Löhnen der 
Arbeiter kaum eine Rolle ('ältere' Männer: +28%, 'ältere' Frauen: + 11 %).Die Spanne beträgt 
bei den Monatsverdiensten der Arbeiterinnen zwischen der 1. und 3. Quartilsgrenze 
8.700 S, bei Beamten 12.300 S und bei Angestellten 16.200 S. 
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Die höchsten Medianeinkommen (mit einem Lohnplus von rund einem Viertel) erzielen 
männliche Arbeiter in der ~nergie- und Wasserversorgung, in der Druckereibranche, 
im Bergbau und in derPapierbranche. Wieweit diese auf die Abgeltung von Sonderformen 
der Arbeitszeit wie Schicht- und Nachtarbeit zurück'gehen, läßt sich an hand der vorliegen­
den Daten nicht quantifizieren. Die niedrigsten "Werte (mit Einkommensnachteilen von 
rund einem Viertel gegenüber dem Median) ergeben sich für männliche Arbeiter (abgesehen 
von der Haushaltung/Hauswartung, mit vielen Teilzeitbeschäftigten) in der Land- und 
Forstwirtschaft, in Körperpflege/Reinigung, im Gastgewerbe, (trotz eines traditionell 
rund viermal so hohen' Anteils von Wochenarbeitszeite'n über 40 Stunden wie im Durch­
schnitt aller Arbeiter) sowie in der Bekleidungsbranche und in der Lederbranche. 

Arbeiterinnen weisen in der Metallbranche im Vergleich zum Median aller Arbeiterinnen 
ein Einkommensplus von knapp einem Viertel auf. Trotz eines rund doppelt so hohen 
Anteils von Teilzeitbeschäftigten wie im Durchschnitt ergibt sich in Einrichtungen der 
Sozialversicherungsträger, Interessenvertretungen und Gebietskörperschaften ein mittle-

Einkommensunterschiede bei den 
Arbeiterinnen in der Industrie 1994 
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res Einkommen, das um 13% über dem aller Arbeiterinnen liegt. Die im Vergleich zu den 
Männern weniger ungünstigen Werte in der Bekleidungsbranche sind vor dem Hintergrund 
einer Teilzeitquote, die nur zwei Drittel des Durchschnitts aller Arbeiterinnen beträgt, zu 
sehen: Ähnliches gilt für das Gastgewerbe, wo darüber hinaus noch viel höhere Anteile von 
Wochenarbeitszeiten über 40 Stunden hinzukommen. 

Die mittleren Löhne der in Österreich beschäftigten ausländischen Arbeiterinnen lagen 
1994 bei den Männern um 16% und bei den Frauen um 3% (allerdings bei einer deutlich 
niedrigeren Teilzeitquote) unter den Vergleichswerten der österreichischen Staatsbür­
ger. Ursachen sind die schlechte Qualifikation, die Konzentration auf Niedriglohnbranchen, 
aber auch niedrigere Einstufungen. 

Ausgewählte Medianlöhne1
) 1994 

Arbeiterl n nen 

Männer Frauen2) 

Ausgewählte 50% verdienen pro Monat 
Wirtschafts klassen weniger als ... ÖS 

Energie 25.000 14.000 
Druck 24.600 14.500 
Bergbau 24.500 12.900 
Papier 23.900 14.200 
Glas 22.200 15.200 
Chemie 21.800 14.600 
Metall 21.300 15.700 
Nahrungsmittel 20.500 13.300 
Bau 20.500 12.900 
Gebietskörperschaften 19.500 14.400 
Verkehr 18.500 13.400 
Holz 17.500 13.900 
Handel 17.300 11.800 
Bekleidung 15.200 11.800 
Gastgewerbe 14.400 12.300 
Körperpflege und Reinigung 14.400 10.500 

Insgesamt 19.600 12.800 

Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger. 

') Ein Vierzehntel des Brutto-Jahreseinkommens. 
2) Wegen der Umstellungen im Mikrozensus des ÖSTAT liegen für das Jahr 1994 (noch) keine Werte über 

Teilzeitquoten nach Wirtschaftsklassen vor. 
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2.5. Die Gehälter der Angestellten 

Die branchenspezifischen Unterschiede sind bei den Gehältern der Angestellten 
geringer als bei den Arbeiterlöhnen; die Differenzierung nach Qualifikation und Alter 
ist jedoch deutlich größer. 

Männliche Angestellte weisen bei den mittleren Verdiensten stärkere innere Gehalts­
unterschiede als Frauen auf. Als "Hochlohnbranchen" präsentieren sich hier mit etwas 
mehr als einem Viertel Vorsprung derBergbau, die Energie- und Wasserversorgung und 
die Papierbranche, sowie mit einem Plus von rund einem Fünftel die Chemie- und die 
Druckereibranche. Die niedrigsten Einkommen zeigen sich im Gastgewerbe und im 
Verkehr. Die unterdurchschnittlichen Werte in den drei vom Öffentlichen Dienst dominierten 
Wirtschaftsklassen (Unterrichts- und Gesundheitswesen sowie die Einrichtungen der 
Sozialversicherungsträger, Interessenvertretungen und Gebietskörperschaften) dürften 
durch Teilzeitbeschäftigungsverhältnisse beeinflußt sein. Eine günstige Einkommens-
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situation für weibliche Angestellte findet sich meist in den selben Branchen wie bei den 
Männern. Bei den weiblichen Angestellten im Gastgewerbe ist ein großer Anteil von über­
durchschnittlich langen Arbeitszeiten betroffen. 

Ausgewählte Medianlöhne1) 1994 
Angestellte 

Männer Frauen2) 

Ausgewählte 50% verdienen pro Monat 
Wi rtschaftsklassen3) weniger als ... ÖS 

Bergbau 36.000 21.300 
Energie 35.700 23.700 
Papier 35.600 21.500 
Chemie 34.100 21.900 
Metall 32.600 19.100 
Bau 31.400 16.400 
Geld- u. Kreditwesen, 
Privatversicherung 31.200 21.800 
Realitätenwesen, Rechts-
und Wirtschaftsdienste 27.000 16.800 
Handel 25.300 14.300 
Gesundheitswesen 24.700 17.400 
Gebietskörperschaften 22.900 19.100 
Verkehr 20.200 15.900 
Gastgewerbe 18.000 15.700 

Insgesamt 28.200 17.300 

Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger. 

1) Ein Vierzehntel des Brutto-Jahreseinkommens. 
2) Wegen der Umstellungen im Mikrozensus des ÖSTAT liegen tür das Jahr 1994 (noch) keine Werte über 

Teilzeitquoten nach Wirtschaftsklassen vor. 
3) Mit den größten Beschäftigungszahlen. 

Hinsichtlich der in Österreich beschäftigten Ausländer zeigt sich,daß der Angestelltenanteil 
an der Gesamtbeschäftigung bei den Ausländerinnen bereits fast ein Viertel (Österreiche­
rinnen: zwei Drittel) und bei den männlichen Ausländern immerhin rund ein Achtel (Öster­
reicher: 45%) beträgt. 1989 waren erst 22.000, 1994 jedoch bereits 55.000 ausländische 
Angestellte in Österreich beschäftigt. Allerdings spielen ausländische Angestellte anteils­
mäßig erst eine marginale Rolle: 1994 betrug der Anteil an der Gesamtbeschäftigung im 
Angestelltenbereich 4%, im Vergleich zu 19% bei den Arbeitern. 
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Nach Branchen zeigt sich für 1994 das größte Kontingent im Handel (je 7.000 weibliche und 
männliche ausländische Angestellte), gefolgt vom Gesundheitswesen und den Einrichtun­
gen der Sozialversicherungsträger, Interessenvertretungen und Gebietskörperschaften 
(wobei in letzterer auch viele in Gesundheitsberufen Tätige gemeldet werden) mit zusam­
men 10.000 Frauen und 5.000 Männern. 

Das Niveau der Verdienste zeigt, nicht unähnlich der Situation bei den Arbeitern, einen 
Verdienstrückstand der Ausländer bei den Männern von 21 % und bei den Frauen von 3% 
auf. Die größten Nachteile zeigen sich bei den Gehältern im Handel und im Gast­
gewerbe, hier liegen männliche Ausländer um mehr als ein Viertel und Ausländerinnen um 
mehr als ein Zehntel hinter den österreichischen Angestellten zurück. 

2.6. Die Verdienste der öffentlich Bediensteten 

Bisher liegt noch keine vom Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 
erstellte gemeinsame Verteilung der Verdienste von Beamten und Vertragsbediensteten im 
Öffentlichen Dienst vor. Beim Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungs­
träger sind jedoch 80% der pragmatisierten Beamten von Bund, Ländern, Gemeinden, Post 
und ÖBB erfaßt. Nach diesen Daten können Aussagen über die Medianeinkommen 
gewonnen werden, nicht jedoch über Verdienste über der Höchstbeitragsgrundlage und die 
Gliederung der Einkommen nach der beruflichen Position. Für die rund 293.000 erfaßten 
Beamten betrug 1994 das mittlere monatliche Brutto-Einkommen 23.200 S (Männer: 
22.700 S, Frauen: 24.900 S). Die Hälfte der Beamten bezog im Monat zwische[l18.600 S 
und 30.800 S. 

Von der Zuordnung der Beamten zu Wirtschaftsklassen ist nur jene zu Verkehr, Nachrichten 
interpretierbar, die im wesentlichen die pragmatisierten Beamten von Bahn und Post 
umfaßt. Beamtinnen stellen hier mit einem Anteil von 9% an den rund 107.000 Bediensteten 
nur eine kleine Gruppe dar. Das mittlere Einkommen betrug 1994 21.100 S (Männer: 
21.300 S, Frauen: 18.300 S). 

Eine genauere Einkommensdifferenzierung auch der höheren Einkommensgruppen und 
nach der beruflichen Stellung erlauben die Personalinformationssysteme der Gebietskör­
perschaften. 

Das Personalinformationssystem des Bundes erfaßte am 1. Juli r1994 ohne Bahn und Post 
rund 205.000 Personen. Davon entfielen\ rund 114.000 Personen auf Beamtendienst­
verhältnisse (nach dem Gehaltsgesetz) und ca. 64.000 Personen auf Vertragsbedienstete. 
Die übrigen ca. 27.000 Personen sind keine öffentlich Bediensteten und unterliegen anderen 
Rechtsvorschriften (wie Zeitsoldaten und teilzeitbeschäftigte Lehrbeauftragte). 
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Bruttobezüge1) der öffentlich Bediensteten des Bundes2) 

(1. Juli 1994) 

Männer Frauen Insgesamt 
Anzahl 2. QuartiP) Anzahl 2. QuartiP) 2. Quartil3) 

Gehaltsgesetz 1956 
Allgemeine Verwaltung 31.300 25.600 11.450 20.700 24.300 

Handwerk!. Verwendung 3.600 17.700 190 16.300 17.700 
Richter/Staatsanwälte 1.600 55.000 580 40.400 50.700 
Ord. Univ. (Hochschul)-

Professoren 1.450 >60.000 90 >55.000 >60.000 
Univ.assistenten 4.300 39.800 970 35.900 39.000 
Bundeslehrer 12.400 51.300 9.900 41.700 46.500 
Beamte der Schulaufsicht 173 >60.000 30 >60.000 >60.000 
Wachebeamte 31.300 27.000 1.200 16.200 26.700 
Berufsoffiziere 2.600 31.000 31.000 

Gehaltsgesetz insgesamt 89.300 29.000 24.600 30.500 29.200 

Vertragsbedienstetengesetz 19484
) 

"Angestellte" (I) 11.100 18.300 22.400 17.200 17.300 
a 1.000 23.000 870 22.900 23.000 
b 2.400 18.900 3.600 18.700 18.800 
c 2.400 18.300 6.800 18.100 18.100 
d 3.900 16.400 10.500 15.900 16.000 
e 850 15.200 250 14.500 15.000 
"Arbeiter" (11) 3.900 16.200 7.200 15.100 15.400 
Vertragslehrer (IL) 5.600 34.400 6.200 30.100 31.900 
Vertragslehrer (IIL) 1.600 22.600 3.500 22.300 22.400 

Vertragsbedienstetengesetz 
insgesamt4)5) 23.700 19.300 40.100 17.400 17.900 

Gesamt4) 134.000 25.200 70.900 19.000 23.100 

Quelle: Personalinformationssystem des Bundes. 

') Die hier referierten Bruttobezüge inkludieren das Gehalt bzw. das Entgelt, alle Zulagen (außer der Haushaltszulage) und die 
wichtigsten Nebengebühren (z. B. tür Überstunden). Aufwandsentschädigungen werden nicht mitberücksichtigt. Der Stichtag 
für die Bezüge ist der 1. Juli 1994 und für die Zulagen und Nebengebühren der 1. März 1994. 

2) Post. und Bahnbedienstete sind hier nicht erfaßt. 
3) 50% verdienen weniger und 50% verdienen mehr als ... Schilling. 
4) Die Gesamtzahl entspricht nicht der Summe der Subgruppen, da einige Subgruppen in der Tabelle nicht extra 

ausgewiesen werden. 
S) Bei der Interpretation der Einkommensdaten - vor allem der Vertragsbediensteten - ist zu berücksichtigen, daß in diesen 

Subgruppen Teilzeitbeschäftigungen in relevanter Zahl vertreten sind. Ca. 20% aller Vertragsbediensteten sind teilzeitbeschäftigt 
(ca. 10% der Vertragsbediensielen im Entlohnungsschema I, ca. 30% der Vertragsbediensleten im Entlohnungsschemall.ca. 
30% im Entlohnungsschema I/L und ca. 45% der Vertragsbediensteten im Entlohnungsschema II/L). 
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Die Bruttobezüge der im Personalinformationssystem des Bundes erfaßten Personen 
umfassen die monatlichen Gehälter vom 1. Juli 1994, alle Zulagen (ausschließlich der 
Haushaltszulagen) und die Nebengebühren (insbesondere Überstundenabgeltungen). Nicht 
enthalten sind Sonderzahlungen, wie das 13. und 14. Monatsgehalt, sowie Aufwandsent­
schädigungen. 

Im Durchschnitt verdiente ein/e im Personalinformationssystem des Bundes erfaßte/r 
öffentlich Bedienstete/r im Jahr 199427.500 S, das Medianeinkommen (50% verdienen 
mehr und 50% weniger) belief sich auf 23.100 S. 

Das Durchschnittseinkommen der Beamten lag 1994 bei 33.800 S und eines Vertrags­
bediensteten bei 21.100 S; das Medianeinkommen belief sich für Beamte auf 29.200 S 
undfürVertragsbedienstete auf 17.900 S. Das Medianeinkommen derVertragsbediensteten 
erreichte damit nur 61 % des Medianeinkommens der Beamten. Diese Einkommens­
differenz zwischen Beamten und Vertragsbediensteten liegt in der unterschiedlichen 
Qualifikationsstruktur, in der Altersgliederung, den Unterschieden in den Ausprägungen des 
Senioritätsprinzips und zu einem wesentlichen Teil in den zahlreichen Teilzeitbeschäftigungs­
verhältnissen bei den Vertragsbediensteten begründet. 

An der Spitze der Lohnhierarchie stehen im Bundesdienst die ordentlichen Hoch­
schulprofessoren mit einem durchschnittlichen Monatsbezug von 72.000 S, gefolgt von 
den Beamten der Schulaufsichtsbehörden mit rund 64.000 S und den Richtern und 
Staatsanwälten mit 52.000 S Monatsbezug. Für die genannten Verwendungsgruppen im 
Bundesdienstwerden die Durchschnittsbezüge herangezogen, da keine Medianeinkommen 
ausgewiesen sind. Die weiteren Einkommenszahlen beziehen sich auf die Medianwerte: 
Das Medianeinkommen der Bundeslehrer belief sich im Juli 1994 auf 46.500 S (Durch­
schnittseinkommen 50.000 S) und fürA-Beamte der Allgemeinen Verwaltung auf43.600 S. 
Die unteren Ränge der Lohnhierarchie werden von Vertragsbediensteten eingenommen: 
Angestellte der Gruppe d und e und vertragsbedienstete Arbeiter mit 15.000 S bis 16.000 S 
monatlich. 

Während derFrauenanteil bei denpragmatisierten Beamten nur bei22% liegt, stellen die 
Frauen mit 63% den Großteil der Vertragsbediensteten. Dieser Unterschied im Frauen­
anteil an der Gruppe der Beamten und der Vertragsbediensteten findet auch in den 
geschlechtsspezifischen Einkommensunterschieden seinen Niederschlag: Im Durchschnitt 
aller Bundesbediensteten erreichen Frauen mit einem Bruttobezug von 23.600 S - bei 
einem um zwei Jahre niedrigeren Durchschnittsalter (38 Jahre) - fast80%dervergleichba­
ren Männereinkommen von 29.500 S. 

Obwohl dieBeamtinnen im Durchschnitt bei einem um ein Jahr niedrigerem Durchschnitts­
alter wie die Männer (Frauen: 41 Jahre, Männer: 42 Jahre) auf 95% der Männergehälter 
kommen, sind die geschlechtsspezifischen Einkommensunterschiede innerhalb der Grup­
pe der Beamten beträchtlich: Die Differenz der Medianeinkommen zwischen Männern und 
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Frauen betrug 1994 in der Allgemeinen Verwaltung A über 11.000 S; d. h. die Männer 
erzielten in dieser Verwendungsgruppe einen Einkommensvorsprung von 32%, aller­
dings bei einem um 7 Jahre höheren Durchschnittsaltervon 46 Jahren. Bei denB-Beamten 
belief sich - bei zehn Jahren Altersdifferenz - der Einkommensvorsprung der Männer auf 
6.000 S oder 25%. Auch bei den Richtern und Staatsanwälten (40%), den Bundeslehrern 
(28%) und den ordentlichen Hochschulprofessoren (17%) waren die Einkommensunter­
schiede zwischen Männern und Frauen ausgeprägt; während aber bei den ersten zwei 
Gruppen das unterschiedliche Durchschnittsalter eine gewisse Rolle spielte, war das 
Durchschnittsalter der Professorinnen nur um 2 Jahre niedriger. 

2.7. Branchenspezifische Lohnhierarchie in der Industrie 

Die branchenspezifischen Lohnunterschiede sind in Österreich im internationalen Ver­
gleich relativ hoch. An der Spitze der Lohnhierarchie steht mit großem Abstand die 
Erdölindustrie, die um zwei Drittel mehr zahlt als der Industriedurchschnitt. Die übrigen 
Grundstoffbranchen liegen um rund ein Viertel über dem Durchschnitt und die Branchen 
Ledererzeugung und Bekleidung um fast 40% darunter. 

Die Lohnunterschiede zwischen den Branchen vergrößerten sich in den letzten 
Jahrzehnten erheblich: 1961 zahlten die Erdölindustrie um 29% höhere und die Beklei­
dungsindustrie um 23% niedrigere Monatsverdienste als der Industriedurchschnitt. Die 
durchschnittliche Abweichung aller Branchen vom Industriemittel ist gemessen am Variations­
koeffizienten von 14,6% im Jahr 1961 auf 26,0% im Jahr 1994 gestiegen. In Österreich 
sind damit die Lohnunterschiede zwischen den Branchen größer als in den übrigen 
europäischen Industrieländern. 

Die längerfristige EntWiCklung der Streuung der Verdienste wird in hohem Maße durch den 
Anteil der Ausländerbeschäftigung dominiert. Ein verstärkter Zustrom ausländischer Ar­
beitskräfte drückt vor allem das Lohnniveau im unteren Bereich. Während zu Beginn der 
sechziger Jahre die Verdienste der Arbeiter und Angestellten noch in gleichem Ausmaß 
gestreut hatten, vergrößerten sich mit der Zunahme des Ausländeranteils an den 
Beschäftigten seit Ende der sechziger Jahre die branchenspezifischen Lohnunter­
schiede viel stärker als die Gehaltsunterschiede. Dazu kommt das Überangebot auf dem 
Arbeitsmarkt, das die Löhne der weniger qualifizierten Arbeitskräfte, die über den Markt 
rekrutiert werden, stärker trifft als die Verdienste der Stammbelegschaft, die weitgehend 
aus dem internen Arbeitsmarkt geschöpft wird. 

Die Lohnhierarchie der Industriebranchen ist international sehr ähnlich und langfristig relativ 
stabil. Neben den Unterschieden in der Kapitalausstattung, der Betriebsgröße und der 
Qualifikationsstruktur der Arbeitskräfte spiegeln sich in der Lohnhierarchie der Anteil der 
Frauen und jener ausländischer Arbeitskräfte: Die Branchen mit den höchsten Anteilen 
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Bruttostundenverdienste der Arbeiterinnen in der Industrie 1994 
ohne Sonderzahlungen in Schilling 

Frauenanteil an den Arbeitern in % * 

Erdöl 

Papiererzeugung 

Eisenerzeugung 167 

Bergwerke 

Gas-, fernheizung 155 

NE-Metalle 

Maschinen-Stahlbau 136 

Fahrzeuge 

, 
Glas 

Gießerei 

Chernie 

Steine und Keramik-

Nahrungs-Genußmittel 

Elektro 

Eisen- und Metallwaren 

Papierverarbeitung 

Holzverarbeitung 
" .' . 

I ' 
Textilien 

. , . 
. Lederverarbeitung 

I . 
t' I 

Ledererzeugung 

Bekl~idung 
I . _ ! ~ mittlere Stundenverdienst: 125 ÖS 

; . 
Quelle: Wirtschaftskammer Österreich .. 
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an Frauen und/oder ausländischen Arbeitskräften finden sich am unteren Ende der 
Lohnhierarchie. Im Bereich Textil, Leder, Bekleidung liegt etwa der Frauenanteil an den 
Beschäftigten zwischen 50% und 90% und der Anteil ausländischer Arbeitskräfte zwischen 
25% und 45%. 

2.8. Löhne und Gehälter unter 12.000 S 

Eine Weiterführung der seit 1989 veröffentlichten Zahlen über die Bezieher von Niedrig­
verdiensten unter 10.000 S erscheint nicht mehr sinnvoIL .(Bereits 1993 war diese Gruppe 
auf 110.000 Arbeiterinnen und Angestellte zurückgegangen.) Die Entwicklung der Löhne 
und Gehälter in diesen fünf Jahren mit einem Anstieg der Bruttoverdienste um fast 30% und 
auch die Zunahme der Verbraucherpreise (+18,5%) legen nahe, daß die ursprüngliche 
10.000 S Mindestlohn-Forderung der Gewerkschaft auch hier durch die aktuellere 12.000 S­
Abgrenzung abzulösen ist. 

Insgesamt gab es 1994310.000 Personen (195.000 Frauen und 115.000 Männer), die bei 
Annahme einer Vollzeitbeschäftigung weniger als 12.000 S brutto verdienten , also hätte 
ungefä~r jede(r) zehnte unselbständig Beschäftigte von einem Mindestverdienst von 
12.000 S profitiert. Die Zahl der Niedriglohnbezieher setzt sich aus folgenden Gruppen 
zusammen: 

~ 235.000 Vollzeitbeschäftigte (90.000 Arbeiterinnen, 70.000 Arbeiter, 40.000 weibliche 
Angestellte und 35.000 männliche Angestellte) , 

~ 55.000 Teilzeitbeschäftigte, die auch in der kollektivvertraglich festgesetzten Normal­
arbeitszeit nicht mehr als 12.000 S verdienen würden (35.000 Arbeiterinnen und 20.000 
weibliche Angestellte), 

~ 20.000 Beschäftigte, die nur deshalb ein Einkommen über 12.000 S beziehen, weil sie 
mehr als 40 Wochenstunden arbeiten (je 10.000 Arbeiterinnen und Arbeiter) . 

Damit wären 28% der Arbeiterinnen, je 8% der männlichen Arbeiter und der weiblichen 
Angestellten sowie 5% der männlichen Angestellten von einem Mindestverdienst von 
12.000 S betroffen. 60.000 dieser Niedrigverdiener (32.000 Männer und 28.000 Frauen) 
besitzen eine ausländische Staatsbürgerschaft. 

Bei den Männern, die weniger als 12.000 S brutto im Monat verdienen , zeigt sich eine 
Konzentration auf die jüngeren. Bei den Arbeitern ist ein Dr ittel und bei den männlichen 
Angestellten sind sogar zwei Drittel "der Niedrigverdiener jünger als 25 Jahre. In den Wirt­
schaftsklassen Handel, Fremdenverkehr und Verkehr sind mehr als die Hälfte der niedrig­
verdienenden Männer beschäftigt. Bei den Frauen streuen die Bezieherinnen niedriger 
Einkommen über alle Altersgruppen und Branchen. 
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Löhne und Gehälter unter 12.000 ÖS 

Beschäftigte: 850.000 

750.000 

275.000 

620.000 
250.000 

450.000 

1989 1990 1991 1992 1993 

Erläuterungen 
Der Kreis der Beschäftigten mit einem Monatseinkommen unter 12.000 ÖS 
besteht aus folgenden Gruppen: 
1. Vollzeitbeschäftigte (wöchentliche Arbeitszeit zwischen 36 und 40 Stunden) 
2. Teilzeitbeschäftigte, die auch bei Leisten kollektivvertragl ich festgelegten 

Normalarbeitszeit weniger als 12.000 ÖS verdienen würden 

Männer ~ 
Frauen ~ 

310.000 

115.000 

195.000 

1994 

3. Beschäftigte, die nur aufgrund von Überstunden mehr als 12.000 ÖS verdienen 

Quelle: Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger 
und Österreichisches Statistisches Zentralamt; eigene Berechnungen 

2.9. Die höheren Verdienste 

237.000 unselbständig Beschäftigte (198.000 Männer und 39.000 Frauen) - 7,5% aller 
unselbständig Beschäftigten - verdienten 1994 als Angestellte, Beamte oder Arbeiter 
mehr als die Höchstb~itragsgrundlage zur Pensionsversicherung, das heißt mehr als 
36.000 S monatlich (ohne Sonderzahlungen). Durch die deutlich über die Verdienst­
zuwächse 1993/94 hinausgehende Anhebung der Höchstbeitragsgrundlage um 7,1% liegt 
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die Zahl der durch diese Schwelle definierten Bezieher hoher Einkommen um 10% unter den 
Werten für 1993. (Dieser Befund macht auch deutlich, daß ein beträchtlicher Teil der 
Verdienste über der Höchstbeitragsgrundlage diese nur um recht wenig übersteigen.) 
158.500 dieser "Spitzenverdiener" sind männliche Angestellte, 33.000 männliche Beamte, 
29.000 weibliche Angestellte, 9.500 weibliche Beamte, 6.500 männliche Arbeiter und nicht 
einmal 500 Arbeiterinnen. 

Lohn- und Gehaltsempfänger über der Höchstbeitragsgrundlage 

Männer Frauen 
absolut in% absolut in% 

Arbeiter 6.500 0,7 448 0,1 
Angestellte 158.500 24,1 29.000 3,7 
Beamte 33.000 14,9 9.500 12,8 

Arbeiter, Angestellte und Beamte 198.000 10,9 39.000 2,9 

Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger; eigene Berechnungen. 

Das Durchschnittseinkommen dieser "Spitzenverdiener" unter den unselbständig Er­
werbstätigen belief sich nach den hochgerechneten Daten aus der Lohnsteuerstatistik 1992 
für 1994 auf 53.100 S (arithmetisches Mittel); jene unter der Höchstbeitragsgrundlage 
verdienten im Durchschnitt 18.300 S. Nach den hochgerechneten Daten der Lohnsteuer­
statistik 1992 verdienten 1994 rund 70.000 Lohnempfänger zwischen 50.000 Sund 
70.000 S monatlich ohne 13. und 14. Monatsbezug, rund 18.000 Personen zwischen 
70.000 Sund 100.000 S und etwa 11.000 über 100.000 S. 

Die Anteile der Bezieher von Einkommen über der Höchstbeitragsgrundlage können auch 
als Ausgangspunkt zur Benennung der Hochlohnbranchen genutzt werden. Verglichen 
mit den 6,8% Spitzenverdienern (ohne Beamte) bezogen auf alle Branchen nimmt Energie­
und Wasserversorgung mit einem Anteil von 30% einen Spitzenrang ein, gefolgt von 
Geld- und Kreditwesen, Privatversicherungen (19%) und Bergbau, Druck und Chemie 
(jeweils rund 14%). 

Die Druckereibranche (9%) bietet männlichen Arbeitern den besten Zugang zu höheren 
Verdiensten. Für Arbeiterinnen findet sich in keiner Wirtschaftsklasse ein die 1 %-Schwelle 
übersteigender Anteil von Bezieherinnen von Spitzeneinkommen. Sehr unterschiedlich sind 
die Anteile hoher Verdienste bei den Angestellten: Sie reichen bei den Männern von 9% 
im Fremdenverkehr bis zu fast derHälfte (Bergbau, Energie, Papier); bei Frauen kommt 
Energie (17%) vor Bergbau, Chemie und Kunst/Unterhaltung/Sport (jeweils rund 10%) 
der höchste Wert zu; in einer Vielzahl von Branchen machen jedoch die Arbeitsplätze 
weiblicher Angestellter, für die höhere Gehälter bezahlt werden, nur jeweils 2% bis 3% aus. 
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3. Einkommensteuerstatistik 1992 " 

Die jüngste vorliegende Einkommensteuerstatistik des Statistischen Zentralamts bezieht 
sich auf das Jahr 1992. Die Darstellung nach schwerpunktmäBi,gen Ei'nkqmmen und der 
Gesamtsumme der Einkünfte erlaubt es, ein differenzierteres Bild des heterogenen 
Personen kreises, der durch die Einkommensteuerstatistik erfaßt wird, zu zeichnen. 

Mit über einer Viertel Million·Steuerfällen (172.000 Männer-"und 80.000 Frauen) stellen 
Einkommensteuerpflichtige mit dem Schwerpunkt nichtselbständiger Arbeit die größte 
Gruppe dar; allerdings wurden 9% der Männer und 18% der Frauen als sogenannte 
"Nullfälle" eingestuft, das heißt, diese Personen hatten 1992 negative oder so niedrige 
Einkünfte, daß diese keine Steuerleistung zur Folge hatten. Der Median ihrer Einkommen 
lag 1992 für Männer bei 275.000 S und für Frauen bei 183.000 S. Die Gesamteinkünfte 
der Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit und anderen Einkommen, z.B. aus selbständi­
ger Tätigkeit oder aus VermietungNerpachtung, lagen rund 10% (Männer) bzw. 15% 
(Frauen) über den schwerpunktmäßigen Einkommen. 

3.1. Einkünfte aus Unternehmertätigkeit und Vermögen 

171.000 Einkommensteuerpflichtige (111.000 Männer und 69.000 Frauen) sind den 
schwerpunktmäBigen Einkünften aus Gewerbebetrieb zugeordnet, bei diesem Schwer­
punkt ist der Anteil der Nullfälle mit 43% bei Männern und 50% bei Frauen weitaus höher. 
Bezogen auf die Steuerfälle (d. h. ohne Nullfälle) betrug im Jahr 1992 der Median der 
schwerpunktmäßigen Einkünfte aus Gewerbebetrieb 245.000 öS für Männer und 
179.000 öS für Frauen, die Gesamteinkünfte lagen hier meist um weniger als 10% darüber. 
Nach Wirtschaftsbereichen zeigen sich Einkommensvorteile im Bauwesen; die Werte im 
verarbeitenden Gewerbe und in der Industrie, sowie im Handel entsprechen etwa jenen der 
Gesamtverteilung, ungünstigere Werte weisen die Dienstleistungsbereiche (abgesehen 
vom Handel) auf. 

Drittgrößte Gruppe - gemessen an der Zahl der Einkommensteuerpflichtigen, aber nicht an 
der Zahl der Steuerfälle - sind Personen mit schwerpunktmäBigen Einkommen aus 
"Nichtarbeitseinkünften" , das sind hauptsächlich solche aus Kapitaleinkommen und 
Vermietung, Verpachtung (auch Vermieten von Fremd~nzimmern).~ 18.QOO männliche 
und 32.000 weibliche Steuerpflichtige sind diesem Schwerpunkt zugeordnet, allerdings 

·1 

treten auch hier relativ viele Nullfälle (40% bei den Männ~rn ünd 48% bei den Frauen) auf. 
Die ":1ittleren Eil'!kommen betrugen ohne Nullfälle 205.000 öS bei den Männern und 
145.000 öS bei den Frauen. 

Wegen'des relativ niedrigen Anteils der Nullfälle nimmt die Gruppe der schwerpunktmä­
Bigen Einkünfte aus selbständiger Arbeit b'ei der absoluten Zahl der Steuerfälle den 
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dritten Platz ein: 38.000 männliche und 14.000 weibliche Steuerpflichtige weisen hier einen 
Anteil von 10% (Männer) bzw. 33% (Frauen) Nullfällen auf. Die Höhe der Einkünfte aus dem 
Schwerpunkt selbständiger Arbeit übertrifft jene der übrigen Schwerpunkte eindeutig: Der 
Median (ohne Nullfälle) lag 1992 für Männer bei 508.000 Sundfür Frauen bei 235.000 S. 

Nach Wirtschaftsbereichen differenziert sich dieses Bild: Das Gesundheitswesen nimmt 
eine eins~me Spitzenposition ein (Median: Männer 1.061.000 S und Frauen 458.000 S), 
gefolgt von Geld- und Kreditwesen, Wirtschaftsdienste (Median: Männer 523.000 Sund 
Frauen 211.000 S; im obersten Verteilungsbereich schließt diese Branche allerdings zu den 
Einkünften im Gesundheitswegen auf). Dagegen weisen Kunst, Unterhaltung und Sport, 
aber auch das Unterrichts- und Forschungswesen - abgesehen von den Spitzenein~9mmen 
- Werte auf, die mit jenen in den einkommensschwachen Gewerbebranchen vergleichbar 
sind. Auch in diesen Bereichen der selbständigen Arbeit treten prekäre Arbeitsverhältnisse 
auf, die als "unfreiwillige Selbständigkeit" bezeichnet werden können. 

Eine Sonderstellung nehmen in der Einkomm~nsteuerstatistik die Selbständigen in der 
Land- und Forstwirtschaft ein. Hier finden sich beim einschlägigen Schwerpunkt nur 
21.000 Steuerpflichtige, von denen 76% als Nullfälle ausgewiesen werden. Den aus dem 
Mikrozensus für das Jahr 1992 errechneten 151.000 Selbständigen und 65.000 Mithelfen­
den in der Land- und Forstwirtschaft stehen 5.100 Steuerfälle gegenü~er. 

3.2. Spitzeneinkommen in der Einkommensteuerstatistik 

Das neunte Dezil der Verteilungen der schwerpunktmäßigen Einkünfte in der Ein­
kommensteuerstatistik 1992 ergibt folgendes Bild: 

Spitzeneinkommen in der Einkommensteuerstatistik 

90% der Steuerfälle (ohne Nullfälle) hatten niedrig~r~, bzw. 10% höhere 
jährliche schwerpunktmäßige Einkünfte (in ÖS) 

Nichtselbständige Arbeit 
Gewerbebetrieb 
Selbständige Arbeit 
Geld- und Kreditwesen; 
Privatversicherungen; Wirtschaftsdienste 
GesundheÜswesen 
Unterrichts- und Forschungswesen 
Nichtarbeitseinkünfte 

Quelle: äST AT 

Männer 

707.000 
920.000 

2.069.000 

2.225.000 
2.587.000 

895.000 
900.000 

Frauen 

390.000 
636.000 

1.041.000 

782.000 
1.503.000 

336.000 
497.000 
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Der zu diesen Daten aus der Einkommensteuerstatistik zur Verfügung stehende Vergleichs­
wert der Unselbständigen errechnet sich mit Hilfe der Höchstbeitragsgrundlage (36.000 S 
mal vierzehn minus Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung, Arbeiterkammerumlage 
und Wohnbauförderungsbeitrag); im Jahr 1992 betrug dieser Wert 371.488 S; die Verdien­
ste von 7,5% der Arbeiter, Angestellten und Beamten bzw. 10,9% der unselbständig 
beschäftigten Männer lagen über dieser Schwelle. Wenn als Bezugsgruppe die Steuer­
fälle (ohne Nullfälle) aus der Einkommensteuerstatistik 1992 hergenommen werden, zeigt 
sich, daß 60.000 Personen (47.000 Männer, 13.500 Frauen) mit schwerpunktmäßigen 
Einkünften aus Gewerbebetrieb, selbständiger Tätigkeit und Nichtarbeitseinkünften, über 
dieser Schwelle liegen, der entsprechende Anteil beträgt in der Einkommensteuer­
statistik 39% (45% Männer, 26% Frauen). 

Wird der Vergleich der Einkommensverteilungen wegen derTeilzeitproblematikauf Männer 
beschränkt und die geringfügige Abweichung in der Definition der Abgrenzung der "Spitzen­
verdiener" (Unselbständige: 1 0,9%, Selbständige: 1 0,0%) akzeptiert, so wird das weitaus 
höhere Niveau der "Spitzeneinkommen" der Selbständigen deutlich, da sich zeigt, daß die 
vergleichbare Schwelle bei Gewerbebetrieb, Nichtarbeitseinkünften und selbständiger 
Arbeit im Unterrichts- und Forschungswesen eineinhalbmal, in "Geld- und Kreditwesen; 
Privatversicherungen; Wirtschaftsdienste" um das Fünffache und im Gesundheitswesen 
um das Sechsfache höher ist als jene der Unselbständigen. 

4. Die Netto-Einkommen aus unselbständiger Arbeit 

4.1. Datenbasis 

Im Rahmen des Mikrozensus-Sonderprogramms vom Juni 1993 wurde allen unselbständig 
Beschäftigten die Frage nach dem monatlichen Netto-Einkommen gestellt. Die aus dersel­
ben Erhebung stammenden Angaben über die Arbeitszeit erlauben Aussagen über die Ein­
ko-mmenssituation bei gleichem wöchentlichen Arbeitsvolumen, sodaß die Einflüsse von 
Teilzeitarbeit und Überstunden bereinigt werden können. Die Einkommensdaten aus dem 
Mikrozensus stellen zudem seit 1973 die einzige verfügbare Quelle für die Berechnung von 
Haushaltseinkommen dar. Die ausgewiesenen Netto-Einkommen sind immer auf ein Vier­
zehntel des Jahreseinkommens standardisiert. 

Rund 69% der befragten unselbständig erwerbstätigen Personen beantworteten bei der 
Erhebung 1993 die Einkommensfragen. Um die durch Antwortausfälle auftretenden Beein­
trächtigungen der Ergebnisse zu reduzieren, wurde wieder ein statistisches Verfahren 
angewandt, das ein Auffüllen der fehlenden (bzw. unvollständigen) Angaben zum Einkom­
men ermöglicht. 
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Rechnet man die Brutto-Medianverdienste des Hauptverbands der österreichischen 
Sozialversicherungsträger für das Jahr 1993 auf Netto-Einkommen (ohne Einbeziehung 
von Steuerabschreibungsmöglichkeiten) um, so zeigt der Vergleich mit den (entsprechend 
adaptierten) Einkommensdaten, daß die "Unterschätzungen" bei den Mikrozensus-Daten 
durchwegs nicht über 8% hinausgehen. Es kann daher davon ausgegangen werden, daß 
sich die Verzerrungen unter anderem durch Nichterfassung unregelmäßiger Verdienst-

•• I 

bestandteile (z. B. einmalige Prämien, Belohnungen, Uberstundenentgelte u. a. m.) zumin-
dest im mittleren Verteilungsbereich in Grenzen halten und der Mikrozensus insgesamt (mit 
Ausnahme der Topverdienste) realistische Daten zur Verteilung der Netto-Verdienste der 
Unselbständigen zur Verfügung stellen kann. 

4.2. Die Netto-Personeneinkommen 

Mittlere Nettoeinkommen* 1993 

Männer: ÖS 14.900 

18.400 öS 

15.800 ÖS 

13.300 ÖS 

, 

, 

" 

Angestellte Öffentlich Arbeiter 
Bedienstete** 

* Nettomonatseinkommen, 
umgerechnet auf eine 40 Stundenwoche, 
ohne Transfereinkommen 

** Inklusive Vertragsbedienstete 

Frauen: ÖS 11.900 

Angestellte Öffentlich Arbeiterinnen 
Bedienstete** 

Quelle: ÖSTAT, Mikrozensus Juni 1993 
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Für alle unselbständig Beschäftigten (ohne Lehrlinge) ergab sich ein mittleres Netto­
Einkommen von 14.100 öS (einschließlich Familienbeihilfe); dieser Wert lag für 
Arbeiterinnen bei 12.600 öS, für Angestellte bei 14.900 öS und für öffentlich Bedienstete bei 
15.900 öS. 

I 

Rechnet man diese Einkommen auf eine wöchentliche Arbeitszeit von 40 Stunden um, 
und klammert man die Transfereinkommen (Familienbeihilfe, Alleinverdiener- bzw. Allein­
erhalterabsetzbetrag und allfällige Pensionseinkommen, z. B. Witwenpension) aus, so lag 
das mittlere Einkommen aller Unselbständigen im Jahr 1993 bei 13.600 ÖS: Das mittlere 
Einkommen der Männer betrug 14.900 ÖS, das arbeits~eitbereinigte mittlere Einkommen 
der Frauen betrug 11.900 öS. Angestellte verdienen netto sowohl bei den Männern als auch 
bei den Frauen - arbeitszeitbereinigt - um ca. 30% mehr als Arbeiter. Der Medianverdienst 
der Beamtinnen ist höher als der der weiblichen Angestellten, während bei deI) Männern die 
mittleren Gehälter der Angestellten über denen der Beamten liegen. 

4.3. Entwicklung der Netto-Einkommen 1989 - 1993 

Die arbeitszeitstandardisierten Netto-Einkommen erhöhten sich zwischen 1989 und 
1993 im mittleren VerteIlungsbereich um meist 20% bis 25%, lediglich die männlichen 
Angestellten und die besserverdienenden öffentlich Bediensteten konnten - wegen der 
stärkeren steuerlichen Entlastung der höheren Verdienste - kräftigere Zuwächse erzielen. 
Die Vergleichswerte von 1991 zeigen ein eher uneinheitliches Bild der V~ränderungsraten , 

wobei die beschriebene Tendenz der stärkeren Erhöhung bei den Besserverdienenden in 
diesem Zweijahresabstand stärker zur Geltung kommt. 

Das neunte Dezil (90% der Lohn- und Gehaltsempfängerverdienen weniger, 10% verdienen 
mehr) der Einkommensverteilung der Unselbständigen lag 1993 um 29% über jenem des 
Jahres 1989' und 14% über jenem von 1991. Verglichen mit den Preissteigerungen, die, 
gemessen am Verbraucherpreisindex 1986, zwischen den Erhebungen'15,0% bzw. 6,6% 
betrugen, konnten daher gerade die Besserverdienenden beachtliche Einkommenszu­
wächse erzielen. Die Steigerungen im untersten Bereich der Einkommensverteilung fielen 
in diesem Vergleichszeitraum deutlich geringer aus, gem~ssen am ersten Dezil 23% 
gegenüber 1989 und nur 5% gegenüber 1991. 

4.4. Die untersten zehn Prozent der Netto-Verdienste aus un­
selbständiger Arbeit 

Zehn Prozent aller unselbständig Beschäftigten bezogen 1993 im Monat weniger als 
8.500 S Netto-Einkommen (standardisiert auf 40 Wochenstunden) . Die Bezieher niedri­
ger Einkommen sind allerdings sehr ungleich verteilt: Während nur jeder 19. Mann zu den 
Schlechtverdienenden zählt, findet sich jede sechste Frau in dieser Gruppe. 31 % aller 
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Arbeiterinnen, 33% der ausländischen Arbeiterinnen, jedoch zwei Drittel der Arbeiterinnen 
aus der Türkei, verdienten unter 8.500 S, selbst bei Facharbeiterinnen beträgt dieser Anteil 
29%. 

Bei den männlichen Hilfsarbeitern betrug der Anteil unter dem untersten Verdienstdezil 
22%, bezogen auf alle männlichen Arbeiter 8%. Weit höhere Werte ergeben sich für 
Ausländer, und zwar beträgt im Durchschnitt der männlichen Arbeiter der Anteil der 
Niedrigverdienenden ein Siebentel,. bei den ·Arbeitern aus der Türkei ist sogar jeder vierte 
betroffen. 

4.5. Geschlechtsspezifische Unterschiede bei den Netto-Verdiensten 

Arbeitszeitbereinigt verdienen Männer im Vergleich zu Frauen netto um ein Viertel 
mehr, in der Privatwirtschaft erreichte der Einkommensvorteil der Männer bei den Arbeitern 
(männliche Arbeiter: 13.300 öS, (Arbeiterinnen: 9.500 ÖS) 40% und bei den Angestellten 
(männliche Angestellte: 18':400 öS, weibliche Angestellte: 12.700 ÖS) 45%, im Öffentlichen 
Dienst (Beamte unä V~rtragsbedienstete) lag er - allerdings unter Ausklammerung der 
Teilzeitbeschäftigten im Unterrichts- und Forschungswesen - bei 11 % (Männer: 15.800 ÖS, 

I 

Frauen: 14.200 ÖS). 
~ 

Nettoverdienste 1993 nach der Berufsschicht 

Standardisiertes1) Netto­
Personeneinkommen 

Berufsschicht 50% verdienen weniger als 
... Schilling 

Männer Frauen 

Hilfstätigkeiten 12.700 9.700 
Facharbeiter, einfache Angestellte 13.800 11.400 
Mittlere Tätigkeit, Meister 16.900 14.000 
Höhere Tätigkeit 20.000 16.000 
Hochqualifizierte, führende Tätigkeit 25.300 21.100 

Insgesamt 14.900 11.900 

Quelle: ÖSTAT, Mikrozensus Juni 1993. 

') Bezogen auf die einheitliche Arbeitszeit von 40 Wochenstunden. 

Vorteil der 
Männer in% 

31 
21 
21 
25 
20 

25 

Selbst bei gleicher Schulbildung verdiene(l Männer um rund ein Viertel mehr als 
Frauen. Der Vergleich der Verdienstverteilungen nach der Schulbildung zeigt: Der Ab­
schluß einer berufsbildenden mittleren Schule beschert Frauen Verdienstmöglichkeiten wie 
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Männern mit Pflichtschule ohne Lehrabschluß, die Verdienstverteilung der Maturantinnen 
ähnelt stark jener der Männer mit einem Lehrabschluß, und Akademikerinnen verdienen 
etwa soviel wie Männer, die eine berufsbildende mittlere Schule absolviert haben. 

Unterschiedliche Nettoverdienste* zwischen Männern 
und Frauen auch bei gleicher Schulbildung 

I:J Frauen 

I:J Männer 

CI» 
10 
0 
0 
CD 
N ... 

1811 

Pflichtschule 
ohne Lehr­
abschluß 

CI» 
10 
0 
0 
1ft 

:a :a ~ 
0 0 

CI» 0 0 GI 10 
cIÖ 

,... 
0 cIÖ 
0 ... ... 
GI ca; :a 

0 ... 
0 
"It 

:a • ... 

Pflichtschule Berufsbildende Aligemein- Berufsbildende Hochschule/ 
mit Lehr- mittlere Schule bildende höhere Schule Universität 
abschluß höhere Schule 

Standardisiert auf 40 Stundenwoche, 
ohne Familienbeihilfe und ohne Absetzbeträge Quelle : ÖSTAT, Mikrozensus Juni 1993 

4.6. Die Netto-Haushaltseinkommen der Unselbständigen 

Dasmittlere monatliche Netto-Haushaltseinkommen (Summe der Personeneinkommen 
inklusive Familienbeihilfen) aller Unselbständigen betrug 1993 24.200 öS, in Arbeiter­
haushalten lag es bei 22.700 öS, in Angestelltenhaushalten bei 25.900 ÖS und in den 
Haushalten öffentlich Bediensteter bei 25.300 ÖS. 
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Eine Gegenüberstellung der Haushaltseinkommen ohne Berücksichtigung der dahinterste­
henden Haushaltsgröße und -zusammensetzung ist nicht sehr aussagekräftig, es bedarf 
bestimmter (letztlich nicht empirisch herleitbarer) Annahmen, um die Einkommenssituation 
verschiedener Familientypen miteinander vergleichen zu können. Die hier berichteten 
Ergebnisse beziehen sich auf die vom Statistischen Zentralamt veröffentlichte "Standard­
variante" der Äquivalenzeinkommen, bei der die erste Person mit 1 ,0, jede zusätzliche 
erwachsene Person mit 0,7 und Kinder je nach Alter (durchschnittlich mit 0,5) gewichtet 
werden. 

Das mittlere Äquivalenzeinkommen aller Unselbständigenhaushalte betrug 1993 (je­
weils standardisiert auf einen Single-Haushalt und ein Vierzehntel des Jahreseinkommens) 
11.900 ÖS, in Arbeiterhaushalten 10.200 öS, in Angestelltenhaushalten 13.500 öS und in 
jenen der öffentlich Bediensteten 12.900 ÖS. 

Äquivalenzeinkommen (Gewichtetes Pro-Kopf-Netto Einkommen) 
der Unselbständigenhaushalte nach der Schulbildung 

der Bezugsperson 1993 

Insgesamt: ÖS11.900 
-------------

11.300 
10.200 

Pflichtschule Lehre 

12.500 

mittlere 
Fachschule 

15.500 
14.600 

-

Matura Universität 

Quelle: ÖSTAT, Mikrozensus 

Im Zeitvergleich erhöhten sich die Haushaltseinkommen im mittleren Verteilungsbereich 
eher einheitlich - gegenüber 1989 stiegen sie um 24%, im Vergleich zu 1991 um 11 %; etwas 

181 

III-60 der Beilagen XIX. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 181 von 342

www.parlament.gv.at



UNSELBSTÄNDIG BESCHÄFTIGTE EINKOMMEN 1994 

geringer fielen die Zuwächse bei den Äquivalenzeinkommen aus (19% bzw. 8%). Ähnlich 
wie bei den Personeneinkommen zeigt sich auch beim Haushaltseinkommen im obersten 
Verteilungsbereich ein höherer Einkommenszuwachs als im untersten, der sich 
besonders im Hinblick auf den Vergleich 1991 mit 1993 akzentuiert: Während von 1989 bis 
1993 die Einkommenssteigerung gemessen am ersten Dezil19% und am neunten Dezil der 
Äquivalenzeinkommen 23% betrug, stiegen die Werte von 1991 auf 1993 für das erste Dezil 
um 3% aber für das neunte Dezil um 12%. 

4.7. Haushaltseinkommen von Familien mit Kindern 

In Familien mit Kind(ern) treten bei gleichbleibender sozialer Stellung relativ einheitliche 
Veränderungen der Einkommenshöhe nach der Kinderzahl und der Berufstätigkeit der Frau 
auf. 

Bei Berufstätigkeit beider Elternteile kann mit einem Kind das durchschnittliche Ein­
kommensniveau der jeweiligen Referenzgrupp~n. (Arbeiter, Angestellte, öffentlich Bedien­
stete) im allgemeinen erreicht bzw. leicht übertroffen werden. Bei zwei Kindern liegt das 
Einkommensminus bei rund einem Zehntel, bei Familien mit drei Kindern sinken die zur 
Verfügung stehenden Einkommen schon um fast ein Drittel unter den Durchschnitt. 

In Familien mit nur einem Einkommensbezieher ergibt sich bei einem Kind im mittleren 
Verteilungsbereich ein Einkommensminus von rund einem Fünftel, dieser Abstand 
erhöht sich bei zwei Kindern auf rund ein Drittel, bei drei Kindern auf 40% und bei vier 
und mehr Kindern (abgesehen von Angestelltenfamilien) auf die Hälfte. 

BeSChäftigten Alleinerzieherinnen steht bei Arbeiterinnen ein um rund 30% niedrige­
res Einkommen zur Verfügung; das Einkommensminus alleinerziehender Angestellter 
(rund 40%) ist noch st"ärker ausgeprägt, jenes alleinerziehender öffentlich Bediensteter 
(rund 20%) fällt geringer aus. (Die Einkommen schließen allenfalls erhaltene Unterhalts­
leistungen nicht ein.) I. 

4.8. Die untersten zehn Prozent der Haushaltseinkommen der 
Unselbständigen 

Zehn Prozent der Unselbständigenhaushalte verfügten 1993 über ein (einem Single­
Haushalt entsprechendes) Äquivalenzeinkommen von höchstens 6.200 S (zum Ver­
gleich: der Richtsatz für die Gewährung der Ausgleichszulage betrug 1993 für eine einzelne 
Person 7.000 S). Bei Haushalten mit (mindestens) einer arbeitslosen Person liegen die 
Äquivalenzeinkommen von einem Viertel, bei den Haushalten mit arbeitsloser Bezugsper­
son von nicht weniger als 43% unter dieser Schwelle. 
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Nach der Berufsschicht des Haushaltsvorstands ergibt sich folgendes Bild: 14% der 
Arbeiterhaushalte (22% jener der ausländischen Arbeiter und 38% der Arbeiter aus der 
Türkei), 8% der Angestelltenhau.shalte und 6% der Haushalte von öffentlich Bediensteten 
finden sich unter den einkommensschwächstefl zehn Prozent der Unselbständigenhaushalte. 
Jedem vierten Haushalt von Hilfsarbeitern, einem Siebentel jener von angelernten und 
jedem zehnten von Facharbeitern stehen weniger als 6.200 ÖS zur Verfügung. 

Auch die Schulbildung der Bezugsperson erweist sich als trennscharf: Jeder sechste 
Haushalt mit einer Bezugsperson, die lediglich Pflichtschulbildung aufweisen kann, 
gehört zu den Einkommensschwächsten. 

Nach dem Familientyp finden Sich Familien mit Kind( ern) dann besonders häufig in diesem 
Bereich, wenn die Frau nic!lt berufstätig ist und nur ein geringes Arbeitseinkommen zur 
Verfügung steht: Von den Arbeiterfamilien findet sich bei einem Kind bereits ein Fünftel , bei 
zwei Kindern fast ein Drittel, bei drei Kindern die HäJfte und bei vier und mehr Kindern ein 
Anteil von zwei Drittel im untersten Zehntel der Einkommensverteilung. Bei öffentlich 
Bediensteten ist bei einem Kind ein Zehntel, bei zwei KiQdern ein Viertel, bei drei Kindern 
ein Drittel und bei vier und mehr Kindern die Hälfte betroffen. Bei Angestelltenfamilien sind 
wegen der höheren Arbeitseinkomm~n beengte finan2!ielle Verhältnisse nicht so stark 
verbreitet, unter dem untersten Dezil der Einkommensverteilung findet sich bei zwei Kindern 
ein Fünftel und ab drei Kindern ein Viertel dieser Haushalte. 

Auch bei den beschäftigten Alleinerzieherinnen zeigen sich die höchsten Anteile 
einkommensschwacher Familien fürArbeiterinnen, rund 40%verfügten über ein Äquivalenz­
einkommen von weniger als 6.200 ÖS. Bei den Angestellten liegt dieser Anteil bei fast 
einem Viertel. Die höheren Mindestgehälter im öffentlichen Dienst sorgen dafür, daß dort 
beschäftigte Alleinerzieherinnen kaum erhöhte Anteile aufweisen. 

Zur Zusammensetzung der einkommensschwachen Unselbständigenhaushalte ist festzu­
halten: Nach der sozialen Stellung der Bezugsperson sind fast 60% 'Arbeiterhaushalte und' 
der Rest vorwiegend Haushalte von Angestellten und öffentlich Bediensteten niedriger und 
mittlerer Berufsschicht. 

Ein klares Bild ergibt sich nach der Schulbildung der Bezugsperson, in knapp der Hälfte 
der Haushalte im untersten Zehntel der Einkommensverteilung hat die Bezugsperson eine 
Lehre absolviert und in einem Drittel verfügt sie über keine über die Pflichtschule hinausge­
hende Ausbildung, nur in rund jedem fünften Haushalt hat die Bezugsperson eine mittlere 
oder höhere Schule abgeschlossen. ,. 

In fast 90% der einkommensschwachen Haushalte leben Kinder: Das größte Kontin­
gent bilden die 60.000 Haushalte mit zwei Kindern, gefolgt von den 40.000 Haushalten mit 
drei und mehr Kindern und 30.000 Haushalten mit nur einem Kind; von den Haushalten, in 
denen aktuell keine Kinder leben, befinden sich dagegen weniger als 20.000 im untersten 
Bereich der Einkommensverteilung. 
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UNSELBSTÄNDIG BESCHÄFTIGTE EINKOMMEN 1994 

Zusammensetzung des unteren Zehntels* der 
Einkommensverteilung der 

Unselbständigenhaushalte 1993 

Haushalte nur mit 
Ptlichtschul- oder 
Lehrabschluss 

* Monatliche Äquivalenzeinkommen 
1993 unter 6,200 S netto 

( = 150.000 Haushalte) 

Haushalte mit 
weiterführendem 

Schulabschluß 

Quelle: ÖSTAT, Mikrozensus 

Von den 1,5 Millionen in Unselbständigenhaushalten lebenden unterhaltsberechtigten 
Kindern fallen rund 300.000 in das unterste Zehntel der Einkommensverteilung, das 
bedeutet, daß jedes fünfte Kind in Unselbständigenhaushalten unter beengten 
finanziellen Verhältnissen aufwächst. In dieser kinderbezogenen Darstellungsweise 
zeigt sich, daß Kinder aus kinderreichen Familien im untersten Einkommensbereich stark 
überrepräsentiert sind: 48% der betroffenen Kinder leben in Haushalten mit drei und 
mehr Kindern (der Anteil der Kinder aus kinderreichen Haushalten an allen Kindern macht 
jedoch nur ein Viertel ays), die Vertretung von Kindern aus Haushalten mit zwei Kindern 
entspricht mit 42% etwa jener in der Referenzpopulation (46%), dagegen findet sich nur 
jedes zehnte betroffene Kind (bei einem Insgesamtanteil der Ein-Kind-Haushalte von 30% 
an allen Kindern) in einem Ein-Kind-Haushalt. 

Zur Interpretation der vorliegenden Daten ist allerdings festzuhalten, daß Disparitäten 
zwischen Familien mit einem oder zwei Verdienern nicht nur beim verfügbaren Einkommen, 
sondern auch hinsichtlich der Arbeits- und Freizeit und bei den unbedingt notwendigen 
Aufwendungen bestehen (sonst durch Haushaltsarbeitselbsterbrachte Leistungen müssen 
in Zweiverdienerhaushalten "zugekauft" werden, Transport zum Arbeitsplatz, Kinderbetreu­
ung usw.). Hinsichtlich der Einkommenssituation der Alleinerzieherinnen ist anzumerken, 
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daß ihre beengte finanzielle Situation noch dazu auf einen erhöhten Ausgabenbedarf trifft, 
der aus der Verbindung von Berufstätigkeit mit Kinderbetreuung und Haushaltsführung 
resultiert. 

5. Daten zum Lebensstandard der österreich ischen Haushalte 

Im Juni 1993wurden im Mikrozensus des Statistischen Zentralamts- nach 1974, 1979, 1984 
und 1989 - zum fünften Mal Fragen nach der Ausstattung der Haushalte gestellt. Die 
erhobenen Indikatoren zum Lebensstandard zeigen an hand des Ausstattungstyps eine 
deutliche Verbesserung der Wohnverhältnisse. 1993 verfügten zwei Drittel der Haushalte 
über eine Wohnung mit Bad und Zentralheizung, während der Anteil der Substan­
dardwohnungen (ohne sanitäre Installationen) auf 4% zurückging. Allerdings gaben 22% 
der Haushalte an , daß eine Großreparatur in der Wohnung/am Haus nötig sei , und jeder 

Lebensstandard der österreichischen Haushalte 
1974-1993 

1974. 

1984 D 
1993 D 

Geschirrspül ­
maschine 

Von 100 Haushalten haben / wohnen in / machten ... % 

FarbfernsehgEträt Wohnung mit Bad u. Substandard- Urlaub 
Zentralheizung wohnung 

Quelle: ÖSTAT 
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sechste Haushalt berichtete über (mindestens) eine negative Umweltbelastung (wie dunkel, 
feucht, Lärm) ihrer Wohnung. 

1993 verreiste jeder zweite Haushalt (mindestens vier Übernachtungen), in jedem zehnten 
Haushalt wurde eine Fernreise mit einer Destination außerhalb Europas (mit Ausnah­
me der außereuropäischen Anrainerstaaten des Mittelmeers) unternommen. 

Hinsichtlich der dauerhaften Haushalts- und Freizeitgeräte sind - bei sehr weitgehender 
Verbreitung - stagnierende Ausstattungsquoten bei Kühlschränken, Waschmaschinen und 
Farbfernsehgeräten sowie bei Telefonanschlüssen zu konstatieren. Disparitäten zeigen 
sich bei, Geschirrspülmaschinen (36% Ausstattungsquote): Zwei Drittel der Haushalte von 
Selbständigen, rund die Hälfte der Angestellten/Beamten und Bauern, ein Drittel der 
Arbeiter und ein Fünftel der Pensionisten verfügten über diese Möglichkeit Hausarbeit zu 
rationalisieren. Die stärksten Zuwächse im Unterhaltungsbereich ergaben sich in den 
letzten Jahren bei Videorecordern (42%), der Möglichkeit internationale Fernsehprogram­
me zu empfangen (Kabelanschluß: 29%, Satellitenantenne: 22%), CD-Playern (32%) und 
bei Heimcomputern (10%). 

5.1. PKW-Dichte und Zeitkarten für öffentliche Verkehrsmittel 

In Regionen mit hoher PKW-Dichte und steigenden Zweitwagenquoten finden sich kaum 
Inhaber von Zeitkarten für öffentliche Verkehrsmittel (sowohl innerstädtisch als auch 
Überland), dagegen liegt in Regionen mit hoher Inanspruchnahme öffentlicherVerkehrsmit­
tel die Ausstattung mit Erst- und Zweit-PKWs deutlich niedriger und stagniert seit Mitte der 
achtziger Jahre. 

Zwei von drei Haushalten besitzen (mindestens) ein Auto. Der Zuwachs während der 
letzten Jahre beschränkt sich auf ländliche Gebiete und Kleinstädte, der Ausstattungsgrad 
in den Mittel- und Großstädten liegt (allerdings bei steigender Haushaltszahl) nach wie vor 
bei 54% und stagniert seit 1984. 

Ähnliches gilt auch für Haushalte mit Zweitwagen: 29% in Landgemeinden, 19% in 
Kleinstädten;- aber nur 8% der Haushalte in Mittel- und Großstädten finden mit einem Auto 
nicht das Au~langen. Die hohe Zweitwagenqupte in struktur- und einkommensschwachen 
Gebieten, wie dem Wald- (25%) und Mühlviertel (28%) und der Oststeiermark (31 %) weist 
- im Gegensatz zu Städten: mit hohen Verdiensten, wie Wien (7%) und Salzburg und , 
Umgebung (15%) - allerdings darauf hin, daß die Zweitwagen nicht in erster Linie als 
Ausdruck von Freizeitkonsum und hohem Lebensstandard interpretiert werden sollten, 
sondern daß für einen guten Teil der Haushalte mit Zweitwagen die Notwendigkeiten für 
Berufstätigkeit (Pendler) und Versorgung im Vordergrund stehen. 

186 

III-60 der Beilagen XIX. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)186 von 342

www.parlament.gv.at



EINKOMMEN 1994 LEBENSSTANDARD 

5.2. Beschäftigtenhaushalte 

Anhand der vorliegenden Ausstattungsindikatoren läßt sich ein anschauliches Bild über 
Unterschiede im Lebensstandard zeichnen, obwohl zusätzliche Informationen über Besitz 
und Vermögen bzw. Verschuldung der Haus~alte nicht verfügbar sind. Die höchste 
Ausstattungsquote zeigt sich für die meisten Indikatoren bei Freiberuflerinnen mit 
Hochschulbildung, bei den Selbständigen mit größerem" Betrieb und bei den ober-

e , 

sten Schichten von Angestellten und öffentlich Bediensteten. Am deutlichsten sicht-
bar wird ein Defizit bei den im allgemeinen zur "normalen" Ausstattung zähl,enden Indikato­
ren bei Hilfsarbeitern und Kleinbauern. 

Im Durchschnitt liegen die Werte von Angestelltenhaushalten - vor allem hinsichtlich 
"moderner" Geräte, Wohnen und Urlaub - über den Vergleichswerten aller Beschäftigten­
haushalte, gleichzeitig weisen sie aber (z. B. beim Urlaub oder bei Geschirrspülmaschinen) 
hohe gruppeninterne Disparitäten auf. Die Haushalte von öffentlich Bediensteten liegen 
insgesamt sehr nahe am Durchschnitt aller Beschäftigtenhaushalte, die inneren Disparitä­
ten stellen sich etwas weniger groß dar als bei den Angestellten. 

Unterdurchschnittliche Ausstattungsstandards ergßben sich bei den meisten Indikato­
ren für Arbeiterhaushalte. Nur jene von MeisternNorarbeitern und Facharbeiterinnen 
erreichen den Durchschnitt der Beschäftigtenhaushalte, jene der angelernten und beson­
ders jene der Hilfsarbeiterinnen liegen deutlich darunter. Besonders das Ausmaß der Unter­
ausstattung bei Hilfsarbeiterinnen in den Bereichen Wohnen und Haushaltsgeräte wird im 
Sinne einer "kumulativen Deprivation" in Richtung Armutsgefährdung zu interpretieren sein. 

Spezifische Lebensumstände prägen weitgehend das Bild der bäuerlichen Haushalte; dem 
hohen Standard der Haush?lte mit größerem Betrieb steht jedoch eine Unterausstattung in 
den übrigen bäuerlichen Schichten gegenüber, speziell niedrig sind die Standards in den 
Haushalten von Bauern mit kleinerem Betrieb, die in vielen Fällen jenen der angelernten 
und Hilfsarbeiterinnen ähneln. Die Werte der Nebenerwerbslandwirte liegen meist etwas 
über dem Durchschnitt aller Selbständigen in der Land- und Forstwirtschaft. 

Eine heterogene Gruppe bilden die Haushalte der Selbständigen außerhalb der Land- und 
Forstwirtschaft: Während jene mit größerem Betrieb und Freiberufler mit Hochschulbildung 
zu den am besten ausgestatteten Gruppen gehören, liegen die Standards jener mit 
Betrieben ohne Arbeitnehmerinnen meist nahe dem Durchschnitt. 

Detaillierte Auswertunger;l liegen auch nach dem Familientyp vor. Die Ausstattung der 
Haushalte der Alleinerzieherinnen mit Geräten erreicht zwar den Durchschnitt der Beschäf­
tigten, liegt jedoch deutlich unter den Vergleichswerten der vollständigen Familien; 
unter die allgemeinen Standards fallen die Werte bei der Reparaturbedürftigkeit der Wohnung, 
beim Auto, beim Lesen einer Tageszeitung und auch bei der finanziellen Absicherung. 
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Bei vollständigen Familien mit Kind(ern) zeigen sich in den Bereichen Verkehr, dem 
Vorhandensein "moderner" Geräte und dem Urlaub die erwarteten Unterschiede nach der 
Berufstätigkeit eines Elternteils/beider Elternteile. Dagegen sind die Standards bei den 
übrigen Geräten, beim Wohnen und auch bei der finanziellen Absicherung eher einheitlich. 

" Es läßt sich daher resümieren, daß die Berufsschicht der Bezugsperson einen viel 
direkteren Zugang zur Darstellung von Ausstattungsdisparitäten (und zur Lokalisie­
rung von Armutsgefährdung) ermöglicht als die bloße Berücksichtigung der Kinder­
zahl. Diese Befunde stehen in deutlichem Gegensatz zu den bei den Haushaltseinkommen 
vorgefundenen Disparitäten und weisen darauf hin, daß die Einkommensdaten eine aktuelle 
Situation beschreiben, während bei den Lebensstandardindikatoren ein eher längerfristiger 
Durchschnitt der Einkommenschancen sichtbar wird, bei dem z. B. auch Intergenerations­
transfers von Eltern zu ihren Kindern in der Phase der Hausstandsgründung ihren Nieder­
schlag finden. 

5.3. Haushalte in Österreich beschäftigter Arbeiterinnen aus 
dem ehemaligen Jugoslawien und der Türkei 

Nur jeder dritte türkische oder jugoslawische Haushalt lebt in einer Wohnung mit Bad und 
Zentralheizung (aber zwei Drittel aller Arbeiterhaushalte); jeder sechste türkische und 
jeder fünfte jugoslawische(aber nur jeder 20. Arbeiterhaushalt) lebt in einer Substandard­
wohnung, also in einer Wohnung ohne sanitäre Installationen. In Wien ist allerdings nach 
Daten aus dem Mikrozensus-Sonderprogramm März 1993 noch immer die Mehrheit der 
ausländischen Arbeiterinnen von prekären Wohnverhältnissen betroffen. Doppelt so 
viele türkische und jugoslawische Arbeiterhaushalte wie im Durchschnitt leben in einer 
Wohnung oder einem Haus, das eine Großreparatur nötig hat. 

Nur beim Farbfernsehgerät und beim Videorecorder reichen die Ausstattungswerte der 
ausländischen Arbeiter relativ nahe an das durchschnittliche Niveau der Arbeiterhaushalte 
heran, bei allen übrigen Indikatoren liegen ihre Werte meist weit unter den Vergleichs­
standards. So besitztjederfünfte ausländische Arbeiterhaushalt keine Waschmaschine und 
drei Fünftel der türkischen und jeder zweite jugoslawische Haushalt verfügt über 
keinen Telefonanschluß. In mehr als der Hälfte aller türkischen und in zwei Drittel aller 
jugoslawischen Arbeiterhaushalten liest niemand regelmäßig Tageszeitung, in fast jedem 
achten steht kein Fernsehgerät. Der Anteil der mit einem PKW ausgestatteten Haushalte 
ist vor allem bei türkischen Arbeiterinnen mit rund der Hälfte weit niedriger als im Durch­
schnitt (vier Fünftel). 
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5.4. Pensionistenhaushalte 

Im Vergleich zu den Beschäftigtenhaushalten ist die Ausstattung der Pensionisten­
haushalte im allgemeinen durch eine Parallelverschiebung nach unten und - vor allem bei 
den trennscharfen Indikatoren (wie Geschirrspülmaschine, regelmäßige Lektüre von Ta­
geszeitung, PKW, Wohnen, Urlaub) - durch stärkere innere Disparitäten gekennzeichnet. 

Am unteren Ende der Verteilung des Lebensstandards finden sich bei den Pensionisten­
haushalten Bezieherinnen einer Ausgleichszulage oder eines Hilflosenzuschusses und 
Haushalte, in denen die Bezugsperson nie berufstätig gewesen ist: Diesen Gruppen 
gemeinsam sind die niedrige Wohnqualität (doppelt so hoher Anteil an Substandard­
wohnungen wie im Durchschnitt der Pensionistenhaushalte), geringe Mobilität, seltenes 
Vorhandensein einer Zusatzkrankenversicherung und häufiges Fehlen von verbreiteten 
Haushalts- und Freizeitgeräten sowie Informationsferne (Tageszeitungen). 

Nach der zuletzt ausgeübten beruflichen Tätigkeit der Bezugsperson finden sich die 
niedrigsten Standards bei pensionierten Kleinbauern und Hilfsarbeitern im besonderen und 
Bauern- und Arbeiter-Pensionisten im allgemeinen, wobei wegen des relativ hohen Ge­
wichts der Kleinbauern die Werte der bäuerlichen Haushalte noch unter jenen der Arbeiter 
zu liegen kommen. Seit 1989 sind zwar Verbesserungen zu verzeichnen, die Gefährdung 
durch Altersarmut bleibt in diesen Schichten aber bestehen. 

Bei den Arbeitern liegen nur die ehemaligen Vorarbeiter und Meister über dem durchschnitt­
lichen Ausstattungsniveau der Pensionistenhaushalte, frühere Facharbeiter können meist 
den Durchschnitt erreichen, ehemalige angelernte und vor allem Hilfsarbeiter weisen 
durchwegs unterdurchschnittliche Standards auf. 

Durchwegs über dem Durchschnitt liegende Werte zeigen sich in allen Schichten der 
früheren Selbständigen außerhalb der Land- und Forstwirtschaft, im Detail ergeben sich 
jedoch hohe Disparitäten vor allem bei den zur gehobenen Ausstattung zählenden Indika­
toren. 

Recht ähnlich präsentieren sich die Ausstattungstandards der ehemaligen Angestellten 
und Beamten: Beide Schichten weisen durchwegs über dem Durchschnitt aller Pensio­
nistenhaushalte liegende Standardsauf, wobei sich an der Verfügbarkeit eines PKW, der 
Reparaturnotwendigkeit beim Wohnen und der finanziellen Absicherung die günstigere 
Situation für die Beamten zeigt. Vor allem die trennscharfen Indikatoren machen auch 
innerhalb dieser beiden Schichten erhebliche innere Unterschiede sichtbar. 
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5.5. Arbeitslosenhaushalte 

Bei allen Lebensstandardindikatoren ergeben sich bei den Arbeitslosenhaushalten 
ni~drigere Ausstattungswerte; das Zurückbleiben fällt weniger stark aus, wenn auf 
Haushalte in denen (mindestens) eine Person arbeitslos ist, abgestellt wird, Haushalte mit 
arbeitslosem Haushaltsvorstand weisen einen noch größeren Abstand zu den Beschäftig­
ten auf. 

Reparaturbedürftigkeit 1994 

Von 100 Haushalten geben ... % an, daß eine Großreparatur an ihrer 
Wohnung / ihrem Haus notwendig ist. 

• 41 0/0 

38% 

33% 
30 0

/0 

26% 
'22 ·% ~ 

19 % 

'IB(~iJ • ~ H: 
Idlßt,/. -: 

ih -Ilt I 

Beschäftigte alle pensionierte pensionierte Arbeitslose ausländische Sozialhilfe-
Haushalte Arbeiter/innen Bauern/ Arbeiter/innen empfänger/ 

Bäuerinnen innen 

Quelle: ÖST AT 

Abgesehen von jenem Achtel der Arbeitslosenhaushalte, das über keine Waschmaschine 
verfügt und der nur halb 'so hohen Ausstattung mit Geschirrspülmaschinen, erscheinen die 
Unterschiede hinsichtlich äer übrigen Haushahs- und Freiz~itgeräte, deren Anschaffung 
wohl zum Teil noch auf "bessere Zeiten" zurückgeht, we'niger gravierend als jene beim 
Wohnen (insbesondere bei der Reparaturoedürftigkeit), bei den Möglichkeiten Urlaub zu 
machen, bei der Ausstattung mit einem PKW und bei der finanziellen Absicherung. 

) 
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5.6. Haushalte von Sozialhilfeempfängern 

Die Quote derWohnungen mit Bad und Zentralheizung ist bei den Sozialhilfeempfängerinnen 
mit 40% nur rund halb so hoch wie bei den Beschäftigtenhaushalten, ein Zehntel lebt in 
Substandardwohnungen, und rund 40% berichten über die Notwendigkeit von Groß­
reparaturen. Nicht einmal jeder fünfte Haushalt konnte sich einen Urlaub leisten. Ein 
Drittel der Sozialhilfeempfängerhaushalte verfügt über kein Telefon, ein Fünftel über keine 
Waschmaschine, ein Achtel über kein Fernsehgerät und ein Zehntel weder über einen Gas­
noch über einen Elektroherd. 

Auch bei den übrigen Indikatoren zeigen sich sehr niedrige Ausstattungsquoten, die 
durchwegs noch unter jenen der Haushalte mit arbeitslosem Haushaltsvorstand zu liegen 
kommen. 
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1. Strukturanpassungsgesetz 

Das Strukturanpassungsgesetz (BGBI.Nr.297/1995) beinhaltet eine Reihe von Maßnah­
men zur Budgetkonsolidierung durch die Änderung bzw. Neuerlassung mehrerer Geset­
ze. Auch im Bereich der Sozialversicherung sind budgetwirksame Änderungen vorgesehen. 
So wird die Ausfallhaftung des Bundes in Form des Bundeszuschusses zur Pensions­
versicherung wie schon 1994 auch für das Jahr 1995 von 100,2 % auf 100 % der 
Aufwendungen reduziert; dies gilt sowohl für den Bereich des ASVG als auch für die Bauern­
Sozialversicherung und die Gewerbliche Sozialversicherung. Überdies wird der Bundes­
beitrag in der Krankenversicherung der Pensioni~ten nach dem GSVG sowie in der 
Unfallversicherung der Bauern nach dem BSVG vermindert. 

Eine neue Bestimmung des ASVG ermöglicht den Abschluß von Verträgen zwischen den 
Trägern der Pensionsversicherung und den Gebietskörperschaften über die Durchführung 
der medizinischen Begutachtung für Ruhestandsversetzungen und Pflegegeldansprüche. 
Dies schafft die Voraussetzungen dafür, daß hinkünftig die medizinische Begutachtung 
für die RUhestandsversetzung eines Beamten oder einer Beamtin durch Ärztinnen der 
Pensionsversicherungsanstalten erfolgen kann. 

Weiters wurde eine Verschärfung der Wegfallbestimmungen bei vorzeitigen Alters­
pensionen vorgenommen. Aufgrund der mit der Pensionsreform ab 1. Juli 1993 geschaf­
fenen Rechtslage konnten selbständig Erwerbstätige eine vorzeitige Alterspension in 
Anspruch nehmen, ohne ihre bisherige versicherungspflichtige Erwerbstätigkeit aufzuge­
ben. Die vorzeitige Alterspension fiel erst weg, wenn das daraus erzielte (nachgewiesene) 
Erwerbseinkommen den Betrag der Geringfügigkeitsgrenze nach dem ASVG überstieg. Da 
dies jedoch nicht den Intentionen des Gesetzgebers auf Anhebung des faktischen 
Pensionsalters entspricht, wird diese Anspruchsvoraussetzung dahingehend modifiziert, 
daß grundsätzlichkeine versicherungspflichtige Erwerbstätigkeit bestehen darf. Ledig­
lich bei Erwerbstätigkeiten, welche keine Pflichtversicherung begründen, kann wie bisher 
ein Einkommen bis zur Geringfügigkeitsgrenze ~rzielt werden. Im Bereich des ASVG wird 
die Neuregelung praktisch keine Auswirkungen haben, da ja nur eine unselbständige 
Erwerbstätigkeit über der Geringfügigkeitsgrenze (Wert 1995 öS 3.452,- monatlich) ver­
sicherungspflichtig ist. In der Pensionsversicherung nach dem GSVG und dem BSVG wird 
jedoch durch die gegenständliche Änderung die vorzeitige Alterspension dann wegfallen, 
wenn die bisherige Tätigkeit nicht eingestellt wird, da Selbständige unabhängig vom 
erzielten Einkommen versicherungspflichtig sind. Diese Neuregelung tritt mit 1.1.1996 in 
Kraft. 

Entsprechend der im Arbeitsübereinkommen der Koalitionsparteien ausdrücklich formulier­
ten Absicht, den Eigenfinanzierungsanteil der Selbständigen und Bauern zu erhöhen, 
wurden im GSVG und BSVG folgende spezifische Änderungen vorgenommen: 
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Maßnahmen im Bereich des GSVG 

Ab 1. April 1995 wurde dieMindestbeitragsgrundlage nach dem GSVG von öS 10.759,­
auf öS 11.459,- pro Monat erhöht. DarüberhiMius wird die Mindestbeitragsgrundlage in 
den Jahren 1997 bis 1999 noch zusätzlich um jeweils S 500,- erhöht. 

Bereits durch die 19.Novelle zum GSVG, BGBI.Nr.336/1993, wurde bestimmt, daß die 
Kranken- und Pensionsversicherungsbeiträge ab 1.1.1995 den beitragspflichtigen Ein­
künften hinzuzurechnen sind; hiefür war zunächst eine schrittweise Einführung der Hinzu­
rechnung vorgesehen. Mit dem Strukturanpassungsgesetz wird diese Übergangsbestimmung 
beseitigt, sodaß ab 1.4.1995 die Hinzurechnung der Beiträge zur Gänze erfolgt. 

Eine weitere Änderung betrifft die vorläufige Beitragsgrundlage für "Neuzugänge": 
Selbständig Erwerbstätige, die ihre versicherungspflichtige Tätigkeit erst begonnen und 
daher noch keinen Einkommensteuerbescheid über ihre tatsächlichen Einkünfte erhalten 
hatten, mußten bisher Sozialversicherungsbeiträge anhand einer Beitragsgrundlage ent­
richten, die über der Mindestbeitragsgrundlage lag; sie konnten jedoch unter Hinweis auf 
ihre wirtschaftlichen Verhältnisse eine Herabsetzung ihrer Beitragsgrundlage bis auf die 
Mindestbeitragsgrundlage beantragen. Nunmehrgiltfüralle Neuzugängedie Mindestbeitrags­
grundlage ohne Herabsetzungsmöglichkeit. 

Maßnahmen im Bereich des BSVG 

In der Bauern-Sozialversicherung wird ab 1.4.1995 die Einheitswertgrenze, ab der die 
Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung der Bauern eintritt, von S 33.000 auf 
S 20.000 gesenkt. Zur Vermeidung sozialer Härten sind zwei Ausnahmen vorgesehen: 
Für Personen, die am 1.4.1995 eineEigenpension nach dem BSVG, ASVG, GSVG, FSVG 
oder Bezügegesetz bzw. einen Ruhegenuß beziehen, gilt weiterhin die bisherige Einheitswert­
grenze von S 33.000. Weiters können Personen, die durch die neue Rechtslage der 
Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung unterliegen würden und vor dem 1.4.1995 
das 45.Lebensjahr vollendet haben, bis längstens 31.12.1995 einen Antrag auf Befrei­
ung von der Pensionsversicherung stellen. 

Änderung des Betriebshilfegesetzes 

Im Gleichklang mit der das Karenzurlaubsgeld betreffenden Änderung des Arbeitslosen­
versicherungsgesetzes wird die erhöhte Teilzeitbeihilfe nach dem Betriebshilfegesetz 
abgeschafft. Auch für Bezieherinnen einerTeilzeitbeihilfe besteht nunmehr die Möglichkeit 
einer Zuschußgewährung nach dem neu geschaffenen Karenzurlaubszuschußgesetz. 
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2. 52.Novelle zum ASVG 

Die bereits im letzten Sozial bericht ausführlich beschriebene 52. Novelle zum ASVG hat vor 
allem eine Reform der Struktur der Sozialversicherungsträger zum Inhalt. Diese 
Organisationsreform soll eine Steigerung der Effizienz und der Versichertennähe unter 
Nutzung moderner Kommunikationssysteme und Managementmethoden bewirken. 

I 

Schwerpunkte der Verwirklichung dieses Zieles sind: 

Drastische Verringerung der Gesamtzahl der Versicherungsvertreterinnen 

Die V~rWaltung der Sozialversicherungsträger erfolgt weiterhin nach dem bewährten 
Prinzip der Selbstverwaltung, d.h. durch eigenverantwortliche Verwaltungskörper, die 
aus den von den jeweils in Betracht kommenden Interessenvertretungen entsendeten 
Versicherungsvertreterinnen gebildet werden. Allerdings erfolgte durch die gegenständli­
che Organisationsreform eine deutliche Ver"ringerung der Anzahl der V~rsicherungs­
vertreterinnen. So wurde deren Anzahl für den Bereich des ASVG von insgesamt 2.310 
auf 807 bzw. für die gesamte Sozialversicherung von 2.701 auf 1.017 reduziert. 

Weiters sieht das Gesetz eine klare Begrenzung der Funktionsgebühren und Sitzungs­
gelder für die Ausübung dieser Tätigkeit vor; Pensionen aus einer Tätigkeit als Versiche­
rungsvertreterln sind künftig nicht mehr zulässig. Weitere Details sind durch eine Verord­
nung des Bundesministers für Arbeit und Soziales (BGBI.Nr.3/6/1994) geregelt. 

Straffung der Organisation der Sozialversicherungsträger 

Es wird ein einheitliches O.rganisationsschema mit einer klaren Abgrenzung der 
Zuständigkeit der jeweiligen Verwaltungskörper geschaffen. Verwaltungskörper sind die 
Generalversammlung, der Vorstand, die Kontrollversammlung sowie bei einigen bundes­
weit tätigen Versicherungsträgern Landesstellenausschüsse. Der Vorstand als geschäftsfüh­
rendes Organ kann zur Flexibilisierung des Vollzuges Ausschüsse aus Mitgliedern der 
Generalversammlung bilden und diesen Ausschüssen oder dem Obmann einzelne" seiner 
Obliegenheiten übertragen; weiters kann er die Besorgung bestimmter laufender Angele­
genheiten an das Büro des Versicherungsträg~rs delegieren. Im Sinne der Tran"spar~nz 

sind diese Delegierungs~eschlüsse als Anhang zur Geschäftsordnung zu verlautbar­
en. Fürdie zu erstellendenGeschäftsordnungen derVerwaltungskörper hat der Hauptver­
band der österreichischen Sozialversicherungsträger Mustergeschäftsordnungen zu 
beschließen. Die Satzungen und Krankenordnungen der Versichen.lngsträger sind 
künftig nach jeder fünften Änderung neu zu beschließen, damit ihre Übersichtlichkeit 
gewahrt bleibt. 

196 

III-60 der Beilagen XIX. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)196 von 342

www.parlament.gv.at



SOZIALVERSICHERUNG STRUKTUR REFORM 

Neuorganisation des Hauptverbandes der österreich ischen Sozialver­
sicherungsträger und seiner Aufgaben 

Zur verstärkten Wahrnehmung gemeinsamer Anliegen der gesamten Sozialversiche­
rung sowie verbesserter Koordination der Tätigkeit der einzelnen Versicherungsträger wird 
als neuer geschäftsführender Verwaltungskörper eine Verbandskonferenz geschaf­
fen. Sie besteht aus den Obmännern (Obfrauen) aller größeren Versicherungsträger und 
bestimmten Obmannstellvertreterlnnen sowie dem Verbandspräsidium und soll damit eine 
bessere Identifikation der Versicherungsträger mit der Koordinationstätigkeit des Hauptver­
bandes bewirken. 

Weiters werden die Aufgaben des Hauptverbandes gestaltet: Der Hauptverband soll 
einerseitsServicefunktionen für die Sozialversicherungsträgerwahrnehmen und anderer­
seits durch verstärkte Richtlinienkompetenzen die in vielen Belangen notwendige einheit­
liche Handlungsweise der Versicherungsträger sicherstellen. 

Maßnahmen zur Stärkung der Versichertennähe 

Zur Wahrnehmung der Anliegen der Versichertengemeinschaft und der Leistungs­
bezieher wird bei jedem Versicherungsträger sowie beim Hauptverband ein Beirat einge­
richtet. Der Beirat setzt sich aus Vertreterinnen der Pensionistlnnen, der Bezieherinnen 
einer Pflegegeldleistung, der Versicherten und der Dienstgeber zusammen. Seine 
Mitglieder werdenüber Vorschlag entsprechender Vereine von der Generalversammlung 
des Versicherungsträgers bestellt. Der beim Hauptverband einzurichtende Beirat besteht 
aus den Vorsitzenden der Beiräte der einzelnen Versicherungsträger. Die Beiräte sollen die 
sozialversicherungsrechtlichen Interessen des von ihnen vertretenen Personenkreises 
wahrnehmen und zum Zwecke der Information und Vertretung mit diesen Personen ent­
sprechenden Kontakt halten. Darüber hinaus kann der Beirat in grundsätzlichen Fragen 
seine Anhörung verlangen und an Sitzungen der Generalversammlung und des Vorstan­
des mit beratender Stimme teilnehmen. 

Weitere Bestimmungen der 52.Novelle zum ASVG im Bereich derPensionsversicherung 
betreffen verschiedene Klarstellungen, insbesondere hinsichtlich der Anrechnung der 
Kindererziehungszeiten, der Mehrfachversicherung in der Pensionsversicherung und 
des Übergangsrechtes. Außerdem wurden die Ausgleichszulagen-Richtsätze erneut 
außertourlich angehoben. 
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3. Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz -
20.Novelle zum GSVG 

Die bereits im letzten Sozial bericht näher beschriebene 20.Novelle zum GSVG hat ihren 
Schwerpunkt in der analogen Übernahme der mit der 52.Novelle zum ASVG eingeführten 
Maßnahmen zur Organisationsreform sowie der dort beschriebenen Änderungen des 
Pensionsversicherungsrechtes. Durch den Wegfall der Gewerbesteuer mußte der 
Bundesbeitrag neu geregelt werden. 

4. Bauern-Sozialversicherungsgesetz und Betriebshilfe­
gesetz -19.Novelle zum BSVG und 8.Novelle zum BHG 

Auch die bereits im letzten Sozial bericht behandelte 19.Novelle zum BSVG enthält 
hauptsächlich eine analoge Übernahme der im ASVG getroffenen Regelungen zur 
Organisationsreform sowie der Änderungen des Pensionsversicherungsrechtes. Die 
8.Novelle zum BHG paßt die Bestimmungen zur Teilzeitbeihilfe an jene über das 
Karenzurlaubsgeld nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz an. 

5. Beamten-, Kranken- und Unfallversicherungsgesetz -
23.Novelle zum B-KUVG 

Wie bereits im letzten Sozial bericht näher ausgeführt, wies die Organisationsstruktur der 
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter bisher einige Besonderheiten auf. Mit der 
23.Novelle zum B-KUVG wurden die in der 52.Novelle zum ASVG vorgesehenen Maß­
nahmen der Organisationsreform auch im Bereich der Beamtenversicherung eingeführt 
und damit eine Angleichung ihres Organisationsschemas an jenes der ASVG-Versi­
cherungsträger erreicht. 
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6. Notariatsversicherungsgesetz - 7.Novelle zum NVG 1972 

Mit der schon im letzten Sozialbericht näher beschriebenen 7 . Novelle zum NVG 1972 wurde 
die Organisationsstruktur der Versicherungsanstalt des österreich ischen Notariates 
unter Bedachtnahme auf Besonderheiten dieser Sonderversicherung weiterentwickelt. 

7. Arbeitsmarktservice-Begleitgesetz 

Im Zusammenhang mit der Reform der Arbeitsmarktverwaltung sind einige Änderungen 
der Zuständigkeit erfolgt, die bereits im letzten Sozialbericht dargestellt wurden. Im Zusam­
menhang mit der gegenseitigen Verwaltungshilfe der Versicherungsträger wird nun auch 
bestimmt, daß die bei einem unzuständigen Versicherungsträger eingebrachten Anträ­
ge und Meldungen fristwahrend an den zuständigen Versicherungsträger weiterzulei­
ten sind. Damit wird ein erster Grundstein für das sogenannte "AlIsparten-Service" der 
Sozialversicherung gelegt. 

8. Arbeitnehmerlnnenschutzgesetz 

Die Verbesserung des Arbeitnehmerschutzes (BGBI.Nr.450/1994) wird durch eine ver­
stärkte Verpflichtung der Unfallversicherung im Bereich der Prävention unterstützt. So 
wird die Kostenübernahme der zuständigen Sozialversicherungsträger bei bestimmten 
arbeitsmedizinischen Präventivdiensten als Pflichtaufgabe definiert. 

Für Gebietskrankenkassen, die am 30.6.1994 eine Krankenanstalt betreiben, besteht 
nun eine Pflicht zum Betrieb dieser Krankenanstalt; für die erhöhte Belastung aus dem 
Betrieb einer Krankenanstalt gebührt Gebietskrankenkassen ein Zuschuß aus Mitteln des 
Ausgleichsfonds der Krankenversicherungsträger. 

Durch eine Änderung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes ab 1.1.1994 wurden Perso­
nen, die aus einer kurzfristigen Beschäftigung ein monatliches Bruttoeinkommen von 
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mehr als S 16.300,- bezogen haben, vom Anspruch auf Arbeitslosengeld ausgeschlos­
sen. Damit ging aber auch der Kranken- und Pensionsversicherungsschutz verloren. Dies 
hat für einige Berufsgruppen, wie z.B. Filmschaffende, die überwiegend in kurzfristigen 
und projektbezogenen Dienstverhältnissen tätig sind, bedeutende sozialrechtliche Nach­
teile zur Folge. Eine Sonderregelung' für nicht als arbeitslos geltende Personen, die 
vorübergehend beschäftigt sind, sichert diesem Personenkreis Sozialversicherungs­
schutz für den gesamten Monat der Beschäftigung und normiert die entsprechende 
Beitragsgrundlage und Beitragspflicht. 

Im Bereich der Bauern-Sozialversicherung wird der Kostenanteil für die Pflege in 
Krankenanstalten für eine Reihe von Härtefällen von 20 % auf 10 % gesenkt, insbeson­
dere bei niedrigem Einkommen und längerdauerndem Spitalsaufenthalt. 

9. Abgabenänderungsgesetz 1994 .. 

Im Sinne einer Vereinfachung der Lohnverrechnung wurde (BGBI,Nr.6,80/1994) der 
lohnsteuerliche Lohnverrechnungszeitraum und der sozialversicherungsrechtlicheBeitrags­
zeitraum einheitlich mit einem Kalendermonat bestimmt. Weil seit 1.1.1994 die Fällig­
keitstermine für alle Bundesabgaben einheitlich auf den 15. jedes Monats festgelegt 
wurden , wurde die Zahlungsfrist für Sozialversicherungsbeiträge von 11 auf 15 Tage 
verlängert. 

10. Dienstrechtsänderungen 

Mit dem Bundesgesetz (BGBI,Nr.43/1995) erfolgt die durch die Teilnahme Österreichs an 
der Europäischen Union erforderliche Anpassung einiger Gesetze dienstrechtlichen Inhal­
tes. In diesem Zusammenhang war das B-KUVG dahingehend zu ergänzen, daß die von 
Österreich eiltsan'dten Mitgfieder des Europäischen Parlaments wie pie Mitglieder des 

-. c . 
Nationalrates und des Bundesrates de(Tl B-KUVG unterliegen. 

Durch eine Änderung des ASVG wird die seit 1.1.1993 geltende vorübergehende Senkung 
des Beitragssatzes zur Unfallversicherung von 1,4 % auf 1,3 % bis zum 31.12.1995 
verlängert. . 
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11. Hinterbliebenenrecht 

Während das Sozialrechts-Änderungsgesetz 1993 ("Pensionsreform") im wesentli­
chen mit 1. Juli ,1993 in Kraft getreten ist, sah die Änderung des Hinterbliebeneorechts 
(BGBI.Nr.132/1995) ein Inkrafttreten erst mit 1. Jänner 1995 vor. Deren Ziel ist es, 
Überversorgungen zu verhindern, um nicht die Hinterbliebenenversorgung an sich in 
Frage zu stellen. Da entsprechende Ruhensbestimmungen vom Verfassungsgerichtshof 
als verfassungswidrig aufgehoben wurden, war eine Neukonzeption ohn~ R~hens-

•• 1. # 

bestimmungen erforderlich. Im Zuge einerAnderung der Bestimmungen des Pen'sions-
gesetzes 1965 ergab sich auch für den Bereich der Sozialversicherung - entsprechend den 
Harmonisierungsbestrebungen - ein Handlungsbedarf. 

Die Bemessungsgrundlage soll in der gesetzlichen Pensionsversicherung als Basis für 
die Pensionsberechnung ein Spiegelbild des (beitragspflichtigen) Erwerbseinkommens 
darstellen. Um die Vergleichbarkeit zwischen demHinterbliebenenversorgungsrecht des 
Pensionsgesetzes 1965 und des ASVG, GSVG und BSVG herzl:Jstellen, wird der im 
Beamtenrecht verwendete Terminus "Berechnungsgrundlage" sinngemäß auch in die 
gesetzliche Pensionsversicherung üb~rnommE?n .. Dies erfordert aber, daß als Berechnungs­
grundlage in der gesetzlichen Pensionsversicherung die Bemessungsgrundlage um 11 % 
zu erhöhen ist. 

Nach den Intentionen des Gesetzes soll das Gesamteinkommen des Hinterbliebenen in 
Relation zum Gesamtfamilieneinkommen, das vor dem Tod eines der Ehepartner zur 
Verfügung stand, soweit wie möglich in gleicher Höhe zur Verfügung stehen, und zwar 
unabhängig davon, welcher der beiden Ehepartner stirbt. Ein gleiches Gesamteinkommen 
wird nunmehr dadurch erreicht, daß bei einem Einkommensunterschied (Vergleich der 
Berechnungsgrundlagen) von 50 % und mehr der überlebende Ehepartner mit der 
höheren Berechnungsgrundlage 40 % der Pension des (der) Verstorbenen erhält, die 
diesem (dieser) zum Zeitpunkt des Todes gebührt hätte; der Ehepartner ~it der niedri­
geren Berechnungsgrundlage erhält 60 %. Beträgt der Einkommensunterschied 
weniger als 50 %, so bewegt sic!1 der Prozentsatz zwischen 40 % und 60 %. Bei gleicher 
Bemessungsgrundlage ergibt sich ein Hundertsatz von 52 %. 

Erreicht die Summe aus eigenem Einkommen der Witwe (des Witwers) und der 
Hinterbliebenenpension nicht den Betrag von öS 16.000,- (Wert 1995), so ist­
solange diese Voraussetzung zutrifft - der Prozentsatz der Witwen(Witwer)pension 
soweit zu erhöhen, bis die Summe aus eigenem Einkommen und Hinterbliebenenpension 
diesen Betrag erreicht. Allerdings darf die so ermittelte Hinterbliebenenpension 60 % 
(Höchstausmaß) nicht überschreiten. 
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Waisenpension 

Die Waisenpension beträgt für jedes einfach verwaiste Kind 40 % und für jedes doppelt 
verwaiste Kind 60 % der Witwen(Witwer)pension. Um Ungereimtheiten bei der Bemes­
sung der Waisenpension auszuschließen, wird nicht die im konkreten Fall gebührende 
einkommensabhängige Witwen(Witwer)pension, sondern davon unabhängig jedenfalls 
eine mit 60 % ermittelte Witwen(Witwer)pension für die Bemessung der Waisenpension 
herangezogen. 

Höchstausmaß der Hinterbliebenenpensionen 

Das bisher vorgesehene Höchstausmaß der Hinterbliebenenpensionen (§§ 267 ASVG, 
148 GSVG und 139 BSVG) wurde ab 1. Jänner 1995 ersatzlos aufgehoben. 

Übergangsbestimmungen 

Von den neuen Bemessungsvorschriften sind lediglich jene Witwenpensionen betroffen, 
bei denen der Stichtag für diese Hinterbliebenenleistung der 1. Jänner 1995 oder später ist. 
Im Gegensatz zu den Witwenpensionen werden nicht nur "neue"Witwerpensionen erfaßt, 
sondern auch jene Fälle, bei denen der Stichtag vor dem 1. Jänner 1995 (und nach dem 
31.5.1981) liegt. Dies bedeutet, daß auch Witwerpensionen, welche zum 31. Dezem­
ber 1994 nur im Ausmaß von zwei Drittel (40 %) gebühren, bezüglich der vorgesehenen 
Anhebung zum 1. Jänner 1995 entsprechend der neuen Bestimmungen zu prüfen sind. 

12. Internationale Tätigkeit 

Die Bemühungen insbesondere im Interesse der im Ausland beschäftigten bzw. beschäftigt 
gewesenen österreich ischen Staatsbürger Abkommen über Soziale Sicherheit abzu­
schließen, bzw. bestehende Abkommen der Rechtsentwicklung in den Vertragsstaaten 
anzupassen, konnten auch im Jahre 1994 und im ersten Halbjahr 1995 erfolgreich 
fortgesetzt werden. Im einzelnen ist hiezu folgendes zu bemerken: 

12.1. In Kraft getretene Abkommen 

Am 1.9.1994 ist das Abkommen über Soziale Sicherheit mit Kroatien vom 11.3.1993 in 
Kraft getreten. Dieses neue Abkommen wurde inhaltlich bereits im Sozialbericht 1992 näher 
dargestellt. 
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12.2. Unterzeichnete Abkommen 

Neben der parlamentarischen Genehmigung des bereits in Kraft getretenen Abkommens 
mit Kroatien hat auch das EWR-Ergänzungsabkommen mit Island vom 18.3.1993 bereits 
die parlamentarische Genehmigung erhalten; für sein Inkrafttreten ist noch der Austausch 
der Ratifikationsurkunden erforderlich. 

12.3. In Verhandlung stehende Abkommen 

Wie bereits im letzten Sozial bericht erwähnt, wurden im Zusammenhang mit dem EWR­
Abkommen Gespräche zur Vorbereitung neuer Abkommen mit Deutschland, Finnland, 
den Niederlanden, Norwegen, Portugal und Schweden auf Expertinnenebene abge­
schlossen und im Verhältnis zu Dänemark und Irland aufgenommen. Ziel dieser neuen 
Abkommen ist es, die in der EU bzw. im EWR für den Bereich der Sozialen Sicherheit 
maßgebenden Verordnungen (EWG) Nr.1408/71 und Nr.574/72 auf die von diesen Verord­
nungen nicht erfaßten Personen (nicht erwerbstätige Staatsangehörige der Mitgliedstaaten, 
Drittstaater) auszudehnen. 

Weiters wurden die Verhandlungen zum Abschluß eines Abkommens über Soziale Sicher­
heit mit Tschechien und der Slowakei fortgesetzt. 

Mit der UNIDO wurden Besprechungen zur Vorbereitung einer Revision des bestehenden 
Abkommens betreffend die Soziale Sicherheit der Bediensteten dieser Organisation 
fortgesetzt. 

Darüber hinaus wurden Verhandlungen zum Abschluß von Zusatzabkommen zu den 
Abkommen über Soziale Sicherheit mit Australien, Kanada, (einschließlich Quebec) und 
den USA aufgenommen. Diese Zusatzabkommen sehen eine vereinfachte Berechnung der 
Pensionen (Direktberechnung) bei zwischenstaatlichen Versicherungskarrieren vor. 

12.4. Europarat 

In Vorbereitung der 6.Europäischen Sozialministerkonferenz (Mai 1995 in Portugal) wurden 
Tagungen hoher Beamtinnen zum Thema "Pflegebedürftigkeit und Soziale Sicherheit" 
unter Teilnahme eines Ressortsvertreters durchgeführt. 

Im Rahmen der Zusammenarbeit mit den osteuropäischen Staaten wurde im Rahmen des 
Europarates ein Musterabkommen über Soziale Sicherheit unter aktiver Mitwirkung eines 
Vertreters des Ressorts ausgearbeitet. 
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12.5. Europäische Integration 

Ab 1994 nahmen Experten des Ressorts insbesondere auch an den Sitzungen der 
Verwaltungskommission für die soziale Sicherheit der Wanderarbeitnehmer teil (1994 als 
Beobachter im Rahmen des EWR, 1995 als EU-Mitglied). Ziel ist die Fortentwicklung im 
Bereich der grenzüberschreitenden Sozialen Sicherheit. 

13. Pensions- und Rentenüberweisungen von und nach 
Österreich . 

Insgesamt wurden im Jahre 1994 174.000 Pensionen und Renten, auf die in Österreich 
Ansprüche erworben wurden, an Empfängerinnen mit ausländischem Wohnsitz über­
wiesen. Der Gesamtjahresbetrag belief sich im Jahre 1993 auf 5,7 Milliarden ÖS. 

Im Dezember 1993 wurden 147.000 Renten und Pensionen, auf die im Ausland Ansprü­
che erworben wurden, an Empfängerinnen in Österreich ausbezahlt. Der Gesamt jahres­
betrag belief sich auf5,7 Milliarden ÖS (die Daten 1994 lagen zum Zeitpunkt der Berichter­
steIlung noch nicht vor). 

Von den Pensionen und Renten, die 1994 an das Ausland überwiesen wurden, entfielen 
rund die Hälfte (86.000) auf Deutschland, rund 18.000 auf die USA, knapp 17.000 auf Rest­
Jugoslawien, 8.000 auf Kroatien, 6.000 auf Italien und Kanada und 5.000 auf Großbritan­
nien, Israel, Slowenien, ScHweiz und die TOrkei. 

Von den Pensionen und Renten, die aus dem Ausland nach Österreich überwiesen wurden, 
kamen rund 70 % aus Deutschland (102.000), 22.000 aus der Schweiz, 6.000 aus Italien, 
5.000 aus Rest-Jugoslawien, 3.000 aus Großbritannien und rund 2.000 aus Liechtenstein 
und den USA (Daten 1993). 
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1. Legistische Maßnahmen 

1.1. Das neue Arbeitsmarktservice 

1.1.1. Arbeitsmarktservicegesetz 

Durch das am 1.7.1994 in Kraft getretene Arbeitsmarktservicegesetz wird die Durchführung 
der Arbeitsmarktpolitik aus der unmittelbaren staatlichen Verwaltung ausgegliedert 
und obliegt dem Dienstleistungsunternehmen "Arbeitsmarktservice Österreich". 

Das Arbeitsmarktservice besteht aus einer Bundesorganisation, aus je einer Landes­
organisation für jedes Bundesland und innerhalb der Bundesländer aus regionalen Organi­
sationen. Die Bundesorganisation besorgt alle Angelegenheiten, die über den Bereich eines 
Bundeslandes hinausgehen und hinsichtlich derer eine einheitliche gesamtösterreichische 
Vorgangsweise erforderlich ist. 

Organe der Bundesorganisation sind der Verwaltungsrat und der Vorstand. Der Verwal­
tungsrat überprüft die Geschäftsführung des Vorstandes und der Landesgeschäftsführer. 
Im Rahmen dieses Aufgabenbereiches kann der Verwaltungsrat u.a. Vorschläge an den 
Bundesminister für Arbeit und Soziales zur Gestaltung der Arbeitsmarktpolitik und ihrer 
rechtlichen Grundlagen vorlegen. Er ist ein paritätisch besetztes Gremium, die Mitglieder 
werden von den Interessenvertretungen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer sowie dem 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales und dem Bundesministerium für Finanzen ent­
sendet. Der grundsätzlich für sechs Jahre zu bestellende Vorstand besteht aus zwei Mit­
gliedern, wobei ein Mitglied zum Vorsitzenden zu bestellen ist. Der Vorstand hat die 
Geschäfte des Arbeitsmarktservice unter eigener Verantwortung zu leiten. Dabei hat er u.a. 
auch auf den Zielparagraphen (§ 29) Bedacht zu nehmen, aus dem sich insbesondere 
ergibt, daß das Ziel des Arbeitsmarktservice darin besteht, im Rahmen der Vollbeschäf­
tigungspolitik der Bundesregierung auf Verhütung und Beseitigung von Arbeitslosigkeit, 
unter Wahrung sozialer und ökonomischer Grundsätze, hinzuwirken. 

DasBundesministerium tür Arbeit und Soziales nimmt im Rahmen der Arbeitsmarktpolitk 
im wesentlichen folgende Aufgaben wahr: 

> die Vorgabe von allgemeinen arbeitsmarktpolitischen Zielsetzungen, 
> die Genehmigung von finanziellen und personellen Angelegenheiten, 
> die Aufsicht und Bewertung der Tätigkeit des AMS. 

Hilfsapparat der Organe der Bundesorganisation ist eine Bundesgeschäftsstelle. Weiters 
kann bei Vorliegen bestimmter Bedingungen der Verwaltungsrat zur Erfüllung besonderer 
Aufgaben des Arbeitsmarktservice eigene Einrichtungen schaffen. Organe der Landes­
organisationen sind die Landesdirektorien und die Landesgeschäftsführer, als Hilfsapparate 
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dienen die Landesgeschäftsstellen. Die Leiter der regionalen Geschäftsstellen werden von 
den jeweiligen Landesdirektorien bestellt und haben die Geschäfte des Arbeitsmarktservice 
auf regionaler Ebene unter Beachtung der Richtlinien der Bundes- und der Landes­
organisation unter eigener Verantwortung zu leiten. Als Hilfsapparat der regionalen Orga­
nisationen sind regionale Geschäftsstellen vorgesehen. 

1.1.2. Arbeitsmarktservice-Begleitgesetz 

Zur Erreichung der Ziele des neuen AMS sollen aufgrund einer Verordnungsermächtigung 
bis Mitte 1997 folgende Aufgaben abgegeben werden: 

> Übertragung der Berechnung und Anweisung des Karenzurlaubsgeldes, der Teilzeit­
beihilfe, derWiedereinstellungsbeihilfe und derSondernotstandshilfe an die Kran­
kenversicherungsträger; 

> Übertragung der Gewährung von Alterspensionsvorschüssen nach dem Arbeitslosen­
versicherungsgesetz 1977 und der Sonderunterstützung an die Pensionsver­
sicheru ngsträger; 

> Übertragung der Berechnung und Anweisung der Schlechtwetterentschädigung an 
die Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse; 

> Übertragung der Kontrolle der Ausländerbeschäfigung an die Arbeitsinspektorate 
(mit 1.1.1995 erfolgt); 

> Übertragung der Vollziehung des Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetzes an die Bundes­
sozialämter (mit 1.1. 1995 erfolgt); 

> Weiters erfolgt die Konzentrierung der Aufgaben der investiven arbeitsmarktpolitischen 
Beihilfengewährung an Betriebe beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales. 

Somit sind die Voraussetzungen dafür geschaffen, daß sich das neue Arbeitsmarktservice 
voll auf die Vermittlung, Beratung und Qualifizierung der Arbeitssuchenden konzentrieren 
kann. 

1.1.3. Arbeitsmarktpolitikfinanzierungsgesetz 

Durch die mit dem Arbeitsmarktservicegesetz erfolgte Reform der Arbeitsmarktverwaltung 
ist auch eine Neuordnung der Finanzierungsregelungen erfolderlich. Die Finanzierung des 
Arbeitsmarktservice erfolgt primär über den Arbeitslosenversicherungsbeitrag, dem 
fixen Bundeszuschuß von 2,5 Milliarden Schilling (wertgesichert) und aus den Beiträgen 
des Familienlastenausgleichsfonds zu den Familienleistungen. 

Den Bund trifft die Vorschußpflicht für die Aufwendungen des Arbeitsmarktservice. Allfällige 
Abgänge sollen durch Kredite des Arbeitsmarktservice ausgeglichen werden. 
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1.2. Strukturanpassungsgesetz 

Mit der Umsetzung der im Arbeitsübereinkommen der Bundesregierung enthaltenen 
Einsparungsmaßnahmen erfolgte im Bereich der Sozialleistungen eine Konsolidierung des 
Bundesbudgets. Dazu wurden folgende Maßnahmen getroffen: 

~ Verschärfung des Einkommensbegriffes im Zusammenhang mit der Beurteilung von 
Ansprüchen der Arbeitslosenversicherung, 

~ Ersatz des erhöhten Karenzurlaubsgeldes durch einen Zuschuß, der vom anderen 
Elternteil bzw. den Eltern zurückzuzahlen ist, 

~ Hereinbrihgung des Zuschusses zum Karenzurlaubsgeld durch die Finanzämter, 
~ strengere Handhabung der Freigrenzenerhöhung·bei der Notstandshilfe, 
~ Einforderung von, Kinderbetreuungsplätzen von den Ländern, 
~ Kostenbeteiligung der Gemeinden an der Sondernotstandshilfe, 
~ Absenkung der Ersatzrate in der Arbeitslosenversicherung ab der Lohnklasse 72, 
~ Einschränkungen beim Familienzuschlag, 
~ Einschränkungen bei der Sonderunterstützung. 

1.3. Ausländerbeschäftigung 

9 %-Verordnung für 1994 

Nach dem die Bundeshöchstzahl für 1994 im November 1993 zunächst auf Basis der 9,3 %­
Verordnung mit 305.000 kundgemacht worden war, wurde am 30. Dezember 1993 eine 
neue Verordnung erlassen, mit der die Bundeshöchstzahl gemäß § 12a Abs. 2 mit 9 % und 
dementsprechend mit 295.000 festgesetzt wurde. Diese Zahl wurde dann während des 
Jahres nicht mehr verändert. 

Absenkung der Bundeshöchszahl auf 8 0/0 

Um das gegebene hohe Ausmaß der Ausländerbeschäftigung längerfristig zu stabilisieren 
und den weiteren Neuzuzug ausländischer Arbeitskräfte einzuschränken~ wurde mit 1.1.1995 
die 9 %-Verordnung aufgehoben, wodurch die im Ausländerbeschäftigungsgesetz selbst 
festgesetzte Bundeshöchstzahl von 8 % erstmals Geltung erlangte. 

Verordnungsermächtigurig zur Überziehung der Bundeshöchstzahl 
• f ~"1 

Durch eine Novelle zum Ausländerbeschäftigungsgesetz wurde die bisherige Verord­
nungsermächtigung zur Bundeshöchstzahl geändert und dem B,undesminister für Arbeit 
und Soziales nunmehr die Möglichkeit ein.9.sräumt, durch Verordnung, bestimmte Perso-

Ir • • •• • 

nengruppen festzulegen, für die auch im Falle einer Uberschreitung der Bundes-
höchstzahl (8 % des österreichischen Arbeitskräftepotentials) Sicherungsbescheini-
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gungen und Beschäftigungsbewilligungen erteilt werden dürfen. Voraussetzung ist, 
daß an der Beschäftigung der einzelnen Personengruppen öffentliche oder gesamtwirtschaft­
liche Interessen bestehen. Als absolute Grenze für die Überziehung der Bundeshöchstzahl 
wurde der Anteil von 9 % am gesamten Arbeitskräftepotential festgesetzt. 

Außerdem wurde klargestellt, daß Anträge auf Beschäftigungsbewilligung nicht aufgrund 
einer Überschreitung der Bundeshöchstzahl abgelehnt werden können, wenn der betref­
fende Ausländer bzw. die betreffende Ausländerin einen Anspruch auf Leistungen aus der 
Arbeitslosenversicherung erworben hat. 

Bundeshöchstzahlenüberziehungsverordnung 

Aufgrund der neuen Verordnungsermächtigung ist erstmals am 22. April 1995 die Bundes­
höchstzahlenüberziehungsverordnung in Kraft getreten, derzufolge über die Bundes­
höchstzahl hinaus bis zu maximal 9 % am gesamten Arbeitskräftepotential Sicherungs­
bescheinigungen und Beschäftigungsbewilligungen für integrierte jugendliche Aus­
länderinnen, bosnische Kriegsflüchtlinge, Manager und hochqualifizierte Schlüssel­
kräfte im Zusammenhang mit und zur Sicherung von ausländischen Investitionen in 
Österreich sowie für Grenzgänger mit einer mindestens sechsmonatigen legalen Vor­
beschäftigung innerhalb des letzten Jahres und schließlich für Arbeitskräfte, die 
aufgrund einer gesonderten Verordnung kurzfristig in der Landwirtschaft oder im Fremden­
verkehr beschäftigt werden, erteilt werden dürfen. 

Verordnungen zur kurzfristigen Beschäftigung in Saisonbranchen 

Gemäß § 7 des Aufenthaltsgesetzes wurden - wie schon im Jahr zuvor - auch für 1994 und 
1995 für die Wirtschaftszweige Fremdenverkehr sowie Land- und Forstwirtschaft zusätz­
liche Kontingente für die kurzfristige Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte zur Abdek­
kung des saisonal bedingten Zusatzbedarfs festgesetzt. 

2. Aktive Arbeitsmarktpolitik 

2.1. Arbeitsmarktdienstleistungen 

2.1.1. Verbesserung der Information, Beratung und Vermittlung von 
Arbeitsuchenden und der Besetzung von offenen Stellen 

Information, Beratung und Vermittlung von Rat- und Arbeitsuchenden und die Beratung und 
Betreuung von Betrieben bzw. offenen Stellen zählen zu den Kernfunktionen des Arbeitsmarkt-
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seNice. Der bereits 1993 in den arbeitsmarktpolitischen Zielvorgaben der Arbeitsmarkt­
verwaltung formulierte Vermittlungsschwerpunkt wurde 1994 vom ArbeitsmarktseNice 
fortgesetzt. Dementsprechend wurden die Dienstleistungsangebote des Arbeitsmarkt­
seNice quantitativ ausgebaut, qualitativ verbessert oder neue I nformations- und Beratungs­
leistungen entwickelt. 

Vermehrte Information 

Neben den periodischen Berichten über die Lage und Entwicklung des Arbeitsmarktes und 
der Herausgabe von Broschüren und Publikationen über Berufe und deren Anforderungen, 
Maßnahmen, Beihilfen und Dienstleistungen des ArbeitsmarktseNice, wurde 1994 die 
Informationssendung "Jobbörse" vierzehntägig im ORF gesendet. Im Rahmen der 
"Jobbörse" hatten Betriebe die Möglichkeit ihre Stellenangebote zu präsentieren. Für 
Arbeitsuchende bestand die Möglichkeit mittels Beraterinnen des ArbeitsmarktseNice 
Kontakt zu den Betrieben aufzunehmen. 

Einen weiteren Informationsschwerpunkt bildete die Organisation und Durchführung von 
Veranstaltungen sowie die Teilnahme an Messen (z. B. die Berufsinformationsmessen 
für Schulabgängerinnen). 

Betreuungsplan für Rat- und Arbeitssuchende 

Die Qualität der Beratungsleistungen stand auch 1994 im Mittelpunkt der Angebote in den 
regionalen Geschäftsstellen des ArbeitsmarktseNice. Ein wesentliches Instrument, um 
dem Ziel einer qualitativ hochwertigen Beratungsleistung gerecht zu werden, stellt der 
Betreuungsplan dar. Ausgehend von der Problem lage des Arbeitsuchenden wird von den 
Beraterinnen gemeinsam mit dem/der Kunden/Kundin ein individuell abgestimmter Plan 
vereinbart. In dieser Vereinbarung werden das Ziel, die Betreuungsschritte und die 
zeitlichen Vorgaben festgelegt. Die vereinbarten Betreuungsschritte (z. B. Sofort­
vermittlung, Auszahlung existenzsichernder Leistungen, Eigenaktivitäten des Arbeitsu­
chenden, Teilnahme an Maßnahmen, etc.) und Teilziele werden laufend durch die/den 
Beraterln kontrolliert und edv-unterstützt systematisch und detailliert dokumentiert. Die 
Vermittlung bzw. die Einleitung vermittlungsunterstützender Maßnahmen wird damit effi­
zient gestaltet. 

Ergänzend zu den Einzelberatungsangeboten wurden verstärkt Angebote derGruppenbe­
treuung (Arbeitslosenrunden, Aktivgruppen, Job-finding-Clubs) in den regionalen Geschäfts­
stellen des ArbeitsmarktseNice eingesetzt. Durch Gruppenbetreuungsangebote wird eine 
rationelle Informationsweitergabe gewährleistet und ein hohes Maß an Eigeninitiative durch 
die gemeinsame Erarbeitung von Strategien und Techniken der Arbeitssuche und Bewer­
bung gefördert. 
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Die Mitarbeiterinnen der regionalen Geschäftsstellen werden bei der Betreuung und 
Beratung von Arbeitsuchenden in komplexen und schwierigen Beratungssituationen durch 
den Psychologischen Dienst unterstützt. Teambesprechungen und Teamberatungen 
dienen der intensiveren Problemabklärung, wobei im Sinne einer vernetzten Betreuung mit 
anderen Organisationen und Institutionen sofort weitere Beratungsschritte in die Wege 
geleitet werden können. 

Schnellere Besetzung von offenen Stellen 

Eine intensivierte Betreuung der neu einlangenden offenen Stellen führte zu einer 
weiteren Verkürzung der durchschnittlichen Laufzeit von 55 Tagen (1993) auf 44 Tage 
(1994). 64 % der offenen Stellen konnten bereits nach einem Monat abgebucht werden. 

Der Ausbau der Auftragszentralen und die entsprechenden personellen und organisatori­
schen Vorkehrungen haben zur verbesserten Vermittlungseffizienz bei der Besetzung von 
Stellen wesentlich beigetragen. 

Die verstärkte Kooperation mit den Betrieben ermöglichte dem Arbeitsmarktservice die 
Suchstrategien, das adäquate Auswahlverfahren und den zeitlichen Ablaufplan im Rahmen 
einer Beratungsvereinbarung mit den Betrieben abzustimmen und die Dienstleistungen 
somit effektiv und effizient durchzuführen. 

Akquisition offener Stellen 

Ein Tätigkeitsschwerpunkt des Arbeitzsmarktservice lag 1994 in der Expansion des 
Stellenangebotes und derErhöhung des Marktanteils. Aufgrund von Betriebsbefragungen 
wurden die Beratungsbedürfnisse, das Rekrutierungsverhalten und die Zufriedenheit mit 
den angebotenen Dienstleistungen abgeklärt. Bereits eingeführte Dienstleistungen wurden 
so den Kundenerwartungen angepaßt; neue Dienstleistungsangebote wurden entwickelt 
und pilotmäßig getestet. 

In Form von Round-table-Gesprächen mit den regionalen Wirtschaftspartnern, den politi­
schen Entscheidungsträgern und den Interessenvertretungen wurde in einzelnen Bundes­
ländern eine breite Kooperationsbasis für die Umsetzung arbeitsmarktpolitischer Vorhaben 
geschaffen und die Vermarktung der Dienstleistungsangebote sowie die Akquisition offener 
Stellen erleichtert. 

EDV-Unterstützung und Ausbau der Selbstbedienung 

Ende Juni 1994 wurde, nach Durchführung einer GATT-konformen Ausschreibung, der 
Vertrag zur EDV-Unterstützung für das gesamte Arbeitsmarktservice abgeschlossen. 
Bereits im 2. Halbjahr 1994 wurden die Analysearbeiten zu den Fachbereichen Arbeitslo-
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senversicherung, Arbeitsr:narktservice, Arbeitsmarktförderung, Arbeitsmarktbeobachtung 
und Ausländerbeschäftigungsverfahren begonnen. Mit der Fertigstellung der ersten Software­
applikation ist im 2. Halbjahr 1995 zu rechnen . 

• 1 , t 

Die Selbstbedienung mittels SA~1S9MATEN - S~lbst~edienungsgeräte zur Information 
über offene Stellen inklusive der offenen Lehrstellen, die zur Veröffentlichung freigegeben 
sind - wird laufend inhaltlich und quantitativ ausgebaut. Insgesamt stehen 102 SAMSOMATEN 
den Rat- und Arbeitsuchenden zur Verfügung. 

Euroberaterinnen 

Zur Sicherung der Freizügigkeit der Arbeitnehmerinnen nimmt Österreich u. a. am EWR­
weiten Projekt EURES teil (Informations- und Arbeitsvermittlungssystem der EURopean 
Employment Services). Mit EURES kann die Zusammenführung von offenen Stellen und 
Arbeitsgesüchen länderübergreifend durchgeführt werden. Das Arbeitsmarktservice bilde­
te zu diesem Zweck 4 Euroberater aus. 

Bisher wurden 300 Vermittlungsaufträge von Betrieben in Österreich und 450 von Rat- und 
Arbeitsuchenden aus Österreich in das EURES-Netzwerk zur europaweiten Vermittlung 
eingebracht. 

2.1.2. Vermittlungseffizienz des Arbeitsmarktservice 
.. 

Beschäftigungsaufnahmen aus Arbeitslosigkeit 
(in Tausend gerundet) 

1992 1993 1994 

insgesamt 376 390 , 427 
Beschäftigungsaufnahmen von: 

Älteren über 50 Jahre 27 27 29 
Langzeitarbeitslosen 1) 36 39 47 

Stellenbesetzungen 2) innerhalb von: 
1 Monat 56% 60% 64% 
1 Monat bis 3 Monaten 25% 25% 24% 
3 bis 6 Monaten 11 % 6% 8% 
mehr als 6 Monaten 8% 6% 4% 

1) länger als 6 Monate arbeitslos vorgemerkte Personen 
2) gerundete Prozentanteile an den Stellenbesetzungen 

Quelle:AMS-Geschäftsbericht 

199.4 wurde erstmals flächendeckend eine Kundenbefragung über die Zufriedenheit mit den 
angebotenen Dienstleistungen durchgeführt. Bei der Befragung der Arbeitsuchenden 
waren rund 50 % mit den Vermittlungsdiensten des Arbeitsmarktservice zufrieden, rund 
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24 % waren unzufrieden. Das Bundesland mit dem höchsten Anteil an zufriedenen 
arbeitsuchenden Kunden war 1994 Oberösterreich. 

Bei der Befragung der Betriebe als Kunden des Arbeitsmarktservice waren 53 % mit den 
Vermittlungsbemühungen des Arbeitsmarktservice zufrieden, 22 % unzufrieden. Auch 
hier erzielte das Bundesland Oberösterreich mit 56 % den besten Wert. 

2.1.3. Zusammenarbeit mit den Schulen 
I . 

Berufswahlentscheidungen sollten möglichst gut und umfassend vorbereitet werden. Die 
Kooperation mit den Schulbehörden und die Durchführung berufskundlicher Veranstaltun­
gen in den Ptlichtschulen und in den Abschlußklassen der weiterführenden Schulen wurden 
daher ausgebaut. Bei Gruppenveranstaltungen, bei der Abhaltung von Elternabenden und 
der Teilnahme an Elternsprechtagen konnten rund 100.000 Personen erreicht werden. 

2.1.4. Verbesserte Berufswahlunterstützung durch Berufs­
informationszentren (BIZ) 

Mit den Berufsinformationszentren werden sowohl Jugendliche als auch Erwachsene bei 
ihrer Berufs- oder Ausbildungsentscheidung unterstützt. Das breit gefacherte Angebot, 
bestehend aus Broschüren, Berufslexika, Filmen, edv-unterstützten Berufsinformations­
systemen und Interessensfragebögen, informiert über Berufe und Ausbildungswege im 
Inland und über die Möglichkeiten in EU- und EWR-Ländern. 

1994 wurde das 34igste BIZ eröffnet. Rund 112.000 Jugendliche und 75.000 Erwachsene 
haben 1994 die Informationsangebote der BIZ genützt. Gegenüber 1993 konnte die Be­
sucherfrequenz um mehr als die Hälfte gesteigert werden. 

2.1.5. Beratungs- und Betreuungseinrichtungen 

Zur Lösung von zumeist hochkomplexen, regionalen bzw. personenspezifischen Problem­
lagen, die im Vorfeld einer erfolgreichen yermittlung geklärt werden müssen, bedient sich 
das Arbeitsmarktservice spezifischer Einrichtungen . 

..., 

Aufgabe der regional verankerten ~rbeitsmarktbetreuung ist die Verbesserung der Beschäfti­
gungslage durch das Aufzeigen von neuen, oft unkonventionellen Lösungsansätzen bei der 
Schaffung von Arbeits- und Ausbildun~splätzfl!n für vom Arbeitsmarkt besonders 
benachteiligte Personengruppen sowie Hilfestellung beim Ausbau der für die Beschäfti­
gungsaufnahme erforderlichen sozialen Infrastruktur, z.B. im Bereich der Kinderbetreuung. 
Die Gründungsberatung ergänzt diese Tätigkeit v. a. im betriebswirtschaftlichen Bereich, 
wenn aus Initiativen funktionstüchtige Unternehmen werden sollen, sowie durch die 
Mitarbeit beim Aufbau von Arbeitsstiftungen. Arbeitsmarktpolitische Beratungs- und 
Betreuungseinrichtungen bieten zielgruppenspezifische Hilfestellung für bestimmte Per-
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sonengruppen an, die einer verstärkten Beratung und Betreuung bedürfen . Primär werden 
durch diese Beratungseinrichtungen Frauen mit besonderen Beschäftigungsproblemen, 
Ausländerinnen, Langzeitarbeitslose und Behinderte angesprochen. 

2.2. Arbeitsmarktförderung 

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Ausgabenstruktur der Arbeitsmarktförderung. 
In der Folge werden die vom AMS übernommenen Instrumente im einzelnen dargestellt. 

Ausgabenstruktur der Arbeitsmarktförderung 
(in Mio. öS gerundet) 

1992 1993 1994 

Arbeitsmarktausbildung 2210 
Lehrausbildung 100 
Mobilitätsförderung 110 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 760 
Serviceunterstützung 1) 270 
Insgesamt 3550 

2770 
79 
86 

860 
311 

4106 

3140 
180 
92 

1124 
384 

4920 

1) Aufwendungen für Stelleninformationsmaterialien, Ausstattung der Berufsinformationszentren, externe 
Beratungs- und Betreuungseinrichtungen, sowie Grundlagenarbeit 

Quelle: BMAS-Budget 

2.2.1. Arbeitsmarktausbildung 

Arbeitnehmerinnen mit fehlender Ausbildung oder nicht mehr verwertbaren Qualifikationen 
sind von Arbeitslosigkeit besonders stark betroffen bzw. bedroht. Dqs Arbeitsmarktservice 
hat daher die Aufgabe durch entsprechendeSchulungsangebote die Vermittlungschancen 
von arbeitslosen Personen zu verbessern und durch die Qualifizierung von Beschäftigten 
präventiv das Arbeitslosigkeitsrisiko zu mindern und die Beschäftigungsverhältnisse zu 
sichern. Maßnahmen der Berufsvorbereitung, Aus- und Weiterbildungs- sowie Umschu­
lungsmaßnahmen zählen daher zu den wichtigsten arbeitsmarktpolitischen Instrumentarien. 

Im Maßnahmenangebot wird den unterschiedlichen Bedürfnissen der Zielgruppen Rech­
nung getragen. 

In Berufsvorbereitungskursen werden insbesondere Jugendliche, Berufswechslerinnen 
und Behinderte auf einen positiven Schulungsabschluß vorbereitet.lnArbeitserprobungs­
maßnahmen besteht speziell für Jugendliche die Möglichkeit ihre getroffene Berufs­
entscheidung in der Praxis zu überprüfen und gegebenenfalls Korrektu rsch ritte einzuleiten. 
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Arbeitstrainingsmaßnahmen stehen für arbeitlose Personen zur Verfügung, deren größ­
tes Vermittlungshemmnis die fehlende berufliche Praxis darstellt. 

Ein weiteres Segment der Arbeitsmarktausbildungen sind Maßnahmen zur Berufsorientierung. 
In Berufsorientierungskursen werden unter Einbeziehung der bisherigen Qualifikation 
der Teilnehmerinnen neue berufliche Perspektiven erarbeitet, ihre Chancen am Arbeits­
markt ausgelotet und die weiteren Umsetzungsschritte eingeleitet. 

Vermittlungsbemühungen des Arbeitsmarktservice scheitern in vielen Fällen an Qualifikations­
defiziten. Durch ein breites Spektrum an beruflichen Aus- und Weiterbildungs- sowie 
Umschulungsmaßnahmen werden die Fähigkeiten und Kenntnisse den aktuellen 
Arbeitsmarkterfordernissen angepaßt. Ein Kernbereich der Arbeitsmarktausbildungen sind 
Facharbeiterlnnenintensivausbildungen, die in 20 verschiedenen, vom Arbeitsmarkt 
nach gefragten Berufen angeboten werden, u. a. in den Bereichen Holz, Metall, Elektro, 
Fremdenverkehr und Büro. In den meist einjährigen Kursen werden Erwachsene auf die 
Lehrabschlußprüfung vorbereitet. Die Facharbeiterlnnenintensivausbildungen werden in 
speziell ausgestatteten Ausbildungszentren angeboten. 

Ein weiterer inhaltlicher Schwerpunkt liegt im Bereich der Erweiterungsqualifizierung sowie 
in der Vermittlung von Spezialkenntnissen. Technische Innovationen in beinahe allen 
Arbeitsbereichen erfordern von den Arbeitskräften eine rasche Anpassung an die geänder­
ten Rahmenbedingungen. Die Schulungsangebote umfassen z.B. die Bereiche CAD, CAM, 
CNC-Programmierung, Qualitätssicherung, Desk-Top-Publishing, etc. 

Neue gesellschaftliche Entwicklungen bewirken auch eine Veränderung der traditionellen 
Berufsbilder und lassen neue Berufsbilder entstehen. Ausbildungen in innovativen Berufsfel­
dern, wie z.B. Umweltberaterln, Ökoberaterln, Energieberaterln, etc. wurden daher vom 
Arbeitsmarktservice initiiert. 

Die Kooperation mit der regionalen Wirtschaft und die verstärkte Implementierung 
betrieblicher Praktikumsphasen ermöglicht den Aus- und Weiterbildungseinrichtungen und 
dem Arbeitsmarktservice eine ständige Kontrolle der Qualität der Angebote und sichert die 
Vermittlungschancen der Teilnehmerinnen nach einem erfolgreichen Schulungsabschluß 
ab. 

Die Ausweitungmodularer Ausbildungssysteme erlaubt den Teilnehmerinnen die Erstel­
lung eines auf die individuellen Qualifikationsdefizite und Problemlagen abgestellten 
Schulungsplanes. Durch die Möglichkeit des flexiblen Ein- und Ausstiegs werden die 
Kurswartezeiten und die Ausbildungszeit verkürzt. Insgesamt wird durch diese Entwicklung 
der effiziente Mitteleinsatz und die Effektivität der Schulungen begünstigt. 

Die Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen werden kontinuierlich weiterentwickelt und ent­
sprechend den Arbeitsmarkterfordernissen adaptiert. Evaluierungsstudien und regionale 
Bedarfsanalysen bieten dafür die notwendigen Grundlagen. 
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Das Arbeitsmarktservice beauftragt dort wo es billiger und zweckmäßiger ist verschieden­
ste Organisationen, insbesondere die Weiterbildungseinrichtungen der Sozialpartner, 
Betriebe, Bildungsunternehmen und gemeinnützige Vereine mit der Durchführung der 
Maßnahmen. Die Schulungsteilnehmerinnen erhalten zur Sicherung, ihres l-ebensunter­
halts sowie zur ~bdeckung der mit der Schulung verbundenen Kosten Beihilfen gewährt, 
wenn ohne diese die Teiln~hme an einer Maßnahme in Frage gestellt wäre. 

Förderfäll'e im Rahmen der Arbeitsmarktausbildungen 

Deckung des Lebensunterhalts 
Schulung in Betrieben 
Schulung in Einrichtungen 

Quelle: BMAS-Arbeitsmarktförderung 

2.2.2. Lehrausbildung 

1992 1993 1994 
22.200 31.500 39.100 

4.000 7.200 10.000 
27.500 42.700 46.50 

Ziel der Förderung von Lehrausbildungen ist dieSchaffung von zusätzlichen Lehrstellen 
für spezifische Personengruppen und die Sicherstellung eines hohen Qualitätsstandards 
bei der Lehrausbildung. 

Zum förderbaren Personenkreis gehören insbesondere am Arbeitsmarkt besonders be­
nachteiligte Jugendliche (Jugendliche mit physischer, p!?ychischer oder geistiger Behinde­
rung, mit sozialen Problemen, Abgängerinnen von allgemeinen Sonderschulen, etc.), 
Mädchen in Berufen mit geringem Frauenanteil (unter 45 %) oder arbeitslose Erwachsene 
mit keiner oder nicht mehr verwertbarer Ausbildung. 

Beihilfenempfänger sind die Betriebe, welche die angesprochene Personengruppe als 
Lehrlinge aufnehmen. Die Förderung besteht aus einem. teilweisen Ersatz der Lehrlings­
entschädigun'g. Für Mädchen in untypischen Lehrberufen können zusätzlich Aufwendungen 
für erforderliche Adaptierungen (Sanitär-, Umkleideräume) gefördert werden. Werden 
Erwachsene in einem Lehrberuf ausgebildet, so ersetzt das Arbeitsmarktservice die 
Differenz zwischen der Lehrlingsentschädigung und dem kollektivertraglichen Hilfs­
arbeiterl nnenlohn. ' 

Um die Qualität der Lehrausbildungen zu verbessern, besteht die Möglichkeit zwischen­
betriebliche Zusatzausbildungen ,zu fördern. In Form von Modulen werden den Lehrlin­
gen jene Ausbildungselemente angeboten, die der Lehrbetrieb selbst nicht durchführen 
kann (z. B. wegen fehlender Ausstattung oder Fachkräfte) bzw. besteht dadurch die 
Möglichkeit fachübergreifende Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln. Die gewährte 
Beihilfe soll hierfür einen finanziellen Anreiz bieten und eine teilweise Abgeltung der 
zusätzlichen finanziellen Belastungen darstellen. 
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1994 wurden rund 2000 Lehrlinge gefördert. 

2.2.3. Mobilitätsförderung 

Maßnahmen zur Förderung der regionalen Mobilität unterstützen die Arbeitsaufnahme 
oder die Aufrechterhaltung der Beschäftigung oder Ausbildung an einem anderen Ort als 
dem Wohnort. Die Beihilfen fördern damit die Zusammenführung von Angebot und 
Nachfrage in räumlicher Hinsicht. Im Bereich der regionalen Mobilitätsförderung wurden 
1994 rund 14.000 Förderfälle abgewickelt. 

Ebenfalls in diesen Bereich fallen Förderungen, die die unmittelbare Arbeitsaufnahme 
erleichtern. Dazu gehören finanzielle Leistungen zur Abdeckung von besonderen Aufwen­
dungen für Bewerbungen bzw. Vorstellungsgespräche, Anschaffung von Arbeitskleidung 
und Arbeitsgeräten. Für Behinderte ist auch die Gewährung einer Arbeitsplatzaus­
rüstungsbeihilfe möglich. Rund 2000 Förderfälle sind 1994 angefallen. 

Fehlende Kinderbetreuungsstrukturen, ungünstige Öffnungszeiten und die Kosten einer 
adäquaten Betreuung, stellen u.a. für Frauen mit Betreuungspflichten ein Vermittlungs­
hindernis dar. Ein wichtiges Instrument um die Beschäftigungsaufnahme von Frauen zu 
fördern ist die Kinderbetreuungsbeihilfe. In der Förderstatistik 1994 werden in diesem 
Bereich rund 7500 bewilligte Begehren ausgewiesen. 

2.2.4. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 

Ausgaben für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 
(in Mio., gerundet) 

1992 1993 1994 
1. Individual- und problemgruppenbezogene 

Förderungen: 630 728 964 
davon 
Aktion 8000 410 465 571 
Sozialökonomische Betriebe 110 130 174 
betriebliche Eingliederungsbeihilfe und 
Minderertragsbeihilfe 110 133 219 

2. Investive, unternehmensbezogene Förderungen: 130 132 135 
davon: 
Darlehen, (Zins)Zuschüsse 60 86 110 
Kurzarbeitsbeihilfe 70 46 25 

Insgesamt 760 860 1099 

Quelle: BMAS-Budget 
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Aktion 8000 

Die Aktion 8000 ist ein Programm zur Förderung von zusätzlichen Arbeitsplätzen in 
gesellschaftlich nützlichen Tätigkeitsfeldern. Das Programm geht von der Überlegung 
aus, daß es sowohl geselJschafts- als auch beschäftigungspolitisch sinnvoller ist, öffentliche 
Mittel für gesellschaftlich nützliche Arbeiten und Dienstleistungen (wie soziale Dienstlei­
stungen, Kinderbetreuung, Umweltschutz, Recycling, Abfallentsorgung, Renovierung, 
Dorferneuerung, etc.) einzusetzen und in diesen Bereichen Beschäftigungsverhältnisse zu 
schaffen als sie für passive Unterstützungsleistungen auszugeben und auf Steuereinnah­
men und Sozialversicherungsbeiträge aus der zusätzlichen Beschäftigung zu verzichten. 

Diese Maßnahme verfolgt sowohl eine arbeitsmarkt- als auch eine angebotspolitische 
Zielsetzung. Durch die Förderung von zusätzlichen Arbeitsplätzen bei öffentlichen Körper­
schaften (Gemeinden, Länder, etc.) und privaten Einrichtungen (in der Regel Vereine) 
leistet die Maßnahme einen Beitrag zum Abbau des bestehenden Arbeitsplatzdefizits und 
unterstützt die Reintegration von langzeitarbeitslosen Personen und Personen mit sozialen­
bzw. Qualifikationsdefiziten in den Regelarbeitsmarkt. Durch ein zeitlich befristetes Dienst­
verhältnis werden den Langzeitarbeitslosen neue Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt 
eröffnet und Stigmatisierungen abgebaut. 

Die sinnvolle Abstimmung der Anforderungsprofile mit dem Qualifikationspotential der 
geförderten Personen ermöglicht ein Up-Dating der Fertigkeiten und Fähigkeiten und eine 
Erweiterung der vorhandenen Kompetenzen. Zusätzlich besteht im Rahmen dieses 
Beschäftigungsprogrammes die Möglichkeit, entsprechend den individuellen Vorausset­
zungen der Teilnehmerinnen, ergänzende Qualifizierungsbausteine zu implementieren 
und damit den persönlichen Nutzen und die Verwertbarkeit zusätzlich zu erhöhen. 

Seit Bestehen des Programms 1983 konnten rund 40.000 Personen an Maßnahmen der 
Aktion 8000 teilnehmen. 1994 wurden ca. 4.700 Personen über die Aktion 8000 gefördert 
und deren Reintegrationschancen erhöht. 2/3 der 1994 geförderten Personen waren 
Frauen, womit die Aktion 8000 ein wichtiges Integrationsinstrument für langzeitarbeitslose 
Frauen darstellt. Entsprechend dem verschärften Problemdruck für ältere arbeitslose Personen, 
hat sich der Anteil der Geförderten über 45 Jahre gegenüber 1993 um 3 %-Punkte erhöht. 

Zielgruppenentwicklung der Aktion 8000 

1993 1994 
absolut in% absolut in% 

25 Jahre 815 18 % 725 16 % 
25 - 45 Jahre 2.959 67% 3.132 67% 
45 Jahre 672 15 % 819 18 % 

Insgesamt 4.446 100% 4.676 100% 

Quelle: AMS-Geschäftsbericht 
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Der quantitativ bedeutsamste Beschäftigungsbereich ist jener der sozialen Dienstleistun­
gen und der Kinderbetreuung. 

Die hohearbeitsmarktpolitische Relevanz der Aktion 8000 zeigt sich in den Beschäftigungs­
wirkungen. 48 % der geförderten Personen waren im 1. Jahr nach Beendigung der Maß­
nahme durchgehend beschäftigt. Bei Frauen lag die Quote mit rund 56 % deutlich über dem 
Durchschnitt. Lediglich 10 % der Geförderten konnten im Anschluß an die Förderung keine 
Beschäftigung finden. Die ökonomische Sinnhaftigkeit der Aktion 8000 dokumentiert die 
Gegenüberstellung von Kosten und Erträgen, die sich im Zusammenhang mit der Förderung 
ergeben. Die Ergebnisse der Fiskalanalyse für die im Jahr 1990 Geförderten zeigen, daß 
sich die Förderkosten im Schnitt nach 10 Monaten ab dem Ende der Förderung durch 
Steuer- und Beitragsleistungen zur Sozialversicherung amortisieren. 

Sozialökonom ische Betriebe 

Am Arbeitsmarkt besonders benachteiligte Personengruppen wie Haftentlassene, Obdach­
lose, ehemals Suchtkranke, etc. sind meist zusätzlich mit sozialen und persönlichen 
Problemen konfrontiert. Eine sofortige (Re)lntegration in den Regelarbeitsmarkt ist daher 
auch bei Gewährung von Beihilfen nur bedingt möglich. Für diese besonders schwierige 
Personengruppe wurden sozialökonomische Betriebe eingerichtet. 

Sozialökonomische Betriebe stellen Transitarbeits- und -ausbildungsplätze zur Verfügung 
und ermöglichen damit der Zielgruppe ein Training am Arbeitsplatz zur Erlangung von 
Qualifikationen. Zusätzlich bestehen entsprechende psycho-soziale Betreuungsangebote, 
um durch eine Stabilisierung der Persönlichkeit und der individuellen Lebensverhältnisse die 
Voraussetzungen für eine Integration in den Regelarbeitsmarkt zu schaffen. 

Sozialökonomische Betriebe sind marktorientierte Unternehmen, die durch den Verkauf 
von Gütern und Dienstleistungen Eigenerlöse erwirtschaften. Die Erlöse sollen nach einer 
bestimmten Etablierungsphase den Sachaufwand bzw. 1/3 des Gesamtaufwandes abdek­
ken. Das Arbeitsmarktservice deckt durch Zuschüsse jenen Abgang ab, der durch die 
geringere Produktivität der Beschäftigten bzw. durch die höheren Projektkosten aufgrund 
der besonderen Betreuungsangebote entsteht. 

Die Branchenschwerpunkte sozialökonomischer Betriebe ergeben sich zum Teil aus der 
niedrigen Qualifikationsstufe der Zielgruppe und aus der Notwendigkeit nicht mit am Markt 
etablierten Unternehmen in Konkurrenz zu treten. Am stärksten konzentrieren sich die 
sozialökonomischen Betriebe auf die Bereiche Land- und Forstwirtschaft (WaIdaus­
putzen, Dienste im Bereich ökologischer Vorsorge) und Handel (Altwarenhandel, Wieder­
verwertung von gebrauchten Gütern). Weitere Einsatzbereiche sind Restaurants, Repara­
tur- und Renovierungsarbeiten, der Bekleidungssektor etc. 

1994 wurden 1.345 Personen in sozialökonomischen Betrieben befristet beschäftigt. 
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Gründerprogramme 

Unternehmensgründungsprogramme für arbeitslose Personen werden im EU-Raum 
bereits erfolgreich durchgeführt. 1994 wurden auch in Österreich in den' Bundesländern 
Steiermark, Oberösterreich und Wien Pilotprojekte durchgeführt. Ziel der Gründungs­
beratung, die im Auftrag des Arbeitsmarktservice von der Österreichischen'Studien- und 
Beratungsgesellschaft durchgeführt wird, ist es, das Risiko für potenti~lIe Unternehmens­
gründerinnen zu minimieren und sie soweit durch Beratungsleistungen zu unterstützen, daß 
die Neounternehmer in der Lage, sind ihr Vorhaben effektiv und effizent zu planen und 
umzusetzen. i :: 

In einer ersten Bilanz der Ö.s,terreichische~ Studi~.n- ynq Bera,tungsgesellschaft konnten85 
Unternehmensgründungen verzeichnet werden, in denen 130 neue Arbeitsplätze ge­
schaffen wurden. Insgesamt wurden 219 Beratungsanfragen regiptriert. Die Grünqe~quote 
liegt bei rund 40 %. - .) . 

Unternehmensbezogene Arbeitsmarktförderung durch Beihilfen des BMAS 
gemäß §§ 27a und 35a Arbeitsmarktförderungsgesetz (AMFG) 

Im Sinne einer aktiven Arbeitsmarktpolitik zur, Erreichung der Vollbeschäftigung kann das 
BMAS auf der Grundlage des AMFG sowie der diesbezuglichen von :der 'EFTA-Über­
wachungsbehörde (ESA) genehmigten Richtlinien Förq~run,g~n (Darlehen, Haftungs­
übernahmen, Zuschüsse und Zinsen?u.schüsse) an Unternehmen ?;ur Sicherung und 
Schaffung von Arbeitsplätzen vergeben. 

Eines dieser Instrumente zur Umsetzung der angeführten Arbeitsmakrtpolitik stellt die 
Gewährung von Förderungen an Klein- Lind Mittelbetriebe gemäß § 27a AMFG dar, um im 
Rahmen von Umstrukturierungs- oder Investitionsvorhaben Arbeitsplätze zu sichern 
oder zu schaffen. ' " '. 

Ein weiteres Instrument im Sinne der zitierten aktiven Arbeitsmarktpolitik stellt die Gewäh­
rung von Förderungen lan Unternehmen gemäß § 35a AMFG dar, um im Zusammenhang 
mit einem Umstrukturierungs- oder Investitionsvorhaben Arbeitsplätze in Problem­
regionen, deren sozio-ökonomische Situation insbesondere von hoher struktureller Arbeits­
losigkeit und geringer wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit gekennz~ichnet ~ind, zu sich~rn 

,11 ,i • ,_ , • 

bzw. zu schaffen. 
';. .~; • " J .... 

Abgesehen von der arbeitsmarktpolitischen Zielsetzung sind im lRcihmen obligatorischer 
Prüfungen auch volkswirtschaftliche und betriebswirtscha'ftliche Gesichtspunkte zu 
beachten, wobei jedoch die arbeitsmarktpolitischeni l ntentio'ri'en der Förderung im Mittel-
punkt stehen. I' ~ 

- • I 1·1.l~ ~ 

Der Vorteil dieses arbeitsmarktpolitischen Instrumentariums liegt u. a. auch darin, daß in 
Zusammenarbeit mit anderen Förderungseinrichtungen ein1speziell aüf· den zu fördernden 
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Einzelfall zugeschnittenes Förderungspaket entwickelt werden kann, das sowohl der 
arbeitsmarktpolitischen als auch der jeweiligen betriebswirtschaftlichen Ausgangssituation 
in bestmöglicher Weise Rechnung trägt. 

Die nachfolgende Übersicht gibt Auskünfte über den Einsatz der arbeitsmarktpolitischen 
Instrumente gem. §§ 27a und 35a AMFG, wobei jedoch darauf aufmerksam gemacht 
werden muß, daß ab 1. 7. 1994 der§ 27 AMFG durch den § 27a AMFG und der§ 35 AMFG 
durch den § 35a AMFG erweitert wurde. Um die Kontinuität der Darstellungsweise der ver­
gangenen Jahre jedoch nicht völlig zu verlassen, wurden die Daten für die Zeiträume 1993 
und 1995 dennoch in einer einheitlichen Liste dargestellt, obwohl deren Vergleichbarkeit nur 
bedingt zulässig ist. 

Darüberhinaus wurden im Jahr 1994 zur Sicherung und Schaffung von 2.164 Arbeitsplätzen 
ausschließlich in kleineren und mittleren Unternehmen mehr als 21 Mio. aus Mitteln der 
"Strukturmilliarde" (Arbeitsmarktpolitisches Sonderprogramm aus Bundesmitteln) bewilligt. 

Investive Förderungen 1994 

Bundesland §§ 27a, 35a Kurzarbeit 
in Mio. ÖS Arbeitsplätze in Mio. ÖS Arbeitsplätze 

Wien 1,93 609 
Niederösterreich 54 732 3,32 1.931 
Burgenland 0,31 132 
Oberösterreich 12 190 4,21 1.659 
Salzburg 660 1,87 967 
Steiermark 24 1.053 10,91 2.927 
Kärnten 16 300 2,43 2.361 
Tirol 4 154 0,12 48 
Vorarlberg 

Österreich 110 3.089 25,1 10.634 

Quellen: BMAS-Budget, BMAS-Arbeitsmarktförderung 

2.3. Spezielle Maßnahmen und Initiativen 

2.3.1. Arbeitsstiftungen 

Arbeitsstiftungen zählen zu den innovativsten und erfolgreichsten arbeitsmarktpolitischen 
Instrumenten zur Abfederung der negativen Auswirkungen des Strukturwandels. Ihre 
Errichtung erfolgt bei bedeutsamen Personalreduktionen in Unternehmen bzw. bei insol-
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venten Unternehmen, bei massivem Personalabbau in Branchen oder in bestimmten 
Regionen. 

. , , 

Stiftungen haben die Aufgabe durch ein abgestimmtes Maßnahmenbündel, bestehend 
aus Outplacement - Berufsorientierung - Qualifizierung - Unternehmensgründung, den frei­
gesetzten Personen den Wiedereinstieg in den Arbeitsprozess zu ermöglichen. Charak­
teristisch für Ar.beitsstiftu"ngen ist, daß sie von Unternehmen im Rahmen eines ·Sozialplans 
und mit Zustimmung des Betriebsrates gegründet werden . . 

->' 

Die Finanzierung der Arbeitsstiftungen erfolgt durch: 

> das Unternehmen (Bereitstellung von Büros, Schulungsräumen, Stiftungsmanagement, 
Schulungspersonal, Beteiligung an den Kosten der Maßnahmen), 

> die Stiftung?te~lnehmerlnnen, die einen finanziellen Eigenbeitrag leisten (Zinsen der 
Abfertigun,g; die Abfertigung selbst wird. nicht angetastet), 

> die weiterhin Beschäftigten (Solidarbeitrag), 
> Länder und Gemeinden, 
> und durch das Arbeitsmarktservice. 

Für die Dauer der Teilnahme an den Stiftungsmaßna~men gewährt das Arbeitsmarkt­
service Arbeitslosengeld für maximal 3 Jahre, in Ausnahmefällen für 4 Jahre. 

Im Zuge des. EU-Beitritts wurden 1994 umfangreiche Vorarbeiten für die Errichtung öster­
reichweiter Branchenstiftungen in den Bereichen Spedition und Lebensmittel durchgeführt. 
Der Trägerverein "Ausbildungs- und Unterstüzungsverein Spedition (AUSPED)" 
wurde mit der Konzeption, Finanzierung und Koordination der Branchenstiftung Spedition 
beauftragt. Diese Aufgabe übernimmt im Lebensmittelbereich der "Ausbildungs- und 
Unterstüzungsverein Lebensmittelbranche (AUSLEB)". 

Im Jahresdurchschnitt 1994 waren rund 1500 Stiftungsteilnehmerinnen zu verzeichnen. 
Aus früheren Untersuchungen geht hervor, daß rund 90 % bis 95 % der Teilnehmerinnen 
nach Austritt aus der Stiftung einen neuen Arbeitsplatz finden bzw. sich in einer vom 
Arbeitsmarktservice genehmigten Ausbildung befinden. 

2.3.2. Arbeitsmarktpolitik für Ältere 

1994 waren rund 14 % der von Arbeitslosikgeit betroffenen Personen über 50 Jahre. Die 
Arbeitslosenquote der 50-59jährigen Personen liegt mit rund 10 % stark über dem 
Durchschnitt. Von den über 50jährigen betroffenen Arbeitslosen war die Hälfte bereits 
länger als 6 Monate arbeitslos. Die Wiederbeschäftigungschancen der über 50jährigen 
Langzeitarbeitslosen ist äußerst gering. Vergleicht man die Abgänge aus der 
Langzeitarbeitsarbeitlosigkeit, so zeigt sich, daß davon 1994 nur 16 % ein neues 
Arbeitsverhältnis aufnehmen konnten. 
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Das Arbeitsmarktservice setzte 1994 folgende Initiativen, um der verschärften Arbeitsmarkt­
situation von Älteren entgegenzuwirken: 

Um die Arbeitsmarktchancen optimal zu nützen, wurden besonders effiziente Formen der 
Vermittlung und Vermittlungsunterstützung angewandt. Dazu zählen insbesondere Inten­
siv-Einzel- und Gruppenberatungen, die Prüfung möglicher Födervarianten und ein 
offensives "Marketing" bei den Betrieben. Weiters wurden Aktivgruppen und Ressourcen­
pools mit Unterstützung externer Beraterinnen eingerichtet. 

Im Rahmen der "Betrieblichen Eingliederungsbeihilfe" (für Frauen über 45 Jahre, für 
Männer über 50 Jahre) wurden 1994 rund 2.800 Personen gefördert und ca. 109 Mio. öS 
ausgegeben. 

Wenn für die Vermittlung nicht nur das Alter, sondern auch die fehlende, mangelnde oder 
veraltete Qualifikation ein Vermittlungshindernis darstellt und Schulungsfähigkeit gegeben 
ist, wurde auch der Zugang zu den bestehenden kursmäßigen und betrieblichen Aus­
bildungsmaßnahmen forciert. 

Weitere Ansatzpunkte für reintegrierende Maßnahmen sind auch die Aktion 8000, sozial­
ökonomische Betriebe, Arbeitsstiftungen und Maßnahmen der regionalen Integration. 

Im legistischen Bereich wurden durch die Beschäftigungssicherungsnovelle die Mög­
lichkeiten für präventive Maßnahmen der Reintegration verstärkt und erweitert: 

~ Ausweitung der Meldepflicht bei Kündigung älterer Arbeitnehmerinnen nach § 45a 
AMFG, 

~ Versagung von Beschäftigungsbewilligungen für Ausländerinnen bei Kündigung von 
über 50jährigen sechs Monate vor AntragsteIlung ober bei Ablehnung der Einstellung 
eines geeigneten über 50jährigen Arbeitsuchenden, 

~ erweiterte Möglichkeiten der Gewährung von Kurzarbeitsbeihilfen für über 50jährige 
Arbeitnehmerinnen und 

~ Verstärkung des Kündigungsschutzes für ältere Arbeitskräfte. 

2.3.3. Arbeitsmarktpolitik für Frauen 

Das nach wie vor sehr begrenzte Berufswahlspektrum der Frauen in vielfach gering 
entlohnten Beschäftigungsbereichen mit schlechten Arbeitsmarktchancen prolongieren 
die Segmentationslinien auf dem Arbeitsmarkt. Die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung 
und die Doppelbelastung durch Familie und Beruf beeinträchtigen die Arbeitsmarkt­
chancen zusätzlich. Längere familienbedingte Berufsunterbrechungen sind durch den 
raschen technischen Wandel und die sich ständig verändernden betrieblichen Abläufe mit 
Dequalifizierungsprozessen verbunden, die den beruflichen Wiedereinstieg erheblich er­
schweren. 
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Das Arbeitsmarktservice begegnet den Problemen am Frauenarbeitsmarkt bereits sehr 
frühzeitig mit einer entsprechenden Unterstützung der Berufswahlprozesse von Mädchen. 
Mit der Einrichtung der sogenannten "Frauen-Berufotheken" in den Berufsinformations-

, - I .' 
zentren des ArbeitsmarKtse'rvice wird Mä'dche'n und Jugendberaterinnen die Möglichkeit 
geboten, sich mit der A'r8eitsrealitätvbn Frauen 'aLi'seinanderzusetzen. . 

, r _ • 

Für Frauen mit fehlenden oder nicht mehr verwertbaren Qualifikationen steht das umfang­
reiche Angebot von Aus- und Weiterbildungs- sowie 'Umschulungsmaßnahmen zur 
Verfügung. Neben der permanenten zielgruppenspezifischen Gestaltung der Angebote und 
dem, Ausbau modularer Ausbildunge'n, ::wird besonderes Augenmerk auf die sinnvolle 
Kombination von Maßnahmen, entsprechend den unterschiedlichen individuellen Problem­
lagen, gelegt. 

Alle arbeitsmarktpolitischen F:ördermaßnahmen dienen der Vermittlungsunterstützung und 
setzen dort an, w6 es'gilt Vermittlungshindernisse abzubauen. Eine wesentliche Hilfestel­
lung für die BeratE~rlnnen des Arbeitsmarktservice bei ihren Vermittlungsbemühungen 
bieten die arbeitsmarktpolitischen Beratungsstellen für Frauen. Neben fehlender oder nicht 
mehr verwertbarer Erstausbildung sowie der Problematik der längeren familienbedingten 
Berufsunterbrechung stellen häufig auch familiäre, psychische oder soziale Probleme 
Hindernisse bei der Integration in den Arbeitsmarkt dar. An dieser Problemskala setzen die 
Beratungsstellen für Frauen ar.t und leisten einen Beitrag zur Verbesserung und'Wiederher­
stellung der Vermittlungsfähigkeit. Die Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice werden 
durch insgesamt26 Beratungsstellen für Frauer unterstützt. Die Beratungseinrichtungen 
werden vom Arbeitsmarktservice, verschiedenen Ministerien, Ländern und Gemeinden 
finanziert. . , 

Für rund 1/4 der vorgemerkten arbeitslosen Frauen stellen fehlende Kinder~etreuungs­
strukturen und die Kosten einer adäquaten Kinderbetreuung eine Einschränkung ihrer 
Mobilität und damit eine Vermittlungshindernis dar. Das Arbeitsmarktservice förderte daher 
Betreuungspersonal in Kinde~betreuungseinrichtungen, uf1:1 fehlende Strukturen zu ergän­
zen und gewährte in 7.500 Fällen eine finanzielle Unterstützung in Form der Kinderbetreuungs­
beihilfe. 

• 
2.3.4. Arbeitsmarktpolitische Jugendinitiative 

~.... ,:; i 

Österreich hat i,m Vergl~ich mit anderen w..esteu~<;>p'äischer'! Ländern eine äußerst niedrige 
Jugendarbeitslosigkeit. Gründe dafür sind das östl~rreichische Bildungssystem, daß trotz 
seiner Schw~ch~n dEtr ;Entwicklung von ,Jugendprb~itslosigkeit erfolgreiph gegensteuert. 
Trotzdem muß jenen .J,ugendlichEi!.n besonderes Augen.merk geschenkt ~erden, die bei der 
Eingliederung in d.ie Berufswelt Pro.blerne haqen, zum Teil sogar scheitern oder aber 
langfristig keine stabile Erwerbskarriere aufbauen ki;>nnen, weil eine fundierte Berufsausbil­
dung und in weiterer Folge die Qualifikation fehlt. 
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Zur Wahrung und zum Ausbau des hohen jugendarbeitsmarktpolitischen Standards wurde 
1994 die Arbeitsmarktpolitische Jugendiniative initiiert. 

In einer ersten Phase wurden die Jugendprojekte inventarisie'rt und Schritte einer Bewer­
tung und Evaluierung gesetzt sowie ein nationaler und internationaler Erfahrungsaust~usch 
durchge,führt. Im September 1994 wurde mit der Durchführung einer internationalen 
Jugendtagung diese Phase abgeschlossen. 

In einer nächsten Phase werden die Bewertung, die Evaluierung und die Analyse der 
Kosten/Nutzen~ffekte' arbeitsmarktpolitischer Interventionen für Jugendliche weiter for­
ciert. Weiters sollen in ausgewählten Regionen und Bezirken neue Maßnahmen und 
Projekte initiiert und implementiert werden. 

t. ' 

In einer dritten Phase wird ein akkordiertes Arbeitsmarktpolitisches Jugendprogramm 
konzipiert, daß begleitend evaluiert und nachjustiert wird. 

Ein besonderer Schwerpunkt des Arbeitsmarktpolitischen Jugendprogrammes liegt in der 
Integration in die einschlägigen Programme der Europäischen Union. qer transnationale 
Informations- und Know-how-Transfer durch die Nutzung dec,Gemeinschaftsinitiative 
Youth Start soll dabei forciert werden. Weiters stehen im Mittelpunkt die verstärkte . 
Vernetzung von Projekten und Maßnahmen, Maßnahmen zur Erhöhung des Lehrstellenan-
gebotes, die Implementierung integrierter Beratungsansätze für Jugendliche mit komple­
xem Beratungsbedarf und die Erweiterung der Betreuungsangebote. 

Für bestimmte Zielgruppen und Problemkonstellationen sind besondere Angebote zu 
I 

entwickeln. Dies betrifft insbesondere Schulabbrecherinnen, Randgruppen mit umfassen-
den persönlichen Problemstellungen, behinderte Jugendliche, saisonarbeitslose Jugendli­
che, Bildungs-Drop-Outs, jugendliche Ausländerinnen zweiter Generation, Mädchen und 
junge Frauen. 

2.3.5. ArbeitsmarktpoliUk für Behinderte , I 

, I 

Der Betreuung und Beratung von Behinderten kommt im Rahmen der Gestaltung und des 
Einsatzes der arbeitsmarktpolitischen Instrumentarien besondere Bedeutung zu. Ziel ist die 
Integration der Behinderten in den regulären Arbeitsmarkt. 

Rund 26.000 behinderte Personen konnten 1994 in ein Arbeitsverhältnis vermittelt 
werden. Davon waren rund 4000 Personen länger als 6 Monate arbeitslos und 1800 
Personen waren bereits länger als 1 Jahr arbeitslos vorgemerkt. Trotz dieses Erfolges ist 
die Arbeitslosigkeit behinderter Personen im Jahresdurchschnitt gestiegen. 1993 waren 
rund 26.900 behinderte Personen als arbeitslos vorgemerkt, 1994 ca. 28.000. 

Bei den Dienststellen des Arbeitsmarktservice sind Spezialisten mit der Beratung und 
Betreuung behinderter Personen eingesetzt. Zur Bekämpfung der Beschäftigungsprobleme 
behinderter Personen werden vom Arbeitsmarktservice folgende Aktivitäten verstärkt: 
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> Forcierung der Arbeitsmarktausbildung zum Erwerb beruflicher Qualifikationen, 
> Forcierung der Vermittlungsaktivitäten, 
> Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen für Behinderte, 
> Ausbau befristeter Beschäftigungsmöglichkeiten für Behinderte (Aktion 8000, Transit­

arbeitsplätze in sozialökonomischen Betrieben), 
> Ausbau von Arbeitstrainingszentren zur beruflichen Eingliederung von Behinderten, 

sowie 
> Forcierung der Stellenakquisition, der Betriebsbetreuung und der Werbung für die 

Besetzung offener Pflichtstellen in der Privatwirtschaft und im Öffentlichen Dienst. 

Spezielle Maßnahmen für Behinderte, 1994 

Maßnahmen 

Arbeitsmarktausbildung 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 
Lehrausbildung und Berufsvorbereitung 

Insgesamt 

Quellen: BMAS-Budget, BMAS-Arbeitsmarktförderung 

Kosten in Mio. 
gerundet 

705 
137 

16 

858 

2.4. E~Jropäischer Sozialfonds in Österrei~h 

Förderfälle 

18.900 
3.700 

400 

23.000 

Für den Europäischen Sozialfonds in Österreich war 1994 das Jahr intensiver Vorbereitun­
gen, die besonders seit dem Ausgang der Volksabstimmung über den Beitritt Österreichs 
zur Europäischen Union verstärkt und konkretisiert wurden. Auf der Ebene der Landesge­
schäftsstellen des Arbeitsmarktservice bestanden die Vorbereitungen etwa in Planungen 
möglicher Schwerpunkte und Maßnahmen, die nun, nach dem Beitritt zur Europäischen 
Union, bereits aus dem Europäischen Sozialfonds kofinanziert werden. 

Mitarbeiterinnen des Arbeitsmarktservice und des Bundesministeriums wurden in 
Informationsseminaren intensiv auf ihre neuen Aufgaben vorbereitet, umgekehrt wurden 
Mitarbeiterinnen der Generaldirektion V (Beschäftigung, Arbeitsbeziehungen und Soziale 
Angelegenheiten) der Europäischen Kommission von Mitarbeiterninnen des Bundesmini­
steriums für Arbeit und Soziales über die österreichische Arbeitsmarktpolitik informiert. Dies 
stellte eine wichtige Voraussetzung für die erfolgreiche Verhandlung der Ziel pläne nach dem 
Beitritt Österreichs dar. Auch auf der Ebene der Umsetzung der Programme des Europäi­
schen Sozialfonds gab es intensive Vorbereitungen, so fanden u.a. auch Seminare für 
zukünftige ESF-Projektträger statt. Außerdem wurde begonnen, ESF-Projektberatung für 
Träger arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen einzuleiten. 
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Für das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wurden organisatorische und personelle 
Konsequenzen gezogen, indem innerhalb der Sektion Arbeitsmarktpolitik ein Referat für 
den Europäischen Sozialfonds eingerichtet wurde. 

Aus dem Europäischen Sozialfonds stehen bis 1999 für die Ziele 3 (Bekämpfung der 
Langzeitarbeitslosigkeit) und 4 (Erleichterung der Anpässung von Arbeitskräften an 
die industriellen Wandlungsprozesse) rund 5 M~d. ÖS zur Verfügung. 

2.5. Ausländerbeschäftigungspolitik 

Beschäftigungsentwicklung 

Wie in den Vorjahren hat die Festsetzung niedriger Landeshöchstzahlen und ihre Ausschöp­
fung zur Anwendung des erschwerten Zulassungsverfahrens geführt und damit sehr 
wesentlich zur Stabilisierung des Ausmaßes der Ausländerbeschäftigung beigetragen. 

Die Anwendung des erschwerten Zulassungsverfahrens bedeutet, daß entsprechend der 
derzeitigen Arbeitsmarktlage die Bewilligung von Neuzugängen auf den Arbeitsmarkt 
grundsätzlich auf Ausnahmefälle, wie etwa Schlüsselkräfte, fürdie absolut kein Inlandsan­
gebot zur Verfügung steht, beschränkt ist. 

Die Absenkung der Bundeshöchstzahl (Gesamtzahl der unselbständig beschäftigten und 
arbeitslosen Ausländer) von 9 % auf 8 % des gesamten österreichischen Arbeitskräftepo­
tentials Anfang 1995, eine Maßnahme die wesentlich zur Stabilisierung der Ausländerbe­
schäftigung und zur Unterstützung einer strengen Neuzulassungspraxis beitragen sollte, 
hat dazu geführt, daß eine Neuzulassung ausländischer Arbeitskräfte zum österreichischen 
Arbeitsmarkt, von wenigen Fällen abgesehen, generell ausgeschlossen war. 

Die Überschreitung der Bundeshöchstzahl hat keine Konsequenzen für jene auslän­
dischen Arbeitskräfte, die bereits mit einer arbeitsmarktbehördlichen Genehmigung 
beschäftigt sind (Beschäftigungsbewilligung, Arbeitserlaubnis oder Befreiungsschein) 
oder aufgrund einer Vorbeschäftigung einen Anspruch auf Leistungen aus de'r Arbeits'­
losenversicherung erworben haben, weil diese bereits auf die Bundeshöchstzahl angerech­
net sind. Betroffen sind hingegen jene ausländischen Arbeitskräfte, die nur sehr kurzfristig 
oder noch gar nicht in Österreich beschäftigt waren und nun mit keiner weiteren Zulassung 
zum Arbeitsmarkt rechnen können. 

Um aber auch nach Überschreitung der gesetzlichen Bundeshöchstzahl sozial- und 
arbeitsmarktpolitische Notwendigkeiten berücksichtigen zu können, wurde durch eine 
Novellierung des Ausländerbeschäftigungsgesetzes im April 1995 eine Verordnungs­
ermächtigung geschaffen, auf deren Grundlage Personengruppen, an deren Beschäftigung 
öffentliche oder gesamtwirtschaftliChe Interessen bestehen, festgelegt wurden und die bis 
zum Gesamtausmaß von 9 % am Arbeitskräftepotential weiterhin zum Arbeitsmarkt zuge­
lassen werden dürfen. Die Sonderregelung erfaßt neben den integrierten jugendlichen 
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Ausländern und bosnischen Kriegsflüchtlingen mit vorübergehendem Aufenthaltsrecht 
auch Manä!iler und besonders qualifizierte Schlüsselkräfte sowie im Rahmen von Sonder-
kontingenten für Saisonbranchen kurzfristig beschäftigte Arbeitskräfte. ' 

~ • l • ~ L,.. , ,. I' ; 

~ontrq.II! .de.r iflE!9fllen .~u~'ände.rgesch~~~gfJ~~ . 
" . , , 

1994 wurden 8.659 tBetriebe kontrolliert und (n 2'.673 Fällen eine Anzeige erstattet. 
Insgesamt wurden 6.186 illegal beschäftigte Ausländerinnen erfaßt. Betriebe, die Aus­
länderinnen illegal beschäftigt haben, werden ·zusätzliqh zur Verwaltungsstrafe 'ln .ßirfem 
Register erfaßt. Mit 1.1.1995 ist die Aufgabe der Kontrolle bei Betrieben im Hinblick auf 
illegale Ausländerbeschäftigung auf die Arbeitsinspektorate übergegangen: . 

,I!.,. 

3. Versicherungsleistungen 
r ' ... 

3'.1. Leistungen bei 'Arbeitslosigkeit 

Das ,Arbeitslose,ngeld und die Notstandshilfe verstehen sich als Leistungen, mit denen 
P.ersQnen, die ihren Arbeitsplatz verloren haben, bis zur Wiedererlangung einer neuen 
Beschäftigung in ihrer wirtschaftlichen Existenz gesichert werden. Das Arbeitslosengeld 
g~bülJrt je nach Dauer der davor gelegenen arbeitslosenversicherungspflichtigen Beschäf­
tigu.(lg~zeiten und dem Lebensalter des Arbeitslosen für 20, 30, 39 oder 52 Wochen. Die 
Höhe des Arbeitslosengeldes liegt bei ca. 56 bis 57 % des Nettoverdienstes vor Eintritt der 
Arbeitslosigkeit. Hinzu kommen allenfalls gebührende Familien~uschläge. 

, ,/, ; .". 

q,ie Nots,tandshilfe wird bei länger-pauernder Arbeislosigkeit im Anschluß·an das Arbeitslo­
seng.eld gewährt und gebührt bei Vorliegen von Notlage und der übrigen ~nspruchsvorausset­
zungel7l' zeitlich,unbegrenzt. Die Höhe der Notstandshilfe beträgt 92 bis 95 % des zugrunde 
liegenden Arbeitslosengeldes zuzüglich allfälliger Familienzuschläge unter Anrechnung des 
Einkommens von Ehegatten oder Lebensgefährten. 

, . , 

3.2. Leistungen für ältere Arbeitslose in Verbindung mit der Pension 
. I. • 

...Jo , .. ,; 

.1 , 

3 .. 2.1. SQnd~runterstüt~ung 

Nac,h dem Sond~runterstützung§gesetz kommt eine Hilfeleistung für äl~ere Arbej~slose im 
Wege der Sonderunterstütz\Jng für ehemalige Beschäftigte aus knappschaftlichen Betrie­
ben, die das 51. Leb~nsjahr vollendet haben (ab 1.1.1996 das 52. Lebensjahr) in Betracht. 
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Eine weitere Form der Sonderunterstützung- besteht darin,- 'daß, Frauen, die "das 54. 
Lebensjahr und Männer, die das 59. Lebensjahr vollendet haben,' bi.s zur Erlangung der 
Voraussetzungen über die Überleitung in die vorzeitige Alterspension finanziell unterstützt 
werden. ' I' _ .,.~ 

~ , 'j ~, A .... c:- 1 ~" • ,I 

Die Zielsetzung der Sonderunterstützung besteht im wesentlichen darin, ältere Arbeit-
nehmerinnen bis zum Vorli~gen der Vorausset~!Jngen für die Inanspruchnahme der 
Pension in ihrer wirtschaftlichen Existenz zu sichern. ' 

~ 11 1 t" I ~ 

3.2.2. PensionsvorschuB ' ~ " . i) 

" 

Personen, die eine Pension aus den Versicherungsfällen d~r ,1nv,aUditätl,Berufs~nfähigkeit 

oder des Alters beantragt haben, werden bis zur rechtskräftigen Entsch,eidu.ng üb~r, ihren 
Pensionsanspruch aus Mitteln der Arbeitslosenversicherung -unterstützt. Voraussetzung 
hiefür ist, daß parallel dazu ein Anspruch auf Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe gegeben 
ist und dieser nicht ruht. 

Im Falle der Zuerkennung der Pension wird per aus der Arbeitslosenversicherung bezahlte 
Vorschuß mit der Pensionsnachzahlung Jgegengerechnet. Wird über den Pensionsan­
spruch negativ entschieden, erfolgt eine' Umwandlung des Pensionsvorschüsses auf die 
zugrunde liegende Grundleistung, d.h. auf Arbeitslosengeld oder Notstana~hilfe. 

• ~ lo" I' 

, 

3.3. Leistungen mit familienpolitischem Charakter 
':1' . 1--, 

3.3.1. Karenzurlaubsgeld 

Mütter oder Väter erhalten ul)ter der Voraussetzung, da,ß sie die erforderliche An'!Vfl.r:tsc,haft, 
d.h. die nötige Dauer an afbeitslosenversicherungspflichtiger Bes<;häftigung n~chw~isen 
und das Kind in ihrem Haushalt überwiegend selbst pflegen, bis zur Vollendüng des 2. 
Lebensjahres des Kindes ein Karenzurlaubsgeld. Für alleinerziehende MütterNäter sowie 
für Verheiratete, deren Lebenspartr)er nUT ein geringes Ein~ommen bezieht, gebührt das 
Karenzurlaubsgeld im erhöhten Ausmaß. 

Wird neben dem Karenzurlaubsgeld eine Teilzeitbeschäftigung ausgeübt, kann das Karenz­
urlaubsgeld bis zur Vollendung des 4. Lebensjahres des Kindes bezahlt werden. 

3.3.2. Sondernotstandsh i Ife 

Für Mütter oder Väter, die nach dem BezugNon Karenzurlaubsgeld erwiesenermaßen keine 
Unterbringungsmöglichkeit für das Kind haben, besteht die Möglichkeit des Bezugs der 
Sondernotstandshilfe bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres, des Kindes. Die Sonder-
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notstandshilfe gebührt in der Höhe der gebührenden Notstandshilfe. Arbeitswilligkeit ist 
keine Voraussetzung für den Bezug dieser Leistung. 

3.3.3. Sozialversieherungssehutz der Bezieherinnen von Versiehe­
rungsleistungen 

Bezieherinnen dervorstehend beschriebenen Leistungen sind in derg,esetzlichen Kranken­
versicherung pflichtversichert. Die Zeiten des Bezuges von Arbeitslosengeld, Notstandshil­
fe, Pensionsvorschuß und Sonderunterstützung gelten in der gesetzlichen Pensionsversi­
cherung als Ersatzzeiten. 

Seitens fder Arbeitslosenversicherung werden für die Einbeziehung in die Kranken- und 
Pensionsversicheru;1g die erforderlichen Beiträge entrichtet. 

Leistungsbezieherinnen im Jahresdurchschnitt 

Arbeitslosengeld 
Notstandshilfe 
Sonderunterstützung 
Pensionsvorschüsse 
Karenzurlaubsgeld 
Sondernotstandshilfe 

Quelle: BMAS-Leistungsbezieherdaten 

1993 1994 

140.000 
53.000 
9.000 
7.000 

106.000 
9.000 

128.000 
67.000 
14.000 
12.000 

121.000 
17.000 

1994 wurdenfür Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung inkl. der Sozialversiche­
rungsb'eiträge und Leistungen bei Mutterschaft öS 44,4, Mrd. aufgewendet, die sich auf 
folgende Leistungsarten verteilen: 

230 

Leistungen bei Arbeitslosigkeit 

Leistung~art 1993 1994 

Arbeitslosengeld . , 17,3 17,0 
Notstandshilfe 6,1 7,0 
Sonderunterstützung 1,6 2,3 
Pensionsversicherungsbeiträge 4,9 5,1 

Insgesamt 29,9 ' 31,4 

Beträge in Mrd.öS gerundet. Die einzelnen Positionen beinhalten die Krankenversicherungsbeiträge 

Quelle: BMAS-Budgetdaten, eigene Berechnungen 
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Leistungen bei Mutterschaft 

(inklusive Sozialversicherungsbeiträge), in Mrd. ÖS 

Karenzurlaubsgeld 
Sondernotstandshilfe 
Insgesamt 

Beiträge in Mrd. ÖS gerundet. 

Quelle: BMAS-Budget 

1993 

11,1 
1.1 

12.2 

Sanktionen 

1994 

11,6 
1.4 

13,0 

1993 1994 

Arbeitsunwilligkeit 
(Ausschlußfrist gem. § 10 ALVG) 7.783 9.270 
selbstverschuldete Arbeitslosigkeit 
(Ausschlußfrist gem § 11 ALVG) 21.555 22.625 

Quelle: BMAS-Daten 

Daten zum Geschäftsumfang im Leistungsbereich 
(in Tausend gerundet) 

Art der Veranlassung 

Anträge und Begehren 
Bescheiderteilungen 
Anweisungen/Familienbeihilfen 
Bezugseinstellungen/-unterbrechungen 
Zahlungsverbote (Exekutionen) 
restlicher Änderungsdienst 

Gesamtgeschäftsumfang 

Quelle: BMAS-Daten 

1993 

858 
234 
296 

1.311 
87 

1.364 

4.150 

1994 

939 
263 

77 
1.553 

79 
1.453 

4.364 
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4. Insolvenzentwicklung' und Insolvenzausfallsgeld 

Aufgrund der Konjun~.\lJferholung 1994 (kräftiges Exportwachstum, Aufschwung der Industrie­
konjunktur, Verbesserung des Investitionsklimas und Steigerung des Konsumwachstums, 
etc.) war die Zahl (der Insolvenzen insgesamt leicht rückläufig, ' wodurch auch ein 
Rückgang der Ausgaben für Insolvenzausfallsgeld (lAG) verzeichnet wurde . 

• 
Dieses Geld wird vom Insolvenzausfallsgeldfonds bezahlt, welcher im BMAS als eigene 
Rechtspersönlichkeit im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung des Bundes tätig ist. 
Finanziert wird der Fonds über Beitragszahlungen (0,5 % Arbeitgeberbeitrag), Rückflüsse 
der insolventen Firmen und Kreditaufnahmen. Ausgaben entstehen bei den zuerkannten 
Nettolöhnen für die Arbeitnehmerinnen, beim Arbeitnehmeranteil für die Sozialversiche­
rung, bei den Beiträgen für die Bauarbeiterurlausbkasse, Zinsaufwand und Rückzahlungen 
für Darlehen, Gehaltsvergütungen an den Bund für die Bediensteten des Fonds und eine 
Pauschalvergütung an die Finanzprokuratur für die Rechtsvertretung. 

Insolvenzstatistik 

1992 
Eröffnete Insolvenzverfahren 
mangels Vermögen 
abgewiesene Konkursanträge 

Gesamt 

Quelle: Kreditschutzverband von 1870 

1.583 
2.075 

3.658 

1993 

2.043 
3.039 

5.082 

1994 

1.999 
2.851 

4.850 

hlanspruchnahme des Insolvenzausfallsgeldfonds 

1992 1993 1994 
Betroffene Arbe.itnehmer 1) t· • 23.700 37.000 24.500 

v' 

Ausgaben: 
für lAG 2) 1.860 3.103 . 2.700 
für SV und .BUAK 3) 140 260 310 

Einnahmen: • r 
aus Beiträgen 4) 560 580 605 
aus Rück{fd',ssen 5) 260 J' 240 626 

1) Zahl der betrqff~nen Arbeitnehmerinnen, tür die Anträge auf Zahlung von Insolvenzausfallsgeld gestellt wurden 
2) Insolvenzausfallsgeld (lAG) in Mio. gerundet 
3) Zahlungen an Sozialversicherungträger und an die Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskassa (BUAK) 
4) 0,1 % Arbeitgeberbeiträge zum lAG-Fonds in Mio. gerundet 
5) Rückflüsse aus Insolvenzverfahren in Mio. gerundet 

Quelle: BMAS-Statistik 
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5. Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 

Die komplexen Wirkungszusammenhänge und wachsende Probleme am Arbeitsmarkt 
erfordern, daß die Planung und Weiterentwicklung der Arbeitsmarktpolitik auf fundierten 
wissenschaftliG"hen Erkenntnissen der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung beruht. Dabei 
kommt insbesondere der wissenschaftlichen Evaluierung der Arbeitsmarktpolitik als ganzes 
und der einzelnen arbeitsmarktpolitischen Instrumente eine immer größere Bedeutung zu. 
Dieser Bedeutung trägt auch die EU-Kommission durch eigene Institutionen (z.B. 
CEDEFOP) oder Forschungsförderung durch Strukturfondsmittel Rechnung. Seitens der 
OECD wird ebenso deutlich der zentrale Stellenwert der Forschung und wissenschaft­
lichen Evaluierung politischer Instrumente bei der Weiterentwicklung der Arbeits­
markt- und Sozialpolitik betont. 

In Österreich ist die Arbeitsmarkt- und Berufsforschung im Bundesministeriengesetz und im 
Arbeitsmarktservicegesetz ausdrücklich verankert und zählt zu den Aufgaben des BMAS 
und des AMS. 

Für das Jahr 1994 sind u.a. folgende abgeschlossene Projekte des BMAS und des AMS zu 
nennen: 

~ Arbeitsmarkt-Strukturbericht, 
~ Arbeitsmarktvorschau 1995, 
~ Evaluierung von Förderungen für ältere Arbeitslose, 
~ Entwicklung neuer Ausbildungs- und Umschulungsprogramme für die Tourismus-

branche, 
~ Wiedereinstieg von Frauen ins Berufsleben, 
~ Entwicklungstendenzen der Beschäftigung im Handel, 
~ Möglichkeiten einer Effizienzbewertung des Arbeitsmarktservice, 
~ Wanderungsbewegungen aus den ehemaligen Ostblockländern nach Österreich, 
~ Evaluierung der Aktion 8000 - Entwicklungstendenzen seit 1987, 
~ Schuldenberatungsstelle der Arbeitsmarktverwaltung - Wirkungsweise und Effizienz, 
~ Arbeit und Wohnen von Behinderten im Land Salzburg, 
~ Teilzeitarbeit - Auswirkungen einer flexibleren Arbeitsorganisation, 
~ Qualifikationsbedarf im Bundesland Vorarlberg, 
~ Betriebliche Einstellungsmuster und -praxis hinsichtlich weiblicher Lehrlinge im Bundes­

land Salzburg, 
~ Alternative Ausbildungsmodelle in der Kärntner Lehrlingsausbildung, 
~ Kooperative Unternehmensgründungen - Bestandsaufnahme und Bewertung. 
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1. ,PflegevorsQrge , 
. ., 

~ I' , '1 ; 

Mitte 1993 wurde mit dem Bundespflegegeldgesetz und den damit korrespondierenden 
neun Landespflegegeldgesetzen eine österreichweit einheitliche Pflegevorsorge geschaf­
fen. Mit Beginn des Jahres 1994 trat eine Ve~einbarung zwisch~n , c!em , B~nd, ~nd den 
Ländern gem. Art. 15a B-VG über gemeinsame Maßnahmen für pf,legebedürftige Pe~sonen 
. K ft I~I 'r,. ~,'~ In r:a. " r ~ - •. "i·' 

'} I ' ~ I r I') t ~ .... 

In dieser Vereinbarung wurde u.a. festgelegt, zur Weiterentwicklung des Pflegevorsorge-
systems einen Arbeitskreis einzurichten. Dieser Arbeitskreis besteht aus Vertr'etern und 
Vertreterinnen des Bundes, der Länder, des Hauptverbands der österreichischen Sozial­
\(~rsicherungsträger und der Interessenvertretungen. Unter Federführung des Bundesmi­
nisteriums für Arbeit und Soziales wird dieser Arbeitskreis einen Bericht über die.Entwick-

4..J ;t 

lung der Pflegevorsorge von Anfang 1993 bis Mitte 1994 erstellen. 
a " • 

In einerStudie, die im 1. Quartal 1995 in Auftrag gegeben wurde, soll~~ ,dieAus"Yirkungen 
des Pflegevorsorgesystems untersucht werden. Durch quantitative Erhebungen und 
qualitative Interviews sollen u.a. die Auswirkungen der Neuregelung auf die pflegebedürf­
tigen Personen sowie auf die privaten Pflegepersonen untersucht werden. Das Ergebnis 
dieser Studie wird voraussichtlich Ende 199p vorliegen. 

Das Pflegegeld wurde für das Jahr 1995 gem. Anpassungsverordnung erhöht und erreicht 
demnach 1995 im Vergleich zu 1994 in den ~ieben Stufen folgende B~tragshöhen: 

monatlicher Pflegebedarf 

mehr als 50 Stunden 
mehr als 75 Stunden 
mehr als 120 Stunden 
mehr als 180 Stunden 
mehr als 180 St. u. außergew. Pflegeaufw. 
mehr als 180 St. u. dau~rr)d~ B~qufsicht. 
mehr als 180 St. u. prakt. Bewegungsunfäh,igk. 

I, I 

Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

, Pflegegeld in ÖS 

1994 1995 
..... ' .. 
2.563 
3.588 

I , 

5.535 
8:303 

11.275 
15.374 

", <20.50()' 
I f :! ~' ... : 

• • ;. ). .~ ~ :: : 1 .. 

2.635 
3.6?8 
5.690 

. 8.5'35 
11.591 
15.806 
2~ .074"', 

.. , :' 

"1 -

Während eines stationären Aufenthalts in einer Krankenanstalt auf Kbsten der Sozialversiche­
rung oder des Bundes ruht der Anspruch auf Pflegegeld ab:dem Beginn der. fünften Woche 

di~.ser Pflege. ,: _. :' ,', .. 
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Wird die pflegebedürftige Person auf Kosten oder unter Kostenbeteiligung eines Bundes­
landes, einer Gemeinde oder eines Sozialhilfeträgers (etwa in einem Pflege-, Wohn-, Alten­
oder Erziehungsheim, einer privaten Pflegestelle oder als Pflegefall in einem Krankenhaus) 
stationär gepflegt, geht das Pflegegeld bis zur Höhe der Verpflegskosten (aber höchstens 
zu 80 Prozent des Pflegegelds) auf den jeweiligen Kostenträger über. Die pflegebedürftige 
Person erhält für diese Zeit in jedem Fall ein Taschengeld in Höhe von 20 % des 
Pflegegeldes der Stufe 111. Im Jahre 1994 betrug das Taschengeld öS 1.107,-, im Jahr 
1995 beträgt es ÖS 1.138,-. 

Auf das Pflegegeld der Stufen 1 und 2 bestand ab Inkrafttreten des Bundespflegegeld­
gesetzes ein Rechtsanspruch, der beim Arbeits- und Sozialgericht einklagbar ist. Seit Juli 
1995 ist auch das Pflegegeld der Stufen 3 bis 7 durch eine Novelle zum Bundes­
pflegegeldgesetz einklagbar. 

Im Mai 1995 erhielten insgesamt 268.184 Personen ein Pflegegeld nach dem Bundes­
pflegegeldgesetz. Nach der Zuordnung in die sieben Stufen ergibt sich folgendes Bild: 

Pflegegeldbezieherlnnen Juni 1995 
(nach dem Bundespflegegeldgesetz) 

Stufe 1 18.139 7% 
Stufe 2 153.921 57% 
Stufe 3 48.788 18 % 
Stufe 4 22.282 8% 
Stufe 5 18.984 7% 
Stufe 6 4.198 2% 
Stufe 7 2.481 1% 

Summe 268.793 100% 

Quelle: Bundesministerium tür Arbeit und Soziales 

D. h. mehr als ein Drittel der Pflegegeldbezieherlnnen erhält ein Pflegegeld, das höher 
als der frühere Hilflosenzuschuß ist. 

Weiters erhalten über 40.000 Personen ein Pflegegeld der Länder. Das bedeutet, daß rund 
310.000 Personen ein Pflegegeld beziehen. 80 % des Pflegegeldes werden von den 
Sozialversicherungsträgern ausbezahlt, 12 % von den Ländern und 8 % vom Bund. 
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Fast 60 % der Pflegegeldbezieherlnnen sind mindestens 80 Jahre, ca. ein Viertel zwischen 
65 und 79 und 17 % sind jünger als 65. Das Durchschnittsalter der Pflegegeldbe­
zieherinnen liegt bei 78 Jahren. 

Jüngere Leistungsbezieherln.nen stellen zwar die Minderheit dar, doch sind sie weit 
häufiger besonders pflegebedürftig. Über 10 % der unter vierzigjährigen Leistungs­
bezieherinnen aber nur 2 % bis 3 % der über ~chtzigjährigen erhalten Pflegegeld in den 
beiden höchsten Stufen. 

Anteil der Pflegegeldbezieher/innen mit Stufe.:.6 und 7 
~ (Juli 1994) 
0) 

u; .... 

bis 19 20-34 35-49 50-64 
• 

Alter in Jahren 

65-79 

Bund 0 
Länder [] 

80-94 95- und älter I 

Quelle: BMAS, Berechnungen der AK 

1994 betrug der Aufwand des Bundes für Leistungen nach dem Bundespflegegeldgesetz 
18,45 Milliarden S. 

Zum Zeitpunkt der BerichtersteIlung lagen noch keine überprüften Daten über die Ausgaben 
der Länder für Pflegeleistungen vor. 
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Aufwand des Bundes für Leistungen nach dem BPGG 
1994 (in Mio.S) 

Entscheidungsträger: 

Sozialversicherungsträger 
Bundesrechenamt 
ÖBB 
Post 
BSB: KOVG 
Landeshauptmann: 
OFG 
Landeslehrer 

Summe 

16.476 
557 
692 
343 
207 

13 
163 

18.451 

2. Behindertenpolitik 

2.1. Die Beschäftigungspflicht begünstigter Behinderter 

Das Behinderteneinstellungsgesetz verpflichtet jeden Dienstgeber, der 25 oder mehr 
Dienstnehmerinnen beschäftigt, auf je 25 Dienstnehmerinnen mindestens einen nach dem 
Behinderteneinstellungsgesetz begünstigten Behinderten zu beschäftigen. Kommt ein 
Dienstgeber diesem gesetzlichen Auftrag nicht oder nicht vollständig nach, hat er für jeden 
nicht besetzten Pflichtplatz die Ausgleichstaxe zu entrichten. Diese wird jährlich im 
nachhinein von den Bundessozialämtern vorgeschrieben. Die Ausgleichstaxe beträgt für 
das Jahr 1994 S 1.920,-. Die eingehenden Ausgleichstaxen fließen dem Ausgleichs­
taxfonds zu. Dieser Fonds wird vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales verwaltet 
und ist mit eigener Rechtspersönlichkeit ausgestattet. Die Mittel dieses Fonds sind zweck­
gebunden, und zwar vor allem für die Vergabe von Leistungen direkt an behinderte 
Menschen sowie an jene Dienstgeber, die Behinderte beschäftigen. 

Zum 31.12.1994 gehörten insgesamt 63.363 Personen dem Kreis der begünstigten 
Behinderten an; das sind um rund 5.000 mehr als 1992. 

Im Jahre 1993 waren bei sämtlichen der Einstellungspflicht unterliegenden Dienstgebern 
insgesamt 69.369 Pflichtstellen zu verzeichnen. Von diesen Pflichtstellen waren 40.030 
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durch begünstigte Behinderte besetzt. 29.339 Pflichtstellen wurden nicht besetzt. 
Somit sind rund 42 % der GesamtpflichtsteIlen nicht besetzt. D.h. viele einstellungs­
pflichtige Betriebe ziehen die Bezahlung der Ausgleichstaxe einer Beschäftigung von 
begünstigten Behinderten vor. 

Der Prozentsatz von 42 % Nichtbesetzung der Gesamtpflichtstellen verzerrt ein wenig die 
tatsächlichen Beschäftigungschancen von begünstigten Behinderten, da einige ein­
stellungspflichtige Dienstgeber mehr begünstigte Behinderte (nämlich um 4.646) 
aufgenommen haben, als ihnen Pflichtstellen zugeordnet werden. Weiters waren im Jahre 
1994 3.523 begünstigte Behinderte bei nicht einstellungspflichtigen Betrieben 
beschäftigt. 

Beim Bund waren im Jahre 1994 von 9.627 Pflichtstellen rund 3.000 nicht besetzt. 
Manche Ministerien - wie das Sozialministerium - haben ihre Einstellungsverpflichtung 
allerdings weit übererfüllt. 

Vergleiche der Daten zur Erfüllung der Beschäftigungspflicht mit den Vorjahren sind wegen 
Änderung der Rechtslage nur bedingt aussagekräftig. 

Die Integration von behinderten Menschen in aas ,Erwerbsleben gestaltet sich weiterhin 
schwierig. Die Zahl der als arbeitsuchend vorgemerkten Behinderten ist nach wie vor sehr 
hoch. Von den begünstigten Behinderten waren im Jahre 199435 % nicht erwerbstätig. 
In dieser Gruppe sind neben arbeitslosen Behinderten auch Pensionsanwärterinnen und 
Hausfrauen/Hausmän ner enthalten . . ' 

2.2. Prämien für Dienstgeber 

Dienstgeber, die mehr begünstigte Behinderte beschäftigen, als sie aufgrund ihrer 
Beschäftigungspflicht anzustellen hätten, erhalten für das Jahr 1994 eine Prämie in Höhe 
von S 864,- monatlich. Im Jahre 1995 beträgt diese Prämie S 960,- monatlich. 

Weiters erhalten Dienstgeber darüber hinaus für jeden beschäftigten, in Ausbildung 
stehenden ~egünstigten Behinderten ei~e Prämie in voller Höhe der Ausgleichstaxe. 

Einerseits soll dadurch für den Dienstgeber ein Anreiz geboten werden, Schwerbehinderte 
auszubilden, anderseits soll das Berufsangebot für Behinderte erweitert werden. 

Schließlich erhalten Dienstgeber, dieArbeitsauft'räge an Einrichtungen erteilen, in denen 
überwiegend S~~werbehinderte tätig sind, Pr,ämie.n in Höhe von 15 vH des Re~h-. . .. -

nungsbetrages der Arbeitsauftr~ge. . 

Im Jahr 1994 wurden Prämien ir:n Gesamtbetrag von rund 174 Mio.S ausgezahlt. 
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2.3. Geschützte Werkstätten .' 

Das Behinderteneinstellungsgesetz bietet die Möglichkeit, ent~prechend dem Behinderten­
konzept der Bundesregierung aus Mitteln df?s Ausgleichstaxfon~s die Schaffung von 
SehindertenarbeittsplätzEm im Rahmen von geschützten Werkstätten zu fördern. 

Die geschützten Werkstätten haben andere Zielsetzungen als Einrichtungen, die im 
wesentlichen Beschäftigungs- und' Arbeitstherapie bieten. Die Förderung von geschützten 
Werkstätten im Sinn des Behinderteneinstellungsgesetzes ist nur möglich, wenn die dort 
Beschäftigten einen wirtschaftlich verwertbaren "Leistungsrest" aufweisen, der die Grund­
lage für die leistungsgerechte und zumindest kollektivvertragliche Entlohnung unter 
Bedachtnahme auf bereits erworbene beruflictie Kenntnisse bildet und somit die Voll­
versicherung nach dem ASVG sichert. 

In den derzeit neun geschützten Werkstätten in ganz Österreich mit insgesamt 18 
Betriebsstätten sind bei einer Gesamtbeschäftigtenzahl von rund 1.300 Personen rund 
1.050 behinderte Menschen beschäftigt. 

, 
Die Arbeitspl~tze in den geschützten Werkstätten ~ind je(doch nj'c~t als Dauerarbeitspr~t­
ze gedacht. Die geschützten Werkstätten verfoJge.!l vielmehr den ZW,eck, den behinderten 
Menschen die Möglichkeit zu geben, ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten soweit (wieder) zu 
gewinnen, daß sie einen Arbeitsplatz auJ dem freie~ Arb~itsmarkt einnehmen können. Die 
Durchlässigkeitvon den geschützten Werkstätten auf den freien Arbeitsmarkt liegtderzeit 
allerdings nur bei ca. drei Prozent jährlich. 

Ein Programm zur Erhöhung der Zahl der Behinderten, die von einem Arbeitsplatz in einer 
geschützten Werkstätte)n die freie Wirtschaft wech~elr), wurde ausgearbeit~t und wird 
intensiv weiterverfolgt. Den Schwerpunkt dieses Konzepts bildet die Möglichkeit für 
begünstigte Behinderte, auf drei Monate probeweise in der Privatwirtschaft einer 
A~beit nachzugehen. Während dieser Zeit we'rden sie von ihrem Dienstgeber - den 
"Geschützten Werkstätten" - karenziert. Die Kosten für dieses Konzept werden vom 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales bzw. Arbeitsmarktservice getragen. 

Um die geschützten Werkstätten in die Lage zu versetzen, mit ihrenErz~ugnisse[l auf dem 
Markt zu bestehen, werden ihnen aus dem Ausgleichstaxfonds, von der Arbeitsmarkt­
verwaltung und vom jeweiligen Land Subventionen gezahlt. Aus dem Ausgleichstaxfonds 
werden ihnen die aus der Verpflichtung der Werkstätten, zumindest 80 Prozent behinderte 
Menschen zu beschäftigen, resultierenden behinderungsbedingten Mehraufwendungen 
abgegolten. Im Jahr 1994 wurden den geschützten Werkstätten Subventionen und 
Zuschüsse zu den Errichtungskosten in der Höhe von insgesamt rund 162 Mio ÖS aus den 
Mitteln des Ausgleichstaxfonds gewäh"rt. 

. ( 
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2.4. Sonderprogramme 

Sonderprogramme als Instrumente des Behinderteneinstellungsgesetzes zur Verbesse­
rung der beruflichen Eingliederung Behinäerter gibt es seit dem Jahr 1989. In diesem 
Projekten werden die Mittel des Ausgleichstaxfonds gezielt zur Schaffung zusätzlicher 
Arbeits- bzw. Ausbildungsplätze für behinderte Me!1schen in der freien Wirtschaft 
eingesetzt. Nach Absprache mit der Arbeitsmarktverwaltung und der jeweiligen Landesre­
gierung werden Investitionskosten, sozialpädagogische Begleitmaßnahmen und Lohnko­
sten der Behinderten gefördert. Dab~i wird jedoch davon ausgegangen, daß der Betrieb 
nach einer Anlaufphase von zwei Jahren in der Lage sein sollte, die anfallenden Kosten 
selbst zu tragen bzw. mit Lohnkostenzusehüssen das Auslangen zu finden. 

In den letzten Jahren wurde verstärkt das Augenmerk auch auf jene Einrichtungen gelenkt, 
die sich mit der Vorbereitung behinderter Menschen auf ihre berufliche Eingliederung 
beschäftigen. In diesenArbeitstrainingszentren werden Personen, die aufgrund behinde­
rungsspezifischer Probleme noch nicht in der Lage sind, den Anforderungen beruflicher 
Tätigkeit selbst auf einem geschützten Arbeitsplatz gerecht zu werden, mit Hilfe intensiver 
begleitender Maßnahmen im Rahmen der Sozialarbeit, Heilpädagogik und Psychologie auf 
ein geregeltes berufliches Leben vorbereitet. 

Insgesamt wurden seit 1989 im Rahmen der Sonderprogramme österreichweit48 Projekte 
mit rund 89 Mio öS gefördert. Damit wurden rund 400 Arbeits- und Ausbildungsplätze 
geschaffen und ein beträchtlicher Beitrag zur beruflichen Integration schwerbehinderter 
Menschen geleistet. 

Die Kosten pro Arbeits- und Ausbildungsplatz waren mit durchschnittlich 223.600 ÖS 
im Vergleich zu anderen arbeitsplatzschaffenden Maßnahmen verhältnismäßig gering und 
blieben erheblich unter dem festgesetzten Förderungshöchstausmaß von 500.000 ÖS pro 
Arbeitsplatz. 

2.5. Individualförderung 

Um die berufliche Integration von behinderten Arbeitnehmerinnen zu erleichtern, werden 
aus den Mitteln des Ausgleichstaxfonds auch Individualförderungen gewährt. 

Im Jahre 1994 wurden für Individualförderungen 232,5 Mio.S bereitgestellt. Der größte 
Teil der Förderung entfällt auf Lohnkostenzuschüsse in Höhe von 144,6 Mio.S. Weitere 
19,9 Mio.S entfallen auf Darlehen und Zuschüsse zur Gründung einer selbständigen 
Erwerbstätigkeit und 30,5 Mio.S auf PKW- und Fahrtkostenzuschüsse. 
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Ausgaben des Ausgleichstaxfonds 1993 und 1994 
(in Mio.S) 

1993 1994 Veränderung 
in% 

1. PKW-Zuschüsse 19,1 15,9 - 16,8 

2. Lohnzuschüsse 128,0 144,6 + 13,0 

3. Studien-u.Lehrlingsbeihilfen 8,2 6,8 - 17,1 

4. Fahrkostenzuschuß für 
Rollstuhlfahrerinnen 13,0 14,6 + 12,3 

5. Technische Arbeitshilfen 5,5 5,8 + 5,5 

6. Darlehen zur Existenzgründung 25,0 19,9 - 20,4 

7. Zuschüsse zur Existenzgründung 2,1 1,4 - 33,3 

8. Zuschüsse zur rollstuhl-
gerechten Wohnungsadaptierung 8,9 10,8 + 21,3 

9. Zuschüsse zu orthopädischen 
Blinden- und Hörbehelfen 22,1 17,8 - 19,5 

10.Sonstige Mobilitätshilfe 2,6 2,0 - 23,1 

11.Sonstige Fürsorge 6,9 5,3 - 23,2 

12.Forschung, Information 1,4 0,5 -64,3 

13.Stützung It.Fürsorgemaßnahmen 
der ZO 13,5 12,1 - 10,4 

14.Prämien an Dienstgeber 172,0 174,0 + 1,2 

15. Vorschüsse Werkprämien 28,9 27,9 - 3,5 

16.Geschützte Werkstätten 108,3 161,6' + 49,2 

17.Sonderprogramme 18,3 14,2 - 22,4 

18.Förderungen an Verbände 
und Vereine 28,4 27,1 - 4,6 

19.Leistungen an ATF-OFG 7,9 8,1 + 1,9 

20.Sonstige 10,8 8,8 - 18,5 

Gesamtsumme 630,9 679,2 + 7,7 

*) inkl.Errichtungskosten 
- Die Zahlen wurden dem Rechnungsabschluß 1994 entnommen 
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SOZIALENTSCHÄDIGUNGEN BEHINDERTEN- UND FLEGEPOLITIK 

·3. Sozialentschädigungen 

3.1. Kriegsopferversorgung 

Die Leistungen nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 wurd~n im Jahr 1994 mit 
dem für den Bereich des ASVG festgesetzten Anpassungsfaktor (2,5 Prozent) erhöht. 

I, 

DieZahl der Versorgungsberechtigten ist im Jahrzehnt seit 1985 bis Ende 1994 von rund 
152.000 auf 99.000, d.h. um ein Drittel gesunken. Der finan?ielle Rentenaufwand ist im 
gleichen Zeitraum von 5,85 Mrd ÖS um 7,7 Prozent auf 6,3 Mrd ÖS gestiegen. 

3.2. Heeresversorgung 

Innerhalb der letzten zehn Jahre ist die Zahl der Versorgungsberechtigten von 1.078 im Jahr 
1984 um rund 42 Prozent auf 1.526 im Jahre 1994 gestiegen. Der finanzielle Aufwand 
wurde seither auf 104 Mio ÖS im Jahr 1994 verdoppelt. 

3.3.0pferfürsorge 

Die Zahl der Empfängerinnen wiederkehrender Geldleistungen nach dem Opferfürsorge­
gesetz (Renten- und Beihilfenempfängerinnen) hat sich von 4.139 im Jahr 1984 auf 2.769 , 
Personen im Jänner 1995 verringert. Davon sind 1.513 Opfer und 1.256 Hinterbliebene. 

Der finanzielle Rentenaufwand betrug im Jahr 1994 217,3 Mio S. 

Mit Anfang 1995 ist eine Novelle zum Opferfürsorgegesetz wirksam geworden, die folgende 
Verbesserungen bringt: 

> Zuerkennung einer Opferrente nach einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 30 v.H. an 
alle Inhaber einer Amtsbescheinigung bei Vollendung des 75. Lebensjahres. 

> Erhöhung der Einkommensgrenze für alleinstehende Bezieherinnen einer Unterhalts­
rente ohne Opferrente. 

> Gewährung einer Beihilfe auch an Hinterbliebene von Personen, bel denen die materiell­
rechtlichen Voraussetzungen für die Zuerkennung einer Arritsbescheinigung vorlagen, 
denen allerdings zu Lebzeiten keine Amtsbescheinigung zuerkannt wurde. 

> Gewährung einer Heilfürsorgemaßnahme gemäß § 12 OFG auch an Inhaber eines 
Opferausweises. 

Außerdem wurde klargestellt, daß nunmehr auch Personen, die aufgrund einer Behinde­
rung verfolgt wurden, sowie deren Hinterbliebene Ansprüche nach dem OFG geltend 
machen können. Es handelt sich dabei um die Opfer der sogenannten "Euthanasie" und der 
Zwangssterilisation . 
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BEHINDERTEN- UND FLEGEPOLITIK ORGANISATIONSFÖRDERUNGEN 

3.4. Entschädigung von Verbrechensopfern 

Das Bundesgesetz über die Gewährung von Hilfeleistungen an Opfer von Verbrechen sieht 
Hilfeleistungen für österreichische Staatsbürgerinnen vor, die durch ein mit Vorsatz 
begangenes Verbrechen oder als unbeteiligte Dritte an einer verbrecherischen Handlung 
eine Körperverletzung oder Gesundheitsschädigung erlitten haben und dadurch in ihrer 
Erwerbsfähigkeit gemindert sind. Im Fall der Tötung des Opfers wird den Hinterbliebenen 
Hilfe geleistet. 

Seit 1.Jänner 1994 wird Hilfe auch EWR-Bürgerlnnen geleistet, sofern die Tat im Inland 
(unter bestimmten Voraussetzungen auch im Ausland) begangen wurde. 

Zum Jahresende 1994 erhielten113 Opfer und Hinterbliebene finanzielle Zuwendungen für 
Verdienst- bzw. Unterhaltsentgang. In 51 Fällen wurden die Bestattungskosten ersetzt. 

Zusammen mit den Leistungen der Heilfürsorge, der orthopädischen Versorgung und 
Rehabilitation betrug der Gesamtaufwand im Jahr 1994 13,7 Mio ÖS. 

3.5. Impfschadenentschädigung 

Das Impfschadengesetz räumt jenen Personen einen Entschädigungsanspruch ein, die 
durch eine gesetzlich vorgeschriebene (das war bis 1980 die Schutzimpfung gegen Pocken) 
oder eine empfohlene Impfung eine Gesundheitsschädigung erlitten haben. Ende 1994 
erhielten61 Personen wiederkehrende Geldleistungen, in acht Fällen wurde ein pauschaler 
Entschädigungsbetrag ausgezahlt. Der Gesamtaufwand im Jahr 1994 belief sich auf 16,5 
Mio ÖS. 

4. Förderungen von Organisationen, Hilfen durch den 
Nationalfonds 

4.1. Förderungen von Organisationen 

An die Kriegsopferverbände Österreichs und an andere Behindertenorganisationen wurden 
im Jahre 1994 41,3 Mio.S an Fördermitteln aus dem Ausgleichstaxfonds bezahlt. 

An Organisationen der freien Wohlfahrtspflege, die auf dem Gebiet der Behindertenhilfe, 
Altenbetreuung und Pflegevorsorge Leistungen erbringen, die die öffentliche Hand entla-
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SOZIALBERATUNG BEHINDERTEN- UND FLEGEPOLITIK 

sten, wurden im Jahr 1994 aus allgemeinen Budgetmitteln Förderungen in Höhe von 
17,3 Mio.S ausbezahlt. , 

4".2. Finanzielle Hilfen durch den Nationalfonds 

Für besondere Ma"ßnahmen der medizinischen, beruflichen und sozialen Rehabilita­
tion wurden aus den Mitteln des Nationalfonds im Jahre 1994 Zuwendungen in der Höhe 
von 17 Mio.S gewährt. Dies bedeutet gegenüber 1993 eine Steigerung um 21 Prozent. 
Außerdem ~urden dauernd stark gehbehinderten Menschen Mehrbelastungen, die 
sich durch die Entrichtung der Normverbrauchsabgabe bei der Anschaffung von Kraft­
fahrzeugen ergeben, abgegolten. Die Aufwendungen dafür betrugen 1994 36 Mio.S. 

Die Kaufpreisgrenze eines PKWs, bis zu der die Normverbrauchsabgabe abgegolten wird, 
wurde von S 200.000,- auf S 250.000,- erhöht. 

5. Information - Beratung - Betreuung - Service 

Ein Sozialsystem wie das österreichische, das in über 100 Jahren gewachsen ist und als 
hochentwickelt gelten kann, d.h. in dem der individuellen Situation jedes einzelnen mög­
lichst weitgehend R'echnung getragen wird, istfür den einzelnen notgedrungen unübersicht­
lich. In den letzten Jahren wurde daher vielfach auf das verstärkte Bedürfnis der 
Bürgerinnen nach Orientierung und beratender Hilfestellung reagiert. 

5.1. Sozialberatung 

Die gesetzliche Verankerung der Sozialberatung erfolgte 1990 durch das Bundes­
behindertengesetz, das für die SozialservicesteIlen der Bundessozialämter, die zentrale 
Hilfsmittelberatungsstell~ und die Mobilen Beratungsdienste für Kinder und Jugendliche die 
gesetzliche Grundlage bildet. Im November 1992 wurde in der Zentralstelle unter der 
Bezeichnung SozialTelefon ein Bürgerservice eingerichtet, das Sozialberatung in erster 
Linie über Telefon anbietet. Es sind mit diesen Einrichtungen zwei Grundtypen von 
Sozialberatung entstanden, die beide stark nachgefragt werden: Zum einen sehr groß­
flächige Orientierung im gesamten sozialen Feie! (Sozialservice, Kummerl1ummer, 
SozialTelefon), zum andern hochspezialisierte, in die Tiefe gehende Beratung in einem 
eng umgrenzten Bereich (Hilfsmittelberatung, Mobiler Beratungsdienst). 

5.1.1. Sozialservice, SozialTelefon 

Gemäß dem gesetzlichen Auftrag des Sozialservice, behinderten und von konkreter 
Behinderung bedrohten Menschen zur Bewältigung ihrer Lebensumstände Hilfe zu gewäh-
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BEHINDERTEN- UND FLEGEPOLITIK SOZIALSERVICE 

ren, wenn sie aus eigener Kraft nicht fähig sind, ihre Schwierigkeiten zu beseitigen, zu 
mildern oder deren Verschlimmerung zu verhüten, ist der Kreis der potentiellen Kundinnen 
sehr groß. Die Erfahrungen vor allem beim SozialTelefon des Sozialministeriums, aber auch 
bei den SozialservicesteIlen in den Bundesländern, haben gezeigt, daß Hilfesuchende 
gesetzliche Zuständigkeiten zunächst ignorieren und sich bei sozialen Problemen an eine 
Einrichtung wenden, die den Begriff "sozial" im Namen führt. 

Das kommt auch in der Statistik zum Ausdruck. So war im Jahr 1994 bei rund 6.000 
Kontakten beim SozialTelefon (davon 86 Prozent telefonisch), bei denen über 8.000 
Einzelthemen angesprochen wurden, das Thema "Finanzielles" Spitzenreiter mit 18 
Prozent der Anrufe, am zweithäufigsten (17 Prozent) wurden Fragen zum Bereich Beruf/ 
Arbeitslosigkeit gestellt, an der dritten Stelle (11 Prozent) liegt der Themenbereich Pflege­
vorsorge. 

Im Jahr 1994 haben über22.000 Personen das Beratungsangebot der SozialservicesteIlen 
der Bundessozialämter in Anspruch genommen; dabei wurden in 52 Prozent der Fälle 
behinderungsbedingte Fragen und in 47 Prozent finanzielle Probleme angesprochen. 

Um die Schwelle für Kunden gegenüber dem Sozialservice möglichst niedrig zu halten, 
wurde österreichweitfür den Sozialservice der Bundessozialämter die Kurzrufnummer 1775 
eingerichtet. Anrufer beim Sozialservice wählen nach der Vorwahl der jeweiligen Landes­
hauptstadt 1775 und sind mit dem für sie zuständigen Sozialservice verbunden. 

Noch allgemeiner ist das Beratungsangebot, das im Rahmen des Sozialservice des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales in Zusammenarbeit mit dem ORF in Gestalt der 
Ö3-Kummernummer und der Kummernummer International angeboten wird. Die Bera­
tung erfolgt in diesen Einrichtungen grundsätzlich anonym (und zwar sowohl von Seiten der 
Anruferinnen als auch von jener der Beraterinnen) und bezieht sich auf alles, was dem 
potentiellen Kunden "Kummer" bereitet. Rund 22.000 Menschen nützen jährlich das 
Angebot dieser Beratungseinrichtungen, wobei bei der Ö3-Kummernummer die Frage­
stellungen die Bereiche Familie/Partner, Psyche, Gesundheit, Umwelt, Wohnen, Finanzi­
elles und Beruf betrafen. Bei der Kummernummer International ging es in der überwiegen­
den Zahl der Fälle um Probleme im Zusammenhang mit Aufenthalts- und Beschäftigungs­
bewilligung. In rund 1.500 Fällen wurde Kunden vom Sozialservice BMAS weiterführende 
Sozialberatung angeboten. 

5.2. Hilfsmittelberatung 

Ein spezialisiertes Beratungsangebot bietet die Zentrale Hilfsmittelberatungsstelle an, 
die beim Bundessozialamt Wien Niederösterreich Burgenland eingerichtet ist. Mit Hilfe von 
Fachpersonal (Ergotherapeuten) finden qualifizierte Beratungen statt. So können behinder-
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BERATUNG BEHINDERTEN- UND FLEGEPOLITIK 

te Menschen; deren Angehörige, Vereine, Verbände, Firmen und Institutionen Informatio­
nen und Beratung zu folgenen Fragen erhalten: 

, 
~ Wahl des geeignet~n technischen Hilfsmittels 
~ b~hinderungsausgleichende Alltagshilfen 
~ behindertengerechte Arbeitsplatzadaptierung 
~ behindertengerechte Wohnraumgestaltung 
~ Informationen über Hilfsmittel wie 

Adressen von Vertreibern, ReparatursteIlen, 
Preise, Prospekte u.ä.m. 

Im Jahr 1994 wurd~n von der Hilfsmittelberatungsstelle 504 persönliche Beratungen 
durchgeführt, 633 schriftliche Fachgutachten erstellt und 3.600 telefonische Auskünfte 
erteilt. 

Mit dem Beitritt zur Europäischen Union nimmt Österreich am Projekt"HANDYNET" - einer 
europaweiten Datenban,k über technische Hilfsmittel - teil. Bis Ende 1995 werden von 
der nationalen Koordinationsstelle (Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Abt. IV/11) 
die österreichispezifischen Daten technischer Hilfsmittel (standardisierte Beschreibung des 
Hilfsmittels, Vertreiber-, Händler- und Produzenten namen, Preis, Klassifizierung nach ISO 
9999 und ICIDH) nach Brüssel übermittelt. 

5.3. Mobiler Beratungsdienst für Kinder und Jugendliche 

Im Jahr 1976 wurde in Zusammenarbeit mit dem Land Burgenland ein Be'ratungsdienst für 
Kinder und Jugendliche eingerichtet. Seine Aufgabe war es, mögliche Behinderungen und 
Entwicklungsstörunge[l zu erfassen, um frühzeitig mit therapeutischen und anderen beglei­
tenden Maßnahmen beginnen zu können. Die Begleitung der Klientinnen durch den 

) . 
Beratungsdienst erfolgt bis zum 19. Lebensjahr. Inzwischen gibt es Beratungsteams im 
Burgenland, in Kärnten, in Oberösterreich, in Salzburg, in der Steiermark und in 
Wien. : , I 

I I 

Das Team setzt sich aus Fachleuten aus dem Bereich der Medizin, der Psychologie und der 
Sozialarbeit zusammen. 

Von diesen Teams wurden im Jahr 1994 knapp2.000 Kinder und Jugendliche (davon 898 
Erstkontakte) betreut. Über 700 Hausbesuche wurden absolviert, an.die 5.000 Beratungs­
gespräche geführt. 

In der Einrichtung 'des Mobilen Beratungsdienstes für Kinder und Jugendliche präsentiert 
sich damit ein Modellfall moderner Verwaltung: ein Dienstleistungsbetrieb, der sein präven­
tiv ausgerichtetes Beratungsangebot kundennah und mobil seinen Klientinnen nahebringt. 
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BEHINDERTEN- UND FLEGEPOLITIK EUROPÄISCHE INTEGRATION 

6. Neue Aufgaben für die Bundessozialämter, 
Reorganisation des Bundessozialamtes Wien NÖ Bgld 

Mit dem Arbeitsmarktservicegesetz (AMSG) ging die Zuständigkeit zur Vollziehung des 
Insolvenzentgeltsicherungsgesetzes und des Arbeitskräfteüberlassungsgesetzes 
sowie zur Kontrolle privater Arbeitsvermittier von den Arbeitsämtern (bzw. dem 
Arbeitsmarktservice) auf die Bundessozialämter über. Um einen reibungslosen Vollzug 
sicherzustellen, werden unter Berücksichtigung der regionalen Besonderheiten bei den 
einzelnen Bundessozialämtern eigene Abteilungen geschaffen und AußensteIlen eingerich­
tet. 

Die Zuständigkeit des Bundessozialamtes Wien Niederösterreich Burgenland für drei 
Bundesländer mit Sitz in Wien schafft eine zentrale Organisationsstruktur, die Probleme bei 
der notwendigen Anpassung an die unterschiedlichen Strukturen der Regionen nach sich 
zieht. Es wurde deshalb für jedes Bundesland eine eigene Regionalgruppe mit zusätzlichen 
AußensteIlen in St. Pölten, Wiener Neustadt und Eisenstadt eingerichtet. Mit den zentralen 
Angelegenheiten ist eine Präsidialgruppe betraut. 

7. Europäische Integration 

7.1. Europäischer Strukturfonds 

Mit dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union ist eine Beteiligung an den EU­
Strukturfonds (Sozialfonds und Regionalfonds) möglich. Maßnahmen zur beruflichen 
Eingliederung für behinderte Menschen (Einstellungsbeihilfen, Maßnahmen der Quali­
fizierung und Beratung) könne durch den Europäischen Sozialfonds kofinanziert werden. 
Entsprechende Vorarbeiten wurden im Jahr 1994 durchgeführt; mit der Umsetzung der 
Maßnahmen wurde im Frühjahr 1995 begonnen. 

Aus dem Sozialfonds werden auch transnationale Projekte im Rahmen von "Gemeinschafts­
initiativen" gefördert. Für die berufliche Eingliederung von behinderten und sozial benach­
teiligten Personen und von Flüchtlingen ist die Gemeinschaftsinitiative BESCHÄFTIGUNG 
(Aktionsbereich HORIZON) hervorzuheben, an der sich Österreich ab 1995 beteiligt. 
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ÖFFENTLICHKEITSARBEIT BEHINDERTEN- UND FLEGEPOLITIK 

7.2. Aktionsprogramm HELlOS 11 

Das dritte Aktionsprogramm der Europäischen Union zugunsten der Behinderten 
setzt vor allem auf Informations- und Erfahrungsaustausch in den Bereichen medizinische, 
schulische und berufliche Rehabilitation, wirtschaftliche und soziale Eingliederung und 
eigenständige Lebensführung. Ziel ist die Weiterverbreitung vorbildhafter Lösungen. Vorbe­
reitungen für eine österreichische Teilnahme wurden ebenfalls im Jahr 1994 geleistet. 

8. äffentl ich keitsarbeit 

Im Zuge der Umbenennung der Landesinvalidenämter in Bundesämter für Soziales und 
Behindertenwesen (kurz: Bundessozialämter) Mitte 1994 war die Neugestaltung der 
Drucksorten nötig. Der Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit beschloß, in diesem Zusammen­
hang einen Schritt in Richtung Entwicklung einer Corporate Identity bzw. eines Corporate 
Design zu setzen. Rechtzeitig zur Namensänderung am 1. Juli 1994 lagen die neuen 
Drucksorten vor, die das bereits seit 1990 von den früheren Landesinvalidenämtern 
verwendete Logo beibehalten, gleichzeitig aber eine modernere, freundliche Aufmachung 
(Farbe) bieten und damit den Wandel von einer "Verwaltung im herkömmlichen Stil" zu 
einem Dienstleistungsangebot signalisieren. 

Diesem Ziel ist auch die Broschüre "Ein Fall für das Bundessozialamt?" verpflichtet, die 
in einfacher und allgemein verständlicher Form das Angebot der Bundessozialämter und der 
Sektion IV des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales darstellt. Um dem Leser den 
Einstieg in die oft schwierige Thematik zu erleichtern, wurde jedes Kapitel von einem "Fall" 
aus der Praxis umrahmt. Unmittelbarer Anlaß für die Erstellung der Broschüre war die 
Übernahme von Aufgaben des Arbeitsmarktservice durch die Bundessozialämter, die einer 
breiteren Öffentlichkeit nähergebracht werden mußten. Die Broschüre "Ein Fall für das 
Bundessozialamt?" ging Ende Juni 1995 in den Versand. 
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ARBEITSVERTRAGSRECHT ARBEITSRECHT 

.. 1. Legist~sche Maßnah.men 

1.1. Maßnahmen im 1.Halbjahr 1994: . 

Über folgende Maßnahmen, die im ersten Halbjahr 1994 beschlossen wurden bzw. in Kraft 
getreten sind, wurde bereits im Sozial bericht 1993 (S. 260-264) berichtet: 

~ Novelle zum Arbeitszeitgesetz (AZG) ~.nd zum ~rbeitsruhegesetz (ARG), BGB!.Nr. 
446/1994, in Kraft getreten: 1.7.1994 

~ Verordnung über Schutzmaßnahmen für Krankenpflegepersonal vom 14.4.1994, 
BGB!.Nr. 286/1994. . 

~ Novelle zum Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz (AVRAG) fm Zusammen­
hang mit dem Arbeitnehmerlnnenschutzgesetz (ASchG), BGBI. Nr. 450/1994; in 
Kraft getreten: 1.1.1995. 

1.2. Arbeitsvertragsrecht 

1.2.1. Betriebspensionsgesetz - Auswirkungen der EUGH-Judikatur 

Die im Herbst 1994 ergangenen EuGH-Urteile (Barber-Nachfolgeurteile) zur Frage des 
gleichen Pensionsalters in betrieblichen Vorsorgesystemen haben Auswirkungen für 
bestehende Zusagen in Österreich. Die Unzulässigkeit der Festlegung eines unterschied­
lichen Pensionsalters bewirkt eine Angleichung des Pensionsalters der Männer zum 
niedrigeren (weil günstigeren) Pensionsalter der Frauen, solange keine Änderung der 
Pensionszusage - Festschreibung eines gleichen Pensionsalters - erfolgt. Diese Konse­
quenz ergibt sich für Pensionszusagen in Österreich mit Wirkung ab 1.1.1994 (EWR). 

1.2.2. Gleichbehandlungsgesetz 

Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkenntnis vom 3. März 1994, G -116/93-6, die Wortfol­
ge "und den Aufträgen der Gleichbehandlungskommission nachzukommen" in § 2b des 
Gleichbehandlungsgesetzes, BGB!. Nr. 108/1979 i.d.F. BGB!. Nr. 290/1985, als verfas­
sungswidrig aufgehoben. 

Grundlage dafür war die Rechtsauffassung des Verfassungsgerichtshofes, wonach die 
Gleichbehandlungskommission keine Möglichkeit habe, verbindliche Nqrmen zu erlas­
sen oder Zwangsakte zu setzen, sondern ~ben nur eine Art Schlichtungsstelle sei. 

252 

III-60 der Beilagen XIX. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)252 von 342

www.parlament.gv.at



ARBEITSRECHT ARBEITNEHMERINNENSCHUTZRECHT 

1.2.3. Bauarbeiter-Urlaubs- und AbfertigLingsgesetz (BUAG): 

Mit der Zuschlagsverordnung zum BUAG, BGBI. Nr. 979/1994, wurden die Lohnzuschlä­
ge für den Sachbereich der Abfertigungsregelung mit 2. Jänner 1995 neu geregelt, 
wobei eine Senkung gegenüber dem bisherigen Lohnzuschlag erfolgte. 

1.3. Arbeitnehmerschutzrecht 

1.3.1. Arbeitszeitgesetz (AZG) und Arbeitsruhegesetz (ARG) 
r 

Mit dem Entwurf einer Novelle zu\TI AZG und zUfTI ARG soll insbesondere die spezifische 
Situation der innerstädtischen' Verkehrsbetriebe bei Gestaltung .der Lenkzeiten 
berücksichtigt werden. Vorgesehen ist im wesentlichen die Schaffung 'einer zusätzlichen 
Teilungsmöglichkeit der Lenkpause für innerstädtische Verkehrsbetriebe':und eine Verlän­
gerung der Einsatzzeit durch Kollektivvertrag auch ohne Vorliegen vo~ Arbeitsbereitschaft. 

1.3.2. Landarbeitsgesetz 

Durch di~ Novelle zum Landarbeitsgesetz 1984, BGBI. Nr. 514/1994, erfolgte eine Anpas­
sung des Landarbeitsrechtes an die Regelungen des Arbeitsvertragsrechts-Änpas'sungs­
gesetz (AVRAG), BGBI. Nr. 459/1993, und an die Novellen zum Arbeitsverfassungsgesetz 
(ArbVG) BGBI. Nr. 411/1990, BGBI. Nr. 460/1993 und BGBI. Nr. 502/199;3. Die Novelle ist 
am 12. 7.1994 in Kraft getreten und beinhaltet folgende Neuerungen: , r 

> Anpassung bzw. Ergänzung der Regelungen über die betriebliche Mitbestimmung 
bei Umstrukturierungsmaßnahmen, 

> Beseitigung des Sperrrechtes des Betriebsrates bei Motivkühdigungen, 
> Verstärkter Kündigungsschutz für ältere langjährig betriebsangehörige Dienst-

nehmerinnen, . 
> Anspruch des Dienstnehmers auf Aushändigung einer schriftlichen Aufzeichnung 

über die wesentlichsten Rechte und Pflichten aus dem DieYistverhältnis, 
> Ex-lege Übergang der Dienstverhältnisse bei Betriebsübergang, 
> Ansprüche bei Arbeitsleistung in Österreich gegenüber ausländischen Dienstgebern 

ohne Sitz in Österreich. ! , '; 

.J { t 

Mit der Novelle wurde weiters die UN-Konventiof.'l über die Rechte d~s Kindes, BGBI. Nr. 
7/1993, für Land- und Forstarbeiter gänzlich erfüllt. Gemäß Art. 32 ist Österreich verpflich­
tet, für Kinder (Personen bis 18 Jahre) angemessene Regelungen der Arbeitszeit vorzuse­
hen. Diese Regelungen wurden auch für die familieneigenen jugendlichen Arbeitskräf­
te im Landarbeitsrecht für anwendbar erklärt. 
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ARBEITNEHMERINNENSCHUTZRECHT ARBEITSRECHT 

1.3.3. Mutterschutzgesetz (MSchG) 

Eine Novelle zum MSchG, mit der das österreichische Recht an die Mutterschutz-Richtlinie 
(92/85/EWG) und die Arbeitsstätten-Richtlinie (89/654/EWG) der Europäischen Ur:1ion 
angepaßt wird, tritt am 1. Juli 1995 in Kraft. Die Novelle bringt folgende Neuerungen: 

~ Evaluierungspflichten für Arbeitsplätze, die von Frauen besetzt werden, hinsichtlich 
Gefahren für Schwangere und stillende Mütter 

~ Anspruch der Schwangeren auf bezahlte DienstfreisteIlung für Vqrsorgeuntersu­
chungen 

~ Einführung von Beschäftigungsverboten für stillende Mütter 
~ Verpflichtung des Arbeitgebers zurBereitstellung von Liegemöglichkeiten für schwan­

gere Frauen und stillende Mütter 
~ Verbesser':Jng ~es KündigungsschuJ~es für in die Hausgemeinschaft aufgenommene 

schwangere H~usgehilfinnen und Hausangestellte auch in Erfüllung des Art. 8 Abs. 
2 der Europäischen Sozialcharta. 

1.3.4. Arbeitsruhegesetz-Verordnung 

Im Berichtszeitraum wurden durch Verordnungen für folgende Tätigkeiten Ausnahmen von 
der Wochenend- und Feiertagsruhe zugelassen: 

~ BGBI. Nr. 815/1994: Tätigkeiten von Verwertungsgesellschaften zur Erfassung von 
Daten über Aufführungen und Sendungen und zu diesem Zweck notwendige Kontrollen 
im Außendienst 

~ BGBI. Nr. 851/1994: Fahrten im Rahmen des Kombinierten Verkehrs von und zu Be- und 
Entladebahnhöfen; Journaldienst von Vereinen zur Förderung der Verkehrssicherheit an 
Wochenenden mit verstärktem Verkehrsaufkommen 

~ BGBI. Nr. 94211994: Vollkontinuierliche industrielle Herstellung von Flach- und Rollwaffeln 
~ BGBI. Nr. 143/1995: Wärmebehandlung und Adjustagen in der Edelstahlerzeugung. 

1.3.5. Ärzte-Arbeitszeitgesetz (Ärzte-AZG) 

Im Dezember 1994 wurde ein Entwurf eines Ärzte-Arbeitszeitgesetzes zur Begutachtung 
ausgesandt. Die Grundlagen für den Entwurf wurden unter Beteiligung der Interessenver­
tretungen und ~on -Ärzten erstellt. Der Entwurf sieht eine Vereinheitlichung der Arbeitszeit­
grenzen für Ärzte in Krankenanstalten unabhängig vom Rechtsträger vor. Ziel des Gesetz­
entwurfes ist eine stufenweise Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit auf 48 Stunden 
bis zum Jahr 2004. Weiters wird die AnzaHl von verlängerten Diensten bis 24 Stunden bis 
zum Jahr 2004 stufenweise verringert. 

Im Begutachtungsverfahren wurden vor allem seitens der Länder massive Einwände gegen 
den Entwurf geltend gemacht, sodaß weitere Verhandlungen erforderlich sind. 
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ARBEITSRECHT KOLLEKTIVES ARBE'ITSRECHT 

1.3.6. Pflegepersonal-Arbeitszeitgesetz (Pflege-AZG) 

Mit dem Entwurf sollen einheitliche Arbeitszeitregelungen für das Pflegepersonal in 
Krankenanstalten unabhängig vom Rechtsträger geschaffen werden. 

Wesentlicher Inhalt ist die Begrenzung der Normalarbeitszeit und der Höchstarbeitszeit. 
Vorübergehend können verlängerte Dienste bis 25 Stunden durch Kollektivvertrag bzw. 
Betriebsvereinbarung zugelassen werden, wenn Ruhemöglichkeiten bestehen. Als Aus­
gleich für verlängerte Dienste werden längere Ruhezeiten und Ruhepausen vorgesehen. 

1.4. Kollektives Arbeitsrecht 

1.4.1. Arbeitsverfassungsgesetz 

Das Arbeitsverfassungsgesetz (ArbVG) wurde im Zusammenhang mit dem Bundesgesetz 
über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (Arbeitnehmerlnnenschutzgesetz -
ASchG), BGBI. Nr. 450/1994, geändert: 

Es erfolgte eine Erweiterung der Anhörungs- und Beratungsrechte des Betriebsrates 
auf dem Gebiet des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit am Arbeitsplatz. Die 
Position des Betriebsrates als Vertretungsorgan der Belegschaft wurde dadurch gegenüber 
dem Betriebsinhaber gestärkt. 

Die Neuregelung umfaßt zunächst die allgemeine Verpflichtung des Betriebsinhabers, den 
Betriebsrat in allen Angelegenheiten der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes rechtzei­
tig anzuhören und mit ihm darüber zu beraten. Einzelne Mitwirkungsrechte des Betriebs­
rates in bestimmten Arbeitnehmerschutzangelegenheiten werden beispielhaft aufgezählt, 
dies betrifft die Planung und Einführung neuer Technologien, die Auswahl der 
Arbeitsmittel oder Arbeitsstoffe und die Gestaltung der Arbeitsbedingungen. 

Der Betriebsrat ist weiters bei der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren und bei der 
Festlegung der zur Beseitigung erforderlichen Maßnahmen sowie bei der Auswahl einer 
allenfalls erforderlichen Schutzausrüstung zu beteiligen. 

Weitere Verpflichtungen hinsichtlich des Gesundheitsschutzes werden dem Betriebsinha­
ber auferlegt, indem er dem Betriebsrat Zugang zu sämtlichen Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzdokumenten und anderen Untersuchungen, die mit dem Arbeitnehmer­
schutz in Zusammenhang stehen, zu gewähren hat. 

Für die Bestellung oder Abberufung von Sicherheitsfachkräften und Arbeitsmedizinern wird 
dem Betriebsrat ein Beratungsrecht eingeräumt. 
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INTERNATIONALES ARBEITSRECHT 

Im Rahmen der Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz-Novelle 1994 (ASGG-Nov. 1994), 
BGBI. Nr. 624/1994, wurde das ArbVG neuerlich geändert. 

Das Kundmachungsorgan für Satzungen und Mindestlohntarife ist nunmehr das 
~ , 

"Amtsblatt zur Wiener Zeitung". . 

Geändert wurde auch § 61 Abs. 2 ArbVG. Demnach kann ein Betriebsrat trotz - in erster 
Instanz - ungültig erklärter Wahl seine Tätigkeit bis zur rechtskräftigen Entscheidung über 
die Anfechtungsklage, längstens aber bis zum Ablauf der vierjährigen Tätigk~itsdauer 
fortsetzen. Dies gilt jedoch nur für den Fall, daß kein neuer Betriebsrat gewählt wurde. 

2. Internationale Sozialpolitik 

Sozialpolitische Entwicklungen und Tendenzen auf internationaler Ebene haben auch auf 
die Gestaltung der Sozialpolitik in Österreich Einfluß. Die TätiQkeit des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales im Rahmen verschiedener internationaler Organisationen wird daher 
kurz dargestellt. ',l 

2.1. Organisation der Vereinten Nationen (UNO) 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat im Berichtszeitraum bei der Behandlung 
einer Reihe von sozialen Fragen mitgewirkt. Für den UNO-Weltgipfel für soziale Entwick-

.' 
lung in Kopenhagen (April 1995) wurde ein österreichischer Nationalbericht zu-
samm~ngestellt. Die österreichischen Positionen wurden mit den in einem österreichischen 
Nationalko'mitee Mitwirkenden besprochen sowie eine Reihe von die wesentlichen Fragen 
des Gipfels behandelnden Diskussionsveranstaltungen veranlaßt. 

2.2. Internationale Arbeitsorganisation (IAO) 
I • 'I; 

Österreich war auf der 81. Tagung der Internationalen Arbeitskonferenz sowie bei den 
Beratungen der Ausschüsse für die chemische Industrie, für die metallverarbeitende 
Industrie und für Angestellte und Geistesarbeiter durch dreigliedrige Delegationen 
(Arbeitgeber-, Arbeitnehmer- und Regierungsvertreter) repräsentiert. 

Auf der 81. Tagung der Internationalen Arbeitskonferenz (Juni 1994) wurden ein 
Übereinkommen und eine Empfehlung über die Teilzeitarbeit angenommen. 
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ARBEITSRECHT EUROPARAT 

Die Ergebnisse der lAG-Ausschüsse für die metallverarbeitende Industrie (Jänner 1994) 
und für Angestellte und Geistesarbeiter (Mai 1994) wurden bereits im letzten Sozialbericht, 
S. 266, dargestellt. 

Von der im Mai 1995 abgehaltenen 11. Tagung des Ausschusses für die chemische 
Industrie wurde das Thema "Die Auswirkungen des strukturellen Wandels auf Beschäfti­
gung und Ausbildung in der chemischen Industrie" erörtert. 

Im Rahmen des von Österreich finanzierten Projektes de,r Internationalen Arbeitsorganisa­
tion betreffend "Aufbau bzw. Ausbau von Arbeitsinspektionsdienste~ in französischsprachigen 
Ländern Afrikas" wurde im Herbst 1994 ein österreichischer Arbeitsinspektor nach Senegal 
entsandt. 

2.3. Europarat 

Vom Leitungskomitee für Sozialpolitik wurden Empfehlungsentwürfe betreffend eine 
umfassende Familienpolitik' und betreffend den Schutz älterer Menschen ,angenommen. 

Im Rahmen desleitungskomitees für Arbeit und Beschäftigung warae ein Empfehlungs­
entwurf betreffend die Rolle der Arbeitsmarktdienste und im Rahmen des Expertenaus­
schusses für die Frage der Vereinbarkeit von Berufs- und Familienleben ein 
Empfehlungsentwurf über diesen Gegenstand angenommen. 

Der Ausschuss zur Ausarbeitung von Verbesserungsvorschlägen zur Europäischen Sozial­
charta hat den Entwurf einer Revidierten Europäischen Sozialcharta angenommen. 

Des weiteren beteiligten sich österreichische Delegierte a~ de.n Arbeiten des Regierungs­
expertenausschusses zur Überprüfung.der Durchführung der Europäischen Sozialcharta. , . , 

Bereits im Jahre 1991 wurden die ersten Überlegungen angestellt, die Wirksamkeit der 
Europäischen Sozialcharta zu verbessern. Diese Bestrebungen gipfelten im Herbst 
1994 in der Vorlage einer überarbeiteten Europäischen Sozialcharta, die von einem 
Regierungsausschuß in enger Zasammenarbeit' mit dem Sekretariat des Europarates 
erstellt worden war. An allen vorausgegangenen Diskussionen und Ausschußsitzungen 
nahm auch jeweils ein Vertreter der Sektion V teil. 

i 

Nach Annahme der überarbeiteten 'Sozialcharta durch das Ministerkomitee werden zwei 
Fassungen der Europäischen Sozialcharta vorliegen: die "alte" Charta aus dem Jahr 1961 
und die "überarbeitete Europäische Sozialcharta". 

Die Mitgliedstaaten des Europarates, haben nunmehr die Wahlmöglichkeit, entweder die 
"alte" oder die "überarbeitete" Sozialcharta zu ratifizieren. Dies gilt auch für jene Staaten wie 
Österreich, die die Charta 1961 unterzeichnet haben. 
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EUROPARAT ARBEITSRECHT 

Ziel der Überarbeitung der Sozialcharta ist eine Modernisierung und Anpassung an die 
geänderten rechtlichen Situationen in den meisten Mitgliedstaaten, insbesondere auch 
unter Berücksichtigung der EG-Rechtsetzung. Überholte Bestimmungen wurden aktuali­
siert und einige Teile des Zusatzprotokolles in den Hauptteil eingearbeitet. 

Als wesentlichste Neuerungen sind zu nennen: 

> Erhöhung des jährlichen Mindesturlaubes von zwei auf vier Wochen; 
> verpflichtender Dienstzettel 

Der Arbeitnehmer ist schriftlich über den wesentlichen Inhalt des Arbeitsverhältnisses zu 
informieren (entspricht EU-Dienstzettelrichtlinie); 

> Neudefinition der Sicherheits- und Gesundheitspolitik am Arbeitsplatz, die in erster 
Linie auf die Verhinderung von Unfällen und Krankheiten und die Verminderung von 
Gefahren in der Arbeitswelt abzielt; 

> Neugestaltungen der SChutzbestimmungen für Frauen: 
außerhalb des Mutterschutzes werden diese oft als diskriminierend angesehen. Die 
Neufassung beschränkt sich daher auf Schutzbestimmungen für schwangere und 
stillende Arbeitnehmerinn,en und Wöchnerinnen. Die Nachtarbeitsregelung wurde ge­
schlechtsneutral gefaßt; 

> Neufassung der Rechte von behinderten Personen: 
die Berufsberatung und Berufsausbildung der Behinderten soll grundsätzlich in einem 
allgemeinen System erfolgen und nur wo dies aufgrund der Behinderung nicht möglich 
ist durch spezielle öffentliche oder private Ausbildungseinrichtungen. 

Aus dem Zusatzprotokoll wurden Bestimmungen über 

> Chancengleichheit und Gleichbehandlung von Männern und Frauen in Beschäftigung 
und Beruf, 

> Recht auf Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer oder ihrer Vertreter, 
> Mitbestimmung der Arbeitnehmer beim Arbeitnehmerschutz und über die 
> Rechte der älteren Menschen auf sozialen Schutz 

übernommen. 

Eine ganze Reihe neuer Rechte wurde ebenfalls verankert: 

> Recht auf Kündigungsschutz (Begründung der Kündigung) 
> Schutz der Arbeitnehmerinnen bei Insolvenz des Arbeitgebers (eine entsprechende 

Vorschrift enhält sowohl das EG-Recht wie auch das ILO-Übereinkommen Nr.173); 
> Recht der Arbeitnehmerinnen auf Würde al1l Arbeitsplatz, auch Schutz vor sexueller 

Belästigung; 
> der Schutz der Arbeitnehmerinnen mit Familienpflichten; 
> Information und Konsultation bei Massenentlassungen (auch diese Regelung 

entspricht in ihren Grundzügen einer EG-Richtlinie); 
> Schutz gegen Armut und soziale Ausgrenzung sowie das Recht auf Wohnen. 
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ARBEITSRECHT EU 

Nach Annahme der überarbeiteten Charta durch das Ministerkomitee wird die Möglichkeit 
der Ratifikiton durch Österreich zu überprüfen sein. 

2.4. Aktivitäten im Rahmen des EWR 

Im Rahmen des am 1. Jänner 1994 in Kraft getretenen EWR fanden Expertengespräche 
zwischen Vertretern der EFTA-Staaten und Vertretern der EG-Kommission statt. Weiters 
wurden Arbeitskreise zu den Themen Gleichbehandlung, Arbeitsrecht und Arbeitnehmer­
schutz eingerichtet. Ausführlich wurde darüber bereits im Sozialbericht 1993, S. 267, 
berichtet. 

2.5. Tätigkeiten im Rahmen der EU 

In der zweiten Hälfte des Jahres 1994 nahm Österreich als aktiver Beobachter an den 
Gruppensitzungen des Europäischen Rates teil. Diskutiert wurden folgende Richtlinien­
vorschläge: 

> Entsendung von Arbeitnehmerinnen zur Dienstleistungserbringung, 
> Änderung der Betriebsübergangsrichtlinie, 
> Richtlinienvorschlag über die Ro"e der Arbeitnehmer in der Europäischen Genossen-

schaft, 
> Teilzeitarbeitsverhältnisse und befristete Arbeitsverhältnisse, 
> Elternurlaub, 
> Beweislastregelung bei Diskriminierung auf Grund des Geschlechtes. 

Beim Rat der Arbeits- und Sozialminister im September 1994 wurde die Richtlinie über die 
Einsetzung eines Europäischen Betriebsrates oder die Schaffung eines Verfahrens zur 
Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer in gemeinschaftsweit operierenden Unter­
nehmen und Unternehmensgruppen (94/45/EG) verabschiedet. 

Durch diese Richtlinie so" sichergestellt werden, daß die Arbeitnehmer multinationaler 
Unternehmen auch über jene Entscheidungen informiert werden, die außerhalb des 
Staates, in dem sie beschäftigt sind, getroffen werden. Zu diesem Zweck ist zwischen der 
Unternehmensleitung und den Arbeitnehmervertretern aus den verschiedenen Ländern 
eine Vereinbarung über die Rechte und Kompetenzen des Europäischen Betriebsrates zu 
treffen. Mit dieser Richtlinie ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Mitbestimmung der 
Arbeitnehmer in internationalen Konzernen gesetzt worden. Um eine einheitliche Umset­
zung in den Mitgliedstaaten zu gewährleisten und die Zusammenarbeit zu fördern, wurde 
eine aus Regierungsexperten bestehende Arbeitsgruppe eingerichtet. 
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EU ARBEITSRECHT 

Seit 1. Jänner 1995 hat Österreich als Mitglied der Europäischen Union an der Beratung 
folgender Richtlinienvorschläge in den Ratsgruppen teilgenommen: ' 

~ Entsendung von Arbeitnehmern zur Dienstleistungserbringung: Ziel dieser Richt­
linie ist es, zu gewährleisten, daß die innerstaatlichen Arbeits- und Entgeltbedingungen 
auch auf entsandte Arbeitnehmerinnen anzuwenden sind. Dadurch erfolgt eine Gleichstel­
lung von inländischen mit ausländischen Arbeitnehmerinnen, die im Rahmen der Dienst­
leistungsfreiheit tätig sind, bezüglich der Entgeltansprüche . . Diese Maßnah'Tle ist ein 
wichtiger Beitrag zur Verhinderung des "Lohn- und Sqzialdu.mpings". Diß Ve_rwir~lic~ung 

dieses Richtlinienvorschlages würde den im § 7 Arbeitsverträgsrechts-Anpassungs­
gesetz vorgesehenen Anspruch der nach Österreich entsandten Arbeitnehmerin (des 
nach Österreich entsandten Arbeitnehmers) auf jenes Entgelt,' das vergleichbare'n 
österreich ischen Arbeitnehmerinnen gebührt, absichern. 

~ Änderung der Betriebsübergangsrichtlinie (77/187/EWG): 
Der Änderungsvorschlag zielt einerseits darauf ab, den Übergang eines Betriebsteiles zu 
definieren, andererseits Betriebsübergänge im Zusammenhang mit einem Insolvenz­
verfahren neu zu regeln. Dadurch sollen Übertragungen von insolventen Betrieben 
erleichtert werden . 

~ Im Zusammenhang mit dem Statut einer Europäischen Genossenschaft wird auch die 
Regelung der Arbeitnehmervertretung in der Europäischen Genossenschaft bera­
ten. 

Die Europäische Kommission hat eine ad hoc-Arbeitsgruppe eingerichtet,-' die sich mit 
Fragen der betrieblichen Altersversorgung beschäftigt. 

Beraten wurden: 

~ Änderung der Richtlinie über betriebliche Versorgungssysteme (86/378/EWG) 
Diese Richtline soll an die Judikatur des Europäischen Gerichtshofes angepaßt werden, 
wonach bei betrieblichen Pensionszusagen gleiches Pensionsanfallsalter für Männer 
und Frauen ~erpflichtend vo'rzusehen ist. . . 

~ Richtlinienvorschlag zur Wahrung ergänzender Rentenansprüche von Erwerbstäti-
gen, die von ihrem Recht auf Freizügigkeit Gebrauch machen. . 
Ziel dieser Initiative ist die Sicherung der betrieblichen Pensionszusagen. von Arbeitneh­
mern, die eine Erwerbstätigkeit im Ausland aufnehmen. 

In einer weiteren Arbeitsgruppe wurde die Regelung der Arbe!tszeit für Ärzte in Ausbil­
dung beraten. Diese Arbeitnehmergruppe ist von der Arbeitszeltri"chtlinie ausgenommen. 
Eine adäquate Lösung für diese Personengruppe wird ~orzusehen sein. . 

Die Generaldirektoren für Arbeitsbeziehungen diskutierten im Okf0ber 1994 das Weißbuch 
"Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit, Beschäftigung" hinsichtlich der Schwerpunkte Flexibi­
lität der Arbeitszeit und Arbeitsorganisation inklusive Telearbeit sowie das Weißbuch 
"Sozialpolitik". Festgehalten wurde die Notwendigkeit des Ausbaues kdnkreter verbindli-
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ARBEITSRECHT ADMINISTRATIVE MASSNAHMEN 

cher Mindeststandards im Arbeits- und Sozialbereich sowie die korrekte Anwendung der 
bereits bestehenden Richtlinien durch die Mitgliedstaaten. 

3. Administrative Maßnahmen 

3.1. Betriebspensionsgesetz 

Im Jahr 1994 wurden für 266 Arbeitgeber Vertragsmuster für über Pensionskassen 
finanzierte betriebliche Pensionszusagen genehmigt. Von diesen Vertragsmustern sind 
etwa 1300 Arbeitnehmerinnen betroffen. Die antragstellenden Arbeitgeber waren auch im 
Berichtszeitraum nahezu ausschließlich Kleinunternehmer und Selbständige. 

Weiters wurden Betriebsvereinbarungen, die Grundlage für die Gründung von betrieblichen 
Pensionskassen sind, begutachtet. 

Zum Gleichbehandlungsgebot nach § 18 Abs. 2 BPG hat der Verfassungsgerichtshof zwar 
den von Arbeitnehmerseite und dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales vertretenen 
kollektiven Ansatz verworfen, jedoch sowohl die Zu lässigkeit des Genehmigungsverfahrens 
als auch die Eigenständigkeit des Gleichbehandlungsgebotes für Pensionskassenzusagen 
bestätigt. 

3.2. Kollektive Rechtsgestaltung 

Die Regelung der Arbeits- und Entlohnungsbedingungen im Wege der kollektiven Rechts­
gestaltung wird in erster Linie durch Abschluß von Kollektivverträgen durch die kollektiver­
tragsfähigen Körperschaften der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber vorgenommen. 

Nach den Bestimmungen des Arbeitsverfassungsgesetzes wurden im Berichtszeitraum -
1. Jänner 1994 bis 30. Mai 1995 - bei dem für die Hinterlegung zuständigen Bundesministe­
rium für Arbeit und Soziales 615 Kollektivverträge (im Jahre 1994439 - gegenüber 440 im 
Jahre 1993 - und in den ersten fünf Monaten des Jahres 1995 176 Kollektivverträge) 
hinterlegt. Durch diese Kollektivverträge wird die kollektive Lohngestaltung in nahezu allen 
Wirtschaftsbereichen geregelt. Darüber hinaus werden durch Kollektivverträge auch zahl­
reiche andere arbeitsrechtliche Regelungen getroffen. Diese arbeitsrechtlichen Bestim­
mungen in Kollektivverträgen stellen eine wichtige Quelle für die Fortbildung des Arbeits­
rechts dar. 
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BUNDESEINIGUNGSAMT ARBEITSRECHT 

Die auf Grund des Heimarbeitsgesetzes 1960, BGBI. Nr. 105/1961, in der geltenden 
Fassung, errichteten Heimarbeitskommissionen haben im Berichtszeitraum 40Heimarbeits­
tarife (im Jahre 199421 und in den ersten fünf Monaten des Jahres 1995 19 Heimarbeits­
tarife) für Heimarbeiterinnen und Zwischenmeister erlassen. Ferner wurden im Be­
richtszeitraum bei den Heimarbeitskommissionen zwei Heimarbeitsgesamtverträge (im 
Jahre 1994 einer und in den ersten fünf Monaten des Jahres 1995 ebenfalls einer) hinterlegt 
und im Amtsblatt zur Wiener Zeitung kundgemacht. 

3.3.Bundeseinigungsamt 

3.3.1. Erklärung von KOllektivverträgen zur Satzung 

Das Bundeseinigungsamt (BEA) hat im Berichtszeitraum folgende Kollektivverträge zur 
Satzung erklärt: 

> KOllektivvertrag betreffend Lohnvereinbarung für Arbeiter und technische Angestellte im 
graphischen, Gewerbe, KV 80/1994: zur Satzung erklärt für das Bundesgebiet mit 
Wirksamkeit vom 1. April 1994; 

> Kollektivvertrag · betreffend Gehaltsvereinbarung für kaufmännische Angestellte im 
graphischen Gewerbe, KV 178/1994: zur Satzung erklärt für das Bundesgebiet mit 
Wirksamkeit vom 1. Juli 1994; 

> Rahmenkollektivvertrag für das eisen- und metallverarbeitende Gewerbe, KV 20/1995: 
zur Satzung erklärt für die den Landesinnungen Salzburg, Tirol L:Jnd Vorarlberg der 
Spengler und Kupferschmiede, für die der Landesinnung Salzburg der Schlosser, Land­
maschinentechniker und Schmiede sowie für die der Landesinnung Salzburg der Kraft­
fahrzeugtechniker angehörenden Mitglieder mit Wirksamkeit vom 1. Februar 1995; 

> KOllektivvertrag betreffend Lohnvereinbarung für Arbeiter und technische Angestellte im 
graphischen Gewerbe, KV 47/1995: zur Satzung erklärt für das Bundesgebiet mit Wirk­
samkeit vom 27. Februa~ bzw. 1. März 1995; 

> Kollektivvertrag betreffend Gehaltsvereinbarung für kaufmännische Angestellte im 
graphischen Gewerbe, KV 66/1995: zur Satzung erklärt für das Bundesgebiet mit 
Wirksamkeit vom 1. März 1995; 

> Kollektivvertrag für das eisen- und metallverarbeitende Gewerbe, KV 90/1995: zur 
Satzung erklärt für die den Landesinnungen Salzburg, Tirol und Vorarlberg der Spengler 
und Kupferschmiede, für die der Landesinnung Salzburg der Schlosser, Landmaschi­
nentechniker und Schmiede sowie für die der Landesinnung Salzburg der Kraftfahrzeug­
techniker angehörenden Mitglieder mit Wirksamkeit vom 1. April 1995. 
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ARBEITSRECHT ARBEITSBEZI EH UNG EN 

3.3.2. Mindestlohntarife 

Das BEA hat im Berichtszeitraum folgende Mindestlohntarife erlassen: 

~ für Hausbesorger und Hausbetreuer (für alle Bundesländer; insgesamt 18; Wirksamkeits­
beginn: 1. Jänner 1995); 

~ für im Haushalt Beschäftigte (für das Bundesland Niederösterreich mit Wirksamkeit vom 
1. Mai 1994, für die Bundesländer Burgenland, Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, 
Steiermark, Tirol und Vorarlberg jeweils mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 1995); 

~ für Angestellte in Privatkindergärten, -krippen und -horten (Privatkindertagesheimen) und 
Tagesmütter/väter, die von Vereinen oder Privatkindergärten beschäftigt werden und im 
eigenen Haushalt Kinderbetreuen (fürdas Bundesgebiet; Wirksamkeitsbeginn: 1. Jänner 
1995); 

~ für Arbeitnehmerinnen in Privatkindergärten, -kinderkripppen und -horten (Privatkinder­
tagesheimen), die als Helferinnen ohne fachliche Ausbildung beschäftigt werden (für das 
Bundesgebiet; Wirksamkeitsbeginn: 1. Jänner 1995); 

~ für Arbeitnehmerinnen in privaten Bildungseinrichtungen (für das Bundesgebiet; Wirk­
samkeitsbeginn: 1. Jänner 1995); 

~ für Arbeitnehmerinnen in privaten Bildungseinrichtungen - Ergänzung des mit 1. Jänner 
1995 in Kraft getretenen Mindestlohntarifes (für das Bundesgebiet; Wirksamkeitsbeginn: 
1. Mai 1995). 

3.3.3. Festsetzung von Lehrlingsentschädigungen 

Das BEA hat mit Wirksamkeit vom 4. Jänner 1994 und neuerlich mit Wirksamkeit vom 
27. März 1995 (bei wöchentlicher Abrechnung) bzw. 1. April 1995 (bei monatlicher Abrech­
nung) die Lehrlingsentschädigung im Fotografengewerbe festgesetzt. 

4. Arbeit und Arbeitsbeziehungen -
Gleichstellung von Mann und Frau 

In diesen Aufgabenbereichen wurde die Analyse-, Informations- und Bildungsarbeit national 
und international fortgesetzt: 

Im Berichtszeitraum ist die Broschüre "Die wirtschaftliche und soziale Rolle der Frau in 
Österreich" in einer deutschen und einer englischen Fassung veröffentlicht worden. 
Diese Analyse statistischer Mikrozensusdaten aus den 90er Jahren umfaßt die Bereiche 
Bildung, Erwerbstätigkeit, Einkommen, Gesundheit und Freizeit. 
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ARBEITSBEZIEHUNGEN ARBEITSRECHT 

Das Internationale Arbeitsamt (lAD) hat ein Informationspaket entwickelt, um zu konkreten 
Handlungen auf dem Gebiet der Gleichberechtigung für Frauen in der Beschäftigung 
anzuregen. Dieses Informationspaket r- drei Broschüren über die Rechte weiblicher . , ' 

Arbeitnehmer und internationale Arbeitsnormen sowie ein Video - werden derzeit für die 
Ir, , C' ~. 

Herausgabe in deutscher Sprache vorbereitet. 

Zum The'ma "Atypische Beschäftigungsverhältnisse" ist eine Studie in Auftrag gege­
ben Worden. Diese empirische Erheb'ung soll die Formen wirtschaftlich abhängiger Beschäf­
tigung, die' n'icht' im Rahmen' eines regulären Arbeitsvertrages stattfinden, untersuchen . 

.. ;. 

..: -1 

, " 

" 
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LEGISTIK ARBEITSINSPEKTION 

1. Legistische und sonstige rechtssetzende Maßnahmen 

1.1. Neues Arbeitnehmerlnnenschutzgesetz - ASchG 

Am 25. Mai 1994 hat der Nationalrat das neue Bundesgesetz über Sicherheit und 
Gesundheitsschutz bei der Arbeit (Arbeitnehmerlnnenschutzgesetz - ASchG) beschlos­
sen. Es ist am 1.1.1995 in Kraft getreten (BGBI,Nr. 450/94). 

Damit werden die grundsätzlichen Regelungen von mehr als 20 Richtlinien der Europäi­
schen Union auf dem Gebiet des technischen und arbeitshygienischen Arbeitnehmer­
schutzes umgesetzt. Die wesentlichsten Neuregelungen des Arbeitnehmerlnnen­
schutzgesetzes sind: 

~ Arbeitgeberinnen werden verpflichtet, die Gefahren zu ermitteln und zu beurteilen 
und dara'uf aufbauend Maßnahmen zur Gefahrenverhütung festzulegen. Die Ergebnisse 
dieser Evaluierung sind in Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumenten festzuhal­
ten, zu denen die Arbeitnehmerinnen oder ihre Vertreterinnen Zugang haben müssen. 

~ Werden in einer Arbeitsstätte oder auf einer Baustelle Arbeitnehmerinnen von verschie­
denen Arbeitgeberinnen beschäftigt, müssen die betroffenen Arbeitgeberinnen bei der 
Durchführung des SicherMeits- und Gesundheitsschutzes zusammenarbeiten. 

~ In Betrieben oder Arbeitsstätten mit mehr als 10 Arbeitnehmerinnen sind Sicherheits­
vertrauenspersonen als Arbeitnehmervertreterlnnen auf dem Gebiet der Sicherheit und 
des Gesundheitsschutzes zu bestellen. In Betrieben mit maximal 50 Arbeitnehmerinnen 
kann ein Betriebsratsmitglied die Aufgaben der Sicherheitsvertrauensperson überneh­
men. 

~ Die Arbeitnehmerinnen bzw. ihre Vertreterinnen müssen regelmäßig ausreichend 
informiert und unterwiesen werden und in allen Angelegenheiten der Sicherheit und 
des Gesundheitsschutzes angehört und beteiligt werden. 

~ Arbeitgeberinnen müssenAufzeichnungen über Arbeitsunfälle führen und auf Verlan­
gen des Arbeitsinspektorates Berichte über Arbeitsunfälle erstellen. 

~ Bei Verwendung gefährlicher Arbeitsstoffe sind besondere Maßnahmen der Gefahren­
verhütung (Ersatz, Verwendung im geschlossenen System, Minimierung der Zahl 
exponierter Arbeitnehmer sowie der Dauer und der Intensität der Exposition) zu treffen. 
Gefährliche Arbeitsstoffe müssen verpackt und gekennzeichnet sein. Wenn für einen 
Arbeitsstoff ein Grenzwert besteht, sind regelmäßig Messungen durchzuführen. 

~ Bildschirmarbeitsplätze müssen ergonomisch gestaltet werden, die Arbeit am Bild­
schirm muß regelmäßig unterbrochen werden. Die Arbeitnehmerinnen haben ein Recht 
auf regelmäßige Augenuntersuchungen und kostenlose Bildschirmbrillen. 

266 

III-60 der Beilagen XIX. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)266 von 342

www.parlament.gv.at



ARBEITSINSPEKTION LEGISTIK 

> Nach einem Etappenplan tritt in den kommenden Jahren für alle Betriebe die Verpflich­
tung zur sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinishen Betreuung der Arbeit­
nehmerinnen unabhängig von der Beschäftigtenzahl in Kraft. Diese kann durch betriebs­
eigene Sicherheitsfachkräfte und Arbeitsmediziner oder durch Inanspruchnahme exter­
ner Personen oder Zentren erfolgen. 

Eine ausführliche Darstellung der Neuregelungen des neuen ASchG findet sich bereits im 
Sozial bericht 1993/94. 

1.2. Durchführungsverordnungen zum ASchG 

Während das ASchG die grundsätzlichen Regelungen der EU-Arbeitnehmerschutzrichtlinien 
umsetzt, sind die Detailregelungen aus den EU-Richtlinien durch etwa 20 Verordnungen des 
Bundesministers für Arbeit und Soziales umzusetzen. 

Bereits erlassen wurden die Verordnung über die Geschäftsordnung des Arbeitnehmer­
sChutzbeirates, BGBI,Nr. 30/1995, die am 1.1.1995 in Kraft getreten ist, und die Verord­
nung über die Fachausbildung der Sicherheitsfachkräfte, BGBI,Nr.277/95, die am 
1.6.95 in Kraft tritt und Inhalt und Umfang der achtwöchigen Ausbildung, die Voraussetzungen 
fürdie Zulassung zur Ausbildung sowie die Anerkennungsvoraussetzungen der Ausbildungs­
einrichtungen regelt. 

Zur Verordnung über den Schutz der Arbeitnehmer vor Gefahren durch den Elektri­
schen Strom wurde das Begutachtungsverfahren abgeschlossen. 

Im Arbeitnehmerschutzbeirat beraten wurden bisher die inhaltlichen Konzepte für die 
Verordnungen über Sicherheitsvertrauenspersonen, über Arbeitsmedizinische und 
Sicherheitstechnische Zentren, über Evaluierung und Sicherheits- und Gesundheits­
schutzdokumente sowie über die Gesundheitsüberwachung. Diese Verordnungen 
werden nach Durchführung des Begutachtungsverfahrens voraussichtlich noch 1995 er­
lassen werden. 

Zur Beratung über die inhaltlichen Konzepte für die Verordnungen über Arbeitsstätten 
und über Grenzwerte und krebserzeugende Arbeitsstoffe hat der Arbeitnehmerschutz­
beirat Fachausschüsse eingesetzt. 

Ab der Jahresmitte 1995 werden dem Arbeitnehmerschutzbeirat noch die inhaltlichen 
Konzepte für die Verordnungen über Bildschirmarbeit, über den Nachweis der Fach­
kenntnisse, über Arbeitsstoffe, 

Arbeitsmittel, Arbeitsvorgänge und Arbeitsplätze, über den Arbeitsschutzausschuß 
und über Präventivdienste zur Beratung vorgelegt werden. 
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ARBEITSUNFÄLLE ARBEITSINSPEKTION 

1.3. Bauarbeiterschutzverordnung 

Die Verordnung über Vorschriften zum Schutz des Lebens, der ßesundheit und der 
Sittlichkeit der Arbeitnehmer bei Ausführung von Bauarbeiten (Bauarbeit,ersc~utzverordnung 

- BauV) wurde unter BGBI.Nr. 340/1994, am 5. Mai 1994, kundgemacht. Sie wird auf 
Bal:Jstell'en eine wesentliche Verbesserung der Arbeitssituation bringen. Die Regelungen 
der Verordnung wurden dem Stand der Technik angepaßt. Diese Verordnung ist am 1. 
Jänner 1995 in Kraft getreten, sie gilt als eine Verordnung nach dem Arbeitnehmerlnnen-
schutzgesetz. " 

2. Arbeitsunfälle * 

Insgesamt gelangten der Arbeitsinspektion im Jahr 1994 (1993) 90.800 (94.000)Unfälle zur 
Kenntnis, von denen 122 (144)einen tödlichen Verlauf nahmen. Außerhalb des Betriebes 
oder der Arbeitsstelle ereigneten sich 8.800 (10.700) Unfälle, von denen 64 (80) tödlich 
waren. Somit entfielen 10% aller Unfälle und mehr als 50 % aller tödlichen Unfälle auf 
keine Arbeitsunfälle im engeren Sinn. Bei den Unfällen, die sich nicht in unmittelbarem 
Zusammenhang mit dem Betrieb ereigneten, handelte es sich zu 75 % (78 %) um . " 

Wegunfälle; bei den tödlichen Unfällen dieser Art lag der Anteil bei 80 % (70 %). 

Da sich Zuständigkeit und Einfluß der Arbeitsinspektion ausschließlich auf den Schutz der 
Arbeitnehmerinnen bei ihrer beruflichen Tätigkeit erstrecken, bezieht sich das,nachstehen­
de Zahlenmaterial auf "Arbeitsunfälle im engeren Sinn". Die Zahlen aus 1993 wurden auf 
die gleiche Basis gestellt, um den Vergleich des Unfallgeschehens 1994 mit dem des Jahres 
1993 zu ermöglichen. 

Im Jahr 1994 (1993) wurden der Arbeitsinspektion .. 82.000 (83.300) Arbeitsunfälle zur 
Kenntnis gebracht, von d~nen 58 (64) tödlich verliefen. , 

. . . 
• Die entsprechenden Zahlen aus dem Jahr 1993 sind hier und in der Folge in Klammern geschrieben. 

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit werden in diesem, wie auch in den folgenden Abschnitten 
die Zahlenwerte auf- oder abgerundet. Die genauen Werte können den jährlichen Berichten über 
die Tätigkeit der Arbeitsinspektion entnommen werden (Herausgeber: Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales, Zentral-Arbeitsinspektorat). 
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ARBEITSINSPEKTION ARBEITSUNFÄLLE 

Mehr als zwei Drittel aller Arbeitsunfälle ereigneten sich in fünf Wirtschaftsklassen: 

Bauwesen 
Metallbe- und -verarbeitung 
Handel, Lagerung 
Holzbearbeitu ng 
Nahrungsmittel 

ca. 20.800 
ca. 20.400 
ca. 5.800 
ca. 5.000 
ca. 3.700 

davon 
tödlich 

25 
2 
4 
2 
o 

Bezieht man den Arbeitnehmeranteil der jeweiligen Wirtschaftsklasse mit ein, ergibt sich 
folgende Übersicht: 

Wirtschafts- Anteil der Anteil der Anteil der 
klasse Beschäftigten Arbeitsunfälle tödlichen 

Arbeitsunfälle 

Handel, Lagerung 16 % 7% 7% 
Metallbe- und 
verarbeitung 12 % 25% 3% 
Bau 9% 25% 43% 
Holzbearbeitung 3% 6% 3% 
Nahrungsmittel 3% 5% 0% 

Im Bauwesen mit einem Anteil am Gesamt-Beschäftigtenstand von etwa 9 % sind ein Viertel 
aller Arbeitsunfälle und nahezu die Hälfte aller tödlichen Arbeitsunfälle anzutreffen. 

Unfallursachen nach Häufigkeit 

scharfe oder spitze Gegenstände 
Ausgleiten, Stolpern, Hinfallen 
Einklemmen oder Quetschen 
Transportarbeiten 
Herabfallen von Gegenständen 
Absturz von Personen 
Wegfliegen von Stücken 

17.000 
14.000 
7.400 
7.300 
5.100 
4.400 
3.400 
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ARBEITSUNFÄLLE ARBEITSINSPEKTION 

Einzelne bemerkenswerte Unfälle 

Absturz im Aufzugsschacht 

Ein Arbeitnehmer hatte den Auftrag, EDV-Geräte in eines der oberen Stockwerke eines 
Bürohauses zu liefern. Dabei bediente er sich einerTransportrodel und benutzte den für fünf 
Personen zugelassenen Aufzug. Bei der Abwärtsfahrt verklemmte sich die nunmehr leere 
Rodel am Türrahmenvorsprung einer Fahrschachttür, sodaß der Arbeitnehmer an eine an 
der Rückwand in etwa 1 m Höhe befindliche Scheibe gedrückt wurde, sie durchbrach und 
in den dahinter befindlichen Spindel raum des Aufzugschachtes stürzte. Er zog sich bei 
diesem Absturz tödliche Verletzungen zu. 

Absturz vom Dach 

Auf dem Dach einer Wohnhausanlage war ein Spengler damit beschäftigt, Blechein­
fassungsarbeiten durchzuführen. Trotz einer Dachneigung von 45° und einer Traufenhöhe 
von 7 m war er nicht gegen Absturz gesichert. Im Zuge seiner Tätigkeiten rutschte er aus 
und stürzte ab. Dabei fiel er in ein Steckeisen, das der Baustellenabsicherung diente. Das 
Steckeisen drang dem Arbeitnehmer im Leistenbereich ein und stieß bis in den Brustkorb­
bereich vor. Im Zuge der Bergung des Verletzten mußte das Steckeisen abgetrennt werden. 
Wie durch ein Wunder erlitt der Verunfallte keine schweren inneren Verletzungen. 

Stromtod 

Zur Durchführung von Spenglerarbeiten wurde ein Schrägaufzug errichtet, mittels dessen 
der Materialtransport durchgeführt werden sollte. Ein Arbeitnehmer hielt sich bei Arbeiten 
im Dachsaumbereich am Aufzug fest und erhielt einen tödlichen Stromschlag. Bei der 
Rekonstruktion des Unfalles wurde festgestellt, daß der Schutzleiter des Anschlußkabels 
zum Aufzugsmotor unterbrochen und somit keine Schutzerdung gegeben war; weiters war 
im unsachgemäß verdrahteten Schaltkasten einer der spannungsführenden Leiter abge­
brochen, berührte die Gehäusewand und setzte über den wirkungslos gewordenen Schutz-
leiteranschluß den gesamten Aufzug unter Spannung. J 

In Sei/schlinge verfangen 

Nach einem Papierriß sollte an einer Papiermaschine frisch angefahren werden. Das 
Aufführseil, ein etwa 60 m langes Kunststoffseil, riß jedoch und lag schlingenförmig am 
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Maschinenunterboden. Ein Teil der Maschine wurde sofort abgestellt und ein Arbeitnehmer 
begab sich in den Unterbau der Maschine, um nach der Ursache für den Seilriß zu sehen. 
Dabei stand er mit einem Fuß in einer durch Papierabfall verdeckten Schlinge des 
Aufführseiles. Das abgerissene Seil verfing sich plötzlich in einem benachbarten, nicht 
abgeschaltenen rotierenden Teil der Papiermaschine, erfaßte den Fuß des Arbeitnehmers 
und zog diesen etwa 2 m hoch. Ein Arbeitskollege bemerkte dies und stellte sofort die 
gesamte Papiermaschine ab. Dadurch wurde verhindert, daß der Verunfallte zwischen 
Walzen eingezogen wurde; er erlitt lediglich Verbrennungen, Hautabschürfungen und 
Prellungen. 

Eingeklemmt 

Ein Arbeitnehmer war damit beschäftigt, an der Decke einer Garage Wärmedämmplatten 
zu verspachteln, als von außen an der Garagentür geklopft wurde. Der Arbeitnehmer öffnete 
daraufhin, ohne seinen Arbeitsplatz zu verlassen, mittels Fernbedienung das automatische 
Hubgliedertor. Er wurde dabei zwischen einem Deckenrücksprung und dem rücklaufenden 
Hubgliedertor am Hals eingeklemmt und tödlich verletzt. 

Vorzeitige Detonation einer Sprengladung 

An einem Hochofen mußten die beim Niederfahren verlegten Windformen aufgesprengt 
werden. Ein Sprengmeister und sein Helfer waren mit dem Setzen der Ladungen beschäf­
tigt, als eine Ladung ausgelöst wurde, obwohl der Zünder noch nicht an die Zündmaschine 
angeschlossen war. Die beiden Beschäftigten erlitten dabei Augenverletzungen. Die 
Unfalluntersuchung hat ergeben, daß die Zünder für Temperaturen bis 100° zugelassen 
waren, im Bereich der Bohrlöcher jedoch eine Temperatur von über 400° herrschte. 

3. Berufskrankheiten 

Im Jahr 1994 wurden dem Zentral-Arbeitsinspektorat 1.097 Personen (1993 waren es um 
297 mehr) gemeldet, die eine Erkrankung erlitten hatten, welche gemäß § 177 ASVG als 
Berufskrankheit gilt und vom Träger der Unfallversicherung als beruflich verursacht 
anerkannt wurde. Betroffen waren 799 Arbeitnehmer und 298 Arbeitnehmerinnen. 13 der 
gemeldeten Erkrankungen verliefen tödlich. 
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Am häufigsten traten Berufskrankheiten in folgenden Wirtschaftsklassen auf: 

Erzeugung und Verarbeitung von Metallen: 
Bauwesen: 
Körperpflege und Reinigul')g; Bestattungswesen: 
Be- und Verarbeitung von Holz; 
Musikinstrumenten- und Spielwarenerzeugung: 
Erzeugung von Nahrungsmitteln und Getränken; 
T abakverarbeitu ng: 
Erzeugung von Stein- und Glaswaren: 
Gesundheits- und Fürsorgewesen: 
Erzeugung und Verarbeitung von Chemikalien, 
Gummi und Erdöl: 

Erkrankungsfälle 
1994 1993 

301 433 
164 193 
116 168 

93 114 

78 96 ' 
71 81 
70 73 

41 59 

Eine differenzierte Betrachtung der Berufskrankheiten zeigt, daß die Zahl der Gehör­
schäden durch Lärmeinwirkung als auch der beruflich bedingten Hauterkrankungen abge­
nommen hat, jedoch mußte wieder ein Anstieg der durch Asbest verursachten Asbestosen, 
der bösartigen Neubildungen der Lunge, des Bauchfelles und des Rippenfelles durch 
Asbest und der Silikosen im Jahr 1994 registriert werden. 

Mit 589 (779) gemeldeten Gehörschäden, d.s 53,7 % aller Berufskrankheiten, steht diese 
Berufskrankheit noch immer an erster Stelle. Diese Gesundheitsschäden treten zum 
Großteil in der metallverarbeitenden Industrie (Wirtschaftsklasse XIII) auf. 

An zweiter Stelle rangieren die Hauterkrankungen mit 319 (427) Erkrankungsfällen, d.s. 
29,1 % aller gemeldeten Berufskrankheiten. Über 70 % der Hauterkrankungen entfallen auf 
Arbeitnehmerinnen, bedingt vor allem durch die immer häufiger auftretenden "Friseur­
ekzeme", die naturgemäß eher weibliche Lehrlinge und Arbeitnehmerinnen betreffen. 

. . 

Die Erkrankungen an Asthma bronchiale sind im Jahr 1994 gegenüber 1993 etwa gleich 
geblieben, nämlich 60 (59) Erkrankungen, das bedeutet einen Anteil von 5,5 % an den 
gesamten bekanntgegebenen Berufskrankheiten. Ausgelöst wird diese Berufskrankheit 
durch starke Allergene, "die als Arbeitsstoffe eingesetzt werden. 

, 
Di,e Gesamtzahl der gemeldeten Fälle der Gruppe der Staublungenerkrankungen ist mit 46 
(32) Erkrankungen gegenüber 1993 angestiegen. Das sind 4,2 % aller Berufskrankheiten, 
wobei sich leider aus dieser Gruppe alle Todesfälle rekrutieren. Ein Arbeitnehmer verstarb 
an den Folgen einer Silikose, einer an Siliko-Tuberkulose sowie 10 Arbeitnehmer und eine 
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Arbeitnehmerin an den Erkrankungen durch bösartige Neubildungen der Lunge, des 
Bauchfelles und des Rippenfelles, hervorgerufen durch langjährige Asbeststaubexposition. 

Berufskrankheiten nach Ursachen 1984 - 1994 
( 

. ' 

_ Sonsti~je Beruf~ krankh it~m . . ' t . 

'IlSQ<.; 1I 11'IiJtjt \~ lqm ~J-' ~fl.v, ""i" ~ .. """'":t' 
ete \ ~~ 16QrtU*.1fi>.J 1 h,I~~ 

100+-~~~~-r----r.o~a~----;-~='e~IS~lrlTo-r~ln+!d-"~ßm~rl~e~p~'h~s~I~~e~g~n-I +'n-~~7~'1~/l~~~: 

200 ~" 189 ---
• 110 I fmJle tJlmmlHeno'tT .n",tisIT. Irlk>1)fe, 0: Ai3it1 1 

O~--~----~--~--~~~~~~~=-~==~~~~~~ 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 19,90 1991 1992 1993 1994 

Quelle: BMAS / ZAI 

Die Zahlen der Infektionskrankheiten bzw. Erkrankungen die von Tieren auf Menschen 
übertragen werden entsprechen mit 32 (33) Erkrankungsfällen etwa denen des Vorjahres. 
Betroffen sind hauptsächlich Arbeitnehmerinnen aus dem medizinischen Arbeitsbereich. 

-J 

Erkrankungen durch chemisch-irritativ oder toxisch wirkende Stoffe der tieferen Atemwege 
und der Lunge sind mit 18 (25) Fällen gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen, d.h. 1,6 % 
aller Berufskrankheiten entfallen auf derartige Erkrankungen. 

Dies ist insofern erfreulich, da die Vielzahl der verwendeten Chemikalien und auch die 
ansteigende Sensibilisierung der Atemwege durch Umwelteinflüsse im allgemeinen ein 
Ansteigen derartiger Erkrankungen in der Bevölkerung zur Folge hat. Betroffen sind vor 
allem die chemische-, die metallverarbeitende- und die Bauindustrie. 
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Erkrankungen durch Erschütterung bei der Arbeit mit Preßluftwerkzeugen und gleichartig 
wirkenden Werkzeugen und Maschinen sind mit 12 Erkrankungsfällen im Vergleich zum 
Vorjahr leicht zurückgegangen. Diese Erkrankungen betreffen vor allem Arbeitnehmer aus 
der metallverarbeitenden Industrie, zum weitaus geringeren Teil aus der Bauwirtschaft. 

Krankheiten, die ihrer Art nach nicht in der Berufskrankheitenliste des Allgemeinen Sozial­
versicherungsgesetzes enthalten sind, gelten im Einzel!all als Berufskrankheiten, wenn die 
Träger der Unfallversicherung aufgrund gesicherter wissenschaftlicher Erkenntnisse fest­
stellen, daß diese Krankheiten ausschließlich oder überwiegend durch Verwendung schä­
digender Stoffe oder Strahlen bei einer von den Versicherten ausgeübten Beschäftigung 
entstanden sind. Dem Zentral-Arbeitsinspektorat wurden 1994 7 (6) Erkrankungen von 
Arbeitnehmerinnen bekanntgegeben, die gemäß § 177 Abs. 2 ASVG, der sogenannten 
"Generalklausel", als Berufskrankheiten anerkannt wurden. Todesfälle nach einer Erkran­
kung, die unter diese Generalklausel fällt, wurden nicht bekanntgegeben. 

Häufigkeit der Berufskrankheiten 1) 

1994 1993 

durch Lärm verursachte Hörschäden 589 779 
Hauterkrankungen 319 427 
Erkrankungen an Asthma bronchiale 60 59 
Infektionskrankheiten, Tropenkrankheiten, von 
Tieren auf Menschen übertragene Krankheiten 32 32 
Silikosen oder Silikatosen, Siliko-Tuberkulosen, 
Asbestosen, bösartige Neubildungen der Lunge 
und des Rippenfells durch Asbest, Erkrankungen 
der Lunge durch Hartmetallstaub sowie durch 
Rohbaumwoll- oder Flachsstaub 46 32 
durch chemisch-irritativ oder toxisch 
wirkende Stoffe verursachte Erkrankungen 
der tieferen Atemwege und der Lunge 18 25 
Erkrankungen durch Erschütterung bei der 
Arbeit mit Preßluftwerkzeugen und gleichartig 
wirkenden Werkzeugen und Maschinen 12 20 

1) Es wurden nur Berufskrankheiten bzw. Berufskrankheitengruppen mit 10 oder mehr Erkrankungsfällen 
berücksichtigt 

Insgesamt gesehen zeigt sich, daß sich weiterhin die beruflich bedingte Lärmschädigung 
und die Hautkrankheiten an erster und zweiter Stelle halten, jedoch ist gerade bei den 
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Gehörschäden die Tendenz weiterhin fallend. Die durch chemisch-irritative oder toxische 
Stoffe hervorgerufenen Asthmaerkrankungen sind etwa gleichgeblieben, jedoch zeigt sich 
bei Staublungenerkrankungen eine zumindest für dieses Jahr steigende Tendenz. 

Die aufgetretenen Todesfälle sind ausschließlich auf schwere Erkrankungen der Lunge 
bzw. des Bauch- oder Rippenfelles zurückzuführen. Silikose, auch mit einhergehender 
Tuberkulose und asbestbedingte bösartige Karzinome (Mesotheliome) waren die Folge von 
langjähriger Staubexposition und führten schließlich in 13 Fällen zum Tode. 

4. Gesundheitliche Eignung von Arbeitnehmerinnen 
für bestimmte Tätigkeiten 

Aufgrund der Verordnung über die gesundheitliche Eignung von Arbeitnehmerinnen für 
bestimmte Tätigkeiten wurden im Berichtsjahr in 5.185 (1993: 4.450) Betrieben 77.983 
(1993: 71.000) Arbeitnehmerinnen auf ihre gesundheitliche Eignung für bestimmte Tätigkei­
ten untersucht. 

Verteilung der Untersuchungen nach Einwirkungen bzw. Tätigkeiten 

Lärm 
chemisch-toxische Arbeitsstoffe 
quarz-, asbest- oder sonstige silikat­
haltige Staube, Thomasschlackenmehl, 
Alumniumstaub, Metallstaub bei der 
Herstellung von Hartmetallen 
den Organismus besonders belastende 
Hitze, Tragen von Atemschutzgeräten, 
Tätigkeiten in Gasrettungsdiensten 
Stoffe, die Hautkrebs verursachen können 

1994 1993 

42.642 
21.861 

10.089 

2.574 
808 

34.100 
21.800 

11.600 

2.700 
766 
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Verteilung der u.ntersuchungen nach Wirtschaftsklassen 1) 

Wirtschaftsklasse XIII (Erzeugung 
und Verarbeitung von Metall~n) 
Wirtschaftsklasse VIII (Be- und 
Verarbeitur19 von Holz) 
Wirtschaftsklasse XI (Erzeugung und Verarbei­
tung von Chemikalien, Gummi und Erdöl) 
Wirtschaftsklasse XII (Erzeugung 
von Stein- und Glaswaren) 
Wirtschaftsklasse IX (Erzeugung und Ver­
arbeitung vo'n Papier,.untJ Pappe) 
Wirtschaftsklasse IV JErz~,ugung von Nahrungs­
mitteln und Getränken; Tabakverarbeitung) 
Wirtschaftsklasse XIV (Bauwesen) 
Wirtschaftsklasse V (Erzeugung 
von Textilien und Textilwaren) 

1994 1993 

33.533 

12.015 

9.429 

4,200 

2.328 

2.282 
2.259 

2.201 

34.000 

5.900 

7.100 

5,000 

1.800 

1.500 
2.300 

2.400 

1) Es sind nur Wirtschaftsklassen mit mehr als 2.000 untersuchten Arbeitnehmerinnen angeführt 

Die ärztlichen Untersuchungen ergaben, daß 110 (217) Arbeitnehmerinnen aus 47 (45) 
Betrieben für diese Tätigkeiten nicht geeignet waren. Zwei der untersuchten Arbeitnehmer 
mußten gemäß den Bestimmungen der Strahlenschutz\{erordnung als nicht geeignet für 
eine Tätigkeit unter Einwirkung ionisierender Strahlen erklärt werden. 

5. Tätigkeit der Arbeitsinspektorate 

5.1. Inspektionstätigkeit 

, , 
Zu Jahresende 1994 war~n 213.000 der Arbeitsinspektion unterstehende Betriebe und 
auswärtige Arbeitsstellen EDV-mäßig vorgemerkt. In 58.000 Inspektionen wurden 55.000 
Betriebe und Arbeitsstellen überprüft, wovon insgesamt 950.000 Arbeitnehmer erfaßt 
wurden. In 19.000 Fällen erfolgte eine Teilnahme an kommissionellen Verhandlungen. 
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5.2. Vorbegutachtung 

Um die beratende Tätigkeit der Arbeitsinspektion unter Beweis zu stellen und mögliche 
Fehler bereits im Planungsstadium aufzuzeigen, wurden 1994 in 7.200 Fällen Projekte 
vorbegutachtet und dafür 3.600 Stunden aufgewendet. Die Vorbegutachtungen erfolgten 
zum überwiegenden Teil außerhalb der Amtsräume der Arbeitsinspektorate. 

-. 

6. Beanstandungen auf dein Gebiet des technischen und 
arbeitshygien ischenArb~itnehmerschutzes ' 

Ziel der Inspektionstätigkeit ist es; Verstöße gegen bestehenäe Arbeitnehmerschutzvor­
schriften zu erkennen und auf deren Beseitigung zu drängen. Auf dem Gebiet des 
technischen und arbeitshygienischen Arbeitnehmerschut?es wurden in 94.000 Fällen 
Übertretungen festgestellt. 

In 15.000 Fällen wurden Mi,ßstände die Arbeitsräume betreffend, in ,- 14.000 Fällen in 
Zusammenhang mit Eoergie- und Kraftversorgung sowie in 11.000 Fällen in bezug auf 
erhöhte Standpl~tze, Gerüste sowie auf Gruben und Künetten angetroffen. 

In 1.800 Fällen waren die Übertretungen so gravierend, daß Strafanzeigen erstattet werden 
mußten. 

7. Beanstandungen auf dem Gebiet des Verwendungsschutzes 

Zum Verwendungsschutz gehören die Schutzvorschriften betreffend Arbeitszeit und Ar­
beitsruhe sowie jene Vorschriften, die zum besonderen Schutz besti.mmter Personengrup­
pen wie schwangere Arbeitnehmerinnen, Kinder- und Jugendliche oder Heimarbeiterinnen 
dienen. 

1994 wurden insgesamt 18.733 Bean~tandungen auf dem Gebiet des Verwendungs­
schutzes (ohne Straßen- und Grenzkontrollen und ohne.Heimarbeit) festgestellt. Damit sind 

- I 

die festgestellt~n Ubertretungen im Vergleich mit 1993 um rd. 10 % zurü~kgegangen . 

277 

III-60 der Beilagen XIX. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 277 von 342

www.parlament.gv.at



VERWENDUNGSSCHUTZ ARBEITSINSPEKTION 

Von den 18.733 Übertretungen betrafen: 

11 .720 das Arbeitszeitgesetz 
3.958 das Bundesgesetz über die Beschäftigung von Kindern und Jugendlichen 
1.903 das Mutterschutzgesetz 

765 das Arbeitsruhegsetz 
138 das Bäckereiarbeitergesetz 
182 das Frauennachtarbeitsgesetz. 

Diese Beanstandungen führten zu2.378 Strafanzeigen mit einem beantragten Strafaus­
maß von insgesamt ca. S 27,3 Mio. Rechtskräftig abgeschlossen wurden 1994 ca. 
1.800 Strafverfahren mit einem verhängten Strafausmaß von S 17 Mio. 

Fast zwei Drittel (63 %) aller Übertretungen im Verwendungsschutz sind Übertretungen 
des Arbeitszeitgesetzes.ln den Branchen "Metallerzeugung" (18 %) und "Verkehr" (17 %) 
sind diese Übertretungen gegenüber dem Vorjahr um 17 % bzw. 18 % gestiegen. Insge­
samt sind die Übertretungen des Arbeitszeitgesetzes gegenüber 1993 aber um 10 % 
zu rückgegangen . 

Die festgestellten Übertretungen des Mutterschutzgesetzes (rd. 1.900) sind gegenüber 
1993 (rd. 2.200) leicht gesunken. 

Im Jahr 1994 erlangten die Arbeitsinspektorate in 33.718 Fällen (1993: 33.895) Kenntnis 
über die Schwangerschaft von Arbeitnehmerinnen, davon in 31.498 Fällen (1993: 31.998) 
durch Meldung der Arbeitgeberinnen gemäß § 3 Abs. 6 MSchG. Dazu kamen noch 2.200 
Meldungen von Bun~esdienststellen, für die seit 1993 ebenfalls die Meldepflicht gilt. 

Branchen mit den meisten Verwendungsschutz-Beanstandungen 

1. Gastgewerbe (XVI) 
2. Handel (XV) 
3. Nahrungsmittelerz. (IV) 
4. Körperpflege (XX) 
5. Bauwesen (XIV) 
6. Metallerzeugung (XIII) 
7. Verkehr (XVII) 

Gl!!stgewerbe 

1994 1993 

5.834 
4.154 
1.056 
1.314 
1.223 
1.227 
1.181 

7.402 
5.118 
1.364 
1.289 
1.235 
1.008 
1.014 

Erstmals w~ist das Gastgewerbe einen nennenswerten Rückgang der Beanstandungen im 
Verwendungsschutz auf. Bei etwa gleichgebliebener Anzahl an kontrollierten Gast-
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gewerbebetrieben sanken die festgestellten Übertretungen um 21 %. Trotz dieses Rück­
ganges ist das Gastgewerbe allerdings nach wie vor mit Abstand die Branche mit den 
meisten Beanstandungen: Auf das Gastgewerbe entfallen insgesamt 31 % aller Bean­
standungen auf dem Gebiet des Verwendungsschutzes, 57 % aller Arbeitszeit­
übertretungen und 33 % aller Übertretungen des Kinder- und Jugendlichenbeschäf­
tigungsgesetzes, obwohl die im Jahr 1994 kontrollierten 5.548 Gastgewerbebetriebe mit 
insgesamt 36.254 Arbeitnehmerinnen nur ca. 13 % aller Betriebe bzw. 4 % der 
Arbeitnehmerinnen ausmachen, die insgesamt durch Kontrollen der Arbeitsinspektion 
erfaßt wur.den. 

Handel 

Auch im Handel ist ein Rückgang der Übertretungen auf <;iem Gebiet des Verwendungs­
schutzes zu verzeichnen. Es wurden 1994 zwar auch etwas weniger (4 %) Handelsbetriebe 
kontrolliert als 1993, die Beanstandungen sind aber immerhin insgesamt um 19 %, 
hinsichtlich des Arbeitszeitgesetzes um 22 %, hinsichtlich des Arbeitsruhegesetzes sogar 
um 43 % zurückgegangen. Insgesamt entfallen auf den Handel aber immer noch 22 % der 
Übertretungen auf dem Gebiet des Verwendungsschutzes. Damit steht diese Branche 
wie in den vergangenen Jahren an zweiter, im Hinblick auf die Übertretungen des 
Mutterschutzgesetzes an erster Stelle. 

Lenker 

Mit Inkrafttreten des EWR am 1.1.1994 wurden in Österreich die EG-Verordnungen 3820/ 
85 und 3821/85 unmittelbar wirksam, die unter anderem Lenkzeiten, tägliche und wöchent­
liche Ruhezeiten, Lenkpausen und die Kontrollgeräte-Pflicht regeln. Dabei handelt es sich 
teils um kraftfahrrechtliche Regelungen, die von den Organen der öffentlichen Sicherheit 
kontrolliert werden, teils um arbeitnehmerschutzrechtliche Bestimmungen für Berufs­
kraftfahrer. Wenn die Organe der öffentlichen Sicherheit bei einem Lenker, der Arbeitneh­
mer ist, eine Überschreitung der zulässigen Lenkzeit, eine Unterschreitung der Mindest­
ruhezeit oder die Nichteinhaltung der vorgeschriebenen Pausen feststellen, haben sie das 
Arbeitsinspektorat zu verständigen, weil in diesem Fall eine Übertretung von Arbeitnehmer­
schutzbestimmungen vorliegt. An Kontrollen der Sicherheitsorgane auf den Straßen und 
Grenzübergängen hat die Arbeitsinspektion nur mehr auf Ersuchen der Sicherheitsbehör­
den mitzuvyirken. Dementsprechend wurden 1994 von d~n A~beitsinsRektionsorganet:l bei 
Straßen- und Grenzkontrollen 3.996 Fahrzeuge erfaßt, das sind um 52-% weniger als 1993 
(8.384). Bei 1.507 dieser Fahrzeuge erfolgten insgesamt 2.142 Beanstandungen. In 28 
Fällen wurden derart krasse Übertretungen festgestellt, daß die Lenker von den Organen 
der öffentlichen Sicherheit an-der Weiterfahrt gehindert werden mußten. 

Die in den Betrieben durchgeführten Kontrollen der SonderbestimlT)ungen für Lenker 
wurden hingegen verstärkt: 1994 wurden solche Kontrollen in 1-.477 Betrieben (1993: 1.392) 
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mit insgesamt 14.474 (1993: 14.271) dort beschäftigten Lenkern durchgeführt. Dabei 
wurden 1.352 (1993: 1.268) Übertretungen festgestellt. 

Heimarbeit 

Im Jahr 1994 waren bei den Arbeitsinspektoraten 515 Auftraggeberinnen, 3'.732 
Heimarbeiterinnen und 22 Zwischenmeisterinnen vorgemerkt. Die Zahlen sind gegenüber 
dem Vorjahr deutlich gesunken. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die 
Entwicklung der bei den Arbeitsinspektoraten in den letzten drei Jahren vorgemerkten 
Auftraggeberinnen, Heimarbeiterinnen und Zwischenmeisterinnen: 

Jahr 

1992 
1993 
1994 

Auftrag-
geberinnen 

628 
587 
515 

Heimarbeiter- Zwischen-
Innen meisterinnen 

4.598 30 
4.384 27 
3.732 22 

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Überprüfungstätigkeit der Arbeits­
inspektion im Bereich Heimarbeit: 

Anzahl der von 
den überprüften 

überprüfte Auftraggebern 
beschäftigten 

Auftrag- Heimar- Zwischen- Heimar-
Jahr geberInnen beiterlnnen meisterinnen beiterlnnen 

männ- weib-
lich lich 

1992 327 6,55 10 121 2.111 
1993 300 593 . 10 110 1.520 

,< 

1994 235 521 5 ,95 1.472 

Eine der wesentiichsten Aufgaben der Arbeitsinspektion im Bereich Heimarbeit stellt die 
Wahrnehmung de's.Entgeltschutzes dar. Im Jahr 1994 wu'rden von den Arbeitsinspekto'~aten 
74 Auftraggeber zu Nachzahlungen in Gesamthöhe von S 680.000,- veranlaßt, sodaß auf 
einen Auftraggebe"'~,in durchschnittlicher Nächzahlungsbetrag von S 9.200,- entfiel. , 

t 

Die Zahl der Beanstandungen im Jahr 1994 bei Auftraggebern, Heimarbeiterinnen und 
Zwischenmeistern betrug in,sgesamt 566, wobei der überwiegende Teil der Beanstandun­
gen den Entgeltschutz betraf. 
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8. Ausländerbeschäftigung 

8.1. Kontrolle der illegalen Ausländerbeschäftigung 

Am 1.1.1995 ging der Aufgabenbereich der Kontrolle der illegalen Ausländerbeschäftigung 
nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz vom Arbeitsmarktservice auf die Arbeitsinspektor­
ate über. 

Im Hinblick auf die steigenden Arbeitslosenzahlen auch bei ausländischen Arbeitskräften 
war nicht nur eine zunehmend restriktivere Bewilligungspraxis im Ausländerverfahren 
erforderlich, sondern mußte der Kontrolle der illegalen Ausländerbeschäftigung in den 
letzten Jahren - nicht zuletzt in Zusammenhang mit der Öffnung der Grenzen zu den 
östlichen Nachbarstaaten - immer stärkere Priorität zuerkannt werden. 

Dem wurde im Rahmen der Übernahme dieser Agenden durch Einrichtung von eigenen 
Ausländerkontrollabteilungen in jeweils einem Arbeitsinspektorat pro Bundesland Rech­
nung getragen. 

Die Aufgaben nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz wurden daher mit Verordnung 
BGBI. Nr. 994/1994 

~ in Wien dem Arbeitsinspektorat für Bauarbeiten, 
~ in Niederösterreich dem Arbeitsinspektorat für den 8. Aufsichtsbezirk in St. Pölten, 
~ im Burgenland dem Arbeitsinspektorat für den 16. Aufsichtsbezirk in Eisenstadt, 
~ in Oberösterreich dem Arbeitsinspektorat für den 19. Aufsichtsbezirk in Wels, 
~ in der Steiermark dem Arbeitsinspektorat für den 11. Aufsichtsbezirk in Graz, 
~ in Kärnten dem Arbeitsinspektorat für den 13. Aufsichtsbezirk in Klagenfurt, 
~ in Salzburg dem Arbeitsinspektorat für den 10. Aufsichtsbezirk in Salzburg, 
~ in Tirol dem Arbeitsinspektorat für den 14. Aufsichtsbezirk in Innsbruck und 
~ in Vorarlberg dem Arbeitsinspektorat für den 15. Aufsichtsbezirk in Bregenz übertragen. 

Die übrigen Arbeitsinspektorate sind gesetzlich verpflichtet, die für die Ausländerkontrolle 
zuständigen Arbeitsinspektorate bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und Befugnisse zu 
unterstützen. 

Die übertragenen Aufgaben umfassen nicht nur die Durchführung der Kontrollen an Ort und 
Stelle und die Anzeigenlegung an die Bezirksverwaltungsbehörden, sondern auch die 
Mitwirkung am Verwaltungsstrafverfahren nach dem AuslBG als Verfahrenspartei. Dem 
Bundesminister für Arbeit und Soziales wurde überdies das Recht eingeräumt, gegen 
letztinstanzliche Bescheide Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof zu erheben. 
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In der folgenden Tabelle wird eine Gegenüberstellung der Kontrollergebnisse der Jahre 
1991 bis 1994 gezeigt. 

Kontrolltätigkeit der AMV bzw. des AMS 

1991 1992 1993 1994 

Kontrollierte Betriebe 
und Baustellen 2.200 7.200 9.600 8.700 
Betriebe, bei denen Verstöße 
festgest~IIt wurden 1.200 2.300 2.700 2.800 
Illegal beschäftigte Ausländer 4.100 5.500 6.100 6.200 

8.2. Zentrale Verwaltungsstrafevidenz 

Durch eine Novellierung des Ausländerbeschäftigungsgesetzes (BGBI.Nr. 463/1993) wur­
de am 1 .1.1994im Bundesministerium tür Arbeit und Soziales eine Zentrale Verwaltungs­
strafevidenz eingerichtet, in der alle rechtskräftigen Strafbescheide wegen illegaler Beschäf­
tigung von Ausländern erfaßt werden. Aufgrund EDV-mäßiger Verarbeitung ist der aktuelle 
Datenbestand ständig abrufbar und es kann jederzeit geprüft werden, ob ein Unter­
nehmen gegen das Ausländerbeschäftigungsgesetz verstoßen hat. Derzeit sind in der 
Zentralen Verwaltungsstrafevidenz bereits mehr als 2.000 Strafbescheide registriert. 

, I 

Die Zentrale Verwaltungsstrafevidenz wird tür Zwecke der Ausste"ung von Bescheini­
gungen an Bieter, Bewerber und Subunternehmer bei der Vergabe öffentlicher 
Aufträge verwendet. Nach den Bestimmungen des Bundesvergabegesetzes können 
Betriebe nur dann öffentliche Aufträge erhalten, wenn sie -Bescheinigungen darüber 
vorlegen, daß ihnen keine wesentliche Verletzung des Ausländerbeschäftigungsgesetzes 
zuzurechnen ist. In fast allen Bundesländern wurden bereits Landesvergabegesetze 
erlassen, die dem Bundesvergabegesetz entsprechende Bestimmungen enthalten. 

Damit sind Unternehmen, die illegal Ausländer beschäftigen, durch den Ausschluß von der 
Vergabe von Aufträgen mit einer vielfach noch wirksameren Sanktion bedroht, als dies die 
von der Bezirksverwaltungsbehörde verhängte Geldstrafe allein wäre. Auch durch die 
präventive Wirkung kann erwartet werden, daß die illegale Beschäftigung von Ausländern 
eingeschränkt wird und damit das Ziel der Einhaltung von arbeits- und sozial rechtlichen 
Vorschriften und der Verhinderung des unlauteren Wettbewerbs erreicht wird. 
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9. Weitere Aktivitäten der Arbeitsinspektion 

9.1. Schwerpunktaktionen 

Eine Sonderaktion, mit der 229Friseurbetriebe in Salzburg und Niederösterreich überprüft 
wurden, hat ergeben, daß in diesen Betrieben oft keine eigenen oder nur mangelhaft 
belüftete Arbeitsplätze für Misch- und Umfüllarbeiten von Chemikalien eingerichtet waren 
oder an solchen Arbeitsplätzen die erforderliche Absaugung fehlte. Beim Großteil der 
kontrollierten Betriebe wurden weder für die erwachsenen noch für die jugendlichen 
Arbeitnehmerinnen Arbeitszeitaufzeichnungen geführt. 

In einer Schwerpunktaktion in 55 Tischlereibetrieben mit insgesamt 458 Arbeitnehme­
rinnen in Kärnten wurden die Arbeitsbedingungen der jugendlichen Arbeitnehmerinnen 
erhoben und Arbeitgeber und Lehrlinge beraten. In fünf Betrieben führten die Lehrlinge 
Arbeiten aus, die wegen ihrer Gefährlichkeit für Jugendliche verboten sind. In rund drei 
Viertel der Betriebe wurden keine oder mangelhafte Arbeitszeitaufzeichnungen geführt. 

9.2. Arbeitsmedizinische Betreuung 

Im zweiten Halbjahr 1994 wurde, wie auch in den Vorjahren, eine österreichweite Erhebung 
über den Stand der arbeitsmedizinischen Betreuung in den Betrieben durchgeführt, die 
folgende Ergebnisse zeigte: 

Ende 1992: 129 Betriebe mit mehr als 250 Arbeitnehmerinnen ohne Betriebsarzt 
Ende 1993: 57 Betriebe mit mehr als 250 Arbeitnehmerinnen ohne Betriebsarzt 
Ende 1994: 34 Betriebe mit mehr als 250 Arbeitnehmerinnen ohne Betriebsarzt 

Es ist also eine deutlich sichtbare kontinuierliche Verbesserung der Situation festzustellen. 
Durch die verstärkten Bemühungen der Arbeitsinspektion wurde innerhalb von zwei Jahren 
die Zahl der nicht arbeitsmedizinisch betreuten Betriebe um drei Viertel gesenkt. 

Ab 1.1.1995 muß aufgrund der neuen Rechtslage allerdings auch eine Reihe von Unterneh­
men eine arbeitsmedizinische Betreuung einrichten, die bisher nicht unter diese Regelun­
gen gefallen sind, weil nach dem neuen ASchG die Arbeitnehmer an auswärtigen Arbeits­
stellen nunmehr jedenfalls in die Beschäftigtenzahl einzurechnen sind (früher: nur bei 
besonderer Gesundheitsgefährdung). Voraussichtlich wird sich dadurch die Bilanz der 
nichtbetreuten Betriebe zum Jahresende 1995 - in absoluten Zahlen gesehen - wieder 
versch lechtern. 

Nach dem Stufenplan des ASchG wird die Verpflichtung zur arbeitsmedizinischen Betreu­
ung mit 1.1.1996 für Arbeitsstätten mit 150 - 250 Arbeitnehmerinnen (ca. 1.000 Arbeitsstät-
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ten mit insgesamt etwa 200.000 Arbeitnehmerinnen) unp mit 1.1 .1997 für Arbeitsstätten mit 
100 - 150 Arbeitnehmerinnen (ca. 1.400 Arbeitsstätten mit insgesamt 180.000 Arbeit­
nehmerinnen) wirksam werden. 

Für die arbeitsmedizinische Betreuung haben die Arbeitgeberinnendrei Möglichkeiten zur 
Auswahl: 

~ die Beschäftigung eines Arbeitsmediziners/einer Arbeitsmedizinerin im Rahmen eines 
Dienstverhältnisses 

~ Verpflichtung eines Arbeitsmediziners/einer Arbeitsmedizinerin durch Werkvertrag 
~ Inanspruchnahme eines arbeitsmedizinischen Zentrums. 

Zur Zeit gibt es in Österreich 37 ermächtigte Arbeitsmedizinische Zentren, die zum Teil ihre 
} 

Tätigkeit noch weiter ausbauen. Die vor dem 1.1.1995 ermächtigten Zentren müssen bis 
zum 1.Juli 1995 nachweisen, daß sie die Voraussetzungen des neuen Gesetzes erfüllen. 

Regionale Verteilung der ermächtigten Arbeitsmedizinischen Zentren 

Oberösterreich : 10 
Niederösterreich: 8 
Wien: 8 
Kärnten: 4 
Steiermark: 4 
Tirol: 2 
Vorarlberg: 1 

9.3. Nachweis ~e,r Fachkenntnisse für bestimm1e Arbeiten 
"' 

Die vom Bundesminister für Arbeit und Soziales ermächtigten Einrichtungen haben im 
Berichtsjahr ca. 1.100 Ausbildungsveranstaltungen abgehalten und ca. 18.500-Zeugniss'e 
für Kranfahrer, Staplerfahrer, Sprengbefugte und für das Perso"nal vo'n' Gasrettungs­
diensten ausgestellt. Bei diesen Kursen waren auch Arbeitsirispektoren als Vortragende 
tätig; an den Prüfungen über den Nachweis d,er Fachkenntnisse wirkten ~edienstete der 
Arbeitsinspektion mit. :' . r 

I ! 

9.4. Meßtechnik im Arbeitne'hmerhllnenschutz 
-. I ,', ~4.' =: • i. 

Die für 1994 geplante Umsetzung des Meßkonzeptes, der Ankauf spezie'ller ~eßgeräte und 
die Einschulung des Meßteams auf diese Meßgeräte sowie die Umsetzung der Grun'dstruk: 
tur des Meßkonzeptes, die alle Arbeitsinspektorate unmittelbar betrifft, konnte weitestge­
hend abgeschlossen werden. 
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Damit sind die erforderlichen Voraussetzungen geschaffen, daß noch rascher und umfas­
sender als bisher meßtechnische Überprüfungen, Einschätzungen und Abschätzungen von 
ergonomischen Erfordernissen und physikalischen bzw. chemischen Einwirkungen am 
Arbeitsplatz von der Arbeitsinspektion in Eigenregie durchgeführt werden können. 

In Kombination mit dem vorläufig eingeführten Konzept für die Beantragung von externen 
Meßstelien durch einzelne Arbeitsinspektorate, das vor allem auf dem Gebiet der Messung 
von chemischen Arbeitsstoffen aufgrund der Vielfalt der anzuwendenden Meßverfahren 
von großer Bedeutung ist, beruht das Meßkonzept auf folgenden drei Säulen: 

~ relativ einfache Messungen überwiegend zur Orientierung durch die einzelnen Arbeits­
inspektorate, 

~ komplexere Messungen überwiegend zur Überprüfung der Grenzwerteinhaltung durch 
das Meßteam der Arbeitsinspektion, 

~ sehr spezielle Messungen und Messungen in Sonderfällen durch externe Meßstelien. 

Für 1995 sind Detailverbesserungen in allen drei genannten Bereichen mit dem Schwer­
punkt Messung von chemischen Arbeitsstoffen geplant. 

9.5. Verfeinerte Unfallstatistik 

Der Wunsch, die Inspektionstätigkeit auf technischem Gebiet noch effektiver zu gestalten, 
hat im Zentral-Arbeitsinspektorat zu Überlegungen geführt, eine Relation zwischen Bean­
standungen und Unfällen herzustellen. Die Beanstandung von Mängeln technischer Art, 
d.h. von vorschriftswidrigen Zuständen, soll nicht Selbstzweck sein, sie dient vielmehr der 
Verhütung und Vorbeugung von möglichen Unfällen. 

Das Meldewesen der Arbeitsinspektion erlaubt es, für eine Reihe von Sachbereichen 
Detailzahlen an Beanstandungen und Unfällen einander gegenüberzustellen. Die Zahl der 
Unfälle, die sich in diesem Sachbereich ereignet hatten, ist ein Maß für die Gefährlichkeit; 
die Zahl der Beanstandungen zeigt, wie offensichtlich (und daher als Unfallursache 
vorhersehbar) Mängel angetroffen wurden. 

Soweit miteinander vergleichbar, kommen im Durchschnitt auf einen Unfall knapp zwei 
Beanstandungen. Leider gibt es aber bei einzelnen Sachbereichen vom Durchschnitt ganz 
gravierende Abweichungen. So stehen über 5.000 Unfällen beim Umgang mit Handwerk­
zeugen lediglich 34 Beanstandungen gegenüber. Dieses Verhältnis zeigt, daß Unfälle in 
diesem Bereich vorwiegend keine technischen Ursachen haben; vielmehr kommt Unacht­
samkeit, Sorglosigkeit, mangelnde Ausbildung und Unterweisung oder auch das unglück­
liche Zusammentreffen mehrerer, an sich harmloser Umstände in Betracht. 

Andererseits kommt auf 50 Beanstandungen im Sachbereich "Energieumwandlung/­
verteilung; Kraftübertragung" ein Unfall. Hier kann ganz eindeutig von der vorbeugenden 
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Wirkung der Inspektionstätigkeit, zusammen mit der Rechtslage, die die Sicherung solcher 
Gefahrenbereiche regelt, gesprochen werden. 

9.6. Öffentlichkeitsarbeit 

Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit war die Arbeitsinspektion 1994 österreichweit auf 
mehreren Fachmessen und sonstigen Veranstaltl,mgen vertreten. Der Bogen spannt sich 
von den "Berufs~ und Studieninformationsmessen" in Wels und Wien, der "Jugend in der 
Arbeitswelt - Beruf 2000", der "Business-Messe", Wr.Neustadt, bis zur Holzmesse und 
"GAST 94" in Klagenfurt. Weiters wurden zahlreiche lokale Veranstaltungen (Sicherheits­
tage, Donauinselfest etc.) besucht und dabei ein erweiterter Publikumskreis angesprochen. 

Bei zahlreichen Informationsveranstaltungen und Seminaren der Interessenvertretungen 
und sonstiger Stellen wurden Vorträge über die Neuregelungen des Arbeitnehmerlnnen­
schutzgesetzes gehalten. 

Es erfolgte eine breite Information der Arbeitgeberinnen und der Interessenvertretungen 
über die EU-konformen Neuregelungen der Sonderbestimmungen für Lenker mittels Infor­
mationsblättern. 

10. Personalstand der Arbeitsinspektion 

Die Zahl der Arbeitsinspektoren in den 20 Ämtern lag Ende 1994 mit 316 um 2 höher als 
1993. Davon gehörten 88 dem höheren technischen Dienst, 2 dem höheren Verwaltungs­
dienst an, 13 waren Arbeitsinspektionsärzte. 195 Arbeitsinspektoren gehörten dem geho­
benen und 18 dem Fachdienst an. 

In der Zentralstelle, dem Zentral-Arbeitsinspektorat, waren 1994 8 Juristinnen, 13 Techni­
ker, 2 Ärztinnen, 10 Bedienstete des gehobenen Dienstes sowie 3 des Fachdienstes 
beschäftigt. 
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ABTEILUNG EUROPÄISCHE INTGRATION 

Im Berichtszeitraum wurden von der Abteilung Europäische Integration folgende Bereiche betreut: 

1) EU-Rechtskoordination im Sozial- und Arbeitsrechtsbereich 
2) Umsetzung von EU-Aktionsprogrammen und Gemeinschaftsinitiativen im Sozial- und 

Ausbildungsbereich 
3) Förderung und Unterstützung der osteuropäischen Republiken beim Aufbau von Sozial­

und Arbeitsmarktstrukturen 
4) Verhandlungen zum GATS-Abkommen, das die weltweite Liberalisierung des Dienst­

leistungsverkehrs zum Gegenstand hat 
5) Verhandlung eines bilateralen Abkommens Österreich - Europäische Kommission 

betreffend die Festsetzung der Voraussetzungen nach denen Anpassungsbeihilfen für 
Kohle- und Stahlarbeiter gewährt werden. 

6) Sozialpolitisch relevante Gesamtvorhaben der EU 
7) Betreuung der Schriftenreihe "Soziales Europa" 

1. EU-Rechtskoordination im Sozial und Arbeitsrechtsbereich 

Die Abteilung Europäische Integration ist zentrale Koordinationsstelle tür alle in der 
Ratsgruppe Sozialfragen (Beamtenebene) zu verhandelnden Dossiers (Verordnungen-, 
Richtlinien, Beschluß- und Entschließungsentwürfe) und für die laufende Abstimmung der 
österreichischen Standpunkte in dieser Gruppe verantwortlich. 

Weiters werden die Tagungen der Arbeits- und Sozialministerräte innerstaatlich vorbereitet. 
Im Zeitraum vom 01.07.94 - 30.06.95 nahm der Herr Bundesministerfür Arbeit und Soziales 
an zwei informellen Räten und vier formellen Ratstagungen teil. Im Rahmen dieser 
Tagungen wurde ein Rechtsakt, die RL 94/45/EG (Eurobetriebsrat), am 22.09.1994 
verabschiedet. Weiters wurden eine Reihe von Entschließungen (politische Erklärungen) zu 

~ Bekämpfung der Arbeitslosigkeit (am 22.09.94) 
~ Perspektiven einer europäischen Sozialpolitik (am 06.12.94) 
~ Ausgewogene Beteiligung von Männern und Frauen an der Entscheidungstindung (am 

27.03.95) 
~ Umsetzung und Anwendung der Vorschriften der Gemeinschaft im Sozialbereich (am 

27.03.95) 
~ Beschäftigung älterer Arbeitnehmer (am 29.06.95) und 
~ Qualität beruflicher Bildung (am 29.06.95) beschlossen. 
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Aus österreichis'ther Sicht wese'ntliche Richtlini,snvorschläge ,zur Entsendung von Arbeit-
j" ,: q \.,. 0;- :.' ~ ...... __ ,;'. -t- • ,fJ t ~ .' , • ! 

nehmern, zur arbeitsrechtlichen Gleichbehandlung von Teilzeitbeschäftigung und befriste-
ten Arbeitsverhältnissen, zum Elternurlaub und zur Beweislastumkehr scheiterten bisher 
am Widerstand einiger Mitgiiedstaaten. ' l,::; " 

, " 
, • J. • ~ • 

',I 

'li , , 

" 

2. Umsetzung von Gemein'schaftsinitiativ~n un,~, EU-Aktions-
_ , programl1)~n ~111, Sozial- und A,u,sbi!~ün'gsbereiJch , ' 

Das f?MAS, AEI ist für die Umsetzung der Aktionsprogramme und Gemeinschaftsinitiativen 
der EU im Bereich Soziales und berufliche Aus- und Weiterbildung in Österreich zuständig. 

, , 
Derzeit werden folgende Programmaktivität~n betreut: 

~ Die Gemeinschaftsinitiativen "Beschäftigung und Humanressourcen" und ADAPT 

Die Projekte der Gemeinschaftsinitiativen, die aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds, 
ESF, finanziert werden, sollen transnational und innovativ sein. Sie richten sich im Rahmen 
von Bes?~_~ftigun,g an P,r?~I~.mgr.uppen auf de,m Arb~itslT!ark~" insbesondere Be~i,nderte 
und Benachteiligte (BESCHAFTIGUNG/HORIZON), Frauen(Beschäftigung/NOW), und 
Jugendliche (YOUTHSTART) und im Rahmen von ADAPT an Beschäftigte, deren Arbeits­
platz von Strukturwandel bedroht ist. 

;.' . 
Die Umsetzung der Gemeinschaftsinitiativen "Beschäftigung und Humanressourcen" und 
ADAPT wurde 1995 in Angriff genommen; die fünf jährigen 0perationellen Pläne (1995! 
1999) wurden in der AEI erarbeitet und österreichweit koordiniert sowie mit der EU­
Kommission verhandelt. Die Genehmigung der Pläne erfolgt voraussichtlich im , Herbst 
1995. Parallel dazu Wurden die österreichischen Projekte .ausgsst hrieben und b~i._ der 

, • • . , I. ( - _ " • 

Suche mich transnationalen Partnerh unterstützt. ' Die Umsetzung 'der Gerrfeinschcifts-
ihiti~tiveh dLrch di;e AEi wird in Öster;reicn zukünftig, w'ie i~' ciilen Mitgliedstaaten, vö'n- ~iner 
ausgelagerten Stützstruktur unterstützt. I' q; I' ,i 'i-' 
'! I i . ... • . .':f·' '~~ :.-. :' i . . \,.. ; . J; ~ 

~ Die regionalen Gemeinschaftsinitiativen, ~ur U,nte~stqtz,~ng ~.( ~~[ukturellen "Ya~~el~ 

Die Europäische Union fördert ' neben den 'oben dargestellten Gemeinschaftsinitiativs'ri ' im 
Bereich der: Sozial- und ArbeitsmarktpolitiK Weitere Gemeinschattsinitiativen; diese betref­
fen zum einen die Entwicklung regionaler Gebiete sowie städtischer Zonen. Weiters 
fördert'die Europäische Union 'Gemeinschaftsinitiativen zur Förderung des industrieilen 
Wandels. 

Im Rahmen der regionalen Gemeinschaftsln,itiativen u~terstützt ,die G,emeinschaftsinitiative 
INTERREG die Zusammenarbeit mit den angrenzenden Nachbarstaaten; dabei ist für 
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Österreich die Zusammenarbeit mit den osteuropäischen Nachbarstaaten über die Grenze 
hinaus ein wichtiger neuer Aufgabenbereich. In diesem Zusammenhang soll es vor allem zu 
Kooperationen über die Grenze hinweg im Aus- und Weiterbildungsbereich sowie zum 
Austausch von Informationen und Know-how kommen. Auf Seiten der osteuropäischen 
Staaten stehen zu dieser gemeinsamen Kooperation Mittel aus dem PHARE Programm zur 
Verfügung; für Österreich werden die Mittel aus der Gemeinschaftsinitiative INTERREG 
finanziert. Für INTERREG insgesamt sind es rund 550 Mio. ÖS für 1995-99; davon werden 
rund 7,5 % (tschechische Republik) bis 28,5 % (Ungarn) für sozial- und arbeitsmarkt­
politische Maßnahmen aus dem ESF finanziert. Darüberhinaus stehen Mittel aus dem ESF 
für die Binnengrenzprogramme zur Verfügung. 

Die regionale Gemeinschaftsinitiative LEADER fördert die Entwicklung des ländlichen 
Raumes in Ergänzung zum Ziel 5-b Programm. Insgesamt stehen für LEADER rund 400 
Mio. öS zur Verfügung. Für Maßnahmen des Europäischen Sozialfonds, insbesondere Aus­
und Weiterbildungsprojekte, werden je nach Bundesland zwischen 4,7 % und 21,8 % der 
gesamten LEADER-Mittel eingesetzt. 

Für die Gemeinschaftsinitiative zur Entwicklung des städtischen Raumes URBAN 
stehen von Seiten der EU rund 120 Mio. ÖS 1995-99 zur Verfügung; dabei werden rund 30 
% der Mittel aus dem ESF für Qualifizierungs- und Beschäftigungsmaßnahmen zugunsten 
von Arbeitslosen und Langzeitarbeitslosen im Rahmen des URBAN-Programms Wien 
eingesetzt werden. Das Urban-Programm Wien zielt auf die Verbesserung der Lebens- und 
Einkommensbedingungen in städtischen Problemvierteln; die Wiener Urbanzone umfaßt 
daher insbesondere die gürtelnahen, gründerzeitlichen Problemgebiete der Wiener Bezirke 
Hernals, Ottakring und Rudolfsheim-Fünfhaus. 

Die drei operationellen Programme für diese Gemeinschaftsinitiativen wurden bereits im Juli 
im Ministerrat für die Verhandlungen mit der EU beschlossen. 

Weiters wird Österreich operationelle Programme für die Gemeinschaftsinitiativen zur 
Bewältigung des industriellen Wandels vorlegen; das sind die Gemeinschaftsinitiative 
RECHAR, zur Unterstützung des Strukturwandels in Kohlegebieten; die Gemein­
schaftsinitiative RESIDER zur Förderung von Umstrukturierungsmaßnahmen im Zu­
sammenhang mit dem industriellen Wandel in der Eisen- und Stahlindustrie. Eine 
weitere Gemeinschaftsinitiative zur Bewältigung des sektoralen Strukturwandels ist die 
Gemeinschaftsinitiative RETEX, die sich mit der Umstrukturierung im Bereich der 
Textilindustriebefaßt. Fürdie Gemeinschaftsinitiative RECHAR werden von seiten der EU 
für Österreich rund 20 Mio. ÖS an Förderungen für 1995-97 zur Verfügung stehen; für 
RESIDER sind es rund 65 Mio. öS und für RETEX rund 30 Mio. ÖS. Der ESF wird sich dabei 
mit etwa 20 % an diesen Gemeinschaftsinitiativen, insbesondere durch die Förderung von 
Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, beteiligen. 
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Die Gemeinschaftsinitiative zugunsten kleinerer und mittlerer Unternehmen (KMU) wird 
ebenfalls derzeit zur Vorlage an die Europäische Kommission vorbereitet. Die EU stellt für 
die Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen im Zeitraum 1995-99 rund 115 Mio. ÖS zur 
Verfügung. Aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds sollen insbesondere EDV-unterstütz­
te Lernsysteme (Telelearning) gefördert werden, die regional entlegenen Klein- und 
Mittelbetrieben ermöglichen, neueste Technologien zu nützen und neueste Ausbildungen 
auf diesem Wege rasch und kostengünstig zu erwerben; oft ist es auch für regional 
entlegene KMU's der einzige Weg, ihr Personal laufend weiterzuqualifizieren, da es für 
diese KMU's oft nicht möglich ist, über einen längeren Zeitraum hinaus ihre Arbeitskräfte 
auf Schulung zu schicken. Damit soll EDV-unterstützte Aus- und Weiterbildung für-KMU's 
einen speziellen Schwerpunkt dieser Gemeinschaftsinitiative einnehmen; der Umfang der 
aus dem ESF zur Verfügung gestellten Mittel wird etwa 15 % sein. 

~ HELIOS 11, das 3. Aktionsprogramm der EU zur beruflichen und sozialen Integra­
tion von Behinderten (1992 - 1996) 

" 

HELIOS II fördert die eigenständige Lebensführung Behinderter (Personen mit wesentli-
chen körperlichen, geistigen und seelischen Beeinträchtigungen) durch den europaweiten 
Informationsaustausch über Maßnahmen in allen wichtigen Bereichen der funktionellen 
Rehabilitation, der schulischen, beruflichen, wirtschaftlichen und sozialen Integration sowie 
der Ausbildung der Betreuerinnen. HELIOS II fördert europäische Untersuchungen, Semi­
nare und Tagungen sowie den Austausch von Experten, Betreuern und Behinderten. Ein 
wichtiger Bestandteil von HELIOS ist die Einbindung der Nicht-Regierungsorganisationen 
(Europäische und nationale Behinderten- und Angehörigenorganisationen) in die Aus­
arbeitung und Durchführung des Programms. 

HANDYNET ist das europaweite EDV-Informationsnetz über technische Hilfsmittel 
für Behinderte des HELlOS-Programms, das ständig ausgeweitet und weiterentwickelt 
wird. 

Die Einbindung Österreichs in das HELlOS-Prowamm ~ird die Weiterentwicklung der 
österreichischen Behindertenpolitik im europ'äischen Kontext unterstützen. 

1995 wurden bereits rund 40 österreichische P~ojekte und Institutionen in die EU-Aktionen 
und Netzwerke einbezogen. Die innerösterreichische Koordination der Projekte erfolgt im 
Auftrag des BMAS durch die österreich ische Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation; das 
Programm Handynet wird durch die Sektion IV umgesetzt. 

~ Die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen 
("Dublin-Stiftung") ist eine von der EU finanzierte Institution, die durch Forschungs- und 
Informationsarbeit die Kommission im politischen Vorfeld unterstützt. Wesentliche 
Schwerpunkte des Programms sind Arbeitsbedingungen', neue Technologien, Mitbestim­
mung, Langzeitarbeitslosigkeit, Armut in den Städten, Probleme der Pflege, Gleich­
behandlung usw. 
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Die Stiftung wird drittel paritätisch von Vertreterinnen der Mitgliedsländer, der Kommis­
sion und der Sozialpartner verwaltet. Die Untersuchungen, Seminare und Konferenzen 
werden in ganz Europa über Netzwerke von Forschern und Forschungsinstitutionen 
abgewickelt. 

Die Beteiligung Österreichs an der Dublin-Stiftung bringt die Einbindung in einen 
Europäischen Forschungs- und Informationsfluß und die Möglichkeit der politischen 
Mitgestaltung und Umsetzung von neuen Erkenntnissen im Sozialbereich. 

Österreichische Experten und Forschungsinstitute beteiligen sich bereits seit 1994 an 
einer Reihe von Projekten der Dublin-Stiftung. 

> Das 3. mittelfristige Aktionsprogramm zur Gleichbehandlung läuft 1995 aus, das 4. 
Aktionsprogramm ist in Vorbereitung und wird voraussichtlich 1996 anlaufen. Das 
Programm zur Gleichbehandlung wird vom BMAS in Zusammenarbeit mit dem BM für 
Frauenangelegenheiten betreut. Für die Expertinnennetzwerke im Rahmen des Pro­
gramms (z.B. zur Kinderbetreuung, Chancengleichheit in Rundfunk und Fernsehen, 
Positive Aktionen, Situation der Frau auf dem Arbeitsmarkt, Gleichbehandlung in der 
Schule u.ä.) wurden der Kommission österreichische Expertinnen genannt, die von der 
EU bestellt werden. 

Weiters werden kleinere Aktionsprogramme wie 

> LEDA und ILE - Förderung von lokalen Beschäftigungsinitiativen 

IRIS- Netzwerk von Model/projekten für die Berufsausbildung von Frauen im 
BMAS umgesetzt. 

Die Mitarbeit am Berufsbildungsprogramm der Gemeinschaft, LEONARDO und im 
CEDEFOP (Europäisches Zentrum für Berufsausbildung) gemeinsam mit dem BMUK, 
dem BMWF und dem BMwA sind weitere Arbeitsschwerpunkte der AEI. 

Die Programme "Armut 4" und "Spezifische Aktionen für ältere Menschen" wurden 
dem Rat 1995 mehrmals vorgelegt, aber nicht bewilligt. Sollte eine Annahme noch 1995 
erfolgen, wird die AEI diese Programme in Österreich umsetzen. 

3. Unterstützung ost- und mitteleuropäischer Länder beim Aufbau 
neuer Strukturen im arbeitsmarktpolitischen und sozialen Bereich 

Zur Unterstützung der mittel- und osteuropäischen Reformländer wurden seitens des 
Sozialressorts zum Aufbau des Arbeitsmarktes sowie zur Linderung der mit dem Prozeß der 
wirtschaftlichen Umgestaltung verbundenen Folgen auf die Bevölkerung Förderungen 
vergeben. 
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Seit 1,993 erfolgt die Durchführung von arbeitsmarktpolitisch relevanten Projekten und 
Sozialprojekten in eng,er1Zusammenarbeit mit dem für die ressortübergreifende Koordina­
tior.1 cleli bilateralen Strukturhilfe in den Reformländern zuständigen Bundeskanzleramt. 

Die. f~chliche f?~~reuung liegt beim SQ?i,alr~:;:;~rt, w~hrend die budgytäre Vorsorgß 'durch 
das, Bu~hd~~l<ahzlerainf zu treffen ist. ' ' " '-. ~ 

1994 wurden 5 Projekte mit einer Kostensumme von rund 5 Mill.öS in den Ländern 
Tschechien und Ungarn abgeschlpssen. Sct:lwerpunkte dieser Projekte waren vor allem die 
Ausbildung von Lehrtätigen, die in Bildungseinrichtur.1gen beschäftigt sind, und die Durchfüh­
rung.yon Seminarveranstaltungen für Gewerkschafter sowie die Ausbildung von Sozial- und 

•• "") (' : , f • ~ ",' f' ~ , J. r· 

Ber-ufspädagogen. . 
• 1-

Derzeit werden ~om BLindesministerium'für Arbett und Soziales 21 Projekte betreut, 
die in den Länd~-rn Armenien, Bulg'a'rien, ' Polen, Rumänien, Slowakei, Tschechien und 
Ur)ga'rn durchgeführt werden bzw. werden sollen, wobei die für diese Projekte beantragte 
Förderungshöhe rund 32 Mili. öS beträgt. . , 

Die dem Sozialressort vorliegenden Förderungsanträge sehen in der Hauptsache die 
Qualifikation von Lehrtätigen, die in Bildungseinrichtungen beschäftigt sind, sowie die 
Beratung von Institutionen zum Aufbau von Erwachsenenbildungseinrichtungen und die 
Ausbildung von 'Sozialpädagogen und Weiterbildungsberater vor. 

- .,. j. • , " , 1 

Weiters' werden Seminarveranstaltungen für Mitarbeiter/innen der Arbeitsämter und ,Ge-
werkschafter !Jnd di~ Beratung der Arbeitsministerien zur Einsetzung arbeitsmarktpolitischer 
Inst~L!I'"oente ·(z.8. Arbeitsstiftungen) gefördert. 

. /1., ' ,. , 

~ ... ~) i' "". ~ : 

, 
~ • ~ I' 

4. Verhandlungen zum GATS-Abkommen, das die weltw~i_te 
Liberalisierung des Dienstleistungsverkehrs vorsieht (GATS): 

General Agreement on Trade in Services - Allgemeines Abkom­
men über den Handel mit Dienstleistungen 

. , ..... , ~ .~, - .. ..... f: ; h •• ', i ~ • ,- . 

j : Jr; ' .. ~~ t . , t ... ~ t. 

Ziel des GATS-Abkommens, das am 01.01.1995 in Kraft getreten ist, ist eine weltweite 
Liberalisierung des Dienstleistungsverkehrs. Das GATS-Rahmenabkommen legt dabei 
te?t, d?ß GATS-Mitglieps~p~~en ,natürlichen Pers5>nen die Einreise und den Aufenthfllt zum 
ty,y~Qke d~r pien~,~lei~~upg,~er.bringung z~ ermö~lichen haben. Ein dauernder Zu~ritt zum 
i.~Y'eilig~.n nation,ale~. Arb~~tsmarkt oder eine auf Dauer ausgerichtete Wohnsitznah,me sind 
auf der Grundlage des GATS-Abkommens nicht möglich. 
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Welcher Personenkreis unter welchen Bedingungen zum Zweck der Dienstleisturigs­
erbringung zu den Mitgliedstaaten des GATS-Zutritts-Abkommens berechtigt ist, kann den 
jeweiligen nationalen Verpflichtungslisten entnommen werden. 

Die österreichische Verpflichtungsliste sieht vor, daß Manager, leitende Angestellte und 
hochqualifizierte Spezialisten auf der Grundlage der österreichischen Fremdengesetze 
(Fremdengesetz und Aufenthaltsgesetz) und des Ausländerbeschäftigungsgesetzes sich 
zur Dienstleistungserbringung in Österreich aufhalten dürfen, sofern ihr Arbeitgeber im 
Inland bereits eine Niederlassung besitzt (sogenannte innerbetrieblich Entsandte). 

Dieser Personenkreis bedarf daher auch weiterhin Bewilligungen nach dem Aufenthalts­
gesetz und dem Ausländerbeschäftigungsgesetz. Im Unterschied zur bisherigen Rechtsla­
ge dürfen diese Bewilligungen jedoch nicht mit Hinweis auf Erschöpfung der mit Verordnung 
der Bundesregierung bzw. Verordnung des Bundesministers für Arbeit und Soziales 
festgelegten Jahresquoten, sowie mit Hinweis auf Lage und Entwicklung des inländischen 
Arbeitsmarktes, abgelehnt werden. 

Unter den gleichen Bedingungen können sich auch Personen, die zur bloßen Geschäfts­
anbahnung in fremdem Auftrag und auf fremde Rechnung, sowie Personen, die zur 
Gründung einer Niederlassung nach Österreich kommen, in Österreich aufhalten. 

5. Verhandlung eines bilateralen Abkommens Österreich -
Europäische Kommission betreffend die Festsetzung der 

Voraussetzungen nach denenAnpassungsbeihilfen für Kohle­
und Stahlarbeiter gewährt werden 

Gemäß Art. 56§ 2lit b EGKS-Vertrag werden durch die Kommission Beihilfen zurWiederan­
passung von Arbeitnehmern der Kohle- und Stahlindustrie in den Mitgliedstaaten der EU 
bereitgestellt. Voraussetzung für die Beihilfengewährung ist eine schwerwiegende Ände­
rung der Absatzbedingungen in der Kohle- und Stahlindustrie, die Unternehmen zwingt, ihre 
Tätigkeit endgültig einzustellen, einzuschränken oder zu ändern. Die Beihilfen werden unter 
der Voraussetzung gewährt, daß die Mitgliedstaaten einen zumindest gleich hohen 
Förderbetrag zur Verfügung stellen. 

Seitens der Kommission wurden überdies europaweit einheitliche förderbare Modell­
situationen eingeführt, für die Förderhöchstgrenzen bestehen. Es sind dies 
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~ Frühpension 
~ Arbeitslosigkeit 
~ Innerbetriebliche Versetzung 
~ Außerbetriebliche Wiederbeschäftigung 

Zur Abrufung der Beihilfezahlung hat jeder Mitgliedstaat mit der Kommission ein 
bilaterales Abkommen zu schließen, dessen Zweck die Festlegung der Voraussetzun­
gen und ' Modalitäten des Beihilfenbezuges für Kohle- und Stahlarbeiter sind. Dieses 
Abkommen steht vor dem Abschluß. 

6. Sozialpolitisch relevante Gesamtvorhaben der EU 

pas BMAS hat für das von der Bundesregierung im Dezember 1994 vorgelegte Weißbuch 
zum EU-Beitritt Österreichsdas Kapitel überdie sozialpolitische Dimension erarbeitet und 
innerstaatlich abgestimmt. 

Derzeit arbeitet das BMAS an der Erstellung eines Mehrjahresprogrammes zur Umset­
zung der vom Europäischen Rat von Essen im Dezember 1994 verabschiedeten 5 Punkte 
zur Verbesserung der Beschäftigungslage in den Mitgliedstaaten der EU. 

7. 'Betreuüng der Schriftenreihe "Soziales Europa" 

Derzeit liegen folgende Publikationen vor: 

.. "Sozialpolitische Steuerung der Qualität von Hilfe und Pflege im Alter: Europäische 
. Erfahrungen und Entwicklungen" 

~ "Die Zukunft des Alterns - Sozialpolitik für ein drittes Lebensalter" 
~ "Leben und Arbeiten mit alten Menschen" 
~ "EU-Programme für bahinderte Menschen" 

Weitere Publikationen, z.B. zum Thema Arbeitnehmerinnenschutz in Europa, Telehäuser 
in Europa sind für Herbst 1995 geplant. 
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.. 
GRUNDLAGENARBEIT' FUR GLEICHSTElLUNG~-

UND FRAUENFRAGEN 

.:J " 

Sozialpolitische Grundsatzfragen hinsichtlich des Gleichstellungsziels werden in 9ß! Abt~i-: 
lung für grundsätzliche Angelegenheiten der Frauen in den Bereichen Erarbeitung und 
Vorbereitung von Berichten und Konzepten; Stellungnahmen zu Gesetzesentwürfen und 
anderen Entwürfen; Dokumentation und Information; Vorbereitungsarbeiten für und Mitwir­
kung--an Veranstaltungen mit frauenspezifischen sozialpolitischen Themen; Konzeption, 
Vergabe und Betreuung von Forschungsvorhaben, Redaktion von Forschungsergebnissen 
behandelt. 

Sozialpolitik für die Gleichstellung muß die Ungleichheiten aufgrund des Geschlechts 
berücksichtigen und in sozialpolitische Entscheidungsprozesse und Lösungen integrieren. 
Hierin liegt ein wesentliches Verständnis frauenpolitischer Arbeit; das schließt auch Arbeit 
für die notwendigen Bedingungen im Bereich Kommunikation, Aus- und Weiterbildung von 
Frauenverantwortlichen, Informationsaustausch in Frauenfragen ein. 

Sachkostenförderungen wurden für Frauenprojekte, -initiativen, -veranstaltungen 
und -seminare vergeben. Kinderbetreuungseinrichtungenwurden mit einmaligenStart­
förderu ngen u nte rstützt. 

Zur Vorbereitung der 4.UN-Weltfrauenkonferenz 1995 wurde der Ressortbeitrag für den 
österreichischen Länderbericht erstellt, im Nationalkomitee unter dem Vorsitz der Bundes­
ministerin für Frauenangelegenheiten und in Arbeitsgruppen mitgearbeitet. "Maßnahmen 
zur sozialen Gleichstellung und Förderung von Frauen" für den Ressortbereich,wurden in 
einem umfassenden Diskussionspapier zusammengestellt. Berichte und ,Beiträge wurden 
erstellt, z.B. im Zusammenhang mit dem "Bundesgesetz über Berichte.der Bundesregie­
rung betreffend den Abbau von Benachteiligungen von Frauen", gemäß § 10a des Gleich­
behandlungsgesetzes, für internationale Organisationen u.a. 

Gemeinsam mit der Abteilung "Arbeitsmarktpolitik für Frauen" des~Arbeits8,arktservice 
wurde an der Konzipierung und Umsetzung arbeitsmarktpolitischer Ma6riahmen und 
Programme für Frauen und im Ständigen Arbeitskreis der Frauenreferentinnen mitge-

I 

arbeitet. Die Arbeiten in zwei Arbeitskreisen an läßlich des internationalen Jahres der 
Familie wurden abgeschlossen . . 

Jour fixe: Mit Expertinnen und Interessenvertreterinnen wurde das Then;la Teilzeitarbeit 
an hand von Forschungsergebnissen behandelt. Ein Werkstattgespräch ~um Thema"Maß­
nahmen für Wiedereinsteigerinnen" wurde gemeinsam mit dem AMS Wien durchge­
führt. Auch 1994 wurde die Werkstätte "Arbeiterinnenbildung" mitorganisiert, T-hema: 
"Wellenbrecher - Regionalradio und Arbeit~rlnnenbildung~'; für 1995 wurde vom 
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Wer~~t~tten.l~~~rn ei,ne Tagung zym. Thel;Tla "Freiräume. Strategjen gegen den Zwang ,des 
Bestehenden" vorbereitet. 

Frauen-Infos: Sie dienen vor"~liem der ;J~io~~pe;~fis~tien, internen Kurzinformation 
sowie zur Diskussion von kontroversiellen Thesen. Themen waren: Teilzeitarbeit, Sozial isa­
tiqn !Jrd ~,erufsflndung von Mädchen, Teilzeitkar~n~ , PrQjekte zur Frauenförderung des ~ittel­
~i~~-g~:~~~Ir9-nspr6'Qra'Tlms der EU zurc'~~r-ncengleichheit, N.eues rund ums Karenzurlauösgeld. 

Frau.e,nUteratu.rd,Pkl,Jmentatioo: Die seit Beginn 1989 aufgebaute EDV-unterstützte 00-
kume.rntalion,zu frauen- und ressortspezifisch relevanten Fragen wird) laufend' um aktuelle 
Artike, lJaus/Fc;lchzeitschriften, Berichte, Dissertationen, Br0schüren und Bücher erweitert. 
Sie> steht allen Mitarbeiterinnen des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales und 
anderer Ministerien, Studentinnen, Wissenschaftlerinnen , Forscherinnen usw. zur direkten 
als auch computerunterstützten Verwendung zur Verfügung. Themenschwerpunkte: Arbeit 
und BerufstätigKeit, Arbeitsbedingungen, Familie, Recht, Beschäftigungspolitik, Sozialpolitik, 
soziale'Siclierheit, Bildung, Qualifikation, neue Technologien, Arbeitszeit, Forschung etc. In der 
Reehtsdokumentation erfolgt Evidenz tlrld Aktualisierung der juristischen, frauenspezifischen, 
ressoftbezo'genen Literat tJ r. " 

An einer Vernetzung von Frauendokumentationen wird mitgearbeitet, insbes. als 
Mitglie.d beim "Verein zur F.örderung und Vernetzung frauen spezifischer Informations- und 
DOkumentationseinrichtungen in Österreicb!'. 

Forschungsarbeiten 
J • , J 

Im Rahmen einer lautenden, breit angelegten Untersuchung 'zur Integration von Auslände­
rinnen' uhd Ausländern in Österreich (gemeinsam mit dem Arbeitsmarktservice) wurde 
u.a. eine' Betriebsbefragl:Jng äurchgeführt. Die Beantwortungen durch die Betriebe zeigten 
zat:llrei€he ge~6t.llechtsspezifische Unterschiede'. Beispielsweise, daß ausländische Frau­
en\.vön ' den Betrieben ' zl!Jm Großteil für unqualifizierte und aFigelernte, demgegenüber 
ausländische lMänner mehrheitlich tür angelernte und qualifizierte Tätigkeiten herangezo­
gen werden. Bei der Frage nach Maßnahmen zur betrieblieheri Integration zeigte sich , daß 
in B~tri~~r.n, di~~ ~~( ausl~ndisc~e Frauen (nichta~c~ al:l,sländische Männer) besch?ftigen, 
ai.E?serf~'r~~JIP·E$flre!innen deutlich weniger Unterstützung (z.B. bei Behörden) geboten 
wird, 'k ls in "g'&filis~hien" Betrieben. Befristete Arbe'itsbewilligungen sind unter Frauen 
wesentlich häu'fig~r 'als ' LiHter Männern. I ,l .", • 

~. , ..., '"'! ~ ,i . ": I: \ f I ~ 

Bei der Studie "Wiedereinsteigerinnen in Wien" (gemeinsam mitdem AMS) wLJrden -
neben Zahl und Struktur der Wiedereinsteigerinnen - ihre Situation, spezifische Problem la­
gen~ eetuflicht3 PefSp~ktiveri 'und nofwendige Rahmeribedingungen"mr den Wiedereinstieg 
urltersucht: ci ufgrund der, Interviews mit Frauen, die den beruflichen Wiedereinstieg planen, 
dürfte !die wesentfichste :Grundvoraussetzung dafür in der (Besser-)Qualifizierung liegen; 
passerHdei Arbeits'zeiten (was- nicht zwingend Teilzeit bedeutet) und Entlastung bei der 
Kin'derbetreuurig ~inEt ebenfalls unerläßlich. " 
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Das Forschungsprojekt "Akkordarbeit in Qsterreich in Gegenwart und Zukunft unter 
besonderer Berücksichtigung der Situation der Arbeitnehmerinnen" wurde im Sep­
tember 1994 begonnen. Ziel der Untersuchung ist einen Überblick sowie Ausblick über 
Akkord- und Prä,mienarbeit zu geben und wichtige Fakten, rechtlic~e Grur:ldlagen, Probleme 
,die Situation und Arbeitsb~dingungen von Akkordarbei,fe'rlnnen darzuste.llen. Qiie betri~_b-
liche Praxis wird anhEtnd von 3 ausgewählten Fallbeispielen untersucht. I ' 

Zum Thema "Betriebliche Personalpolitik zur Förderung der Chancengleichheit" 
I ... 1 t I 

wurde ein Forschungsprojekt (gemeJr sam mit dem Arbeitsrnarktservice) begon~en. Ziel ist 
v.a., den Stand betrieblicher Frauenförderung(u.a. durch Fallstudien in Groß-, Klein- und 
Mittelbetrieben) zu untersuchen, wie auch Barrieren gegen solche Maßnahmen. 

Hingewiesen wird auf ein Projekt über berufliche und arbeitsmarktmäßige Probleme von 
Personen, deren Antrag auf Invaliditätspension abgewiesen wurde. Fürdie frauenspezifischen 
Aspekte dieses Themas erfolgte eine Beteiligung daran (siehe Kapitel in di~sem Sozialbe­
rictit). Gemeinsam mit anderen Abteilungen wurde eine Untersuchung über Berufsverläufe 
und Lebensbedingungen von Frauen und Männern mit Behinderungen nach Behinderten­
einstellungsgesetz beauftragt. Weitere Forschungsvorhaben wurden vorbereitet sowie 

~ 1(. • 

kleinere Grundlagenarbeiten erstellt, z.B. zu den Themen Sondernotstandshilfe, Hemmnis-
se der Frauenerwerbstätigkeit, Beschäftigung nach Ende des Karenzurlaubs. 

Publikationen'1995 in der Reihe "Forschungsberichte aus Sozial- und'Arbeitsmarktpolitik": , ' 

Nr.53 "Teilzeitarbeit - Auswirkunge~ einer flexibleren Arbeitszeitorganisation" s0'!'Vie Nr.54 
"Wiedereinstieg von Frauen in das Berufsleben - und danach?" Von der Arbeitsgruppe für 
Gleichbehandlungsfragen wurde das "Frauenlesebuch" herausgegeben. 

I, 

ALLGEMEIN~ GRUNDLAGEN,ARBE'IT,' I ': 

," 

.. ~. 

Die allgemeine Grundlagenarbeit des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales erfolgt in 
den Schwerpunkten der Erarbeitung und Vorbereitung von Konzepten und Gutachten 
allgemeinen sozialpolitischen bzw. entscheidungsvorbereitel1den Inhalts, der Konzeption, 
Vergabe und Betreuung vön Forschungsv,orhaben, der Mit.~irkung an Veranstaltungen mit 
sozialpolitischen Themen und der Konziplerung und Redigierung des Sozialberichts, sowie 
des Seniorenberichts. 

Di e Grundsatzabteilung wirkte in Ärl:5eitsgruppen und Beiräten mit, die sich u.a. mit statistischen 
Fragen, Forschungspolitik, Gesundheitspolitik, JLigendpoiitik und s'ozialer Technologie­
entwicklung (im besonderen mit den Informationstechnologien) beschäftigten. Weiters 
wurde in internationalen sozialpolitischen Arbeitsgruppen, wie ' z.B. in der OECD und bei 
EUROSTAT, mitgearbeitet. 
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Einen Schwerpunkt bildete die Beschäftigung mit Fragen der zukünftigen Finanzierung im 
Gesundheitswesen. Diese Arbeiten werden im Rahmen des Arbeitskreis Gesundheit des 
Beirats für Wirtschafts- und Sozialfragen durchgeführt. 

Im, ,Rahmen der' Forschungsorganisati9rl erfolgt eine laufende Bestandsaufnahme der 
Fdrschungsaktivitäten, die EDV-mäßige Erfassung der Projekte, ressortinterne Informati­
onsveranstaltungen, sowie der Aufbau einer Datenbank. ' 

Von den von der Grundsatzabteilung in Auftrag gegeöenen Forschungsvorhaben wurde im 
Berichtszeitraum qie Studie Arbeiterinnen und Angestellte abgeschlossen. Im Rahmen 
dieses Projekts wurden die Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Arbeiterinnen und 
Angestellten im Arbeitsleben, in der Gesellschaft und im Arbeits- und Sozial recht darge­
stellt. Umstufungen vom Arbeiter- in den Angestelltenstatus wurde besondere Aufmerk­
samkeit gewidmet. 

In Auftrag gegeben, 'aber bis Sommer 1995 noch nicht abgeschlossen wurden folge'nde 
Forschungsprojekte: 

Erfassung von Sozialausgaben und Sozialeinnahmen 

Im Auftrag der Grundsatzabteilung wird dzt. eine Sozial-Datenbank erstellt. Ende 1995 
müssen Sozialdaten für das Jahr 1993 auf Basis einer neuen Methodik (ESSOS) an 
EUROSTAT übermittelt werden. Danach sollen Sozial ausgaben und Sozialeinnahmen 
rückwirkend bis 1980 erhoben werden. Diese Datenbank kann nach der Erstellung als Basis 
für vielfältige Analysen genützt werden. 

Arbeitslose Ausländer 

Die Ausländerbeschäftigung und -arbeitslosigkeit hat seit dem Ende der achtziger Jahre 
deutlich zugenommen. Dies ist vor allem auf den Zustrom ausländischer Arbeitskräfte in den 
Jahren 1989 und 1990 zurückzuführen. Es wird untersueht, welche Konsequenzen die 
Arbeitslosigkeit von Ausländern für deren weitere Beschäftigungskarriere hat. Datenbasis 
ist eine Stichprobe ausländischer Personen, die zwischen 1981 und 1993 arbeitslos 
vorgemerkt waren. 

EJltwi~~ungen bei den Inyaliditäts(Berufsunfähigkeits)pens,ionen und Lebenssituation 
von abgelehnten Invali,ditäts-Pensionswerbern ' ' 

Das Projekt stellt im 1.Teil Zusammenhänge zwischen volkswirtschaftlichen Rahmenbedin­
gungen, Arbeitsmarktsituation, rechtlichen Veränderung~n und der zahlen mäßigen Ent­
wicklung bei den Invaliditätspensionistinnen dar. Im 2.Teil w~rden die Karrieren von 
abgelehnten Invaliditäts-Pensionswerberlnnen im Rahmen einer Längsschnittuntersuchung 
von Anfang 1987 bis Ende 1993 nach wesentlichen Strukturmerkmalen untersucht. Die 
Längsschnittuntersuchung soll Aufschluß über die sozialen und beruflichen Folge für 
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abgelehnte Pensionswerberinnen geben. Außerdem werden die Betroffenen und Experten 
interviewt. 

Mitbestimmungsmöglichkeiten für ältere Menschen in Österreich 

Schwerpunkt dieser Studie ist das Aufzeigen der Entfaltungsmöglichkeiten älterer Men­
schen in ihren unmittelbaren Lebensbereichen. In der ersten Phase dieser Studie wurden 
die Möglichkeiten der politischen Mitbestimmung von älteren Menschen auf Bundes-, 
Landes- und Gemeindeebene erhoben. Auch die Einflußmöglichkeiten der drei großen 
Seniorenorganisationen wurden analysiert. In der zweiten Phase werden in Workshops, in 
Einzelinterviews und Gruppendiskussionen die derzeitige und die gewünschte Form der 
Mitsprache der älteren Menschen erhoben. 

Tausend Jahre Österreich - Lebenswelten kleiner Leute 

Für die 1996 stattfindenden" 1 000 Jahre Österreich" - Feiern wird als Beitrag des Bundes­
ministeriums für Arbeit und Soziales eine Publikation über die Lebensverhältnisse von 
Haushalten im Wandel der Jahrhunderte erscheinen. Im Gegensatz zur tradierten Ge­
schichtsauffassung soll hier die Geschichte aus der Perspektive des alltäglichen Lebens der 
kleinen Leute erschlossen werden. 

EU-Haushaltspanel 

In der EU werden seit 1994 von allen Mitgliedsstaaten längsschnittbezogene Haushalts­
panels durchgeführt. Österreich wird an dieser Erhebung erstmals ab Sommer 1995 
teilnehmen. Dieselben 4000 Haushalte sollen über mehrere Jahre einmal jährlich über 
Einkommen, Beruf, soziale Standards etc. befragt werden. 

Gesellschaftlicher Wandel in Österreich und Zukunftsszenarios 

In diesem Bericht werden die wesentlichen sozialen, demografischen, ökonomischen, 
beruflichen, einstellungsmäßigen Veränderungen in den letzten 30Jahren beschrieben. Vor 
allem soll dieser Wandel im Zusammenhang mit der Entwicklung der sozialpolitischen 
Instrumente analysiert werden. In einem zweiten Abschnitt sollen Zukunftszenarios und 
deren Folgen für die Sozialpolitik in allgemeiner Form ausgearbeitet werden. 

Berufsverläufe und Lebensbedingungen von begünstigten behinderten 
Frauen und Männern 

Zielsetzung dieserStudie ist es einerseits Informationen (durch Repräsentationsbefragungen 
und Fallstudien) über die berufliche und soziale Realität begünstigter Behinderter zu 
gewinnen und andererseits soll das derzeit eingesetzte Förderinstrumentarium (Aus­
gleichstaxfonds) auf seine Wirkung hin untersucht werden. 
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FINANZI'ELLE UND 'PE'RSON'ELLE 
ANGELEGENHEITEN 

1. :Einnahmen und Ausgaben 
y 

'\ 

'! . 

Die Ausgaben und Einn'ahmen des Bundesministeriums für Arbeit und' Soziales bei dEm 
Kapiteln 15 "Soziales" und 16 "Sozialversicherung" sind aus der folg'Emd~n Aufstellung zu 
entnehmen: 

.j; J , '~ . :~ 

Ausgaben Einnahmen . 
Mio.Schiliing 

Soziales 80.754,907 53.544,156 
Sozialversicherung 55.242,353 1.021,045 

135.997,260 54.565,201 

Die Ausgaben im Ressortbereich erreichten demnach im Jahre 1994 rund 135.997 Millionen 
Schilling oder rund 16 % des Gesa'mthaUshaltes des Bundes . 

• 

2. S'tellenplan 

o'em Bundesministerium_f.llr Arbeit und Soziales standen für die ErfO!lung' seiner Aufgaben 
laut Stellenplan im Jahre 1994 Q,hne saisoD- oder teilbeschäftigte Vertr~gsbe'dienstete (z.B. 
Heizer, Reinigungskrafte) 1772 Planst~lien zur Verfügung, di~ s'ich wie folgt yerteilen. 

"" " , 

i" 

300 

Zentralleitung 
, ';~f Ämter 'des AMSt

" 

Bundessozialämter 
Prothesenwerkstätten 

1- -.• 

578 
2926":" , 

794 
25 

, ,Heimarbeitskommissionen 8 
I • \,. , .~ 

Arbeitsinspek,tion 441 

Summe, 4772 

, .. ~ 

~. ~,. F· 
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3. Personalentwicklung und Personal management 

Im Bundesministerium für Arbeit und Soziales wurde in' den Jahren 1993 und 1994 dem 
Bereich Personalentwicklung und Personalmanagement ein großer Stellenwert einge­
räumt. Dies nicht nur aufgrund des Koalitionsabkommens und des Projekts Verwaltungs­
reform, sondern auch bedingt durch die Überteugung, daß Verwaltung nicht nur das 
Produkt eines anonymen Apparates ist, sondern die Summe der Leistungen aller im 
öffentlichen Dienst beschäftigten M~nschen. Ziel d~r Personalentwicklung ist es daher, das 
Motivations- und Leistungspotential dieser Mitarbeiter/innen zu erhalten und - soweit dies 
möglich ist - zu verstärken, um damit eine Effizienzsteigerungtder Verwaltungstätigkeit, die 
nicht zuletzt dem/r Bürger/in zugute kommt, zu gewährleisten. Bei Kürzungen im Planstellen­
bereich und bei den Überstunden erlangen Maßnahmen zur Personalentwicklung eine , -
immer größere Bedeutung. 

Organisatorische Hemmnisse, die der Zufriedenheit und dem Engagement der Mitarbeiter/ 
innen entgegenwirken, sollen beseitigt werden, ohne dabei die Ziele und Strategien der 
Gesamtor,ganisation zU · vernachläs~igen. 

Um ressortweit alle Führungskräfte mit den Zielen von Personalentwicklung vertraut zu 
machen und sie mit einem erprobten Instrumentarium zur Durchführung von 

• t 

Personalentwicklungsmaßnahmen auszustatten, wurde von der Präsidialsektion eine 
Personalentwicklungsmappe zusammengestellt, in der zu folgenden Themen Unterlagen 
zusammengefaßt sind: , ,J -~:-'~j 

" . . - . ., , I ,. 

3.1: Betriebliches Vorschlagswesen 
" i\ .. ,"'\-

Das betriebliche Vorschlagswesen wurde im September 1992 im Ressort wiederum 
eingeführt. Sie dient einer Qualitätsverbesserung der Verwaltungsleistungen 

3.2. Führungskräftebeu'neilung 

, t 

Ziel dieses Projektes war es, den Führu(lgskräften Inform~:ltionen über sich selbst, ihr 
Verhalten und dessen .Wirkung auf die Mitarbeiter/innen zu liefern. Damit sollte der/die 

. I.· _ . .. 

Vorgesetzte Hinweise zu notwendig~n ~zw. wünschenswerten f.nderung~n!m Führungs-
verhalten erhalten. 

Die Führungskräftebeurteilung wurde iri:der Präsidiaisektion im Frühjahr 1994 durchgeführt . 

.. ,r , 
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3.3. Leitbild 

Leitbilder dienen der Festlegung von Zielen, Aufgaben und Handlungsprinzipien komplexer 
Organisationen. Sie sollen den in einer Organisation tätigen Menschen Orientierungshilfen 
bieten und den Zweck ihrer beruflichen Tätigkeit erhellen. Sie sollen daher unter Einbindung 
möglichst aller Bediensteten entstehen und nicht "von oben herab" verordnet werden. 

Die Erstellung der Leitbilder einzelner Organisationseinhe~ten erfolgte 1993/94. 

3.4. Mitarbeitergespräch 

Ziel des Mitarbeitergespräches ist es, durch AufgabenklarsteIlung, Aufgabenkritik und das 
Aufzeigen von Weiterentwicklungsmöglichkeiten sowohl die Leistung als auch die Zufrie­
denheit der Mitarbeiter/innen zu erhöhen. 

Im Ressort wurden die ersten Mitarbeitergespräche ber~its im Herbst 1993 durchgeführt. 
Die Durchführung und Ergebnisse wurden von allen Beteiligten äußerst positiv bewertet. 

3.5. Mitarbeiterzeitung 

Ziele der Mitarbeiterzeitung sind neben einer umfassenden Information auch die Verstär­
kung der internen Kommunikation, die Transparenzmachung verschiedener Handlungsab­
läufe und die Motivation der Mitarbeiter/innen zu gesteigertem eigeninitiativen Hande,ln und 
Überdenken ihrer Tätigkeit. Die Mitarbeiterzeitung erscheint vierteljährlich. 

3.6. Personalrekrutierung 

Als Hilfestellung für Führungskräfte zur Personalrekrutierung enthalten diese Unterlagen 
Anleitungen zu folgenden Themenbereichen: 

> zur Bedarfsplanung und "internen Geschäftseinteilung" 
> zur Erstellung von Funktionsbeschreibungen 
> einen Anforderungskatalog als Grundlage für eine Stellenbeschreibung 
> zur Bewerberauswahl und zum Vorstellungsgespräch 
> eine Checkliste für die Einführungsphase eines/r neuen Mitarbeiters/in 
> einen Ablaufplan für die ersten zwölf Monate eines/r neuen Mitarbeiters/in 

Die Unterlagen wurden im Herbst 1993 im Ressort vorgestellt. 
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Derzeit sind Unterlagen zu folgenden Themenbereichen in Ausarbeitung: 

~ Personalbeurteilung, 
~ Assessement Center, 
~ Leitlinien für Führungskräfte und Mitarbeiter/innen. 
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I nteressenvertretu ngen * 

* Die folgenden Beiträge geben die Meinung der Interessenvertretungen 
wieder und können von den Positionen des Ressorts abweichen 
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INTERESSENVERTRETUNGEN BUNDESKAMMER FÜR ARBEITER UND ANGESTELLTE 

.. 
BUNDESKAMMER FUR ARBEITER 

UND ANGESTELLTE 

Die sozialpolitische Arbeit der Arbeiterkammern ist am Leitbild der Erhaltung und des 
qualitativen Ausbaus des Sozialstaates unter besonderer Berücksichtigung der Interessen 
der unselbständig Erwerbstätigen orientiert. 

Die Arbeiterkammern versuchen, ihre Ziele durch Mitwirkung an der politischen Meinungs­
bildung und an politischen Entscheidungen, sowie durch die Aufbereitung wissenschaftli­
cher Grundlagen für politische Maßnahmen zu erreichen. Die Mitwirkung an politischen 
Entscheidungen wird sowohl gegenüber dem Staat als auch im Rahmen der Sozialpartner­
schaft wahrgenommen. 

Sozialpolitische Bedeutung kommt darüber hinaus auch der Mitwirkung an der sozialen 
Verwaltung, der Grundlagenarbeit, der Informations- und Bildungsarbeit und der Rechts­
beratung und Rechtsvertretung von Mitgliedern zu. So erhöht zB die den einzelnen 
Kammermitgliedern gebotene Rechtsberatung (und erforderlichenfalls auch Rechts­
vertretung) das Durchsetzungsvermögen der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz gegenüber den 
wi rtschaftlich stärkeren Arbeitgebern und trägt somit dazu bei, daß die Machtungleichgewichte 
zwischen den Arbeitgebern und den Arbeitnehmern verringert werden. 

Im folgenden werden die wesentlichen sozialpolitischen Aktivitäten der Arbeiterkammern im 
Jahr 1994 aufgelistet. 

1.Mitwirkung an der Gesetzgebung 

1994 wurden etliche Gesetze im Sozialbereich novelliert bzw neu gestaltet. In engem 
Zusammenwirken mit dem ÖGB konnten die Arbeiterkammern dazu beitragen, daß die 
Neuregelungen im wesentlichen mit den Arbeitnehmerinteressen konform gehen. 

So konnte z.B. bei der Novellierung des Arbeits- und Sozialgerichtsgesetzes erreicht 
werden, daß Arbeitgeber in Hinkunft für ausstehende Forderungen von Arbeitnehmern 
höhere Verzugszinsen zu zahlen haben. Massive Bestrebungen zur Zurückdrängung von 
Laienrichtern konnten verhindert werden. 

Im Arbeitszeitrecht wurden gesetzliche Grundlagen für bestimmte Formen der flexiblen 
Arbeitszeit geschaffen, die auch aus Arbeitnehmersicht als sinnvoll einzustufen sind. 
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Wesentlichen Anteil konnten die Interessenvertreturgen der Arb~itnehmer an der Neuge­
staltung des Arbeitnehmerlnnenschutzrechts nehmen. Wenngleich bei der konkreten 

• I. • ' .• 

Gesetzesgestaltung heftige Interessenskonflikte ' mit den Arbeitgebervertretern zu Tage 
traten, konnte letztlich doch eine für beide Seiten tragbare Lösung gefunden werden. 

Intensive Mitarpeit vOQ Seiten der Interessenvertretungen der Arbeitnehmer gab es 
schließlich auch bei der Ausformung des neugeschaffenen Arbeitsmarktservice und bei der 
Organisationsreform in der Sozialversicherung. 

Massive Vorbehalte mußten zu dem gegen Jahresende von der neugebildeten Regierung , -

präse.ntierten "Sparpaket" angemeldet werden. Die Kritik richtete sic~ nic~t gegen das 
Sparziel als solches, sondern in erster Linie gegen die soziale Unausgewogenheit der in 
Aussicht gestellten Maßnahmen. Zumindest in Teilberei.ch~n gelang es letztlich, eine aus 
Arbeitnehmersicht akzeptablere Form des Defizitabbaus beim Bundesbud~et zu erreichen. 

Die Geltendmachung von Arbeitnehmerinteressen im Gesetzwerdungsprozeß erfolgt nicht 
nur auf Ebene der Byndes-, sondern auch auf ~be'le der Landesgesetzgebung. So mußte 
z~, von der Arbeiterkammer Salzburg eine ablehnende Stellungnahme zu der von der 
Landesregierung vorgeschlagenen Verschlechterung des Salzburger Sozialhilferechts 
eingebracht werden. 

2. Mitwirkung an der sozialen Verwaltung 

Im Jahr 1994 waren erstmals die Organe des neuen Ar~eitsmarktservice zu bestellen. 
Durch die Beschickung mit Arbeitnehmervertetern und durch die Koordinierung derTätigkeit 
dieserVertreter in den verschiedenen, neugeschaffenen Gremien (Verwaltungsrat, Landes­
direktorium, Regionalbeirat) "konnten bereits in der ersten Phase der Tätigkeit des 
Arbeitsmarktservice die Grundlagen für eine effektive Mitbestimmung zugunsten der 
Arbeit~u~henden gelegt werden. 

Neben der Beschickung der Gremien des Arbeitsmarktservice erfolgte 1994 auch die 
erstmalige Entsendung der Versicherungsvertreter in die reformierte Selbstverwaltung der 
Sozialversicherungsträger. Im Sozialversicherungsber~ich ist weiters vqr allem die Tätig­
keit von Experten der Arbeiterkammer im Pensionsanpassungsbeirat zu' erwähnen. , 

Im familienpolitischen Beirat wurden Beiträge zu wichtigen Fragen der Weiterentwicklung 
der Familienförderung geleistet. 

In den Berufsausbildungsbeiräten wurde versl:Jcht, die Lehrstellensituation zu verbessern 
und ein novelliertes Berufsausbildungsgesetz mit der Schaffung von Flächenberufen und 
besseren Ausbildungsvoraussetzungen zu erreichen. 
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Bei der Arbeit in der Gleichbehandlungskommission war ein beträchtlicher Anstieg der Zahl 
der zu behandelnden Fälle zu verzeichnen. 

Stellungnahmen und Initiativen in Verwaltungsverfahren nach dem Berufsausbildungs­
gesetz und nach den Arbeitnehmerschutzvorschriften und die Mitarbeit von Arbeiter 
kammervertretern in den Bundessozialämtern (früher: Landesinvalidenämter) ergänzen 
das Bild der sehr umfangreichen Tätigkeit der Arbeiterkammern auf dem Gebiet der 
Sozialverwaltung. 

3. Grundlagenarbeit 

Arbeitsschwerpunkte in der Sozialwissenschaft waren Probleme des Arbeitsmarktes und 
der Arbeitsvermittlung, die Arbeitsbedingungen bestimmter Berufsgruppen und die Auswir­
kung neuer Technologien auf die Interessenspolitik. 

Weitere Grundlagenarbeit wurde auf den Gebieten Sozialstaatsfinanzierung, Finanzierung 
des Gesundheitswesens und Lohnnebenkosten geleistet. 

Anläßlich des Internationalen Jahres der Familie wurde eine Studienreihe aufgelegt. In den 
einzelnen Werken werden vor allem Fragen der Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und 
Familie erörtert. 

In rechtswissenschaftlichen Arbeiten wurden u.a. die Pflegesicherung, das Kollektivvertrags­
recht und die Beendigung von Arbeitsverhältnissen behandelt. 

4. Informations- und Bildungsarbeit 

Ein besonders intensiver Arbeitsschwerpunkt war im ersten Halbjahr 1994 die Informations­
tätigkeit über die sozialpolitischen Auswirkungen eines Beitritts zur Europäischen Union. In 
zahlreichen Veranstaltungen und durch Aufarbeitung der Rechtsgrundlagen wurde ein 
wesentlicher Beitrag zur sachlichen Information der Bevölkerung geleistet. Gemeinsam mit 
dem AK-Büro in Brüssel konnte eine enge Verbindung zu den EU-Behörden sichergestellt 
werden, der Informationsfluß für die Meinungsbildung in Österreich ist damit gewährleistet. 

Ein zweiter Schwerpunkt der Informationsarbeit lag im Bereich Arbeit und Familie. 

Aber auch zu anderen Themen gab es eine Vielzahl von Veranstaltungen. So gab es zB in 
Wien ein Experten-Hearing zum Thema "Nachtarbeit in Großbritanien, Schweden und 
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Österreich" und ein Seminar zum Thema "EWR und Sozialversicherung". Von der Arbeiter­
kammer Niederösterreich wurde eine Enquete zum Thema "Probleme der Einstufung beim 
Pflegegeld" veranstaltet. 

Umfassende Bildungsaktivitäten setzen die Kammern ua im Bereich der Betriebsräte­
schulung und "bei der Aus- und Weiterbildung von Laienrichtern. Zur Laienrichterschulung 
ist zu erwähnen, daß zusätzlich zu den bestehenden Schulungsangeboten im Jahr 1994 in 
der Steiermark ein neues Weiterbildungsprogramm ins Leben gerufen wurde, das großen 
Anklang bei den Schulungsteilnehmern gefunden hat. 

Im Herbst 1994 hat der 45. Lehrgang der Sozialakademie im Karl-Weigl-Bildungshaus 
begonnen. An diesem einjährigen Al}sbildungsprogramm mit den Schwerpunkten Mitbe­
stimmung, Arbeitsrecht und Sozialrecht nehmen diesmal 24 Arbeitnehmer und Arbeitneh­
merinnen aus ganz Österreich teil. Neben dem Sozialakademielehrgang wurden 1994 im 
Karl-Weigl-Bildungshaus 106 gesamtösterreichisch ausgeschriebene Seminare, an denen 
insgesamt 1.435 Personen teilnahmen, veranstaltet. Die Zahl dieser Seminare ist gegen­
über den Vorjahren beträchtlich erhöht worden. 

5. Rechtsberatung/Rechtsvertretung 

Allein in der Arbeiterkammer Wien wurden im Bereich Soziales im Jahr 1994 69.000 
Beratungsfälle gezählt, das sind um beinahe ein Drittel mehr als im Jahr 1993! Die meisten 
Beratungsfälle gab es erneut in arbeitsrechtlichen Angelegenheiten mit insgesamt 32.000 
Fällen, wobei in 4.623 Fällen schriftliche Interventionen bei Arbeitgebern erforderlich waren. 
Überdurchschnittliche Zuwachsraten waren vor allem bei den Auskünften im Bereich 
Arbeitslosenversicherungsrecht und Insolvenzrecht (+ 76 %) und bei den muttersprachli­
chen Beratungen für ausl~ndische· Kolleginnen und Kollegen (+ 44 %) zu verzeichnen. 
Weitere Bereiche, in denen Rechtsberatung erteilt wird, sind das Sozialversicherungsrecht, 
der Lehrlings- und Jugendschutz, Familienleistungen, öffentlicher Dienst und Sozialhilfe. 
Zusä~zllch zu den persönliche"n Vorsprachen gab es in der Arbeiterkammer Wien im 
Jahresdu'rchschnitt ca 1.000 telefonische Auskunftserteilungen pro Tag . . 
Die umfassende Beratungstätigkeit in den Länderkammern wird durch folgende Beispiele 
dokumentiert: In der Arbeiterkammer Salzburg wurden allein in der Rechtsabteilung 19.000 
und im Kammerbüro Graz 10.500 Beratungsfälle gezählt. In Tirol haben insgesamt 35.000 
Arbeitnehmer die Rechtsberatung der Arbeiterkammer bei persönlichen Vorsprachen in 
Anspruch genommen. 

Die in manchen Bundesländern verzeichneten enormen Zuwachsraten bei der Zahl der 
Beratungsfälle dürften insbesondere in den massiven Strukturveränderungen in der Wirt-
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schaft (und den damit verbundenen Arbeitsplatzproblemen) und im Ansteigen des 
Bekanntheitsgrades der Arbeiterkammern ihre Erklärung finden. 

Neben der Rechtsberatung bieten die Arbeiterkammern ihren Mitgliedern auch Rechts­
schutz in arbeits- und sozialrechtlichen Angelegenheiten. Auch hier einige Beispiele: Von 
der Arbeiterkammer Wien wurden im Jahr 1994 3.056 Rechtsschutzanträge bewilligt. In 
Summe konnten über ÖS 70 Mio für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erstritten 
werden. Von der Arbeiterkammer Oberösterreich wurde in 3.500 Rechtsschutzfällen aus 
dem Arbeitsrecht ein Betrag von ÖS 95 Mio, von der Arbeiterkammer Vorarlberg in 220 
Fällen ein Betrag von ÖS 13 Mio für die Betroffenen hereingebracht. In Sozialrechtsan­
gelegenheiten wurden von der Arbeiterkammer Niederösterreich im Berichtsjahr 1.800 
Rechtsschutzfälle abgeschlossen. Im Sozial recht ist zumeist die Zuerkennung von Invaliditäts­
bzw Berufsunfähigkeitspensionen und die Zuerkennung von vorzeitigen Alterspensionen 
wegen geminderter Arbeitsfähigkeit strittig. 

6. Beihilfen/Unterstützungen 

Die Arbeiterkammern bieten ihren Mitgliedern in bestimmten Fällen materielle Hilfestellun­
gen. So werden beispielsweise von der Arbeiterkammer Wien an Kammermitglieder in 
Fällen der Bedürftigkeit Zinsenzuschüsse zu Wohnbaukrediten bezahlt. Für bedürftige 
Lehrlinge gibt es Lehrausbildungsbeihilfe 
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WIRTSCHAFTSKAMMER ÖSTERREICH , 

1. Lohn- und Kollektivvertragspolitik 

Beim Unterausschuß für Lohnfragen der Paritätischen Kommission für Preis- und Lohn­
fragen brachte der Österreich ische Gewerkschaftsbund im Jahre 1994 insgesamt 157 
Freigabeanträge ein, von denen 11 die Landwirtschaft betrafen. Ein F:reigabeantrag wurde 
wegen Nichteinigung an die Paritätische Kommission für Preis- und Lohnfragen abgetreten. 

Die Lohnpolitik des Jahres 1994 war - wie in den vergangenen Jahren -v~m Kollektiwertrags­
abschluß für die Arbeiter des industriellen Eisen-Metall-Sektors vom 1. November 1993 
beeinflußt, der neben einer Erhöhung der kbllektivvertraglichen Mindestlöhne um 3,8 % . ., 
sowie der Ist-Löhne um 2,8 % mindestens jedoch um S 500,- und höchstens um S 900,-- ( 
auch eine sogenannte Offnungsklausel vorsah. Nach dieser Klausel konnte durch Betriebs-
vereinbarung vorgesehen werden, daß anstelle der Ausbezahlung der Ist-Lohnerhöhung 
dieser Betrag einer anderen beschäftigungssichernden VerWendung im Betrieb zugeführt 
wird. Dieser Kollektivvertragsabschluß wurde in unveränderter Höhe vom Metallgewerbe 
zum 1.1.1994 übernommen, jedoch ohne die für den Bereich der Industrie vereinbarte 
Öffnungsklausel. Zum 1.1.1994 traten ferner die Kollektivvertragsabschlüsse für die 
Handelsarbeiter und Handelsangestellten (3,5 % KV, Aufrechterhaltung der Überzahlungen), 
für die'Angesteliten der Reisebüros (.1.1.1994: 4,5 % bis 2,5 % KV, Einrechnung zur Hälfte 
in bestehende Überzahlungen), für.Angestelite des Gewerbes (1.1.1994: 3~'5 % KV) sowie 
für Angestellte im Metallgewerbe (2,8 % Ist, mindestens S 500,-, höchstens S 900,-) in 
Kraft. Diese Lohnpolitik fand ihre Fortsetzung in den Kollektivvertragsabschlüssen für die 
Angestellten im Geld-Kredit-Sektor (1.2.1994: S 800,- KV = Ist), für die Angestellten der 
Versicherungsunternehmungen (1.4.1994: 3,4 % KV + S 80,-), für eine Reihe von 
Verkehrsbetrieben wie insbesondere für die Dienstnehmer der österreichischen Privatbah­
nen (1.1.1994: 3,9 % KV, mindestens S 500,-, höchstens S 975,- = Ist), für die Arbeiter 

.r-
und Angestellten im Güterbeförderungsgewerbe (1.3.1994: 3,5 % KV), für die Arbeiter im 
Speditionsgewerbe (1.4.1994: S 2,70/Stde: KV), für die 'Dienstnehmer des Wien er Hafens, 
der Wiener Hafen-, Lager- und Umschlagsges.m.b,H. sowie die Dienstnehmer der Donau­
schiffahrt (alle ab 1.4.1994: ca. 3 % KV). Aus dem Bereich der Industrie wären für die erste 
Jahreshälfte 1994 insbesondere die Kollektivvertragsabschlüsse für die Papier und Pappe 
verarbeitende Industrie (1.3.1994: 3,7 % KV, 2,8 % Ist, maximal S 255,-), für die Arbeiter 
der Textilindustrie (1.4.1994: S 2,20 pro Stunde Ist, S 2,- pro Stunde KV), für die 
Bauindustrie (1.5.1994: 3,6 % KV, Aufrechterhaltung der Überzahlungen), für die chemi­
sche Industrie (1.5.1994: 3,8 % KV, 2,8 % Ist, mindestens 's 550,-) sowie für die 
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holzverarbeitende Industrie (1.5.1994: 3,5 % KV, 2,7 % Ist) zu nennen. Um die Jahresmitte 
erfolgten wie üblich die Abschlüsse für die Fleischwarenindustrie (1.7.1994: 3,45 % KV), für 
die Mühlenindustrie (1.8.1994: 3,3 % KV, 2,3 % Ist), für die Brotindustrie (1.9.1994: 3,1 % 
KV) und schließlich für die Brauereien (1.9.1994: 4,2 % KV). 

Ab der zweiten Jahreshälfte 1994 war ein leichtes Absinken der Inflationsrate von durch­
schnittlich 3 % nach einem Spitzenwert im August von 3,2 % auf zuletzt 2,6 % im Dezember 
1994 zu verzeichnen. Die Belebung der Konjunktur im abgelaufenen Jahr spiegelte sich 
bereits deutlich auf dem Arbeitsmarkt. So vergrößerte sich der Beschäftigtenzuwachs im 
dritten Quartal im Vorjahrsvergleich um rund 18.000 Personen, parallel dazu sank die Zahl 
der vorgemerkten Arbeitslosen um rund 14.000. Im Gegensatz zur registrierten Arbeitslo­
sigkeit verringerte sich die Arbeitslosenquote nach internationalen Definitionen in den 
letzten Monaten jedoch nicht, sie verharrte bis November bei 4,4 %. Dieser zögerliche 
Konjunkturaufschwung bei sinkenden Verbraucherpreisen fand seinen Niederschlag im 
Kollektivvertragsabschluß für die Arbeiter des industriellen Eisen-Metall-Sektors, der ab 
1.11.1994 eine Erhöhung der kollektiwertraglichen Mindestlöhne um 3,8 %, der Ist-Löhne 
um 3,5 %, mindestens jedoch um S 600,- sowie die Bezahlung einer einmaligen 
Konjunkturprämie von S 2.000,- vorsah. Diese Kollektivvertragsabschlüsse führten im 
Jahre 1994 zu einer Erhöhung des Tariflohnindex 1986 für die Beschäftigten um insgesamt 
3,5 %, sodaß auch mit der abgeschlossenen Lohnrunde eine Absicherung des Realeinkom­
mens erzielt werden konnte. 

2. Bundesgesetz über Sicherheit und Gesundheitsschutz 
bei der Arbeit (Arbeitnehmerlnnenschutzgesetz -ASchG) 

Nach der Jahreswende 1993/94 wurden die im Herbst 93 aufgenommenen Verhandlungen 
über ein .neues Arbeitnehmerlnnenschutzgesetz intensiv fortgeführt. Hauptziel der Verant­
wortlichen auf Seiten der gewerblichen Wirtschaft war es, nur jene Bestimmungen in oas 
Gesetz aufzunehmen, die durch die Übernahme der einzelnen EG-Richtlinien unbedingt 
erforderlich waren. Dies ist den Vertretern der gewerblichen Wirtschaft nach langwierigen 
Verhandlungen au.ph gelungen. ßis zuletzt waren jedoch die Fragen nach Einbeziehung des 
öffentlichen Dienstes in den Geltungsbereich des Arbeitnehmerlnnenschutzgesetzes sowie 
die Ausweitung der betriebsärztlichen Betreuung auf alle Betriebe strittig. Erst die Zusage 
des Bundesministers tür Arbeit und Soziales, in Artikel VI für BetriebE? mit regelmäßig mE?hr 
als 50 Arbeitnehmern kostenlose staatliche Beratungsdienste vorzusehen, die in Zusam­
menarbeit mit der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt eine arbeitsmedizinische und 
sicherheitstechnische Beratung anbieten werden, ließ die Vertreter der Wirtschaft auf die 
Einbeziehung des öffentlichen Dienstes in das Arbeitnehmerlnnenschutzgesetz verzichten. 
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Dieses Gesetz enthält eine Reihe von gravierenden Neuerungen auf dem Gebiet des 
Arbeitnehmerinnenschutzes, so insbesondere die Verpflichtung des Arbeitgebers zur 
Gefahrenevaluierung und deren Dokumentation, die schrittweise Verpflichtung aller Betrie­
be bis zum 1.1.2000 für die Einrichtung von Präventivdiensten zu sorgen, erweiterte 
Informations- und Unterweisungspflichten, erweiterte Mitwirkungsrechte der Belegschaft 
sowie des Betriebsrates in Belangen des Arbeitnehmerinnenschutzes, den Grundsatz des 
Ersatzes gefährlicher Arbeitsstoffe durch mindergefährliche und vieles mehr. Die Wirt­
schaftskammer Österreich hat zur Information ihrer Mitgliedsbetriebe auch eine Artikel­
sammlung herausgegeben, die sich mit einzelnen Problemen des Arbeitnehmerlnnen­
schutzgesetzes auseinandersetzt. 

3. Arbeitsinspektionsgesetz 1993 

Seit Inkrafttreten des neuen ArblG 1993 am 1.4.1993 sind die Beschwerden in der 
Wirtschaftskammerorganisation über eine buchstabengetreue Gesetzesanwendung, die 
einem Dienst nach Vorschrift gleichkommt und daher vielfach als schikanös empfunden 
wird, nicht mehr abgerissen. Das von der Wirtschaftskammer in Auftrag gegebene 'Rechts­
gutachten von Herrn Prof. DDr. Heinz Mayer hat ergeben, daß eine Reihe von Bestimmun­
gen des Gesetzes verfassungs rechtlich bedenklich erscheinen, weil sie davon ausgehen, 
daß alle Arbeitgeber geneigt sind, die Arbeitnehmerschutzvorschriften zu umgehen, Die 
Wirtschaftskammer Österreich hat daher im Sinne des zitierten Gutachtens von Herrn Prof. 
DDr. Heinz Mayer vom 25. Mai 1994, aufbauend auf dem geltenden ArblG 1993, einen 
Entwurf eines neuen ArblG 1995 ausgearbeitet, der die für die Wirtschaft notwendigen 
rechtlichen Beschränkungen für die Arbeitsinspektion vorsieht, um eine korrekte Rechts­
anwendung zu gewährleisten. Dieser Entwurf wurde Herrn Bundesminister Hesoun kurz 
nach der Jahreswende 1994/95 mit der Bitte übermittelt, darüber mit der Wirtschaftskam­
mer Österreich in Gespräche einzutreten. 

4. Novellierung des Arbeitszeitgesetzes 

Die von Wirtschaftskreisen immer wieder erhobene Forderung nach einer Flexibilisierung 
des Arbeitszeitgesetzes brachte es mit sich, daß in einer sogenannten "kleinen Arbeitszeit­
gesetznovelle" erste Schritte für eine flexiblere Gestaltung des Arbeitszeitrechtes beschlos­
sen wurden. Daß mit dieser kleinen Novellierung noch nicht der große Wurf einer flexiblen 
Arbeitszeitgestaltung gelang, ist nicht verwunderlich. Allerdings kann man diese Novelle als 
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einen er$ten Schritt zur Aufweichung starrer Fro!1ten und gleichzeitig als einen Beitrag zur 
AdaptieruQg etes Arbeitszeitgesetzes an geänderte;wirtschaftliche Gegebenheiten sehen. 
Die gewict.ltig~n Vor~aben ,wie Bandbreitenmodelle und Jahresarbeitszeiten d.h. längere 
Djl;lJchrechnungsz~iträume ste,h~n noch aus, doch wurde in die Regierungsvereinbarung 
eine entspr~ch'ende :Erklärung aufgenommen. .' . 

'\ .. 

5. Arbeitsmarktservicegesetz ·'AMSG .. " . 
(. ~ ., '" 

Das neue Arbeitsmarktservice ist ein Dienstleistungsunternehmen des öffentlichen Rechts 
mit eigener Rechtspersönlichkeit und wird die Bezeichnung "Arbeitsmarktservice Öster­
reich" führen. Die Landesorganisationen wer~en die Bezeichnung Arbeitsmarktservice 
unter Beifügung des Namen d6s jeweilirian Bundeslahde's führen'. Der ursprünglich vorge­
sehene Aufsichtsrat wurde in einen Verwaltungsrat umgewandelt, da man der 
H..aftungsproblemati~ für Aufsichtsräte von Aktiengesellschaften entgehen mußte, ,und wird 
küpftig aus, 9 voll stimmberechtigten Mitgliedern bestehen. 3 Mitglieder ~erden vom 
Bunde$minister für Arbei~ und Soziales bestel!t, 2 weitere von der Wirtschat,tskammer 
Öst,erreich, 1 Mitgli!3d von der , Ver:einigqng ,·österr. Industrieller und 3 Mitglieder auf 
gemeiFils~men Vorschlag der Kammer für Arbeiter und Ange~tellte und ,des Österr. 
G,ewerksc;:haftsbundes. Von der Arbeitnehmervertretung des Arbeitsmarktservice wird ein 
entsandter Vertreter im Verwaltungsrat sein, allerdings wird dieser Vertreter nur Stimmrecht 
in Ang~legenheiten der, Gestaltung von Arbeitsverhältnissen der Bediensteten des Ar­
beit~t;Tlar:.ktservice haben. 'Der Verwaltungsrat- kann - offensichtlich als politisches Zuge:. 
stä!1dllLs - ,2 weitere Arl;>eitnehmervertreter mit beratender Stimme beiziehen. Es ,ist 
nLJnm_elilr auch möglich, entgegen der letzten Fassung der Entwürfe, daß von jeder 
EQtsefJ.dungskurie-,E;}in Mitglied zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates bestellt wir.d. 

D~ das Arbeitsma~ktservice nurorganisatorisch und nicht auch finanziell aus dE;}.m Bundes­
bereich ausgegliedert wurde, richten sich die finanziellen 'Bestimmungen weitgehend nach 
den Haushaltsvorschriften des Bundes: Das AMS hat im jeweiligen Kalenderjahr Präliminarien 
zu erstellen, die nicht nur alle voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen des betreffen­
den Geschäftsjahres, sondern auch , ein~n Personalplan zu enthalt~n haben. In diesen 
Präliminarien is~,ä'De~ '(festtLlegen : imv'i'ewe'lt,die einzelnenAusgaö~hpositionen innerhalb 
der Bestimmungen der Finanzordnung überschritten werden können. Dazu wurde dem 
~ty1;S e!l1kOb~rs~hrejtungsrahfT1~n yon 25 % ei.ngeräumt. K0r1lr;nen zu Beginn eines qf3~ 
sc.h~flsjahres k(;}tne Präliminarien zustande .. so tritt ein BuggetpmyisoriulT] in Kraft. Da die 

J .:;1_ C '.... • ) 1',. . _. _ #- • l' J 

finq~:z;i~l,Ie:-~ebq,J)ypg q,e~ t,\MS qen Regell;lngen d~~ Hal:l~~9.lts ~~,chts ,unterliegt, mußten 
b~~ti~mtf3, l?,~w,~QLJn~~spi~lräum~ für. dps a~s~~gliede.r:t~ AMS,mit dem. Bt;v1t erst verhan­
del~ ~~f:d,Epn ')§.o bed~rfent Vorhaben )fTl eigenen Wirku~g"be(.eich, di~ im Eil)Zelfali S 50 Mio. 
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Übersteigen, der Zustimmung des Bundesministers für Arbeit und Soziales im Einverneh­
men mit dem Bundesminister für Finanzen. 

Das neue an dem AMS ist, daß im höchsten Aufsichtsorgan, dem Verwaltungsrat, für 
grundsätzliche Kompetenzen eine qualifizierte Mehrheit von 2/3 + 1 der Stimmen erforder­
lich ist. In einem zwischen den Sozialpartnern und dem Sozialministerium vereinbarten 
Entwurf einer Geschäftsordnung wurden darüber hinaus detaillierte Regelungen getroffen, 
wie der Schutz von Minderheiten in diesem Gremium gewahrt werden kann. 

6. Behinderteneinstellungsgesetz 

Die Novelle zum Behinderteneinstellungsgesetz sieht vor, daß Verordnungen, mit denen die 
jeweilige Höhe der Ausgleichstaxe und die Höhe der Prämien für eine über der Pflichtzahl 
liegende Behinderteneinstellung auch im Nachhinein festgesetzt werden können. Außer­
dem wurde, um den Interessen der behinderten Arbeitnehmer auf Konzernebene entspre­
chend nachkommen zu können, eine eigene Vertretung - die Konzerbehinderten­
vertrauensperson - geschaffen. 

7. Europäischer Betriebsrat 

Der Rat der Arbeits- und Sozialminister hat am 22.9.1994 eine Richtlinie über europäische 
Betriebsräte verabschiedet. Der Geltungsbereich der Richtlinie erstreckt sich auf 
gemeinschaftsweit operierende Unternehmen und Unternehmensgruppen. Ein "gemein­
schaftsweit operierendes Unternehmen" im Sinne dieser Richtlinie ist ein Unternehmen mit 
mindestens 1 000 Arbeitnehmern in den Mitgliedsstaaten der EU (ohne Großbritannien) und 
mit jeweils mindestens 150 Arbeitnehmern in mindestens zwei Mitgliedstaaten. Eine 
gemeinschaftsweit operierende Unternehmensgruppe (Konzern, der aus einem herrschen­
den Unternehmen und den von diesem abhängigen Unternehmen besteht) liegt bei 
mindestens 1 000 Arbeitnehmern in den Mitgliedstaaten vor, die in mindestens zwei der 
Unternehmensgruppe angehörenden Unternehmen in verschiedenen Mitgliedstaaten be­
schäftigt sind; außerdem muß mindestens ein der Unternehmensgruppe angehörendes 
Unternehmen mindestens 150 Arbeitnehmer in einem Mitgliedsstaat, und ein weiteres der 
Unternehmensgruppe angehörende Unternehmen mindestens 150 Arbeitnehmer in einem 
anderen Mitgliedsstaat haben. Zusammensetzung, Umfang und Arbeitsweise des Europäi­
schen Betriebsrates werden nicht durch die Richtlinie vorgegeben, sondern sollen durch 
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eine Vereinbarung zwischen Unternehmens- bzw. Konzernleitung und einem" besonderen 
Verhandlungsgremium" der Arbeitnehmer festgelegt werden. Anstelle eines Europäischen 
Betriebsrates kann aber auch ein anderes Unterrichtungs- und Anhörungsverfahren ge­
schaffen werden. Kommt binnen drei Jahren keine Vereinbarung zustande, kommen die 
subsidiären Vorschriften der Hichtlinie zur Anwendung. Hinsichtlich der erwähnten Verein­
barung wurden Mindestinhalte festgelegt. Diese subsidiären Vorschriften gelten abgesehen 
vom Fall ,eines entsprechenden Beschlusses des besonderen Verhandlungsgremiums und 
der Unternehmens- bzw; Konzernleitung dann, wenn letztere die Aufnahme von Verhand­
lungen binnen sechs Monaten nach dem ersten Antrag verweigert oder wenn binnen drei 
Jahren nach dem entsprechenden Antrag keine Vereinbarung zustande kommt. Die 
entsprechenden Umsetzungsvorschriften wurden in Österreich noch nicht erlassen. 

8. Sozialven;icherungsgesetze 

Mit dem im Juli 1994 verabschiedeten Abgabenänderungsgesetz kam es auch zu einer 
Änderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes und des Gewerblichen Sozialver­
sicherungsgesetzes. Der Beitragszeitraum gemäß § 44 Abs. 2 ASVG wurde für alle Pflicht­
versicherten auf den Kalendermonat vereinheitlicht. Beitragszeitraum ist nun der Kalender­
monat, der einheitlich mit 30 Tagen anzunehmen ist. 

Trotzdem können jedoch weiter~ variable Engeltsformen (z.B. Leistungslöhne, Prämien, 
Zulagen, Überstunden) abweichend 'vom Kalendermonat erfaßt und dem nach dem 
Abrechnungszeitpunkt in Betracht kommenden Beitragszeitraum zugeordnet werden. Die 
neue Fassung wird erstmals auf Beitragszeiträume anzuwenden sein, die nach dem 30. 
April 1995 beginnen. Im Zuge der Bestrebungen um eine Vereinheitlichung der Fälligkeits­
termine für Steuern und Sozialabgaben und damit einer Vereinfachung der Lohnverrechnung, 
konnte die Wirtsehaftskammer Österreich erreichen, daß die Respirofrist des § 59 Abs. 1 
ASVG'und 'des § 35 Abs. 5 GSVG von 11 auf i 15 Tage verlängert wird. Der Verzugszinsen­
laufsetzt füpfällige Beiträge somit erst 4 Tage später ein. Gleichzeitig wurde allerdings auch 
die Bestitnmlimg des § 59 Abs. 3 letzter Satz ASVG beseitigt, nach der durch die Satzung 
des Träge'rs der Krankenversicherung für bestimmte Gruppen von Beitragsschuldnern ein 
a'Rderer,Zeitraum als jener von 11 Tagen vorgesehen werden kon'nte. Es bleiben allerdings 
je'ne' Satzungs regelungen , die zum Zeitpunkt des I nkrafttretens der Gesetzesänderung (27. 
A'tfg'llst 1994) bestanden, weiterhin aufrecht. Neue derartige Satzungsregelungen sind in 
Zukunft jedoch nicht mehr möglich. 
, I, 1 • 

In ~eil')~r Sitzung vom 4.10.1994 hat der Ministerrat eine Abänderung des Bundespflege­
gel.dg,e~etzes beschlossen, die ab 1. Juli 1995 einen Rechtsanspruch auch für das Pflege­
geld der Stufen 3 bis 7 einräumt. Ursprünglich war ein Rechtsanspruch darauf erst ab 1. 
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Jänner 1997 vorgesehen. Um die Rechtsstellung der schwer pflegebedürftigen Menschen 
wesentlich zu verbessern, sollte der Zeitpunkt, ab dem auf <lias Pflegegeld sämtlicher Stufen 
ein Rechtsanspruch besteht, auf den 1. Juli 1995 vorverlegt werden. 

Mit Wirksam~eit vom 1. Jänner 1995 tritt eine neue Hinterbliebenenversorgung in Kraft. 
Maßgebend für die Höhe d~r Witwen(Witwer)pension ist in Hinkunft die Rel?tion der 
Pensionsbemessungsgrundlage des Verstorbenen und des überlebenden Ehepartners. 

•• ;.,,; - I 

Gleichzeitig wird eine Anderung des Pensionsgesetzes 1965 in -Kraft treten,t;iNe~qtw 

entsprechende Regelungen für die Witwen(Witwer)versorgungsgenüsse vorsieht. Um_ eine _ u. 

Ubereinstimmung zwischen den Bestimmungen des Pensionsgesetzes 196~ t-uDQ <!~P 
sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen zu erzielen, mußten die §§ 264 ASVG, 145 

_ .. "f J 

GSVG und 136 BSVG vollständig neu gefaßt werden. Es handelte sich dabei ni,cht l:Jm 
•• - •• j \.. 

inhaltliche Anderungen, ßondern um eine redaktionelle Uberarbeitung zum Zweck der 
Herstellung des Gleichklanges mit den Rechtsvorschriften des öff~ntl~chen Dienstes. 

Nach einem Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes aus dem Jahr 1992 unterliegen die 
fachkundigen Laienrichter bei den Arbeits- und Sozialgerichten nicht der Unfallversicherungs­
pflicht gern. § 8 Abs. 1 Z. 31it. g ASVG. Um auch diesen Personenkreis in-Zukunft in ei~en 
Unfallversicherungsschutz einzubeziehen, hat die Wirtschaftskammer Österreich -im Ein­
vernehmen mit der Bundesarbeitskammer eine Einbeziehung dieses. personehkreises. in 
den persönlichen Geltungsbereich des B-KUVG vorgeschlagen, d~ die fachkundi'gen 
Laienrichter im Rahmen der Rechtssprechung unmittelbar im Auftrag und im Interesse der 
Republik Österreich tätig sind. Die Wirtschaftskammer Österreich hat zu mehreren weiteren 
Gesetzesänderungsvorschlägen im Sozialversicherungsbereich Stellungnahmen abgege­
ben bzw. auch eigene Vorschläge eingebracht. Eine Realisierung dieser Änderung~vot-
schläge ist jedoch erst im Jahr 1995 zu erwarten. _.' -' " 

9. Ausländerbeschäftigu ng 

Die Zahl der im Jahresdurchschnitt 1994 in Österreich beschäftigten Auslä,nder betrug 
gemäß offizieller Statistik des Bundesministeriums für Arbeit ·und Soziales 26~.843; dies 
würde gegenüber der für 1993 ausgewiesenen Zahl von 277.511 Ausländern ein Absinken .# I "-

des Anteiles der ausländischen Arbeitnehmer an den unselbstständig ~es~hj:i,f~,igten um 
8.668 Arbeitskräften auf 8,7% (9,1%, 1993) bedeuten. Tatsächlich hat jedoch die 
Ausländerbe-schäftigung weiter zugenommen und einen Ant~il von 9,3% an qen 
unselbstständig BeSChäftigten erreicht. Die Diskrepanz zwischen den ausgewiesenen 
Zahlen und der tatsächlichen Beschäftigung ist auf eine Änderung der Datenbasis, die 
aufgrund des Inkraft-treten des EWR-Vertrages durchgeführt wurde, zurüc~?uführen. Da 
ab 1.1.1994 EWR-Staatsbürger nicht mehr den Bestimmungen des Ausländerbeschäftigungs-
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gesetzes und somit keiner Beschäftigungsbewilligungspflicht unterliegen, wurde die monat­
lichS Zählung auf "bewiUigungspflichtig beschäftigte Ausländer" abgestellt EWR-Staatsan­
gehörige werden zwar weitergezählt, scheinen aber in der Statistik nicht mehr als beschäf­
tigte Ausländer auf. Bei einem realistischen Vergleich mit der vorjährigen Ausländer­
beschaftigung mu1ssen daher die ' im Jahresdurchschnitt beschäftigten 19.103 EWR­
Staats~ürger der Jahresdurchschnittszahl der bewilligungspflichtig besbhaftigten' Äuslan­
der hin20gerechnef werden, sodaß im Jahresdurchschnitt 1994 insgesamt 287.846 
Auslander"beschäffigt waren, was bedeutet, daß die Ausländerbeschäftigung um 1 0.335 
'Äfbelt~krafte und somit ihr' Anteil an den unselbständig Erwerbstätigen um 0,2 Prozenfauf 
9',3 derg'enü~er 1993 zugenommen hat.'Wenn man weiters berücksichtigt, daß die'Gesamt­
'Zkhl '-der: im Jahresdurchschnitt 1'994 beschäftigten unselbständig Erwerbstätige'n'" 'um 
16.09Ö auf 3,071.000 gestiegen, andererseits erstmals die Zahl der im Jahresdurchschnitt 
arbeitslos' gemeldeten Personen um 7.200 auf 215.000 gesunken ist; kann man davon 
ausg:ehen; daß der 'erhöhte Arbeitskräftebedarf zu einem wesentlichen Teil durch neu 
hinzl:!gekommene Ausländer, die sich überwiegend schon im Inland aufhielten, abgedeckt 
wur~e. DieJ:,iarg'estellte Entwicklung gibt noch keinen Aufschluß darüber, in welchem Maße 
ins~eso~pere durch die restriktiven, Quotenregelungen des Aufenthalts- und Ausländer­
beschäftigungsgesetzes der tatsächliche Bedarf der Wirtschaft an zusätzlichen ausländi­
schen.',ArQ~itskräften unberücksichtigt blieb. Ein Indikator ist die Zahl von 22.473 im Jahr 
199,4 abg~lehnten Erstanträgen auf Beschäftigungsbewilligung. 

I I \ , 

Novellerz)l:Im A~sIBG, BGBI. 450/1994 
, 

Infolge praktischer Mißbräuche in der Auslegung der Montagebestimmungen des § 18 AQs.3 
J 'I ',! L • , 

AuslBG und insbesondere eines Erkenntnisses des ,VwGH vom 23.4.1994, ZI.93~09/0441-7, 
welches unter dem Begriff "Anlagen" nicht nur maschinelle, sondern alle dem Produktions­
prozeß dienende Anlagen verstanden hat, womit jede Montage vorgefertigter Bauteile und 
Anlagen wie Betriebs- und Verwaltungsgebäuden, Werkstätten, Hochöfen und sonstiger 
dem Produktionsbetrieb dienenden Anlagen von ausländischen Unternehmen mit auslän­
dischen Arbeitskräften im Rahmen des Montage'privilegs ermöglicht worden wäre, wurde 
dem § 18 nachstehender Abs.14 angefügt: 

,,(14) Abs. 3;~gilt nicht für Arbeiten, die im Bundesgebiet üblicherweise von Betrieben der 
Wirtschaft~kjassen Hoch- 'und Tiefbau, Ausbau- und Bauhilfsgewerbe oder Bauinstallation 
der GhJndsysismatik der Wirtschaftstätigkeiten Be'friebssystematik 1968 des Österreichi-
schen St~istisc~en Zentralamtes, Stand 1985, e'rbracht werden," , ',!=! 

l ", '1, 

Festsetzung der Bundeshöchstzahl 1995 , 
,r I 

Aufgrund der Verordn1ung des Bundesministers für Arbeit und Soziales (BGBI. 944/1994-) 
I _. • 

wurde für das Jahr 1995 eine Absenkung der Bundesh'öchstzahl auf 8 % oder 262.0ob 
atJslähdische ArBeitskräfte verfügt. 
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Die Maßnahme des Bundesministers für Arbeit und Soziales wird von der Wirtschaft auf 
schärfste verurteilt. Im Rahmen von Stellungsnahmen, politischen Interventionen und 
Presseartikeln weist die Wirtschaftskammer auf die weitreichenden und gravierenden 
Folgen, die eine Absenkung der Bundeshöchstzahl auf 8% für die Wirtschaft hätten, hin. 
Minister Hesoun wird unter Hinweis auch auf das von WIFO und IHS in Aussicht gestellte 
Wirtschaftswachstum aufgeforrlert, in verantwortungsvoller Weise die derzeitige Balance 
auf dem Arbeitsmarkt aufrecrftzuerhalten und zum bisher gültigen Höchstzahlenregime 
zurückzukehren. 
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ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND 

Den Schwerpunkt in der sozialpolitischen Entwicklung des Jahres 1994 bildeten die 
Arbeiten zur Reform der Arbeitsmarktverwaltung. 

Nach schwierigen zweieinhalbjährigen Verhandlungen zwischen Sozialpartnern und zu­
ständigen Regierungsmitgliedern konnte das Reformpaket dem Nationalrat vorgelegt 
werden, wo es am 7. April 1994 beschlossen wurde. 

Der seit Jahresmitte 1994 begonnene Umbau der Arbeitsmarktverwaltung in ein modernes 
Dienstleistungsunternehmen - das Arbeitsmarktservice - mit ausgeprägter dezentraler 
Entscheidungsstruktur, einer stärkeren Einbindung der Sozialpartner und einer Konzentrie­
rung auf die eigentlichen arbeitsmarktpolitischen Aufgaben geht zügig vonstatten. 

Neben diesem Schwerpunkt konnten noch eine Reihe von arbeits- und sozialrechtlichen 
Maßnahmen gesetzt werden, die im Verlauf des Jahres 1994 verhandelt bzw. umgesetzt 
wurden. 

Dazu zählen vor allem: die 52. Novelle zum Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz, eine 
Novelle zum Arbeitszeitgesetz, das neue Arbeitnehmerlnnenschutzgesetz sowie eine 
Novelle zum Arbeitsmarktförderungsgesetz. 

Insgesamt kann festgestellt werden, daß mit den sozialpolitischen Maßnahmen des Jahres 
1994 wiederum ein bedeutsamer Fortschritt für die Arbeitnehmer Österreichs erzielt werden 
konnte. 

1. Kollektivvertragspolitik 

Der Branchenkollektivvertrag ist eine der wichtigsten Grundlagen der arbeits- und sozial­
rechtlichen Stellung der Arbeitnehmer in Österreich. Die Bedeutung des Kollektivvertrages 
wird gerade angesichts differenzierter Regelungen in einigen Bereichen - etwa in der 
Arbeitszeit - immer größer. Die wichtigsten Funktionen des Kollektivvertrages können nur 
erfüllt werden, wenn weiterhin der Grundsatz gilt, wonach die wesentlichen Arbeitsbedin­
gungen für einen Wirtschaftszweig einheitlich festgelegt werden. Eine Verlagerung der 
Regelungskompetenz auf Betriebsebene ist nur dort sozialpolitisch vertretbar, wo es um die 
Ausfüllung von gesetzlichen oder kollektivvertraglichen Rahmenbedingungen geht. Bei 
anderen Mindestarbeitsbedingungen ist eine solche Verlagerung deshalb abzulehnen, weil 
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der wirtschaftliche,Druck auf'die Arbeitnehmervertretungen in kleineren Einheiten zunimmt 
und daher ge"ringere DurchsetzungschancEm bestehen. . 

Die Anwendbarkeit von Kollektivverträgen ~uß sich aufgrund der objektiv feststellbaren 
wirtschaftlichen-Tätigkeit des' Unternehmens ergeben und darf nicht einseitig vom Arbeit­
geber oder durch die Handelskammer bestimmt-w'erden. Nach diesen grundsätzlichen 
Zielsetzungen gewerkschaftlicher KOllektivvertragspolitik noch kurz einige Zahlenangabe.n: . - . 
In konsequenter Fortsetzung einer erfolgreichen Vertragspolitik wurden im Berichtsja-hr 432 
Vereinbarungen getroffen, die die Lohn- und Arbeitsbedingungen der Arbeitnehmer ~ln 
Österreich weiter verbessert haben (194 Bundeskollektivverträge, 145 Landeskollektiv­
verträge, .44 Betriebsvereinbprungen, 21' Heimarbeitsverträge und 28 Mil)destlohntarits, 
oder Entgeltverordnungen). 

2. Lohnpolitik 

Die branchenspezifischen Lohnunterschiede sind in Österreich im internationalen Vergleich 
relativ hoch. Dies hän'gt mitder Strukturierung unserer Wirtschaft zusammen, die eben auch 
Bereiche mit geringerer Wertschöpfung umfaßt, auf die aus arbeitsmarkt- und regional­
politischen Gründen Rücksicht genommen wurde. 

Die Aufgabe der Gewerkschaft'ist es, durch ihre Lohnpolitik in den einzelnen Bereichen eine 
besondere Berücksichtigung der Bezieher niedriger Einkommen zu gewährleisten. In 
diesem Zusammenhang bemühten sich die Gewerkschaften in Kollektivvertrags­
verhandlungen, die Mindestlöhne stärker anzuheben als die Ist-Löhne. 

Auch die 1990 erhobene Forderung und mittlerweile als weitEf.stgehend erfüllt anzusehende 
Forderung nach Einführung eines kollektivvertraglichen Mindestlohnes von S 10.000,­
monatlich sowie die mittlerweile erhobene Forderung nach Einführung eines kollektiv­
vertraglichen Mindestlohnes von S 12.000,- stellen wichtige Maßnahmen einer solidari­
schen Lohnpolitik dar. 

Im Zeitraum von 1989 bis 1994 konnte die Zahl der Bezieher eines Mindestlohnes von' 
"'. ,.;' I - - ,\ • 

monatlich weniger als 12.000 Schilling von 850.000 auf 310.000 reduziert werden. Im Zuge 
Ir 'I v' I 

der Realisierung dieser Forderungen ist e-s zu überdurc.hschnittlichen Anhebungen der 
~ollektivyertraglichen Mindestlöhne in den untersten Lohpgruppen gekommen. _ ., 

Insgesamt stanä die Lohn- und Gehaltspolitik auch 1994 im Einklang mit den gesamtwirt­
schaftlichen Zielsetzungen , insbesondere mit einer Politik für ein hohes Beschäftigungsni­
veau . 
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Die Lohneinkommenszuwächse lagen brutto (je Arbeitnehmer) mit + 3,0 % auf gleicher 
Höhe wie die Inflationsrate. Die Nettorealeinkommen je Arbeitnehmer und somit die 
Kaufkraft wiesen gegenüber 1993 keine Steigerung auf. Diese Entwicklung ist sehr stark 
von der Rezession 1993 geprägt. 

3. Streikstatistik 

Im Jahre 1994 gab es in Österreich keine Streiks. 

4. Rechtsschutztätigkeit 

Auch im Jahre 1994 haben die Gewerkschaften eine erfolgreiche Rechtsschutztätigkeit 
aufzuweisen. Bei den Streitfällen handelte es sich in erster Linie um Lohn- und Gehalts­
differenzen, Überstundenzahlungen, Auflösung des Dienstverhältnisses, Urlaubsan­
gelegenheiten, Sonderzahlungen, Abfertigung, Ansprüche nach dem Insolvenz-Entgelt­
sicherungsgesetz und dem Entgeltfortzahlungsgesetz und anderes mehr. Insgesamt 
konnten für Arbeitnehmer (durch Vergleiche oder Urteile, nach dem Insolvenz-Entgelt­
sicherungsgesetz sowie durch Interventionen) insgesamt 1.601,401.954,62 S erstritten 
werden. 

Die von den Gewerkschaften der Eisenbahner und der Post- und Fernmeldebediensteten 
geleistete Rechtshilfe ist infolge der Besonderheit des Öffentlichen Dienstes in Zahlen kaum 
faßbar und deshalb in den obigen Zahlen nicht enthalten. 

5. Mitgliederstand 

Trotz des beschleunigten wirtschaftlichen Strukturwandels gelang es dem ÖGB auch im 
wirtschaftlich schwierigen Jahr 1994, seine Mitgliederzahl weitgehend stabil zu halten. Per 
Stichtag 31. Dezember 1994 wies die Mitgliederstatistik einen Mitgliederstand von 1 ,599.135 
organisierten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern (31. 12. 1993: 1,616.016) auf. Dieser 
Rückgang ist mit 16.881 Personen oder 1,0 Prozent etwas geringer ausgefallen als 1993 mit 
17.464 Mitgliedern oder 1,1 Prozent. 
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Dieser Rückgang des Mitgliederstandes um ein Prozent bedeutet, daß sich der ÖGB im 
internationalen Vergleich gut gehalten hat und nach wie vor eine bestimmende Kraft ist, was 
auch aus dem gegenüber dem Vorjahr etwa gleich hohen gewerkschaftlichen Orgarii­
sationsgrad hervorgeht. 

Mitgliederzuwächse konnten 1994 sieben (1993: sechs) der insgesamt 14 Gewerkschaften 
des ÖGB erzielen: Den prozentuell stärksten mit 1,4 Prozent oder 2.474 Personen 
verzeichnete die 177.401 Mitglieder (1.ß.93: 174.927) zählende Gewerkschaft der 
Gemeindebediensteten (GdG), gefolgt von der Gewerkschaft der Post- und Fern­
meldebediensteten mit einen Mitgliederplus von 907 Personen und einem Mitgliederstand 
von 83.182 (1993: 82.275), weiters der 16.943 Personen (1993: 16.778) starken Gewerk­
schaft Kunst, Medien, freie Berufe (KMfB) mit einem Zuwachs von 165 Mitgliedern, der 
Gewerschaft Öffentlicher Dienst (GÖD), die mit dem absolut höchsten Zuwachs um 1.678 
nunmehr 230.493 (1993: 228.815) Mitglieder zählt, der Gewerkschaft Handel, Transport, 
Verkehr (HTV) mit einem Plus von 235 und einer Gesamtmitgliedszahl von 38.455 (1993: 
38.220) und mit je 0,3 Prozent Zuwachs der um 498 auf insgesamt 187.221 Mitglieder (1993: 
186.723) angewachsenen Gewerkschaft Bau-Holz (GBH) und der Gewerkschaft Druck und 
Papier (DuP), die ihren Mitgliederstand nach vielen Jahren des durch neue Technologien 
bedingten Mitgliederverlustes nunmehr um 54 auf 20.498 (1993: 20.444) aufstocken 
konnte. 

Teilweise empfindliche Mitgliederverluste erlitten hingegen jene Gewerkschaften, die in 
wirtschaftlichen Bereichen operieren, die entweder durch Personalrationalisierungen, Kon­
kurrenz durch die Ostöffnung oder bis 1. Jänner dieses Jahres anhaltenden Diskrimi­
nierungen durch die Nicht-Teilnahme am EU-Binnenmarkt besonders stark betroffen 
waren. An erster Stelle steht hier die 27.808 Mitglieder (1993: 30.927) zählende Gewerk­
schaft Textil, Bekleidung, Leder (TBL), die aufgrund der genannten Faktoren eine. Mitglieder­
einbuße von 10,1 Prozent oder 3.119 Personen erlitt, gefolgt von der Gewerkschaft d~r 
Chemiearbeiter mit insgesamt 48.723 Mitgliedern (1993: 51.172) und einem Rückgang um 
2.449 Personen oder 4,8 Prozent. 

Von wirtschaftlichem Strukturwandel und Rationalisierungen betroffen waren auch die 
220.824 Mitglieder(1993: 230.021) 'starke Gewerkschaft Metall-Bergbau-Energie (GMBE) 
mit einem Verlust von 9.197 Mitgliedern oder 4,0 Prozent, die 53.122 Mitglieder (1993: 
54.357) zählende Gewerkschaft Agrar-Nahrung-Genuß (ANG) mit ~inem Mitgliederverlust 
von 1.235 Personen ode'r 2,3 Prozent, die Gewerkschaft der Eisenbahner (G9E), die 

. I ' " 

nunmehr mit einem Mitgliedsverlust von 1.543 Personen oder 1,3 Prozent bei einem Stand 
von 113.413 gewerkschaftlich Organisierten (1993: 114.965) hält, sowie die Gewerkschaft 
der Privatang'estellten (GPA), die ein Mitgliederminus von 4.830 verzeichnen mußte und 
nunmehr - als größte Gewerkschaft des ÖGB - einen Mitgliederstand von 328.383 (1993: 
333.213) aufweist. Schließlich mußte auch die 52.669 Mitglieder (1993: 53.188) starke 
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Gewerkschaft Hotel, Gastgewerbe, Persönlicher Dienst (HGPD) einen Verlust von 519 oder 
1,0 Prozent hinnehmen. 

Trotz der auch 1994 fortgesetzten Auslagerung von Produktionen mit traditionell hoher 
Frauenbeschäftigung in die Reformstaaten Zentral- und Mitteleuropas ist es zu keiner 
Verringerung des Frauenanteils an den ÖGB-Mitgliedern gekommen. Zwar ist es so wie 
1991, 1992 und 1993 auch 1994 zu einem sektorenweise empfindlichen Rückgang des 
Arbeitsplatzangebotes für Frauen in einigen Branchen und Regionen gekommen, trotzdem 
ist im vergangenen Jahr der Frauenanteil an den Gewerkschaftsmitglieder um 0,3 auf 
insgesamt 31,6 Prozent (1993: 31,3) angewachsen. 

Der Rückgang um 701 (1993: 5.201) weibliche Mitglieder auf insgesamt 505.360 (1993: 
506.061) fiel deutlich geringer als jener der männlichen Organisierten um 16.180 (1993: 
12.263) aus. 

6. Arbeitsmarktpolitik 

Im Jahr 1994 ist Österreichs Wirtschaft wieder auf Wachstumskurs eingeschwenkt. Auf 
dem Arbeitsmarkt ergaben sich dadurch wieder größere Beschäftigungschancen. Aller­
dings läßt das steigende Arbeitskräfteangebot eine deutliche Absenkung der Arbeitslosen­
quote nicht zu, sodaß diese voraussichtlich bis zum Jahr 1996 auf dem Niveau von rund 6,5 % 
verharren wird. 

DerÖsterreichische Gewerkschaftsbund hat überseine Vertreter im arbeitsmarktpolitischen 
Beirat an der Erarbeitung des arbeitsmarktpolitischen Schwerpunktprogramms 1994 und an 
der Gestaltung der Arbeitsmarktpolitik mitgewirkt. 

Seit Jahresmitte 1994 erfolgt diese Mitwirkung mit erweiterten Kompetenzen im Rahmen 
des neu gegründeten Arbeitsmarktservice, wo sich die vom Österreichischen Gewerk­
schaftsbund entsendeten Vertreter im Verwaltungsrat, in den Landesdirektorien und 
Regionalbeiräten bemühen, die ausgeprägten Ungleichgewichte zwischen Angebot und 
Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt besser zusammenzuführen. 

Durch die Weiterführung des Schwerpunktes "Vermittlung" im Arbeitsprogramm 1994 
konnte das Arbeitsmarktservice die gegenüber 1993 günstigeren Bedingungen für seine 
Kunden nutzbar machen. Sowohl für die Arbeitsuchenden als auch für die Betriebe konnten 
positive Vermittlungsergebnisse erzielt werden. 

Die Beschäftigungsaufnahme von arbeitslosen Personen konnte 1994 deutlich gesteigert 
werden und auch verstärkt für langzeitarbeitslose Personen genutzt werden. Auch die 

325 

III-60 der Beilagen XIX. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 325 von 342

www.parlament.gv.at



ÖSTERR. GEWERKSCHAFTSBUND INTERESSENVERTRETUNGEN 

Beschäftigungsaufnahme der über 50-jährigen Arbeitslosen konnte 1994 'gesteigert wer­
den; mit der Beschäftigungssicherungsnovelle vom August 1993 wurde dieser Schwerpunkt 
in der Tätigkeit des Arbeitsmarkts~rvice verstärkt. 

Freilich kann die Entwicklung de'r Arbeitslosenquote mit den arbeitsmarktpolitischen Mögd 

lichkeiten des Arbeitsmarktservice nur begrenzt beeinflußt werderI. Neben der Awsschöp­
fung dieses, arbeitsmarktpolitischen Instrumentar.iums' ist' es besonders wichtig, über die 
zentraleR Eingriffsebenen - also über weitere Ant-lebung desWirtschaftswachstums, über 
weitere Arbeitszeitverkürzungsschritte sowie über eine möglichst efngepaßte Entwicklung 
des Arbeitskräfteangebotes - steuernd einzugreifen, um dem gewe'rksthaftlichen Ziel nach 
Wiedererlangung der Vollbeschäftigung näherzukommen, 

1, 

',\ I ~ 

7. Arbeitszeitpolitik 

Mit der am 1. Juli 1994 in Kraft getr.etenen Arbeitszeitgesetzflovelle wurde in Übereinstim­
mung mit den Zielen des Koalitionsabkommens die Arbeitszeit unter Wahrung grund­
legender Arbeitnehmerinteressen in einigen Bereichen f,lexibler gestaltet. Mit gleicher 

\ . ' " r r · 'l .. 

Novelle wurden aufgrund des Inkrafttretens f :les EWR die Lenkzeitenbe'stimmungen geän-
~ r, 

dert, Soweit die bisherigen Regelungen im österreichischen Recht strenger als die 
(Mindest)Standards des EG-Rechtes sind, werden ' die' bisher geltenden Regelunge~ 
beibehalten. -

-l ,.. I '. 

Hinsichtlich der praktizierten Politik der Arbeitszeitverkürzung ist auf die bereits in den 
Vorjahresberichten dargestellten Beschlüsse des 12. Bundeskongr'esses des Österreichi-
schen Gewerkschaftsbundes hinzuweisen. ,I. j 

, \.' t 

Mittlerweile konnten für etwa 1,2 Millionen Arbeitnehmer die 38- bzw. 38,5-Stunden-Woche 
erreicht werden. Im graphischen Gewerbe und bei Tageszeitungen wu~de bereits die 37-
bzw. die '36-Stunden-Woche erreicht. I ,,' 

'!-' j. I, ' 

- , 
,1, , ' 

.' 8. Frauenarbeit 
" 

. I 

Das "Internationale 'Jahr der Familie 1994" war das SchwerpunkttheJT~a der ÖGB-Fr~uen-
abteilung. L 

' /I v , 
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Als Auftaktveranstaltung war sicherlich die Enquete im Familienministerium "Familie -
gesellschaftsfähig? Gesellschaft - familienfähig? Perspektiven für die Familien in Gesell­
schaft und Politik" zu sehen. 

Der Bundesfrauenausschuß 1994 stand unter dem Motto "Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie - (k)ein ewiges Dilemma", eingeleitet wurde die Diskussion durch das Referat von 
Univ.-Doz. DDr. Lieselotte Wilkzum Thema "Kind sein in Österreich". Die Diskussionen und 
daraus resultierenden Forderungen wurde~ in einer Resolution zusammengefaßt. Darüber­
hinaus wurden die weiteren Hauptthemen für den ÖGB-Frauenkongreß 1995 festgelegt. 

Eine Arbeitsgruppel erstellte, aLJch ein Positionspapier zum Thema "N~chtarbeit", diese 
Unterlage soll al's L~itariträg dem Ö~B-Frauenkongreß zur Beschlußfassung vorgelegt 
werden: . . > 

Die ÖGB-Frauenabteilung hat 1994 auch verschiedene Veranstaltungen und Seminare 
abgehalten. Großer Wert wurde dabei auf die Möglichkeit der Kinderbetreuung gelegt. 
Themen waren zB.: Arbeitszeitgesetz, Mehr Zeit fürs Wesel'1tliche (Zeitmanc;tgemelJ,t), 
Privatkonkursrecht, etc. 

9. Jugendarbeit 

Reform der beruflichen Ausbildung 

Bundeskanzler Dr.Franz Vranitzky, Unterrichtsminister Dr. Rudolf Scholten und Sozial­
minister Josef Hesoun haben in Zusammenarbeit mit der Österreichischen Gewerkschafts­
jugend eine Initiative zur Reform der beruflichen Ausbildung gestartet. Im Rahmen dieser 
Initiative wurde eine gemeinsame Broschüre mit dem Bundesministerium für Unterricht und 
Kunst und eine gemeinsame Broschüre mit dem Bundesministerium für Arbeit uns Soziales 
gestaltet und an die österreichischen Lehrlinge versandt. Es wurde eine groß angelegte 
Telefonmarketingaktion durchgeführt, um die Interessen und politischen Forderungen der 
Jugendlichen an die Österreichische Gewerkschaftsjugend zu erfragen. 

Jugendkonferenz "Arbeitsplatz Europa" 

Bei der Jugendkonferenz "Arbeitsplatz Europa" nahmen ca. 200 Jugendvertrauensräte aus 
ganz Österreich teil. Diese Informationskonferenz mit den Schwerpunkten 

> Jugend in Europa, 
> Ausbildung in Europa, 
> Bildungs- und Austauschprogramme der EU 
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war eine überaus motivierende Veranstaltung. Das rege Interesse der Jugendvertrauens­
räte bei der Diskussion hat uns gezeigt, daß die Jugendlichen sehrwohl bereit sind, in einem 
großen Europa mitzupartizipieren und dieses Europa mitzugestalten. 

1 O.lnternationale Sozialpolitik 

In der Zeit vom 2. Juni bis 24. Juni 1994 fand in Genf die 81. Tagung der Internationalen 
Arbeitskonferenz statt. Vom Österreichischen Gewerkschaftsbund wurden zu dieser Ta­
gung Präsident Friedrich Verzetnitsch, Mag. Franz Friehs, Vizepräsident Fritz Neug~bauer 
und Kurt Hammer als Delegierte bzw. Stellvertretende Delegierte sowie Dr. Neda Bei als 
Technische Beraterin entsendet. 

Bei dieser Tagung wurde das Übereinkommen Nr. 175 sowie die Empfehlung Nr. 166 über 
die Teilzeitarbeit angenommen. 
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VEREINIGUNG ÖSTERREICHISCHER 
INDUSTRIELLER 

Auch auf sozialpolitischem Gebiet war das Jahr 1994 geprägt einerseits vom Beitritt 
Österreichs zur Europäischen Union, der sich innerstaatlich in einer Intensivierung der 
Arbeiten zur Umsetzung des Gemeinschaftsrechtes auswirkte, wiewohl die Umsetzungs­
verpflichtung meist bereits durch den EWR-Vertrag gegeben war, der aber auch zur 
Mitwirkung der Industriellenvereinigung in zahlreichen sozialpartnerschaftlich besetzten 
EU-Gremien führte, insbesondere im Wirtschafts- und Sozialausschuß, andererseits durch 
die Wahlen zum Nationalrat, die sich auf die Tätigkeit der Industriellenvereinigung insofern 
auswirkten, als ein Arbeitsschwerpunkt in die Formulierung der Position gegenüber der 
neuen Regierung gelegt wurde sowie Bemühungen unternommen wurden, bereits im 
Vorleld der Koalitionsverhandlungen auch in der neuen Legislaturperiode der österreichi­
schen Industrie akzeptable Rahmenbedingungen zu sichern. 

1. Arbeitsrecht 

Nach den umfangreichen, zum Teil bereits vor Inkrafttreten des EWR-Abkommens mit 
1.1.1994 erlolgten Anpassungen an das EU-Recht wurden im Berichtsjahr die arbeitszeit­
rechtlichen Vorschriften für Lenker an die EU-Verordnungen angepaßt, wobei die teilweise 
Weitergeltung strengerer Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes abzulehnen war. Das neue, 
EU-konforme Arbeitnehmerlnnenschutzgesetz führte auch zu Änderungen im 
Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz und im Arbeitsverlassungsgesetz. Eine Anpas­
sung des Mutterschutzgesetzes an die einschlägige EU-Richtlinie wurde gegen Ende des 
Bericht jahres im Parlament eingebracht. Darüber hinaus waren innerstaatlich wie auch auf 
europäischer Ebene, vor allem im Rahmen der UNICE, in Vorbereitung befindliche 
Richtlinien über die Entsendung von Arbeitnehmern, Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsver­
hältnisse, den Elternurlaub sowie die Beweislast im Bereich der Gleichbehandlung von 
Mann und Frau zu beraten, ferner Änderungen der Richtlinie über den Betriebsübergang 
sowie insbesondere die Richtlinie über den Europäischen Betriebsrat, welche im Berichts­
jahr verabschiedet wurde. 

Von den nicht mit EU-Anpassungen zusammenhängenden Neuerungen ist vor allem die 
Novellierung des Arbeitszeitgesetzes zu nennen, bei der wichtige Fortschritte in Richtung 
flexiblere Arbeitszeiten und Entbürokratisierung erzielt werden konnten. Im einzelnen geht 
es dabei um Erleichterungen beim Einarbeiten in Verbindung mit Feiertagen, die rechtliche 
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Absicherung der Gleitzeit, die ~lexit;>jJisierung,.bei Schichtarbeit, Dek~dena~peit und Arbei­
ten mit besonderen Erholungsmöglichkeiten sowie um Vereinfachung bei den Aufzeichnungs­
pflichten. Ferner sind das Insolvenhechtsänderungsgesetz 1994, aus dessen Zielsetzung 
die Unterbindung von Mißbräuchen bei der Zuerkennung von Insolvenz-Ausfallgeld hervor­
zuheben ist, sowie die Arbeits- und Sozialgerichtsgesetznovelle 1994 mit dem Ziel weiterer 
Verbesserungen des arbeits- und s.ozialgerichtlichen Verfahrens zu erwäljJnen. ot 

• '.J 

n 

2. Europäische Sozialpolitik 
, , , ' J " 

, / 11' 

Nach einem jahrelangen Tal;J,ziehen um eine Richtlinie der Europäisch!3n Unjon zym 
Europäischen ßetriebsrat scheiterte i~ Frühjahr der yer.suqh, im vyege von Ver~:andlunge.n 

der S,ozialpartner im Rahmen des S9zialdialog~s .in Brüssel z~ einer Vereinbarung zu 
gelangen. Im Herbst wurde die Richtlinie über die Einse.t~ung eines Europ~is~hen Betrieb~­
rats oder die Schaffung eines Verfahrens zur Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer 
in gemeinschaftsweit operierenden Unternehmen und Unternehmensgruppen verabschie­
det. 

Vor der EU-Abstimmung war ein besondere'': Arbeitsschwerpunkt die Darstellung der 
Konsequenzen eines EU-Beitrittes tür das österreichische Arbeitsrecht, das Sozialsystem 
und die Arbeitsmarktentwicklung, ferner des , Anpas.s~ngsbedarfes und der weiterhin 
I • I . • • " 

vorhandenen autonomen Handlungsmöglichkeiten in Veranstaltungen in Unternehmen und , , . 
bei einschlägigen Diskussionen, 

. 
'- , 

i I '\ :-.':1 

3. A,rbeitsmarkt 

I' 

:.) , _ ........ , . 
•• ~ I I 

-, 

I I 

, " 

" " I-}-. I ,, / ,.j - " , 

Seit 1. Juli 1994 erfolgt die Umsetzung des neuen Arbeitsmarktservice': D'ie Industriellen ~ 

vereinigung hat im Arbeitsmarktservi~e' im Verwaltu,{gsrat, in den riE3i.m Lla~'d~sdirektori$n 
und in den regionale~' Ges'chäftsstelle'n eigene Vertreter, die nun Einfluß 'ciu]f die, G~staltung 

-.," . . -') -, A ~. j' ,- " I 

der Arb'sit nehmen' können. Arbeitsschwerpunkte war~n dier Festlegung' eines Prioritäten-
kataloge~: effizientere Arbeitsvorgänge, Beratungen übet die Zusammena'rbeititwig8h~n 
Geschäftsführern und Entscheidungsgremien sowie die Erarbeitung di'nes B'udggts'für das 
Jahr 1995 .. " :. 

\ ., '" .; t ' , 

In de'r zweite~ Jahreshälfte 'stieg wegen cl'e'r Au~schöp'f6ng der Qu~ten r: ~1~!rA-Hzah! um 
." , , r I ') ... .' ~ -. , •• ' rl.... r..,- l I 

Unterstützurig suchender Mitglieder zu' Sewilligungen miCh dem Al!ferittialts- unet'dem 
Ausländerbeschäftigu'ngsge'setz deutlich an. Massive Kriti!{Obte die Industrielle'r{~~reinigung 
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an der Absicht des Sozialministers, die Bundeshöchstzahl nach dem Ausländer­
beschäftigungsgesetz für 1995 auf 8% abzusenken. 

4. Sozialversicherung 

Am 1.Jänner 1994 ist die 52. Novelle in Kraft getreten. Sie brachte eine umfassende Reform 
der Gesamtorganisation der Sozialversicherung, insbesondere eine Stärkung der Position 
des Hauptverbandes, der nun in wesentlich erweiterter.Weise auf ein einheitliches Vorge­
hen der Sozialversicherungsträger einwirken kann. Weiters wurde die Zahl der Versiche­
rungsvertreter stark reduziert, gleichzeitig aber wurden in den einzelnen Versicherungsträ-

, - - h 
gern Beiräte unter Einbeziehu~g vor allem der Pen'sionistenverbände geschaffen. 

, 

Die Industriellenvereinigung hat an dieser Reform kritisiert, daß die Reduktion der Versiche­
rungsvertreter zu einer Verminderung der Versichertennähe der einzelnen Versicherungs­
träger führen würde, ohne daß die dadurch erzielten Einsparungen wirklich ins GeV\{.icht 

. I'" )' 
fielen. I . 

t • 't . -4 .... ' " I 
.J 

",J 

5. Arbeitnehmerschutz . 
I .: 

, .,-
Nach eineinhalbjahrigen, besonders schwierigen Ve'rhandlungen wurde im Frühjahr des 
Berichtsjahres das neue Arbeitnehmerlnnenschutzgesetz verabschiedet, das eine Umset­
zung der zahlreichen zu diesem Thema von der EU ergangenen Richtlinien beinhaltet. 
Kernstück des neuen Gesetzes ist eine wesentlich aktivere Rolle des Arbeitgebers beim 
Arbeitnehmerschutz, der künftig a,ufgrund vqn Gefahrenanalysen individuell arbeitsplatz-

... ,,' ,J r,.... , . "I 

bezogen gestaltet werden muß·. Dieser an sich positive Ansatz und vor allem die damit 
verbundenen Dokumentationspflichten beinhalten die Gefahr großer administrativer Bela­
stungen für die Unternehmen; eine sinnvolle Rechtsanwendung ist nur zu erwarten, wenn 

I '" 

es gelingt, giese Belastunge,n möglichst /;1intanzuhalten und die Unternehmer für das neue 
System zu gewinnen. Die Verantwortung dafür trägt der Sozialminist~r, der die Einzelheit~n 
durch Verordnung zu regeln hat. Ein weiterer Schwerpunkt ist die bis zum Jahr 2000 zu 
verwirklichende flächendeckende Versorgung der Betriebe mit Arbeitsmedizinern und 
Sicherheitsfachkräften; die diesbezüglich vorgesehene Hilfestellung durch den Bund für 
Arbeitsstätten bis 50 Arbeitnehmerinnen stellt aus Sicht der Industrie eine Diskriminierung 
der größeren Betriebe dar. Heftig kritisiert wurde schließlich, daß - eindeutig gegen die 
Bestimmungen der Europäischen Union - mit Ausnahme der arbeitsmedizinischen Dienste 
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keine gleichartigen Vorschriften für den öffentlichen Dienst verabschiedet wurden, daß also 
der Staat nicht bereit ist, die Belastungen, die er der Wirtschaft zumutet, für den eigenen 
Bereich zu übernehmen. 

Ein besonderer Arbeitsschwerpunkt der Industriellenvereinigung ab Herbst 1994 war eine 
rege Informationstätigkeit in allen Bundesländern über das neue Gesetz und seine Konse­
quenzen. 

: 6. Arbeitgeberpolitik 

Im Vorfeld der Nationalratswahlen wurde ein Anforderungskatalog an die neue Bundesre­
gierung im Bereich der Sozialpolitik erarbeitet, der insbesondere den Schwerpunkt auf 
Reformen in der sozialen Sicherheit, im Arbeitszeitrecht und in der Arbeitslosenversiche­
rung legt. 

In Beratungen mit Mitgliedern zur Metallohnrunde 1994 wurden im Hinblick auf die 
angespannte Situation zahlreiche Möglichkeiten zu einem moderaten Abschluß, insbeson­
dere mit dem Schwerpunkt der Verlagerung von Ist-Lohnerhöhungen auf die Unter­
nehmensebene diskutiert. 

Bedingt durch einen beruflichen Wechsel des bisherigen Chefverhandlers der Metallgruppe, 
Dr. Laminger, und die Zurücklegung auch des Vorsitzes im Sozialpolitischen Ausschuß, 
wurde gegen Jahresende DipLlng.Dr. Clemens Malina-Altzinger im Vorstand zum neuen 
Ausschußvorsitzenden gewählt. 

7. Internationale Arbeitskonferenz 

Die Industriellenvereinigung hat auch 1994'an der Internationalen Arbeitskonferenz in Genf 
teilgenommen, bei der insbesondere ein neues Übereinkommen und eine Empfehlung über 
Teilzeitarbeit verabschiedet wurden. r 

, . 
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PRÄSIDENTEN KONFERENZ DER 
. .. 

LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN OSTERREICHS 

Die Tätigkeit im Berichtszeitraum war durch die Schaffung eines neuen Arbeitsüberein­
kommens der Koalitionsparteien als Grundlage für die Arbeit der Regierung sowie schwie­
rige Beratungen über Sparmaßnahmen im Rahmen der Erstellung des Budgets 1995 
gekennzeichnet. 

Die Formulierungen des Arbeitsübereinkommens sind ohne Beiziehung und Zustimmung 
der Interessenvertretungen erstellt worden, sodaß diverse Interpretationen und erst recht 
eine Umsetzung der Ziele in die Praxis Schwierigkeiten bereiteten. 

Das zeigte sich besonders bei den Verhandlungen zur Budgeterstellung. Die österreichi­
schen Bauern haben durch den EU-Beitritt massive Einkommenseinbußen erlitten, die 
durch Ausgleichsmaßnahmen nur teilweise kompensiert werden können. Somit mußten 
neue Belastungen trotz Einkommenseinbußen mit aller Entschiedenheit zurückgewiesen 
werden. Sind Sparmaßnahmen notwendig, dürfen sie nur im Gleichschritt mit den anderen 
Bevölkerungsgruppen umgesetzt werden. 

Dazu kommt, daß die berechtigten Anliegen der bäuerlichen Berufsvertretung wie etwa 
einheitliche Reduzierung des Selbstbehaltes bei Spitalsaufenthalt, Anpassung des Risiko­
umfanges in der bäuerlichen Unfallversicherung und die Reduzierung des anzurechnenden 
Ausgedinges nach wie vor aufrecht bleiben. 

Zu einzelnen Themenbereichen bemerkt die Präsidentenkonferenz folgendes: 

1. Bauern-Pensionsversicherung 

Im Zuge des Sparpaketes zur Budgetsanierung war die Anhebung des Pensionsver­
sicherungsbeitrages von 12,5 % des Versicherungswertes auf 16 % für 1995, 18 % für 1996 
und 20 % für 1997 vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales geplant. Diese 
Maßnahme hätte ab 1997 eine jährliche Mehrbelastung der Landwirtschaft von 2 Mrd S 
bedeutet, konnte aber abgewehrt werden. Akzeptiert werden mußte jedoch die Absenkung 
derEinheitswertgrenze für die Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung von S 33.000,­
auf S 20.000,-. Diese war zunächst ohne Ausnahme geplant. In einer Stellungnahme vom 
23.2.1995 zum Entwurf eines Sozial-Budgetbegleitgesetzes an das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales forderte die Präsidentenkonferenz die Schaffung von Übergangsrege­
lungen, die wie folgt realisiert wu'rden: 
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~ Personen, die bereits in Pension sind, sind-von dies~r Regelung ausgenommen. .. ' . 

~ Ferner können Personen, die am 1.4.1 ~~p da~ 45. Leb,e sjahr bereits vQllendet haben, 
• . ;tJ'" t , 

auf Antrag (zu stellen bis zum 31.12.1995) von der PflichfVersicherung befreit werden, 
wenn sie ihr auch bisher nicht unterlagen . 

. '. 

2., Unfallversicherung 

Zur Abwehr der geplanten Beitragserhöhungen in der Pensionsversicherung mußte eine 
Kürzung des Bundesbeitrages zur Unfallversicherung um 150 Mio S für das Geschäftsjahr 
1995 hingenommen werden. 

Fortgesetzt wurden die Beratungen und Gespräche zur Angleichung des Ven?icherungsum­
fanges der bäu~rlichen Unfallversicherung an die aktuellen Notwendigkeiten (Schutz der 
nebengewerblichen Tätigkeiten gemäß Gewerbeordnung, der Tätigkeiten im Rahmen von 
"Urlaub am Bauernhof" und der Agrargemeinschaften) .. 

3. Allgemeine Sozialversicherung 

Die vorzeitige Alterspension fällt nun bei Aufnahme eil")erversicherungspflichtigen Erwerbs­
tätigkeit weg. Es konnte aber erreicht werden, daß der Pensionsanspruch bestehenbleibt, 
wenn der Einheitswert eines land(forst)wirtschaftlichen Betriebes S 33.000,- nicht über­
steigt bzw. die Einkünfte nicht die Geringfügigkeitsgrenze des ASVG überschreiten. 

Die Reduktion der Ausfallshaftung von 100,2 % auf 1 00 % für das Geschäftsjahr 1994 wurde 
für das Geschäftsjahr 1995 verlängert. 

~.,. \ ..' fo. "\, . ", . 
Erfolgreich bekämpft wurde die Absenkung der Alterspension als Teilpension bei Ausübung 
einer pensionsversicherungspflichtigen Erwerbstätigkeit von 85 % auf 50 %. 

f\ , 

., -, " 

4. Arbeitslosenversicherung 
r . ,- ,- 1 

. '; J 

Für diesen Bereich ergaben sich .tür Nebenerwerbslandwirte durcb die Budgetsanierung 
insbesondere folgende Sparmaßnahmen bzw. Änderunge~: -

'. 

Im Entwurf des Sozial-Budgetbegleitgesetzes 1995 war eine Anpassung der Regelung für 
die Nebenerwerbslandwirte (S 54.000,- Einheitswertgrerize und "Be~irtschaftung") an die 
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Einkommensberechnung nach dem Studienförderungsgesetz (Prozentsatz der 
Steuerpauschalierung plus 10% bzw. 20 % des Einheitswertes als Zuschlag) vorgesehen. 
Diese auch für das Karenzgeld und die Notstandshilfe maßgebende Regelung wurde im 
folgenden Entwurf eines Strukturanpassungsgesetzes durch das Kriterium "Besitz" eines 
land- und forstwirtschaftlichen Betriebes von S 54.000,- ersetzt. Die Präsidentenkonferenz 
trat nachdrücklich füreine unveränderte Belassung der bisherigen Regelung und gegen jede 
Verschlechterung ein. Die Verschlechterung wurde trotzdem beschlossen, wobei bedau­
erlich ist, daß nicht die Terminologie "auf Rechnung und Gefahr führen" übernommen 
wurde. 

Besonders zu kritisieren ist die neue Regelung der Einkommensberechnung bei der 
Notstandshilfe. Sie sollte in Anlehnung an das Studienförderungsgesetz erfolgen. Realisiert 
wurde jedoch eine wesentliche Verschlechterung durch einen Zuschlag von 40 % anstelle 
von 10 bzw. 20 %. 

Die geplante Ausnahme von Personen, die bei ihrem selbständig erwerbstätigen Ehegatten 
beschäftigt sind, aus der Arbeitslosenversicherung, wurde in der Stellungnahme der 
Präsidentenkonferenz vom 22.2.1995 an das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
abgelehnt. In den weiteren Entwürfen war diese Bestimmung nicht mehr enthalten. 

In derselben Stellungnahme wurde die Streichung des Karenzurlaubsgeldes ab einem 
Haushaltseinkommen von S BO.OOO,-monatlich und die Einschleifregelung ab S 60.000,­
monatlich abgelehnt, da die finanziellen Belastungen aus der Tatsache der Mutterschaft 
einkommensunabhängig auftreten und nicht zu erwarten ist, daß auf Grund der Neurege­
lung wesentliche Ersparnisse erzielt werden können. Auch diese Maßnahme wurde 
gestrichen. 

Ebenso abgelehnt wurde eine Verordnungsermächtigung für einen Zuschlag zum 
Arbeitslosenversicherungsbeitrag für Wirtschaftszweige, in denen wegen saisonaler Be­
schäftigung Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung verstärkt in Anspruch genommen 
werden, weil dies dem Solidaritätsprinzip der Sozialversicherung widersprechen und die 
Abwanderung aus der Landwirtschaft verstärken würde. Diese Ermächtigung wurde 
ebenfalls gestrichen. 

5. Ausländerbeschäftigung 

Mit Schreiben vom 25.10.1994 hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales den 
Entwurf einer Landeshöchstzahlenverordnung 1995 sowie den Entwurf einer Verordnung, 
mit der die Bundeshöchstzahl geändert wird, zur Begutachtung ausgesandt. Die Entwürfe 
sahen eine Reduktion der Bundeshöchstzahl von 9 % auf B % des inländischen Arbeitskräfte-
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potentials, d.h. von 295.000 um 33.000 auf 262.000 Beschäftigungsbewilligungen, sowie 
eine anteilig entsprechende -Kürzung der Landeshöchstzahlen, vor. Da die bisherige 
Bundeshöchstzahl nahezu ausgeschöpft war, hätte dies tledeutet, daß für die Land- und 
Forstwirtschaft im Jahr 1995 überhaupt keine ausländischen Arbeitskräfte zur Verfügung 
gestanden wären, weil einerseits die Absenkung in einem höheren Ausmaß erfolgt wäre, als 
die Beschäftigung von Ausländern generell in diesem Bereich ausmacht, andererseits aber 
die nun noch erhältlichen Beschäftigungsbewilligungen bereits von den übrigen Wirt­
schaftszweigen aufgebraucht worden wären. 

In mehreren Stellungnahmen an das Bundesministerium für Arbeit und Soziales lehnte die 
Präsidentenkonferenz die geplante Senkung der Höchstzahlen mit Entschiedenheit ab. Die 
Möglichkeit zur Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte, zumindest im bisherigen Aus­
maß, ist unabdingbar, da als Folge des EU-Beitritts Produktionssparten wie Biolandbau und 
Spezialkulturen forciert werden müssen. Gerade diese Bereiche seien insbesondere bei der 
Ernteeinbringung arbeitsintensiv, inländische Arbeitskräfte stünden aber für diese Tätigkeit 
nicht zur Verfügung. Ferner belasteten die in diesen Bereichen eingesetzten ausländischen 
Arbeitskräfte nicht den österreichischen Arbeitsmarkt, da sich diese Ausländer nur zum 
Zweck und für die Dauer des Ernte~ · bzw. sonstigen Einsatzes in Österreich aufhielten und 
Beiträge zur Pensions- und Arbeitslosenversicherung leisteten, ohne in der Regel dafür 
jemals Leistungen zu erhalten. 

Am 29.11.1994 wurden die Verordnungen unter BGBI,Nr.944 und 945/1994 jedoch im 
wesentlichen unverändert kundgemacht. 

Am 24.1.1995 wurde im Nationalrat ein Initiativantrag zur Änderung des Ausländer­
beschäftigungsgesetzes eingebracht. Der Antrag sah eine Ermächtigung des Bundesmini­
sters für Arbeit und Soziales zur Erlassung einer Verordnung vor, die die Erteilung von 
Beschäftigungsbewilligungen für einzelne Personengruppen, an deren Beschäftigung 
öffentliches oder gesamtwirtschaftliches Interesse besteht, bis zu einem Höchstausmaß 
von insgesamt 9 % des österreichischen Arbeitskräftepotentials zulassen kan'n. Das Gesetz 
wurde am 10.3.1995 vom Nationalrat beschlossen. 

Am 10.2.1995 fand eine Vorsprache beim Bundesminister für Arbeit und Soziales statt, an 
der Vertreter der Präsidentenkonferenz, des Zentralverbandes land- und forstwirtschaftlicher 
Arbeitgeber, der Landarbeiterkammer sowie der Gewerkschaft teilnahmen. Die Notwen­
digkeit der Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte wurde nochmals ausführlich darge­
legt. Für 1995 bestehe ein Bedarf von zumindest 6000 Beschäftigungsbewilligungen. Der 
Bundesminister sagte das rechtzeitige Zustandekommen einer Regelung zu. 

Nach mehrfacher Urgenz wurde der Entwurf einer Ver.ordnung für die Beschäftigung von 
Ausländern in der Land- und Forstwirtschaft vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
zur Begutachtung versandt. In einer Stellungnahme vom 9.3.1995 an das Bundes­
ministerium für Arbeit und Soziales begrüßte die Präsidentenkonferenz die -geplante 
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Verordnung, die Beschäftigungsbewilligungen für insgesamt 3.020 Saisonbeschäftigte in 
der Land- und Forstwirtschaft vorsah, wies aber darauf hin, daß dadurch der Arbeits­
kräftebedarf in einigen Bundesländern nicht gedeckt ist, und verlangte ein österreichweites 
Kontingent von 3.900. Ferner wies die Präsidentenkonferenz auf die dringende Notwendig­
keit der Erlassung eine'r Verordnung betreffe'nd Grenzgänger hin, die sich insbesbndere für 
die Bereiche Gemüse-, Obst- unä Weinbau', Biolandbau sowie Sonderkulturen ergibt. Die 

I 

Verordnung ist mit Bundesgesetzblatt ' am 24.3.1995 erschienen und sieht 3.900 
Beschäftigungsbewilligungen vor. 

In einer Stellungnahme vom 2.12.1994 an das Bundesministerium für Inneres zum Entwurf 
einer Verordnung der Bundesregierung über die Anzahl der Bewilligungen nach dem 
Aufenthaltsgesetz für 1995 lehnte .?j~ Pr~sj(jentyF'1k?nferenz die vorgesehene Höchstzahl 
von österreichweit 17.100 Aufenthaltsbewilligungen als zu gering ab, da damit der Einsatz 
von ausländischen Arbeitskräften in der Landwirtschaftaußerordentlich erschwert würde. 
Aus der BeratungstätigKeit ist nämlich bekannt, ' daß Landwirte im Jahr 1994 bereits im 
Besitz einer Einzelsicherungsbescheii'ligung waren, die Arbeitnehmer aber in weiterer Folge 
keine Aufenthaltsbewilligungen erhalten hatten, woraus zu schließen war, daß der Arbeits­
markt offensichtlich noch aufnahmefähig war. 

In der mit BGBI.Nr. 1023/1994 kundgemachten Verordnung waren jedoch nur noch 17.000 
Bewilligungen vorgesehen. 

Zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Aufenthaltsgesetz geändert wird, nahm 
die Präsidentenkonf~r~nz mit Schreiben vom 9.1.1995 an das Bundesministerium für 
Inneres wie folgt Stellung: 

Die Verlängerung der Dauer "der erstmaligen Erteilung eine{ Aufenthaltsbewiliigung von 6 
Monaten auf höchstens 1 Jahrwurde als Harmonisierung mit dem Ausländerbeschäftigungs­
gesetz begrüßt. Eine weitere Harmonisierung der Fristen nach dem Aufenthaltsgesetz und 
dem Ausländerbeschäftigungsgesetz wurde gefordert. Abgelehnt wurde die Regelung, 
nach der in bestimmten Fällen gegen die Entscheidung erster Instanz kein . 
Rechtsmittel m'ehr möglich sein sollte. Gerade in ~inem Bereich, der für das weitere Leben 
des Betroffenen von elementarer Bedeutung ist, sei das Fehlen eines Instanzenzuges 
unverständlich~ 

" 

'I 

. :.' 

: 6. Arbeitsrecht 

In einer Stellungnahme vom 27.2. f995 an das Bündesministerium für Arbeit und Soziales . ,,' , 

zum Entwurf eines Ärzt,e-Arbeitszeitgesetzes verlangte die Präsidentenkonferenz insbe-
r I " • I • • 

sondere die Klärung der Frage, ob der 50 %ige Zuschlag fü ( Uberstundenarbeit auch für 

337 

III-60 der Beilagen XIX. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 337 von 342

www.parlament.gv.at



PRÄs.KoNF. DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN INTERESSENVERTRETUNGEN 

Überstunden gelte, die in der Nacht bzw. am Wochenende als. Arbeitsbe[eitschaft geleistet 
werden, da dies eine .erhebliche Kostenbelastung mit sicb brächte .. 

, ' t ", II"~'''' ~ . r I r 

Geperel.l wyrde zur i~ den erl~,l;Itern.q~n B~~~rkungen zug~sta.nde~en Möglichk~~t einer 
Kostensteig~rung ausgeführt, q,aß diese in eir,t,erZeit, in ,der die Sanierung des Staatshal,ls-

, j '... " .I_r, , ( I •. ,J' , !' _, ,r.· 

haltes für ~lIe Bereiche m~ssive ~inspanmge_n mit ~i.c.h bring~ unC;i geplante BeIClsthln~en ,im 
Interesse der Existenzsicherung, ei~zelner Bevöl~e.rungsgruppen abgewehrt werden müs­
sen, äußerst bedenklich ist. 

, , 

!:. 

In einer Stellungnahme vom 2 ~5.1994 an das Bundesministerium f~r ,Arbeit und Soziales 
zum Entwurf eines Bundesg~setzes , mit dem 9as Mutterschutzge~etz .1 ~79 und das EItern­
Karenzgesetz geändert werden, sprach ~ich die Prä~identenkonferenz gegen die Strei­
chung der Sonderunterstützungen für Haushaltsgehilfinnen, die nach dem Ablauf des 5. 
Schwangerschaftsmonats gekündigt werden, aus. Diese wurden mit dem besonderen 
Kündigungsschutz diese'r Arbeitnehmerinnen begrünäet; der eine solch'e Sonderunter-' 
stützung entbehrlich mache. 

Obwohl die genannten Gesetze auf Arbeitsverhältnisse land- und forstwirtschaftlicher 
Dienstnehmer keine Anwendung finden, ist die -Regelung insoweit von Bedeutung, als eine 
Beispielswirkung zu erwarten sei. Die Regelungstendenz, mit der durch den Ausbau des 
Kündigungsschutzes die Arqeitgeber ~inseitig gela~tet werden, dagegen aber Leistungen 
des Arbeitsmarktservice eing~spart werden, wurd~ apgelehnt. , 

I , '0 I ' ; -. I, 

1. 1,.:t I ~ 1 .... .. t' .. 

8. Aufwandersatz für sozialgerichtliche Verfahren 
~ '.' _1 •• I t! I • .;-- '"') • '\ (,-

~ ., ~'f·_l.. , i ;1.. '. 

Mit Schreiben vom 15.12.1994 an das Bundesministerium für Arbeit und Soziales erinnerte 
die Präsidentenkonferenz an die Zusage, hinsichtlich eines pauschalierten Kostenersatzes 
für sozialgerichtliche Verfahren Beratungen aufzunehmen. Die derzeit unterschiedliche 
Behandlung von Arbeits- und Sozialgerichtsfällen ist sachlich nicht gerechtfertigt, da den 
Interessenvertretungen auch durch 1 dienV:ertr:et~l'lg irL Sozialrechtssachen beträchtliche 
Kosten erwachsen. Nach nochmaliger Urgenz vom 17.2.1995 wurde der Präsidenten­
konferenz vom Bundesministerium für Arbeit und So,ziales mit Schreiben vom 3.3.1995 

., I '~. t ,., .... \ , I 

mitget,eil~ daß eine Aussprac,he mit qem Bu'nd~s,~ini,ste(9bEH F~~gen de~~Sozialversiche-
run~ der Bcüierl) in Au~~i.ct1(genommefl, sei, bei.·ow auc~, diese, Frage er~rtert werden solle. 
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r ÖST~RREICHIS'GHER 
, '-,;( 11-1:' '\.-,: t ~ I ,I' "'\ I",'" :.., r ! ' 

,LANDAR'BEITERKAMMERTAG 
f l I ~ .. , ,r 

) , 
, -) 

I., ," 'f 

1 . Arbeitsmarkt 

Zum Stichtag Ende Juli 1994 waren insgesamt 41.715 Personen unselbständig in der Land­
und Forstwirtschaft beschäftigt. Das iS,t ein leichter Rückgang gegenüber dem Vorjahr. Im 
Jahre 1993 gab es 41.830 und im Jahre 1992 42.384 Dienstnehmer in der Land- und 
Forstwi rtschaft. 

Eine,Aufschlüsselung mich Berufsgruppen bei de'n Arbeitern zei'gt, daß im Be'rich~tsjkhr die 
Land'arbeiter (ohne Saisonarpeiter) ~ mit 6.204 die zahlenmäßig stärkste Berufsg(ruppe 
bildeten; gefolgt. voh d'en Forst- und Sägearbeitern mit 5.010 und deb Genossen~chaffs­
arbeitern, Krc{ftfahrer~~nj l,Handwerkern mit 4.805. Bei gen Angestellten ist"cfie'bei wertem 
stärkste Berufsgruppe die der Lagerhausangestellten. 

,I 

Die in der Land- und Forstwirtschaft saisonal bedingte Arbeitsl0sigkeit war im Winter 1993/ 
94 etwas geringer als im Jahr davor. Mit 5.088 lag die Arbeitslosenzahl im November 1993 
zwar noch deutlich über derdes Vorjahres (1992: 4.793) und et?enso im Dezember 199;3 mit 
9.185 (1992: 8.943). Im Jänner 1994 wurde der Spitzenwert mit 9.6~9 'erreicht; der jedoch 
bereits etwas günstiger'alsl m Vorjahr (1993: 9.797) war. Viele Arb~its~uchende gab es auch 
noch im Februar 1994 mit 9.155, doch ist auch dieser Wert gegenüber de~ Vorjahr (1994: 
9.612) geringer. Der positive Trend des Frühjahres 1994 gegenüber 1993 hielt auch in'den 
Folgemonaten an, im Mi:!rz 1994 waren ,5.661 Land- und Forstarbeiter arbeitslos (1993: 
Ir. ' • • 

6.725), im April 1994 3.197 (1993: 3.501) un~ im Mai 19942.216 (1993: 2.4~7). 

2. Lohnentwicklung 
, " 

Die Landarbeiterkammern wirken in den meisten Bundesländern an den Kollektivver­
tragsverhandlungen mit und sind zum Teil ausschließliche Kollektivvertragspartner auf 

~ ~ I 

Arbeitnehmerseite. Es gab ir.n Berichtsjahr bei fast allen Kollektivverträgen Lohnerhö-_ l 

hungen, wobei die Abschlüsse überwiegend zwischen 2 % und 3 % lagen. 
-',- !Io 

Die Löhne der Dienstnehmer in bäuerlichen Betrieben wurden in den meisten-Bundes-
ländern zwischen 2,9 % und 3,2 % angehoben, nurTirol und Vorarlberg lagen mit 2,5 % bzw. 

339 

III-60 der Beilagen XIX. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 339 von 342

www.parlament.gv.at



ÖSTERR. LANDARBEITERKAMMERTAG INTERESSENVERTRETUNGEN 

2,1 % darunter. Die Löhne der Gu~sarbeiter wurdeR zwisc,hen 2,9 % und 3,2 % angehoben. 
L . ... ~ ~ ' ~I <b.,.. 

Abweichungen gab es ~ucp hier "Yi~derum in 1!rol~Q.d V<?rarlb~rgmit 2,5 % bzw. 2,1 %. Bei 
den Forst- und Sägearheitern betrJtfdie Erhöhung der Köllektiwertragslöhne zwischen 2,5 
% und 3 %. Die Bezüge der Gutsangestellten wurden mit einem Fixbetrag angehoben, der 
einer prozentuellen Erhöhung von 1 % bis 5,5 % entspricht. 

Der Wert der freien Station wurde von den Finanzlandesdirektionen für 1994 mit S 2.700,­
festgesetzt. 

3. Berufsausbildung 
. , ( 

Mit 1.648 lag die Zahl der Lehrlinge in der Land- und Forstwirtschaft im Berichtsjahr 
erheblich unter den Werten des Vorjahres (1993: 1.882). Mit 846 (1993: 960) war der {\nteil 
derweiblichen ~ehrlinge etwas höher als der Anteil der männlichen Lehrlinge, der 802 (1993: 
929) ausm'achte. Die Zahl der Heimlehrlinge ging von 855 im Jahre 1993 auf 620 im 
Berichtsjahr zurück; eine Fremdlehre absolvierten 1.028 (1993: 1.027) Burschen und 
Mädchen. Am stärksten sind die Fremdlehrlinge in der Sparte Gartenbau vertreten, die 
meisten Heimlehrlinge finden sich nach wie vor in der allgemeinen Landwirtschaft, wo die 
Ausbildung fast ausnahmslos im elterlichen Betrieb erfolgt. 

Mit 2.377 gab es im Jahre 1994 einen leichten Rückgang bei den Facharbeiterprüfungen 
gegenüber 1993 (2.431). Im einzelnen wurden in der Landwirtschaft 1.068 (1993: 1.001), 
in den Sondergebieten der Landwirtschaft 985 (1993: 978) und in der Forstwirtschaft 324 
(1993: 352) Facharbeiterprüfungen abgelegt. 

Eine deutliche Abnahme war bei den Meisterprüfungen zu verzeichnen. Insgesamt haben 
im BerichtSjahr 580 Facharbeiter die Meisterprüfung abgelegt, davon 301 im Fachgebiet 
Landwirtschaft. Im Jahre 1993 waren es noch 720, davon 400 im Fachgebiet Landwirtschaft. 

4. Förderungswesen 

Eine wichtige Aufgabe im Rahmen der Tätigkeit der Landarbeiterkammern stellt die 
Mitwirkung bei der Förderu'ng des Landarbeitereigenheimbaues dar. Im Jahre 1994 wurden 
279 Eigenheime (1993: 188) mit einem Gesamtvolumen von 31,2 Mill. S (1993: 18,3 Mill. 
S) an Zuschüssen und rund 144 Mill. S (1993: 88 Mill. S) an Darlehen von Bund und Ländern 
gefördert. Hiervon wurden im Rahmen der Agrarinvestftionskreditaktion an 213 (1993: 183) 
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Bewerber zinsverbilligte Darlehen in der Höhe von 50 Mill. S (1993: 43,5 Mill. S) gewährt. 
Dazu kommen noch erhebliche Beträge aus Kammermitteln. 

Für Zwecke der Berufsausbildung wurden im Jahre 1994 Beihilfen zur Erleichterung des 
Besuches von Kursen und Lehrgängen in der Gesamthöhe von 3,736 Mill. S (1993: 3,072 
Mill. S) an Bundesmitteln und rund 2,8 Mill. S (1993: 2,8 Mill. S) an Landes- und 
Kammermitteln aufgewendet. Damit konnten insgesamt 6.147 (1993: 6.521) Personen 
gefördert werden. 

Im Rahmen der Treueprämienaktion zur Ehrung langjährig in der Land- und Forstwirtschaft 
beschäftigter Arbeiter standen im Jahre 1994 S 1,092 Mill. S (1993: S 860.000,-) an 
Bundesmitteln und S 543.000,- (1993: S 730.000,-) an Landes- und Kammermitteln zur 
Verfügung. Damit konnten im Berichtsjahr 467 (1993: 545) Arbeiter für ihre langjährige 
Berufstätigkeit geehrt werden. 

5. Stellungnahme zu Gesetzesentwürfen 

Im Jahre 1994 sind dem Österreich ischen Landarbeiterkammertag 120 Bundesgesetz- und 
Verordnungsentwürfe zur Begutachtung übermittelt worden. Darüber hinaus nahmen die 
Landarbeiterkammern zu den jeweiligen Landesgesetzen und Verordnungen Stellung. 

Trotz intensiver Bemühungen konnte eine Novellierung des ASVG nicht verhindert werden, 
aufgrund derer die Zahl der Mitglieder in den Hauptversammlungen der 
Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter, der Pensionsversicherungsanstalt der Ange­
stellten und der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt von 180 auf 60 reduziert wurde. 
Eine noch stärkere Reduktion erfolgte bei den Gebietskrankenkassen. Der Österreichische 
Landarbeiterkammertag und auch andere Interessenvertretungen haben sich vehement 
gegen diese Neuerung gewehrt, mußten aber letzten Endes dieses Ergebnis zur Kenntnis 
nehmen. 

Zahlen mäßig kleinere Berufsgruppen haben jetzt keine Möglichkeit mehr, aus eigener Kraft 
Vertreter in diese Institutionen zu entsenden. Dadurch wurde nicht nur die Mitsprachemög­
lichkeit der Landarbeitervertreter drastisch reduziert, sondern es ist künftig auch nicht mehr 
möglich, Informationen aus erster Hand aus dem Bereich der Sozialversicherungsträger zu 
bekommen. 

Im einzelnen nahm die Zahl der Arbeiter von 26.430 im Jahre 1992 auf 25.889 im Jahre 1993 
ab (das ist ein Minus von 2,1 %) und die Zahl der Angestellten von 15.954 im Jahre 1992 
auf 15.941 im Jahre 1993 (das ist ein Minus von 0,1 %). 
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